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Nachträge und VBerichtigungen. 

Bandl. 

Für die Anfänge des neuburgunbifchen Königreich8 vgl. 9. Trog, 
Rudolf I. und Rudolf II. von Burgund (Bafel 1887), und 

für die allgemeine Gejchichte der Schweiz vom Tode Karls bes 
Großen bis zum Ende des burgundiſchen Reichs die überficht- 

liche Darftelung des gleichen Berfaflers im 67. Neujahrsblatt 

ber Basler Gefelfchaft zur Beförderung des Guten und Ge— 

meinnägigen 1889. 

„Die Schweiz unter den faliichen Kaiſern“ behandelt Alb. 
Burdhardt im 68. Neujahrsblatt (1890) der eben erwähnten 

Basler Geſellſchaft. 

Vielfach neue Beleuchtung findet die zäringifche Gefchichte im 

ben von der Badiſchen biftorifchen Kommilfton herausgegebenen 

Werlke von Ed. Heyd, Gefchichte der Herzoge von Zähringen. 
Freiburg i. 8. 1891. 

Die- Etudien A. Schultes über die Ältere Geſchichte ber 
Habsburger find in den Mitteilungen des Inftituts für öſter⸗ 
reich. Geſchichtsforſchung VIII, 576ff. und X, 208 ff. weiter- 

geführt. Vgl. ferner E. Krüger, Zur Herkunft der Hab8- 
burger (Jahrbuch für fehweizer. Geſch. XIII, 499 ff, und „Der 
Urfprung des Haufes Lotbringen- Habsburg” (Wien 1890). 

Einjchlägige Fragen berührt auch O. Martwart, Die Bau- 
gefchichte des Kloſters Muri. Arau 1890 (Argovia, Bd. XX). 

Zur Gefhichte der drei Waldſtätte von den älteften Zeiten bis 
zum Morgartentriege vgl. num das vorzügliche, auf den 1. Aug. 
1891 in Zürich erfchienene Wert von W. Oechsli, Die An- 
fänge der fehweizerifchen Eidgenoffenfchaft. 

Aus den Acta Pontificum helvetica, deren Publikation durch 
bie Basler hiſtoriſche Geſellſchaft demnächſt zu erwarten ſteht, 



Seite 117. 

Seite 136. 

Seite 194, 
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gebt hervor, daß ſchon um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts 
eine Berbindung Zürichs mit allen brei Walpftätten beftand. 
Bol die Abhandlung von P. Schweizer, Zürichs Bündnis 

mit Uri und Schwiz vom 16. October 1291, in der Sammel- 
ſchrift: Turicensia. Beiträge zur zürcherifchen Geſchichte (Zürich 
1891), ©. 43ff. 

Zu der in Anm. 1 angeführten Litteratur ift hinzuzufügen: 
Dpilo Ringholz, Gefhichte des fürftlihen Benediktiner⸗ 

fiftes U. L. F. zu Einfideln unter Abt Iohannes I. von 

Schwanden. Einfideln 1888 (jeparat und im Geſchichtsfreund, 
Bd. XLIII). Die Monograpbie giebt neue Auffchläffe über 
ben Streit zwiſchen Schwiz und Einfibeln. 

Eine neue Ausgabe ber „Chronit des Weißen Buches von 

Sarnen” bat Ferd. Better in der Schweizeriihen Rundſchau 

1891, Heft 8 (Einzel-Abdrud, Zürich 1891) veranftaltet. Nach 

Better8 Mitteilungen, bie ſich auf die Unterfuhungen U. Küch- 
lers in Kerns ſtützen, ift das Weiße Buch nicht von einem 

Schälly, fondern von dem Landſchreiber Hans Schriber ange= 

legt worden. — Ich verweife noch auf ben Berfuh Aug. 
Bernoullis, die im Weißen Buch erzählten Sagen auf 
Begebenheiten in der Mitte des 13. Jahrhunderts zurüdzufübren. 

Siehe defien Basler Neujahrsblatt (69, 1891): Die Ent- 
ſtehung des ewigen Bundes ber Eidgenofjen, und die wiflen- 
Tchaftliche Begründung feiner Anſichten im Anzeiger f. fchweizer. 
Geſchichte 1891, S. 164—175. 

Anm. 3. Eine Originalausfertigung bes Zürcher Bundes vom 
1. Mai 1351 hat vor kurzer Zeit Rob. Durrer im Nid- 
waldner Landesarchiv zu Stans aufgefunden. Siehe den Ab- 
drud im Anzeiger f. ſchweizer. Geſchichte 1891; Nr. 4, ©. 215 

bis 218. Eine von Staatsardhivar Dr. P. Schweizer ver- 

anftaltete Reproduktion der Urkunde in Lichtbrud if, zufammen 

mit diplomatifchen, befonders fphragiftifchen Erläuterungen, ben 

Mitgliedern der fchweizerifchen gefchichtforfchenden Gefellichaft 
bei ihrer Sahresverfammlung in Zürich am 15. September 
1891 überreiht worben. 

Seite 220 ff. Wertvolle Arbeiten zur ältern Berner Gefchichte find in ber 
im Auguft 1891 bei Anlaß der fiebenten Säkularfeier ber 
Gründung Bernd erfchienenen „Feſtſchrift“ niedergelegt. Ich 
bebe aus dieſem mit Karten, Plänen, Siegeltafeln 2c. reich 

ausgeftatteten Prachtwerle hervor: E. Blöſch, Die geichicht- 
ide Entwidlung der Stadt Bern zum GStaate Bern. 
E. v. Rodt, Bernd Burgerfhaft und Gefellfchaften. G. Tobler, 
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Die Chroniften und Gefchichtfehreiber bes alten Bern. K. Gei- 
fer, Die Berfaffung des alten Bern. A. Zeerleder, Die 
Berner Hanbfefte. 

Seite 240, Anm. 3. Gegenüber ben negativen Ausführungen M. v. Stür- 
lers in der nad feinem Tode von ©. Berger veröffentlichten 

Schrift: „Der Laupentrieg 1339 und 1340” (Bern 1890) 

tritt E. Blöſch, Rudolf von Erlach bei Laupen (Bern 1890), 

fharffinnig für die Thatſache der Führerſchaft Erlachs in der 

Laupen-Schlacht ein. Die Frage bebarf indes noch weiterer 

Unterfuchungen. Den geforderten Beweis, daß bie Führerfchaft 

Erlachs unmöglich gewefen fei, wird eine firenge Kritik freilich 
ebenfo wenig beizubringen vermögen, al8 e8 ihre Aufgabe fein 
kann, die Vertreter einer pofitiveren Verwertung unferer volls⸗ 

tümlichen Überlieferungen von ber Unmöglichteit des Niütli- 
ſchwurs oder der Wintelriebsthat überzeugen zu wollen. 

Seite 275, Zeile 9 von unten lies: Brun flatt Bern. 

Seite 336 ff. Zum Näfelfer Krieg vgl. die im Auftrage der Regierung 
bes Kantons Glarus verfaßte Fetjchrift von ©. Heer, Zur 
500jährigen Gebächtnisfeler der Schlacht bei Näfele. Glarus 
1888. 

Seite 358, Anm. 1. Nah P. F. Stälin, Gefchichte Württembergs I, 
566, ift nicht der 24., fondern der 23. Auguft 1388 das Datum 
der Schlacht bei Döffingen. 

Seite 412. Nah Zöſsmair, Geſchichte bes Arlbergs von 1218 bis 1418 
(28. Jahresbericht des’ Vorarlberger Mufeumsvereins, Bregenz 
1889, ©. 35) führten die Appenzeller ihren Zug über ben 

Arlberg Ende Mai und Anfangs Juni 1406 aus. 

Geite 426, Zeile 2 von unten lieg: 1414 ftatt 1404. 

Band I. 

Seite 73, Anm. 1. An bie bier angeführte Litteratur reiht fih num bie 
weientlih auf den Zürcher Kriegsakten beruhende Abhandlung 
von 8. Dändliter, Zur Eharakteriftiil der Lage Zürichs in 
ben Jahren 1443 und 1444. ©. bie oben, ©. xvı, erwähnte 
Sammelichrift Turicensia, S. 71ff. 

Seite 196. In den Schlußfapiteln der Abhandlung „Zur Befiigte ber 
Burgunderkriege“ hat H. Witte die friegerifchen Ereig- 
niffe de8 Jahres 1474, und beſonders bie Schlacht bei Heri⸗ 
court eingehend dargeſtellt. S. Zeitfchrift für bie Gefchichte 

bes Oberrheins. N. F. VI (1891), ©. 361 ff., mit der Karten- 
ſtizze auf Zafel III. 
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Xxvi Nachträge und Berichtigungen. 

Seite 265, Zeile 2 von oben lies: Überwinbung. 

Seite 322, Zeile 1 von oben lies: den Wormfer Beichlüfien. 

Seite 332. Die wichtigften, das Verhältnis Graubündens zur fhweizerifchen 

Eidgenoſſenſchaft betreffenden Urkunden find von Eonftanz 

Jecklin im Anhang zum XX. Jahresbericht der Hiftorifch- 
antiquar. Gefelfhaft von Graubünden (Eur 1891) zum Ab- 

brud gebracht (Urkunden zur Staatsgefhichte Graublindensg, 
1. Heft). Die Bündniffe vom 21. Juni 1497 und 13. Des 
zember 1498 fiehe S. 30—38. 

Seite 343, Zeile 7 von unten lies: Weiſe. 

Seite 374, Zeile 14 von unten lieg: Am 10. Auguft 1501. 

Seite 466, Zeile 3 von unten ift nach Glarus Bafel einzufchieben. 
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Erſtes Kapitel. 

Triebliche und Friegerifche Vorgänge 1415— 1436. 

Die Eroberung des Argaus war für die Eidgenoſſen ein 
unberechenbarer Gewinn. Der feite, von Freiburg im Uecht⸗ 
land Bis an den Bodenfee reichende Gürtel, mit welchem Dfter- 
reich trog aller früheren Verluſte die eidgendjfiichen Gebiete 

noch immer umllammert Bielt, war an diejer wichtigften Stelle 

durchbrochen und die Herrſchaft der umfichtigen Sieger nach 

Norden Bin, wenn auch nur auf einer ſchmalen Strede, bis 

zu der vom Rhein gebildeten natürlichen Grenze ausgebebnt. 
Der alte internationale Straßenzug durch das Arethal Tag num 
in ihrer Gewalt, und ohne Schwierigkeit Tonnte fich in Zukunft 
ber birefte Verkehr zwiſchen den oft- und weſtſchweizeriſchen 
Bundesangebörigen vollziehen ?). 

Aber noch andere bedeutfame Tolgen knüpften fih an das 

Ereignis. Nicht nur erhielt die in den Kämpfen gegen Ofter- 
reich thatjächlich errungene Freiheit der Waldftätte und ihrer 
Verbündeten in Zug und Glarus die fürmliche Anerkennung 
vonſeite des deutſchen Königs: auch dem Reiche gegenüber ge- 

1) Die früheren Berhältniffe im Argau und bie 1415 vollzogenen 

territorialen Veränderungen finb auf den Karten VI und VLI bes von 

Bögelin, ©. v. Wyß und ben beiden Meyer v. Knonau bearbeiteten 

Hiforifch-geographifchen Atlas der Schweiz (neue Ausgabe, Züri) 1870) 

zur Anfhauung gebracht. 
1* 
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langten bie eidgenöſſiſchen Orte in jenen entjcheidungsvollen 

Tagen unverlennbar zu größerer Selbjtändigfett. König Sig. 

mund mußte alle Forverungen gewähren, bie fie ibm bei ber 

Gunft des Augenblides in raſchem Entſchluſſe unterbreiteten. 

Nicht anders als gegen eine Reihe von Onadenalten, die ihre 

bergebrachten Freiheiten beftätigten oder erweiterten, fagten fie 

ihm ihre Hilfe zur Vollftredung der über Herzog Friedrich 

verbängten Reichsacht zu. Die Luzerner ließen fich ihre bie 

auf die Zeiten König Rudolfs zurückgehenden Privilegien erneuern. 

Schwiz und Unterwalden ficherten ich ven Blutbann, und Glarus 
erreichte mit der ausprüdlichen Anerkennung feiner hohen Straf- 
gerichtsbarfeit auch die wielbegehrte Befreiung von auswärtigen 

Gerichten, fogar den Taiferlihen Hof- und Landgerichten '). 

Sole Errungenfhaften ver ländlichen und ftäbtifchen Ges 

meinwejen bedeuteten im ©runde ihre faltiiche Ablöfung von 
ber Reichsgewalt. Bereits trugen denn auch die „Landleute 

und Städte in der Schweiz“ ?) Feine Scheu, fich dem beutjchen 

König wie eine felbftherrliche Macht gegenüberzuftellen und im 
Vertrauen auf ihre Triegerifche Kraft feine nachträglichen Zus 

mutungen wegen der Rüdgabe des Argaus entjchieven von der 

Hand zu weilen. 

So bemerken wir, daß die Eidgenofien in demjelben Augen» 
blide, in welchem die Aufhebung ber Sfterreichiichen Landeshoheit 

auf ihren Territorien zur vollendeten Thatjache geworben war, 

die frühere Wertichägung ihrer Verbindung mit dem beutichen 

Reiche einzuschränken begannen und fich nach dem Vorgange 

ihrer italienifchen Nachbarn anſchickten, mit dem Anfpruch der 

freien Selbjtbeftimmung in das mitteleuropäifche Staatenſyſtem 
einzutreten. 

1) Vgl. Bd. I, 433, Anm. 1. W. Oechsli, Die Beziehungen ber 
ſchweizeriſchen Eidgenofjenfchaft zum Reiche bis zum Schwahentrieg, in 

Hiltys Polit. Jahrb. der ſchweizer. Eidgenoſſenſchaft V, (1890), S. 347. 
Die wichtige, vom 22. April 1415 batierende Freiheitsurtunde für Glarus 

erläutert Blumer in feiner Urktundenfammlung zur Gefchichte des Kan⸗ 
tons Glarus I, 483. 

2) Diefes Auspruds („landlüte und fette in Switz“) bedient fich die 

kaiſerliche Kanzlei in der eben angeführten Urkunde. 
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Dis zur vollen Durchführung dieſes Anipruches war freilich 

noch ein weiter Weg zurüdzulegen. Schwere innere und äußere 

Kämpfe mußten inzwiichen burchgefochten werden. Aber bei ver 

unaufhaltſam fortjchreitenden Machtentwidelung ergab es fich 

von felbft, daß die Eidgenoſſen ihre Sonderitellung immer nach» 

drüdlicher behaupteten und jeder fremden Bevormundung oder 

Einmiſchung, von welcher Seite fie fich auch geltend machen 

wollte, mit fteigenber Sicherheit entgegentraten. Ein Jahr⸗ 
Bundert nach der Eroberung des Argaus hatte die Schweiz ihre 
jouveräne politifhe Stellung und ihre dauernde territoriale 

Geſtalt errungen. 

Nicht gleichen Schritt mit diefen äußeren Erfolgen bielt bie 

innere ftaatliche Drganifation der Eidgenoſſenſchaft. Ihr Ges 
füge war und blieb fo loder wie im vorausgegangenen Jahr⸗ 

hundert. Wohl beftanden jett neben den verjchtevenen Bundes- 

verträgen einzelne Konkordate für die gemeinfame Handhabung 

des Landfriedens oder gewiffer Normen in der Kriegsführung, 
und in der Folge wurbe, wie wir ſehen werden, das Bundes» 

recht durch eine umfangreiche Vereinbarung weiter ausgeftaltet. 

Aber eine Verfaffung im modernen Sinne, die alle Glieder 
bes föderativen Gebildes gleihmäßig umfchlungen und ver 

pflichtet, der Souveränität des einzelnen im Intereffe der Ger 

famtbeit Schranken auferlegt und einen wirklichen eidgenöſſiſchen 

Staat begründet hätte, gab es nicht. Die jchweizeriiche Eid» 

genofjenichaft entbehrte auch im 15. Jahrhundert jeder ftehenven 

Zentralbebörbe und jeder beftimmt geregelten Oberleitung der 

Geichäfte, jo daß fie einem Manne, der in monarchifchen Ideen 
aufgewachlen war, wohl als ein „wilder Staat” erfcheinen 

mochte !). Das einzige bundesrechtliche Organ, das einige Be⸗ 

deutung erlangen konnte, war die Tagjfagung. Allein es 
fehlte viel, daß ihre Zufammenfegung und ihr Gefchäftsfreis 

in diefer Zeit genauer umfchrieben worden wären, oder daß 

man eine Negel inbezug auf Zeit und Ort ihrer Berfammlung 

1) Siehe das Urteil Wimphelings bei Oechsli, Quellenbuch zur 

Schweizergeſchichte, S. 285. 
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eingehalten hätte. Alles beruhte auf überlieferter Gewohnheit, 
auf freiem Einverftändnts und auf den zufälligen Erforberniffen 
bes Moments. Die eidgenöffiiche Tagſatzung, neben welcher es 
übrigens zu allen Zeiten eine Menge Heinerer Konferenzen gab, 

war ein Kongreß von „Boten“ ober Gefandten ber ſouve⸗ 

ränen Gemeinweſen, die allmählich als bie eigentlichen Träger 
und Vertreter der aus mannigfachen Elementen zufammengejegten 

ſchweizeriſchen Bundesgenoſſenſchaft betrachtet wurden. Sie ver- 

einigte fich auf Begehren irgendeines diefer Glieder, oder nad 
den Berabrebungen, bie auf einem früheren Tage getroffen 

worden waren. Der Erfolg der ZTagleiftung Bing dann von 

den Inftruftionen ab, mit welchen die Obrigkeiten ihre Boten 
für die ſchwebenden Geſchäfte auszurüften pflegten. Eine förm⸗ 
fihe und erfchöpfende protofollariiche Aufzeichnung der Ver⸗ 

Bandlungen und Beichlüffe wurde felten vorgenommen. Es 
geihah gewöhnlich nur, daß die in den Situngen fungierende 

Iofale Kanzlei den Geſandten beim „Abſchiede“ kurze fchriftliche 

Andeutungen und Weijungen al8 Grundlagen für die Bericht- 
erftattung bei ihren Regierungen überreichte. Die Vollziehung 

ver Beichlüffe Hing von dem guten Willen ber beteiligten Stände 
ab. Die Mehrheit Tonnte eine Minderheit nicht zwingen, es 
jei denn, daß fie zu kriegeriſchen Maßregeln greifen wollte, umt 

ihrem Willen oder den Vorfchriften der Bünde Nachachtung zu 

verichaffen. Die Tagſatzung als folche hatte feine eigene Staats⸗ 

gewalt. 

Dean muß fi wundern, wie bei fo fchwacher, beinahe uns 
faßbarer Organifation die Eidgenoffenfchaft beftehen und gedeihen 

fonnte. Es trat freilich mehr als einmal bei inneren Zerwürf⸗ 

niffen die Gefahr der Auflöfung an fie heran. Aber ſolche 

Krifen wurden jeweilen überwunden; denn bie Gemeinſamkeit 

der öffentlichen Intereſſen und das Gebot der Selbfterhaltung 

gegenüber äußeren Feinden bewirkten tbatfächlich immer wieder 
eine feitere Vereinigung der Glieder, als die loſe ftantsrechtliche 
Form der Konföderation erwarten ließ. Das Gefühl der Zu- 

fammengehörigfeit und treuen wechjelfeitigen Verpflichtung faßte 

allmählich ſtärkere Wurzeln und bewährte in entjcheivenven 
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Momenten feine Kraft). Als im Laufe des 15. Jahrhunderts 

die eidgenöſſiſchen Geſchäfte mächtig anmwuchlen und zahlloſe 
Angelegenheiten der Verwaltung, ter inneren und äußeren 

Politit in Krieg und Frieden erledigt werden mußten, gewann 

die Tagſatzung naturgemäß erhöhte Kompetenz und Wirkſamlkeit. 

Sie wurde troß ihrer rechtlich nie genau firierten Stellung das 

leitende Organ des Bundesweſens und die im biplomatiichen 

Verkehr auch von den Nacbarftanten anerkannte Vertreterin 
ber Eidgenoſſenſchaft. In ihren „Abſchieden“, joweit fie fich 

erbalten haben, fpiegeln fich die hiſtoriſchen Ereigniſſe und bie 
Wandlungen des öffentlichen Geiftes ?). 

* * 
* 

Die beiden Jahrzehnte, die zunächſt auf die glüdliche Er⸗ 

werbung des Argaus folgten, waren keineswegs reich an bedeu⸗ 
tenden Ereigniſſen. Sie erfcheinen als eine Übergangszeit; aber 
fie find doch ſehr bemerkenswert durch die nach Süden bin 

gerichteten Unternehmungen der Eidgenoſſen und durch die wei⸗ 

tere Ausbildung jener ſchon zu Anfang des 15. Jahrhunderts 
wahrnehmbaren inneren Gegenſätze, die jih nun in Verbindung 

mit den die allgemeine Aufmerkſamkleit immer mehr erregenden 

toggenburgifchen Angelegenheiten zu einem unbeilvollen Knoten 
Ihürzten. 

1) Bgl. die fhönen Bemerkungen Joſias Simlers im Eingang 

ſeines trefflichen Werkes vom „Regiment gemeiner loblicher Eidtgnoſchaft“ 
(Züri 1577), Bl. 10b. Er kommt gegenüber den Zweifeln, ob bie 
Eidgenofjenichaft ein eigentliher Staat fei, zu ber Erflärung, daß fie doch 
„Hr ein Commun und ein Regierung gehalten” werben möge. 

2) Über die Tagſatzung vgl. Rilliets Ausführungen in feiner An- 
zeige des „Recueil officiel des anciens recds federaux“, Bibliothdque 

universelle XIII (1862), p. 361—369. Pfaff, Das Staatsredht ber 

alten Eidgenoſſenſchaft (Schaffhauſen 1870), S. 33ff. Bluntfgli, 
Geſchichte des ſchweizeriſchen Bundesrechtes I? (Stuttgart 1875), 391 ff. 
Joh. Meyer, Gefchichte des ſchweizeriſchen Bundesrechtes I, 452 fi. 
Dändliter, Gefhichte der Schweiz II, 345. Man muß die unſicheren 
früheren Berhältniffe und die vom 16. Jahrhundert an fich einlebenben, 

etwas beftinumteren Formen auseinanderhalten. 
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Bor allem trat das Wallis in die Kreife der eidgenöſſiſchen 

Politik. 

Nachdem Biihof Wilhelm (V.) von Raron und die Land» 

leute der oberen Zehnten am 3. Juni 1403 ein ewiges Burg- 

und Landrecht mit Urt, Unterwalden und Luzern abgejchloffen 

Batten !), war im Wallis längere Zeit der Friede ungeftört 
geblieben. Indem aber die Familie Raron als Trägerin der 

oberſten Tirchlichen und ftaatlihen Gewalt allmählich. zu einer 

die Volksfreiheit bedrohenden Übermacht gelangte, regte fich 
eine zunehmende Erbitterung in den von demokratiſchen und 

adelsfeindlichen Tendenzen beberrichten Kommunen. Die Miß- 

ftimmung fam zum Ausbruch, al8 der ehrgeizige Landeshaupt⸗ 

mann Witichard von Naron, des Bifchofs Oheim und fein 

Stellvertreter in der Handhabung weltlicher Hoheitsrechte, dem 
zur Eroberung des Ejchenthals ausziehenden ſavoyiſchen Deere 

im Frühjahr 1414 „Steg und Weg, Hilfe und Rat“ gewährte. 

Ein gewaltiger Sturm ging durch das Land ?). Es war jene 

Erhebung, die in der Tolge als Aufitand der „Mazze“ bes 

zeichnet und mit mannigfachen ſagenhaften Zügen ausgeichmüct 

wurde. Unter einem Banner, auf welchem eine Hündin mit 

.1) Bd. I, ©. 375. 

2) Die Hauptquelle für die Wallifer Fehde ift Suftinger (Ausgabe 
von ©. Studer, Bern 1871), ©. 253fl. Die Klagen der Wallifer find 
in den Verhandlungen vom 2. Mai 1419 (Abfchiebe I, 211, Nr. 445) 
zufammengeftellt. Einige bemertenswerte Korrefponbenzen aus den Jahren 
1417 und 1418 finden fi im Schweizerifhen Gefchichtforfcher VII 
(Bern 1828), S. 456—461. Bon neueren Darftellungen vgl. X. v. Til- 

lier, Geſchichte bes eidgenöſſiſchen Freiſtaates Bern II, 44ff. Furrer, 

Geſchichte, Statiſtik und Urkundenſammlung über Wallis, 3 Bände. 

(Sitten 18509. Der 3. Bd. enthält die Urkunden) €. Blöſch, „Guis⸗ 
carb von Raron“, Allgem. beutfche Biographie, Bd. XXVII. Hil.Gay, 

Histoire du Vallais I (Gendve 1888), p. 128 - 147 (eine mehr popu=- 

Türe als wiffenichaftliche Arbeit, die fich, wie das Werk Furrers, nur allzu 
eng an Job. v. Müller anfchließt). Daneben behalten die Ausführungen 

von Fr. de Gingins-la-Sarraz (f. oben, I, 371, Anm. 1) nod 

immer ihren Wert. Vgl. übrigens das Fitteraturverzeichnis in ber Ein- 

leitung zu den von Andreas Heusler herausgegebenen „Rechtsquellen 

bes Kantons Wallis“, Zeitfchr. für ſchweizer. Recht XXIX (1888), ©. 133. 

Separat-Ausgabe (Bafel 1890), ©. 1. 
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ihren Jungen dargejtellt war, feharten ſich die Landleute zu- 

fammen; fie brachen die Burgen bes Freiherrn, nahmen feine 

Herrihaften weg und plünberten feine Habe. Völlig machtlos 

und verarmt mußte Witſchard mit feiner Gemahlin Margareta 
von Räzuns, einer nahen Verwandten des legten Grafen von 
Toggenburg, das Land verlaffen und fremde Hilfe fuchen. Er 

verband fih am 18. September 1415 mit dem Herzog von 

Savoyen, dem Herrn des unteren Wallis, und wußte zugleich 

die Stadt Bern, in der die Raron feit dem Ende des 14. Jahr⸗ 
hunderts Bürgerrecht befaßen, für feine Sache zu gewinnen. 

Die Wallifer Landleute aber wandten fich nun völlig auch 

von ihrem Biſchof ab, ver das Land verließ, und fuchten einen 

Rückhalt bei den Eidgenofjen in den Walbftätten. 

Zuerft, am 14. Dftober 1416, gingen die Kirchgemeinden 

(„Kilhhören”) Ernen und Münfter und der ganze Zehnten 

‚von Döß uf“, das ift der Jehnten Gombs, ein ewiged Burg⸗ 

und Landrecht mit ver Stadt Quzern und mit den Ländern 

Urt und Unterwalden ein. Hierauf folgten raſch nad» 

einander am 8. und 11. Auguft 1417 die Zehnten Naters, 
Brig und Viſp, am 12. Oktober des gleichen Jahres vie 

Stadt Sitten und die Landleute von da aufwärts zu Örad- 
etih, zu Siders und zu beiden Seiten der Rhone 

bi8 an den Leuker Zehnten ?). 

Diefe Burg. und Landrechte, die je nach zehn Jahren er- 
neuert werden follten, bezeichneten nicht einen fo engen Zu⸗ 

ſammenſchluß ver kontrahierenden Parteien, wie bie früheren 

eidgenöffiihen Bünde. Die Walpftätte lehnten es ab, um⸗ 

faffendere Verpflichtungen gegenüber den unruhigen Vollsgemein- 

ben jenjeit der Furka zu übernehmen. Sie gewährten” ihnen 

nur freien Kauf von Salz und anderen Dingen, mit Ausnahme 

bes Getreides, und ſchützten fie bei ihren Anfprüchen auf freie 
Wahl der Richter, des Biſchofs und des Landvogts ober Landes⸗ 

1) Abſchiede I, 354—364, Nr. 50—53. — Grabetfh lag in ber 

Mitte zwilchen Siders und Sitten. Die Ortſchaft war fhon zu Stumpfs 

Zeiten beinahe völlig abgegangen. Bol. deſſen von H. Eſcher beraus- 
gegebenen Neifebericht, in den Quellen zur Schweizer Geſchichte VI, 258. 
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Bauptmamms. Dagegen ficherten fie fih ausdrücklich für ihre 

Unternehmungen nah dem Eſchenthal vie Mitwirkung der 

Walliſer und den freien Durchzug durch das Gebiet der oberen 

Zehnten. Ihnen kriegeriſche Hilfe wider die eigenen Feinde 
zuzufagen, konnten fie fich mit Rüdficht auf bie bindenden Vor» 

Ichriften älterer Verträge nicht entjchließen. Wäre e8 — fo 

lautete eine ver wichtigften Beftimmungen in ben vier Bundes⸗ 
driefen —, daß Bern mit Wallis Streit befäme, fo follten 

Uri und Unterwalden als Berns direlte Verbündete die „Stöße“ 

durch freundliches Zuthun auf den Weg des eidgenöffiichen 

Rechtes leiten ”). 
Und allerdings führten die Wallifer Angelegenheiten, wie 

man in den Waldftätten ahnen mochte, Bald nach dem Abichluß 

der Burg- und Landrechte zu peinlichen VBerwidelungen in ver 
Eidgenoſſenſchaft. 

Nachdem die Berner, deren Aufmerkſamkeit für längere Zeit 

durch die Eroberung des Argaus in Anſpruch genommen worden 

war, wieder freie Hand gewonnen hatten, konnten ſie nicht 

umhin, ihrem ſo ſchmählich von ſeinen reichen Beſitzungen ver⸗ 
drängten Ausbürger beizuſtehen. Ohnehin war es der ariſto⸗ 

kratiſchen Stadt nicht angenehm, daß der von den Waldſtätten 

ausgehende demokratiſche Geiſt nun auch ſüdlich von ihrem 

Oberlande ebenſo rückſichtslos als erfolgreich um ſich griff. 

Die Verbindungen der Walliſer mit der Urſchweiz betrachtete 
fie nicht als eine Stärkung der geſamten Eidgenoſſenſchaft, 

fondern als eine Schwächung des eigenen Staates und als eine 

Herausforderung der fanopiihen Macht, mit der fie nach der 
pornehmften Richtung ihrer damaligen Politik gute Beziehungen 

aufrecht balten wollte 2). Noch fcheuten fich die Berner vor 

1) Bgl. Oechsli, Orte nnd Zugewandte. Jahrbuch für ſchweizer. 

Geſchichte XIII (1888), ©. 13. 
2) Bgl. hierliber die Bemerkungen G. Toblers Im Archiv des hiſtor. 

Vereins des Kantons Bern XI, 367 ff. Wie man in den Walbftätten 
das Verhältnis zu den Wallifern auffaßte, und welche politifchen Abfichten 
man daran nüpfte, erkennt man aus einer von Segeffer, Abfchiebe 
I, 213, mitgeteilten Luzerner Aufzeichnung. Nicht ohne Wert find auch 
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gewaltfamen Schritten; auf einer Reihe von Konferenzen und 
Tagſatzungen bemübten fie ſich um einen gütlichen Ausgleich 

zwiſchen den Wallifer Parteien. Aber alle ihre Bemühungen 

jcheiterten an der trotzigen Zuverficht, mit welcher das Volt 

auf feiner naturrechtlichen Anfchauung bebarrte und fich jevem 

Einlenten gegenüber dem Lanbesverräter widerſetzte. Endlich 

nahmen fie fich des Freiherrn thatkräftig an und ergriffen bie 
Waffen. Im Juni 1418 begann der offene Krieg. 

Der Kampf nahm fogleih, wie alle damaligen Fehden 

zwifchen dem kraftvoll aufitrebenden Volle und dem in feiner 

ganzen Eriftenz bedrohten Adel einen höchſt verbitterten und 

Ihonungslofen Charakter an. Er wütete zu Berg und Thal, 

bald viesjeit, bald jenfeit der mächtigen Alpenmauer, welche 

die Gegner trennte. Mit der ganzen Friſche unmittelbarer 
Zeilnahme und Erinnerung bat der Berner Chronift Konrad 

Suftinger die Ereigniffe bargeftellt. Im Oktober 1418 zogen 
oberländifche Freiwillige über den Sanetich, plünderten Sitten 

und gaben einen Zeil der Stadt den Flammen preis. Im 

Auguft 1419 nahm ein auf 5000 Mann gejchättes Heer den 
Lötſchenpaß ein — es brachte eine Nacht bei bitterer Kälte auf 

dem Gletſcher zu — und empfing in bem bochgelegenen Lötſchen⸗ 
thal die Huldigung für Bern !). Zwei Donate fpäter rüdten 
bie Berner mit gewaltiger Macht über die Grimfel und drangen, 

Dorf um Dorf verbrennend, durch das Oberwallid bis nad 

Ulrichen vor. Hier that ſich das verzweifelte Volk des Gombſer 
Zehnten auf den Ruf eines tapfern „Patrioten”, Thomas in 

der Bünden, und bes Dialons von Münfter, Ialob Minichove, 

zuſammen, ſchlug eine feindliche Schar fiegreich zurück, verfolgte 

das abziehende Hauptheer über die Grimſel und beftand bort 
am Spital noch ein blutige8 XTreffen mit ber Nachhut ?). 

bie Notizen in der Ehronik des weißen Buches (Ausgabe von ©. v. Wyß), 
©. 21. 

1) Sufinger, S. 267. Vgl. Meyerv. Knonan, Gefchichtliches 
über das Lötfchenthal, im Jahrbuch des Schweizer Alpenctub XX (1885), 
S. 13ff. 

2) Briger Aufzeichnungen (Onellen zur Schweizer Gefhichte VI, 249) 
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Neben ſolchen Kämpfen wurpen von beiden Seiten fürmliche 

Raubfahrten ausgeführt: mit Vorliebe nahmen Wallifer und 
Dberländer fich gegenfeitig die Herden von den Alpen weg. 

Solche Zuftände waren auf die Dauer ſowohl für die zunächft 

Beteiligten als für ihre Nachbarn unerträglich, und man arbeitete 

denn auch. von verichtedenen Seiten mit allem Ernite an der 

Herftellung des Friedens. Kine Verftändigung zu erzielen, bot 

freilich um fo größere Schwierigleiten, als Luzern, Urt und 

Unterwalden ihre Wallifer Verbündeten wenn nicht direkt durch 

friegerifche Hilfe unterftügten, fo boch in ihrem Widerſtand 

ermunterten und bei den Unterbandlungen nachbrüdlich für ihre 

Interefjen in die Schranken traten. Da war es ein großes 
Glück, daß vier eidgenöſſiſche Orte: Zürih, Schwiz, Glarus 

und Zug als neutrale Vermittler zwilchen ben feinplichen Par- 

teien wirken konnten. ‘Durch ihre unermüdlichen Anftrengungen 

wurde wenigftens der drohende Ausbruch eines inneren Krieges 

unter den Eidgenofjen verhindert. Die Beilegung des Walliſer 

Konfliktes Hingegen fchien ihnen nicht gelingen zu wollen. Wohl 
batten fie zu Anfang des Jahres 1419 erreicht, daß beide Zeile 

durch Unlaßbriefe das eidliche DVerfprechen gaben, fich ihrem 

Ichiedsgerichtlichen Entfcheide unbedingt zu unterziehen. ALS 

aber die vier Orte fich in ihren Sprüchen vorwiegend auf den 

Standpunkt der Berner ftellten und den Wallifern ohne Rück⸗ 
ficht auf ihre Klagen über landvögtliche Mißregierung fchwere 

Entſchädigung auferlegten, hielten fich diefe für berechtigt, das 

Urteil zu verwerfen !). 

jeten den Zufammenftoß bei Ulrihen auf den 29. September 1419; nad) 
Juſtinger (S. 270) fcheint aber das Ereignis am 2. Oftober flatt- 

gefunden zu haben. Die Vorgänge im einzelnen flellt am beftimmteften 

die anonyme Stabtehronif (im Anhang zu Juſtinger, S. 464) tar. Das 
Ihon von Joh. v. Müller III (Leipzig 1825), ©. 140 erwähnte 

Schreiben vom 29. Juli 1420, durch welches der Diakon von Münfter 
für fein profanes Unternehmen Abfolution erbielt, ift bei Paul Am- 

Herd, Dentwürbigfeiten von Ulriden (Bern 1879), S. 64, abgebrudt. 
1) Schiedsgerichtliche Unterhandlungen vom 2. Mai bis 17. Auguft 

1419. Abſchiede I, 211ff. Vgl. den höchſt Iebrreichen Kommentar Blu- 

mers zu den maßgebenvden Sprüchen vom 2. Mai, Urtundenfammtl. 1,516 ff. 
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Die Eidgenoffenichaft jchwebte eine Zeit lang, gegen Ende 

des Jahres 1419, in der größten Gefahr. Während Schwiz und 

Zürich ſich entichloffen zeigten, ihrem Sprucde mit bewaffneter 

Hand Nachachtung zu verfchaffen und den Bernern nach ihrer 

dringenden Mahnung Hilfe zu gewähren, erklärten die Luzerner, 

daß fie ein folche8 Vorgehen nicht anders als eine gegen fie 

ſelbſt gerichtete Feindfeligkeit und als einen Bruch der eidgendie 

fiihen Treue betrachten Fünnten. Schon waren die Gegenjäße 

aufs fchärfite geipannt !), als die beiden Parteien den Streit 

dem Enticheide auswärtiger Fürften: dem Herzog von Savohen, 

dem Erzbiichof von Tarentaiſe und dem Biſchof von Laufanne, 

übertrugen, deren Spruch dann endlich zum Vollzuge kam. 

Auf einem Tage zu Evian am ©enferlee, im Januar 1420, 

erfannten die drei Fürften, allerdings in Anwejenheit von Boten 

der neutralen Orte, daß die Walliier dem Herrn von Raron 

die entriffenen Güter zurüderftatten, ifm und den Bernern je 

10000 Gulden, der ſchwer gefchädigten Kirche zu Sitten 4000 

Gulden und den fürftlichen Schiedsrichtern jelbft für ihre Arbeit 
1000 Gulden bezahlen follten 2). 

Sp hart auch folche Gelbleiftungen den Wallifern erſchienen, 

bie nicht mit Unrecht bafür gehalten hatten, e8 möchte mindeſtens 

zwilchen Bern und Wallis Schaden gegen Schaden einfach hin⸗ 

genommen werben, fo blieb ihnen num nicht weiter übrig, als 

fich dem teuren Spruch der fremden Herren zu fügen. Um 

6. April 1420 erflärte der von Martin V. eingejeßte Bistum- 

verwefer von Sitten, Andreas de Gualdo ®), im Namen fänt- 
liher Zehnten des Wallis die Annahme diejer Entjcheidung, 

1) Die Schwizer baten damals die Berner, fih mit einer geringen 

Hilfeleiftung begnügen zu wollen, weil fie in ber unſicheren Lage „fich nit 
gern bloz machten an lüten“. Juſtinger, ©. 272. 

2) Abjchiede I, 2275., Nr. 470. 472. Yuftinger, ©. 273—276. 

Tſchudi II, 132. 

3) Erzbifchof von Kalocfa. Seine Ernennung war am 6. Juni/11. Aug. 
1418 erfolgt. Quellen zur Schweizer Geſchichte VI, 249. 
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und drei Sabre ſpäter wurden die legten Anjtände durch Boten 
von Luzern, Urt und Unterwalben ausgeglichen ?). 

"Die Wallifer konnten fich indeſſen mit den dauernden 
politiihen Folgen tröften, die aus ihren Kämpfen bervorgingen. 

Ihre burg- und landrechtlichen Verbindungen mit den drei eid- 
gendjfiihen Drten waren während der Fehde niemals in Frage 

geitellt worden und beftanden in den folgenden Jahrzehnten fort, 

bi8 fie zur Zeit der Burgunder Kriege eine Umbildung und 

Erweiterung erfuhren. Den Wünfchen nad Selbitregierung 

gab der Bistumsverwefer infoweit nach, daß er an die Stelle 

eines Landeshauptmanns einen Mann aus dem Volle wählte ?). 
Im Jahre 1425 erhielten die Zehnten einen erweiterten Anteil 
an der Regierung und einen bejtimmten Einfluß bei der Be- 

jegung ber Landesämter 3). Das Geſchlecht der Raron ver. 

mochte fich nie mehr zur alten Bedeutung zu erheben, jelbft 
dann nicht, als ihm ein Zeil des Toggenburger Erbes zufiel. 

Während auf dieſe Weiſe die Freiheit der Volksgemeinden 

im Rhonethal fchlieglich fiegreich aus dem Kampfe gegen ben 

legten mächtigen Vertreter des einheimifchen Adels und ben 

mit ihm verbundenen Biſchof hervorging, Tnüpften ſich auch 
nach andern Seiten wichtige Folgen an die Walliier Ereigniffe. 

In jenen Jahren befeftigte fich das freunbichaftliche Verhältnis 
zwiichen Bern und Savoyen, jo daß der Herzog Amadeus fich 

nun berbeiließ, einem längſt gebegten Wunfche Bernd und Frei⸗ 

burgs entgegenzufommen und ben beiden Städten bie an der 

Senje liegende Herrichaft Schwarzenburg oder Örasburg 
zu verlaufen *). 

Unverlennbar aber übten die Vorgänge im Wallis auch 

einen Einfluß auf die Entwidelung der eidgenöſſiſchen Bundes⸗ 

verhältniſſe. Die eigentümliche Thatſache, daß Bern noch 

1) Abſchied vom 30. November 1423, II, 28, Nr. 47. 
2) Der erfle war Johaun Hengarter oder Henggart von Biel im 

Gombſer Zehnten. Urkunde vom 17. Sunt 1422, bei Surrer III, 19. 

3) Vertrag vom 16. März 1425. Furrer III, 198. 
4) Urkunde vom 11. September 1423. Abſchiede II, 24, Nr. 41. 
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immer nur indirekt, durch die drei Walbfrätte, mit Luzern 

und Zürich verbündet war, hatte während der Raron⸗Fehde doch 
wefentlich zur Verichärfung des innerhalb der Eidgenofienichaft 

ansbrechenden Konflifte8 beigetragen. Nun fahte Bern ben 

Entſchluß, den feit der Eroberung des Argaus ohnehin fich auf- 

drängenden Gedanken einer unmittelbaren Verbindung mit dieſen 
beiden Stäpten auszuführen. 

Am 1. März 1421 lam eine „ewige Vereinigung” 
zwifchen Bern und Luzern zuftande. Es war ein Staats⸗ 

vertrag, der bie wechielfeitigen Nechtöverbältniffe, vor allem das 

ſchiedsrichterliche Verfahren bei Streitigkeiten ausführlich vegelte 
und jeden Übergriff auf Land und Leute und auf die heimifche 
Gerichtshoheit der einen wie der andern Stadt in bünbiger 
vorm verbot 1). Die etwas fpäter angeregten Verhandlungen 

über einen eigentlichen Bund zwilchen beiden Städten, mit Be 

ftimmungen über birelte Hilfe’bet äußeren und inneren An 
griffen, führten nicht zum Ziele ?). 

Dagegen fchlofien am 22. Januar 1423 Bern und 
Zürich einen ewigen Freundfhafts- und Bundes— 

vertrag. Überzeugt von der Wünfchbarleit eines unmittel- 
baren Bundesverhältniffes, indem „der allmächtige Öott in jeiner 

Gnade und Mildigkeit ihnen dazu verholfen babe, daß beider 
Städte Land und Leute, hohe und nievere Gerichte zufammen- 
jtoßen, täglich zueinander wandeln und ihre Gewerbe treiben“, 

ficherten fie fich für ihr ganzes Gebiet und drei Meilen Weges 
über jede Stadt hinaus auf mündliche oder fchriftliche Mahnung 

bin getreue Hilfeleiftung zu. Dann oroneten fie bis ins einzelne, 
zum Teil nach den Vorſchriften der früheren eidgendfjiichen 
Bünde, die Triegerifche Unterftügung bei Feldzügen und Be— 

1) Abſchiede IT, 719—722. Bol. Segeſſer, Rechtsgeſchichte ber 

Stadt und Republit Luzern II, 39fj. Als Grundlage der Bereinigung 
biente ein Projelt vom Sabre 1406. Abſchiede I, 118, Nr. 263. 

2) Über die Verhandlungen vom Sabre 1423 vgl. Abfchiebe II, 20, 
Nr. 80 (Anm). Th. v. Liebenau, Hans Holbein d. I. Fresten am 
Sertenftein- Haufe in Luzern, nebft einer Gefchichte ber Familie Hertenftein 

(Luzern 1888), ©. 57. 
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lagerungen, das Verfahren zur Schlichtung von Gtreitigleiten 

der Verbündeten, den freien Zug in Erbichaftsfällen, den uns 

gehemmten Kauf von Wein, Korn und anveren Dingen. Und 

endlich vereinigten fie fih im Sinne des Pfaffenbriefes, an 

welchem Bern nicht teilgenommen hatte, zu einer bündigen 

Beſtimmung über die ungebörigen Zumutungen der Geiftlichkeit. 

Vermöchte eine Stabt, heißt e8 in der Urkunde, ihre Pfaffheit 

oder Priefterihaft von der Anrufung gettlicher Gerichte in 

weltlihen Sachen nicht abzuhalten, fo ſoll fie folche Prieſter 

nicht wider ihre Gegner unterftüßen; ‚denn e8 tft die Meinung 
beider Städte, daß weltliche Angelegenheiten nicht vor geiftliches 

Gericht gehören. — Vorbehalten wurden der römiſche König 
und das Heilige römiſche Reich, ſowie alle Bünde nnd Gelübde 

mit den Eidgenofjen. 
Ein Ton berzlichen Einverftändnifjes geht durch den ganzen 

Bundesbrief, deſſen Vorjchriften „ewig, ftet und feit bleiben 
und getreulich gehalten werden“ follten ®). 

Diefe enge Verbindung zwifchen Züri und Bern Bing nun 

aber nicht nur mit den feit der Eroberung des Argaus ver- 

änderten territorialen Verhältniffen und mit den Vorgängen im 
Wallis zufammen: fie erfchten auch als der Ausdrud der eigen- 

artigen und jelbjtändigen Haltung, welche die beiden Städte 

gegenüber der in jenen Jahren von den Walpftätten aufs eifrigfte 

betriebenen italtenijchen Politik einnahmen. 

Dan konnte e8 am Vierwaldftätterjee nicht vergeffen, daß 
das für den Verkehr nach der Yombarbei jo wichtige Ejchenthal 

mit Domo d'Oſſola im Frühjahr 1414 zum zweitenmal ver- 

loren gegangen war ?). Beſonders die Unterwaldner drängten 

zu einem neuen Feldzuge; von ihnen ging der Gedanke aus, es 

möchten auch die Wallifer als die nächften Nachbarn jener Land⸗ 

schaft für die Unternehmung gewonnen werben °). 

1) Abſchiede II, 723—727. Bol. Bluntſchli, Gef. des ſchwei⸗ 

zerifhen Bunbesrechtes I?, 119—121. 

2) 8b. I, ©. 425. Pal. für das Folgende die S. 423 angeführte 
Zitteratur. 

3) Abſchiede I, 164, Nr. 359. 
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Wirklich zogen im September 1416 die Eidgenofjen, mit 

Iriegerifcher Unterftügung aus dem Oberwallis, über die Berge 

und nahmen das Eſchenthal, aber außerdem Bal Maggia 

und Val VBerzasca im jeßigen Kanton Teſſin, wieder ein. 

Sie drangen rafch bis nach Domo vor, bemächtigten fich ber 

dortigen Burgen und führten zur Sicherftellung der erneuerten 

Herrichaft Seifen ab. Doch mußte man bald wahrnehmen, 
daß eine bloße Eroberung nicht genügte, und daß zur tauernden 

Behauptung des Gebietes neue Zruppenjenbungen nötig waren. 

Nicht alle Orte zeigten fich hierfür geneigt. Schwiz Batte von 

Anfang den über die Alpen binübergreifenden Unternehmungen 

fern geſtanden, und Bern konnte fich, ganz abgejehen von den 

Nücfichten, die e8 auf Savoyen nehmen mußte, um jo weniger 

zur Beteiligung entjchliegen, als die Wallifer Angelegenheit nun 

eng mit dem Vorgehen gegen das Ejchenthal verbunden wurde. 

In Zürich war man der Anficht, daß eine friedliche pekuniäre 
Abfindung mit dem Herzog von Savoyen, dem das Thal ge 
börte, „ehrlicher und nüßlicher” wäre, als ein jo weiter Feld⸗ 

zug, durch welchen man wohl verlieren, aber nicht gewinnen 

könne ’). Trotzdem entichloffen ſich jech8 Orte auf den dringenden 

Hilferuf jenes Podeftaten Francesco Brogno, den die Eidgenofjen 
ſchon 1411 als Richter in Domo eingefett hatten, mitten im 

Winter zum Aufbruch nach dem entlegenen Gebiete). Am 
11. Februar 1417 unternahmen 600 Mann die beichwerliche 

Fahrt über die beeiften Gebirge ?), und ihr Erjcheinen hatte 

überrajchenden Erfolg. Die ſavoyiſch⸗mailändiſche Partei wurde 

eingefchüchtert, und ohne Schwierigkeit konnte ein Nidwaldner, 

1) Bgl. die Anmerkung zum Abſchied vom 31. Auguft 1416 (a. a D.), 
dazu S. 158, Nr. 349; ©. 167, Nr. 369. 

2) Die Angriffe drohten von Savoyen und von Mailand ber. Val. 
die Auszüge aus den Schreiben Brognos vom 7. Nov. und 1. Dez. 1416. 
Abſchiede I, 166. 167 (Nr. 368). 

3) Das Datum des Aufbruchs giebt eine Eintragung im Zürcher Stadt» 
buch. Abſchiede I, 173. Vgl. den von 9. v. Liebenau (Archiv für 
ſchweizer. Gefchichte XVIII, 284) und von Blumer (Urkundenfammlung 
II, 7) mitgeteilten Brief der Schwizer au die 6 Orte vom 15. Februar. 

Dieraner, Seh. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 2 
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Hans Spilmatter, als Vertreter der ſechs Orte und der Wallifer 

Zehnten die Regierung im Efchentbal übernehmen. In der 

Folge erhielt er auch die Oberaufficht über Val Maggia und 

Verzasca mit Mergoscta !). 

Man glaubte nun der Eroberung völlig ficher zu fein. Am 

29. Auguft 1418 beftätigte auch König Sigmund ven Eid- 

genofjen von Zürich, Luzern, Uri, Unterwalven, Zug und Glarus, 

daß fie das „Eichenthal, Bomat, Falzask und Meyenthal“ mit 

andern dazu gehörigen Thäleın im Namen des Reiches bes 

[hüten und dort die Gerichtäbarkeit ausüben türften, damit 

bie von Mailand angeiprochenen Landichaften dem Reiche nicht 

entfremdet werden und fürbaß alle Kaufleute friedlich und un. 

befhädigt mit ihren Waren durch jene Thäler ziehen mögen ?). 

In der That berrichten während der folgenden Sabre 

die ſechs eidgendifiihen Orte und die Beteiligten im Wallis 

unangefochten in den ZThaljchaften von der Toſa bis zur Ver⸗ 
zasca bin. Ihre Richter zogen Kriegsfteuern und Gefälle ein, 

bie dann zur Verteilung famen 3), und die Verwaltungsangelgen- 

beiten jener Gebiete bildeten einen regelmäßigen Verhandlungs⸗ 

gegenitand auf eidgenöſſiſchen Tagen. 

Inzwiſchen fand die ſchweizeriſche Herrſchaft jenfeit des Gott⸗ 
hard ſogar noch weitere Ausdehnung. 

Wohl war es ein kluger Schritt geweſen, daß Uri und Ob⸗ 
walden zur Sicherung ihres leventiniſchen Gebietes im Jahre 
1407 die Freiherren von Sax zu Major, als Beſitzer von 

Bellinzona, in ihr Landrecht aufgenommen batten +). Allein 
diefe adeligen „Landleute”, die Bellenz als eine offene Stadt 
der beiden Orte erflärten, eriwiejen fich als wenig zuverläffige 

1) Abſchied vom 30. März 1418. I, 192. — Das Dorf Mergoscia 

liegt an der unterfien Stufe des Verzascathales. 
2) Abſchiede I, 364—366. Oechsli, Die Beziehungen ber ſchwei⸗ 

zeriſchen Eidgenofienichaft zum Reiche, in Hiltys Polit. Jahrb. V, 418. 
3) Siehe z. 8. Abfchiebe I, 214. 218. Die Wallifer blieben auf das 

Eſchenthal beſchränkt. 
4) Bd. I, ©. 422. 
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Bundesgenofjen und konnten bisweilen nicht umbin, auf bie 

Abfichten des Herzogs von Mailand einzugehen, ber den ftra- 
tegiſch wichtigften Punkt der teffiniichen Niviera nie außer 

Augen ließ. 

Schon zu Anfang des Jahres 1419 war Mailand auf dem 

Punkte, fich der Feftung Bellenz zu bemächtigen, und nur infolge 

rechtzeitiger Warnung vermochten die Länder den Anſchlag zu 

vereiteln 1). 
Es zeigte fich immer deutlicher, daß die Stellung der Wald» 

ftätte in ber Leventina, zugleich aber auch die Herrichaft der 

ſechs Kantone in Val Maggia und Verzasca, fo lange ge 
fährdet war, als Bellenz mit feinen Kaftellen noch in fremben 

Händen lag. 

Da thaten die Befiger des Livinenthales einen weitern Sqritt. 

Unter Vermittelung der andern eidgenöſſiſchen Orte — ohne 

Bern — bewogen ſie noch im Jahre 1419 die Herren von 

Sar, ihnen die Stadt und Herrſchaft Bellenz käuflich 
abzutreten und dann, am 1. September, ein neues Landre cht 

mit ihnen zu beſchwören ?). 

Indem jegt Urt und Obwalden in allen Thalſtufen des 
Telfin bis hinunter in die Nähe des Langenfees und an ben 

Monte Cenere geboten, fchien das weſentlichſte Ziel ihrer trans⸗ 
alpintichen Eroberungspolitif erreicht zu jein. Sie durften fich 

aber bei den bekannten Abfichten des Herzogs Philipp Maria 

Biscontt nicht verbehlen, daß zur Erhaltung ihrer Herrichaft 
an der Gotthardſtraße fortwährend die größte Wachjamleit er- 

forderlich war, und daß ein unerwarteter Angriff auf Bellin- 

zona, dag fie kaum genügend zu bejegen vermodten, Leicht ven Ver⸗ 

luft aller „ennetbirgiichen” Eroberungen zur Folge haben konnte. 

1) Ehronit des weißen Buches, S. 18. Bol. den im Archiv für 
ſchweizer. Geſchichte XVIII, S. 298f. mitgeteilten Brief vom 3. März 
1419. 

2) Abjchiede I, 221—223, Nr. 459. 460. Zwei der am Landrecht 
teilnehmenden Herren von Sar, Hans und Donat, trugen damals, doch 
erſt feit kurzer Zeit, den gräflichen Titel; der dritte, Kaſpar, war noch 
Freiherr. Vgl. Th. v. Liebenau, J Sax signori e conti di Mesocco. 
Bollettino storico 1889, p. 14. 

28 
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Sofort nach dem Übergang der Stadt an Urt und Ob» 
walden richtete der Herzog an bie beiden Länder die Auf- 

forderung, ihm die Herrfchaft zu verkaufen ). ALS fie, wie es 

fih von felbft verftand, feine Zumutung abwiefen, brachte er 
die Stadt ohne angefündigte Fehde durch einen plößlichen Über- 
fall am 4. April 1422, in feine Hand. 

Diefes Ereignis bezeichnete einen verhängnispollen Wende. 
punkt in der jchweizerifchen Eroberungspolitif jenjeit der Berge. 

Das Entjchetdende war, daß die Eidgenofien bei ihren völlig 

bivergierenden Intereffen fich nicht zu einem rafchen und ger 

meinfamen Vorgehen gegen Mailand entichließen konnten. 

Die Urner und Obmwaldner, die zuerjt über den Gotthard 

eilten, mahnten von Giornico aus ihre Verbündeten um Hilfe. 

Nun begann ein peinliches Markten, das man nur begreift, 

wenn man fich die immer noch höchſt unvolltommene Aus- 

bildung der Staatsivee in der damaligen Eibgenoffenfchaft 

gegenwärtig hält. Die Bürcher erflärten ſchon am 6. April, 
fie wollten vorderhand feinen Yeldzug unternehmen, und bei 

eintreffender Mahnung ihr Kontingent, den Vorjchriften des 

DBundesbriefes vom 1. Mai 1351 gemäß, nur bis zum Plattiver 
oder Monte Piottino bei Faido rüden laſſen?). Dann be- 

ſchloſſen fie fürmlich, daß die Mahnung fie nicht Binde, indem 
Bellenz außerhalb des in jenem Vertrage umjchriebenen Bundes- 

kreiſes Liege, gaben aber den Hauptleuten doch wieder bie ge⸗ 
beime Vollmacht, weiterzugeben 3). Antere Orte verjagten zwar 
ihre Unterftügung nicht, brachen aber nur zögernd auf. Bei 

folder Zerfahrenheit blieb den Urnern und Obwaldnern nichts 

anderes übrig, als fich zurückzuziehen. „Da fuhr der Herr von 

1) Chronik des weißen Buches, S. 18. In diefen Zufammenhang 

“ gehört wohl die Notiz im Luzerner Ratsbuche (Juni 1420): „Als ber 
Herr von Meilan meint Bellent ze band, ba bie von Ure Bittend umb 

rat.” Archiv für ſchweizer. Geſchichte XVII, 211. 

2) Siehe oben, Bb. I, ©. 192. Bgl. A. Burdbardt, Die Er- 

werbung der ennetbirgifchen Vogteien durch bie Eidgenoſſen, Schweizer. 

Rundſchau 1891, Nr. 2, S. 220. 

3) Abſchiede II, 12—13. 
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Mailand zu”, jagt der Sarner Chronift, „und nahm Livinen 
und was die Eibgenofjen über dem Gotthard hatten”. Es 
ging jogar die Rede, er wolle ven Zoll in Göſchinen an ſich 

reißen und auf der „ftäubenden Brücke“ bei Andermatt einen 

Zurm errichten’). Nicht nur die Herrichaft der Walpjtätte 

am Teſſin, auch ihr ganzer Verkehr mit Italien war bedroht 
und in rage geitellt. 

Auf den dringenden Ruf der Urner, die freilich am uns 

mittelbariten und empfindlichiten von der mailändiſchen Invafion 
betroffen wurden, rafften fich endlich die meiften eidgenöſſiſchen 

Orte zu einem Feldzuge über ben Gotthard auf. &8 fehlte 

nun aber viel, daß die einzelnen Kontingente von einheitlicher 

Gefinnung und friichen Antrieben zujammenhaltender Kraft er» 

fült gewefen wären. Die Urner, Unterwaloner, Luzerner und 

Zuger, mit Leuten aus dem Livinenthal und zugelaufenen 

deutichen Knechten, jtürmten voraus, bis unter die Mauern von 

Bellinzona, langjamer rücten auf dem gleichen Wege die Zürcher 
nach, während die Schwizer eine ganz andere Richtung ein- 

ſchlugen und ins Eſchenthal hinunterſtiegen ?). 

Da erfolgte am 30. Juni 1422 die verderbliche „Manns 
Ichlacht" bei Arbedo. In der Morgenfrübe jenes Tages, 

nachdem eine Schar von 600 Mann ſorglos einen Streifzug 

nach dem Mifoccothal unternommen hatte, faben fich die nörd« 

fih von Bellinzona lagernden Auszüger aus den Walpftätten 

plöglich von einer weit überlegenen matländiihen Macht unter 

ben erfahrenen Führern Francesco Carmagnola und Angelo 

bella Pergola angegriffen. Sie ftellten fich indeſſen raſch tim 

1) Chronik des weißen Buches, ©. 19. Über bie Hier erwähnte 
„fübenbe brug“ vgl. Bd. I, ©. 285, Anm. 2. In Göſchinen beftand 
eine Zolftätte. Abſchiede IL, 77, Nr. 116. Archiv für ſchweizer. Geld. 

XVII, 360. 

2) Chronik des weißen Buches, ©. 19. Das dort erwähnte „Orat“ 

ift Crodo in der mittleren Stufe des Efchenthals, dem Val d’Antigorio. 

Nah Tſchudi, Chron. II, 239, mußten die Schwizer noch 15 Sabre 

fpäter auf einem Tage in Luzern Bittere Bemerkungen über ihre abge- 

fonderte und zweckloſe Unternehmung bören. 
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Schlachtordnung und brachten anfangs der berittenen Avant» 

garde des Feindes mit ihren Hellebarden ſchwere Verluſte bei. 

Als aber Sarmagnola nach Pergolas Nat die Neiteret abfiten 

ließ und dann fowohl mit der Kavallerie zu Fuß als mit ven 

ſtarken Infanteriemaſſen auf fie eindrang, wurden fie troß 

tapferer Gegenwehr erbrüdt. Nach achtftündigem, blutigem 

Ringen mußten fie den Rückzug über die Moeſa bewertitelligen 

und von dort aus, vereint mit jenem Streifcorps, das nicht 

mehr ind Gefecht gelommen war, den Heimweg antreten !). 

Wie groß muß die Beitürzung und der Schmerz in ben 

Waldſtätten gewejen fein, als die Nachricht von ben jchweren 

im Welichland erlittenen Verluſten fich verbreitetel Uri Hatte 

40, Zug 92, Unterwalden 90 und Luzern fogar 146 Mann 

eingebüßt. Diele Schiffe, mit Leuten beladen, hatten die Stabt 

verlafien, und nur zwei waren bei der Rückkehr noch gefüllt. 

Es blieb in unvergeplicher Erinnerung, wie der Quzerner Rat 

bei bober Buße den Bürgern verbot, auf die Straße zu treten 

und nach den ankommenden Schiffen zu jeben; jedermann jollte 

in jeinem Hauſe warten, ob fein Angehöriger komme ober 

1) Über die Schlacht bei Arbebo vgl. nun die Monographie von 
Th. v. Liebenau, La battaglia di Arbedo secondo la storia e la 

leggenda, bie in einer Reihe von Nummern des Bollettino storico della 
Svizzera italiana 1886 und in einem Separatabdrud (Bellinzona, bei 

Carlo Eolombi), daneben in beutfcher Faſſung im Gefchichtsfreund XLI, 
187-220, doch obne die der italienischen Abhandlung beigegebenen Doku⸗ 

mente, erfchienen if. Man barf auch bier nur den Alteften, ſchweizeriſchen 
und italienischen, Berichten folgen, nach welchen weder Berner noch Zürcher 

und Glarner an der Schlacht teilnahmen und von einer Behauptung ber 

Walftatt durch die Schweizer oder auch nur von einem geordneten Rüd- 

zuge keine Rebe fein kann. Sehr beftimmt ſpricht fich hierüber die offizielle 
Eintragung im Luzerner Bürgerbuh (Gejhichtsfreund XXI, 159) aus. 

Bon den fpäteren Berichten haben noch biejenigen der Luzerner Ehroniften 
Etterlin (Bafel 1752, ©. 162) und Diebold Schilling (Luzern 

1862, ©. 30) felbftändigen Wert. Daß Carmagnola bie Neiterei nad) 
bem erfien Mißerfolg abfiten ließ, ift italienifche Überlieferung (Andrea 
de Billiis, rerum Mediolanensium historia, bei Liebenau, ©. 38 

bis 35; Muratori Scriptores XIX, 5557). Bgl. Köhler, Die Ent- 
widelung bes Kriegsweſens und der Kriegführung in ber Nitterzeit, 
III. ®b., 3. Abteilung (Breslan 1889), ©. 374. 381. 
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nihtl Dabei empfand man es als einen beſonderen Schimpf, 

daß verjchievene Schweizer auf dem Schlachtfelde, freiwillig 

oder gezwungen, in mailändiſche Gefangenichaft geraten waren. 

Dean machte fich gegenfeitig leivenfchaftlihe Vorwürfe, und 

zumal die Orte, die ihrer Bundespflicht nach der Meinung 

der Geichädigten nur ungenügend nachgelommen waren, mußten 
bittere Reden bören. Aber Zürich berief fich abermals mit 
großer Entſchiedenheit auf das in feinem Bundesbrief umgrenzte 

Hilfsgebiet und erklärte fih ausdrücklich bereit, nach Einfiveln 

ans Recht zu fommen, wenn jemand ihm etwas wegen biefer 

Sache nachreden wollte !). Und noch zivei Mienfchenalter ſpäter 

mußte fich ein Luzerner Gefchichtichreiber Hüten, in feinen Auf- 

zeichnungen über den „Streit zu Bellenz“ die Empfinplichkeiten 
anderer Drte wachzurufen ?). 

Sogleih nach dem Unfall von Arbevo gingen, wie nicht 

anders zu erwarten war, alle italieniichen Eroberungen vers 

Ioren. Die Mailänder behaupteten Bellinzona und fetten fich 
in ber Leventina wie in Berzasca und Val Maggia feſt. Dans 

verdrängten fie die Eidgenoſſen auch aus dem Beſitz des Eſchen⸗ 

thals. Die fchweizeriiche Macht war von den mühſam an der 

Zofa und am Teſſin errungenen Territorien zuräüdgeworfen. 
Wohl fehlte es in den nächiten Jahren nicht an Verſuchen 

zur Wiedergewinnung der verlorenen Gebiete. Luzern, Url, 

Nidwalden und Zug, die raſch Vergeltung üben wollten, waren 

ihon im November 1422 zu einem neuen Unternehmen ent- 

fchloffen, und im Dezember beſprach man zu Schwiz, wie man 
auch Bern und Zürich zu kriegeriſchem Vorgehen gegen ben 

Herzog von Mailand beftimmen möchte). Im folgenden 

1) Abſchiede II, 16, Nr. 23. Über die gegen einzelne Perfonen, fo 
den Luzerner Hauptmann Ulrich Waller, umlaufenden Nachreden vgl. bie 
von Liebenau, S. 76ff. mitgeteilten Ratsprotokolle. 

2) Diebold Schilling, ©. 30: „Hie mit foll aber nieman ge⸗ 
[holten fin ober verdacht werben, als 05 ymand nit erlich bätte ge- 
handlet.“ 

3) Abfchiede II, 19f. 
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Jahre beichäftigte fich auch König Sigmund mit der Ange 
legenbeit und. ließ ven Eidgenoſſen ven weit ausgreifenden 

Plan eines fombinierten Angriffes mit Savoyen und Florenz 
gegen Mailand unterbreiten. Vier Orte fagten Hilfe zu; aber 
Zürih, Bern, Schwiz und Glarus erklärten nur dann aus 
zieben zu wollen, wenn ber König felbft „mit feinem Leib und 

mit feinem Panner” fomme. Auch auf fpäteren Tagen bebarrten 

Zürich und Schwiz bei ihrer ablehnenden Haltung, und im 
Sommer 1424 mahnten fie dringend, mit Bern, Glarus und 

Solosturn, von einem geplanten Feldzug über den Gotthard 
ab. Die Zürcher machten geltend, der Herr von Mailand jet 

mächtig und glüdlich in feinen Unternehmungen und babe 

Bellinzona jo ſtark befeftigt, daß man ſich eines Erfolges 
kaum verſehen Tönne ). 

Trotzdem kam es im Jahre 1425 noch einmal zu zwei 
allgemeinen Rüſtungen der ſieben öſtlichen Orte. Im Auguſt 
rückten 4000 Mann, zu denen auch St. Galler und Appen⸗ 
zeller ſtießen, über den Gotthard und den Plattiver nach 
Bellenz. Aber als ſie zur Walſtatt von Arbedo vorgedrungen 

waren und dort umſonſt des hinter den feſten Mauern geborgenen 
Feindes harrten, kam eine zaghafte Stimmung über den größten 

Teil des Heeres; es wagte keinen Angriff auf Bellenz und zog 

unverrichteter Dinge, unter dem bittern Groll der mutigeren 
Elemente, wieder ab ?). 

1) Abſchiede vom 28. Dez. 1423 an, II, 29ff., die Zürcher Erklärung 
II, 35. Dechsli a. a. O. ©. 419. — Unter bem Eindrud ber vom 

König angeregten Kombinationen gelang e8 ben Bernern immerhin, bie 
feit dem Jahre 1414 wegen bes Eſchenthals beſtehende Feindſchaft zwiſchen 
dem Herzog von Savoyen und ſechs eidgendifiihen Orten förmlich aufe 
zubeben. Schiedſpruch vom 22. Auguft 1424. Abſchiede II, 727. Blu- 

mer, Urkundenfammlung I, 573. — Über bie damaligen Befeftigungs- 
arbeiten in Bellinzona fehlen weitere Nachrichten. Vgl. Motta, I castelli 
di Bellinzona sotto il dominio degli Sforza. Bollettino storico della 
Svizzera italiana 1889, p. 7. 

2) Ehronik des weißen Buches, S. 195. Zürcher Chronik, bei Heune, 

Klingenberger Ehronit, S. 170. — Badian, Deutſche hiſtor. Schriften 
J, 554, bat dieſes erfolglofen Feldzuges, den vor allen bie Appenzeller 
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Hierauf führte eine Freiihar von 500 jungen Xeuten, 
bauptjächlich aus Schwiz, wo man noch immer Vorwürfe über 

das Unglüd von Arbedo hören mußte, eine verwegene Unter- 

nebmung aus. Mitte Oktober tbaten fie fich heimlich und 

obne Willen ihrer Dbern zujammen, überftiegen die Alpen 
und nahmen Domo d'Oſſola durch einen kecken Handſtreich ein. 
Sofort aber hatte fich ein ſtarkes mailändilches Heer vor der 

Stadt geſammelt; bie eingejchloffenen Geſellen ſahen fich von 

allen Verbindungen mit ihrer Heimat abgejchnitten und Tamen, 

fo tapfer fie fich auch unter der Anführung ihres Hauptmanng, 

Peter Riffe, hielten, in die äußerſte Gefahr. Indeſſen war 
die Kunde von ihrer Not in die Walpftätte gelangt. Schwiz 

mahnte alle Eidgenoſſen, auch die Berner, zur Rettung der 
bedrohten Leute. Und nun erfolgten Scenen, bei denen man als 

einem erfreulichen und ebrenvollen Moment jchweizerifcher Ger 

Ichichte gern verweilt. Die Eidgenofien überwanden in vielem 

fritiihen Augenblidle ihre: Bedenken und Meinungsverſchieden⸗ 

beiten; fie fetten fich über den fonft ängftlich gewahrten Wort» 

laut der Bundesbriefe hinweg und dachten nur daran, die Ber. 
lagerten dem drohenden Untergang zu entreißen. Eine bebende 
Schar von 1600 Mann aus den öftlichen Orten und aus dem 

Wallis eilte ind Eſchenthal, erftürmte zwilchen Crodo und 
Crevola den Ausgang gegen Domo und brachte den bevrängten 
Gejellen vechtzeitigen Entſatz. Sogar Bern, das fich bisher 

grundfäglic von ber Teilnahme an den italieniichen Feldzügen 

fern gehalten Hatte und ficher dem Freiſcharenweſen abhold war, 

entjandte, unterftügt von Soloturn, in hochherziger Hingebung ein 

Heer von mehr ald 2500 Mann, das im November die Grimiel 
und den Albrunpaß überftieg und vor Domo d'Oſſola erjchien. 

Da war nun allerdings das Wejentlichite ſchon gethan; aber 

e8 berrichte große Freude über die Ankunft der rüftigen Mann 

ihaft. Der Schwizer Schreiber und Hauptmann Üg begrüßte 

ehrenvoll durchführen wollten, mitten in ber Darfiellung der Schlacht bei 
Arbedo erwähnt und dadurch zu irrigen Auffafjungen über biefe Schlacht 

jelbft Anlaß gegeben. Ihm ift 3.8. Zellweger, Geſchichte des appen- 
zelliſchen Volles I, 439, gefolgt. 
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fie im Namen der Eidgenoffen „fo ernitlich und fo dankbarlich, 

daß mandem Mann die Augen naß wurden“ 1). | 
Ein bleibendes Reſultat Hatte diefe Unternehmung freilich 

ebenjo wenig, als der einige Donate früher ausgeführte Feldzug 

gegen Bellen, Da die Mailänder auch bier einem ihnen an⸗ 

gebotenen offenen Kampfe auswichen, traten die Schweizer den 

Rückweg an, obne etwas weiteres für die Behauptung der ent- 

legenen Landſchaft getban zu haben. Es waltete eine fühle 

Stimmung gegenüber den italieniichen Fragen vor. Schultheiß 

und Rat von Bern ließen „zu ewigem Gedächtnis“ in ihre 

offizielle Stadtchronik den Vermerk eintragen, daß man fich 

in lünftigen Zeiten vor ſolchen „ungewöhnlichen, ſorgſamen 

Reifen”, zu denen man durch fein Bündnis verpflichtet fei, hüten 

jolle und wolle ?). 

Yet wurden, nach dem Abſchluß eines Waffenftillftandes °), 

ernite Friedensunterhandlungen eingeleitet. Bereit8 am 26. Ja— 

nuar 1426 warb zu Sitten unter Vermittelung des Bistums 
verweſers Andreas de Gualdo und einiger Boten der Landſchaft 

Wallis, der Städte Freiburg im Uechtland, Bafel, Bern und 

1) Urkunden und Regeften zur Gefchichte bes St. Gotthardpaſſes, von 

9. dv. Liebenau, im Archiv für ſchweizer. Geſchichte XVII, 336 ff. 

Regeften zur Geſch. des Eſchenthaler Krieges von 1425, veröffentlicht durch 
Th. v. Liebenau, im Anz. f. ſchweizer. Geſch. 1888, ©. 292—299. 

Zürcher Chronik, bei Henne a. a. O., ©.169. Iuflinger, ©. 281. 
Chronik des weißen Buches, ©. 20. Bol. die oben, Bd. I, ©. 423, citierte 
Abhandlung von Meyer v. Knonau (Jahrb. des Schweizer Alpenclub X), 

©&.553ff., fowie defien Bemerkung im Geſchichtsfreund XXXVIII, 144. — 

Der Albrunpaß führt in einer Höhe von 2410 m aus dem Binnentbal 
(„Bün“ bet Suftinger), dem befaunten, bei Grengiols fich öffnenden Seiten- 

tbal des oberen Wallis, in das Deverathal, das bei Baceno („Betich“), 
oberhalb Erobo, von Norbweften ber in das Bal Autigorio ausläuft. 

Die Stärke des Berner Heeres, das am 14. November abends vor Domo 

ankam, ift bem Briefe Berns an Bafel vom 14. November (bei TB. 
vb. Liebenau, ©. 297) zu entnehmen. 

2) Iuflinger, ©. 283. 

3) Am 29. November 1425. Siehe L. Osio, Documenti diplo- 
matici tratti dagli archivi milanesi LI, 165, citiert in Bollettino storico 

1879, p. 267. 
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Soloturn und des Grafen Friedrich von Toggenburg ein 
Friedensvertrag zwilchen den öftlichen Orten und dem Herzog 

Philipp Maria Visconti von Mailand verabredet. Die Eid- 
genofjen wollten Livinen, Bellenz und Eſchenthal, fowie ven 
Hof Matarello bei Domo d'Oſſola gegen die Summe von 

30 003 rheinischen Gulden, die ihnen der Herzog zu bezahlen 

verſprach, und gegen die Zuficherung fünfjähriger Zollfreiheit 
auf der Bellenzer Straße preisgeben 1). Diefe Übereinkunft 
‚erwuch8 aber nicht in Kraft, da Obwalden die Befiegelung 

verweigerte. Erſt im Juli kam ber Friede durch zwei Ver⸗ 
träge, zuerft für Züri, Schwiz, Zug und Glarus, und bann 

für Luzern, Urt und Nidwalden in Bellinzona zu befinitiven 
Abſchluß. Im dem erften wurde der Kaufpreis auf 17 1444 

Gulden herabgeſetzt; Dagegen erhielten die Schweizer Zollfreiheit 
für zehn Jahre auf allen Straßen, welche durch Livinen und 

Bellen; über Como und Vareſe nad Mailand führten 2). Ob» 
walden fügte fich fchließlich einem fchtebsgerichtlichen Spruche, 

der ihm befondere Geldentſchädigungen ficherte °). 

Wohl war mit diefen Enticheivungen das letzte Wort in 

ber Frage über die Ausbreitung der ſchweizeriſchen Macht jenjeit 

des Gotthard noch nicht gefprochen, wie denn Urt, das unter 
allen Orten am meiften auf Italien angewiejen war, fich fchon 

vierzehn Jahre fpäter durch raſches Zugreifen der Leventina 
wieder zu bemächtigen wußte. Aber die gemeinfamen italientichen 

Kriegszüge waren doch durch die Briedensfchlüffe von Bellinzona, 
welche die Verkehrsintereſſen der Schweizer nach der Lombardei 
bin in umfafjender Weife ſchützten, für längere Zeit beenbigt. 

1) Abſchiede II, 53, Nr. 83. Die lateinifche, vom 20. Januar batierte 
Faffung ber Übereinkunft giebt 5. de Gingins im Archiv f. ſchweizer. 
Geſchichte II, 220-228. Bemerkenswert ift, daß auch Bafel durch bie 
Eidgenofien zu den Berbanblungen in Sitten eingeladen wurde. Th. 
v. Liebenau a. a. DO. ©. 29. 

2) Urkunden vom 12. und 21. Juli 1426. Abſchiede IL, 738—757, 
Beilagen 7 und 8. Bol. Archiv für ſchweizer. Geichichte XVIII, 344. 

8) Urkunde vom 7. November (15. Dezember) 1426. Abſchiede II, 

757 — 761, Beilage 9. 
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Die Politik der Eidgenofjen, namentlich der öftlichen Orte, 
wandte fi von da an wieder vornehmlich den beutjchen Ge⸗ 

bieten zu. ‘Dort batten jchon feit Jahren die Appenzeller und 

Toggenburger Angelegenheiten ihre Aufmerkfamfeit erregt und 
binwieder auf ihre innern Verbältniffe zurückgewirkt. 

Noch immer harrte der Streit zwilchen ben Appenzellern 

und dem Abte von St. Gallen feiner fürmlichen Löſung. Ir 

dem Burg. und Landrechtöbriefe vom 24. November 14112) 

batten jene den fieben Orten ausbrüdlich Gehorſam ſchwören 

müfjen, und jchon vorher waren fie zu dem bindenden Ver—⸗ 
Iprechen angehalten worden, daß fie dem Abte gegenüber ihre 
Pflicht nach dem Ermefjen der Eidgenoffen und nach den ges 

ihworenen Eiden erfüllen wollten. Der Entjcheiv wurbe indes 
von Jahr zu Jahr hinausgeſchoben; denn das kecke Bergvolk 
vermied jede Annäherung an die durch ſeinen Freiheitskampf 

aufs ſtärkſte erſchütterte Abtei und hielt dafür, daß es ſich aller 

überlieferten Verpflichtungen gegen das Gotteshaus „mit dem 

Schwert" entledigt babe. Endlich, am 6. Mai 1421, fällten 

die Boten der fieben Orte zu Luzern einen Schiebfpruch, der das 

Burg⸗ und Landrecht der Appenzeller beſtehen ließ, ihnen ben 
ungejchmälerten Befit der Gerichtöbarkeit und der St. Galliſchen 

Lehen innerhalb ihrer Landesmarken ficherte und ihnen Er⸗ 
leichterungen inbezug auf ben „Todfall“ und bie Ablöjung 

verjchiebener Gefälle zugeftand, — ber aber auch das Stift 
St. Ballen bei feinem Grunbbefige und bei einem wefentlichen 

Zeil feiner Steuerforberungen fchütte ?). 

1) 8.1, ©. 418. 
2) Abſchiede II, 5, Nr. 7. Vollſtändiger Abdruck ber Urkunde bei 

Tſchudi II, 136, und Zellweger, Urkunden zur Gefchichte des appen- 

zell. Volles I, Nr. 238. Bol. Blumer, Staats- und Rechtsgeſchichte 
I, 257. — Für bie folgenden Ereigniffe verweife ich auf die Zürcher 
Aufzeihnungen (bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 201ff.), bie 

Chronik eines ungenannten, beſonders über bie triegeriichen Vorgänge des 
Zahres 1428 mwohlunterrichteten Toggenburgers (bei ©. Scherrer, 
Kleine Toggenburger Chroniken [St. Gallen 1874], S. 7f.), und Va⸗ 
bians Chronit der Äbte (Deutfche Hiftorifche Schriften I, 562—564; 
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Diefer Spruch war billig, indem er die Begehren ber 
Parteien jo weit als möglich berüdfichtigte und, ohne das 
hiſtoriſche Necht für ganz erlofchen zu erflären, doch ebenfo 
febr, ja in noch höherem Maße, den neuen, durch den Be- 

freiungskrieg gefchaffenen Verhältniſſen Rechnung trug. Gleich 

wohl weigerten fich die Appenzeller bartnädig, einem Entſcheide 

nachzukommen, nach welchem fie dem Klofter wiederum Abgaben 
leiften ſollten. Die Eidgenoffen Tießen e8 an Mahnungen nicht 

fehlen; vor einem gewaltfamen infchreiten aber fcheuten fie 

fih, da ihnen die Unterjftügung der Appenzeller während der 

italieniſchen Kriege wohl zuftatten fam. Dan ebrte in ben 
Walpftätten die tapfere Gefinnung, die fie vor Bellinzona, 
auf der freilich erfolglojen Fahrt des Jahres 1425, an ben 
Tag legten. Endlich griff der Abt zu kirchlichen Mitteln und 

ließ die Bergleute mit Bann und Interdikt belegen. Doch 

dieje Spotteten ſolcher Strafen ) und ergriffen harte Maßregeln 

gegen die Geiftlichen, die ihnen nicht zu willen waren. Sie 

überfchritten neuerdings die Grenzen ihres Landes, und alle 

Schrecken ihrer frübern Fehden, jet noch verbittert durch eine 

rüdfichtslofe antiklerifale Nichtung, drohten ſich zu wieder 
holen. 

Da ſah fich zuerft Graf Friedrich von Toggenburg, deſſen 
Landichaften den unmittelbarften Anreizungen des demokratiſchen 

Geiftes ausgeſetzt waren und auch durch thatjächliche Übergriffe 
Schaden litten, zum bewaffneten Einfchreiten gegen die Appens . 

zelfer veranlaft. Noch bevor es indes zu einem erniteren Zu- 

jammenjtoße kam, vermochten bie mit beiden Zeilen verbündeten 

D, 1-5), ſodann auf die neueren Darftelungen von Id. von Arr, 

Geſchichten des Kantons St. Gallen II, 151ff., Wegelin, Geſchichte 

ber Landſchaft Toggenburg I, 212—214, und Zellweger, Gefchichte 

bes appenzellifhen Volkes I, 426 ff. 

1) „Und als fi ain landsgmaind verfamlot battenb ... . . warb ain 

groß mer, daß man nit welt im ding fin.“ Vadian I, 562. — 
Zu großem Berbruffe des Abtes Hielt fich auch die Stadt St. Gallen nicht 

an das Interbift; der Pfarrer zu St. Laurenzen, deſſen Pfarre in das 
Appenzeller Land hinauf reichte, bielt Gottesbienft nach wie vor. Korte» 
fpondenzen im Stabtardiv, Tr. XXV. 
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Stände Züri, Schwiz und Glarus im November 1426 zu 
Lichtenfteig einen Waffenftillitand für die Dauer eines Jahres 
zu vermitteln ?). Aber jofort nach dem Ablaufe diefer Frift brach 

bei den allfeitig geipannten Verhältniffen der offene Krieg auf 

bemfelben Schauplate aus, auf welchem zwei Jahrzehnte früher 

zwifchen ben Vorkämpfern der Volksfreiheit und den eng ver» 

bundenen Vertretern der adeligen und der geiftlichen Kreife fo 

leidenschaftlich geftritten worden war. Bei dem noch immer 
fortwirfenden tiefen Eindrud, den jene Ereigniffe in den Bodenſee⸗ 

gegenden binterlaffen hatten, gewann die Bewegung raſch eine 

weitausgreifende Bedeutung. Sie erregte um fo größere Aufs 

merkſamkeit, als das deutſche Reich damals ohnehin durch die 

von politiihen und religiöfen Antrieben erfüllten, eigentüm«- 

lich Eriegeriich organifierten Bauernichaften in Böhmen aufs 

beftigfte erjchüttert wurde 2). Abt Eglolf Blarer °) wandte 

fi) deshalb im Verein mit dem Biſchof von Konftanz und 

ber Schwäbischen Nitterfchaft vom St. Georgenſchild an die beutfchen 

Kurfürften zum Schuge gegen das Appenzeller Voll, das fich 

mit frevelbaftem Mutwillen über jede geiftliche und weltliche 

Ordnung binwegjege und den abeligen Herren durch die Auf- 

nahme ihrer Angehörigen in das appenzellifche Yandrecht ſchweren 

Schaden zufüge. Wirklich richteten hierauf die in Frankfurt 

veriammelten Fürſten am 22. November 1427 ein energifches 

Schreiben an die ſchwäbiſchen Bundesſtädte und forderten fie 

im Namen der Kirche und bes Reichs zu gemeinſamem Kampfe 

wider bie ungeborjamen Appenzeller auf). Dieie Mahnung 

1) Zellweger, Urkunden Nr. 253. Blumer, Urkundenfamm- 

Yung I, 602. Abſchiede II, 63. Vgl. Bütler, Friedrich VIL, ber Ichte 
Graf von Toggenburg, II. Zeil. St. Galler Mitteilungen XXV, 62f. 

2) Daß die Sade der Hufiten auch auf ber Tagſatzung zur Sprade 
fam, ergiebt fih aus dem von H. Türler im Anzeiger für fchmweizer. 

Geſchichte 1890, ©. 75, mitgeteilten Abfchieve vom 28. Mai 1427. Bgl. 
übrigens Oech sSli a. a. O., ©. 421f. 423—428. 

3) Er fand ber Abtei St. Gallen in den Jahren 1426 bis 1442 vor. 

4) Abgebrudt bei Henne a. a. O., ©. 202. Eine Ausfertigung 
biefeg Schreibens erhielten auch Zürich, Bern und ihre Eidgenofien. Dem 
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icheint aber in den angerufenen Kreiien wenig Eindruck gemacht 

zu haben. Zu einbeitlihem Vorgehen konnte man fich in einer 

Zeit, in der jeder nur um das Nächſtgelegene forgte, nicht 

entichließen, und die Ritter waren offenbar froh, als der Graf‘ 
von Toggenburg die Führung des Krieges übernahm !). 

Nachdem Friedrich VII. nach feiner vorfichtigen Weije ein 

neues Landrecht mit Schwiz abgefchloffen Hatte ?), begann er 

im Spätjahre 1428 mit allem Ernſte den Kampf gegen feine 

Nachbarn, die jich fortwährend jeder rechtlichen Erörterung über 

ihre gewaltthätigen Eingriffe in feine Gebiete entzogen und 

durch berausforbernden Übermut fogar ihre bisherigen Freunde 
von fich ftießen. Zürich und Schwiz verloren die Geduld und 
geftatteten ihren Leuten, dem Grafen wider ihre einjtigen Schüß- 

linge zuzulaufen. Er ſammelte feine Streitfräfte beim Klofter 

Maggenau im unteren Toggenburg, jandte von dort aus eine 

Abteilung gegen Hundwil und Urnäfh, während er jelbft am 

2. November in die äbtiſche Landfchaft gegen Goßau zog, deſſen 

Dewohner noch immer zu den Appenzellern hielten. Er ver- 

Borgeben der Kurfürften fchloß fich der in Frankfurt anweſende Karbinal- 
legat Heinrich, Biſchof von Winchefter, durch ein Schreiben vom 24. Nov. 
an, in welchem ben Städten die Vernichtung ber der Kirche fo feinbfeligen 

Appenzeller geboten wurde. Vgl. Deutſche Neichstagsakten IX (Gotha 
1887), ©. 125. 

1) Über bie Bolitif der Georgenritterfchaft vgl. Georg Tumbält, 
Schwähifhe Einigungsbeftrebungen unter König Sigmund (1426—1432), 
in den Mitteilungen des Inftituts für öſterr. Geſchichtsforſchung X (1889), 

©. 98—120. Sie gab fih bisweilen den Anſchein zu energiſchem Ein«- 
greifen. Aber wenn fie fi in einem Schreiben an die Stadt St. Gallen 
vom 7. Dftober 1428 (Stadtarchiv Tr. XXV) über die mutwillige Ge- 
walt und die Ungerechtigkeit zu Appenzell beffagte, wodurch „ber allmechtig 

Gott zuvorderſt und die werbe bimelfünigin, fin lieb müter, bie rain, 

küſch jungfrowe Maria gefmehet, der hailig gelouben und das Hallig, 
Römiſch Riche gefwechet und vwerberlichet, ordenung und gefatt ber ge⸗ 
mainen bailigen criftenbait vernichtet und übervaren werben“, jo war 
dies ficher nicht die Sprache, mit der man ben Appenzellern importieren 

fonnte. 

2) Tſchudi II, 190. Bol. Bütler, ©. 66, und für die Appen- 

zeller Fehde S. 69ff. 
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brannte diefe8 Dorf und wandte fich dann jübwärts in ber 

Richtung nach Herisau gegen die Landesgrenze. Dort erfolgte 

ein blutiges Gefecht. Die Appenzeller ftürmten mit verwegener 

Zuverſicht aus einer „Lett“ gegen das anrüdende Heer hervor, 
fanden aber entjchlofjenen Widerftand und mußten fih mit 

einem für ihre Verbältniffe jehr empfindlichen Verluſte von 

73 Dann zurüdziehen. Man meinte wohl, ber Graf hätte 
fih leicht des ganzen Appenzeller Landes bemächtigen können. 

Er wollte fih aber um fo weniger in eine größere Unter- 

nehmung einlaffen, als das gegen jene weftlichen Gemeinden 

abgeſchickte Corps bei Hemberg zurüdgeichlagen wurbe und ebenjo 

ein vom Rheinthal aus gegen den Ruppen unternommener 

Angriff auf das appenzelliiche Vorderland mißglüdte '). Ihm 
genügte, daß das troßige Volk unter dem Eindruck der Nieber- 

lage, die e8 bei Herisau erlitten hatte, ſich nun endlich geneigt 

zeigte, auf die Bermittelungsverjuche der Eidgenofjen einzugehen. 

Es war hohe Zeit, daß die Fehde abgejchloffen wurde. Denn 

bereits Tamen in der Eidgenofjenichaft die verſchiedenen Strö- 
mungen, benen wir feit dem Beginne bed 15. Jahrhunderts 
schon wiederholt begegnet find, auch in der Appenzeller Frage 

zum Ausbrud. Wenn einerfeits Zürich feiner Mißſtimmung 
gegenüber der eigenwilligen Demokratie am Fuße des Säntis 

freien Lauf ließ, und Schwiz, wie auch Glarus infolge ihrer 

Verbindungen mit dem Grafen von Toggenburg die Appenzeller 
preisgaben, fo traten anderſeits in ben übrigen Walbftätten 

. ganz unverlennbare Sympathieen für ein Volk zutage, das 

trog mancher Irrungen ein berechtigtes Ziel verfolgte und nun 

einmal in den Schu und Schirm der Cidgenofjenfchaft auf 

genommen war. Die Gegenjäte führten zu fcharfen Auseinanver- 

1) Diefes Gefecht fand am 4. November bei dem Weiler Honegg, 
Gemeinde Oberegg, auf der Höhe zwiſchen Altflätten und Trogen, ftatt. 

Topograph. Atlas der Schweiz, BI. 223. Bon einem gleichzeitigen Ans 
griff am Stoß, von welchem der Zürcher Ehronift (Klingenderger Chronit, 

©. 204) und die von Zellmeger benutte, auch fouft wenig zuverlälftge 
Haudſchrift 161 auf dem St. Galler Stiftsarchiv berichten, weiß ber ano⸗ 
nyme Toggenburger nichts. 
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fegungen, beſonders als Zürich den Zuzügern aus ben innern 

Orten, die ihren Weg durch fein Gebiet nach Appenzell nehmen 

wollten, mit fchweren Strafen brobte !) und auch nach dem 

Siege bei Goßau zögerte, feine Leute aus dem Felde heim 

zurufen. In erregter Stimmung erklärten elf Tage nach jenem 

Ereignis die Boten von Urt und Unterwalden, es würde ihnen 

leid, jehr leid thun, wenn die Appenzeller von dem Herrn 

von Toggenburg oder fonft jemandem weiter gejchäbigt und bes 
drängt werben follten ?). 

Zwiſchen ſolchen Differenzen gewann indes bie Überzeugung 
immer fefteren Boden, daß nun die Zeit zu befinitiver Aus⸗ 

tragung einer den Frieden der Eidgenoſſenſchaft bedrohenden 

Angelegenheit gelommen fei. Noch im Dezember vermittelten 

die Eidgenoſſen zu Feldkirch, der Nefidenz Friedrichs von Toggen⸗ 
burg einen Waffenftillftand und veranlaßten zunächft den Grafen 
und die Appenzeller, ihren alle ihre Streitigkeiten zu gütlicher 

Erledigung oder fehtedsgerichtlichem Spruch zu übergeben. Nach 

mebrmonatlichen, wie es fjcheint, recht fchwierigen Unterhand⸗ 

lungen, die feinen Ausgleich in Minne finden ließen, verfünbeten 

die Boten der acht Orte und Soloturnd zu Baden am 31. Mat 

1429 ihre rechtliche Entſcheidung. Sie hoben die von beiden 

Seiten begangenen Gewalttbätigkeiten ohne Sühne gegenein- 

ander auf, beftimmten ben Nechtöweg für künftige Streitigfeiten 

und befeitigten, zur Genugthuung bes Grafen, bie gefähr- 

lichen Iandrechtlichen Verbindungen, welche die Appenzeller mit 

toggenburgiichen Angehörigen, zumal im Rheinthal, geſchloſſen 

batten ®). 
Diejer Spruch ebnete den Weg zu dem allgemeinen Frieben, 

der zwei Monate fpäter, am 26. Juli, zu Konftanz, wieder 
unter Vermittelung der Eidgenoffen, aber auch unter Zuthun 

ber Neichsftäbte in Schwaben und am Bodenfee, zwiichen ben 

1) Zellweger I, 453. 
2) Abſchiede II, 74, Nr. 111. 

8) Zellweger, Urkunden I, Nr. 260. Blumer, Urkundenſamm⸗ 
tung I, 622—626. Abſchiede II, 76, Nr. 114. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenofſenſch. IT. 3 
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Appenzelleern und ihren Gegnern: dem Biſchof von Konftanz, 

der St. Georgen-Ritterichaft und dem Abte von St. Gallen 

zuftande kam. Der Schiedfprud vom Jahre 1421 wurde in 

allen Stücken beftätigt und den Appenzellern überdies bie Ver⸗ 

pflichtung auferlegt, für die feither verfallenen Zinſe und 

Zehnten dem Klofter in bejtimmten Zerminen 1000 Pfund 

Pfennige (2000 Pfund Heller) zu bezahlen. Bingegen follte 

fie der Abt aus dem Banne wieder löſen und der Bilchof von 

Konſtanz ihr Land von dem Interdikt befreien ?). 

Es darf nun doch gejagt werden, daß die Appenzeller ſich 

biefen Entſcheidungen ohne weiteres Widerftreben fügten. Ste 

entließen die zu Zanbleuten angenommenen fremden Untertbanen 
ihrer Pflicht, berichtigten vajch die aufgelaufene Steuerfchuld 

an die Abtei und bezahlten regelmäßig bie feitgejeßten Abgaben, 

jo daß nach und nach geordnete Zuftände in den Landichaften 

gegen den Bodenſee bin zurüdkehrten. 

Dabet ift freilich nicht zu überſehen, daß die Eidgenofjen 

fortwährend an der Seite der Appenzeller ftanden und über 

ber Durchführung ihres Spruches wachten. Site fchidten ihnen, 

ähnlich wie e8 dreißig Jahre früher gefchehen war, einen Haupt» 

mann in ihr Land, der fie nicht nur im Kriege anzuführen 
hatte, ſondern fie auch im Frieden nach außen bin vertreten 

und über die innere Verwaltung eine gewiſſe Aufjicht üben 

jollte 2). Dan wollte ven ungeftümen Freibeitsprang des Volles 

in gemejjenen Schranken halten und zugleich in beftimmender 

Weiſe auf die Richtung der Appenzeller in ragen der eid- 

genöſſiſchen Politit einwirken. Daß vor allem die Schwizer 
ihren Einfluß auf ein Land, dem fie am früheſten die Hand 

zu engerer Verbindung geboten hatten, geltend machten, läßt 

fich nicht bezweifeln. Im Jahre 1436 finden wir den jüngeren 
Ital Reding als Hauptmann bei den Appenzellern. 

78—80. 

2) Blumer, Staats- und Rechtsgeſchichte I, 260. 

1) Zellweger, Urkunden I, Nr. 262 und 263. Bol. Abfchiede II, 
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Das war eben das Jahr, in welchem ver ſchon Lange er- 

wartete Tod des lebten Grafen von Toggenburg eintrat: ein 

Ereignis, das auf einmal alle in der Eidgenoſſenſchaft ſchlum⸗ 

mernden Gegenſätze wedte und fie zu offener, verbängnisvoller 

Feindſchaft trieb. 

3% 



Dweites Kapitel. 

Streit um das Toggenburger Erbe. 

Das Eigenartige der ſchweizeriſchen Bünde beftand in der 
Vereinigung von ftädtiichen Kommunen und ländlichen Gemein- 
weſen. 

Im allgemeinen bildete der enge Zuſammenſchluß dieſer beiden 
Elemente eine Gewähr für die geſunde Entwickelung bes poli⸗ 

tifchen Lebens in der Eidgenoſſenſchaft. Kriegeriiche Kraft und 
geiftige Kultur waren aufeinander angewiefen und konnten zu 

gebeibliher Wechſelwirkung gelangen. 

Doch bargen folche Beziehungen auch Gefahren, die fich in 
leifen Spuren ſchon früh bemerkbar machten und mit ber Zeit 
immer deutlicher zutage traten. Nicht immer vermochten fich 

die bebächtigen ftädtiichen Bürgerſchaften dem bisweilen rück⸗ 

ſichtslos hervorbrechenden demokratiſchen Ungeftüm ber Länder 
anzujchließen. Häufig durchkreuzten fich die politiihen Abs 

fihten und territorialen Intereſſen der Gruppen, und bei ver. 
ſchiedenen Anläfjen begegneten fie fich, wie wir gejeben haben, 

mit einer Schärfe, daß der Streit nur durch das ernite Da- 

zwifchentreten unbeteiligter Orte gefchlichtet werben Tonnte. 

Zu eigentlich typiſchem Ausdruck gelangten aber diefe Gegen⸗ 
füge in dem Verhältnis zwiichen Zürih und Schwiz. Oft 
wichen die felbjtbewußte Reichsſtadt, bie als die erfte biefer 
Gattung dem Bunde der Eidgenoffen in den Walpftätten bei⸗ 
getreten war, und bie rührige, von trefflich befähigten bäuer- 

lihen Staatdmännern geleitete Landgemeinde, bie immer am 
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fräftigiten für die Ausbreitung der Volksherrſchaft auf Koſten 

bes feudalen Herrentums gewirkt hatte, in ihren Anfichten über 

das Weſen der Bundesverträge und in ihren politiichen Zielen 

voneinander ab. Die Stadt verfolgte mit Mißtrauen bie bemo- 

fratiiche Propaganda der Schwer. Sie war durchaus nicht 

einverjtanden mit der Unterjtügung, bie bieje den Appenzellern 

während ber entjcheidenden Periode ihres Befreiungstampfes 

gewährten, und ſah nur ungern, wie die fehwizerifche Politit 

unter den Volksgenoſſen gegen ven Bodenſee Bin fteigenden 
Einfluß gewann. 

Anderjeit8 wurden aber auch die Schwizer im Hinblid auf 

das mächtige Aufitreben Zürich von eiferfüchtiger Beſorgnis 

erfüllt. 

Denn eben feit dem Beginne des 15. Jahrhunderts er- 

warb die Stabt, beren Zerritorium fich bis dahin noch in 
ſehr befcheivenen Grenzen gehalten Hatte, eine Befigung um 

bie andere in der rings fich ausbreitenden wohlhabenden Land⸗ 

haft. Indem fie die finanziellen Verlegenheiten bes benad- 

barten Adels, jo der Geßler, ter Herren von Hallwil und von 
Landenberg, der Grafen von Toggenburg und von Montfort, ja 
jelbft der Herzoge von Ofterreich mit opferfreudiger Betrieb⸗ 

jamfeit benugte, brachte fie durch Kauf und Pfandverſchreibungen, 

außer einer Reihe Heinerer Gebiete, Schlag auf Schlag die 

großen Herrichaften Greifenfee, Grüningen, Regensberg mit 
Bülach, und nach der Eroberung des Knonauer Amtes die 

vormals öfterreichiiche Grafſchaft Kiburg und bie Herrichaft 

Andelfingen in ihre Hand. Wie Bern ein Jahrhundert früher 

eine territoriale Macht gegründet hatte, die feinen umfaffenden 

politiichen Plänen nach Weiten und Oſten hin einen ftarfen 

Rüdhalt bot, jo dehnte jetzt Zürich feine Hoheitsrechte über 
ein Gebiet aus, das annähernd den Umfang bes heutigen 

Kantons erreichte und deſſen Befig die Bürgerichaft für alle 
Öffentlichen Unternehmungen mit ftolzer Zuverficht erfüllte )). 

1) Bgl. über diefe Erwerbungen Sal. Hirzel, Zürcheriſche Jahr⸗ 
bücher II (Zürih 1814), 46ff. Bluntſchli, Gefhichte der Republik 

Züri I, 280 ff. 
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Zugleich vermehrte die Stadt ihren Einfluß und ihre mittel» 
bare Macht durch burgrechtliche Verbindungen, bie fie mit einer 

Neibe geiftlicher und weltlicher Herren ſchloß. So wurben bie 

Mte von Rüti und von Kappel!), fo ein Ritter Hermann 
Gefler, ein Ulrich von Landenberg mit feinen Söhnen, 
ein Johann von Bonjtetten, Bürger bon Zürich 2), und 
im Sabre 1418 erneuerte der Abt Burkhart von Ein» 
ſideln für die Feſte Pfäffikon und deren Leute ein jchon von 

früheren Äbten jeweilen auf zehn Jahre vereinbartes Burgrecht 
mit der Stabt auf feine Lebenszeit °). Zwilchen binein näherte 
fih Zürih den Glarnern, die auf Grund des alten Bundes 
noch immer in zurücgejegter Stellung zu ihren Eidgenoſſen 

ftanden, und bot ihnen mit der deutlichen Abficht, fie aus dem 

Bereiche ſchwizeriſcher Einflüffe mehr in den Intereffentreis der 

Stadt berüberzuziehen, ein jeparates, auf dem Fuße völliger 
Sleihberechtigung ausgefertigtes Bündnis an. Es Hatte mit 

geringen Abweichungen den Wortlaut des Zürcher Bundes vom 

Sabre 1351 und wurde am 1, Juli 1408 befiegelt 9. 
Wie hätte diefes planmäßige, entichloffene Umfichgreifen 

die Bevölkerung in den Walbftätten gleichgültig laſſen können! 

Die folgenreichite aller äußeren Verbindungen Zürichs war 

aber diejenige mit dem Grafen Friedrich VIL von Toggen» 
burg. Denn bier, im Gebiete dieſes mächtigen Dynaſten, bes 

gegnete die Stadt dem eifrigen Wettbewerbe des Landes Schwiz; 

bier wurden, da die Abfichten und Unternehmungen ber beiden 
Drte feindjelig aufeinander ftteßen, die Keime zu einem tiefen, 

die ganze Eidgenoſſenſchaft erfaffenden Zerwürfnis gelegt. 

1) Abfchiede I, 100, Nr. 237. — ©. 105, Nr. 247. 
2) Hirzel, Jahrbücher IL, 82. 87. 89. 
3) Abſchiede I, 210, Nr. 441. Das erfle Einfivler Burgrecht mit 

Züri datiert vom 10. Januar 1386. Abſchiede I, 69, Nr. 169. Bgl. 

Gall Morel, Die Hegeften ber Benebiftinerabtei Einſideln (Die Re⸗ 
geflen ber Archive in ber fchweizerifhen Eidgenofienfchaft, herausgegeben 

von Th. v. Mohr I), Nr. 496 und 497, und deſſen Geſchichte bes 
Schloſſes Pfäffiton, im Geſchichtsfreund XXVII (1872), S. 185, Beil. 3. 

4) Abſchiede I, 337—840. Blumer, Urkundenfamml. I, 432—438. 
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Die Freien von Toggenburg tauchten zuerft um die Mitte 
de8 11. Jahrhunderts aus den im obern Turthal angefievelten 
alamanniſchen Gejchlechtsgenoffen auf 1). Ihre igengüter, 
Vogteien und Lehen bildeten um die weitichauende Stammburg 
beim Dorfe Gähwil ein anfehnliches Gebiet, auf welchem fich 
als Mittelpunkte des Verkehrs zwei ſtädtiſche Gründungen, 

Wil und Lichtenfteig, erhoben. Bereits im 13. Jahr⸗ 
hundert nahmen fie eine hervorragende Stellung unter ben 

Herren der öftlichen Schweiz ein. Durch Heirat gewannen fie 
die Herrichaft Uznach jenfeit des Bergzuges, der das Turthal 
gegen Süden und Weiten abjchließt, und mit dieſer Erwerbung 

gelangten fie zum Grafentitel. Sie erfcheinen als ein kräftiges 

Geichlecht, jangesfroh 2) und kirchlich freigebig, wehrhaft und 

fehdeluftig wie bie ganze Zeit, bisweilen auch von unbändiger 

frevelbafter Sinnesart: auf dem Grafen Diethelm, dem fünften 
biefes Namens, laſtete der Fluch des Brudermordes ?). Unter 

ven Folgen biefer That hatten die Toggenburger lange Zeit 
zu leiden. In der Sorge um fein Seelenbeil ſchenkte der 

Later Dietbelms den alten Stammfig und das Städtchen Wil 
dem kriegeriſchen Abte Konrad von Bußnang in St. Gallen *), 

1) Zur älteren Gefchichte der Toggeuburger vgl. 3. v. Arr, Geſchichten 

des Kantons St. Gallen, Bd. I und II, und Wegelin, Gefchichte ber 

Landſchaft Toggenburg I (1830), beren chronologifche und genenlogifche 
Anordnungen freilich ba und bort ber Berichtigung bebärfen. ine über- 

fichtliche, auf eingebendem Studium der Urkunden berubende Gefchichte ber 
Grafen von Toggenburg giebt das von H. Wartmann verfaßte 
St. Galler Neujahrsblatt für das Jahr 1865. Über einzelne Punkte bat 
G. Meyer v. Knonau in feinem Kommentar zur Continuatio Casuum 
sancti Galli und zum Conradus de Fabaria (St. Galler Mitteilungen 
XVII, 66. 69. 125. 210ff.) neues Licht verbreitet. 

2) Über ben toggenburgifchen Minnefänger Kraft (II), ber dem Man- 
eſſeſchen Dichterkreis in Züri nahe fand, vgl. Bartfch, Die Schweizer 
Minnefänger (Bibliothek älterer Schriftwerte ber beutfchen Schweiz VI, 
1886), S. uı—ıxı und ©. 74—83. Bächtold, Gefchichte der beutichen 

Litteratur in ber Schweiz, ©. 151. 
3) Die That gefhab am 12. Dezember 1226. Meyer v. Knonau 

a. 0. O., ©. 216. 
4) Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen ILI, 85, Nr. 871. 
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‚und alle jpäteren Anftrengungen feiner Nachkommen, dieſe wert- 

vollen Beſitzungen zurüdzuerobern, fcheiterten an dem zähen 

Widerftande der Abtei. Die Grafen mußten e8 fich gefallen 

laſſen, daß das Klofter, das in dem langgeftredten Turthal 

obnehin ſchon zahlreiche Güter erworben Hatte, eine förmliche 
Landesherrichaft inmitten urjprünglich toggenburgiicher Terri⸗ 

torien behauptete. 

Solche Demütigungen vermochten indes das weitere Auf⸗ 
jtreben des Gejchlechtes im 14. Sahrhundert nicht zu hemmen. 
Die Orafen wahrten forgiam die Einheit ihres Befigtums und 

mebrten es burch klug berechnete Schritte. Friedrich V. brachte 

burch feine Vermählung mit der reichen Erbtochter Kunigunde 
von Vaz, durch direkte Ankäufe und durch die Erwerbung von 

Pfandrechten die toggenburgiiche Herrichaft beinahe auf ihren 
doppelten Umfang ; er begründete vie Machtitellung feines Haufes 

im curifhen Rätien. 

Während des großen Kampfes, der in ihrer unmittelbaren 
Nachbarſchaft zwilchen den Eidgenoffen und ben Habsburgern 

auögefochten wurde, jchlugen die Toggenburger mit vollem Bes 

wußtfein eine Mittelrichtung ein. Indem fie fi mit Dfter- 

reich auf guten Fuß zu ftellen fuchten, vermieden fie zugleich 
jede ernſte Verwidelung mit dem friegstüchtigen Volksbund. 

Im eigenen Lande aber hielten fie die demofratifchen Regungen 
mit nahdrudiamer Hand zurüd. 

Dei folcher Politik vermochte das toggenburgiiche Haus 
ben Kataftropben, welchen damals fo viele Adelsgejchlechter auf 

ſchweizeriſchem Boden erlagen, zu entgehen und mit ungebrochener 
Kraft in das 15. Jahrhundert einzutreten. 

Da kam im Yahre 1400 Friedrich VII, ver legte feines 

Stammes, zur Regierung, ein Dann von unvergleichlicher 

Geichieklichkeit, der unter den jchwierigiten Verhältniſſen nicht 

nur den überlieferten Beſitz beifammen bielt, jondern durch nene 

Erwerbungen die toggenburgifche Herrichaft zur weiteſten Ent- 
faltung führte). Den Herzog Friedrich von Oſterreich ver- 

1) 2gl. ©. v. Wyß, Friedrich VII, Graf von Toggenburg. Allg. 
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anlaßte er, ihm die Herrichaften Sargand und Gafter mit 

Windegg, d. 5. die Landfiriche oberhalb und unterhalb des 

Walenſees, zu verpfänden '); fie brachten feine bündnerijchen 

Gebiete in unmittelbare Verbindung mit den toggenburgifchen 
Erblanden. Zur Zeit des Konjtanzer Konzils nahm er an dem 

Reichskriege wider den geächteten Herzog teil und erhielt vom 

König als Neichspfand die öſterreichiſche Herrſchaft Feldlirch, 

die er nach der Ausföhnung des Herzogs mit Sigmund nicht 

wieder fahren ließ. Im Sabre 1424 erlaufte er von ben 

ſchwäbiſchen Edlen von Sungingen und Bobmann die Herr. 

ſchaft Rheinegg mit Altftätten und dem Rheinthal, vie jene 

als Pfand vom Neiche inne hatten 2). So gebot er über einen 

einheitlichen Befig, der fi von Curwalchen und Davos über 
den Prättigau hinweg einerfeits bis an den Bodenſee, anderfeitd 

bi8 an den Zürichfee und bie mittlere Zur erjtredte. 

In feiner äußeren Politit nahm Friedrich forgfältig bie 
Traditionen jeines Haufes auf. Er wußte fich glücklich zwifchen 

Oſterreich und den Eidgenoffen, zwifchen dem Abte von St. Gallen 
und den Uppenzellern burchzufchmiegen. Und ebenjo geichiekt 

bahnte er fih den Weg zwiſchen den beiden Lagern innerhalb der 

Eidgenofienichaft. Anfangs ftand er den Städten, und in erjter 
Linie dem mit feinem Haufe ſchon längft befreundeten Zürich 

näher. Wir Iennen das Bündnis, das er unmittelbar nad) 
feinem Negierungsantritte mit diefer Stadt errichtete 9). Be 

reit8 im Jahre 1405 erneuerte er den Vertrag, und elf Jahre 

jpäter, am 26. Mär; 1416, ließ er fich zu einer abermaligen 

Beftätigung herbei. Das Burgrecht follte jet auf die Dauer 

deutſche Biographie VIII, 38—42. BI. Bütler, Friedrich VII, der 

letzte Graf von Toggenburg, I. Zeil, bis 1415, eine Monographie, bie 

in ben St. Galler Mitteilungen, Bd. XXII, und zugleih feparat als 
Zürcher Differtation (1885) erfchienen if. II. Teil. St. Galler Mit- 
teilungen XXV, 1ff. (1891), mit einer Karte ber toggenburgifchen Be⸗ 
figungen in ihrer größten Ausdehnung. 

1) Bütler I, 77ff. Die Verpfändung erfolgte am 12. Mai 1406. 

2) Wartmann, Der Hof Widnau⸗Haslach (St. Gallen 1887), Ein- 

leitung, ©. xLıv. 
3) Siehe oben, Bd. I, ©. 368. 
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jeine® Lebens gelten und auch nach feinem Hinſchiede noch fünf 

Jahre lang für feine Erben verbindlich fein ?). 
Aber indem Graf Friedrich vertraute Beziehungen zu ben 

Zürchern unterhielt, verjäumte er nicht, fich auch ber that- 

fräftigjten ber fchweizeriichen Demokratieen anzufchließen. Er 

erwies den Schwizern ſchon früh Gefälligfeiten, wie fie denn 

durch feine Konnivenz während der Appenzeller Kriege in den 
Defig der mittleren March gelangten 2). Zehn Monate nach 
der Erneuerung des Zürcher Vertrages, am 24. Januar 1417, 

ging er mit ihnen ein förmliches Landrecht ein. Er verpflichtete 

ich, ihnen mit feinen Schlöffern, Landen und Leuten ebenjo zu 

bienen, wie den Zürchern, nur daß das Burgrecht mit ben 

lettern den Vorrang baben ſollte. Im übrigen lauteten bie 

Beitimmungen für Schwiz beinahe günftiger als für Zürid. 
Während die Stadt ohne den Willen des Grafen feine Ver⸗ 

bindungen mit feinen Angehörigen jchließen burfte und ibm 

Beiltand gegen abtrünnige oder ungehorſame Unterthanen leiften 

mußte, Hatte Schwiz jo ausprüdliche Zuficherungen nicht zu 

geben und ihm nur allgemein auf feine Mahnung Hilfe zu 

gewähren °). 

Bald fette fih der Graf noch mit einem zweiten Lande, 

mit Glarus, ind Einvernehmen. Zu biefem Schritte ver- 
anlaßte ihn Die Rüdficht auf die Herrichaften Gafter und Sar⸗ 

gans, vor allem aber ein über Lehensfragen entjtandenes Zer⸗ 

würfnis mit dem Gotteshaufe Eur. Schon hatte der Biſchof 

in feiner auch von rätiichen Dynaſten bedrohten Stellung mit 

1) Die Burgrechte von 1405 und 1416 find im Archiv für ſchweizer. 

Geſchichte X, 230-234 und 235—240 abgebrudt. Bol. Abfchiebe I, 
117 und 157. 

2) Bd. I, ©. 411 und 413. Die mittlere Mar umfaßte die Ort- 

ſchaften Lachen, Galgenen und das Wäggithal. Faßbind, Geſchichte 
bes Kantons Schwiz II (1833), ©. 53. Blumer (Staats- und Rechts⸗ 
gefchichte ber ſchweizer. Demokratieen I, 308) vermutet indes auf Grund 
des Landrechtsbriefes vom 13. Mai 1414 (Abſchiede I, 140), dag im Jahre 
1405 bereit8 auch einige Höfe in der obern Mark, etwa Siebnen unb 

Schübelbach, an Schwiz gelommen feien. 
3) Tſchudi, Chronik II, 68—69. Bgl. Abſchiede I, 169. 

— —— a —— ne 



Zweites Kapitel. Streit um das Toggenburger Erbe. 43 

Glarus und Zürich Unterhandblungen wegen eined Bündniſſes 
angelnüpft, und Zürich nahm ihn wirklich am 20. Juni 1419 

auf einundfünfzig Sabre in fein Burgrecht auf‘). Die Glarner 

aber gewann der Graf für feine Intereffen und bewog fie in 

eben biejen Tagen zum Abjchluß eines Landrechts, nach welchem 
fie ihm bei einem Kriege mit Cut ihre Streitkräfte innerhalb 
bejtimmter Schranken zur Verfügung ftellten und bis zum Aus- 

gang ber Fehde jeder Ianprechtlichen Verbindung mit dem Biſchoß 

entjagten ?). 
Überblidt man das politifche Getriebe, das Friedrich VIL 

nach der Eidgenoffenichaft. Hin in Bewegung fette, fo wird 

man nicht verfennen können, daß er bie richtigen Mittel ergriff, 

um feine ausgedehnte Herrſchaft nach allen Seiten und vor⸗ 
züglich gegenüber den demofratifchen Bewegungen jener Zeit zu 

ſichern. Es fteht im Zufammenhang mit diefer Politif, daß 

er noch im Jahre 1428, in einem Momente erneuerter Anfälle 

der Appenzeller, fich bes wirkſamen Beiſtandes der Zürcher 
und der Schwizer erfreuen fonnte °). 

Aber für die Eidgenoffenichaft felbit wurde die Doppel» 
jtellung des Grafen doch verhängnisvoll, da fie mit der Zeit 
unfelige Reibungen zwijchen Zürich und Schwiz bervorrief und 

ben überlieferten grundjäglichen Wiperftreit der beiden Drte 

noch verſchärfte. Wenn einerfeitd der Graf in den Verbin⸗ 
dungen mit den führenden Vertretern der Städte- und ber 
Länderpolitik feinen Vorteil fuchte, jo war es anberfeit natürlich, 

daß auch Zürich und Schwiz durch die Bündniffe mit dem 

mächtigen Zoggenburger einene Pläne zu fördern trachteten. 

Der Anreiz zum Eingreifen in die toggenburgifchen Angelegen- 

heiten war aber um fo ftärker, als über dem künftigen Schickſal 

ber gräflichen Ländereien eine peinliche Ungewißheit ſchwebte. 

1) Abſchiede I, 218, Nr. 452. 
2) Urkunde vom 19. Juni 1419. Tſchudi, Chronik II, 122—125. 

Blumer, Urktundenfammlung I, 521—527. Die Vorgänge in Rätien 
beleuchtet ©. v. Moor, Gefchichte von Eurrätien I (1870), ©. 332. 

Bol. Bütler, St. Galler Mitteilungen XXV, 44ff. 

3) Siebe oben, ©. 31. 
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Denn die Ehe Friedrichs mit Elifabetb von Mätſch, einer Frau 
aus rätifchem Gejchlechte, blieb kinderlos, und fein Befit mußte 

fich dereinft unter feine Gemahlin und zahlreiche entferntere 

Verwandte teilen. Wer möchte e8 den nächiten Nachbarn ver- 
denken, daß fie eifrig ihre Verbindungen benutzten, um fich bet 

guter Zeit beftimmte Erwerbungen auf fein Ableben bin zu 

fihern!' Man darf fagen: für beide Orte erfchten die um⸗ 

fichtige Wahrung ihres Einflufjes im Gebiete der Lint und der 

Zur als ein Gebot der Selbiterbaltung. Das Unglüd war 
nur, daß fie fi über ein gemeinfchaftliches Vorgehen nicht 

einigen konnten, und daß die unleugbar klügere und erfolgreichere 
Politif des einen Ortes den bittern Groll, ja bie tödliche Feind 

ichaft des andern erregte. Denn immer noch war die Idee 

eines Höhern jtaatlichen Organismus bei dem Vorwalten der 

partilularen Tendenzen in ver Eidgenoſſenſchaft nur unvoll⸗ 
kommen ausgebildet, und ein Glied betrachtete auch hier die 

Stärkung eines andern nicht ohne weiteres als eine erfreuliche 

Vermehrung der gemeinjamen Kraft des Bundes, jondern em- 

pfand fie ebenfo jehr als eine Gefährdung der eigenen Inter- 
eſſen ’). 

Anfänglich waren die Zürcher offenbar im Vorfprung. Ihr 
Burgrecht mit dem Grafen follte nach dem Wortlaut des 
wiederholt erneuerten Vertrages feinen übrigen Verbindungen, 

auch dem Landrecht mit Schwiz, vorangeben, und bie erbeb- 

lihen Dienjte, die fie ihm wiederholt in fchwierigen Lagen ger 

leiftet hatten, gaben ihnen ein Anrecht auf feine Dankbarkeit und 
Rückſicht. Aber in dem ungebuldigen Streben, die toggene 
burgiichen Lande für die Zukunft in ihrem Machtbereiche feit- 

zubalten, ließen fie fich zu einer Aufdringlichkeit verleiten, bie 

dem Grafen läftig werben mußte. Es berührte ihn unan- 

genehm, daß fie noch bei feinen Lebzeiten direkt mit feinen 

1) Bemerkenswert ift immerhin eine Erklärung ber Zürcher aus bem 
Anfang des toggenburgifchen Erbichaftsftreites, fie hätten Windegg und 
Gaſter erwerben wollen „durch Sicherheit willen des Landes und zu Stär- 
fung der gemeinen Eidgenoſſenſchaft“. Schweizeriihes Mufeum für Hift. 

Wiſſenſchaften II (1838), S. 129. 
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Unterthanen in Verbindung treten wollten, und daß fie von 

ihm die Bezeichnung eines Erben begehrten, der fein Burgrecht 

mit der Stadt beichwören könnte. Nicht minder wurde feine 

Empfindlichkeit erregt, als fie ſich Hinter feinem Rücken im 

Jahre 1424 von König Sigmund das Necht verfchafften, die 
feit der Üchtung bes Herzogs Friedrich als Reichspfand geltende 
Herrſchaft Windegg, Welen und after von dem Grafen von 

Toggenburg oder feinen Erben einzulöfen und ewig zu behalten !). 

Obgleich die Stadt ihrem Mitbürger gegenüber die Tönigliche Be⸗ 

willigung nicht geltend machte, ja noch vor feinem Tode freiwillig 

daranf verzichtete 2), jo ftellte fich doch ein intimes Vertrauen 

zwiſchen Zürich und dem Grafen nicht mehr ber. 
Berbältnijfe privater Natur fcheinen außerdem in den gegen- 

feitigen Beziehungen mitgejpielt zu haben. Wenigſtens dürfte ein 

perjönliche8 Zerwürfnts zwiichen dem adelsſtolzen Grafen und dem 

jeit 1430 an der Spite Zürichs ftebenden bochfahrenden Bürger- 

meifter Stüßi nicht ohne Einfluß auf die Entfremdung ber beiben 

alten Bundesgenoffen geblieben fein ®). 
Indem nun aber Friedrich VII. fich innerlich von Zürich 

abwandte, näherte er fich um fo entichiedener dem Lande Schwiz. 

Vom Jahre 1412 an leitete Landammann Ital Reding, der 
Ältere, die ſchwizeriſche Politit, ein Staatsmann von ganz 
hervorragender Begabung, ber im Wettbewerbe der Intereſſen 

iharffinnig das für fein Land Erreichhare erkannte und es im 

rechten Momente mit kühner Thatkraft zu ergreifen wußte *). 

1) Urkunde vom 9. Februar 1424. Archiv für ſchweizer. Geſchichte 

X, 244. Blumer, Urtundenfammlung I, 568. Zürich ſcheint damals 
ſchon finanzielle Opfer um dieſer Herrihaft willen gebracht zu haben. 

Dgl. den im Archiv X, 254 mitgeteilten Brief vom 29. Sept. 1436. 
2) Dies läßt fich der Urkunde vom 31. Dez. 1433 (Archiv f. ſchweiz. 

Geh. X, 252—254) entnehmen. 
3) Andeutungen macht Tſchudi, Chronik Il, 214, wie es fcheint 

nah mündlicher Tradition. Vgl. Bütler a. a. O., ©. 9. 
4) Alles Wefentliche über Rebing bat ©. v. Wyß in der Allg. deut⸗ 

[hen Biographie XXVII, 531—534 zufammengefaßt. Rebers Abhand⸗ 
fung „Ital Reding“ in den Basler Beiträgen zur vaterl. Geſchichte II, 
1—51, it mehr rhetoriſch als wifienfchaftlich gehalten. Reding erfcheint 



46 Biertes Bud. Aufſchwung bes nationalen Lebens. 

Ihm und feinen Beftrebungen brachte der Graf, mindeftens 
im legten Jahrzehnt jeines Lebens, offenbar größere Sym⸗ 
pathieen entgegen al8 den Zürchern. Bei der Erneuerung 

feines Landrechtes mit den Schwizern, am 10. Yebruar 1428, 

gewährte er ihnen die „beiondere Gnade und Freundichaft“, 

daß nach feinem Tode die ihm zugehörenden Leute in der March 

ihnen unverzüglich huldigen jollten, und ficherte ihnen ferner 

bie Anwartichaft auf die Seite Grinau, welche die Handelsſtraße 

an der Yint oberhalb des Zürichſees beberrichte !)., Was ven 

Zürchern verjagt blieb, das erreichten Die Schwizer ohne Mühe: 

fie hatten das urkundlich bindende Verſprechen einer Gebiets» 

abtretung vonfeite de8 Grafen in der Hand. — Bald darauf 
ging Friedrich noch einen Schritt weiter. Wohl im Sabre 

1431 bezeichnete er den Freiberrn Wolfhard von Brandis als 

fünftigen Erben des toggenburgiichen Stammtlandes mit der 

Grafichaft Uznach und gab in Gegenwart von Zeugen feinen 
Willen dahin fund, daß diefer mit den beiden Herrichaften zu 

Schwiz ein ewiges Landrecht nehme 2). Eine folche Abmachung, 

die fchwerlich geheim blieb, mußte in Zürich Beſtürzung und 

Erbitterung bervorrufen. Die Stadt ſah fih in ihren Be— 

mübhungen um den bleibenden Einfluß in ben toggenburgiichen 

Zanden von den mit Tluger Umficht vorgebenden Schwizern 

überholt, und ihre Differenzen mit dem Grafen geftalteten fich 

mehr und mehr zu einem Konflikte mit dem Lande Schwiz. 

So jchürzte fih um das Erbe des Zoggenburgers ein uns 

beilvoller Knoten. Wohl wäre e8 dem Grafen möglich ge- 

wejen, den künftigen VBerwidelungen bei Zeiten vorzubeugen; 

doch fehlte dem bejahrten Manne, wie e8 fcheint, die Selbftüberwin- 

bung zu beftimmter, fchriftlicher Fixierung feines legten Willens. 

In jchweizerifchen Chroniken iſt nachmals unter dem Eindrude 
ichredlicher Vorgänge der Gedanke ausgeiprochen worden, daß 

in ben Jahren 1412—1444 faft ununterbrochen als Standeshaupt. Vgl. 
Kälin, Die Landammänner bes Landes Schwiz, Gefchichtsfreund XXXII, 
117—120. 

1) Die Urkunde ift gedrudt bei Tſchudi, Chronik IL, 190—192. 
2) Vgl. den Spruch vom 23. April 1437. Abſchiede IL, 770—772. 
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er eine fürmliche Verfügung über feine Angelegenheiten mit 

tückiſcher Abfichtlichkett unterlaffen babe, um den Untergang 
ber Eidgenofjenjchaft herbeizuführen, die ihm im Grunde ver- 
haßt gewefen fei!). Aber eine ruhige Betrachtung der Erw 

eignifje und ihres Zuſammenhanges vermag dieſe Auffafjung 

nicht zu teilen. Unmöglich konnte der Graf den furchtbaren 

Krieg vorausſehen, der über feiner Hinterlaſſenſchaft entbrannte. 

Am 30. April 1436 ftarb Friedrich VII. auf der Schatten. 
burg bei Feldkirch. Seine Leiche wurde ſechs Jahre fpäter mit 

Helm und Schild in einer von feiner Gemahlin errichteten 

Grabfapelle im Klojter Rüti beigefegt ?). 
Unmittelbar nach dem Tode des Grafen brach der Streit 

über das toggenburgiiche Erbe aus 8). Jede Partei eilte ihre 

1) Edlibach (Ausgabe Züri 1847) fagt ©. 2, es babe „graf 

Fridrich den von Zürich und ben von Schwit bie ſchwentz zufammen 
knüpft“. 

2) Das Prämonſtratenſer Kloſter Rüti im Kanton Zürich war bie 

Grabflätte des umliegenden Adels und insbefondere der Grafen von Toggen- 
burg. F. Salomon Vögelin, Das Klofter Rüti. Mitteilungen ber 
antiquar. Gefellihaft in Zürich, Bd. XIV, Heft 2 (1862). 

3) Als Hauptquellen für das Folgende dienen außer den Abſchieden 
(Bd. II, bearbeitet von Segeffer, Luzern 1863) und den Urkunden 
(Lauffer, Hiftorifche und kritiſche Beiträge zu ber Hiftorie der Eidsgenoſſen, 

III. Zeit, Zürih 1739. — Sammlung merfwürdiger noch ungebrudter 
Aktenſtücke zur Gefchichte des alten Zürichkriegs, im Archiv für ſchweizer. 

Geſchichte X [1855], ©. 225—271. — Blumers Urkundenfammlung ꝛc.) 

vorzüglih „Die Ehronil des Hans Fründ, Landſchreiber zu Schwytz“ 

(herausgegeben von Ehr. Smman. Kind, Eur 1875), ber an ben 
Ereigniffen und diplomatifchen Altionen von Schwiz aus weſentlich mit- 
beteiligt war, und bie von Henne nad Cod. Sangall. 645 ebierte fogen. 
Klingenberger Chronik, in diefen Abfchnitten eine öfterreichifch 
gefärbte Bearbeitung der um bie Mitte des 15. Jahrhunderts entflandenen 

Zürcher Aufzeihnungen. Bon neueren Bearbeitungen und Unterfuchungen 

feien hervorgehoben: Bluntſchli, Gef. ber Nepublit Zürich I, 329 ff. 

Aebi, Die Urfachen des alten Zitrichkrieges in ihren Grundzügen (Jahre 
buch für ſchweizer. Geſchichte IV [1879], S: 37-48). Dändliker, 
Die Eidgenofien und die Grafen von Toggenburg; Urfprung und Cha- 
after des alten Zürichkrieges (Sahrbuch für fchweizer. Gefch. VILI [1883], 



48 Biertes Buch. Aufſchwung des nationalen Lebens. 

Anfprüce geltend zu machen. Die Gräfin Eliſabeth fchien 

zur Übernahme der ganzen Verlaffenfchaft geneigt; allein ihr 
Recht war nicht unanfechtbar, denn fie konnte fich weder auf 

eine authentiſche mündliche Erklärung noch auf ein urkundliches 

Zeitament berufen. Und wenn auch von Zeitgenoffen mit großer 

Beſtimmtheit behauptet wurde, der Graf babe fie wirklich ale 
Erbin bezeichnet, fo Tieß fich immer noch fragen, ob es im 

Sinne der leibvingweifen Nutznießung oder der Übertragung 
zu wirklichem Eigentum geſchehen jet. 

Unter ſolchen Umftänden hielten die zahlreichen Seitenver- 
wandten bes Grafen, feine Vater- und Muttermagen, mit ihren 

Wünfchen und Forderungen nicht zurüd. ‘Die eritern ftammten von 

einer Vatersſchweſter des Erblafjers und gehörten den Familien 

Mätſch und Raron an; die legteren, Descendenten von Gefchwiftern 
feiner Mutter, einer Gräfin von Werbenberg- Heiligenberg, 
waren durch Herren von Montfort - Tettnang „von Brandis, 

bon Arburg, von Sar-Major und von Räzüns vertreten. 
Alle diefe Herren meinten, „fie jollten des von Toggenburg 

Erben fein, da fie ihm von Sippfchaft wegen zugebörten“ ?). 

S. 29ff.) und feine Geſchichte der Schweiz II (1885), ©. 82ff. Ochsli, 
Der Streit um das Toggenburger Erbe (Winterturer Programm 1885), 

eine kritiſche Arbeit, die, in manchen Punkten der Auffaffung Dänbliters 
und bejonders feinem ungünftigen Urteil iiber den Grafen von Toggen⸗ 
burg entgegentretend, die Fehler der zürcherifchen Politik ſcharf beleuchtet. 
Sie ift wieder abgebrudt in ber Schrift: „Bauſteine zur Schweizergefchichte” 
(Zürih 1890), S. 47 - 91. 

1) Henne, Klingenberger Chronik 227. — Die ſchon früher durch 
Pupikofer (Anzeiger für ſchweizer. Geſch. und Altertumstunde 1865, 

©. 39ff.) und W. v. Ju valt (Forſchungen über bie Feudalzeit im cur⸗ 
iſchen Rätien [Züri 1871], S. 220 ff.) erörterten genealogiſchen Fragen 
über bie Toggenburger Erben find neuerdings durch bie Unterfuchungen 
E. Krügers (Anzeiger für fchweizer. Gefchichte 1885, S. 410ff.) und 
A. Schubigers (ebd. 1886, S. 21) weſentlich gefördert worden. Lets 
terer bat die Angabe Tſchudis (Ehron. II, 214), daß eine Vatersſchweſter 
des Erblaſſers, Margareta, die erftie Gemahlin Ulrich Bruns von Räzlins 
geweſen fei, mit neuen Gründen geſtützt. Bol. auch Krügers Bemer- 
fung in den St. Galler Mitteilungen XXI, 223, Blumer, Urkunden- 

fammlung TI, 89f., Bütler a. a. O. ©. 84ff. 
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Auch der alte Kaifer Sigmund erhob Anfpruch auf das Erbe 

und machte Miene, über die Herrichaft Toggenburg als ein 
erledigte8 Reichölehen zu verfügen. Endlich hegte der Herzog 

von Ofterreich die Hoffnung, die verpfändeten Landſchaften Gafter 
und Sargans wieder einlöfen zu Tönnen. 

Umfonjt bemühte fi die Gräfin um eine friedliche Aus- 

einanderjegung mit den Verwandten. Dieſe begehrten beftimmte 

Anteile fowohl an dem alten toggenburgifchen Stammesbefik, als 

an den rätiichen Herrichaften des Verſtorbenen. Raſch ent- 

glitten der ſchwachen Frau die Zügel der Regierung, zumal 

auch die Herrichaftsleute fih unbotmäßig zeigten und ven 

günftigen Moment zur Erwerbung ihrer Freiheit ergreifen 

wollten. In Eurrätien gründeten die toggenburgifchen Unter- 

tbanen von Maienfeld bis nach Curwalchen und Davos ſchon 

am 8. Juni 1436 eine ben eidgenöffifchen Bünden nachgebilvete 
Bereinigung, den Zebngerihtenbund!), um gegen die Ge- 

fahren, welche die Teilung der Erbichaft befürchten ließ, ge- 

rüftet zu jein. So verbanden fich auch bie Leute vom Sarganjer 
Land und Walenftabt mit denen von Weſen und Gajter, fo 
bie von Uznach mit denen in der Lanbichaft Toggenburg. Sie 

wählten ungehindert Hauptleute und Räte und verpflichteten 

fich feierlich zu gemeinjamer Behauptung ihrer Rechte gegen 

einen Zünftigen Herrn. ‘Doch erwies ſich nur jener rätijche 

Boltsbund als feft und lebenskräftig; in den andern Lan» 

ſchaften durchkreuzten ſich demokratiſche Selbſtändigkeitsgelüſte 
mit eidgenöſſiſchen und öſterreichiſchen Sympathieen. 

Bei dieſer allgemeinen Bewegung traten nun, wie ſich er⸗ 

warten ließ, auch Zürich und Schwiz mit ihren Anſprüchen 

hervor, und bald genug wurde der Erbſtreit zwiſchen der 

Gräfin und ihren Verwandten durch die ernſten Verwickelungen 
in den Hintergrund gedrängt, zu welchen die auseinandergehende 

Politik der beiden eidgendffiichen Rivalen führte. 

Auf die Nachricht vom Tode des Grafen beſetzte Schwiz, 

1) Adgebrudt bei Jedlin, Urkunden zur Berfaffungsgefhichte Grau⸗ 
bünbens, S. 29—32. Bol. Abſchiede IL, 109, Nr. 168. , 

Dieraner, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IL 4 



50 Biertes Buch. Aufſchwung des nationalen Lebens. 

ohne ſich einen Augenblid zu befinnen, die ihm durch fein Land» 

recht zugeiprochene obere March "), nahm ihre Huldigung ent- 

gegen und gewann bamit bie erite fichere Erwerbung aus der 

toggenburgifchen Hinterlaffenichaft. Als dann aber auch Zürich 

dieſem Beifpiel folgen und feine Hand über die Landichaft Gafter 
legen wollte, obfchon es die kaiſerliche Bewilligung zu ihrer 

Einlöjung preisgegeben hatte und überhaupt einen juridiſch be- 

gründeten Anipruch nicht erheben fonnte, ta ſah es ſich un⸗ 

erwartet gehemmt, teild durch die Angehörigen der Herrichaft 

jelbit, teils Durch den Einfluß von Schwiz und Glarus, die un« 

verweilt in genaue Verbindung miteinander und mit jenen 

Leuten getreten waren. Als Stüßi im Gafterland erſchien, 
verweigerte ihm Die Mehrheit des Volkes die im Namen Zürich 
geforverte Hulbigung. Es war eine erfte bittere Enttäufchung, 
die die Stabt erlebte und der bald andere folgten. 

Stüßi machte zunächſt Anftrengungen, von der Gräfin bie 
Löſung der Pfandichaft Gafter in aller Form zu erlangen. Doch 
ichon Hatte diefe, tim Einverftändnts mit den übrigen Erben, 

Unterbandlungen mit Herzog Friedrich über die Rückgabe aller 
ebemals öfterreichiichen Pfanpfchaften angefnüpft. Am 19. Sep 

tember erfolgte zu Telfs im Innthale die Übereinkunft, nach 
welcher die Übergabe der verpfändeten Herrſchaften an den 
Herzog um die Summe von 22 000 Gulden gejchehen jollte ?). 

Feldkirch unterwarf fich Öfterreich unverzüglich, und an Sargans, 
Walenſtadt, Wefen, Windegg, Gafter 2c. erließ die Gräfin die 
Aufforderung, dem Herzog Friedrich zu fchwören und zu hul⸗ 

1) Die toggenburgifche Bogtei in der oberen March umfahte im 

mejentlihen die Ortfhaften Nuolen, Wangen unb Tuggen. Der Hof 

Reichenburg gehörte. damals noch dem Klofter Einfideln. Vgl. Blumer, 

Staats⸗ und Rechtsgeſchichte I, 308. 310. Die Bevölkerung erhielt wohl 

biefelbe günſtige ſtaatsrechtliche Stellung, bie Schwiz den „Märchlingen“ 
in Laden und im Wäggithal buch bas oben, ©. 42, Anm. 2, erwähnte 
Landrecht im Jahre 1414 zugeftanden hatte. 

2) Lichnowsky V, Neg. 3635—3639. Bergmann, Urkunden 
der vier vorarlbergifchen Herrfchaften und der Grafen von Montfort, im 

Archiv für, Kunde öſterr. GefchichtSquellen I, ıv, 16ff., Url. Nr. 63 67. 
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digen. So war Zürich bei der Gräfin von Toggenburg durch 
Oſterreich aus dem Felde geſchlagen. 

Immerhin errangen die Zürcher kurze Zeit nach dieſer 
Abmachung einen — ſo ſchien es wenigſtens — bedeutſamen 

Vorteil im Lintgebiete. Am 31. Oktober brachten ſie es durch 

das Verſprechen ihres Schutzes gegen drängende Verwandte bei 

der verwitweten Gräfin dahin, daß ſie nicht bloß das zwiſchen 

der Stadt und ihrem Gemahl errichtete Burgrecht auf ihre 

Lebenszeit erneuerte, ſondern ihnen auch mit Zuſtimmung ihres 

Vogtes, Friedrich von Hewen, als Lohn für den verheißenen 
Schirm die Stadt und Feſte Uznach, das Dorf Schmerikon 

ſowie den Uznacher Berg zu vollem Eigentum abtrat und ſich 

nur die Nutznießung bis an ihr Ende vorbehielt. Es war 

babet verabredet, daß die Uznacher Herrichaftsleute bis zum 
13. Januar 1437 den Zürdern den Huldigungseid leiften 
jollten ?). 

Aber die an dieſe Übereinkunft geknüpften Hoffnungen er» 
wieſen fich al8 trügerifch. Nicht nur war die Schenkung wegen 

bes befirittenen Erbrechts der Gräfin von zweifelhafter Gültigkeit, 

jondern die Bewohner von Uznach zeigten auch feine Neigung, 

fih der Stadt zu unterwerfen. 

In raſchem Eifer griffen nun die Zürcher über Uznach 
binweg auf Gafter und Sargans und juchten das Voll in 

diefen Landſchaften für eine dauernde Verbindung zu ge 

winnen, obſchon der im Sabre 1412 gejchloffene fünfzigjährige 
Friede den Eidgenofjen die Aufnahme von dfterreichiichen An⸗ 

gehörigen zu Bürgern und Lanbleuten ausbrüdlic) verbot. 

Als ihre Werbungen erfolglos blieben, fchnitten fie den beiben 
Gebieten, ebenfalls ohne Beachtung einer entgegenftehenden Be⸗ 
ſtimmung jenes Friedens, die Zufuhr ab. Den erniten Bor- 
jtellungen des Herzogs begegneten fie mit dem drohenden Hin- 

weis auf ihr vom Kaiſer erworbenes Auslöfungsrecht für vie 

Serrihaft Safter 2). Die nächte Folge diejer übereilten Schritte 

1) Archiv für ſchweizer. Geſch. X, 256—263, Nr. 11 und 12. 

2) Siehe die Reklamation bes Herzogs vom 13. Nov. 1436 und bie 
4* 



52 Biertes Buch. Aufſchwung bes nationalen Lebens. 

war, daß Herzog Friedrich feinen Untertbanen im Gajterlande, 

defien Erhaltung bei feiner exrponierten Lage doch immer 

Schwierigkeiten bot, insgebeim die Erlaubnis zu einem Land⸗ 

recht mit Schwiz und Glarus gab. Nur oberhalb des Walen- 

fees, im Sarganjer Land, gingen die Wünjche der Zürcher in 

Erfüllung. Dort war die Mebrbeit der Bewohner in uns. 

zufrievener Stimmung, da Herzog Friedrich bie Grafichaft nach 

der erwähnten Einlöfung nicht für fich behalten, ſondern ihren 

Übergang an die wenig beliebte frühere Herrſchaft, das Haus 
Werdenberg- Sargand, bewirkt hatte). Nur das Städtchen 

Sargans huldigte der durch den Grafen Heinrich vertretenen 

alten Dünaftie ?). Die übrigen Gemeinden aber, voran Walen- 

ftabt, Slums, Mels und Ragaz, gingen auf das Anerbieten 

Zürichs ein und fchlofjjen ein ewiges Burgrecht mit der Stadt. 

Wenige Tage vor Weihnachten ritt Stüßt hinauf und empfing 
den Schwur. 

Doch wie fehr täufchten fich Die Zürcher, wenn fie meinten, 
bier endlich einen ficheren und erfreulichen Erfolg errungen zu 

baben! Denn in dem Augenblide, als fie einfettig das Ober⸗ 

land“ an fich fetteten, machte Schwiz die umfafjenden Kombi» 

nationen, die fie für ihre fünftige Machtitellung in ber öftlichen 
Schweiz an die Beberrichung der Gegenden oberhalb und unter» 

halb des Walenſees fnüpften, durch einen kecken Griff zufchanden. 

Es war nah dem Tode des Grafen Frievrih eine Zeit 
lang davon die Rede geweien, daß Züri und Schwiz die 

toggenburgifchen Lande gemeinichaftlich in ihr Burg- und Land» 

Antwort Zürichs vom 8. Dez. 1436, im Archiv für fchweizer. Gefchichte 
X, 263. 267, dazu Henne, Klingenberger Chronik 232. 

1) Henne, Klingenberger Chronik 233. Bgl. Blumer, Urkunden⸗ 
fammlung I, 33. Urkunde vom 22. September 1436. 

2) Heinrich II. von Werbenberg-Sargans (F um 1447) war ber Sohn 

jenes Grafen Johann oder Hans, ber im Näfelfer Kriege (fiehe oben, 
Bd. I, ©. 344) eine fo unrühmliche Rolle fpielte. Vgl. Krüger, Die 
Grafen von Werbenberg - Heiligendberg und von Werbenberg - Sargans 
(St. Galler Mittelungen XXI), Stammtafel IV. (H. Bartmann), 
Die Grafen von Werbenberg (St. Gallen 1888), ©. 27. 
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recht aufnehmen follten. Unter Zuthun von Bern batte Schwiz, 

wenn auch zögernd, feine Einwilligung zu dieſem Vorfchlage gegeben, 

ber wohl geeignet geweſen wäre, den langjährigen Streit einer 

für beide Teile ehrenvollen und für die ganze Eidgenoſſenſchaft 
eriprieflichen Löſung entgegenzuführen. Allein im entjcheivenden 

Momente hatte Zürich ohne zwingende Gründe die von Schwiz 
bargereichte Hand zurückgewieſen ). 

Yet, als Zürich das Sarganfer Yand in Eidespflicht nahm, 

glaubten auch die Schwizer jeber Rückſicht entbunden zu fein. 

Sie verficherten fich mit richtigem Takte der Mitwirkung der 

von ähnlichen Interefien berübrten Glarner und traten ber 

Stadt entichloffen in den Weg. An demſelben Zage, an welchem 

Stüßi über den Walenſee nah Sargans fuhr, begaben fich 

tal Rebing von Schwiz und Ammann Joſt Tſchudi von Glarus 

ins Toggenburg binüber, ließen am 20. Dezember in Eile 

eine Landgemeinde nad) Wattwil zujammenrufen und bewogen 

duch ihr energifches Eingreifen das anfangs zaudernde Volt 

zum Abſchluß eines ewigen Landrechtes mit den beiden 

Orten, unter Vorbehalt der Rechte der noch auszumittelnden 

Erben 2). Im den folgenden Tagen, am 22. und 24. De 

zember, wurden auch Gaſter und Uznach veranlaft, Landrechte 
mit Schwiz und Glarus einzugeben. Ebenſo nahmen bie 

Schwizer die Fefte Grinau in Befik. 
Die beiden Länder trieben mit diefen enticheivenden Schritten 

einen Keil zwifchen Zürich und deſſen neue Mitbürger im Ober- 

land und machten die Schenkung der Herrichaft Uznach durch 

die Gräfin wertlos. Es gelang ihnen überdies, ihren politifchen 
Erfolgen einen möglichjt fichern Rechtsboden zu verſchaffen. 

1) Ichsli, ©. 23. 24. Baufleine, ©. 73. 

2) Henne, Klingenberger Ehronit 235. Blumer, Urkundenſamm⸗ 
lung II, 85—37, teilt nah Tſchudi, Chron. I, 224, die im Jahr 
1463 abgelegte Kundſchaft des Hans Gallati über bie Vorgänge in Watt⸗ 
wil mit. Vgl. auch die Aufzeichnung bes Toggenburger Chroniften (bei 
Scherrer, Kleine Toggenburger Ehroniten 10f.), der die Bemerkung 
macht, e8 babe niemand zu ben Zürchern Halten wollen, „von irs unge- 

waltes wegen, den fy an ir Iut laitend.“ 
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Für ihre Verbindung mit Uznach und dem Toggenburg konnten 

fie fich auf den vor Zeugen ausgefprochenen Willen bes ver- 

ftorbenen Grafen ftügen. Um aber auch das Landrecht mit 

after unanfechtbar zu machen, begnügten fie fich nicht mit ber 
geheimen Zuftimmung des Herzogs zu einem ſolchen Bündnis, 
jondern die leitenden StaatSmänner der beiden Länder reiften 

perfönlich nach Feldkirch und erreichten, daß Oſterreich feine Ein- 
willigung in aller Form erteilte !). 

Zürich war durch diefe Vorgänge aufs äußerite gereist. Zu 

Weihnachten ließ e8 Truppen an feine Grenzen gegen Uznach, 

Toggenburg und after rüden und mahnte die Eidgenojjen 

von Luzern, Urt, Unterwalden, Zug und Bern um Hilfe, wo⸗ 

rauf auch die Schwizer mit ihrem Banner in die March zogen 

und Uznach bejetten ?). 

Schon drohte der Ausbruch eines Bürgerkriegs. Aber 

jofort legten ſich die fünf unbetetligten eidgenöffifchen Orte ins 

Mittel, und durch ihren unermüblichen Eifer brachten fie am 
6. Januar 1437 Zürich dahin, daß es fich zu einem vierzehn⸗ 

tägigen Waffenftillftande und zur Teilnahme an einer gütlichen 
Konferenz herbeiließ ®). Hierauf zogen die Truppen auf beiden 

Geiten beim, und die Gefahr eines blutigen Zufammenftoßes 

war für einmal abgemwenbet. 

Allein der am 14. Januar zu Baden ftattfindende „freund«- 

liche” Zag in Anwefenheit von Boten aus den fünf Drten und 

aus Soloturn Tief fruchtlos ab, und nur mit großer Mühe 
bermochten dann bie Eibgenofjen im Verein mit Gejandten von 
Baſel, Konftanz, St. Gallen, Baden und Schaffhaufen eine 

Derlängerung des Waffenſtillſtandes zu bewirken ). Noch ein 

mal wurde in diefen Tagen der fo nahe liegende Gedanke an- 
geregt, daß Zürich und Schwiz bie toggenburgifchen Lande ger 

1) Zanffer II, 40. Abſchiede II, 112, Nr. 174. Oechsli, 29. 

Baufteine, 79. 
2) Henne, Klingenberger Chronik, 236. 

3) „Den Eidgenofien, nit Schwiz und Glarus zu Ehren!” Ab- 
ſchiede II, 112, Nr. 174. 

4) Abſchiede II, 112, Nr. 175. 176. 
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meinfam übernehmen follten !). Doc die Zürcher lehnten ein 

ſolches Anerbieten auch jett entſchieden ab und verlangten, daß 

ihnen Uznach bleibe. Trotz des eigenen Schadens, ben fie litten, 

und der bei der damaligen gedrüdten Lage ihres Verkehrs und 

Gewerbes doppelt jchwer empfunden werden mußte ?), fperrten 

fie den Markt gegen Schwiz und Glarus. 

Unter folden Umständen war die Beilegung des Zerwürf⸗ 

niſſes in Minne ausfichtslos. Die Schwizer drangen auf das 
duch den Zürcher Bund des Jahres 1351 vorgefchriebene 

Rechtsverfahren, verjtanden fich aber ſchließlich nach den erniten 
Borftellungen der Eidgenoſſen zur Überleitung des Streites an 
ben Entfcheid der in Baden verfammelten Boten. Diefer Aus- 
kunft Schloß fih Züri an. | 

In der nun erfolgenden eidgenöifiichen Staatsverbandlung 
fam der ganze Ernſt der Lage zur Erjcheinund. Am 9. und 

10. Februar befiegelten die beiden Parteien die Anlaßbriefe, 

durch welche fie fich in der Streitfrage um Toggenburg, Uznach 

und after bebingungslos dem Schiedfpruche von 19 Boten 

aus ben Städten und Ländern unterwarfen. Es waren bies 

die angeſehenſten Männer aus der Eidgenoſſenſchaft, an ihrer 

Spite der von allgemeinem Vertrauen umgebene Berner Schult- 

heiß Rudolf Hofmeiſter 2). Nach den hergebrachten eindrucks⸗ 

vollen Formen mußten bie Richter bei Gott und den Heiligen 
fchwören , gleiched Recht zu |prechen, niemandem zuliebe noch 
zuleide; die Parteien aber hatten zu geloben, den Spruch ewig, 

wahr, ftet, feft und unverbrüchlich zu Halten und niemals da⸗ 

1) $ründ, ©. 7. 

2) Die Zürcher fagen in einer Inſtruktion an ihre Boten vom Jahre 
1437: „Der größte und befle Nuten, dem umfere Stabt und ber ganze 

Zürichſee bat, ift an Neben, beren wir wenig haben, und ift fonft feinerlei 
Gewerbs in unfrer Stabt, beflen wir genießen mögen.” Lauffer, Bei- 
träge III, 28. Vgl. ©. Meyer v. Knonau, Züri im vierzgehnten 
Jahrhundert (S. Vögelin, Das alte Zürih II”), S. 297. 

3) Dal. über ihn das von ©. Tobler entworfene Lebensbilb in ber 
Sammlung bernifcher Biographieen I, 401—409. 
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gegen zu bandeln, weder heimlich noch öffentlich, mit Worten 

noch in Werten !). 
Am 23. Tebruar traten die Schiedsrichter in Luzern zu- 

fammen. Eine Reihe von Neichsftätten Hatte ihre Vertreter 

ebenfalls gefandt. Man empfand in weiten Kreijen die Wichtig. 

feit des Entſcheides, der je nach feinem Ausgang eine größere 

allgemeine Verwickelung berbeirufen konnte. 

Nach eingehender Verhörung der Parteien und reiflicher 

Erwägung aller Verhältniſſe fällten die Boten ihren Spruch 
am 9. März. Im wefentlihen wurden Schwiz und Glarus 
verpflichtet, Uznach der Witwe des Grafen herauszugeben, und 

Glarus hatte von dem Landrecht mit Uznach und Toggenburg 
zurüdzutreten. Dagegen jollte das Bündnis der beiden Orte 

mit Gafter fortbeftehen, folange nicht Zürich feine Anfprüche 
auf Löſung diefes Landes infolge fatferlicher Bevollmächtigung 

rechtlich geltend machen und thatjächlich Durchführen könnte. End» 
lich durfte Schwiz bei feinem Landrecht mit Uznach und Toggen⸗ 

burg verbleiben, wenn es binnen ſechs Wochen den Beweis er» 

brachte, daß dieſer Vertrag in Übereinftimmung mit einer 
Willensäußerung des verjtorbenen Grafen errichtet worben fei. 

Die beiberjeitigen Klagen über Verlegung des Waffen- 

ftillftandes und Bruch der Bünde wurden von den Schieds⸗ 

richtern als unbegründet abgewielen 2). 

Dieſes Urteil konnte vom Standpunkte des ftrengen Rechtes, 

das die Streitenden gefordert hatten, nicht angefochten werben ; 

aber materiell hatten Schwiz und zum Zeil auch Glarus, deſſen 

rechtliche Stellung ſchwächer war, gewonnen. Zürich fühlte 
fih um jo empfindlicher getroffen, als die Schwizer ihre günflige 

1) Abſchiede II, 764. Der Wortlaut des „Gewaltsbriefes“ ift in ven 

Spruch vom 9. März 1437 aufgenommen. Unter ben SchiebSboten 
hatten die Abgeorbneten der Städte bie Mehrheit. 

2) Abſchiede II, Beilage 10, ©. 761—770. Blumer, Urkunden⸗ 

fammlung II, 69—81, der S. 56—67 auch Rechtsſchriften von Zürich, 
Glarus und Schwiz mitteilt. Bgl. Tſchudi, Chron. II, 231—246. 
Über den unerquidlichen Verlauf ber Verhandlungen berichten Fründ, 
S. 10, und die Klingenberger Chronik, S. 237240. 
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Pofittion nur der Verftändigung mit dem Grafen und den Unter- 

bandlungen mit jterreich zu verdanken Hatten. Daß dann 

vollends die Vergabung von Uznach fich als illuforiich erwies, 

mußte die Stadt aufs höchſte verlegen, und ihre Boten konnten 

denn auch den Ausdrud ihrer Bitterkeit nicht zurüdhalten. 

Aber während fih num Zürich für feine Niederlage durch 

erneuerte DVerjchließung feines Marktes gegenüber den Ländern 

zu rächen fuchte, nahm das Streitgeichäft eine Wenpung, bie 

den zürcherifchen Anfprüchen das letzte Fundament entzog. 

Am 11. April 1437 übergab nämlich die Gräfin von 

Zongenburg, die ihrer beftrittenen und jorgenvollen Stellung 

bald müde geworben war, ihren ganzen Bejig mit Ausnahme 

der Heimfteuer und der Morgengabe ihrem Neffen Ulrih von 
Mätib und ihrem Bruder gleichen Namens zubanden der 

toggenburgiichen Verwandten, welche fich für bie Teilung einem 

Schiedsgerichte unter dem Vorſitze Redings, des ſchwizeriſchen 

Landammanns, unterziehen wollten 1). An die Grafen von Mont» 

fort und die Herren von Sar fielen infolge deſſen ſechs rätijche 

Gerichte in Curwalchen, im Prättigau, Schanfigg und Davos. 
Die Herren von Brandis und von Arburg übernahmen gemein- 

ſchaftlich Maienfeld. Ulrih von Mätſch erhielt die Herrichaft 

Solavers, in der Folge auch Eafteld im untern Prättigau, und 

bie Freiherren Hildebrand und Petermann von Raron gelangten 

mit den Räzünfern, die indeffen bald zurüdtraten, in den Ber 

fig der toggenburgiihen Stammlande an der Zur ?). 

Alle diefe zu Teldfirh verfammelten Erben, voran Graf 

Wilhelm von Montfort-Tettnang, gingen am 11. April, 
in der gleichen Zeit, in der fie fich über die Teilung vorläufig 

einigten, mit Schwiz und Ölarus ein ewiges Landrecht 

1) Über bie fompromifforifhe Verhandlung vom 11. April und bie 
befinitive Teilung vom 13. September vgl. Ladurner, Die Bögte von 
Matſch, in der Zeitfchrift des Ferbinandeums 3. Folge, 17. Heft (Inns⸗ 

brud 1872), S. 186 ff. Obmann bes Schiedsgerichtes war wirklich (anch 
nah Fründ, S. 12) Ital Rebing, nicht Rudolf Hofmeifter, mie 

Tſchudi Il, 246, berichtet. 
2) W. v. Juvalt, Forfhungen, ©. 221. 
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ein, gewährten ihnen ein eventuelles Vorlaufsrecht auf toggen- 

burgiiche Befißungen und beftätigten die Verbindungen ihrer 

Untertbanen mit den beiden Ländern 1). 
AS nun am 19. April das Schiedsgericht in Luzern zum 

zweitenmal zufammentrat, wieder von zablveichen Boten der 

Reichsſtädte umgeben, da konnte Landammann Reding nicht nur 
das verlangte Zeugnis für Schwiz beibringen, fondern er wies 

zur peinlichen Überrafchung der Zürcher auch die Entfagungs- 
urlunde der Gräfin und die ewige Verbindung der rechtlich 
anerlannten toggenburgiichen Erben mit Schwiz und Glarus 

vor. Mit einem Schlage ſah ſich Zürich in all’ feinen Hoff. 
nungen betrogen: jein Burgrecht mit der Gräfin war gegen. 

ſtandslos geworben, und die Schenkung Uznachs fiel dahin. 

Die Fortfegung des Prozeſſes konnte jegt nur noch unter» 

georonete Bedeutung haben. Die eidgenöffiihen Boten be- 

mühten ſich noch einmal mit allem Ernſte um einen gütlichen 

Ausgleich; da aber Schwiz bei der völlig veränderten Sachlage 
jedes Zugeftändnis zugunften feiner Nebenbuhlerin verwarf, fo 

blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Gültigkeit des ſchwize⸗ 

rijchetoggenburgifchen Landrechtes auszujprechen *). 

Bon da an verfolgten die Schwizer ihren Sieg mit jener 

umfichtigen und rüdjichtslofen Konjequenz, die ihre Bolitik 

von jeher ausgezeichnet hat. Man muß wohl jagen, daß fie 

ihren Gegnern feine Demütigung eriparten. Bereits am 
30. Januar hatten fie mit Glarus den Grafen Heinrich von 

Werdenberg in ihr Landrecht aufgenommen’). Nun 
verklagten fie die Zürcher zu Luzern wegen des Burgrechtes, 

1) Abſchiede II, 116, Nr. 184. Vollſtändiger Abdruck bei Tſchudi, 
Ehronit II, 247—250, und Blumer, Urktundenfammlung II, 82—87. 

Daß ſchon früher ein Einverfländnis zwiſchen biefen Erben und Schwiz 
und Glarus beftanden hatte, geht aus ihrem Schreiben an die Eidgenofler 
vom 18. Februar 1437 (Abſchiede II, 116, Anm. zu Nr. 182) hervor. 

2) Sprud vom 23. April 1437. Abſchiede II, Beil. 11, S.770—772. 

3) Tſchudi, Chron. II, 228. Blumer, Urkundenfammlung II, 
2—4. 
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das dieſe wider den Willen des Herzogs von Dfterreich mit 
den Sarganjer Gemeinden abgeſchloſſen Hatten ?). 

Während dann Züri Ende April aus leichten Grünen 

eine Fehde gegen Ofterreich, das in Sargans noch immer bie 
Feſten Nidberg und Freudenberg beſaß, eröffnete und durch die 

Zerftörung jener Burgen einen kriegeriſchen Erfolg von höchſt 

zweifelhaften Werte davon trug, errangen die Schwizer durch 

thätige ‚und Huge Verhandlungen Erfolge, welche fie unmittelbar 
an bie erjtrebten Ziele führten. Reding ſelbſt eilte nach St. 

allen und bewog den Abt Eglolf Blarer von Wartenfee 
zum Abjchluß eines zwanzigjährigen Landrechtes mit Schwiz ?). 

Wenige Tage fpäter, am 25. Mai, erlangte er von den toggen- 

burgiichen Erben um 1000 Gulden die förmliche Verpfändung 

und Übergabe von Uznach an Schwiz und Glarus), und 
mit Ofterreich fette er die Unterhandlungen in fo gefchieter 
Weiſe fort, daß die Herzoge am 2. März 1438 ben beiden 
Ländern die Feſte Windegg mit Öafter, Ampden, Wefen, 

Walenftadt und der Vogtei Schännis um 3000 Gulden 

ebenfalls verpfändeten *). 
Damit waren einige der toggenburgifchen und dfterreichiichen 

Beſitzungen thatjächlih in das Eigentum ber Schiwizer und 

Ölarner übergegangen; auf Jahrhunderte hinaus, bis zum 

Untergang der alten Eidgenoffenfchaft, waren die Geſchicke der 
Landſchaften zwiichen dem Zürcher⸗ und Walenjee entichieden. 
Den Zürchern blieb, als Targe Frucht ihrer vieljährigen Be⸗ 

mühungen um eine Machtitellung in der öſtlichen Schweiz, nur 

1) Henne, Klingenderger Ehronit, 242. Die folgende Fehde in 

Sargaus ift fehr ausführlihd S. 243—249 dargeftellt. Bgl. Fründe, 
©. 12ff. 

2) Urkunde vom 18. Mai 1437. Abfchiede II, 119, Nr. 187. Bat. 

$. v. Arr II, 244. 

3) Abſchiede IL, 120, Nr. 189. Blumer, Urkundenfammlung II, 

105—108. ° 

4) Abſchiede II, 125, Nr. 201. Blumer, Urktunbenfammlung II, 
125—127. In der Urkunde wirb ausprüdiih der Neutralität gedacht, 

die Schwiz und Glarus in ber Sarganfer Fehde eingehalten hatten. 
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das Burgrecht mit Sargand, das fich wegen ber entfernten 

Lage dieſes Landes bald genug als unhaltbar erweifen mußte. 

Wohl begreift man, daß in Zürich nach jolchen Demütigungen 

eine Stimmung bitteren Haſſes gegen die auf allen Punften 

fiegreichen Drte über die Gemüter fam. Aber die leitenden 
Staatsmänner — neben Bürgermeifter Stüßt der. aus Biberach 

ftammende Stadtfchreiber Michael Stäbler, genannt Graf — 
waren weit entfernt, jich auf ihre eigene Schuld zu befinnen und 

der aufs Außerfte gereizten Menge mit verftänpigen Erwägungen 

entgegenzutreten. Sie jchürten in ftarrer Verblendung die 

Leibenichaften und erwedten bei den Gegnern bie gleiche Uns 

verſöhnlichkeit. 

Zürich beharrte je länger je mehr auf der Fruchtſperre 
gegen Uzna und Gafter und jchloß allen VBorftellungen ver 

Eidgenoffen zum Trotz feine Märkte und Straßen fortwährend 

auch gegen Schwiz und Glarus, jo daß die infolge wiederholter 

Mißernten berrfchende Not ing Unerträgliche gefteigert wurde !). 

Es war dieſelbe verhängnisvolle Maßregel, welche ein Jahr» 

hundert jpäter die innern katholiſchen Orte zur Verzweiflung 

trieb und fie zwang, den Kampf auf Leben und Tod mit ber 

Stadt aufzunehmen. Dann entfrembeten fi die Zürcher auch 

völlig die unbetetligten Eidgenoffen. Sie verwarfen das bundes- 

gemäße Nechtsverfahren, das die Schwizer auch jet verlangten 

und boten in beleidigender Weile Recht auf ven römilchen 

König oder bie jündentichen Reichsſtädte?). ALS am 29. No» 

vember 1438 Bern nad ernfthaftefter Beratung und unter 

Zujtimmung von Boten aus Yuzern, Soloturn, Urt, Unter» 

walden und Zug einen gütlichen Spruch verlündete, der das 

Burgrecht Zürich mit den Sarganfern unangefochten ließ und 

ber Stadt nur eine bejcheivene Erleichterung der Sperre gegen 

Schwiz und Glarus auferlegte?), da wies Stüßt mit ver- 

1) Henne, Klingenberger Chronik, 251. 255. 257. 262. Über bie 
damalige Teuerung vgl. auh ©. 221f. und Scherrer, Kleine Toggen- 

burger Chroniten, S. 12. 37. 86. 96. 

2) Abſchiede II, 121, Nr. 192. 

3) Abſchiede II, 129. 
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legendem Hohn den VBermittelungsakt zurüd !), der Doch von 
redlichſter Abficht eingegeben war und den Forberungen polis 

tifcher Gerechtigkeit entipracdh. Ebenſo wenig wurde Die warnende 

Erklärung der Eidgenoffen beachtet: „fie halten dafür, diejenige 

Bartei, melde die Beredung nicht annehme, wolle mit ber 

andern ihren Mutwillen treiben, wogegen fie bie gehorſame 
Partei mit Leib und Gut und mit ganzer Gewalt fchügen 

werden“ 2). Dean wollte in Zürich nichts mehr von einer 

Berftändigung willen und trieb mit vollem Bewußtfein dem 

entfcheidenden Bruche entgegen. 

Schon Anfangs Mat 1439 kam e8 zu einem erſten friege- 

riſchen Zufammenftoß ver ftreitenden Parteien. Die Heere 
zogen an den Ebel, und in einem Worpoftengefecht wurde eine 

allzu fe vorbringende zürcheriihe Schar durch die Schwizer 

mit Verluſt zurüdgeichlagen. Die raſch herbeieilenden Eid» 

genofjen und Städteboten verhinderten jedoch weiteres Blut- 
vergießen, indem fie die Aufhebung ver Feindſeligkeiten be- 

wirkten und einen Waffenftillitand für die Dauer eines Jahres, 

bis Auffahrt 1440, vermittelten. Die fampfbereiten Kriegs- 

leute zogen wieder heimwärts >). 

Aber die feindliche Stimmung dauerte fort, und der Friebe 
Ionnte nur mit Mühe aufrecht erhalten werben. In Zürich 

berrichte übrigens damals eine bedeutſame Bewegung; denn 

e8 gab in der Stabt doch eine Partei, die mit der rüdficht8loe 
zum Kriege brängenden Politik Stüßis nicht einverftanden war. 

Sie jette fih aus ältern bürgerlichen und vornehmen Ges 

Schlechtern zufammen und trat für die Anerkennung ber eid⸗ 
genöſſiſchen Nechtöfprüche ein. Ihr Haupt war der befonnene 

Dürgermeifter Rudolf Meiß, ein Ablömmling einer der älteften 
Familien Züriche. Allein ſchon zu Anfang des Jahres 1439 

hatte Stüßt mit Hilfe der ihm ergebenen neueren Gelchlechter 

1) Bgl. 3. 8. die Einreben Zürich bei Gerold Edlibach, Ehronit 
(Züri 1847), S. 17 und 22. 

2) Abſchiede IT, 132 (in Nr. 209 vom 12. Dezember 1438). 
3) Henne, Klingenberger Chronik, S. 258—260. Fründ, ©. 24 

bis 37. Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, ©. 12f. 
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und der leivenfchaftlichen Menge einen Gemeindebeſchluß erwirkt, 

ber jedes Eingehen auf bie Forderungen der Eidgenoſſen mit 

Strafen bedrohte und die Gegner zum Schweigen brachte. Als 
fih nun ihre Stimme im Frühjahr 1440 wieder vernehmen 

ließ, fcheute fih Stüßi nicht, den Führer der friedlichen Rich— 
tung in den Kerker zu werfen !). 

Nah ſolchen Vorgängen war ein Ausgleich nicht mehr 

möglich. Umſonſt erneuerten die umbeteiligten Orte ihre ver» 

jöhnenden Bemühungen: Zürich widerjegte fich auch jeßt dem 

eidgenöſſiſchen Rechtsverfahren und verjchloß fich allen Vor⸗ 
ftellungen gegen bie gehäſſigen Sperrmaßregeln. 

Da griff Schwiz zu den Waffen. Während in Zürich 

die innere Parteiung herrſchte und Stüßi alle Mittel des Terro- 

rismus in Anwendung bringen mußte, um eine berechtigte 

Oppofition darnieverzubalten, entichloß ſich Reding raſch zur 

That. Mit den Glarnern vereint fuhr er im Oltober 1440 

nah Sargans, unterwarf das Land und führte den Grafen 
Heinrich von Werdenberg fiegreich in feiner Herrichaft ein. Die 

Anhänger Zürich mußten fliehen, die Gemeinden traten von 

ihrem Burgrecht mit der Stadt zurüd, fchwuren dem Grafen. 
und fchlofjen ein Landrecht mit Schwiz und Glarus. Sn 
folge diefer Vorgänge waren bie Zürcher aus ihrer letzten 

Stellung an der Eurer Straße verdrängt. 

Dann eilte Rebing an den oberen Zürichfee und lagerte 

fich mit feiner Mannjchaft bei Lachen. Noch einmal verlangte 

er von Zürich die unbedingte und rückhaltloſe Annahme des eid- 

gendififchen Rechtsganges und die Öffnung aller Märkte. ALS 

ſich Zürich deffen weigerte, erließ er am 2. November die förm⸗ 
fihe Abfage an die Stadt ?). Zwei Tage jpäter zogen bie 

Schiwizer und Glarner binab auf zürcheriiches Gebiet. 

est hatten die Stabt und ihre Führer Gelegenheit, auf⸗ 

1) Hottinger a. a. DO. ©. 132. 134. 
2) Über die folgenden Kriegsereignifie, den „andern krieg“, vgl. Henne, 

Klingenberger Chronik, S. 263ff. Fründ, ©. 38ff. Korrefpondenzen 
im Soloturnifhen Wochenblatt 1819, ©. 139 ff. 

3) Fründ, ©. 63. Nebing befiegelte perſönlich den Abfagebrief. 
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opfernd für ihre Sache einzutreten und die Fehler ihrer Politik 

mit dem Schwerte wieder gut zu machen. Aber die Männer, 

die durch ihre hartnäckige Mißachtung des gegnerifchen Stand» 

punkte den Krieg beraufbeichworen batten, zeigten im ent« 

fcheidenden Momente einen Kleinmut, den ihnen doch niemand 

zugetraut hätte. Stüßt lanbete am 4. November mit einem 
Heere von 6000 Dann bei Pfäffiton und fchien zur Aufnahme 
des Kampfes bereit. Nun Fam freilich jehr viel auf die Haltung 

der übrigen Eidgenoſſen an. Beide Teile hatten an bieje auf 

Grund der Bundesbriefe Mahnungen erlaffen, und die Zürcher 
mochten wenigitens glauben, daß fie, ohne fich für die eine oder 

andere Partei zu erklären, einen vermittelnden Einfluß geltend 

machen würden. Aber bie unbeteiligten Drte traten, ent|prechend 

ihrem warnenden Befchluffe, auf die Seite derjenigen, bie das 

eivgendffifche Recht anerlannten. Als bie Urner und Unter» 

walder mit ihren Bannern an den Egel rüdten, jprachen fie 

ih für die Sache Redings aus; einem Boten, der mit einer 

neuen Mahnung aus dem Lager Stüßis erjchien, übergaben fie 
die Kriegserklärung an die Zürcher. 

Der moralische Eindruck diefer unerwarteten Wendung wirkte 

auf die zürcherifchen Führer jo niederjchmetternd, daß fie an 

jevem kriegeriſchen Erfolg verzweifelten. Stüßt war dem ſchwie⸗ 

rigen Momente, der eine burch geiſtige Überlegenheit, durch 
reines Streben und tapfern Sinn imponierende Perjönlichkeit 

erfordert hätte, nicht gewachſen. Er ließ das Kriegsmaterial 
fofort im ftillen nah Zürich fchaffen, und ohne einen Schwert» 

jtreich gethan zu haben, ergriff er am andern Morgen, ven 

5. November, vor Tagesanbruch mit dem ganzen Heere bie 
Flucht über den See’). 

Mit diefem fchimpflichen Rückzug war der Krieg entichieben, 

und bie weitern Ereignifje ericheinen nur als eine natürliche 

1) Der Toggenburger Chronik (bei Scherrer, ©. 13) fagt: „bie 

von Züri . . . forchtend inen als übel, das |y das morgenbrot uffen 

tifchen ließen ſton und fluchend in die ſchäff und furent gen Zürich“. — 
Über die Vorgänge bei Pfäffikon vgl. auch G. Morel, Zur Gedichte 
bes Schlofies Pfäffiton, im Geſchichtsfreund XXVII (1872), ©. 160. 
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Tolge der moraliichen Niederlage, die Zürich bei Pfäffikon auf 

fih genommen hatte. Ohnmächtig mußte Die durch den hef—⸗ 

tigiten Parteihader gelähmte Stadt zufehen, wie thr ein Gebiet 

nah dem andern entrijfen wurde. ‘Die Herren von Raron 

und von Landenberg, die ft.-galliichen Gotteshausleute von Wil, 

die Toggenburger felbft fielen vereint über die Amter Grüningen 
und Kiburg her, nahmen Elgg und Andelfingen ein, alles in 

bemielben Augenblide, in welchem das durch den Anfchluß der 

Luzerner, Zuger und Berner mächtig angetwachlene eidgenöſſiſche 
Heer unaufhaltfam das ganze linfe Seeufer von Pfäffiton bis 

nach Kilchberg, nur anderthalb Stunden vor Zürich, überzog ?). 

So blieb der bebrängten Stadt nichts anderes übrig, als 
bei den Eidgenofjen um Frieden einzufommen. Dur Ber» 

mittelung des Grafen Hugo von Montfort und einiger Reiche» 

jtädte ließen fich die Steger zu Unterhandlungen bewegen. Am 

18. November erflärten fich nicht nur Schwiz und Glarus zur 

Anerkennung des eidgenöſſiſchen Rechtes bereit, jondern auch 

Zürich wollte ſich jegt unbedingt den Vorichriften des Bundes 

ober dem Spruche der fünf unbeteiligten Orte unterziehen 2). 

Wirklih übernahmen diefe, während die Heere heimzogen, die 

Herftellung des Friedens, und fie verjahen ihr Amt mit voll- 

tommener Unparteilichkeit. Aber wenn fie auch im Intereſſe 

einer gefunden eidgenöjfiihen Politif die anfangs zu hoch ge 

Ipannten Forderungen von Schwiz und Glarus mit aller Ent- 
ſchiedenheit zurückwieſen, fo waren doch die am 1. Dezember 

in Luzern aufgeftellten Friedensbeſtimmungen für Zürich noch 

demütigend genug. Die Stabt mußte die Straßen und Märkte 

den beiden Ländern wieder offen halten, fich aller Rechte in 

Sargans begeben, auf bie Lanbeshoheit in der Johanniter⸗ 

berrichaft Wädenswil verzichten und die Höfe Pfäffilon, Wollerau, 

Hurden und Ufenau den Schwizern überlafjen. Dieje nahmen 

1) Am 17. November flanden die Berner bei Abliswil an ber Sihl. 
Siehe das von Lohner im Schweizer. Gefchichtforfher VI (Bern 1827), 
©. 332 mitgeteilte Schreiben de8 Tuner Schultheißen Peter Schopfer 
an feine Hausfrau. 

2) Abfchiebe II, 143, Nr. 232. 
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obne weiteres die trefflich gelegenen Gebiete, durch bie ihnen 

der unmittelbare Zugang zum unteren Beden bed Zürichſees 

eröffnet wurde, in Beſitz. Die übrigen Eroberungen ber Eid» 
genofjen wurden ven Bernern abgetreten, die, wie man unter 
der Hand einverjtanden war, fie den Zürchern zurüderftatten 

follten. So erging auch an die Herren von Raron die Auf- 

forderung, ihnen die weggenommenen Gebiete wieder zur Ver⸗ 

fügung zu ftellen ). Mit reblichem Eifer jorgten die fünf Orte 
für die alljettige Durchführung ihres Spruches. 

Der Friede hätte nun wohl bejtehen können, wenn die lei« 

tende Partei in Zürich nicht allzu verbittert geiwefen wäre. 

Aber bieje jann um fo leivenfchaftlicher auf Rache, je ftärkere 

Blößen fie fih in dem entjcheivenden Momente gegeben hatte 
und je allgemeiner es in den Freien der Bürgerichaft als eine 

Schmad empfunden wurde, daß es dem auf beſſeres formales 

Recht fich ftügenden Gegner nach allen andern Erfolgen zulett 

fogar gelungen war, die Stadt aus ſchon früher eriworbenent 

Boden zu verdrängen. Das war der Stachel, ber die tiefite 

Wunde hinterließ. Denn in der That: die Bereicherung eines 
Bundesglieves auf Koften eines andern erjchien in der eidgenöſ⸗ 
fiihen Gejchichte als etwas Unerhörtes und widerfprach bem 
Geifte der füberativen Einigung ?). 

Kaum wurde der äußere Drud nicht mehr gefühlt, jo er⸗ 
boben Stüßt und feine Anhänger wiederum ihr Haupt. Sie 

tbaten Schritte, die Zürich in noch größeres Verberben ftürzten 

und ber ganzen Eidgenoſſenſchaft die ernitefte Gefahr bereiteten. 

1) Fründ, S. 76-85. Abſchiede II, Beil. 12, S. 773—717. 
Blumer, Urtundenfammlung II, 213—222. Über bie GebietSabtretungen 
an Schwiz vgl. 3. B. Müller, Geſchichte der Höfe Wollerau und Pfäffi- 

fon, in ben Mitteilungen bes Hiftor. Vereins bes Kantons Schwiz II 
(1883), ©. 170. 

2) Vulliemin, Histoire de la Confederation suisse I (Lausanne 
1879), p. 222. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenofienfch. II. 5 



Drittes Rapitel. 

Innerer Krieg. 

Während bes Streites um das toggenburgijche Erbe hatte 
fih eine wichtige Veränderung in der Oberleitung des deutſchen 

Reichs vollzogen. Nach dem Ausgange des Iuremburgiichen 

Kaiſers Sigmund wurde im Jahre 1438 die habsburgiſch⸗ 

öfterreichtiche Dynastie wieder zur Regierung berufen, um fich 

in der Folge ununterbroden bis zum Erlöfchen des Manns⸗ 

ſtammes auf dem beutichen Throne zu erhalten. Dieſer Um- 
ihwung, jo wenig er auch im großen ganzen das überlieferte 

Syſtem der NReichsverwaltung berührte, war höchſt bebeutjam 

für die Eidgenofien. Ste hatten fich fett mehr als einem Jahr⸗ 

hundert gewöhnt, mit Sönigen zu verkehren, die nur jelten für 

bie Intereſſen Oſterreichs eintraten und bisweilen fich nicht 
Icheuten, die Schwächung der alt-habsburgiihen Hausmacht im 

Gebiete der heutigen Schweiz zu fördern. Eben in der Zeit 
ver luxemburgiſchen Kaifer war die Freiheit und Macht der 

ſchweizeriſchen Eidgenoffenfchaft begründet worden. Nun änderte 

fih ihr Verhältnis zur Reichsgewalt. An die Stelle freund» 

lihen Einvernehmens trat eine ernfte Spannung; denn zum 

vornherein ließ fich erwarten, daß die neuen Inhaber ver deut- 

ihen Krone ihre Stellung zur Verfolgung dynaſtiſcher Ziele 

benugen würden. Zwar unter ber kurzen Regierung Albrechts II. 

(1438— 1439) Tonnte fih der Wechſel noch nicht fühlbar 
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machen ?). Als aber im Februar 1440 Friedrich III. aus der 

jteieriichen Linie des öfterreichifchen Haujes von den Kurfürften 

zum König erhoben mwurbe ?), mußte man auf eidgendffilcher 

Seite den Rüdjchlag der Wendung unverweilt empfinden. Fried⸗ 

rich war eine nüchterne, jchwer bewegliche Natur, ohne geiftigen 

Schwung und treibende Kraft. Ale Inhaber der deutſchen 
Zentralgewalt, von der damals freilich nur noch der univer- 

ſale Begriff beitand, hielt er zähen Sinnes während einer 

langen Regierung an den Prärogativen des alten Kaiſertumes 

feft und wich mit fcheuer Umficht allen in jener gärenden Zeit 

hervortretenden politiichen Neformideen aus. Aber wo es ſich 

um den Vorteil und die fünftige Größe feines Haufes handelte, 

entfaltete er eine raſtloſe Begehrlichkeit und ein weit ausgreifen- 

bes biplomatijches Getriebe 3). 

Bor allem richtete der junge König fein Augenmerk auf die 

habsburgiſchen Stammlande in der Schweiz, von denen ſeit der 

Erhebung der Eidgenofjenjchaft ein wichtiges Stüd um das 
andere verloren gegangen war. Sie wieder zu erwerben, be- 

trachtete er als eine Pflicht gegen feine Familie, und fofort 

ging er and Werk, indem er nach feiner Art den Weg ber 

Zwiſchenhandlung betrat. In jeder andern Zeit Hätte ein fol- 

ches Unterfangen als thöricht erjcheinen können. Aber in jenem 

Momente durfte Friedrich um fo ficherer auf die Durchführung 

1) Immerhin bat Zürich bereit mit Albrecht anzuknüpfen verjudht. 

Siehe Hottinger, Zürichs inneres Leben während der Dauer bes alten 
Zürichkrieges. Schweizer. Mufeum für hiſtor. Wiſſenſchaften II (1838), 

S. 135ff. Dal. Blumer, Urktundenfammlung II, 164. 

2) Friedrich, der Sohn bes Erzherzogs Ernfl, wurde am 2, Februar 
1440 zum roͤmiſchen König gewählt. Huber, Geſch. Ofterreichs III, 15. 

3) Über Friedrichs Perfönlichkeit und Negierungsart vgl. außer Huber 
a. a. O., Bahmann, Deutſche ReichSgefchichte im Zeitalter Fried⸗ 

richs III. und Mar L, Bd. J, S. 6ff. Giünftig beurteilt ihn Ranke, 
Sämtliche Werte I (1867), ©. 63ff. Ich verweife auch auf die trefflichen 
Bemerkungen H. Eſchers in feinem Kommentar zu Felir Fabris De- 
scriptio Sveviae, Quellen zur Schweizer Geſchichte VI, 192. Sein Ber- 

hältnis zu ben Eibgenofjen beleuchtet eingehend Oechsli in Hiltys Polit. 
Jahrbuch V, 433 ff. 

5* 
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feiner Pläne hoffen, als die Eidgenoſſenſchaft durch die Wirren 

ber vorausgegangenen Jahre zerriffen war, und eines der ein- 

flußreichiten Bundesglieder, eben das im Zoggenburger Erb» 

fchaftsftreit fo tief gevemütigte Zürich, feinen Abfichten jelbft 

entgegenkam. 

Schon im Laufe des Jahres 1441 faßte die zürcheriſche 

Regierung den unglücklichen Entſchluß, mit dem König und dem 

Haufe Ofterreih in nähere Beziehung zu treten, um auf dieſem 

Wege die territorialen Ziele zu erreichen, die ihr durch den 

Gang der Ereigniffe und des eidgenöſſiſchen Rechtsverfahrens 

entrücdt worden waren‘). Die Stadt fand indes nicht un⸗ 

mittelbar jo bereitwilliges Gehör, wie fie erwartet hatte; denn 

der König forderte eine Sühne für die wiederholten Feindſelig⸗ 

keiten Zürichs gegenüber Öfterreich und nahm mit überlegener 
Bedachtſamkeit feinen Vorteil nach allen Seiten wahr. Erſt 

als der Bürgermeifter Heinrich Schwend und der Stabtjchreiber 
. Michael Graf fich perfünlih an den Hof begaben und auf bie 

maßgebenden Töniglichen Beamten durch Gefchenfe wirkten, ge» 
lang die Vereinbarung der enticheidenden Verträge. In Frank⸗ 

furt wurden dieſe abgejchloffen und in Aachen am Krönungstage 

des Königs den 17. Juni 1442 ausgewechielt. 

Nah dem erjten Vertrage mußte Zürich Die teuer erwor⸗ 

bene Grafſchaft Kiburg, mit Ausnahme Andelfingens und ver 
weitlich von der Glatt gelegenen Amtsbezirke, dem König „als 

einem Fürften von Djterreich" übergeben und ihm zugleich, wie 

nebenbei vereinbart war, freie Hand für die Wiebereroberung 

der Herrichaft Baden und des Argaus lafien. Dagegen er- 

Härte der König alle jchwebenden Anftände und Mißhelligkeiten 

zwiichen Zürich und dem öfterreichiichen Haufe als gefühnt. Er 

verſprach, unverzüglich das Toggenburg und Uznach zu kaufen, 
um biefe Gebiete dann an Zürich abzutreten und ihr fchwige- 

riſches Landrecht aufzuheben. Endlich follte durch fein Zuthun 
die Stadt al8 Vorort an die Spike einer neuen, vom Schwarz. 

:1) Daß der Stadtſchreiber Graf der eigentliche Urheber dieſes Planes 

gewefen fei, it möglih, aber nicht erwieſen. Bgl. Dändliker, Gef. 
ber Schweiz II, 102. 104. 
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wald bis nach Nätien und an bie Tiroler Grenze reichenden 
Eidgenoffenfchaft gejtellt werden. 

Durch den zweiten Vertrag ging der König für fih und 

alle jeine @ebiete in den vordern Landen ein ewiges Bündnis 

mit Zürich ein. Im Anfchluß an die Formen der eidgenöſſiſchen 

Bundesbriefe wurden Hier die Bedingungen für gegenfeitige 

Hilfeleiftung feftgejegt, der Umkreis für die Friegerifche Unter» 

ſtützung abgegrenzt und das fchiebsgerichtliche Verfahren bei 

Streitigkeiten angeordnet. Die älteren Bünde mit den Eid- 
genoffen behielt ſich Zürich „ehrenhalber“ vor. 

Ohne weiteres bejtätigte Friedrich Hierauf in einer beſon⸗ 

dern Urkunde alle Freiheiten und Privilegien der Stadt !). 
An diefe diplomatiiche Altion ſchloß ſich im Herbit ein per- 

fönlicher Bejuch des Könige. Er z0g am 19. September unter 
dem überjchwenglichen Jubel der Bürgerichaft in Zürich ein 2) 

und nahm vier Tage fpäter im Großen Münjter erft den 

Reichseid, hernach den Schwur auf den öfterreichtiichen Bund 

entgegen. Auch Rapperswil, das zur Zeit bes Konftanzer 
Konzild an das Reich gefommen war, nun aber die alte Herr. 

1) Das urkundliche Material für die Aachener Verträge vom 17. Iumi 
famt dem zürcherifchen Gegenbriefe vom 17. Aug. hat Segeffer (zum Teil 
im Anſchluß an Chmel, Materialien zur öfterr. Gef. J, u, 100—108) in 

ben Abſchieden II, 150—161, Nr. 247 und 248, und ©. 788—801, 

Beilagen 15—17, zufammengeftellt. Die erfte Urkunde war bemerkens⸗ 
wertermweife im zwei Eremplaren auögefertigt, von denen das eine, auch 

ben Eidgenofien zeigbare, einige anftößige Beſtimmungen, z. B. biejenige 
über Toggenburg und Uznach, nicht enthielt. Wie man in Zürich doch 

mit böfem Gewiſſen vorging, erfennt man beutlih aus den von GSegefler 

mitgeteilten Attenftäden vom 4. Dezember 1441 bis zum 12. Juni 1442. 
Ergänzende Nachrichten geben Fründ, ©. 88ff., und bie bier trefili 

unterrichtete Klingenderger Chronik, S. 284ff. Für bie Beurteilung ber 
Borgänge in Zürich bleibt die S. 67 erwähnte Abhandlung Hottingers 

immer ſehr beadhtenswert. Bgl. Chmel, Geſchichte Kaifer Friedrichs IV. 
und feines Sohnes Marimilian J., Bd. (Hamburg 1843), ©. 153—154. 

174—176. V. v. Kraus, Deutſche Geſchichte im Ausgange bes Mittel» 

alters, ©. 97. Bahmann, Die deutfhen Könige und die kurfürftliche 
Neutralität (1433—1447). Archiv für öfterr. Geſch. LXXV, 1 (Wien 
1889), ©. 120f. 

2) Chmel a. a. ©. II, 173. 
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Ichaft wieder anerlannte, wurde in das Bündnis aufgenommen ?). 

Dann wandte fih der König über Wintertur in den Argau 

und nach Freiburg, um unter dem Abel und in den Städten 

Sympathieen für feine Sache zu erweden ?). Inzwiſchen über- 

nahm der öfterreichiiche Landvogt der Vorlande, Markgraf Wil- 

beim von Hochberg, Herr zu Röteln und Saufenberg, ein Mann, 
der an allen vorausgegangenen Unterbandlungen einen bervor- 

ragenden Anteil genommen Batte, in Zürih als DBevollmäch- 
tigter des Königs die Oberleitung der politiichen Angelegenheiten, 

und ein öſterreichiſcher Feldhauptmann, Züring von Hallwil, 

wurde mit der militärifchen Führung in der Stabt betraut ?). 

Die ganze Gemeinde mußte ihm Gehorfam jchwören. Bon 

leivenichaftlicher Erregung fortgeriffen, ließ die Bürgerichaft nun 

jede Rüdjicht fallen. Man wetteiferte, vie öjterreichiichen Ab- 

zeichen, den Pfauenfchwanz und das rote Kreuz, zu tragen, 

während man fich in derben Schmähungen gegen die verhaßten 

Schwizer Bauern erging. Kein Zürcher Bürger durfte in jenen 

Tagen jeine eidgenöfjiiche Gefinnung äußern, und es gab doch 

mande, welchen die Politik der dominierenden djterreichiichen 

Partei als ein Verrat an den alten Verbündeten erfchten, mit 

denen man Außerlih in guten Treuen noch im Frühjahr den 

Bundesſchwur erneuert hatte *). 

Begreiflich brachten diefe Vorgänge alle übrigen Eidgenoſſen 

in die größte Aufregung. Sie betrachteten die Abmachungen 

1) Ridenmann, Gefhichte der Stadt Happerswil (1878), S. 116. 
2) Über das Stinerar des Königs durch die Schweiz im Herbft 1442 

vgl. die Unterfuhung Rädle's im Anzeiger f. fchweizer. Geſchichte 1874, 
S. 24—31, über feinen Aufenthalt in Freiburg die ebenfalls von Rädle 
im Anzeiger 1872, ©. 234 mitgeteilte Notiz eines Augenzeugen. Zu 
beachten find auch die von Th. v. Liebenau im Anzeiger 1879, 

©. 154ff. veröffentlichten Berichte eines oftfchweizerifchen Ehroniften. Vgl. 

ferner Ruppert, Die Ehronifen der Stabt Konftanz I (1890), ©. 221 

bis 224. 

3) Es war Türing von Hallwil der Ältere. Byl. Brunner, Hans 
von Hallwil (Arau 1872), S. 52 ff. 

4) ©. Tobler, Die Bundesbeſchwörung vom 6. Mai 1442. Anzeiger 
für ſchweizer. Geſchichte 1886, ©. 43. 
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vom 17. Juni, deren Inhalt ihnen nicht verborgen bleiben 

konnte, als eine ſchwere Bedrohung der ganzen Eidgenoſſenſchaft; 

ſie waren der Anſicht, daß das einſeitig geſchloſſene Bündnis 

Zürichs mit dem öſterreichiſchen Hauſe trotz aller Beſchönigungen 

und äußern Vorbehalte dem Geiſte des eidgenöſſiſchen Rechtes 
widerſpreche, und der Gedanke, den Argau dem alten Gegner 

ihrer Bünde wieder abtreten zu müſſen, war ihnen vollends 

unerträglich. 

Beharrten Zürich und der König auf ihrer Politik, ſo mußte 

es zum Kriege kommen! 
Die Entſcheidung ließ nicht lange auf ſich warten. Schon 

im November wurde der Bruch zwiſchen dem König und den 

Eidgenoſſen offenkundig. Friedrich lehnte bei einem Aufenthalte 

in Konſtanz die Beſtätigung ihrer Freiheiten entſchieden ab, 

und die eidgenöſſiſchen Boten verweigerten ebenſo beſtimmt die 

Wiederabtretung des habsburgiſchen Stammgebietes, die der 
König zur Vorbedingung jedes Entgegenkommens machte ?). 

Noch verfuchten die Eidgenofjen, Zürich von der abſchüſſigen 

Bahn, auf die es fich gewagt hatte, zurüdzubalten. Aber ihr 

Begehren um die Auflöjung des Separatbundes und um bie 
Entlaſſung der djterreichiihen Söldner, die fich bereit einge. 

funden hatten, fand fein Gehör. Eine von Bern und Solo» 
turn auf den 1. April 1443 nad) Baden angejette Zuſammen⸗ 

kunft der Parteien verlief ohne Nejultat, und ebenjo wenig 

fonnte man fih auf einem Tage einigen, der einen Monat 

jpäter in Einfiveln, der Malſtätte für jchiebsgerichtliche Ent⸗ 

ſcheidungen zwiſchen Zürich und den vier Walpftätten, abgehalten 

wurde 2). Während Schwiz voran mit gemeſſener Folgerichtig⸗ 

feit auch jet von Zürich verlangte, daß es fich unbevingt dem 

1) Klingenderger Ehronit, S. 291ff. Abſchiede II, S. 163, Nr. 252; 

S. 164, Nr. 254. Chmel a. a. O. II, 186. Oechsli, S.440. Den 
Umern hatte Friedrich die gewünſchte Befätigungsurfunde am 30. Sep- 
tember in Wintertur ausgefiellt, wohl mit Rüdficht auf ihre Haltung bei 
ber Eroberung des Argaus. Sie ift abgebrudt bei Schmid, Geld. 
bes Freyſtaats Ury II (1790), &. 186. Bgl. Geſchichtsfreund XLIII, 67. 

2) Abfchiede II, 165—167, Nr. 260 und 262. Fründ, ©. 115ff. 
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eidgenöſſiſchen Rechte unterordne, beharrten bie zürcherifchen 

Boten nicht minder feit auf threm Standpunkt, indem fie den 
Bund mit Ofterreich der Diskuffion der Eidgenofjen entzogen 

und jede Verpflichtung, darüber „zu Recht zu kommen“, auf 

Grund des in bie Urkunde aufgenommenen formellen Bor» 
bebaltes der eidgendffiichen Bünde beftritten. Sogar das Ans 

erbieten, daß der Obmann des Schiedsgerichtes ftatt aus den 

Waldftätten aus Bern oder Soloturn genommen werde, wielen 

fie von der Hand ?). 

Bei diefer ftarren Unvereinbarfeit der Gegenfäge blieb nur 
bie Berufung an die Waffen übrig. Jetzt aber lagen die ‘Dinge 

ganz anders al8 einige Jahre früher beim Ausbruch der Streitig- 

fetten zwiſchen Schwiz und Zirih. Die Eriftenz der Eib- 

genofjenichaft ftand auf dem Spiele; ihre eigenartige, durch 
blutige Kämpfe errungene Stellung innerhalb des Reiches war 

bedroht. Denn es handelte fich für die Mehrheit der Eid- 

genofjen nicht nur um die nachbrüdliche Handhabung des ver- 

brieften Nechte8 gegenüber den Irrungen eines Bundesgliedeg, 

fondern e8 galt auch, fich des alten Feindes ber auf fchweize- 

riihem Boden herangewachſenen bürgerlichen und bäuerlichen 

Freiheit zu erwehren 2). Die fieben Orte mit Soloturn mußten 
die nationale Einheit verteidigen und zugleich zum Kampfe gegen 

das öſterreichiſche Haus fich rüften, das, vom Adel feiner Vor⸗ 

lande freudig unterftütt ®), die zwifchen Rhein und Alpen immer 
weiter um fich greifende Verbindung bemofratiiher Elemente 

iprengen und vernichten wollte. 

Unter fteigender Erregung der Gemüter wurden in ben 
folgenden Wochen auf beiden Seiten die Vorbereitungen für 
ben unausweichlihen Waffengang getroffen. Auf die Kunde 
von dem Einzug einer öfterreichifchen Befagung in Rapperswil 

1) Erflärung Zürichs vom 18. Mai 1445. Abfchiebe II, 168. 
2) Schreiben der Schwizer an Ulm und andere Neichsfläbte, vom 

15. Mai 1443, bei Tſchudi, Ehron. II, 365. Fründ, ©. 120ff. 
3) Fründ, ©. 87. Der Ausbrud „hügen“, den ber Ehronift bier 

gebraucht („wie bie fo fro werind und vaft hügtent“), bedeutet finnen 
oder trachten, aber auch fich freuen. Schweizer. Spiotifon II, 1088. 
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und von ftarken Truppenbewegungen auf zürceriichem Gebiete 

erließen Schwiz und Glarus am 20. Mat die Abjage an Zürich 

und an Öfterreich ). Ihrer Kriegserklärung fchloffen ſich in 
ben nächſten Tagen die übrigen eidgenöffiihen Orte an, und 
die Ereigniffe folgten fih nun Schlag auf Schlag. 

Schon am 22. Mai warfen die Schwizer den Anfall eines 
zürcheriſch⸗öſterreichiſchen Heeres auf ihre „Höfe“ bet Freienbach 

zurüd 2). Zwei Tage fpäter griffen die Luzerner, Urner und 

Unterwaldner mit überlegenen Streitkräften die von den Yard» 

leuten errichtete Schanze am Hirzel an und fchlugen die dort 

lagernde Mannſchaft nach beftigem Kampfe in die Flucht. Dann 

wandten fich die Sieger unter rüdfichtslojer Verheerung des 

linken Seeufers gegen bie zu Zürich baltenden Städte Brem- 
garten und Baden und überzogen nach deren Einnahme, ver» 

eint mit den Bernern und Soloturnern, beinahe die ganze 

züccheriiche Lanbichaft von Regensberg bis Grüningen, obne 

bei den überrajchten und zerfahrenen Gegnern erheblichen Wider» 

ftand zu finden. Es zeigte fich Schon damals, daß in Zürich 
die auftauchende Eiferjucht zwiichen den einheimijchen Staats- 

männern und den fremden Führern, die Gegenwirkungen der 

eidgenöſſiſchen Partei und die Lauheit der abeligen Herren, bie 
nach dem Aufgebot des Königs erfchienen waren, ein entjchlojjenes 

und einheitliches Vorgehen im enticheivenden Augenblide hemmten. 

1) Fründ, ©. 126f. Tſchudi II, 367. Fründ und bie Klingen- 

berger Chronik bleiben für die Ereigniffe auf dem zürcheriſchen Kriegs- 
ſchauplatz fortwährend die Hauptquellen. Bisweilen kann auch Gerold 

Edlibach (Ausgabe im 4. Bande der Mitteilungen ber antiquar. Ge⸗ 

ſellſchaft in Zürich 1847) herangezogen werben. Doc hat biefer fpätere 
zürcherifche Ehronift (er ftarb 1530) feine Nachrichten Über den Krieg 
teilweife ans unficherer mündlicher Überlieferung geſchöpft. Sehr wertvoll 
al8 unmittelbare Zeugniffe find die von Rohner im Schweizer. Geſchicht⸗ 
forſcher VI (Bern 1827), S.340ff., mitgeteilten Briefe aus dem Tuner Archiv. 

2) Uber diefes Gefecht findet fich eine brieflihe Nachricht, die ber 

Öfterreichifche Hauptmann in Rapperswil, Rudolf Meiger oder Meyer, am 

23. Mat an Wilhelm von Hochberg und Türing von Hallwil gelangen 

tieß, auf dem Zürder Staatsarchiv. Ich verdanke die Kenntnis dieſes 

Schreibens und verjchiebener anderer Altenftüde der Güte bes Herrn 

Staatsardivar Dr. Schweizer. 
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Nach der Heuernte wurden die Friegerifchen Unternehmungen 

auf einem ausgebehnteren Schauplate fortgejegt. Die Berner 
und Soloturner zogen an den Rhein und belagerten in Ber- 
bindung mit den Baslern bie Seite Laufenburg !). Die Mann- 

ſchaften aus den Walbftätten, aus Schwiz und Glarus aber 
brangen am 22. Juli über den Albis unmittelbar gegen Zürich 

vor. Bei dem Stechenhaufe zu St. Jakob an der Sihl trafen 

fie auf ungeorbnete Scharen, die Stüßt troß der Warnungen 

Zürings von Hallwil und des erfahrenen öſterreichiſchen Partet- 

gängerd Hans von Nechberg über den Fluß ins freie Feld ger 

führt hatte. Ohne Zögern griffen fie diefe von zwei Seiten, 

in der Front und auf der linken Flanke an und zwangen fie 

nach kurzem Kampfe zu fchleunigem Rückzug in die Stadt. 

Den nacheilenden Siegern ftellte fi Stüßt auf der Sihlbrüde 
fait allein entgegen. Der ftarfe, hochgewachſene Mann wurde 

nach beldenmütiger Verteidigung umgebracht und fühnte durch 

jo ehrenvollen Tod die Schwächen feiner politifchen und kriege⸗ 

rifchen Vergangenheit. Über feine Leiche ftürmten die Eidgenoffen 

gegen tie Stadt, und e8 fehlte bei ber allgemeinen Verwirrung 

wenig, daß fie in Maffen mit den Fliehenden durch das weſt⸗ 
liche Thor gedrungen wären. Noch plünderten und verbrannten 

fie die Vorſtadt, in ter auch der Stabifchreiber Michael Graf 
erjchlagen wurde; dann wichen fie, beläftigt von ven zürcherijchen 

Geſchoſſen, über die Sihl zurück?). In den nächſten Tagen 

1) 8008, Gefhichte ver Stadt Bafel I, 250 ff. 

2) Über das Gefecht bei St. Jakob an der Sihl vgl. bie Berichte in 

der Klingenberger Chronik, S. 316ff. und bei Fründ, ©. 154ff., die 
in einzelnen Partieen eine auffallende, beinahe wörtliche Übereinftimmung 
zeigen. Die Bewegungen der Eidgenoſſen vor dem Gefecht beleuchtet eine 
Relation bes Basler Diplomaten Henmann v. Dffenburg, Schweizer. 
Geſchichtforſcher XIL,1, S. 47-50. Nicht ohne Wert ift die Aufzeich“ 
nung bes „Anonymus bei Appenwiler”, Basler Chroniken IV, 448. — 

Daß die Schwizer fich einer Lift bedient hätten, indem fie, um ben Gegner 
zu täufchen, eine ihrer Abteilungen vorn mit roten Kreuzen verjahen, 

wurde von den Zürdern unmittelbar nach ihrer Niederlage ebenjo gern 

geglaubt, als in der Folge hartnädig behauptet, während fidh bie 

Schwizer mit ihren Eibgenofien auf der Tagfagung (Abfchiede II, 178) 
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rüdten fie vor Rapperswil, um dieſes vielummorbene, den Ver» 
kehr am obern Zürichlee beberrichende Bollwerk zu bezwingen. 

Aber während fie die von einer unerjchrodenen Bürgerichaft 
mit Erfolg verteidigte Stadt belagerten !), wurde, vorzüglich 

durch die Bemühungen des Konftanzer Biſchofs Heinrich von 

Hewen, am 9. Augujt ein achtmonatlicher Waffenſtillſtand zwiſchen 

den ſechs eidgendifiihen Orten und den im Namen Zürichs und 

der öfterreichtihen Herrichaft handelnden Markgrafen Wilhelm 

von Hochberg abgeihloffen 2). Die Beitimmungen dieſer Über- 
eintunft waren hart für Zürich, denn e8 mußte die verlorenen 
Gebiete in den Händen der Eidgenoſſen lafjen, und die Stadt 
nahm den Frieden auch nur in der Vorausfiht an, für neue 

und in Korrefpondenzen (Brief an Biberach vom 18. Oft. 1444, II, 184), 
in ben fchärfften Ausdrücken gegen ſolche zum Teil von geiftlichen Kreifen 

ausgebenden Anſchuldigungen verwahrten. Es fcheint, daß Hemmerli mit 

feiner böfen Zunge wejentlich zur Verbreitung des argen Gerüchtes, befien 

Erwähnung Gerold Edlibach verfhmähte, beigetragen bat. Bol. 
Duellen zur Schweizer Geſch. VI, 196, mit der Anmerkung 9. Eſchers 
(Anm, 140), und Anzeiger für fchweizer. Geſch. 1876, S. 190, Anm. 1. — 

Nicht viel beſſer dürfte e8 mit der Zuverläffigleit der Nachrichten über 

die entfetzlich rohe Bebantlung der Leihe Stüßis beftellt fein. Sie gehen 

einnerfeit8 ebenfalls auf Hemmerli zurück (Eiher a a. O., S. 195f.), 

anberfeit8 auf die Depofttionen ſchamloſer Weiber (Anz. f. fchweizer. Geld. 

1872, ©. 237), deren Mitteilungen fogar dem König Friebrich vorgelegt 
wurden. Vgl. die Beröffentlihungen Chmels in den Eitungsberichten 
ber Wiener Atademie II (1849), ©. 479. Ich will nicht fagen, daß jene 

Leihenfhändung unmöglich fei; aber die Thatfache müßte befier bezeugt 

fein, um wirklichen Glauben zu verdienen. — Die Überlieferung, daß 
eine Frau Ziegler die Stadt durch rechtzeitiges Herablafien des Fall 
gatter8 am Rennwegthor vor dem Eindringen der Eibgenoffen gerettet 

babe (Tſchudi II, 384), hat durch die Entbedung eines Eintrages im 

Steuerrobel von 1467: „Alt Ziegler fin wid gratis“ eine gewiſſe Stüte 
erhalten. Siehe Zeller-Werbmüller, Zürich im fünfzehnten Jahr» 
hundert, bei Bögelin, Das alte Zürich IL, 316. 

1) Klingenberger Ehronit, S. 323—327. Die ungemein anfchauliche 
Art, mit der die Belagerung gefchildert wird, läßt vermuten, baß ber 

Ehronift in Rapperswil felbft gewohnt, oder wenigftens feinen Bericht 
direft aus Rapperswil empfangen babe. 

2) Abfchiede II, 801—804. Bol. Fründ, ©. 163—168. Tſchudi 
DI, 393—395. 
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NRüftungen Zeit zu gewinnen. Bern, Soloturn und Bafel 

jtellten erit vierzehn Tage ſpäter infolge eines beſondern Ver⸗ 

trages ihre Feindſeligkeiten vor Laufenburg ein ’). 

Es war nah dem Ausdrude der Chronijten ein elender 

oder fauler Friede, da er von Feiner Seite jtreng gehalten 

wurde. Indeſſen oronete der Biſchof von Konftanz eine Zur 

ſammenkunft der Parteien zu definitiver Beilegung bes Strei⸗ 

tes an. 

Am 22. März 1444 wurde in Baden der Vermittlungs⸗ 

tag eröffnet. Die überaus große Verfammlung, die zuftande 

fam, lieferte den augenscheinlichen Beweis, daß der Krieg weit 

über die Grenzen der Eidgenofjenfchaft hinaus die lebhafteſte 

Aufmerkjamfeit erregt Hatte 2). Im der That erichien er jchon 

längit nicht mehr als eine interne Angelegenheit der Schweizer 

Eidgenofjen. Immer entichtedener gewann er ben Charalter 

eines erbitterten Kampfes zwiichen den popularen Beſtrebungen 

und den an Ofterreich fich anſchließenden feudalen Gewalten im 
fübweftlichen Deutichland 9). Der Adel fürchtete den Ausbruch 

einer allgemeinen Volksbewegung. Bereits im Juni 1442 
hatten die Ritter zum St. Georgenſchild im Hegauer Biertel 

ihre Vereinigung, welche gegen jedermann, mit Ausnahme des 

Königs Friedrich gelten follte, erneuert. Im September 1443 

verfaben fie fich eines Einbruchs der Schweizer in den Hegau; 

fie wandten jih an den Grafen Ulrich von Württemberg, um 

mit ihm Verabredungen zu treffen, wie „die Büberei innerhalb 

des Rheins behalten werden möchte“ 9). - Noch .unficherer wurde 
die allgemeine Lage durch das dunkle Gerücht, daß burgundiſche, 

ja ſogar franzöfifche Hilfe im Anzuge fei. 

1) Chmel, Materialien I,ı, 127—128. Abſchiede II, 804—806. 
2) Für den Anteil, den die ſüddeutſchen Städte an dem GStreite 

nahmen, vgl. Hegel, Städtechroniken V, 399. 

3) In dem noch zu erwähnenden Schreiben vom 22. Auguft 1443 
begehrte Friedrich III. vom franzöfiihen König Hilfe: „propter ex- 
emplum commune, quod omnes principes tangit, surgenti- 
bus in dominos servis et villanis in nobiles superbientibus.“ Chmel, 

Geſchichte Kaiſer Friedrihs IV. II, 251. 

4) Stälin, Wirtembergifhe Geſchichte III (1856), S. 463. 
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Unter ſolchen Umſtänden mußten Herren und Städte den 
größten Nachdruck auf die Durchführung eines definitiven Frie- 

dens legen. Die Bilchöfe von Konftanz und von Bajel erichtenen 

perfönlich in Baden. Die Landesherren von Württemberg und 

von Savoyen, viele Ritterfchaften in Schwaben und am Rhein 

und mehr als 20 Reichsſtädte von Augsburg und Nürnberg 

bis nach Straßburg fandten ihre Botſchaften als Vermittler. 

Neben diefen trafen die Aboronungen ver Parteien: der fieben 

eivgenöffifchen Orte und Soloturns, der Herrſchaft Ojterreich 
und der Städte Zürih, Rapperswil, Wintertur, Treiburg, 

Laufenburg, Sedingen und Waldshut ein. Die angefebeniten 

Diänner von beiden Seiten, vor allen der Schwizer Landammann 

Neding, der Berner Schulthei Hofmeifter, der Zürcher Bürger- 

meilter Schwargmurer und ber Markgraf von Hochberg ftanden 

einander gegenüber. 

Die nun folgenden Verhandlungen gewähren einen merke 

würdigen Einblid in die Schwierigfeiten, welche fich einem fried- 
Iihen Ausgleich immer wieder entgegenftellten. Die Zürcher 

machten gleich anfangs Anerbietungen, die nicht unbillig fchienen. 
Indem fie auf ihrem freien Bünbnisrecht beharrten und den 
Vorwurf ungetreuen Verhaltens gegenüber ven Eidgenofjen von 

fih wiefen, erklärten fie fich immerhin bereit, den König um 

bie Aufhebung des öfterreichiichen Bundes anzugehen und für die 

Erledigung aller übrigen Streitigfeiten das Recht bei den Biſchöfen, 

ober bei Bern und Soloturn zu nehmen. Sa, für den Fall 

der Ablehnung diefer Vorjchläge wollten fie um des Friedens 

willen die alten Bünde in aller Form beftätigen und auf das 

eidgenöſſiſche Recht nach Einfideln kommen — wenn ihnen nur 
ihr von den Eidgenoſſen erobertes und beſetztes Gebiet wieder 

zurüdgegeben würde. Aber ihre Gegner, namentlich) Reding, 

waren mit bdiejen einlenfenden Anerbietungen nicht zufrieden; 

fie verlangten, daß für alle Streitpunfte ohne Ausnahme das 

eidgenöſſiſche Rechtsverfahren eingefchlagen werde, und daß Zürich 

einen Obmann aus den Ländern anzunehmen habe. Das war 

mehr, als die zürcheriichen Boten verantworten konnten; doch 

wurden nach langen Verhandlungen fchließlich einzelne Punkte 
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feitgejegt, für welche man die Zuftimmung vonjeiten der Stadt 

erwarten durfte. Sie follte neue brieflihe Garantieen über 
die Einhaltung der alten Bünde geben, beim König um bie 

Zurüditellung des öſterreichiſchen Bundesbriefes werben, und, 

wenn er fich deſſen weigern würde, ihre eigene Zönigliche Aus: 

fertigung den Eidgenoſſen zur Verfügung ftellen. Inzwiſchen 

blieben bie fieben Orte im Befige ihrer Eroberungen auf 

zürchertihem ©ebiete, gaben aber die DVerficherung, daß ſie 
fpäter der Stadt in dieſem Punkte bei gutem Verhalten 

Freundſchaft ermeifen wollten. Ljterreich gegenüber gingen 

fie auf feine Verhandlungen ein. Sie lehnten alle Anträge 

des Markgrafen ab und forderten nur die ftrenge Beob⸗ 

achtung des fünfzigjührigen Friedens, der durch die Verbindung 

mit Zürich gebrochen worden jet ?). 

Dielen Vorſchlägen ſetzte nun aber die öfterreichiiche Partei 

in Zürich den ftärkiten Widerſtand entgegen. Sie bezeichnete 

die Verabredungen als entwürdigend für die Stabt und wußte 

in leidenfchaftlicher Thätigkeit die Aufregung unter der Bürger» 

ſchaft zur höchſten Erbitterung zu jteigern. Als fich am A. April 

der Große Rat verfammelte, um den Bericht feiner Gelandt- 

ihaft anzuhören, drang eine tobende Menge in das Rathaus 

ein und ferderte die Abweilung der Badener Vorjchläge, jowie 

die Verhaftung derjenigen Männer, die man als Anhänger ber 

Eidgenofjen in Verdacht hielt. Fünf Mitgliever des Rates 

wurden jofort gefangen und in den Wellenberg, den Waſſer⸗ 

turm am Ausgange des Sees, gelegt. Alle bejonnenen Stimmen 

mußten bei biefem Aufruhr fchweigen: die Stadt verwarf bie 

Anträge der Eidgenojjen, jo daß der Friedenskongreß unver⸗ 

richteter Dinge auseinanderging, und an einer Fortfegung des 

Krieges nicht zu zweifeln war. 

Aber die öfterreichtiiche Partei in Zürich blieb bei dieſem 

Erfolg nicht ſtehen. Um für ihre künftigen Entfchließungen 

1) Abſchiede II, 171—174. Henne teilt in der Klingenberger Ehronit, 

©. 373 ff., ein ausführliches Verzeichnis der in Baden erſchienenen 
Boten mit. ©. auch Fründ, S. 167—176. 
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völlig freie Hand zu gewinnen, machte fie den Gefangenen ven 

Prozeß und ließ nad einem höchſt ungeoroneten Verfahren ihrer 

drei: Hand Meiß, Ulmann Zrinkler und Hans Bluntſchli als 

Freunde der Eidgenofjen und Verräter an der zürcherilchen 

Sache binrichten. Dieſe Todesurteile, denen noch andere folgten, 

flößten Schreden ein und lähmten bei den eidgenöſſiſch Geſinnten 
jeden weitern Verſuch des Wiverftandes ). 

Sp waren nun freilich Kraft und Einheit nach innen und 

außen gewonnen. Die Stadt rüftete ſich aufs eifrigfte zur 
Verteidigung. Sie übergab ihre Schlüffel dem Markgrafen 

Wilhelm, errichtete eine ftrenge Kriegsordnung, organijierte bie 
waffenfähige Mannſchaft auf dem ganzen Gebiete, das ihr noch 

geblieben war ?), und gewärtigte mit Entichlofjfenheit den An- 

griff ihrer Feinde. 

Am 23. April 1444 nahm der Waffenjtiliftand ein Ende. 

Sofort braden die Eidgenofjen auf und legten fich zu Felde. 

Die vier Länder famen über den Zürichfee; Bern, Soloturn, 

Luzern und Zug erfchtenen von Baden ber, und bereit am 
achten Tage waren bie Kontingente bei Kloten und Bajjersporf 

vereinigt. Jetzt gelang es den Eidgenojjen, auch Appenzell für 

fih zu gewinnen, das fich bisher neutral verhalten hatte. ‘Das 
Land entſchloß fich, ihnen beizutreten, als ihre Boten bezeugten, 

daß Zürich ſich ganz auf ſterreichs Seite gefchlagen habe und 

nicht mehr als ein Glied der Eidgenoſſenſchaft zu betrachten 

jei 3). 
Es war vorauszujehen, daß ber Krieg von nun an mit 

der Schonungslofigfeit des grimmen Haſſes und der entfeffelten 

1) gl. über die Vorgänge in Zürich Hottinger a. a. O., ©. 356ff. 
Den Berichten ber Chroniken, unter denen auch derjenige in ber Straß- 
burger Archivchronik (Code historique de Strasbourg II, 155) hervor- 
zuheben ift, geben die im Schweizer. Gefchichtiorfcher VI, 347 ff. abge- 
drudten Berner Briefe ergänzend zur Seite. 

2) Hottinger, ©. 361. Die Kriegsorbonnanz batiert vom 10. Mai. 

3) Klingenberger Ehronit, S. 297. Vgl. Zellweger, Geſchichte 
bes appenzelliichen Volkes I, 507. Ihre Abfage au Wilhelm von Hoch⸗ 
berg und an Zürich erließen fie am 30. April 1444. Urkunden bei 
Zellweger, Nr. 319 und 320. 
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Leidenſchaft geführt würde. Alles drängte in den folgenden 

Monaten einer entjcheidenden Kataftrophe entgegen. Man über- 
bot fich wechjeljeitig in herausfordernden Schmähungen, welche 

bie fahrenden Sänger befliffen durch die Gaue trugen ’). ‘Da- 

mals fchrieb der gelehrte Zürcher Chorherr Felix Hemmerli, 

ber früher nur in die firchlichen Neformbewegungen jener Epoche 

eingegriffen hatte, feine verlegenden politiichen Pamphlete gegen 

Schwiz und die übrigen Vollsgemeinden der Eidgenofjenichaft. 

Als ein Wortführer der ertremiten Partet in feiner Vaterſtadt 

überfchüttete er die Gegner mit maßlofen Inveltiven und trug 

dazu bei, bie Spannung zwifchen Zürich und den Walpftätten, 

aber auch zwifchen dem Adel und den Bauernichaften bis zum 

Unerträglichen zu Tchärfen ?). 

Zunächſt fchritten die Eidgenofien zur Belagerung von 

Greifenfee, der einzigen jtarfen Feſte, welche Zürich noch beſaß. 

Sie beberrichte die Verbindungen durch das Thal der Glatt 

und batte eine tapfere Befakung von etwa 70 Mann unter der 

Führung des mit der Stadt eng verbundenen Hans von Breiten- 

landenberg. Am 1. Mat begann die Einjchliegung. Aber bei- 

nahe vier Wochen lang vermochte fih die Mannjchaft zuerjt im 

Städtchen, dann nach deſſen Niederbrennung in der Burg zu 

1) Die Volkslieder ſiehe bei Tiliencron I, 383 ff. und bei Tobler 
(Bibliothek älterer Schriftwerte der deutſchen Schweiz V), ©. 23ff. Pal. 

dazu Meyer v. Knonau, Die fchweizerifchen hiſtoriſchen Volkslieder 

bes 15. Jahrhunderts (Züri 1870), S. Yfl. 

2) Balthaſar Reber, Felir Hemmerlin (Züri 1846), ©. 210 ff., 
giebt Auszüge aus dem 1444 begonnenen „Dialogus de nobilitate“ und dem 
„Processus iudiciarius “, welde die Literariiche Eigenart bes Teidenfchaft- 

lihen und fireitbaren Mannes zur Anfhauung bringen. Bol. den Artikel 

„Hemmerlin“ von Fiala, in der Allgem. deutichen Biographie XI, 721 

bis 724. Für die richtige Namensform „Hemmerli” tritt A. Schnei- 

der in ber Sratulationsfhrift: „Der Zürcher Canonieus und Cantor 
Magifter Felix Hemmerli an der Univerfität Bologna” (Züri) 1888) ein. 
Daß Felir Fabri in denjenigen PBartieen feiner Descriptio Sveviae, in 
benen er von den Eidgenofien handelt, fih eng an Hemmerli anfchließt, 

bat 9. Eicher nachgewieſen. S. Duellen zur Schweizer. Gefchichte 
VI, 215. 
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halten, die einen jener ftanbfejten megalithiichen Türme hatte, 

wie fie im früheren Mittelalter an jo manchen Punkten ber 

flachern Schweiz aus. den im Aderfeld zerftreuten Findlings⸗ 

blöden errichtet worden find). Erit am 27. Mai, als Die 

Burg unter der Minierarbeit der Belagerer einzuftürzen drohte 

‚und jede Hilfe von Zürich her ausblieb, ergaben: fich die Ver⸗ 
teibiger auf Ungnade. Die Sieger zeigten jett jo wenig Scho- 

nung gegenüber den Männern, als die djterreichtiche Partei 
in Zürich gegenüber den ehrenwerten Anhängern einer eid» 

genöſſiſchen Politik bewiefen hatte. Die Kriegsräte von Luzern 

umd Schwiz wollten die ganze Mannſchaft mit ver Burg ver 
brennen, „damit es weit in den Landen erjchalle und die Feinde 

um jo mehr erjchreden“. Zu einer fo furchtbaren Scene kam 

e8 freilich nicht. Aber nach dem Miehrheitsbefchluffe der Stände 

Bern, Soloturn, Uri, Unterwalden, Zug und Glarus wurben 
am 28. Mat 62 Dann auf dem Anger bei Nänikon enthauptet. 

Es war eine fchauerliche Exekution, die ſich den Zeitgenoffen 
tiefer als jedes andere Ereignis jener Jahre ind Gedächtnis 

prägte ?). 
Nah dem Falle Greifenjees folgte die längit erwartete 

Belagerung von Züri. Ein Heer von 20000 Dann, das 
ftärkfte, das die Eidgenoffen jemals zu einer gemeinjamen 
Unternehmung zufammengebracht Hatten, ſchloß die Stadt 
vom 24. Juni an auf allen Seiten ein. Die Zürcher 
waren auf ben gefährlichen Angriff vorbereitet. Der Nitter 

1) Siehe Meyer v. Knonau, Burg Mammertshofen (Kt. Turgau) 
und zwei andere ſchweizeriſche megalithifhe Türme Mitteilungen ber 
antiquar. Gejellihaft in Züri, Bd. XVII, Hefl 5 (Züri 1871). 

2) Die Vorgänge bei Greifenfee ergeben ſich mit völliger Klarheit aus 
den von Lohner im Schweizer. Geſchichtforſcher VI, 355—366, und von 
Th. v. Liebenau im Anzeiger f. ſchweizer. Geſch. 1878, S. 302—303 
veröffentlichten Briefen. Die fpäteren Erzählungen von der Kapitulation 
der Mannfchaft auf Gnade, von ber perſönlichen Härte Ital Rebings, 
von der humanen Regungen bes Scharfrichters ꝛc. find entflellt ober 
fagenbaft. Vgl. über den Scharfrichter, „Meifter Ulrich“, insbefonbere 
bie Notiz von Th. v. Liebenau im Anzeiger für ſchweizer. Gefchichte 
1875, ©. 131. | 

Dieraner, Geh. d. ſchweiz. Eidgenofſenſch. II. 6 
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Hans von NRechberg leitete mit voller Sachkenntnis bie Ber- 

teidigung. Er ließ die Gräben und Bollwerke in beiten Stand 

ſetzen und brachte die ftrenge Kriegsordnung zu unbedingter 
Wirkſamkeit. Die Ehroniften werben nicht müde, die Wechfel- 
fälle ver Belagerung darzuftellen und den opferfreudigen Sinn 
zu rühmen, der alle Kreiſe der ſtädtiſchen DBevöllerung erfüllte. 

Die Bürger hielten die Thore offen und fpotteten der geringen 

Wirkung des eidgenöſſiſchen Geſchützes. Durch kecke Unter 

nehmungen zeichnete ſich vor allem ein Verein von Vorlämpfern 

aus, für welche in Geichichtsbüchern des 16. Jahrhunderts 
ber Name der „Böcke“, d. 5. ver Streitbaren, aufgelommten ift 9). 

Immerhin war die Lage Zürichs und Öſterreichs nicht 
günſtig. Die Eidgenofjen erfreuten fich reichlicher Zufuhr und 
blieben troß einiger Mißerfolge unverzagt in ihren Stellungen. 

‚Aber fchon griff eine neue gewaltige Macht in die ſchweizeriſchen 

Kämpfe ein und gab den Dingen eine ungeahnte Wendung. 
Bor Baſel erichten das franzöfiiche Heer der Armagnalen. 

Unmittelbar nad dem Ausbruche der Feindſeligkeiten im 

Frühjahr 1443 waren die Gegenſätze zwifchen der Stabt Bafel 

und der umliegenden dfterreichiichen Nitterichaft im Sundgau, 

Breisgau und Schwarzwald in aller Schärfe berporgetreten, 
und bie Kriegsflamme hatte ſich auch am Oberrhein entzündet 2). 
Der Abel war von ber jtärkften Erbitterung gegen eine Bürger- 
ſchaft erfüllt, die ihn mit ihren friich ausgreifenden Lebenskräften 
zu überflügeln drohte und die durch engen Anſchluß an die 
Städte Bern und Soloturn fich eines feiten Rückhalts bet ber 

1) Daß diefe „Böde” mit der Geſellſchaft der „Schilbner zum Schneden“ 
urſprünglich durchaus nicht ibentifh find und baf fie auch mit bem 
„Kregen » Leuten“, bie in ben Jahren 1447 bis 1449 bie Eidgenofſen 
von Hegau unb Klettgau aus beläfligten, nichts gemein haben, unterliegt 

feinem Zweifel mehr. Bgl. die Ausführungen Meyers v. Knonau 
bei Bögelin, Das alte Zürih I®, S. 191ff. und die dort &. 195, 
Aum. 1 citierte Litteratur. 

2) Siehe oben, S. 74. 



Drittes Kapitel. Innerer Krieg. 88 

Eidgenoſſenſchaft erfreute). Die Evelleute trugen fich mit 

dem Gedanken, das felbitbewußte Gemeinweſen aufs tieffte zu 
demütigen und bann den verhaften eidgenöffiichen Bünden ein 

Ende zu bereiten. In ihren Kreiſen entſtand denn auch früß 
der Plan, gegen die Stäpte und die Eidgenoſſen fremde Hilfe 

berbeizurufen. Denn König Friedrich war viel zu fehr mit 
feinen Erblanden an der Donau beichäftigt, als dag er wirkſam 

in den Schweizer Krieg hätte eingreifen können, und bie eigenen 

Kräfte bes öfterreichiichen Adels in den Vorlanden reichten je 
länger je weniger zu einem enticheivenden Schlage hin. Mark 
graf Wilhelm richtete nun feinen Bli nach Welten und fanbte 
mit Wiffen und Willen des Königs ſchon im Juni 1443 ven 

Nitter Peter von Mörsberg, einen ver heftigften Feinde ber 

Basler Bürgerichaft ?), an den burgunbilchen Hof, um ben 

Herzog Philipp, der eine große Zahl von Söldnern in feinem 
Dienfte hatte, zur Öilfeleiftung zu bewegen. Allein unter dem 

Einfluffe des mit Bern befreundeten Herzogs Ludiwig von Sa⸗ 
voyen zerichlugen fich die Unterbanplungen, und Philipp blieb 

neutral ®). Hierauf Inüpfte der König felbft, im Auguft 1443, 

mit Frankreich an). Karl VII. kam feinen Wünichen mit 

1) Man vgl. die Außerung Erharts von Zeffingen in feiner Abfage 
an Bafel, bei Boos, Geſchichte der Stabt Bafel I, 254. 

2) Er war Bogt zu Pfirt, aber feine Familie war früher in Bafel 
anfälfig geweſen. So ftanımten auch bie Herren von Ramflein, von Ep⸗ 
tingen, bie Münch von Landskron zc., bie alle als äfterreichifche Lehen⸗ 
träger der Stabt gegenüberfianden, aus ben Kreifen ber Basler Bürger- 
ſchaft. Siehe Fehter, Bafel im Kriege gegen bie Armagnalen (Basler 

Taſchenbuch auf das Jahr 1862), S. 6—7. 
8) Bol. Tobler, Die auswärtige Politit Berns während bes alten 

Zürichkrieges, im Archiv des hiſtor. Vereins des Kantons Bern XI, 372, 
mit ben Wltenfläden vom 5. und 17. Juli 1443 auf ©. 883-886. 
Berfönlihe Beziehungen zwifhen bem König Friedrich umd bem Herzog 
Philipp waren ſchon im Spätjahr 1442 angehrüpft worden. Klingen⸗ 
berger Ebronit, ©. 291. — Den Herzog von Savoyen hatten fich bie 
Berner und die Freiburger durch Hilfeleiſtung gegen bie Armagnalen im 
Mai 1448 verpflichtet. Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1872, S. 234 f. 

4) Briefe vom 21. und 22. Auguf 1448, beutfh bei Tſchudi II, 

396. Sie waren von Aeneas Sylvins verfaßt. Chmel, Geichichte 
6 * 
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Dereitwilligfeit entgegen; nur zogen fich bie Unterbanblungen 

wegen des engliichen Krieges in die Länge. Aber nach dent 

Abſchluß des Waffenftiliitandes von Tours, am 28. Mai 1444, 

ergriff er begierig die Gelegenheit, einen Zeil feiner zuchtlofen 

Kriegsvölker auf fremden Boden nach dem Rhein zu fenden !). 
Das waren die unter dem Namen der Armagnalen befannten 

Söldnerbanden. Sie hießen fo, weil der erfte Werber derſelben 

ein Graf Bernhard von Armagnac geweien war, der fich im 
zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts an der Spike bes 

raufinjtigen Adels aus der Sascogne im Kampfe der Orleaniften 

gegen die burgundilche Partei ausgezeichnet Batte. Das Volt 

fannte biefe der königlichen Autorität faſt ganz entzogenen 
Scharen längft und nannte fie die „Armen Geden“ ober 

„Schinder“ 3). Bereits im Jahre 1439 waren fie, 12 000 
Mann ſtark, über die Vogejen ins Eljaß vorgebrungen und 

batten dort fo fchrediich gehauft, baß die Erinnerung an bie 

Gugler vor ihren rohen Thaten in den Schatten trat ®). 

Kaiſer Friedrichs IV., II, 251. Die Idee einer Verbindung Ofterreich® 
mit Frankreich gegen die Waldflätte war übrigens nicht neun. Vgl. Huber, 
Geſchichte Ofterreich8 II, 137f. V. v. Kraus, Deutſche Gefchichte im 
Ausgang des Mittelalters, S. 124 fi. 

1) Diefes Motiv für den Feldzug an den Rhein ſtellt Dufresne de 

Beaucourt, Histoire de Charles VII, T.IV (Paris 1888), p. 13, in 

den Borbergrund. Charalteriſtiſch genug find freilich die p. 389 und 390 
mitgeteilten töniglicyen Erlafle vom 21. Iuli 1444 und 9. Januar 1445. 

2) Ihre Gefchichte hat A. Tuetey in dem Werte: „Les Ecorcheurs 

sous Charles VII“ (2 Bde. Montbeliard 1874) forgfältig und gründlich 
dargeſtellt. Vgl. auch die Monographie von Jos. de Fröminville, 
Les Ecorcheurs en Bourgogne 1435—1445 (Dijon 1888). 

3) 9. Witte, Die armen Gecken ober Schinder und ihr Einfall ins 

Elſaß im Jahre 1439. Straßburg 1883. Im feiner neuem Schrift: 
„Die Armagnalen im Elſaß“ (Beiträge zur Landes- und Vollskunde von 

Elfaß-Lothringen, XI. Heft, Straßburg 1890) fommt Witte, ©. 13ff., 

auf die Imvafton des Jahres 1439 zurüd. Louis Spa cd teilt in feinen 
Melanges d’histoire alsatique (1867), p. 475 ff. ein Bünbnis vom 5. Fe⸗ 

bruar 1439 mit, das Städte und Herren im Elfaß gegen die Armagnaken 
abſchlofſen, das aber ohne Wirkung blieb. Bol. V. v. Kraus, Deutſche 
Geſchichte im Ausgange des Mittelalters, S. A6ff. 121ff. 
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. In aller Form fagte Karl VII. dem deutſchen Könige feine 

Hilfe zu und ließ ihn wilfen, daß der Dauphin Ludwig mit 
einem Deere gegen die Eidgenoſſen ziehen werde. Aber dem 

umfichtigen Valois diente der Schweizer Krieg doch nur als 

Borwand zur Betreibung eigener Pläne. Er wollte die Stadt 

Baſel, die ihm wegen ihrer politiichen und ftrategiichen Bes 
beutung begehrenswert erſchien, durch einen kecken Handſtreich 

an ſich reißen und dann auf Koſten der deutſchen Fürſten, die 

er in ihrer Zerfahrenheit verachtete, für Frankreich neues Ge⸗ 
biet gewinnen. Man ſchrieb ihm die Abſicht zu, die Grenzen 
ſeines Reiches über die burgundiſchen und lothringiſchen Territorien 

hinweg bis an den Rhein vorzuſchieben ). So rückten nicht 

nur 5000 Mann, wie Friedrich gewünſcht hatte, ſondern wohl 

40 000 Mann zu Roß und zu Fuß aus den weiten Sammel⸗ 

plätzen bei Langres in der Champagne gegen die ſchweizeriſche 

Grenze ?). Es war ein bunt gemiſchtes Heer aus aller Herren 
Ländern, verjeben mit jevem Kriegsbedarf, mit Geichüg und 

Sturmgerät, von zahlreihem Troß begleitet, habgierig und 

gewaltiam: der Schreden der Landbevölkerung und der Städter 

bürger. 

Indefjen ſah in diefem Augenblid der durch den Haß ver- 
blendete Adel noch nicht ein, wie gefährlich ihm jelbit dieſe 

Unternehmung werden fonnte. Ye ernfter die Eidgenofjen die 

Belagerung von Zürich betrieben, deſto dringender wurde ber 

1) Sanffen, Frankreichs Rheingelüſte und deutſch⸗-feindliche Politik 

in früheren Jahrhunderten (Frankfurt 1861), ©. 5. — Frankfurts 
Reichſskorreſpondenz II,1, Nr. 106, ©. 76. Bgl. Tustey I, 300. 
Mandrot, Etude sur les relations de Churles VII et de Louis XI 
rois de France avec les Cantons suisses (Jahrbuch für fchweizer. Geſch. 

V), ©. %. Hanfen, Weftfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. 
Bd. 1 (PBublilationen aus den Preußiſchen Staatsardiven, Bd. 34, 
Leipzig 1888), ©. 75 der Einleitung. 

2) Über die Stärke des Heeres vgl. Witte, Die Armagnalen im 
Elſaß, S. 40. Der Dauphin hatte von der öfterreihiihen Regierung 

für 25000 Pferde Ouartier verlangt (Tuetey II, 140), und nad ber 
Schlacht bei St. Jakob und allen anderen Abgängen brauchte er noch für 
ungefähr 30000 Mann Winterquartiere (Tuetey I, 150). 
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Dauphin durch Peter von Mörsberg und die übrige öfterreichifche 

Ritterſchaft gemahnt, feinen Zug zu beichleunigen. Zürich ſchien 
verloren, wenn bie Hilfe nicht zu rechter Zeit eintraf. Zur 

gleich follte auch die Beſatzung der Feſte Farnsburg gerettet 

werden. Bor dieſem Falkenſteinſchen Schlofie, das fih in 

weiter und ftarler Anlage öſtlich von Siſſach auf einem 

Boriprunge des Basler Jura erhob !), Tagen 1500 Berner und 
Soloturner, um einen verräterifchen Überfall zu rächen, ben 
der mit Bern verburgrechtete, aber ganz für bie Interefien des 
dfterreichiichen Adeld gewonnene Freiherr Thomas von Falken⸗ 

ſtein am 30. Juli auf das an der Are liegende Städtchen 

Brugg ausgeführt Katte?). Gelang ven Eidgenofjen die Er- 
oberung der Burg, fo Hatten die Morbbrenner von Brugg 
faum ein befferes Los zu erwarten als die Verteidiger von 
Greifenſee. 

Allmählich näherte ſich das Heer der Armagnaken unter ber 

Führung der landeskundigen Herren im Sundgau dem Gebiete 

Baſels. Der Dauphin jchlug fein Hauptquartier ſüdöſtlich von 

Altkirch in Waltighofen auf. Doc hatte er nur dem Namen 
nach den Oberbefehl: die eigentliche Leitung der vorzunehmenden 

friegeriichen Operationen war unter dem Titel eined Banner⸗ 

träger dem angejebenjten Offiziere feines Stabes, Jean de 
Bueil, übertragen °). Am 21. Auguft wurden von den Türmen 

1) Birmann, Drei Blätter aus ber Geſchichte des St. Jalobkrieges 

(Basler Jahrbuch 1882), S. 68 ff. (mit einem Grundriß der Burg). 
2) Fründ, ©. 203, giebt für diefen Überfall das ungenaue Datum 

vom 4. Anguft („zinstag vor fant Laurengientag”). Es wirb durch 

einen Brief des Vogtes Hans Iherg zu Baden vom 30. Juli richtiggeſtellt. 
Anzeiger für ſchweiz. Geſchichte und Altertumskunde 1866, ©. 30. Bal. 

Bühler, Thomas von Faltenftein und der Überfall vom Brugg (Arau 
1867), W. Bifcher, Art. Faltenflein, in der Allg. dentſchen Biographie 
VI, 557 (mit der dort angeführten Litteratur), und ben von Heuberger 
mitgeteilten Beriht Hans Grülichs, im Anzeiger f. ſchweizer. Geſch. 
1888, S. 193—195. 

3) Tuetey I, 157. 159. Schon früßer hat Camille Favre in 
einer „Note sur la bataille de St. Jacques“ (Anzeiger für fchweizer. 
Geſchichte 1873, ©. 345.) die Stellung Iean be Bueild während der 
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Baſels die eriten feindlichen Neifigen gejehen. Die Kunde von 
biejen erſchreckenden Vorgängen: drang durch die ganze Eid⸗ 

genoifenichaft ))y. Niemand konnte fich verbehlen, dag nun eine 
große Entſcheidung nahte. 

Die ſtärkſte Gefahr drohte vorerſt Baſel. Die Stadt 
hatte indes alle Vorkehrungen zu einer energiſchen Verteidigung 

getroffen und auch das Nötige zum Schutze der Amter auf dem 
Lande angeordnet. Dort wurde die junge Mannſchaft nach 

Lieſtal zuſammengezogen und der Führung des Basler Bürgers 

Henman Sevogel übergeben ?). 

Am 23. Auguſt trabte die Vorhut des franzöſiſchen Heeres 

unter dem Grafen Anton von Dammartin, einem der berüch⸗ 
tigften Armagnafenlapitäne ®), bei Baſel vorbei, überſchritt an 
mehreren Stellen die Bird und beſetzte die nächiten ‘Dörfer 

bis nach -Pratteln und nach Arlesheim hinauf. 

Gleichzeitig ſammelten fich öfterreichifche Streitkräfte bei 

Sedingen, um fi von dort aus gegen dad vor der Farns⸗ 
burg ſtehende Belagerungsheer zu wenben. Doch Hatten die 

Eidgenoſſen eine Verſtärkung von 600 Mann aus dem Haupt» 

beere vor Zürich erhalten, und von Luzern rüdte ein ebenfo ſtarkes 
Kontingent heran. Als fie nun vernahmen, daß die Armagnalen 
im Anzuge jeien, traten die Hauptleute zufammen, um fich zu 

beraten, ob man den übermächtigen end, deijen Stärke das 

Gerücht auf 50 000 Mann anfchlug, erwarten, oder ob man fi 

Armagnaten- Expedition beleuchtet; feither ift er ausführlich auf dem Gegen- 
fiand zurüdgelommen. Siehe feine „Introduction biographique‘“ zu 
L. Leceſtres Ausgabe von Jean de Bueil$ „‚Jouvencel‘ I (Paris 1887), 

©. xcuff. Der Kommentator Tringant (Eitat auf &. xcvuı) fagt aus- 
brüdlich: „Monseigneur le Dauphin l’avoit faict son lieutenant et 
capitaine general sur toute son armée.“ 

1) In Bern hatte man bereit$ feit dem 27. Juli Nachricht von dem 
Borrüden der „Schinder” gegen Bafel. Schweizer. Geſchichtforſcher VI 

382f. 
2) 8. Bifher-Merian, Henman Sevogel von Baſel und fein 

Geſchlecht (Baſel 1880), S. 35 fi. 
3) Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin. Tuetey I], ‘091 

Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI, III, 223, 
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zur Dedung ber in das hal der Are binüberführenden Straßen 

auf die Jurapäſſe werfen wolle. Allein das des Feſtungskrieges 

überbrüffige Heer drängte ungeftüm nach einem Schlag auf 
offenem Felde und meinte wohl, e8 möchte nicht allzu ſchwierig 

fein,. die zerſtreuten Scharen des Teindes zu überwältigen. 

Schlieglih gaben die Führer jo weit nach, daß fie fih für 

einen Streifzug bis an die Birs entichteven. Noch am Abend 

des 25. Augujt verließen etwa 1300 Dann das Lager vor 

ber Farnsburg. Es waren Leute aus allen fieben Orten, auch 

aus Soloturn und Neuenburg. Ihnen fchloß fich in Lieſtal 

der Hauptmann Sevogel mit 200 Bewaffneten aus der Basler 

Zandichaft an, jo daß das ganze Streifcorps ungefähr 1500 

Dann ſtark war. Noch warnten zwei neuenburgiiche Chore 

berren, die aus Baſel kamen und von der Macht des Feindes 

gute Kunde hatten, vor dem gewagten Unternehmen. Ihnen 

erwiderte ein jchweizerifcher Führer: „Und doch muß e8 morgen 

geicheben, und gelingt es nicht, fo übergeben wir unjere Seelen 

Gott und unjere Leiber den Armagnalen!“ !). Diele Worte 
bezeichneten die todesmutige Entjchloffenheit, mit der das Volk 

zum Kampfe gegen die vorbrechenden fremden Heeresmaſſen 

ſchritt. 

Am frühen Morgen des 26. Auguſt, einem Mittwoch, zogen 

die Eidgenoſſen von Lieſtal auf einem waldigen Bergpfad gegen 

Pratteln 2). Dort trafen fie beim Tagesgrauen auf mehrere 

1) Nach einem Bericht des Henri Purry de Ride, ber durch bie 

Auszüge Samuel de Purrys (F 1752) aus ber feither verloren ge= 
gangenen Chronik der Chorherren von Neuenburg erhalten if. Siehe 
Chroniques des Chanoines de Neuchatel (Neuchatel 1884), p. 22—23, 

dazu die Bemerkungen Earl Chr. Bernoullis in den Basler Ehro- 

nifen III (1887), ©. 291. | 
2) Über die Ereigniffe des 26. Auguft vgl. die von W. Wader- 

nagel herausgegebene Säcularichrift: „Die Schlacht bei St. Jakob in den 

Berichten der Zeitgenoffen” (Bafel 1844), in welcher die älteften ſchweize⸗ 

rifhen, öfterreihifhen und franzöſiſchen Nachrichten, foweit fie bis zu 

jenem Jubiläumsjahr belannt geworben waren, zufammengefiellt find. 

Beitere Berichte haben feither Hechter, im Basler Taſchenbuch auf das 
Jahr 1864, ©. 125ff., und Janſſen, Frankfurts Reichskorreſpondenz 
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Hundert Reiter der feindlichen Vorhut und warfen fie, ohne ernit- 

liche Gegenwehr zu finden, in die Flucht. Dieſer leichte Sieg 

ftärkte ihre Zuverficht. Immer vorwärts drängen eilten fie durch 

das offene Feld nach Muttenz und ſchlugen in unwiderſtehlichem 
Anprall mehrere taufend Neifige, die unter Dammartins Befehl 

bei diefem Dorfe jtanden, teils gegen Münchenſtein, teils über 

die Bird, zurüd. Indem fie num in vafcher Verfolgung der 

Fliehenden felbft an ven Fluß gelangten, mußten fich ihre Führer 
erinnern, daß nach den Weifungen, Die vor der Farnsburg ver» 

abredet worden waren, die Umkehr anzuorbnen fei. Allein das 

fiegestrunfene Heer war nicht geneigt, aus unmittelbarer Nähe 

von Bajel den Rüdzug anzutreten. Es verlangte in tumul⸗ 

tuarifcher Erregung nach weiteren Waffenthaten und ließ fich 

in feiner Haltung nicht beirren, als der warnende Bericht ein- 
traf, Daß eine erdrückende feindliche Übermacht ſich vor ber 
Stadt zufammengezogen babe. Der Bote, der dieſe Kunde 
überbrachte, ward erichlagen. Die Hauptleute ſelbſt mußten den 

Borwurf der Zaghaftigkeit entgegennehmen, bis fie ſich ent- 

Ihloffen, der Mannſchaft zu willfahren und fie zu neuem Kampfe 

über die Bird zu führen. Es mochten noch etwa 1400 Dann 

zur Stelle jein. 

II, 64ff., veröffentlicht. Siehe auch das Fitteraturverzeichnis bei 8008, 

Geh. der Stadt Bafel I, 258. Für den Verlauf des Kampfes verweife 

ih auf die fritifche Unterfuhung von Aug. Bernoulli, Die Schlacht 

bei St. Jakob an ber Birs (Bafel 1877) und feine populäre, aber bis 

ins einzelne wohlerwogene Darftellung im 60. Neujahrsblatt ber Basler 

Gefellichaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnügigen 1882. Ber- 
noulli Hat den auf Fründ (Ehronit, S. 206—207) zurüdgehenden Irr- 

tum, daß die Schweizer ben Übergang Über die Bird „vor der Mündung 
des feindlichen Geſchützes und im Angefichte der unzähligen Scharen amt 

andern Ufer“ (305. v. Müller IV [Leipzig 1826], ©. 81) förmlich er- 

flürmen mußten, definitiv befeitigt. Die Franzoſen Hatten in jenem 

Momente keine Artillerie zur Hand. — Der Darftellung Bernoullis ſchließt 

fih im wejentlihen Witte a. a. O., ©. 48ff. an. Vgl. au Vallet 

de Viriville, Histoire de Charles VII et de son &poque III, 18; 

Dufresne de Beaucourt IV, 28, und Favre, Le Jouvencel 

I (Introduction biographique), p. cIv et suiv. 
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Nachdem die Eidgenoſſen die Brücke überſchritten Batten, 
betraten ſie jenſeit des Fluſſes ungehindert die Ebene, die ſich 

in leichter Steigung von den Mauern Baſels bis an den Fuß 

des Bruderholzes ausdehnt. Beim Siechenhauſe zu St. Jakob 

verließen ſie die Heerſtraße und wandten ſich links nach Gundel⸗ 

dingen, da ſie in jener Richtung feindliche Scharen ſahen, die 

fie gleichfalls ohne große Mühe zu zerſprengen hofften. Aber 
bald genug wurden ſie ihres Irrtums gewahr! Denn bei 

Gundeldingen hatte Jean de Bueil nicht weniger als 16000 
Reifige aufgeſtellt, von denen der eine Teil die Front nach 

Baſel richtete, der andere ſich wider die Eidgenoſſen wandte. 
Dieſe zögerten indes keinen Augenblick, den Kampf mit den 
ſchon herbeirückenden Scharen aufzunehmen. In drei Haufen 

geordnet, die ſich gegenſeitig unterſtützten, wehrten ſie einen 

Vorſtoß nach dem andern ab und hielten ſich mit ihren Spießen 

und Hellebarden wohl vier Stunden lang gegen bie über- 

mächtige, durch friiche Kräfte fich immer wieder erneuernde 

Reiterei. Mit Staunen ſahen die fremden Führer die Haltung 

diefer Leute. Noch nie war ihnen ein Fußvolk begegnet, das 

mit folder Verwogenheit und Todesverachtung den Reifigen bie 

Spike bot !). Bei diefem unaufbörlichen Ringen nahm aber 

unter den Eidgenofjen allmählich eine Ermübung überhand, bie 

binnen kurzem in völlige Erichöpfung übergeben mußte. Um⸗ 

fonft erwarteten fie Hilfe von der nahen Stabt, die fie Ion 

von Pratteln aus durch reitende Söloner über ihren kühnen 

Plan unterrichter hatten. 

Mit der größten Spannung verfolgte man in Bafel aller- 

bings den Kampf bei Gunbeldingen, und bie Bürgerichaft, die 

fich aus eigenem Antrieb in Waffen fammelte, verlangte hinaus» 
geführt zu werden. Nach längerem Schwanken des Rates ?) 

jtellte fich der Bürgermeifter Hans Not an ihre Spike. Aber 

faum hatte er mit ungefähr 3000 Mann das offene Feld ber 

1) Matthieu d’Escouchy. Säcularſchrift, S. 107 —108. | 

2) Gewiß erinnerte man fih in Bafel der Warnungen, die man von 

Straßburg erhalten Hatte. Siebe das Schreiben bei Fechter, Basler 

Taſchenbuch 1862, S. 21. 
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treten, als er wahrnahm, daß der linke Flügel des Feindes 

den längft erſpähten günftigen Augenblick benugen wollte, das 

Heer von den fehügenden Mauern abzufchneiden. Nacheilende 
Boten überbrachten ihm zugleich die Meldung, man ſehe von 

den Türmen aus eine neue bebeutende Streitmaht — die 

franzöfifche Neferve —, die von Weiten ber fich zwiichen das 
ausziebende Heer und die Stadt zu jchieben drohe. Und end- 

lich bemerkte man, daß jenfeit des Rheins auf der von Sedingen 

führenden Straße ein öſterreichiſches Truppencorps fich gegen 

Kleinbajel in Bewegung fette. Im der That hatte der um 
ermüdlichite aller Teinde, Hans von Nechberg, der des Falken⸗ 
fteiners Genoſſe bei dem Anfchlag auf Brugg geweien und dann 
aus der belagerten Farnsburg durch einen kecken Witt ent- 

Iommen war, im Einverſtändnis mit den Armagnalen ven 

Plan gefaßt, Bafel auf jener Seite anzugreifen !). Diefe kom⸗ 
binierte feindliche Bewegung ließ jeden Unbefangenen erfemen, 

daß die Stabt bei weiterem Vorrüden ihres Heeres verloren 
wäre. So orbnete der Bürgermeifter den fchleunigen Rüdzug 

an, um fie nicht ſchutzlos der Überrumpelung durch eine gierige 
Soldateska preißzugeben 2). Niemand konnte im Ernſte den 

Baslern aus biefem Entichluffe einen Vorwurf machen. 

Die Heine Schar bei Gunbeldingen aber durfte unter jolchen 

Umftänvden auf feinen Sieg mehr hoffen. Sie jammelte fi) 

um die Mittagszeit zum Rückzug und machte den Verſuch, fich 
über bie Birs nach Lieftal durchzuſchlagen. Doch viefer Plan 

wurde durch die Reifigen Dammartins vereitelt, die fich nach 

ber Niederlage bei Pratteln in ſtarken Abteilungen an ben 

Ufern des Flufjes wieder zufammengefunden hatten, alle Über- 

1) Über Hans von Nechberg (F 13. Nov. 1464) vgl. den Artitel von 
E. Schneider in ber Allgem. deutſchen Biographie XXVII, 492 und 
die freilich bilettantenhafte Arbeit des Paterd Johannes Baptifta: 

„Ruggburg nd Ritter Hans von Mechberg“, im 17. Rechenſchaftsbericht 
des Ausſchuſſes des Borarlderger Mufeumvereing (Bregenz 1877), 
©. 13—28. 

2) „anders wir werent umb lib und umb güt kumen, und umb das aleß, 
das uns got ie verlichen bat, unb umb bie flat dorzůü.“ Brüglinger, 
Basler Ehronifen IV, 178. 
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gänge beberrichten und fich eben anichidten, ein Häuflein ſchwei⸗ 
zeriicher Nachzügler auf einer Infel zu vernichten. ‘Da ftand 

ben Eidgenoſſen nur der Weg nah dem Stechenbaufe offen. 

Dorthin begaben fie fich in ihrer höchſten Not, indem fie den 
Abicyeu vor der Stätte des Elends überwanvden. Die Hungern- 
den fanden Speiſe, die Verwundeten eine Unterkunft, und die 

Mauer, bie den Garten einjchloß, gewährte eine fichere Zuflucht 
vor dem nachbrängenden Teinde. 

An dieſer Stelle vollzog ſich nun Die legte, unvergeßliche 

Epifode des harten, Ichonungslofen Kampfes. Jean de Bueil 
ließ einen Zeil der Ritter zur Erjtürmung des Gebäudes von 

den Pferden ſteigen; aber die Eidgenoſſen erwehrten fich jedes 

Angriffs, ſodaß die Toten, von den Streichen ver Hellebarven 

getroffen, zu Haufen vor der Mauer lagen. Es entjchied nichts, 

daß das Siechenhaus in Brand geſteckt wurde, um die Ver⸗ 

teidiger jedes Nückhaltes zu berauben, daß im Naufe des Nach« 

mittags Hans von Nechberg, über den Rhein herbeietlend, mit 

einem friſchen Zug von Reiſigen erjchten und daß man um bie 

Veſperzeit mit den Feldgeſchützen, die der öfterreichiiche Adel 

aus dem Sundgau mitgenommen hatte, Breſche in die Mauer 

legte. Ebenſo wenig verfingen Unterhandlungen, die der Feind 

mit den Eidgenoſſen anzufnüpfen fuchte: der Ritter Burkhard 

Münd von Landskron, der ihnen die Borjchläge der Armagnaken 

überbringen wollte, wurde durch einen Steinwurf auf den Tod 

verlegt ?). Erit als die Diauer völlig nievergejchoffen war und 

1) Nah dem Berichte des öfterreichifchen Augenzeugen Schamdocher. 

Bernoulli, Die Schladt bei St. Jakob, S. 32. Spätere Darftellungen 

ſchmücken die Scene aus und verlegen fie auf einen Moment nad be⸗ 

enbigter Schlacht. Daß der Schleuberer des Steins der Urner Haupt 

mann Erni Schid gewefen fei, deutet ft Schmid, Allgem. Geſchichte 

bes Freyſtaats Uri II (17%), ©. 38, an. — Der von ®. Viſcher 

ausgefprochenen Vermutung (Bernoulli, ©. 35), die höhniſchen Worte 

Münchs: „Ich ſiche in ein roffegarten, den min forbren geret hand vor 
100 joren“ (Säcularſchrift, S. 11), feien als eine Anfpielung auf die 

Schlacht bei Erdcy (26. Auguft 1346), in welcher ein Münd von Bafel 

den Tod fand, zu betrachten, hat neuerbings H. 3008 im Anzeiger für 
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der Feind von allen Seiten zu Roß und zu Fuß eindringen 

konnte, blieb den Eidgenoſſen nichts anderes mehr übrig, als 
ihr Leben möglichit teuer zu verkaufen. Wer noch Kraft und 

Hand zur Führung einer Waffe Hatte, ftürzee fich über die 

Trümmer des Steinwall® hinweg auf bie anrüdenden dichten 

Scharen. Draußen vor dem Garten erlagen fie alle in 

grimmigem Gemetzel. 

Die Nacht brach an, als das blutige Ringen ein Ende 

nahm. Die Armagnalen und die Djterreicher frohlockten über 
den Sieg. Der Dauphin, der an biefem Tage zur Beobachtung 

der Unternehmungen feines Feldherrn perjönlih in die Nähe 

von Baſel gelommen war, 309 wieder nach Waltighofen zurüd. 

Bon dort aus ließ er nach drei Zagen freies Geleit für das 

Schlachtfeld an der Bir verlünden. Da eilten die Basler, 
voran bie Klojterbrüber, auf die Walftatt, um die erichlagenen 

Eidgenoſſen aufzujuchen. Der Anblid der durch furdhtbare 
Wunden entjtellten Toten muß grauenbaft geweſen fein. Man 

zählte 1168 Leichen und beftattete fie in drei großen Gruben 

neben dem engen Kirchhof zu St. Yalob. Uber noch vier 
Wochen fpäter, als man die Ruinen des niebergebrannten 

Siechenhaufes räumte, fand man im Keller die jtarren Körper 

von 99 Eidgenoſſen, bie dort erjtidt waren. Kaum 200 Mann 
von jenen 1500, die in der Morgenfrühe zum Kampfe aus- 

gezogen, hatten die Kataftrophe überlebt. 
| Die Franzofen und die öfterreichiichen Edelleute ihrerjeits 

verloren über 2000 Dann, mit hervorragenden Führern, deren 

Tod als eine bittere Einbuße empfunden werden mußte. Der 

mit dem Daupbin eng befreundete Großmeifter der franzöfiichen 

Sohanniter, Robert von Bree, war bei einem Anſturm auf 
das Siechenhaus gefallen, und jener von einem Stein ge- 

troffene Münch von Landskron ftarb drei Tage nach der Schlacht. 

ſchweizer. Gefcdhihte 1889, S. 314, aufgenommen. Eine Abbildung bes 

ebernen Siegeld, das Burkhard Münch auf dem Schlachtfelde von 

St. Jalob verlor und das 1865 beim Pflügen aufgefunden wurbe, ziert 
als Zitelvignette den 4. Band der „Basler Ehroniten”. 
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Die erichredend große Zahl der Leichen wurde teil auf der 
Walſtatt beigefegt, teil8 in benachbarte Dörfer fortgeichafft und 
dort den Flammen angezündeter Gebäude übergeben. Das 
Teuer, das dann ganze Ortichaften ergriff, follte mit einemmal 

die Spuren bes mörberifchen Streites tilgen! 



Viertes Kapitel. 

Herjtellung des Friedens. 

Ungemein tief und nachhaltig war ber Einbrud, den bie 

Schlacht bei St. Jakob an der Bir, die That einer eidgenöſſi⸗ 

chen Streifihar, Hinterließ. Die verwegene Tapferkeit, mit 
welcher die Schweizer auf die ben Landesgrenzen fich nähernden 

Teinde eingedrungen waren, und bie altgermaniſche Wehrhaftig⸗ 
feit, mit der fie einem übermächtigen, friegsgewohnten Heere 
bis zum letzten Atemzuge Widerftand geleiftet hatten, erregten 

das größte Auffehen weit umher. Die fiegenden Franzoſen 

anerkannten unverhohlen ihren Heldenmut. Am Iailerlichen Hofe 

ſprach man mit Hochachtung von den Eidgenofjen, die nach ven 

Worten des damals in Nürnberg weilenden Brälaten Aeneas 
Eylvius nicht ſowohl befiegt, als vom Siegen entlräftet worden 
waren. Und Felix Hemmerli in Zürich konnte trog feiner 

leidenfchaftlichen Stimmungen nicht umbin, fie als die glängenbiten 

und gewaltigiten Krieger zu bezeichnen. Seine Erzählung, daß 

man ven wilden Männerlampf, den brößnenden Waffenlärm 
und das Achzen der Verwundeten noch breißig Tage lang in 
jeder Nacht bei der Kapelle zu St. Ialob vernommen habe !), 

tft ficher nicht ein müßiges Gebilde feiner Phantafte, fonbern 
ein unverwerfliches Zeugnis für die mächtige Erregung ber 

Gemüter. 

1) Säcularicrift, S. 63. 76. Hemmerli ſpricht von biefen Vorgängen 

tm Dialogus de nobilitate und im Processus iudiciarius. 
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Bon entſcheidender Bedeutung aber war bie unmittelbare 

Wirkung, die der Ausgang des Tages von St. Jakob auf den 

Verlauf der Eriegerichen und politifchen Angelegenheiten übte. 

Auf eidgenöffiicher Seite glaubte man im erften Momente, 

daß nun eine franzöfifche Invaſion unmittelbar bevorjtehe )). 

Als man vor der Farnsburg noch am Abend die Nachricht von 

ber Schlacht erhielt, Löfte fich unter dem Drängen ber Berner 

und Soloturner, die den nächſten Angriff der Armagnafen zu 

befürchten hatten, das Belagerungsheer auf und trat, ohne die 

Borftellungen der Luzerner zu beachten, den Rückzug in Die 

bedrohte Heimat an. Einige Tage fpäter geſchah das gleiche 

in der vor Zürich ftehenden Armee. Kaum war die amtliche 

Kunde von der Niederlage dorthin gelangt, fo erhielten die 
Berner und Soloturner Kontingente den Befehl, nah dem 
Argau abzuziehen. Hierauf, am 29. Auguft, räumten bie 

übrigen eidgenöſſiſchen Orte unter dem Jubel der zürcherijchen 

Bevölkerung in jchleuniger und ungeordneter Weiſe ihre Lager- 
plätze. Auch Regensberg ſah fich befreit. Dagegen verblieben 

bie eidgenöſſiſchen Befagungen in Grüningen, Bremgarten, 

Mellingen und Baden, und insbejondere wurbe das fefte 
Rapperswil, das die Schwizer feit dem Frühjahr umzingelt 
hielten, fortbauernd aufs engſte eingeichlofjfen ?). Doch Tonnte 

bie wehrhafte Bürgerſchaft nicht bezwungen werben; denn zu 

einer durchgreifenden Unternehmung, für welde eine ftarfe 

Zruppenmacht hätte vereinigt werben müſſen, zeigten ſich die 

Eidgenoſſen in biefem Momente nicht geneigt. 

Ganz überraichend wirkte die Schlacht auch auf die Ent- 
fchließungen des Dauphins. Die großen Verlufte feines Heeres 

1) Die nähften Borgänge nach der Schlacht ſchildert Fründ, ©. 208 ff. 

Bol. Tſchudi, Ehron. II, 427f. und den aus Lenzberg batierten, von 
A. Denter im Geſchichtsfreund XLIII (1888), ©. 68, mitgeteilten Mahn⸗ 

brief der Berner an Urt vom 1. September 1444. 

2) Aus einem von Hauptmann, Schultheiß und Rat an Wilhelm 
von Hochberg und die Stabt Zürich gerichteten Briefe vom 6. Sept. 1444 
(Original im Staatsardiv Zürich) geht hervor, daß man ar dieſem Tage 
in Rapperdwil noch feine Kunde von der Schlacht bei St. Jalob Hatte. 
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und der Tod angefehener Führer fchmerzten ihn’); aber zu- 
gleich erregte die unerbörte Widerſtandskraft, die eine jo Heine 

Schar des jchweizerifchen Fußvolkes bewieſen Batte, feine Be⸗ 

denken gegen weitere Unternehmungen. War es jemals feine 

Abficht geweien, über den Jura vorzudringen, jo verzichtete er 

jegt auf diefen Plan, und als dann vollends die Nachricht von 

der Befreiung Zürich8 und der Farnsburg eintraf, ſah er feinen 

Krieg mit den Eidgenofien wie feine Verpflichtungen gegenüber 
Öfterreih für erledigt an. So Hatte die Niederlage ber 
Schweizer bei St. Jakob nach diefer Richtung beinahe die Folgen 

eines Sieges. 

| Nun traten aber die eigentlichen Ziele des franzöfifchen 

Prinzen in den Vorvergrund: mit allen Mitteln wollte ex vers 

juchen, die Oberherrlichleit über die Rheinlande und vor allen 

über die in jeder Hinficht begehrenswerte Stadt Bafel zu ges 

winnen. Zu dieſem Zwecke überjchwenmte fein Heer das ganze 

reihe Land bis hinunter nach Straßburg ?) und dem Rhein 

nah aufwärts bis an die Thore von Schaffhaufen °). Während 
die zuchtlojen Banden Schreden und Elend über dieſe Gegenden 
verbreiteten, eröffnete er feine auforinglichen Unterhandlungen 

1) „. . . der Dalfin ſelbs ſprach, er wölt als groß gold geben als 

er wär, das bie finen und bie unfern noch in leben wären.” Brief ge- 
meiner Eidgenofien an Biberah vom 18. Oktober 1444. Abfchiebe II, 
184. Anzeiger f. ſchweizer. Gefch. und Altertumsfunde 1860, ©. 114. — 

Jean de Bueil hingegen unterjchätte bie Taktik der ſchweizeriſchen Infan- 
terie. Siebe Cam. Favre a. a. O., p. cxıv. 

2) Witte a. a. DO. ©. 65ff. Höchſt anſchaulich fchildert der Rat 

von Kolmar in einem Briefe an den Daupbin vom 15. September 1444 

bie Not des Landes. Siebe Lettres de Louis XI Roi de France publises 
par Jos. Vaesen et Et. Charavay I (Paris 1883), p. 191. Dazu 
Chmel, Deaterialien Lu, 151ff. und die Straßburger Archivchronik, 
Code historique de Strasbourg II (1848), p. 162ff. 

3) Briefe vom 1. und 7. September 1444, Bei Wülder, Urkunden 
und Schreiben betreffend den Zug der Armagnaken 1439—1444 (Franl- 
furter Nenjahrsblatt 1873), S. 30ff. Vgl. Bäſchlin, Tie Armagnaleır 
vor Schaffhaufen, im Anzeiger für ſchweizer. Gefdichte 1883, S. 182—185. 

Dieraner, Geſch. d. ſchweiz. Eibgenoffenih. II. 7 
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mit Bafel !). ALS eine erfte Beiprechung in Altkirch erfolglos 

blieb, fandte er am 6. September eine Botichaft, an deren 

Spitze fich fein geringerer als der Sieger von St. Yalob, 

Sean de Bueil, befand, nach der Stadt, um ihr feine Begehren 

vorzulegen. Unverbohlen verlangten num bie franzöfiichen Unter» 

händler von den Abgeoroneten des Rates und des Konzils, 
denen fich auch Boten aus Bern und Soloturn angefchlofjen 
Batten, daß Bafel dem Dauphin huldige, da e8 von jeher eigent- 

lich zu Frankreich gehört Habe. Die Basler waren entrüjtet 

über eine jo dreifte Forderung. Im Vertrauen auf ihre eigene 

Kraft und auf ihre Verbindung mit den Eidgenoſſen wieſen fie 

die weliche Zumutung troß des gewaltigen Heeres, das drohend 

in ihrer ummittelbaren Nähe ftand, mit aller Entichievenheit 
zurüd. Sie erklärten, daß fie beim Deutfchen Reiche und bei 

ihrem Biſchof bleiben wollten und daß fie fih nie — „was 
ihnen auch darum zu leiden gebührte”r — zur Anerkennung 

franzöfifcher Oberhoheit entichließen könnten. Die Verhand⸗ 

Iungen wurden abgebrowen und nodh Mitte September in 

Enfisheim, wohin der Dauphin fein Hauptquartier verlegt hatte, 

wieder aufgenommen. Auch dort erichienen Boten der Stadt 

und des Konzils, der Biſchof von Baſel und Geſandte Berns und 

Soloturnd. Ihre feite Haltung, der vermittelnde Einfluß des 

Herzogs von Savoyen und die Nachricht, daß König Friedrich 
das Neichsbanner zu entfalten gedenke, um das fremde Volt 

aus den öfterreichiichen Vorlanden zu vertreiben, beitimmten 

jet den Dauphin zum Einlenten. Er gewährte Bajel und ben 

Eidgenoſſen am 20. September einen Waffenitiliftand auf 
zwanzig Tage. Hierauf, am 21. Oktober, wurde in Zofingen 

zwiichen dem Bevollmächtigten des Dauphins, Gabriel de Bernes 

einerſeits, Bafel, Soloturn und den fieben Orten der Eid» 

genoſſenſchaft anderſeits ein definitiver Friede vereinbart, den der 

Prinz am 28. Dltober zu Enfisheim unterzeichnete 2). 

1) Fechter, Basler Tafchenbuch 1862, S. 53ff. Tuetey I, 236 ff. 
Witte a. a. DO. ©. 60f. Cam. Favre a. ca. O., p. cxvıu. 

2) Abfchiede II, 807—811. Im die Urkunde find mwörtlih die im 
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Nach dieſem höchſt bebeutfamen Vertrage, dem erften, ber 

zwiſchen Frankreich und jchweizeriichen Bundesgliedern abgejchloffen 

worden iſt, gelobten fich die Parteien gegenfeitig für die Zu- 

funft gutes Einverftändnis und feite Sreundichaft. Der Dauphin 

gewährte Bafel und den Eidgenoffen Sicherheit der Perjon und 
des Eigentums in allen Landen, die er befett bielt ober noch 

in Befig befommen würde. Auch den Mitgliedern des Konzils 

garantierte er freies Geleit, und ungehindert jollten auf beiden 

Seiten die Kaufleute handeln und wandeln dürfen. Er vers 

pflichtete fich fogar, die Edelleute, die Bajel und andere Ge⸗ 

meinden befehdeten, zur Einftellung ihrer Feindſeligkeiten zu 

bewegen. In aller Form erklärte er, daß er das Gebiet der 

Eidgenofjenichaft nicht betreten werde. Und endlich wollte er 

verjuchen, den Frieden zwifchen Dfterreich, Zürich und den Eid» 
genoffen berzuftellen. 

Die Eidgenofjen zögerten feinen Augenblid, dieſem Traktat, 

der ihnen weit weniger Verpflichtungen auferlegte als dem 

Dauphin, ihre Zulage zu erteilen. Nur Bafel hielt mit feiner 
zuftimmenden Entjchließung zurüd, weil der Dauphin, der einft 

auf einem Nelognoszterungsritt mit feinen Begleitern durch bie 

Schützen der Stadt angegriffen worden ivar, eine ſtarke Geld⸗ 

entſchädigung verlangte ). Erft al8 er auf biefe Forderung 

verzichtet Hatte, wurde auch zu Bafel, am 25. November, der 

Friede ausgerufen. 
Mertwürdig genug war der Inhalt des Vertrages von 

Zofingen vereinbarten, in ber Bibliothäque nationale zu Paris, Porte- 
feuille Fontanieu, abſchriftlich noch erhaltenen Artikel aufgenommen. Bgl. 

Tuetey 1, 250. B. de Mandrot, Etude (Jahrbuch für fehweizer. 
Geſchichte V), S. 62—63. Du Fresne de Beaucourt IV, 32. 

Basler Ehronifen IV, 182, X. 6. Über Gabriel de Bernes fiehe die bio⸗ 
grapbifche Notiz von Charavay in Lettres de Louis XI, I, 360-363. 

1) 41000 Gulden. Witte, ©. 65. Bei Schilter-Königs- 
bofen (Straßburg 1698), ©. 916 und 1002 Heißt es, die Eidgenofien 
hätten ben Frieben um bdiefe Summe erkaufen follen. Der Dauphin 
ſcheint alfo die Forderung einfach auf Bafel Übertragen zu haben. — 
Über ben Angriff auf den Dauphin vgl. die in dem Abſchieden II, 180 
mitgeteilte Aufzeichnung. 

7 * 
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Enfisheim. Er bezeichnete eine völlige Wendung der früheren 

Verbältniffe: aus einem Helfer ſterreichs und des Adels in 
den Borlanden war der Dauphin ein Verbündeter der Eid⸗ 
genofjen geworden. Die ihm berbeigerufen hatten, jaben fich 

in allen ihren Hoffnungen getäufcht. König Friedrich jelbit 

nahm eine feindfelige Haltung an und bemühte fich, das frembe 

Kriegevolf, deſſen Drud für die Aheingegenden immer unerträg- 

licher wurde !), wieder loszuwerden. Nach längeren vergeblichen 
Unterbandlungen mit dem Dauphin, der ſich jchon damals als 

einen überaus gewandten Politiker erwies, ernannte er einen 

bejondern Reihshauptmann, den Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein 2), 

und dieſer erließ am 13. Oktober einen Aufruf an die Fürften 

und Stäbte, ibm zur Vertreibung der Franzoſen zubilfe zu 

fommen. ‘Doch zeigte fich in dieſen jedes Gemeinfinnes ent- 
behrenden Kreifen nur geringe Kriegsluft, und es blieb nichts 

anderes übrig, al8 auf biplomatiihem Wege eine jung bes 

Konfliktes herbeizuführen. Aber erjt als die Verpflegung des 
Armagnafendeeres im Elſaß ten größten Schwierigkeiten begeg- 

nete und das zur Verzweiflung getriebene Bauernvolk fich allent- 
halben auf die gierigen Horden warf, Liegen ſich Karl VII. 

und fein Sohn, am 13. Februar 1445, zu der Erklärung bes 
wegen, daß fie bis zum 20. März ihre Zruppen aus dem 

1) Ein umfangreiches Material hierüber bat ſchon Schilter a. a. O., 

©. 909—1020 gefammelt. 

2) 2. Oktober 1444. Janſſen, Frankfurts Reichskorreſpondenz II, 

78, Nr. 107. Tuetey I, 301. Auf die beinahe unglaublichen Quer⸗ 
züge ber öfterreichifhen Politit madt Witte, S. 96ff., aufmerkſam. 

Daß der König auch jet noch zeitweife dem Gedanken hegte, fi} ber 
Mitwirkung ber franzöſiſchen Truppen bei weiteren Unternehmungen gegen 

die Eidgenofjen zu verfidern, ergiebt fih aus einer bei Chmel, Mate» 
rialien zur öfterr. Geſchichte I,ıs, 160—161, mitgeteilten Iuftruftion: 
„daz fich die geraifign fo in dem geflogzen find nuczen Laflen wider die 
veint des hawſſ Ofterreih.” Und doch fpricht Chmel in feiner Geſchichte 

Kaifer Friedrichs IV. II, 287 mit Entrüflung von den „perfiben Ab⸗ 
fihten der Franzofen”! Siehe dagegen das ſcharfe Urteil, das B.0. Kraus, 

Deutſche Geſchichte im Ausgange des Mittelalters, S. 138f., über bie 
Politik Friedrichs ILL. fällt. 
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Elſaß, dem Sundgau und allen deutfchen Landen zurüdziehen 
wollten ). In der That wurden bis Anfangs April jene 

Gegenden von den furchtbaren welichen Banden befreit, und fo 
verzog fich vollends der Kriegsfturm, ver fieben Monate früher 

von Weiten ber verderbendrobend gegen Baſel und die Eid- 

genofjenfchaft herangebrochen war. 

Mit diefer glücklichen Abwendung der fremden Invaſion 

war aber ber Krieg der alten feindlichen Parteien auf ſchweize⸗ 

riſchem Gebiete keineswegs beendigt. Se Fraftlofer die adeligen 

Herren fich gegenüber den Franzoſen gezeigt hatten, deſto eifriger 

betrieben fie die Fortſetzung des Kampfes gegen die Eidgenoffen. 

Den Wünfchen des Königs Friedrich und feines Bruders Albrecht 

entiprechend, fandten noch im Dftober 1444 die Grafen Ludwig 

und Ulrih von Württemberg, die Markgrafen Jakob von Baden 

und Albrecht von Brandenburg-Ansbah und mit ihnen eine 

Menge anderer Grafen, Ritter und Herren ihre Abjagen an 

. die Schweizer 2). Sie fuchten ifre Macht duch Bündniſſe zu 

veritärfen und wußten Zürich von jedem Einlenken gegenüber 

den Eidgenofjen abzubalten. Umſonſt wurde am 25. November 
in Konftanz ein Waffenftillitand vermittelt. Der ehrgeizige 

und tbatenluftige Herzog Albrecht, der eben damals im Namen 

des Könige und des Herzogs Sigmund die Verwaltung der 

vorberöfterreichiichen Lande übernommen hatte, Bielt fich aus 

einem formellen Grunde an die Verabredung nicht gebunden >), 

und fo geichah e8, daß der Krieg noch volle 22 Donate dauerte. 

1) Übereintunft von Trier. Schilter-Königshofen, ©. 940. 
Tuetey I, 325. Du Fresne de Beaucourt IV, 64—65. 

2) Tſchudi II, 434. 436. Stälin, Wirtembergifche Geſchichte ILL, 

467. Den Aufruf bes Königs an die Reichsflrften, dem Herzog Al- 

brecht wiber die „Swycezer und ir aidgenofſſen“ beizuftehen (30. Auguft 
1444) fiebe bei Chmel, Materialien J, n, 141. 

3) Nachrichten über den Konftanzer Tag find bei Tſchudi II, 437, 

erhalten. Vgl. Abfchiede II, 185, Nr. 283. Nah Fründ, ©. 220, if 
ber befiegelte Gegenbrief der Eidgenoſſen nicht rechtzeitig in Baſel einge- 
troffen. — Über die neuen Berfuche des Königs, den Herzog von Bur- 
gund gegen die Schweizer zu gewinnen (Frühjahr 1446), fiehe Chmel, 

Materialien I,ır, 166 (Beilage). 
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Allein der Kampf nahm jebt einen etwas anderen Charakter 

an. Zürich und der Abel ſpielten hauptſächlich die Angriffe- 

rolle, während die Eibgenofjen ſich eher in der Defenfive hielten 
und nicht mehr zu größeren gemeinfamen Unternehmungen gegen 

Züri Tamen. Der Kriegsichauplag dehnte fich über das ganze 

lintsrheinifche Gebiet vom Bodenſee bis zum Jura aus. Die 

Grafſchaft Sargans, das Nheinthal, der Turgau, das Toggen- 
burg, die ehemals zürcherifchen Befigungen, die argauischen 

Herrihaften und die Umgebungen von Bajel wurden unaufe 

börlih von den verheerenden Streifzügen der Parteien heim⸗ 

gejucht 1). Die bedeutendſten Waffenthaten richteten fich aber 
auf die Beſitznahme und die Verteidigung fefter Plätze. Na⸗ 

mentlic um Rapperswil wurde fortwährend mit äußerſter Er- 

bitterung gelämpft. Nachdem die Stadt 31 Wochen lang die 

engfte Einjchließung tapfer ausgehalten hatte, brachte ihr noch 

Ende November ein fombinierter Angriff des Herzogs Albrecht 

und der Zürcher den fehnlichit erwarteten Entfatz ?). Zu An« 

fang des Jahres 1445 wandten fich die Eidgenoffen, voran die 
Schwizer, welchen die vorgefchobene öfterreichiiche Feſte immer 

als eine unmittelbare Gefahr erichien, neuerdings gegen Rappers⸗ 

wil. Allein die Zürcher, geleitet von dem ratlos thätigen Hans 
von Mechberg, vermochten das Außerfte abzuwehren, und wenn 
es ihnen auch nicht gelang, die gegenüberliegenden Höfe, die fie 

im Frieden des Jahres 1440 an Schwiz verloren hatten, 

wieberzugewinnen, jo beherrſchten fie jchlieglich doch mit ihrer 

überlegenen, aus mächtigen armierten Barken und Flößen ber 

ſtehenden Ylottille den ganzen See °). 

1) Für die Vorgänge in der nordöſtlichen Schweiz vgl. Il defons 
von Arr, Geihichten des Kantons St. Gallen II (1811), S. 271ff. 

2) Heune, Klingenberger Ehronit, S. 335—337. Fründ, S.220f. 

Briefe vom 9., 28. und 29. Nov. 1444, im Schweizer. Geſchichtforſcher 
VI, 423fj. Schreiben bes öfterreichiichen Hauptmann in Napperswil, 

Ludwig Meyger, an Herzog Albrecht, vom 9. Dezember, bei Chmel, 
Materialien I,ı, 153. 

3) Außer bei Fründ, S. 231ff. finden fih anſchauliche, zum Teil 
auf mündlicher Überlieferung beruhende Schilderungen biefer Ereignifie bei 
Edlibach, ©. 76ff. 
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Dagegen erlitt die öfterreichiiche Partei an anderen Punkten 

empfindliche Verlufte. Am 11. Juni 1445 fchlugen die Appen- 

zeller ein feinvliche8 Heer, das von Rheine aus gegen ihre 

Landesgrenze „an ber Wolfhalde“ rüdte, in glüdlichem Kampfe 

in die Flucht 2). Gleichzeitig ging Baſel ftegreich gegen bie 

benachbarte Öfterreichiiche Nitterfchaft vor, deren Haß nach dem 

Ausgang des Armagnakenkrieges noch gejtiegen war. Die 

Bürgerichaft ſchloß alle Lehenträger Ofterreich vom Rate aus, 
eroberte die Burgen ihrer Feinde rings umber und verbünbete 
fih mit der vom Adel vielbegehrten Reichsſtadt Rheinfelden. 

Am 24. Juli überfandten die Basler dem Herzog Albrecht in 
aller Form den Fehdebrief. Nachdem fie einen verheerenden 

Zug in den oberen Breisgau unternommen batten, legten fie 

fih, verftärkt durch eidgenöſſiſche Mannjchaft, vor den „Stein“ 

bei Rheinfelden und brachten mit Hilfe ihrer ſchweren Geichüge 

das feite und wohlverteidigte Schloß, das trogig auf einem 

Felskopf ihmitten des Rheines ſich erhob, zur Übergabe. Die 
Fehde zog fih dann in dieſen Gegenden noch jahrelang mit 
wechſelndem Erfolge hin ?). 

1) Scherrer, Kleine Toggenburger Ehroniten, © 23. Fründ, 

©. 231. „Anonymus bei Appenwiler”, Basler Ehroniten IV, 451. 
Noch am 11. Juni fehrieben die Appenzeller nah Schwiz: „Wir fügen 
üch ze wüflen, da8 wir uf ben tag, batum bifj Brief, üwer und unfer 
vyend mit ber Hilf des allmedhtigen gotz nider geleit hand C man und 
mer, und haben ouch gewunnen eim vennly, IIII rofj und III gefangen. 

Si hand uns ouch V man erfhlagen, etwa mangen gewunbet, und ift 
befchechen an der Wolfhalden nad by Rinegg.” Kopie im Alt-Mifftven- 
buch der Stadt Bern I, 152 (nad einer gütigen Mitteilung von Dr. Emil 
Blöſch). — Diefes Ereignis hat offenbar Anlaß zu irrtümlichen Auffafjungen 
über bie Borgänge im Juni 1405, nad der Schlacht am Stoß, gegeben. 
Siehe oben, Bb. I, S. 409, und die dort angeführte Litteratur. 

2) Berichte der Zeitgenofien Hans Sperrer, genannt Brüg- 

linger, Senmann von Offenburg und Erbarb von Appen- 

wiler. Die beiden erfien bat ſchon I. Schnell im Schweizer. Geſchicht⸗ 
forfcher XII, 1844, S. 1—28, 38—98, veröffentlicht; feither ift Brüg- 
linger neuerdings, und die Ehronit des Kaplan Appenwiler zum erften- 
mal vollfländig von A. Bernoulli im 4. Baude der Basler Ehronilen, 

©. 174ff. und ©. 254 ff. mit umfaffendem Kommentar herausgegeben 
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Inzwilchen, im Frühjahr 1446, errangen die Eidgenoffen 
einen wichtigen Sieg auf dem öftlichen Kriegsſchauplatze. Sie 

hatten Ende Februar einen großen Verwüftungszug über den 
Rhein ins Maienfeldiſche und Lichtenfteiniiche unternommen und 

die Befigungen des Treibern Wolfhart von Brandis, der troß 

feines Berner Burgrechtes ein äfterreichticher Parteigänger war, 
fchwer geichäbigt ). Da zog Hans von Rechberg aus dem 

Etichland, aus Vorarlberg und den Bodenfeegebieten ein Heer 

von A—5000 Mann zujammen und drang nad) Ragaz vor, 
um ihnen die Grafſchaft Sargans, die fie beſetzt hielten, wieder 

zu entreißen. Aber in der Morgenfrühe des 6. März, am 

Fridolinstage, nahmen die Eidgenofjen in einer Stärke von 
1100 Dann den Kampf gegen den Feind auf dem freien Felde 

nördlich von jenem Dorfe auf. Es war ein kurzes aber hartes 

Ringen zwiſchen kriegsgewohnten Gegnern. Die Schweizer 

wurden mit dröhnenden Salven aus dem feindlichen Geſchütz 

empfangen und dann von den Reiſigen überfallen. Sie wieſen 

aber in unerjchütterlicher Haltung die anprallende Reiterei zurüd, 

Ichritten raſch zur Offenſive und jagten den größten Zeil des 
verwirrten Heeres in den Rhein hinaus. Mindeſtens 300 Feinde 
lagen tot auf der Walftatt, und man glaubte, eine noch be- 
beutendere Anzahl jei ertrunfen. Auf eivgenöffiicher Seite waren 

viele verwundet, aber nur zwölf Mann erichlagen. Die Sieger 

erfreuten fich reicher Beute und führten die Banner der Stadt 
von Feldkirch und des Herrn von Brandis heim. Auf eigentliche 
Eroberungen im Sarganjer Land mußten fie verzichten 2). 

worden. Zu beachten ift aud ein Schreiben Herzog Albrechts von Ofter- 
reih an Herzog Lubwig von Savoyen, vom September 1445, im Anzeiger 
für ſchweizer. Geſchichte 1884, S. 333. Vgl. U. Bernoulli, Die Er- 
oberung des Steins zu Rheinfelden, in den Basler Beiträgen zur vater- 
ländiſchen Geſchichte XI, 93ff. und defien Neujahrsblatt: „Bafel im 
Kriege mit Ofterreih 1445 —1449“ (Bafel 1882). Boos, Geſchichte ber 
Stadt Bafel I, 268 fl. 

1) Schweizer. Geſchichtforſcher VI, 443. 

2) Fründ, ©. 260fj. „Anonymus bei Appenwiler”, Basler Ehro- 
nifen IV, 451. . Die zuverläffigfien Nachrichten über das :Gefecht bei 
Ragaz giebt ber bei Fründ abgerrudte Berner Bericht. Daneben find 
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So nahm der Krieg in weitem Umkreis beinahe ohne Unter- 
brechung feinen Fortgang. Die Grenzgebiete dem Rhein entlang 

von Rätien bis hinunter in den Sundgau litten furchtbar unter 

ben rückſichtsloſen Verbeerungen beider Zeile. Man fuchte 

feinen Gegner um die Wette durch Raub und Brand zu ſchä⸗ 

digen, wie es in der Zeit des Sempacher Kriege oder der 

Appenzeller Freiheitskämpfe geichehen war. Eine Verwilderung 

obne gleichen ergriff alle Schichten des Volkes, und jeve Em⸗ 

pfindung für Recht und Sitte jchien unter den entfefjelten 

Trieben der roben Gewalt zu fchwinden. 

Es fehlte freilich angefichtS diefer traurigen Zuftände nicht 

an Verſuchen zur Herftellung des Friedens. Im November 
1445 wurbe nach einer in Wädenswil getroffenen Verabredung 

ein großer Tag in Konjtanz gehalten, auf weldem Kurfürften, 

Biſchöfe und PVertreter der angejehenften ſüddeutſchen Reichs⸗ 

ſtädte fih alle Mühe gaben, eine Annäherung zwilchen den Par- 
teien zu erzielen ). Aber ihre Vermittelungsverſuche jcheiterten, 

da Diterreich vor allen Dingen die Wiederabtretung bed Argaus, 
Zürich dagegen die Anerkennung feines djterreichifchen Bündniſſes 

und die Nüdgabe feiner alten Gebiete, namentlih auch der 

„Höfe“ forderte, während die Eidgenofjen die Reftitution ber 

Herrichaften im Argau mit runden Worten von fich wiejen ?) 
und die beiden zürcherifchen Begehren durch einen Rechtsſpruch 
nach den Vorfchriften der eidgenöſſiſchen Bünde entfcheiden laſſen 

wollten 8). Man war troß aller Wechjelfälle des Kampfes Teinen 

der von Th. v. Liebenau im Anzeiger für fchweizer. Geſchichte 1875, 

©. 164, mitgeteilte Brief des Luzerner Hauptmanns vom 8. März 1446 

und toggenburgifche Aufzeichnungen (bei Scherrer a. a. O., S. 25) zu 
beachten. Das von dem Luzerner Hans Omer gedichtete Lieb (Lilien- 

ceron 1, 398; Tobler, Schweizer. Volkslieder II, 36; vgl. Liebenaus 
Notiz im Anzeiger 1873, S. 279) ift nur in überarbeiteter Form er- 

balten, zeugt aber von guter Kunde des Verfaſſers. ES fagt von ben 

Eidgenofien: „On alles hinberfichfechen giengend ft frölich dran.“ 
1) Abſchiede II, S. 1%, Nr. 292; S. 191, Nr. 294. 
2) „das wir inen gantz abſchlugen.“ Abſchiede II, 191. 

3) Wie zäh die Schwizer an den „Höfen“ fefthielten, mag man aus 
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Schritt über die prinzipiellen Fragen und Gegenfäge hinaus⸗ 
gefommen, die im Jahre 1443 den Krieg veranlaßt Batten. 

Der Kampf jchien eine Zeit lang, auch nach dem Siege der 
Eidgenoffen bei Ragaz, noch größere Dimenfionen anzunehmen. 

In den Kreifen der ſüddeutſchen Herren mehrten ſich die Bejorg- 
niffe über die Ausbreitung der demokratiſchen Ideen. Nur 
wenige Tage nach der Niederlage Rechbergs trafen fie in Tü—⸗ 

bingen Berabredungen zu einem mit gewaltiger Macht ins Werk 

zu jeßenden Angriff auf die Schweizer. Ein Heer von 9430 

Reitern und 15800 Yußgängern jollte fih am 25. Juni 1446 

zu Stein am Rhein, zu Dießenhofen und zu Eglisau ver- 

ſammeln, um „vie Verbruder des Adels und der Ehrbarkeit” 

in ihre Schranken zurüdzumetien ). 

Doch kam es nicht zum Auszuge. Während auf der einen 
Seite Zürich und der Adel bei zunehmender Erfchöpfung ihrer 

Kräfte zur Nachgiebigkeit gejtimmt wurden, fühlten anverjeits 
auch die Eidgenofjen immer jtärker das Bedürfnis nach der 

Herftellung des Friedens 2). Bor allem die Berner mußten 
die Beendigung der Fehde wünfchen, indem eben bamals Un- 

ruben unter ihren Angehörigen auszubrechen drobten. Die 
Oberländer wurden allmählich der drückenden Laſt des Krieges 

müde, lehnten fich gegen die unaufhörlihen „Reifen“ auf und 
ihlofjen zu gemeinfamer Abwehr läftiger Zumutungen einen 

Volksbund, der erft im Auguft 1446 durch einen Spruch der Eid» 

genoffen befeitigt werben fonnte ?). Zugleich war Bern finanziell 

Edlibach, S. 95, erfehen: „e und wir bie höff Pfäifilon und Wolrow 
laſſend von Handen, die un gutwillig geben find, fo wend wir ye noch 

fiden jar mit den von Zürich kriegen.“ 
1) Stälin, Wirtembergifche Geſchichte III, 469. P. F. Stälin, 

Geſchichte Württembergs I,ıı (1887), ©. 618. 
2) Man vergleihe das fonberbare, für die herrſchende Stimmung aber 

bezeichnende Schreiben Luzerns au Bern, vom 7. Sept. 1445. Anzeiger 
für fchweizer. Gefchichte 1883, ©. 148. 

3) Abſchiede II, S. 188, Nr. 287; ©. 19, Nr. 299; ©. 206, 

Nr. 305. Stettler, Regeften des Mannsklofters Interlaten, Nr. 544. 
Einen Eindlid in die ganz auferorbentlichen Leiftungen, bie dem Bolte 

im Berner Oberland während bes Krieges zugemutet wurden, gewähren 
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bebrängt, und eben machte Freiburg Miene, aus feiner bis- 

berigen Neutralität berauszutreten. Ein geringfügiger Anlaß 

führte zu einer fcharfen Spannung zwilchen den beiden Stäbten, 

und ſchon mußte man befürchten, daß der Krieg auch auf bur- 

gunbifches Gebiet hinübergreifen werde '). 
Alle dieje Verbältniffe drängten zu einem friedlichen Aus- 

gleich und verichafften den angeftrengten VBermittelungsverfuchen 

des Kurfürften von der Pfalz Erfolg. Er begab fich perlönlich 

nach Konftanz und erreichte durch längere Unterbandlungen, bie 

vom 16. Mai bis zum 9. Juni dauerten, daß die Parteien fich 
verpflichteten, den Austrag ihrer Streitigkeiten an den gericht 

lihen Spruch zu fegen ?). Dean hatte bei früberen Friedens⸗ 

anläufen umfonft die Sache ſterreichs und die Sache Zürichs 
auseinanderzubalten verjucht. Jetzt jollten beide Angelegenheiten 

getrennt behandelt werden, und für jede diefer Fragen, beren 
beitimmte Formulierung übrigens noch vorbehalten blieb, wurde 

ein befonderer Gerichtöftand vorgeſehen. “ 
Zwiſchen Zürih und den Eidgenofien follte in Kaiſerſtuhl 

am Rhein, auf dem Boden der Grafſchaft Baden, ein Gericht 
enticheiven, zu welchem jede Partei binnen Monatsfriſt zwei 

„Zugeſetzte“ zu ernennen batte. Zerfielen fie in ihrem Urteil, 

bie ſchon oft angeführten, von Lohner im Schweizer. Geſchichtforſcher 
VI (1827) veröffentlichten „Mifftve. Bgl. Tillier, Gefdichte des eid⸗ 
genöſſ. Freiftaates Bern II, 1838, ©. 116. 119f. Tobler, Die Ober- 
(änderunruben während des alten Zürichkrieges, im Archiv des biftor. 

Vereins des Kantons Bern XI (1886), S. Adlff, mit Nachträgen 

©. 567-574, und dem vollftändigen Abbrud bes „„böfen Bundes“ der 

Oberländer vom 2. Mai 1445 (S. 470-474). — Die Nachwirkungen 
ber für die Herrfchaft Berne gefährlichen Bewegung laſſen fih noch ein 
Bierteljahrhundert fpäter im Twingherrenſtreit bemerfen. Siehe Quellen 

zur Schweizer. Geſchichte I (1877), S. 76. 139. 153. Litterarifche 

Fragen, die fih an die Vorgänge fnüpfen, erörtert A. Bernoulli im 

Jahrbuch für ſchweizer. Gefchichte VI, 179. 

1) Tobler, Die auswärtige Politit Berns während bes alten Züridy- 

frieges, im Archiv bes Hiftor. Vereins bes Kantons Bern XI, 33. Da- 
guet, Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg, Archives de la 
Societe d’histoire du Canton de Fribourg V, 1 (1889), p. 85.° 

2) Abſchiede II, 200. 
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fo mußten fie einen Obmann außerhalb der Eidgenoffenichaft 

aus einer Reichsſtadt wählen. Die lagen Hingegen, die Ofter- 
reich wider bie Eidgenoſſen bis auf den 5Ojährigen Frieden 

zurüc erheben mochte, wurden dem Spruche des Bürgermeiſters 

und Rated zu Ulm anheimgeſtellt. ‘Die Eidgenofjen felbit 

willigten dann ein, ihre Beichwerden gegen Ojterreich dem 
Pfalzgrafen Ludwig zum Enticheive vorzulegen. Für die Be 

urteilung der Streitigkeiten zwifchen Baſel und Djfterreih war 
ein eigener, aus beiden Zeilen zujammengejegter Gerichtähof, 

mit dem Biſchof von Baſel als Obmann, in Ausficht ge» 

nommen. Endlich follte Bern alle feine Klagen gegen Freiburg 

fallen laſſen i. 

Nach dieſer Konſtanzer Übereinkunft trat am 12. Juni 1446 
wirklich Friede ein. Er wurde an diefem Zage öffentlich aus» 

gerufen und durch die Gloden zu Stadt und Land verkündet. 

Aus Zürich, Rapperswil und ven Eleinen Städten zogen nun 

die Landleute, die fich Hinter die feften Mauern geflüchtet hatten, 

wieder nach ihren alten Wohnfigen. Aber überall begegnete 

ihnen ein Bild trauriger Zerftörung ?); denn die Wut bes 
Krieges Hatte nichts verfchont. Die Dörfer waren nieder. 

gebrannt, die Kulturen vernichtet und insbeſondere die zürche⸗ 

riſche Landſchaft fo furchtbar verwüſtet, daß fie fich nur ſchwer 

wieder erholen konnte. Indes mochte eben ber erjchredende 

Anblick folder Zuftände dazu beitragen, daß ber Friede im 

ganzen ungejtört erhalten blieb, obwohl die Unterhandlungen 

bi8 zum völligen Austrag des Streites noch vier Jahre dauerten. 

Es iſt Teine erfreuliche Aufgabe, die an den Waffengang fich 

anſchließende diplomatiiche Aktion in ihren verwidelten und breit» 

Ipurigen Einzelheiten zu verfolgen. Aber man darf fie niht um⸗ 
gehen; denn die Borgänge find bedeutiam als eine bundeörccht- 

1) Die drei Anlaßbriefe (Kompromiffe) zwifhen Zürih und den Eid- 

genofjen, Ofterreich und den Eidgenoffen, Bern und Freiburg fiehe in ben 

‚ Abfchieden II, 811—818, Beilagen Nr. 21—23. Bol. Fründ, ©. 267 

bis 279. Tſchudi II, 468473. 
2) Henne, Klingenberger Chronik, S. 349. 
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liche und polittiche Auseinanverfegung, bie in einer für die Zu- 
funft entfcheivenden Weile bie Lebensfragen der Eidgenoſſenſchaft 

berührte. 

Nach acht Wochen kam das zwiſchen Zürich und den Eid⸗ 

genoſſen vorgeſehene Schiedsgericht in Kaiſerſtuhl zuſammen ). 

Die Zürcher waren durch das Ratsmitglied Heinrich Effinger 
und den Stadtſchreiber Rudolf von Cham, die Eidgenoſſen 

durch Petermann Goldſchmid, Schultheiß von Luzern, und Ital 

Reding den Jüngeren aus Schwiz vertreten. Beinahe einen 
Monat nahmen die erſten mündlichen und ſchriftlichen Verhand⸗ 

lungen in Anſpruch?). Die Eidgenoſſen von Uri, Schwiz, 

Unterwalden, Luzern und Zug, die bier immer zuerit in Betracht 

famen, verlangten, daß Zürich ſich über die Zuläffigfeit des 
öfterreichiichen Bundes dem eidgenöffiichen Rechte unterziehe, und 

jtellten eine unbeftimmte Forderung auf Kriegsentichäpigung. 

Die Zürcher ihrerjeitS begehrten die Rückgabe ihrer von den 

Eidgenofjen befegten Schlöffer, Städte, Länder und Leute mit 

allen dazu gehörenden Urkunden und verlangten überdies einen 

Schadenerſatz von 400000 Gulden. 

Am 27. September, bei einer zweiten Zuſammenkunft, ver- 

fündeten die Schiedsrichter ihr Urteil 3). Es war vorauszujeben, 

daß fie angefichtS ver auf beiden Seiten feitgehaltenen prin- 
zipiellen Standpunkte zu feinen Vergleiche kommen Tonnten. 

Die Zürcher machten neuerdings die Reftitution ihres Gebietes 

zur Vorbedingung jedes Eingehens auf das Bundesrecht. Die 

1) Zur Vorgeſchichte der Verhandlungen f. den Abfchieb vom 13. Jul 

1446, mitgeteilt von ©. Tobler, im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 
1887, ©. 7. Über ihren Berlauf vgl. Chmel, Geſchichte Kaifer Fried- 
rihs IV. II, 493 ff. 

2) Abſchiede II, 201, Nr. 302. — Die progefiualiihe Verhandlung 
begann mit der Klage, dann folgten tie Antwort, die Widerrede, die 

Nachrede, das Schlußwort („VBefchließen”) beider Parteien, und endlich ber 

Rechtſatz. 
3) Mörtlich aufgenommen in den Obmannsſpruch vom 28. Februar 

1447. Die artilulierten Klagen der Eidgenofien, beftegelt Durch ben Altern 

Ital Rebing am 25. Sept. 1446, fiehe bei Chmel, Materialien I, ın, 

219— 221. 
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eidgenöſſiſchen Zugejeßten aber entichteven, vor allem habe Zürich 
dem darin feitgeftellten Rechtöverfahren nachzulommen, und bis 

zur Erledigung dieſes Haupturteils müfje die Behandlung jeder 

anderen Streitfrage verjchoben werben. 

Gemäß dem Konftanzer Anlaßbrief hatten num die Schiebs- 
leute einen Obmann aus den Reichsftädten zu beftimmer. Sie 

vereinigten fi auf den berühmten Augsburger Bürgermeifter 

Peter von Argun !), und dieſer entichloß fich nach langem 

Zögern zur Annahme des verantwortungsvollen Amtes, behielt 

fih aber vor, daß er nad, Belieben „Zug und Bedenken“ 
nehmen und auch gütliche Vermittelung zwilchen den Parteien 

verjucchen dürfe, ehe er ein bindendes Urteil fälle 2). Die DBei- 
legung des Streites in Minne konnte nun freilich nicht ge= 

lingen. Demnad that der Obmann nach drei Monaten, am 
28. Tebruar 1447, in Lindau den entfcheidenden Spruch. Er 

erklärte nach gründlicher Prüfung der ihm vorgelegten Akten⸗ 

jtüde in bündiger Form auf feinen Eid, daß das Urteil der 

eidgenöſſiſchen Schiepleute Golvihmid und Reding das beijere 

und richtigere ſei ?). 

Gewiß war diefer Spruch korrekt nach Form und Inhalt. 

Aber den Zürchern, die fich noch immer vor einer erneuerten 

engen Verbindung mit den Eibgenoffen jcheuten, fiel die Ans 

erfennung des Entjcheides doch ungemein jchwer %). Der Ob» 

mann bemühte fich indes mit ernftem und ausbauerndem Eifer, 

bie Folgen feines richterlichen Ermefjens für Zürich fo viel als 
möglich zu erleichtern. Unter feinem Vorſitze mittelten reichs⸗ 

ftädtiiche Boten aus, daß die Zugejegten in Einfideln, dem im 

1) Ihr Schreiben an Augsburg datiert vom 29. September 1446. 

Abfchtebe II, 208, Nr. 307 (c). Über Beter von Argun oder Argon vgl. 
die Forfhungen Hegels, Stäbtechroniten V (Augsburg II), S. 395 bi 
420. Die Straßburger Archivchronik, S. 175, nennt ihn „Peter Aruge”. 

2) Abfchiebe II, 210, Nr. 312. 
3) Abfchiede II, 825—841. — Es ift zu bebauern, daß fo umfang- 

reihe Aktenſtücke nicht im überfichtlicherer Form gedrudt worben find. 

4) Bol. die fpäteren Äußerungen Edlibachs, ©. 97, und Felir 
Fabris Descriptio Sveviae, Quellen zur Schweizer Geſchichte VI (1884), 
S. 200f. 
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Bundesbrief von 1351 für fehiedsgerichtliche Urteile beſtimmten 

Orte, noch einmal zufammenlommen und dort unter Befeitigung 
aller übrigen Streitfragen noch über drei Punkte: den diter- 

reichiſchen Bund, die Rüdgabe der Eroberungen an Zürich und 

den Schadenerſatz enticheiden ſollten ). Es war dies eine Er- 

yungenfchaft, die nur einem Manne von großem Anfehen und 
überlegener Weisheit gelingen fonnte. Mit Genugthuung burfte 

Peter von Argun auf jene Miffion zurückblicken 2). 

Wirklich hörten gegen Ende des Jahres 1447 die Schied- 

leute in Einfideln die ausführlichen Reden und Gegenreven der 

Parteien an. Aber jchon in der erften Frage gingen ihre An⸗ 

fihten wieder auseinander, da Zürich bartnädig auf jeinem 

formellen freien Bünbnisrecht beftand. Der Prozeß verichleppte 

fih um jo mehr, als ſich die Parteien über feinen neuen Ob» 

mann zu verftändigen vermochten, denn jeder Teil mißtraute dem 

Borichlag des andern. 

Erft im Frühjahr 1450 gelang es, einen beftimmten Aus- 

weg aus den Irrgängen der gütlihen und rechtlichen Verhand⸗ 

ungen zu finden. Die vier Schtedsrichter famen am 8. April 

in Kappel, auf zürcheriihem Territorium, zuſammen und trafen 

eine gütliche Übereinkunft, die vorläufig die wejentlichiten An- 
ftände erledigte. Die Kriegsentichädigungen wurben gegenjeitig 

aufgehoben und die Eroberungen, mit Ausnahme der von Schwiz 

mit aller Entſchiedenheit feitgehaltenen „Höfe“, an Zürich zurüd- 

gegeben. Über den öfterreichiihen Yund aber hatte ein Ob— 

mann aus der Eidgenofjenichaft zu entjcheiden, der, wenn bie 

Richter ſich nicht ſelbſt auf eine beitimmte Perjönlichleit ver- 

einigen konnten, von einer Reichsſtadt bezeichnet werden follte °). 

Es blieb alſo nur noch die Ehrenfrage über ven öſter⸗ 

1) Gütliher Tag in Baben, am 1. April 1447. Abichiebe II, 215. 

2) Man wirb obne Rüdbalt die Worte dankbarer Anerlennung unter- 

[reiben dürfen, die ihm Joh. v. Müller (Gefhichten ſchweizer. Eid- 
genofjenfchaft IV [Xeipzig 1826], ©. 180) gewibmet hat. 

3) Abſchiede II, 841—844, Beilage Nr. 26. — Nur diejenigen Be» 
figungen follten reftituiert werben, welche die Eidgenofien den Zürcher 
„in diſem nechfivergangnen frieg (alſo feit 1443) ingenomen band.” 
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reichiſchen Bund zu Löfen, ver für Zürich ohnehin im Lauf der 

Jahre die frühere Bedeutung verloren batte Nun bejchlofjen 
die Richter, die Reichsſtadt Überlingen um die Wahl des Ob⸗ 
manns anzugeben. Sie fam ihrem Wunfche nach und wandte 

fih an einen der erfahrenften und angefeheniten Eidgenoſſen, 

den Berner Scultheißen Heinrih von Bubenberg. Diefer 

unterzog fich dem Auftrage !) und that am 13. Yult in Ein- 

fiveln den legten Sprud. Auch er erflärte die Anficht der 

eidgenöſſiſchen Zugeſetzten für die richtige und das Bündnis 

Zürichs mit DOfterreich für unzuläffig 2). 
Mit diefem Endurteil war der innere Streit zwilchen den 

alten Eidgenoſſen gefchlichtet und bie langwierige gerichtliche 

Fehde abgethan. 

Inzwiſchen wurden auch bie Anſtände der übrigen krieg⸗ 

führenden Parteien beigelegt, jedoch nicht, ohne daß die fried⸗ 

lichen Tendenzen nad der einen und anderen Richtung ernit- 

lichen Schwierigkeiten begegnet wären. Vertreter Dfterreich® 

und der Eidgenofjenichaft unterbandelten jahrelang in Ulm 2). 

Aber teild das Mißtrauen der Schweizer, teild die Unthätigfeit 

des Königs Friedrich und feines Bruders Albrecht, welche bie 

Angelegenbeiten der Vorlande über den Fragen ber deutichen 

und der inneröjterreichtiichen PBolitit immer mehr aus dem 

Auge verloren, hinderten für geraume Zeit bie Herftellung 

eined freundlichen Verhältniſſes. Erſt als der junge Herzog 

Sigmund, der Sohn und Erbe Friedrichs „mit der leeren 

Taſche“, die Verwaltung eines Teils der vorderen Lande an⸗ 

1) gl. feine Zuferift an Luzern vom 23. Juni. Briefe denkwürdiger 

Schweizer (herausgeg. von Th. v. Liebenau, Luzern 1875), ©. 6. 

2) Abſchiede II, 844—860, Beilage Nr. 27. 

3) Abfchiebe II, 211. 212. 818—824, Beilage Nr. 24. Chmel, 
Materialien I,ır, 225—228. — Über ben Anteil des im Januar oder 
Februar 1447 verftorbenen ältern Reding an ber Beilegung bes Krieges 
vgl. die von Th. v. Liebenau tm Anzeiger file fohweizer. Geſchichte 
1875, S. 133, veröffentlichten Miſſive. 
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trat’), kam e8 zu einer Verftändigung. Am 24. Juni 1450 

traf er mit den Eidgenofjen Verabredungen zu einem fürmlichen 
Bund auf drei Jahre, in welchem er ihnen gelobte, fie weder 

ſelbſt feindlich anzugreifen, noch durch feine Untertbanen bes 

kriegen zu Taffen?)., Da er zugleich Die Beftimmungen ber 
alten Briebbriefe anerkannte und die Anſprüche Dfterreichs auf 
den Argau ftillichweigend fallen ließ, fo fand der Streit auch 

nach diejer Seite feinen Abſchluß. Schon damals war jogar 
von einer „ewigen Richtung“ zwiſchen Dfterreih und der Eid» 

genofjenichaft die Rede. 

Größere Schwierigkeiten ftellten fi) in Baſel einer Aus- 
ſöhnung entgegen. Ein auf den 5. Auguft 1446 nad Colmar 

angejegter Tag führte zu keinem Reſultat. Als im Oktober 
1448 die mit Baſel eng verbundene Stadt Rheinfelden durch 
eine unritterliche Gewaltthat, bei welcher wieder Hans von 
Nechberg die Hauptrolle fpielte, in die Hände des öſterreichiſchen 

Adels kam, entbrannte die Fehde in jenen Gegenden neuer» 

dings 9). Nachdem aber die Basler das feite Schloß Bloch⸗ 

1) Zeilungsvertrag vom 4. März 1450. Chmel, Materialien I, u, 

307—311. Huber, Geſchichte Ofterreihs IL, 56. 
2) Abſchiede II, 243, Nr. 371. Das Datum bes hier (S. 244) er- 

wähnten Bricfes Karls VII. aus Rouffilon bat B. de Mandrot im 

Jahrbuch für ſchweizer. Geh. V, 76, gegenüber Chmel (I,ıu, 312) und 
Th. v. Liebenau (Gefhichtsfreund XXXII, 29. 62) richtig geftellt. Von 

einer Einwirkung des Königs von Frankreich auf die Ausſöhnung zwifchen 
Sigmund und den Eidgenofien kann in der That für jenen Moment nicht 
bie Rede fein. 

3) Der Überfall fand am 23. Oktober 1448 (Mittwoch vor Simon 
und Juda) ſtatt. Nachrichten geben die von Joh. Schnell im Schtweizer. 
Geſchichtforſcher XII, 112—114 mitgeteilten Briefe, und bie Chronik 
Appenwilers, Basler Ehronifen IV, 283 (mit Beil. V, S. 386—390). 

Siehe auch Tſchachtlans Berner Ehronit, herausgeg. von &. Studer, 
in den Quellen zur Schweizer Geſchichte I, 213, und die Straßburger 

Arhivchronit, S. 174. Bemerkenswert find bie von Ehmel im Ofter- 
reichiſchen Gefchichtsforfcher IL, 462—468 (Nr. 14, 15, 17, 19) veröffent- 
lichten Altenftüde, indem fie die erbitterte Stimmung ber Basler umd ber 

Eidgenofien Über die Gewalttbat bezeichnen; ſodann bie Mitteilungen 
Mones in der Zeitfehrift für bie Geſch. bes Oberrheins, Bd. III (1852), 
S. 450—456. 

Dieraner, Gef. d. ſchweiz. Eidgenoffenfh. U. 8 
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mont im Jura, das einem ihrer heftigſten Gegner, Hermann 

von Eptingen, gehörte, erobert und gebrochen hatten !), gaben 

die Edelleute nach, jo daß am 14. Mai 1449 zu Breiſach der 

definitive Friede zuftande kommen konnte, der zugleich ein zehn- 

jähriges Bündnis zwiichen Bafel und Herzog Albrecht in fich 

ſchloß. Die Stadt behauptete ihre während So vieler Jahre 

gefährdete Selbſtändigkeit. Rheinfelden hingegen verlor feine 

reichsunmittelbare Stellung und mußte fih der Herrichaft des 

Hauſes Djterreich wieder unterwerfen ?). 
Ein wirklicher Krieg erhob fich während der weitichichtigen, 

an den Ronftanzer Kompromiß ſich fnüpfenden Unterhandlungen 
auf burgundiichem Gebiete. Dort brachen die fchon längere 

Zeit nur mit Mühe zurüdgehaltenen Teindfeligfeiten zwiichen 

Diterreich und Savoyen, Bern und Freiburg zu Ende des 

Jahres 1447 aus. Gedrängt von ihrer Herrſchaft ſchlug Die 
öfterreichiiche Stadt Freiburg gegen Savoyen los, worauf bie 

Derner fofort für den Herzog Partei ergriffen und ven Fehde⸗ 
brief an Freiburg fchidten. Ste führten den Krieg mit allem 

Nahprud ?) und zwangen die rings von feindlichen Gebieten 

eingefchloffene, von ſterreich nur ungenügend unterftüßte Ri⸗ 

1) Am 30. April 1449. Appenwiler, Basler Chroniken IV, 298 fi. 

Vgl. A. Bernoulli, Die Basler vor Blochmont, in den Basler Bei- 

trägen zur vaterländ. Geſchichte XII (1888), S.125—158. — Das Schloß 

erhob fih auf einem Hügel hart au der elfäffiich- ſchweizeriſchen Grenze 
und beherrſchte die Straße von Pfirt hinüber nach Delsberg und Laufen. 
Es ift nicht mit Blamont in Burgund zu verwecjeln. 

2) Tſchudi II, 529-534. Bol. Heusler, PVerfaflungsgejchichte 
der Stadt Bafel (1860), S. 307. 

3) Schreiben der Stadt Freiburg an Herzog Albrecht, vom 17. Ian. 

1448, bei Chmel, Materialien I, in, 282. — Eine zeitgenöffiiche, detail- 

Yterte „Narratio belli ducis Sabaudiae et Bernensium contra Fribur- 

genses 1447— 1448“ verbanlen wir dem Freiburger Notar Johannes 
Gruyere (t 14. Juli 1465), deſſen Chronik zuerft in den Archives de 

la Societe d’histoire du Canton de Fribourg II, 299 et suiv., dann, mit 
verbefiertem Text, von Rädle in den Quellen zur Schweizer Gefchichte 
I (1877), ©. 304 — 318, berausgegeben morben if. Bgl. daneben 

Tſchachtlan, Berner Chronik, ©. 202 ff., und non neuern Darftellungen 
Daguet, Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg, p. 90 - 93. 
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valin zum Frieden von Murten, den burgundiiche, franzöftiche 

und eidgendfjiihe Boten am 16. Yuli 1448 vermittelten. 

Überaus drüdend waren die Beſtimmungen dieſes Vertrages 

für die Freiburger: fie mußten an Savoyen eine Entſchädigung 

von 40000 Gulden zahlen und den Herzog in demütiger Form 
um Gnade bitten ?). Zugleich ſahen fie fich durch die Berner 

aus der Mitregierung über die Herrichaft Grasburg ober 

Schwarzenburg verdrängt. Nach diejen Ereigniffen war bie- 

Kraft der Stadt gebrochen, aber auch die Herrſchaft Ojterreiche 

erihüttert. Bei der tiefen inneren Entzweiung, welche in der 

Folge die Bürgerjchaft ergriff, gewann die ſavoyiſche Partei 

die Oberhand und beichloß, fih von Ofterreich völlig loszuſagen. 
Am 10. Juni 1452 erklärte die in der St. Niflausfirche ver- 

fammelte Gemeinde die Serrichaft des Hauſes Habsburg. 

Diterreich über Freißurg als erlojchen und erwäßlte unter dem 
Vorbehalt ihrer alten Rechte und Freiheiten den Herzog Lud—⸗ 
wig von Savohen als ihren Oberherrn). Wohl Hatten auch 

die Berner ihr Augenmerk auf Freiburg geworfen; allein der 

Muge Herzog war ihnen zuvorgelommen: noch am gleichen 

Zage huldigte Die Stadt den anweſenden ſavoyiſchen Geſandten. 

Sp verlor Diterreih in unthätiger Nefignation ven wich 
tigen, vorgejchobenen Poften an der Sane, den König Rudolf 

feiner Zeit, eben im Gegenſatze zu der territorialen Politik 

Savoyens, für jein Haus erworben hatte). Aber mit dieſem 

1) Abſchiede 11, 230, Nr. 345. Altenftüde zur Geſchichte des Murtner 

Friedens find von Chmel in den Eitungsberichten ber phil.hift. Klaſſe 

der Wiener Alademie II (1849), ©. 428 ff., veröffentliht. Über die fran- 
zöftich-burgundifche Einmiſchung vgl. Mandrot, Etude, p. 72—74, und 
Dufresne de Beaucourt IV, 367—368. 

2) Abſchiede II, 257. 866-869. Th. v. Liebenau, Die Beie- 

hungen der Eidgenofienihaft zum Auslande in den Jahren 1447—1459, 

Geſchichtsfreund XXXII, 52f. Dagueta. a. O. ©. 114. Das ent- 

fcheidende Schreiben Freiburgg an Savoyen vom 5. Juni 1452 bat 

©. Tobler Im Anzeiger für ſchweizer. Oeſchichte 1886, S. 29, mit- 
geteilt. 

3) Dal. Bo. J, ©. 75. 
8% 
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Vorgang ſchloß nun der Krieg auch für die burgunbiichen Ge⸗ 

genden. 

Überfhauen wir den ganzen im Jahre 1443 ausgebrochenen 
Kampf und fein mühjames prozeſſualiſches Nachipiel, jo tritt 

ung immer wieder die gefährliche Krifis vor Augen, in welcher 

die Eidgenofjenichaft fi) damals befand. Die erniten, von 

außen drohenden Gefahren traten beinahe zurüd gegenüber dem 

innern Zerwürfnid, das Zürich durch feine unglüdliche Politik 

beraufbeihworen hatte. Es bleibt aber für alle Zeit bemerlens- 

wert, wie dieſe Krijis nach einem Waffengange, der doch für 

beide Zeile von empfindlichen Berluften begleitet war, durch 
bie entichievene Handhabung der überlieferten bundesrechtlichen 

Formen und durch die energifche Feithaltung ver den Bünden 

zugrunde liegenden Ideen überwunden wurde. Zürich berief 

fih zu jeiner Rechtfertigung in allen Stadien des Streited auf 

die in feinem Bundesbrief ihm zugeficherte Freiheit für den 

Abſchluß weiterer Verbindungen. Die Stadt erklärte, fie babe 

das Bündnis mit Öſterreich um des Friedens und des all- 
gemeinen Beſten willen gejchloffen, und der Schritt, den fie 

getban, könne den Eidgenofjen feinen Nachteil bringen, da ihre 

älteren Bünde ausdrücklich vorbehalten feien. Es waren im 

Grunde dieſelben fchiefen, vor einer leidenſchaftsloſen Betrachtung 

unbaltbaren Argumente, die genau A400 Jahre fpäter vie 

Sonderbundslantone unter Berufung auf einen dehnbaren Ar» 

tifel des eidgenöſſiſchen Bundesvertrages zur Geltung bringen 

wollten. Da war ohne Trage die rechtlihe Poſition der 

Waldſtätte weitaus günftiger. Mit einer Klarheit und Bündig⸗ 
feit, die in auffallendem Gegenſatze zu der unfichern und weit» 

jchweifigen Beweisführung der Zürcher ftand, hoben fie bei 

jeder Verhandlung hervor, daß der Bund zwiihen Zürich und 

den Walpftätten zu gemeinfamer Abwehr äußerer Angriffe auf 
ewige Zeit gejchlofjen worden fei, daß man fich gelobt habe, 

ihn wahr, ftet und unverbrochen in allen Stüden einzuhalten, 
und daß mit ber treuen Beobachtung feiner Vorſchriften ber 

enge Anjchluß Zürich an den alten gemeiniamen Feind, der 
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auch damals noch feinen ewigen Frieden, jondern nur einen 
Waffenftiliftand mit der Eidgenoſſenſchaft gefchloffen hatte !), 

fih um ſo weniger vertrage, als die Verbindung nach ihrem 

ganzen Inhalte fich gegen die alten eivgendifiichen Bundesglieder 

richte 2). Die berufenen Obmänner, die den Parteien mit 

voller Unbefangenheit gegenüberftanden, !onnten nicht umhin, 

diefer Anficht beizupflichten: durch ihre Sprüche fiegte dev Geiſt 
der ewigen Bünde über bie jtarre Yorm. 

Für die Stadt Züri war die Enticheivung im ganzen und 

großen eine Wohlthat. Wiederholt Hatte fie jeit den Tagen 
des Bürgermeiſters Rudolf Brun, der weniger aus innerer 

Neigung als aus dem Zwang der Umftände zu einer Vers 

bindung mit den Walpjtätten gekommen war, zwiſchen ihren 

vorwiegend bäuerlichen Bunbesgenoffen und dem in ihrer uns» 

mittelbaren Umgebung immer noch mächtigen babsburgiich- 

öfterreichiichen Haufe geichwantt. Von leidenſchaftlichen Stim- 

mungen über ©ebietsverlufte und politifche Mißerfolge Hin- 
geriffen, hatte fie neh im Jahre 1442 dem an der Spite des 

deutjchen Reiches ftehenden Vertreter dieſes Hauſes und feinem 

feudalen, von bitterem Haß über die aufftrebenden Volks⸗ 

elemente erfüllten Adel in den Vorlanden die Hand gereicht, 

ja eine Zeit lang fogar daran gedacht, ihr beinahe hundert—⸗ 

jäbriges Bündnis mit den alt⸗eidgenöſſiſchen Gemeinweſen preis» 

zugeben 3). Jetzt verließ fie ein für allemal die Wege einer 

Politit, die ihr jelbit und ihren Bührern in der That nur 

1) Auf diefen Umftand haben die Eidgenoſſen ſchon in ihrem Schreiben 
vom 15. Mai 1444 an ben Erzbifchof Dietrih von Köln (Abſchiede II, 
176) aufmerffam gemacht. 

2) „Nachrede“ der Eibgenofien (Abfchiebe IL, 848): „Da by Ir und 

mengflih verfian mag, das der felb nüwe punb wiber unfre und ire 

alten gefwornen pünd fin und nit unfcheblich wejen mag. Dann wir nit 
verftan können, das fy in den felben ziefen umd kreiflen wider yemanb fin 
oder hilfflich ſin könnden, dann wider uns und andre unfre lieben eid- 

gnoſſen, als ſich das in diſen kriegen leider wol erfunden hat.“ Bel. auch 

8.857. Blumer, Rechtsgefhichte der ſchweizer. Demokratieen I, 338. 
3) Abſchiede II, 828, Widerrede der Eidgenofien, und S. 829, Nach⸗ 

rede der Zürcher, in den Verhandlungen zn Lindau am 28. Febr. 1447. 
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unheilvoll gewejen war; fie überwand mit ebrenbafter, rüde 

baltlofer NRefignation die materielle Einbuße, die fie erlitten 
batte, und von dieſem Augenblide an begann wieder ihr ent. 
ſchiedener Anſchluß an die Eidgenoſſenſchaft. Sie wurde — nach 

dem zutreffenden Ausprud der Chroniften — wieder ſchwei⸗ 

zeriich 2). — Zwei Ereigniffe find bezeichnend für bie völlige 

Umftimmung in der Bürgerichaft.e Noch im Jahre 1450, 

wohl unmittelbar nad dem Sprucde des Berner Obmanns 

Bubenberg, erneuerte Zürich an der Seite der drei Wald- 
ftätte ven Bund mit Glarus und wirkte mit, daß die 

Ölarner, von einer leichten Einfchränkung des freien Bündnis⸗ 
rechtes abgejehen, zu ebenbürtiger Stellung innerhalb der Eid⸗ 
genoſſenſchaft gelangten ?.. Dann wurde wenig fpäter, zu 

Anfang des Iahres 1454, in Zürich eine Art Verjöhnungsfeft 

gefeiert, und bei dieſer Gelegenheit geſchah es, daß jener Chor⸗ 
berr Hemmerli, der noch während der Friedensunterhandlungen 

fih in der fchärfiten Weiſe über die Schwizer ausgeſprochen 

Batte, von den Zürchern der Rache feiner politiichen und kirch⸗ 

lichen Gegner preisgegeben wurde. In abgejchloffener Klofter- 

zelfe verſtummten nunmehr die ſprühenden Inveltiven dieſes 

Mannes >). | 

1) Siehe Fabri, Descriptio Sveviae, cap. XVI, Ausgabe von 
H. Eicher in den Quellen zur Schweizer Geſchichte VI, 201. Hegel, 

Chroniken deutſcher Städte V, 401. — Fabri gehört freilich zu denjenigen 
Zürdern, die noch lange eine bittere Stimmung gegen die Schwizer be- 
wahrten. Dies hängt, wie Eicher a. a. O., S. 160, hervorhebt, mit 
feinen perſönlichen Schidfalen zufammen. 

2) Tſchudi I, 409—411. Abfchiede II, 860—863. Vgl. Blumer, 
Rechtsgefhichte I, 334. Ochsli, Orte und Zugewandte. Jahrbuch für 
ſchweizer. Geſchichte XIII (1888), S. 10f. Der Bundeshrief wurde auf 

das Jahr 1352 zurüddatiert und gleihlautend mit dem Zürcher Bunde 
von 1351 adgefaßt. Frei durften fich indes die Glarner nur mit Bern, 
Luzern und Zug verbinden. 

3) Seine Gefangennahme in Zürich erfolgte am 18. Februar 1454. 
Reber, Fel. Hemmerlin, S. 416. Über feine fpätern, im einzelnen noch 
immer nicht genügend aufgeflärten Schidfale vgl. Fiala, Allg. deutfche 

Biographie XI, 723. 
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So ging die Eidgenofjenfchaft in ihrem Wejen neugeftärkt 
aus dem fchweren inneren Sampfe hervor. In jahrelangen 

Ringen hatte fie die veftruftiven Tendenzen, die ihren Zur- 

ſammenhang aufzuldien drobten, überwältigt und die Idee der 

rechtlichen Unauflösbarkeit ihrer Bünde zur Anerkennung ger 

bracht. Die Überzeugung war befeftigt, daß feines einzelnen 
Gliedes Wohl von demjenigen der Eidgenoſſenſchaft getrennt 
werden fünne und daß angefichtS ber zunehmenden Schwierig. 

keiten, die fi) von außen gegen bie jchweizerifche Konföderation 

erhoben, die dauernde Behauptung ver von den Vorvätern 
eritrittenen Freiheit nur bei unverbrüchliher Bundestreue aller 

Glieder möglich fei. Es darf gejagt werben: der „alte Zürich" 
krieg“ brachte die fchlummernden nationalen Gedanken zu all» 

gemeinem Bewußtjein und zu wirkſamer Entfaltung. 

Aber auch nach außen Hin Hatte fich die Eidgenoffenichaft 

bewährt. Dem König Frievrih war es trog der Anrufung 

franzöſiſcher Hilfe nicht gelungen, feine dynaſtiſchen Pläne auf 

jchweizerifchem Boden durchzuführen und hier irgendein Stüd 

der verlorenen babsburgiichen Territorialmacht dauernd wieder 

zu gewinnen. Die Eidgenoſſen, die fich in jenen Jahren auf 
das lebendigfte erinnerten, daß ihre Gemeinjchaft vornehmlich 

aus dem Gegenfage gegen die Habsburger erwachlen war, hatten 

die ernenerten Angriffe und Zumutungen des alten Feindes auf 

dem Felde und im Ratſaale abgemiejen. 

Dei diejem Ausgang der inneren Wirren und ber Äußeren 

Kämpfe konnte e8 nicht anders jein, als daß das Kraftgefühl 

der Eidgenojjen fi mächtig bob und zu weiteren Thaten 

drängte. „Auf den König hielten fie nichts“, jagt ein Chroniſt; 

„lie meinten, daß niemand mehr gegen fie etwas wagen könne, 

und was fie fich vornahmen, festen fie durch“ ). 

1) Klingenberger Ehronit, S. 328. Der Chronift läßt durchblicen, 

daß der König wegen ſeiner unzuverläſſigen Haltung ſogar in öſterreichiſchen 

Kreiſen das Vertrauen verloren hatte. 

— · — —— — — —— — 
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Ein merkwürdiger Expanſionstrieb erfaßte die Eidgenoſſen⸗ 

ſchaft, nachdem ſie die ſchwere Kriſis des „alten Zürichkrieges“ 

überwunden hatte. Erfüllt von freudigem Selbſtbewußtſein und 
geſundem, überquellendem Leben verſuchte ſie nach allen Rich⸗ 

tungen ihre Macht auszubreiten und zu ſichern. In den 

nächſten Jahren drängten ſich neue Verbindungen und Erwer⸗ 

bungen, durch welche ihr Einfluß und ihr Anſehen in immer 

weiteren Kreiſen befeſtigt wurden. Das planmäßige Um⸗⸗ſich⸗greifen 

der Schweizer traf zuſammen mit dem Wettbewerb der Nach» 
burn um ihre Freundfchaft und ihren ftarlen Schuß !). 

Bor allem wandten fi) die Blicke der Eidgenofjen wieder 
nah den am Fuße des Säntis liegenden ft. galliihen und 
appenzellifchen Gebieten, Einem Gejuche des Abtes Kaſpar von 
Landenberg Folge gebend, fchloffen die vier Orte Zürich, 

Luzern, Schwiz und Glarus — zwei Städte und zivei 

1) Für das Folgende verwetfe ich im allgemeinen auf Bluntſchli, 
Gefchichte des ſchweizer. Bundesrechtes 1? (1875), ©. 187 ff., und Ochsli, 

Orte und Zugewandte, S. 15 ff. Der Ausprud „Zugewandt“ in ber 
Form von „gewant” taucht zum erftenmal 1440 (Abſchiede IL, 777) 

auf; ſechs Jahre fpäter, im Anlaßbrief vom 9. Juni 1445 (Abſchiede LI, 
816. 817), werben ſchon fehr beftimmt bie eigentlichen Eid- und Bunb- 
genofien und „die zu und gewant find und zu uns gehören“ unter- 
ſchieden. 
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Länder — am 17. Auguft 1451 ein ewiges Burg⸗ und Land⸗ 

recht mit dem Stift St. Gallen. Der Abt verpflichtete 
fih, jeinen Freunden und Eidgenoffen auf jede Mahnung mit 

feinen Gebieten zwijchen dem Zürich- und Bodenſee Hilfe zu 

leiften und in Streitfällen fich ihrer fchievsrichterlichen Ent» 

ſcheidung zu unterziehen. Alle feine Städte und Schlöffer in 

jenen Gegenden follten den vier Orten „offene Häuſer“ fein. 

Sie ſelbſt, die „notveften und wyſen“ Eidgenofjen, übernahmen 
feine andere Verbindlichkeit, al8 das Stift bei feinen Rechten 

und Freiheiten zu ſchützen und an ven Gotteshausleuten von 

Wil bis nah Rorſchach ihr „Beſtes und Wägſtes“ zu thun, 
wie an ihren andern Burgern und Lanbleuten. 

Der Fürftabt riß fich mit diefem Akte keineswegs vom 

deutichen Reiche los; er behielt fi) neben dem Papſt und den 

Nechten der Geiftlichfeit auch den Kaiſer vor; aber in bezeich- 
nender Weife erklärte er ausbrüdlich in dem Bundesbrief, daß 

er bei der ſchwierigen Lage feines Klofterd von den Eidgenoflen 

allein Schirm und Troſt erhoffen könne. Das Stift St. Gallen 

jtand von nun an als „zugewandter Ort” unter ihrem Pro- 

teltorat ?). 

Im folgenden Jahre, am 15. November 1452, traten bie 
fieben dftlihden Orte der Eidgenofjenihaft in ein engeres 

Verhältnis zu den Appenzellern, die während des Krieges, 

nachtem fie einmal aus ihrer Neutralität herausgetreten waren, 

treue Wache gegen Dfterreich gehalten hatten. Ste gaben 

ihnen einen günftigeren Bundesbrief, der nur durch einjtimmigen 

Beſchluß der eidgenöffiihen Drte abgeändert werben fonnte, und 

erhoben fie auf ihre ernftliche Bitte aus „ewigen Burgern und 

1) Abfchiebe Il, 864—866. Bol. Joach. v. Watt (Babian), Deutiche 

hiſtoriſche Schriften, berausgeg. von E. Götzinger IL (St. Gallen 1877), 
©. 137. 3.0. Arr, Geſchichten des Kantons St. Gallen II, 284 ff., 
ber darauf aufınerffam macht, baß ber Abt die Eibgenofien im Grunde 
feines Herzens haßte, wie er benn dem Boten, ber ihm bie erſte Nad- 

richt von Ihrer Niederlage bei St. Ialob ar ber Bird überbracht, einen 
Gulden zum Botenbrot gegeben hatte. S. das Volkslied bei. v. Lilien- 
eron I, Nr. 95, Str. 12 auf ©. 448. 
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Landleuten” zu „ewinen Eidgenoſſen“. ‘Doch wollten fie dem 

unrubigen Wolfe, das mit dem Abte von St. Gallen wegen 

eines Überreftes grundherrlicer und vogteilicher Nechte fort 
dauernd im Streite lag, nicht volle Sleichberechtigung gewähren. 

Noch immer bebielten fie ſich vor, bet eintreffender Mahnung 

zu entjcheiven, ob die Appenzeller die begehrte Hilfe nötig 

hätten, und obne ihre Zujtimmung durften diefe feinen Krieg 

anfangen und feine weiteren Bünde weder mit Herren noch 

mit Städten jchließen. Im übrigen hoben die Eidgenoſſen die 

neutrale Stellung, die fie den Appenzelleın durch den Bundes- 

brief des Jahres 1411 angewiejen !), aber im Verlaufe des 

jüngften Krieges doch nicht beachtet hatten, fürmlih auf und 

beitimmten, daß die neu Verbündeten im alle eines inneren 

Krieged unter den Eidgenoſſen ver Mehrheit folgen jollten ?). 
Nun bewarb fih auh die Stadt St. Gallen nad» 

drüdlih um ein befferes Yundesverhältnis zu den Eivgenofien. 

Sie hatte die Nähe des Königs Sigmund während des Konzils 

zu Konftanz mit Geſchick benugt, um fih von ihren Berpflich 

tungen gegen das Reich völlig frei zu machen, die hohe Gerichts⸗ 

barfeit zu erwerben und fich von der Reichsſteuer loszukaufen. 

Aber die Erneuerung ihres 1412 geichlofienen zehnjährigen 

Burg- und Landrechtes mit den Eidgenoffen war ihr nur ein⸗ 

mal, um das Jahr 1420, gelungen; jpäter hatten ihre Anträge 

fein Gehör mehr gefunden, da vornehmlich die inneren Orte 

fih ihrer Werbung widerfegten ®). Zugleih war fie jeit dem 

1) Siehe oben, Bd. I, ©. 419. 

2) Abjchiede II, 870—873. Bol. Zellweger, Gejhichte des appen- 

zellifchen Volkes I, 532 ff., mit Urkunde Nr. 337 (nach einer ungenauen 

Kopie, die aud das unrichtige Datum des 16. Nov. weif). Blumer, 

Rechtsgefchichte I, 343. Och 8Sli, Orte und Zugewandte, ©. 11-13. 

Nah einer Notiz in der Klingenberger Ehronit, ©. 298 (vgl. 3.0. Watt 
a. a. DO. II, 103) Haben die Appenzeller im Jahre 1443 die Gelegenheit, 
wirtlihe Eidgenofien zu werben und „ain. ort für fich ſelber“ zu fein, 
verfäumt. 

3) Th. v. Liebenau, Neue Beiträge zur Geſchichte des Burg- und 

Landrechtes zwifchen der Stabt St. Gallen und den Eidgenofien, im An- 

zeiger für ſchweizer. Geſchichte 18%, S. 119 ff. 
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Antritte des Abtes Kafpar trog ihrer kaiſerlichen Privilegien 
in neue GStreitigfeiten mit dem Gotteshaus verwidelt worben, 

welches darauf ausging, fie in die alte, nach Anficht ihrer fchon 

längſt bejeitigte Abhängigkeit zurüczudrängen. Nach der Be 

enbigung bed Zürichkrieges geitalteten ſich ihre Verhältniſſe 

günstiger. Die Eidgenofjen vermittelten einen Schiedipruch, 

infolge veffen ver Abt gegen eine Entſchädigung von 7000 rhei⸗ 

niſchen Gulden allen Anſprüchen auf boheitliche und obrigfeit- 

liche Befugnifje in der Stadt entiagte !)., Und fchon vor der 

völligen Erledigung dieſer Angelegenheit reichten fie ihr bie 

Hand zu einem neuen Bunde. Am 13. Juni 1454 nahmen 

die jeh8 Orte Zürih, Bern, Luzern, Schwiz, Zug 

und Glarus, unbelümmert um ven bebarrlichen Widerftand 
ber beiden Sänder Uri und Unterwalden, „die Bürgermetiter, 

Räte und Bürger zu St. Gallen und alle ihre Nachlommen 
zu ihren ewigen Eidgenoſſen“ auf. Die Urkunde ftimmte in 

allen wefentlichen Buntten, fo namentlich auch in den Beſtim⸗ 

mungen über das Bünbntsrecht und das Verhalten St. allen 
bei inneren Zerwürfnifjen der Eidgenojjen, mit dem Appenzeller 

Driefe überein und wog die gegenieitigen Rechte und Pflichten 

weit billiger ab als das frühere Burg- und Landrecht. Die 

Hilfe in Kriegsfällen hatte von beiven Seiten in eigenen Koften 

zu geichehen. Die Stadt follte ſich indes ohne der Eidgenoſſen 

Wiffen und Willen in feinen Krieg einlaffen. Für den Aus 
trag von Mißhelligfeiten ziwifchen den Eidgenofjen und St. Gallen 

wurde nach ber vielberufenen Beftimmung des Zürcher Bundes 
ein von beiden Parteien aufzuftellendes Schiedsgericht in Ein- 

ſideln vorgeſehen ?). 

1) Abſchiede II, S. 258, Nr. 395; ©. 282, Nr. 441. 442. Für 
den Ausgleich mit dem Abt waren befonders bie Berner, ſchon feit dem 

Jahre 1451, thätig. Miſſiv vom 10. September im Staatsardiv Zürich. 

Der Berner Kleine Rat that denn auch am A. Februar 1457 den ent- 

ſcheidenden Sprud). 

2) Abſchiede II, 878—881. Bol. Bartmann, Die geichichtlidhe 
Entwidelung der Stadt St. Gallen bis zu ihrem Bunde mit der ſchwei⸗ 
zerifhen Eidgenoſſenſchaft, im Archiv für ſchweizer. Geſchichte XVI (1868), 
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Durch diefen Bund, der am 23. Juni von der männlichen 

Dürgerfchaft der Stadt im Baumgarten des Klofterd vor den 

Boten der ſechs Orte beichworen wurde, war das Schidfal 

St. Gallens für alle Zukunft mit demjenigen der Eidgenofjen- 

ihaft verfnüpft. Wohl ſah fich die Stadt von ber alten, engen 

Verbindung der acht Orte ausgejchloffen; fie erbielt feinen 
Anteil an den Eroberungen und Kriegsentichädigungen ber 

„gemeinen Eidgenoſſen“; fie hatte nach außen gebundene Hände; 

— aber nad innen blieb fie autonom, und immer wurde fie 
als eines der erften der „zugewandten Glieder angejeben. 

Faſt in denjelben Tagen verbanden fich die gleichen Orte 

mit der Stadt Schaffhauſen. 

Diefe Stadt, die fich fchon gegen Ende des 12. Jahrhun⸗ 

derts zur Reichdunmittelbarkeit emporgerungen hatte, war im 
Sabre 1330 durch Kaiſer Ludwig als ein Opfer kläglicher 

Reichszuſtände an Diterreich verpfändet worden und hierauf bis 

in die Zeit des Konftanzer Konzils eine öfterreichifche Landſtadt 
geblieben. Sie hatte in jener Periode den Herzogen, bie 

übrigens bie innere Ausbildung des ftädtischen Gemeinwejens in 

wohlverjtandenem eigenem Interefje förderten, Heeresfolge leiſten 

und wiederholt auch gegen die Eidgenofjen ziehen müſſen. In⸗ 

folge der Achtung des Herzogs Friedrich gewann indes Schaff- 
Baujen 1415, freilich nur gegen eine brüdende Geldleiſtung an 

den König Sigmund, feine ReichSunmittelbarkfeit zurüd. Aber 

als die Habsburger wieder auf den beutichen Thron famen, 

geriet die Stadt in eine bebrängte Lage. König Friedrich II. 
und jein ftreitbarer Bruder Albrecht juchten mit allen möglichen 

Mitteln auch Schaffhaufen wierer zu unterwerfen. Nur mit 
großer Mühe vermochte die Bürgerjchaft fih ber feindfeligen 

Anfchläge des umliegenden öfterreichiichen Adels zu erwehren ?) 

S. 30—36. Vorübergehend war die Rede von einem Freundſchafts⸗ 
bündnis zwifchen den Städten Zürih und St. Gallen. Entwurf im 
Staatsardhiv Zürih: „Alten Stabt St. Gallen 1454”, nah früherer 
Signatur: 164. 1. 19. (Mitteilung von Dr. P. Schweizer.) 

1) Siehe ©. v. Wyß, Bilgeri von Heudorf. Allgem. deutiche Bio⸗ 

grapbie XIII, 503. 
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und während der vierziger Jahre bei allen Wechjelfällen des 

Zürichkrieges ihre neutrale Stellung zu behaupten. Die eine 
Zeit lanz eifrig gepflegten Verbindungen mit den beutichen 

Reichsſtädten erwieſen fich in diefer jtürmifchen Periode als 

völlig unzureichend, namentlich feitvem der legte große deutſche 

Städtekrieg einen ungünftigen Verlauf genommen und den 
Diangel an lebendigem Zufammenbang vor aller Welt bekundet 
hatte). Endli drang bei der Mehrheit der Bürger bie 

Überzeugung durch, daß das Heil der Stadt auf ihrem An- 
Ihluß an die Schweizer Eidgenoſſen beruhe, und diefe erkannten 

binwieder mit ficherem Blicke, daß eine Verbindung mit der 

woblbefeftigten Stadt am Rheine, deren Befigungen auf ber 

Grenze zwifchen dem Hegau und dem Klettgau nach Norden bin 
fih damals ſchon bis an den Randen ausbreiteten, der Eid- 

genoſſenſchaft jowohl in politiiher als ſtrategiſcher Hinficht zu 

wahrem Vorteil gereichen werde. Beſonders lebhaft trat Zürich 

aus naheliegenden Verlehrsintereffen und aus alter Freund» 

ſchaft) für fie ein. 

So ſchloſſen am 1. Juni 1454 Züri, Dern, Yuzern, 

Schwiz, Zug und Glarus mit Schaffhaufen auf dem 
Fuße beinahe völlig gleichen Aechtes ein Bündnis für 25 Sabre. 

Die Eidgenofjen verjpracdhen, die Stabt bei dem heiligen rö- 
milchen Neich zu jchirmen und ihr gegen jeden Angriff auf 

eigene Soften beizuftehen; bie ganze Gemeinde von Schaffhaufen 
aber jchwur, daß die Stadt in allen Kriegen den Eidgenofjen 

offen bleiben und ihnen bei jeder Gefahr mit guten Treuen 
Hufe leiſten ſolle. Alle zehn Sabre mußte diefer Schwur er» 
neuert werben °). 

1) Nitzſch, Gefchichte des beutichen Volkes III, 365 fi. 
2) Berbindungen zwiſchen Zürich und Schaffhauſen im 14. Jahr- 

hundert verzeichnen bie Abſchiede I, 419 ff, Nr. 216. 219. 236. 

3) Abfchiede II, 875—878. Bol. Pfaff, Das Staatsrecht der alten 
Eidgenoſſenſchaft (Schaffhauſen 1870), mit einer trefilihen Überficht ber 

älteren Geſchichte Schaffhauſens auf S. 89-99. Mezger, Der erfte 

Bund Schaffhauſens mit der fehweizer. Eidgenofienichaft, in ben Schafl- 

Baufer Beiträgen zur vaterländ. Geſchichte J (1868), ©. 1-81. Die 
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Dem Beifpiele Schaffhaufens folgte wenig fpäter Stein, 

das, ftromaufwärts gelegen, mit feiner ſtarken Feſte Hoben- 

fingen ebenfalls einen wichtigen Rheinübergang beberrichte. 

Stein hatte ſich joeben von einem Herrn von Klingenberg, dem 

e8 gebörte, losgekauft und war nun eine Kleine Reichsſtadt, die 

in voller Selbftändigfeit von Bürgermeilter und Nat regiert 

wurde. Aber auch dieſes Gemeinweſen jah fih von Lem Her 

gauer Adel bedrängt und fuchte einen Rückhalt bet den Eid» 

genofien. Es fand freundliches Entgegenfommen vonjeite 

Zürichs und Schaffbaufens und trat am 6. ‘Dezember 

1459 mit beiden Städten in ein Bündnis, das mit Zürich 

25 Jahre, mit Schaffhaufen aber jo lange dauern follte, als 

biefe Stadt ſelbſt bet den Eidgenoffen bleiben würde !). 

Dit diefen Verbindungen, an die ſich Scirmverträge mit 
dem Stifte Rheinau und mit dem in Stein erblübenden 

St. Öeorgen-Klojter ?) jchloffen, waren, vornehmlich nach 
den Abfichten Zürichs, gegen Oſten und Norden bin natürliche 

Grenzen für die Eidgenoffenichaft erreicht, und ſchon jegt fonnte 

man in Wahrheit jagen, was Zwingli fpäter in jo trefflichen 

Worten ausiprah: „Wir bepürfen der Leken zu Art und zu 

zuerft bei Bullinger erwähnte, aud ven Joh. v. Müller IV (1826), 
©. 473 aufgenommene Bolföjage, daß Bilgeri von Heudorf am Tage des 

Bundesſchwurs eben im Begriff geweſen fei, fi) der Stadt zu bemädh- 

tigen, dann aber beim feftlichen Einritt der eidgenöſſiſchen Boten unter 

Berwünjhungen den Rüdzug angetreten babe, ftehbt mit den wirklichen 

Vorgängen in Widerfprud. Thatfählich hatte die Stabt ſchon vor dem 

Abſchluſſe des Bundes ein eidgendffifches Beſatzungscorps zu ihrem Schute 
empfangen. Bgl. neben den Ausführungen Mezgers den Kommentar 

zu 3%. 3 Rügers Chronif der Stadt und Landſchaft Schaffhauſen 

(2. Hälfte, 1. Teil, 1884), ©. 783. Dan erwartet mit Begierde den 
Abſchluß diefer Publikation. 

1) Abfchiede II, 299, Nr. 470. Tſchudi I, 597, Hat das Datum 

„an der alten Basnacht 1460“. Bol. Klingenberger Ebronit, ©. 356. 

Bielleiht ift die förmliche Beſiegelung des Brieſes doch erſt im Februar 
1460 erfolgt. 

2) Better, Das St. Georgen - Klofter in Stein am Rhein (Bafel 
1884), ©. 17. 
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Näfels nicht mehr: der Rhein ijt die Lege“ 1). Im folgenden 

Sahrzehnt wurde fogar ein weit von bdiefer Grenze Tiegendes, 
Ihwäbifches Gemeinweſen in den Bereich der eidgenöifiichen 

Politik gezogen. Am 18. Juni 1463 nahmen alle acht Orte 

die Reichsſtadt Rottweil am Nedar vorläufig für 15 Sabre 

in ihr Bündnis auf ?). Konnte man von dem entlegenen und 
iſolierten Gliede kaum je einmal auf wirffame Hilfe rechnen, 

jo betrachtete man es doch als einen nützlichen Wachtpoften 

draußen im Reich 3), und wiederholt wurde noch im Xaufe des 

15. Jahrhunderts das Bündnis neu errichtet *). 

Schon fnüpften die Eidgenoſſen aber aud Verbindungen 
mit verjchtedenen ausländifhen Mächten an. 

Gegen Süden hin fam Mailand, vorzüglich für die Wald- 
ftätte, in Betracht. 

Nachdem im Frieden des Jahres 1426 die Eidgenoſſen alle 

jenjeit des Gotthard gewonnenen Gebiete wieder preisgegeben 

batten 5), war in ihren Kreifen das allgemeine Intereſſe für 
die mailändiſchen Angelegenheiten auf längere Zeit in ben 

Hintergrund getreten. Die Urner konnten indefjen die „ennet« 
birgifchen“ Landichaften nie völlig außer Augen laſſen. Gereizt 

durch Störungen ihres Handels auf mailändiichem Territorium 

trugen fie fchon 1440 ihre Waffen wieder über den Gotthard. 

Sie erreichten, daß ihnen das Livinental ald Pfand übergeben 

wurde und daß hierauf unter Zuthun eidgendifiicher Boten ein 

Bertrag zuftande fam, der die ftaatsrechtlichen und lommerziellen 

Berhältniffe zwifchen der Schweiz und Mailand regelte ©). 

1) In der „Bermanung” an die Eidgenofien zu Schwiz. Zwinglis 
Werke, Ausgabe von Schuler und Schultheß, II, u, (Zürich 1832), ©. 297. 

2) Abſchiede II, 890—891. 
3) Ochsli a. a. O. ©. 9. 
4) 1477 und 1490. Abſchiede II, 688; III, i, 729. Bgl. Beſchrei⸗ 

bung des Oberamts Rottweil (Stuttgart 1875), ©. 238f. Stälin 
III, 563. 

5) Siehe oben, ©. 27. 

6) Urkunden aus den Jahren 1440 und 1441 bei 9. v. Liebenau, 

Urkunden und Regeften zu der Geſchichte des St. Gotthard - Pafles, im 
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Am 13. Auguft 1447 erlofch durch den Tod des Herzogs 

Philipp Maria der Mannsſtamm der Visconti. Nach längeren 

Kämpfen ſchwang fich im Frühlahr 1150 der Conbdottiere Franz 

Sforza, Gemahl der Blanca Maria, einer natürlichen Tochter 

des verftorbenen Herzogs, mit Hilfe Venedigs und des Floren- 

tinerd Cofimo de’ Medict zur Herrichaft in Mailand auf und 

begründete eine neue Dynaſtie). Der umjichtige Empor- 

fömmling, der fich über die vepublifanischen Neigungen in den 

Kreifen der mailänbifchen Bürgerichaft wie über die Anfprüche 

von Seitenverwandten der Visconti und die wieder einmal auf: 

tauchende Lehensherrlichkeit des deutichen Kaiſers hinwegſetzte, 

hegte den entſchiedenen Wunfch, mit den „Genoſſen des großen 

Bundes in Oberbeutichland“ in Frieden zu leben, bamit ber 

wichtige Verkehr auf den von der Lombardei nad Norden füh- 

renden Alpenftraßen feine Schäpigung erleive. Wenn auch feine 

Anhänger einen Verſuch der Urner, gegen Mailand vorzudringen, 

bei Caftiglione fiegreich zurüdichlugen ?), fo ließ er fie doch im 

Archiv für ſchweizer. Geſchichte XVIII, 385 ff. Vgl. Abſchiede II, 138, 

Nr. 221; S. 783—787, Beil. 14. L. Osio, Documenti diplomatici 
tratti dagli archivi milanesi III, 199ff., citiert im Bollettino storico 

della Svizzera italiana 1879, p. 267. In dem Bertrage vom 4. April 

1441 wird die Leventina als eine Graffchaft bezeichnet, „quem predicta 
communitas vallis Uranie pigneri susceperat‘“. 

1) Sein eigentlier Einzug in Mailand erfolgte am 25. März 1450. 

Th. Sidel, Beiträge und Berichtigungen zur Geſchichte der Erwerbung 
Mailands durch Franz Sforza, ©. 28 (Sep.-Abdrud aus dem Archiv 
für Kunde äfterr. Geſchichtsquellen XIV). Magenta, I Visconti e gli 
Sforza 1 (Milano 1883), p. 445. Über den Anteil Coſimos an feiner 
Erhebung vgl. Bufer, Die Beziehungen der Mebiceer zu Frankreich 

während ber Jahre 1434—1494 (Leipzig 1879), ©. 31ff. — Die Be- 
ziehungen der Schweizer zu Mailand von 1447 bi8 1454 erörtert TE. 
v. Liebenau im Geſchichtsfreund XXXII (1877), ©. Aff. 

‚ 2) Am 6. Yuli 1449. Caſtiglione liegt füdöflih von Vareſe an ber 
Dlona. Bgl. zu bdiefem Ereignis, über welches bie fchweizerifhen und 

mailändifchen Chroniſten verfchtevene Khronologifhe und topographiicde 
Irrtümer verbreitet haben, die Spezialunterfuchung von Th. v. Liebenau, 
La Battaglia di Castiglione, im Bollettino storico della Svizzera ita- 

liana 1882, p. 193—196. 222—230. 
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wirklichen Beſitze des Livinenthales, defjen fte fich in den Wirren 

jenes Überganges mit raſchem Entichluffe neuerdings verfichert 
batten. Bereits im Jahre 1449, noch während des nominellen 

Beftandes der ambrofianifchen Republit, bot er die Hand zu 

einem Freundichaftsvertrag mit Bern, Luzern, Uri, Schwiz und 

Unterwalden, und unmittelbar nach der Übernahme der öffent» 
lichen Gewalt in Mailand, am 7. April 1450, befreite er jene 
Orte famt ihren Untertbanen von allen Zöllen und Auflagen 

in Bellinzona. ALS vier Jahre fpäter Mailand und Venedig 
ihren Frieden machten, erfuchte er die Eidgenofjen, den Vertrag, 

der fie im Grunde nicht berührte, förmlich zu beftätigen; denn 

er wollte „Ehre und Namen haben”, daß er mit den Schweizern 

in guter Freundjchaft ftehe ). Ein merkwürbiger Beweis, wie 
ſehr ihr politiiches Anſehen auch jenjeit der Alpen geſtiegen 

war! Dieſes frievlihe Verhältnis dauerte fort, und erbielt 

nach dem Tode bes erften Sforza, den Bebürfniffen beider Teile 
entiprechend, noch fejtere Geſtalt. Das mit feiner Witwe und 

mit feinem Sohne Galeazzo Maria in Luzern abgeſchloſſene 
„Kapitulat“ vom 26. Januar 1467, an welchem fich bie 
fieben öftlichen Orte beteiligten, ficherte den Urnern in beſtimm⸗ 

tefter Weife für alle Zeit die Leventina, gewährte ven Eid⸗ 
genofjen freie Einfuhr in das Herzogtum bis an den Stabt- 
‚graben von Mailand und ordnete für Streitigkeiten ein billiges 
Nechtsverfahren an ?). 

Diefem Vertrage trat nur Bern nicht bei, indem es Rück⸗ 
fihten auf Das Haus Savoyen nehmen mußte, welches nad 

dem Ausgang der Visconti Anſprüche auf Das Herzogtum Mais 
land erhoben Hatte. 

War Bern jchon von jeher durch feine örtliche Lage und 
durch die weſentlichſten Intereffen einer freien, wehrhaften 

1) Schreiben ber eidgenöſſiſchen Gefanbten aus Airolo vom 10. Auguſt 
1454. Abſchiede II, 272. 

2) Abjchiede II, 893—899. Das erfte Projekt datiert vom 14. Auguft 
1466. Über die verſchiedenen Redaktionen ber Urkunde vgl. die Unter- 
ſuchung von G. Meyer v. Knonau im Anzeiger für ſchweizer. Gefchichte 
und Altertumstunbe 1867, S. 6—10. 

Dieraner, Sei. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IL. 9 
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Eriftenz darauf angeiwiejen, feine Aufmerkſamkeit ununterbrochen 
nah Weiten bin zu richten, jo trat von dieſer Zeit an feine 
burgundiſche“ Politik immer entjchiedener hervor und gewann 

zugleich immer größere Bebeutung für die ganze übrige Eid- 
genofjenichaft, Die wohl oder übel in die bejonderen Abfichten 
der thatkräftigen und gewandten Berner Staatsmanner hinein⸗ 
gezogen wurde. 

Nach dem Murtner Frieden des Jahres 1448 hatte Frei— 

burg unter anderem auch fein Bündnis mit Bern aufgeben 

müfjen. Aber obgleich dann die Stadt unter ſavoyiſche Herr» 
ſchaft kam, fo ließen fich die Berner nicht abhalten, bei erfter 

Gelegenheit die alte, auf ewige Zeit geichloffene Verbindung 
wieder herzuftellen. Es geichah im Frühjahr 1454 auf Grund 

eines fürmlichen fchtedsgerichtlichen Spruches von „Zugeſetzten“ 

ans den Städten Soloturn und Biel unter der Leitung des 

jungen Reding, des Landammanns von Schwiz. Dabei wurde 

ber Artikel über gegenfeitige Unterjtügung bet äußeren Gefahren 

dohin erläutert, daß, wenn Bern mit irgendeinem weljchen 

Herrn oder einer welſchen Stadt zu Krieg oder Yeindichaft 
fomme, Freiburg jeiner Mahnung ohne jeden Vorbehalt und 

obne jede Rüdficht auf eine andere Verbindung mit der nötigen 

Truppenmacht zu folgen habe!). Dann nahmen die Berner 

ihre Bunbesgenofjen in die Mitregierung der 1423 gemeinfam 
erworbenen Herrichaft Grasburg wieder auf, und noch im 
Sabre 1467 regulierten die Nachbarn freundichaftlich ihre 
Grenzverbältniffe an der Senje und Sane ?). In Wahrheit 

1) Abſchiede II, ©. 265, Nr. 407 u. 408; ©. 268, Nr. 412. Bol. 
Daguet, Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg, p. 117—119. 

Das Datum des 18. März 1454, das Daguet in der Histoire de la 

Confederation suisse I? (1879), p. 330, für die Erneuerung bes Bund⸗ 

nifies angefegt hat, wird ſich ſchwerlich ſeſthalten lafſen. — Wie ungern 
man in öfterreichifchen Kreifen die erneuerte, indirelte Verbindung Frei⸗ 

burgs mit der Eidgenofjenfchaft fah, beweift eine Stelle in der von Chmel 
(Sitzungsberichte der Wiener Alabemie, philof.-biftor. Klaſſe, II [1849]) 
veröffentlichten Denkſchrift (S. 472). 

2) Abfchiede II, 361, Nr. 575. 
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hielten bie beiden Städte in der Zolge fo eng zufammen, als 
ob fie — nach dem glüdlichen Ausprud ihres Bundesbriefes — 

„von einer und derjelben Ringmauer umfchlofjen wären“. 

Mit Savoyen fuchte Bern fich fortwährend auf guten 
Fuß zu Stellen; denn diefe Macht nahm feit dem Anfang des 

Jahrhunderts einen ftarken Aufichwung. Graf Amadeus VIIL, 
der im Jahre 1416 durch König Sigmund zum Herzog erhoben 
wurde, jegte das von feinen Vorfahren im 13. Jahrhundert 

begonnene Wert mit großer Umficht und unleugbarem Glücke 

fort. Er breitete fein Gebtet planmäßig nach Oberitalien aus, 

beugte bie Städte wie den Abel und den Klerus unter feine 
zufammenfafjende Gewalt und verjuchte, aus feinen verſchieden⸗ 

artigen Ländern vom Po bis an den Neuenburger See einen 

in fih abgerundeten Staat zu bilden!) In diefem Sinne 
wirkte er auch als Eremit von Ripaille und als Papft (Felix V.) 

auf die Regierung ſeines Sohnes ein, und wenngleich Herzog 

Ludwig, der im Jahre 1440 mit der vollen Gewalt bekleidet 
wurde, weder den Ernſt noch die Einficht feines Vaters hatte, 
jo mußten doch alle Nachbarn den ſavoyiſchen Machtverhältnifien 

Rechnung tragen. Bern und Soloturn fchlofien, wohl zu 

gegenfeitiger Hilfe im Kriegsfalle, ein Bündnis mit dem Her- 
308 2). Dann trat Bern allein, am 31. Auguft 1446, in 

eine enge Allianz mit Savoyen, dem Biſchof von Sitten 

und dem Lande Wallis). In der Freiburger Fehde (1447) 
ftanden die Berner auf feiner Seite, und bie peinlich über- 

raſchende Wegnahme Freiburgs durch ſavohiſche Kommiffäre ver- 

1) Bgl. die vortreffliche Charakterifiil des Herzogs in Th. Sickels Ab⸗ 
handlung: Die Ambrofianifche Republif und das Haus Savoyen. Sigungs- 
berichte der Wiener Akademie, phil.-hiftor. Klaſſe XX (1856), ©. 186 ff. 
(Separat-Abprud S. Aff.). 

2) Bor dem März 1444. Bol. die Nachweiſungen G. Toblers 
im Archiv des Hiftor. Vereins des Kantons Bern XI, 374. Anzeiger fir 
ſchweizer. Geſchichte 1884, ©. 334. 

3) F. de Gingins, Developpement de l’indöpendance du Haut- 
Vallais et conquôte du Bas-Vallais. Archiv für ſchweizer. Gefchichte II, 
17. 233242. Abſchiede II, 207. 

9 * 
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mochte ihr freunbichaftliches Einvernefmen mit dem Fürſten 
nur für Kurze Zeit zu trüben. Schon im Dezember 1452 
kam auf einem Tag zu Murten unter der Mitwirkung des 

Biihofs von Laufanne, des Grafen Johann von Neuenburg 
und eibgendjfiicher Boten eine Ausjöhnung zujtande. Das alte, 

noch vor dem Sempacher Kriege zwilchen Bern und den Her⸗ 

zogen von Savoyen errichtete ewige Bündnis warb beftätigt und 

in der Folge wieberholt erneuert). Aber nach dem Tode 
bes Herzogs Ludwig und dem Antritte feines ſchwachen Nach⸗ 

folgers, Amadeus IX. (1465), bereiteten fich nach dieſer Seite 

ernftere Konflilte vor. Bern und Freiburg ſahen fich berufen, 
in bie heftigen Streitigleiten, die zwifchen Dolanta, der einfluß- 

reichen franzöfiichen Gemahlin des neuen Herzogs und feinen 

nad ber Herrihaft ftrebenden Brüdern, Philipp von Breſſe 

und Jakob von Romont, ausbrachen, vermittelnd einzugreifen. 

Da aber auch Burgund und Frankreich fich in die ſavoyiſchen 

Angelegenheiten miſchten, fo gerieten die beiden Städte unver- 

ſehens in die Sphäre der großen Gegenſätze dieſer Mächte. 

Durchaus freundlich geftalteten fich indes für einmal die 
Berhältnifie Bernd und der übrigen Eidgenoffen zu Burgund, 
Das während ihres inneren Krieges auf Betreiben Friedrichs IIL 

zum erftenmal in ihren politifchen Gefichtöfreis getreten war. 
Philipp der Gute Hatte fi damals trog aller Vorftellungen 
Öfterreihs in feiner neutralen Haltung nicht beirren laffen, 
und bis zu feinem Tode blieb der Herzog den Eidgenoſſen 
äußerlich zugethan. Als er im Frühjahr 1454 zum Reichstag 
nach Regensburg zog, wurde er auf feiner Durchreiie in Bern 

und Zürich mit großen Ehren aufgenommen ?). Gegen das 

1) Über die Verhandlungen von Murten und die Bunbeserneuerungen 
in ben Jahren 1457 und 1467 fiehe die Abfchiebe II, S. 261, Nr. 401; 
S. 286, Nr. 446; ©. 365, Nr. 577. Das Ältere Bündnis, auf das 

man fi in Murten wohl zunächſt bezog, batiert vom 4. April 1384. 
Abſchiede I, ©. 446, Nr. 318. 

2) Tſchachtlans Berner Ehronit. Quellen zur Schweizer. Geſch. 
I, 214. Schreiben Zürichs an Luzern vom 20. April 1454, abgebrudt 
im Gefchichtsfreund XXXII, 95. 
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Ende feiner Regierung fnüpfte er, gemeinſam mit jeinem Sohne 

Karl, dem Grafen von Charolais, eine engere Verbindung mit 
den Eidgenoffen an. Zwar nicht ein fürmliches Bünbnis, aber 
boch ein freumdichaftliches Verftändnis zwilchen Burgund und 

den Städten Zürih, Bern, Soloturn und Freiburg 

kam am 22. Mai 1467 zum Abſchluß. Mean ficherte fich 

gegenjeitig friedliches Verhalten und Schuß des Gewerbes wie 
bes kaufmänniſchen Verkehrs der Angehörigen zu’). 

Der Antrag zu diefer Vereinigung ging von der burgun⸗ 

bifchen Regierung aus; aber begierig ergriff Bern in jenem 

Momente die Gelegenbeit, um fich den mächtigen Fürſten, beren 
Gebiet ſich bis in feine Nachbarſchaft erſtreckte, gefällig zu er⸗ 
weilen 2), und feinem Einfluſſe ift e8 zuzufchreiben, daß neben 
Soloturn und Freiburg auch Zürich fich zur Beſiegelung des 

Vertrages berbeiließ. Luzern und die übrigen Waldſtätte ber» 
mochte Bern freilich nicht zu gewinnen, da fie entſchiedene Be⸗ 
benfen gegen eine ihren Interefien ferner liegende Verbindung 

begten. Dagegen war es ihm ſchon früher gelungen, alle eid⸗ 
genöffiihen Orte für feine franzöfiiche Politik heranzuziehen. 

Das durch den Enfisheimer Vertrag vom 28. Dltober 1444 
zwilchen der Eidgenoſſenſchaft und Frankreich begründete 
Sreundfchaftsverhältnis war zunächſt ohne weitere Wirkung ges 

blieben. Aber die dem Übereinkommen vorausgegangenen Ereig- 
niffe mußten doch bie Eidgenoffen von felbjt darauf führen, den 

franzöſiſchen Beziehungen fortan die ernitefte Aufmerkſamkeit 

zuzumwenden. Der Zug des Dauphins hatte ihnen zuerjt Die 

Gefahr nahe gelegt, von Ofterreih und Frankreich zugleich an⸗ 
gegriffen zu werben. Eine Wiederholung diefer Kombination 

fonnte eine vernichtende Kataftrophe der Eidgenofjenjchaft be⸗ 
wirken, zumal wenn auch das mächtig emporftrebende Burgund 

1) Abſchiede II, 364. 366. 899—900. Archiv für ſchweizer. Geichichte 
V, T—18. 

2) Gelegentlich nannten fich die Berner no im Januar 1474 „fa 

muli constantissimi“ des burgundiſchen Haufes. Heyd, Beiträge zur 

Geſchichte des deutfchen Handels. Die große Ravensburger Gefellichaft 
(Stuttgart 1890), ©. 64. 
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fih auf die Seite ihrer Gegner ſchlug. Bern erkannte am 

allermeiften, wie wichtig e8 war, inmitten der großen politiichen 

Dewegungen und Gejtaltungen mit Frankreich ein gutes Ein- 
vernehmen zu unterhalten. Aber auch am franzöjiichen Hofe 

wünſchte man die Eidgenoſſen, die Durch ihre kriegeriſche Kraft 

den Führern der Armagnalen jo hohe Achtung abgerungen 

batten, auf die Dauer zu gewinnen, und in der That gab 

König Karl VOL felbft die erfte Anregung zu einem engern 

Bündnis. Zu Anfang des Jahres 1452 erichienen franzöfiiche 
Gefandte mit entjprechenden Anträgen in der Schweiz. Im 
Feldkirch, wo die Eidgenoffen gleichzeitig mit Ofterreich wegen 
eines neuen Friedens unterbandelten, wurden bie Präliminarien 
feitgejeßt, und gegen Ende des Jahres befiegelten die acht 

Drte und Soloturn den Bund mit Franfreid. Die 

Urkunde datierte vom 8. November 1452 und erhielt am 

27. Februar 1453 die Beitätigung des Könige. Es war ein 

ewiger Freundſchafts- und Handelsvertrag mit mögliehft unver- 

fänglichen Beftimmungen. Beide Zeile ficherten einander freien 

Verkehr und gute Nachbarichaft. Der König verſprach, gegen 

die Eidgenofjen Feine Yeindfeligfeiten zu unternehmen und jedem 

ihrer Gegner den Durchzug Durch franzöfifches Gebiet zu wehren, 

während die Eidgenofjen fich ihrerſeits verpflichteten, einem Feind 
des Königs auf irgendeine Weiſe Vorſchub oder Unterftügung 

zu gewähren ?). 
Offenbar follte diefer Vertrag nur bie Einleitung zu weiteren 

Unterbandlungen bilden; denn ver König faßte ſchon damals 

1) Archiv für fohweizer. Gefhichte V, 75—77 (mitgeteilt von Zell- 

weger). Abſchiede II, 260. 264. 869—870. 873—874. Bol. Th. 

v. Liebenau, Die Beziehungen der Eidgenofienfhaft zum Auslande im 
ben Jahren 1447 bis 1459, Geſchichtsfreund XXXII, 30ff., und B. de 
Mandrot, KEtude sur les relations de Charles VII et de Louis XI 
rois de France avec les Cantons suisses 1444—1483, im Jahrbuch für 

ſchweizer. Geſchichte V (1880), S. 79ff. Die Eidgenofien ließen fich die 

ber Wahrheit keineswegs entſprechende Formel gefallen, daß der König ſich 

auf ihre „infländige und demütige Bitte” zum Abſchluß des Vertrages 
berbeigelafien babe. 
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ven Gedanken, fich bei feinen Kriegen ber bewährten ſchweize⸗ 

riihen Wehrkraft zu bebienen. Er bereitete den Berner Ge⸗ 
fandten, die ihm die Urkunde zur Ratifikation überbrachten, 

einen höchſt ehrenvollen Empfang und äußerte den Wunſch, die 
Eidgenoffen möchten ihm Truppen für den wieverausgebrochenen 

Krieg gegen England ftellen. Nicht bag er ihrer eigentlich bes 
dürfe, ließ er fich vernehmen; denn mit Gottes Hilfe fei er 
gegen die Engländer ſtark genug. Aber ihre in der ganzen 

chriſtlichen Welt befannte Tapferleit würde jenen Feind er- 

Ichreden und der Eidgenofjenfchaft noch größere Ehren fichern. 
Die Tagſatzung ging nun freilich auf ein Werbegejuch nicht 

ein, da es den jchweizerifchen Traditionen widerſpreche, die 

Mannſchaft außer Landes in fremde Gegenden reifen zus laſſen 7); 

aber eigenmächtig zogen Triegäluftige Geſellen mit der Ausficht 
auf frögliche Waffenthaten und guten Sold dem fernen Kampf- 

plag zu ?). 
Auf alle Fälle wurde das freundliche Verhältnis zwiſchen 

Frankreich und der Eidgenofjenichaft in der Folge feitgehalten. 

Der König zeigte befonders den Bernern gegenüber eine achtungs- 

volle Rüdficht und weihte fie wiederholt in feine politifchen 

Pläne ein. Doc bemerkt man zugleich, daß die rührige fran- 
zöftihe Diplomatie anfing, auf die inneren und äußeren ſchwei⸗ 

zeriichen Angelegenheiten mitbeftimmend einzuwirfen. 

Am 22. Juli 1461 ftarb Karl VII Die Eidgenoffen 

waren ber Anficht, daß der mit ihm abgeſchloſſene Vertrag ohne 

förmlihe Erneuerung auch weiterhin zu recht beftehe, und beeilten 
fih nicht, mit feinem Nachfolger, Ludwig XI., in Verbindung 

zu treten. Als aber ber neue König, deſſen zweite Gemahlin 
Charlotte eine Tochter des Herzogs Ludwig von Savohen war, 
fih in den Familienſtreit des ſavoyiſchen Haufes einzumifchen 

begann und den Verdacht erregte, daß er das Herzogtum an 

1) Schreiben Berns an Luzern vom 28. März und 16. Juli 1453, 

bei Liebenau, S. 92—9. 

2) Mandrot,p. 84. W. F. v. Mülinen, Geſchichte der Schweizer- 

Söldner bis zur Errihtung der erften ſtehenden Garbe 1497 (Bern 1887), 

©. 31f. 
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fi reißen wolle; als auch ſchon ver Verkehr mit Genf durch 
franzöſiſche Sperrmaßregeln bedroht wurde 1), da zögerten fie 

auf das Drängen Bernd nicht länger mit der Sendung einer 
Aborbnung nach Frankreich. Diefe Ambafjade, deren merk⸗ 
würdiger Bericht ſich noch erhalten bat 2), erreichte zwar feine 
bindenden Zufagen für die Sicherung der eidgendififchen Inter- 

eſſen nach Savoyen Hin. Dagegen ergriff der König den An- 
laß, um den Schweizern am 27. November 1463 zu Abbeville 

an der Somme, wo er damals Hof Hielt, eine Erneuerung 

des mit feinem Vater vereinbarten Freundſchaftsvertrages 

vorzulegen. Bald darauf kamen franzöfifche Geſandte nach Bern, 
und dort beftätigten auf ihr Begehren bie Eidgenofjen am 

23. Bebruar 1464 den Vertrag ?). 

Bon da am entwidelten fich die guten Beziehungen der 

„alten Liga in Ober» Deutfchland” zum franzöfiichen Reiche 
weiter. Der König gab den Wünfchen der Berner in ben 

ſavoyiſchen Angelegenheiten nach; ex befreite auf ihre VBorftellungen 

den Grafen Philipp von Brefje, den er gefangen genommen 

hatte *), und gewann dann ihren Schultheißen, Niklaus von 

Diesbach, völlig für feine Politik. Dieſer einflußreiche und 
geichäftsgewandte Dann, der als Diplomat und Heerführer die 

Intereſſen des feiner Leitung anvertrauten Staatsweſens mit 
derſelben Umficht fürberte, mit ber er feine perjönlichen Vor⸗ 

teile wahrzunehmen wußte, fam im Frühjahr 1466 an ben 
franzöfifchen Hof, um eine förmliche Ausföhnung zwijchen Ludwig 

und dem Grafen Philipp von Savoyen zu bewirken. Die 

1) Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI, IH, 134. Haupt- 

zwed war. bie Hebung der Lyoner Mefien. 
2) Abſchiede II, 331—337 (in franzöfifcher, leider moderniſierter Faf- 

fung, nad Galiffe, Materiaux pour l’histoire de Genère I, 253 etsuiv.). 

Vgl. Mandrot, Etude, p. 116, ber die wichtigften Stellen nach ben 
Formen bes im Genfer Archiv Tiegenden Dokumentes felbft mitteilt. 

3) Abſchiede II, 339. 892. Tſchudi II, 650. Mandrot, p. 124. 
Wieder erſcheinen in der Urkunde die Eidgenofien al8 die Bittenben: 
„ipsis consulibus, civibus et communitatibus exposcentibus!‘“ 

4) Nach feiner ſchon 1463 ausgefprochenen Drohung. Vaesen et 
Charavay, Lettres de Louis XI, 11, 102—104. 
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überaus günftige Aufnahme, die er mit zwei jüngeren PVer- 

wandten beim König fand, vielleicht auch jchon das franzöfifche 

Gold, das in feine Hände floß, übten auf ihn einen fo tiefen 
Eindrud, daß er in den nächſten Jahren unermüdlich für eine 

feftere Verbindung Bernd und der übrigen Gidgenofjenichaft 

mit Frankreich thätig war. Seine Beftrebungen Hatten ent- 
ſchiedenen Erfolg, und vor allem in Bern begann die fran- 

zöfiiche Richtung fich über alle anderen politiichen Tendenzen zu 
erheben ?). 

Unleugbar machte fich der beſtrickende Einfluß des welfchen 

Staatsweſens auch bei den Schweizern in fteigendem Maße 

fühlbar. Und wie hätte e8 anders fein innen! Sie begeg- 

neten bier einem in langen Kämpfen um feine nationale Exiſtenz 

geftählten Volke, einer durch neuere Reformen einheitlich geord- 

neten Zivil» und Militärverwaltung ?) und einem in der Auf 

‚nahme feiner Macht begriffenen Königtum, das den frilchen 

Impulſen der Maſſen beftimmte Ziele ſetzte und gegenüber ven 
partifularen Neigungen der feudalen Herren eine ftarle mon- 

archiiche Gewalt begründete. Dieje Zuftände erjchienen den 

Schweizern um ſo lichtvoller, je kläglicher bie politifche Zer- 

fabrenheit im Deutſchen Reiche war, und die befliffene Freund- 

1) Über Nillaus von Diesbach enthält die Selbftbiographie feines 

Betters Ludwig von Diesbadh (Schweizer. Gefchichtforfcher VIII [1832], 

©. 161—215) fchägenswerte Nachrichten. Der Berfafler führt auf bie 
erwähnte erfie Gefandtichaftsreife „das Glück und Heil der von Diesbach“ 

zurüd. Vgl. ©. v. Wyß, Art. Diesbach, in der Allgem. deutfchen Bio- 
graphie V, 142—145 (wieder abgebrudt in der Sammlung bernifcher 
Biographieen I, 33—42). Mandrot, Etude, p. 127 etsuiv., wo (p. 131) 
ein Brief vom 23. Juli 1468 erwähnt wird, in welchem die Berner dem 

König für die den Herren v. Diesbach gewährte Penfion danken. Für 
die Datierung der Reiſe bat wohl Zellmeger (Archiv für fehmweizer. 
Geſchichte V, 10) das Richtige getroffen. 

2) Die Reform der franzöftihen Armee wurbe von Karl VII. un- 

mittelbar nach dem Armagnatenfeldzuge an die Hand genommen. Rante, 
Sranzöfifhe Geichichte I (Sämtliche Werte VIII), ©. 48. Vallet de 

Viriville III, 57. Dufresne de Beaucourt IV, 387. Jähns, 

Geſchichte der Kriegswifienfchaften I (Münden und Leipzig 1889), ©. 314. 
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lichkeit, der fie am Hofe des Valois begegneten, mußte fie um 

fo ficherer locken, je weniger Oſterreich fich entfchließen konnte, 
den thatjächlichen Geftaltungen in den Vorlanden fich zu fügen 
und feine alten Anſprüche auf eidgendififche Territorien ohne 

Rückhalt preiszugeben. 

Noch immer ftand doch das Verhältnis gegenüber Ofter- 
reich iim Vordergrund der gemeineidgenöffiichen Politif und 

beitimmte im wejentlichen die Unternehmungen ber Schweizer 

in den zwei Jahrzehnten, die dem Abſchluß des Zürichkrieges 
folgten. 

Nah dem Ausgang dieſes Kampfes war tbatiächlich ber 

durch den 5Ojährigen Frieden begründete Zuftand wieder her⸗ 

geftellt worden. Aber die Eidgenoffen konnten nicht vergeffen, 

in wie große Gefahr fie durch das Vorgehen Oſterreichs ge 

fommen waren, und immer wieder tauchten die noch in dem 

Prozepverfahren gegen Zürich mit aller Schärfe hervorgehobenen 

alten Gegenfäte auf !). Der Streit war mit nichten abgeſchloſſen; 

er fand beit der täglichen Berührung der Parteien und ihrem 

tiefen Mißtrauen fortwährend neue Nahrung. Die Verträge 

erwieſen fih, wie ſchon im 14. Jahrhundert, als eine ohn⸗ 
mächtige Schugwehr gegenüber der zum Ziele drängenden Be⸗ 

wegung. Die Eidgenofjen ergriffen unbedenklich jede Gelegen- 

beit, um ihre Stellung auf Koſten OÖfterreich8 zu befeftigen und 
defien Macht in ihrer unmittelbaren Nachbarſchaft allmählich 
völlig zu vernichten. Sie Tonnten ſich eines Erfolges zum 

vornherein verfichert halten. Während die Vertreter des öſter⸗ 

reichiſchen Hauſes der durchgreifenden Willenskraft entbehrten 

und nach bergebrachter Weile über Fragen der Länderteilung 

miteinander im Streite lagen, handelten die Eidgenoſſen mit 

ber friſchen Zuverficht, die aus dem Bewußtſein einheitlicher 

Intereffen und kriegeriſcher Überlegenheit entiprang. Ihre 

Geſinnung zeigte fih ſchon darin, daß fie jegt in ben Bundes⸗ 

briefen von Zug, Glarus und Quzern den Vorbehalt der dfter- 

1) Siehe oben, ©. 72. 104. 
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reichiſchen Herrſchaft fallen ließen, um jede Erinnerung an Das 

urſprüngliche Verhältnis auszulöfchen ?). 

Noch erbielten fih für eine Reihe von Jahren äußerlich 
friedliche Beziehungen. Die wieder erftarkte eidgenöffifche Partei 

in Zürich durfte es wagen, eine vom Kriege herrührende Schuld- 
forderung gegenüber Ofterreich nachdrücklich geltend zu machen, 
und fie erreichte, daß das Bjterreichiiche Haus, um feine Ver⸗ 
pflichtung abzulöſen, nach einer gütlichen Übereinkunft im Früß- 
jahr 1452 die Grafſchaft Kiburg pfandweile wieder an Zürich 
überließ 2). Ernſte Folgen jchienen fi) dann an den Scaff- 
baufer Bund zu knüpfen. Es fam noch im Jahre 1454 zu 

einem förmlichen Waffengang zwiſchen eivgenöffiichen Beſatzungs⸗ 

truppen und Vertretern des jchwäbilchen Adels, die im Ein- 

verftändnis mit Ofterreich Schaffhaufen angriffen. Doch ver- 

mittelten die Bilchöfe und Räte von Bafel und Konftanz einen 

Waffenftillitand, und allmählich erlofchen die Anſprüche der 
Herzoge auf die Stadt ®). 

Aber nur drei Jahre nah der Beilegung dieſes Streites 

traten die Eidgenofjen aus ihrer Zurüdhaltung heraus und 

griffen unmittelbar auf öfterreichiiche8 Territorium. 

In der vielumworbenen Stadt Rapperswil, die ihrer 
Herrihaft während des legten Krieges mit großen Opfern und 

ehrenhafteſter Ausdauer treu geblichen war, hatte jich jeit der 

Herjtelung des Friedens eine eidgenöſſiſche Partei gebilvet. 

Diefe gewann um fo fefteren Boden, als Öſterreich dem wich 

1) Abſchiede II, ©. 267, Nr. 411; ©. 269, Nr. 417; ©. 271, 
Nr. 421. VBgl. oben, Bd. I, S. 165 und 213 in den Anmerkungen. 

2) Tſchudi II, 562. Die Zürder hatten den Markgrafen Wilhelm 

von Hochberg ſchon am 1. Februar 1446 veranlaßt, ihnen im Namen 
Oſterreichs für eine Schuld von 21000 Gulden einen Pfanbbrief auf 
Kiburg auszuftellen. Siche die Urkunde bei Chmel, Materialien I,ı, 

192. Der definitive Pfandbrief des Herzogs Sigmund vom 8. Februar 

1452 (ebd. ©. 373; vgl. Geſchichte K. Friedrichs IV., Beil. XId, ©. 766) 

lautete auf 17000 Gulden. Bgl. die Bemerkungen Meyersv.Knonau, 

„Zur finanziellen Geſchichte der Beteiligung Ofterreihs am alten Zürich- 
triege”, im Anzeiger flir ſchweizer. Altertumstunde 1871, ©. 274f. 

3) Abfchiede II, 275ff. Bol. Th. v. Liebenau a. a. D., ©. 66. 
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tigen Punkte nur geringe Aufmerkſamkeit erwies und den bes 

rechtigten Anſprüchen ver Bürgerfchaft auf eine Erleichterung 

ihrer brüdenden Schuldenlaft ') trog aller Bitten feine Rüd- 

ſicht ſchenkte. Es klang beinahe wie ein Hohn, daß ihr der 

Kaifer einfach ein kurzes Moratorium für die Ausrichtung ihrer 

finanziellen Verpflichtungen gewährte 2). Der Gegenfat zwiichen 
den Anhängern der alten BHerrichaft, „ven Chriften“, und den 

an die Walbftätte fich anlehnenden „Türken“ ?) führte zu argen 

Streitigkeiten und veranlaßte fett dem Jahre 1453 wiederholte 
Vermittelungsverjuhe von Feldfirh und von Zürih aus. 

Schiediprühe vom 2. und vom 21. Dezember 1457 ver» 
mochten feine dauernde Ruhe zu begründen, und jchon wurbe 

im Frühjahr 1458 in der Eibgenoffenfchaft die Frage über ein 

Bündnis mit Rapperswil erwogen %). Da entſchied in Höchit 

unerwarteter Weife ein rafcher Handftreih den langwierigen 

Konflikt. 

Im September 1458 unternahmen einige taufend Eid» 
genofjen einen Streifzug gegen Konftanz, um bie Unbill zu 

rächen, die dort nach ihrer Meinung einem jchweizerijchen Gaſte 

während eine8 Schübenfefte8 widerfahren war. Zu anderen 

Zeiten hätte der geringfügige Streit, über deſſen Urjprung ver- 

ſchiedene Gerüchte in Umlauf famen, mit leichter Mühe ges 

Tchlichtet werden können; aber in jenen Jahren genügte bie 

letjefte Herausforderung eines Nachbars, um die Empfindlichkeit 

1) Schreiben vom 26. Febr 1453 an Herzog Sigmund, bei Chmel, 
Materialien II, 43. Schultheiß und Rat von Rapperswil laſſen bier 
fhon deutlich durchblicken, daß fie für nichts gut ftehen könnten, wenn 

ihnen Ofterreih in ihrer Not nicht helfen würde. 
2) Ridenmann, Geſchichte der Stabt Rapperswil (1878), ©. 150. 

157. — Friedrich III. war am 19. März 1452 in Rom zum Kaifer ge- 
frönt worben. 

3) Der Name der „Türken“ war feit dem Falle Konftantinopels in 
aller Munde. Es bedarf alfo nicht der künftlihen Erklärung, die Joh. 

v. Müller (IV [Leipzig 1826], ©. 486) und nad ibm Ridenmann, 

©. 154, verſucht haben. 

4) Liebenau a. a. D., S. 66ff. Abſchiede II, 288. Den Schieb- 

ſpruch vom 21. Dezember 1457 fiehe bei Ehmel, Materialien II, 140. 
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der Schweizer wachzurufen und ihre kriegeriſchen Leidenichaften 

zu entfejjeln 2). Wie Herzog Sigmund ſich einmal äußerte: wird 
irgendwo ein Bauer auf einer Kirchweih totgefchlagen, fo find alle 

Eidgenoſſen, ihn zu rächen, einig und lebendig 2). Die über- 

mütigen Scharen, deren Kern aus Luzernern beftand, achteten 

ber alten Freundſchaft zwiſchen Konftanz und den Eidgenoffen 

nicht; fie drangen bi8 nach Weinfelden vor, drohten die Um⸗ 
gekung von Konftanz zu verwüften und traten erft dann ben 

Rückzug an, als ihnen die Stadt 3000 Gulden als Brand» 

Ihagung bar bezahlte und fie für weitere 2000 Gulden ficher 

ſtellte °). 
Auf dem Heimweg berührten nun etliche Hundert Dann 

aus den Waldftätten Rapperswil. Ohne Zögern verbanden fie 
fich mit der eidgenöſſiſchen Partei, drangen in die Stadt und 

nahmen fie zu ihren Handen. Dieſe begab fich in ein Schirm- 
verhältnis zu den Eidgenoſſen, das ſechs Jahre ſpäter, 

am 10. Januar 1464, durch einen Vertrag mit Urt, Schwiz, 

Unterwalden und Glarus definitive Geſtalt erbielt. Rapper 

wil gelobte den vier Orten, ihnen Stadt und Burg in allen 
ihren Nöten offen zu halten, obne ver Länder Gunft und 

Willen eine andere Verbindung einzugehen und ihnen in all 

1) Siehe Tſchudis Bericht (II, 582) über einen Einfall im ben 

Klettgau und Hegau 1455, und die Darftellung in einem Regiſtrarium 
bes Erzberzogs Albrecht, Zeitichrift für die Gefchichte des Oberrhein 
XXIV, 117ff. 

2) Anshelm, Berner Chronik IV, 145 (Neue Ausgabe). 

3) Abſchiede II, 294—296. Henne, Klingenberger Ehronit, ©. 354 

bis 355. Barianten zur Geſchichte des Plappertfrieged aus Zindelins 

Konftanzer Chronik, mitgeteilt im Anzeiger für fehweizer. Geſchichte und 
Altertumstunde 1862, S. 67. Aufzeichnungen bes Überlinger Bürger- 
meifter8 Lienbard Winterfulger, bei Ph. Ruppert, Konflanzer 

Beiträge zur badiſchen Gefchichte (Konftanz 1888), S. 101—103. — Bon 
ber Rüdweifung einer Berner Münze als eines „Rubplappart” (Tſchudi 
II, 590) if in ben älteſten Schweizer und Konſtanzer Berichten nirgends 
die Rebe. Auch Tſchachtlan (Quellen zur Schweizer Geichichte I, 215) 
weiß nicht8 davon. Es fcheint, dag Schweizer Schützen oder Spieler 

ſelbſt miteinander in Streit gerieten nnd daß fih dann Konflanzer ein- 
miſchten. Bol. Bupilofer, Gejchichte des Thurgaus I*, 817—820. 



142 Biertes Buch. Aufſchwung des nationalen Lebens. 

ben Hoheitsrechten gehorfant zu fein, welche die Herrichaft Oſter⸗ 

reich in der Stadt und Burg geübt hatte. Dafür gewährleiſteten 
die Länder ſeine alten Freiheiten und geſtanden ihm bei Streitig⸗ 

keiten mit den Schirmherren ein ſchiedsgerichtliches Verfahren 

nach eidgenöſſiſchem Rechte zu. Der Vertrag begründete nach 

ſeinem Wortlaut ein Unterthanenverhältnis Rapperswils; aber 
thatſächlich wurde die Stadt von den vier Orten — wenigſtens 

für den Anfang — als eine Bundesgenoſſin oder ein zugewandtes 

Glied behandelt ?). 
Doch wie ſich auch die bundesrechtlichen Beziehungen im 

einzelnen gejtalten mochten: das ntjcheivende war, daß im 

Spätjahr 1458 der feite öfterreichiiche Plag am obern Zürich» 
jee der frübern Herrichaft verloren ging und für die Eidgenojjen- 

ſchaft gewonnen wurde. 

Diefe neue Beeinträchtigung des dfterreichtichen Beſitzes traf 

in erjter Linie den Herzog Sigmund, der wenige Monate vor- 

ber, zufolge einer Übereinkunft mit feinem Vetter, dem Erz- 
berzog Albrecht, alle vorderdjterreichtichen Lande übernommen 

batte 2) und nun eben während eines Aufenthaltes in biejen 

Gebieten °) den in jeber Hinficht empfindlichen Verluſt er» 
leben mußte. Er richtete unverweilt Bejchwerden an die Eid- 

genofjen; aber umſonſt verlangte er die Einhaltung des fünfzig. 

jährigen Frieden3 und die Herausgabe Rapperswils. Er jelbft 

batte ihr Mißtrauen neuerdings durch Verfügungen erregt, 

1) Tſchudi I, 639. Abſchiede II, 338. Bol. Ridenmann, 
©. 165fl. Ochsli, Orte und Zugewanbte (Jahrb. für ſchweizer. Geſch. 
ZU), ©. 101ff. Nach der Reformation wurde bie Stellung Rappers- 
wils mwejentlih ungünftiger. Simler (Regiment gemeiner Eybtgnofchaft, 
1577, 81. 133, vgl. Bl. 129) zählt die Stabt zu den Gebieten „fo von 

gmeinen Eybgnofien bevogtet und geregiert werdend“. 

2) Am 10. Mai 1458. Chmel, Materialien II, 152. Bgl. Stälin, 
Wirtemb. Gefchichte III, 494. Albrecht (VI.) führte feit dem 6. Iannar 
1453 den Titel eines Erzherzog. Ehmel ca. a. O., I, 36. 

3) Seinen glänzenden Einzug in Konſtanz befchreibt der Staliener 
Dentura Pontanus als Augenzeuge. Siehe Freher, Germanicarım 
rerum scriptores II (Francof. 1602), p. 113—116. 
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die als gefährliche Eingriffe in ihre Zerritorialgewalt erfchienen 1). 

Nun gedachte er zu den Waffen zu greifen. Er ſchloß zu 

wechjeljeitiger Hilfe ein Bündnis mit dem Grafen Ulrich von 

Württemberg ?) und betrieb im Frühjahr 1459 von Feldkirch 
aus Rüftungen in Zirol. Doc fcheute fich der Herzog, den 

Krieg mit den Schweizern wirklich zu eröffnen. Vielmehr ließ 

er fih zu einem Waffenitillftand berbei, der am 9. Juni 1459 

unter der vermittelnden Einwirkung des Papftes, des Königs 

von Frankreich, des Biihofs von Konſtanz und einiger Städte 

auf drei Sabre abgeichloffen wurde, fo daß aljo ver fünfzig- 

jährige Friede doch biß zu feinem Endtermin im Mat 1462 

erhalten bleiben jollte °). 
Aber alsbald zeigte fich, wie unficher alle Verträge zwiſchen 

ben beiden alten Gegnern waren. Schon im folgenden Jahre 
wurde die Waffenruhe wieder unterbrochen, indem der Papit, 

ber foeben am eifrigften für die Friedensvermittelung thätig 

geweſen war, die Eidgenoffen zu einem neuen Kriege gegen 

Herzog Sigmund zu verleiten wußte. 

Infolge ungemefjener Anſprüche des herrſchſüchtigen Kardinals 

Nikolaus Cuſanus, der von Rom aus durch Papſt Nikolaus V. dem 

Domkapitel von Brixen als Biſchof aufgezwungen worden war, 

hatte ſich ein andauernder heftiger Streit zwiſchen der römiſchen 

Kurie und dem Herzog Sigmund als Landesherrn von Tirol 

erhoben +). Mit dem Antritte Pius IL, des bekannten Hu⸗ 

1) Unter ben vorberöfterreihifchen Befitsungen, die er am 16. Auguft 

1458 feiner Gemahlin Eleonora von Schottland als Leibgebing verfchrieb, 
werben auch Kiburg und Grüningen aufgeführt. Liebenau, Bezie- 
Hungen ꝛe. ©. 71. Mandrot, Etude (Jahrbuch für ſchweizer. Geſch. 
V), p. 95. Pupikofer, Geſchichte des Thurgaus I, 813 (wo flatt Enge 
land „Schottland“ zur Yefen if). — Sollte der Herzog wirklich geglaubt 
haben, daß die Eibgenofien fi unter allen Umfländen ſcheuen würden, 

fih an dem Eigentum einer Frau zu vergreifen? 
2) 29. November 1458. Stälin II, 547. 

3) Chmel, Materialien II, 173—174. Abſchiede II, 881—883. 

Einen Hauptanteil an ber Herfiellung bes Friedens hatte der päpfiliche 
Legat Stephan von Narbini. 

4) Siehe Jäger, Der Streit des Karbinals Nicolaus von Eufa mit dem 
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maniften Aeneas Shloius !), fchien ein Ausgleich berbeigeführt 
zu werben; denn der neue Papft hatte ſchon früher freund- 

ichaftliche Beziehungen zu dem jugendlichen Herzog unterhalten 

und zeigte jich ihm anfangs, zumal in der Beilegung ver 

Schweizer Händel, ungemein entgegenlommend 2). Noch am 

18. Januar 1460 befahl er durch ein Breve die jtrenge Ein- 

baltung des fünfzigjährigen Friedens und forderte die Eidgenoſſen 

unter Androhung des Banned und des Interdiktes auf, dem 

Herzog die zulegt entriffenen Gebiete, voran Rapperswil, wieder 

auszuliefern ?). Allein die geringe Teilnahme, die Sigmund 

auf dem Mantuaner Kongreß den von der Kurie eifrig bes 

triebenen Blänen eine® großen Türkenkrieges entgegenbrachte, 

und die fortgefegten Intriguen des Biſchofs Cujanus, den aus 

verdeckter Stellung auch Kaifer Friedrich unterftügte, bewirkten 

in Inrzer Zeit eine jo völlige Umftimmung des Papſtes, daß 

biefer am 8. Auguft 1460 in böchiter Leidenſchaft das Anathem 

und die größere Erfommunifation über den Herzog und jeine 

Helfer verhängte. 

Der uriprünglich lokale Streit zwifchen bijchöflicher und 

Ianveöherrlicher Gewalt erhielt durch folches Vorgehen der Kurie 

eine tiefere allgemeine Bedeutung. Die deutſchen Fürften ing» 

gefamt fühlten fich in ihren Intereſſen jchwer bedroht; fie bes 

trachteten die Sache Sigmunds als eine gemeinjame Angelegen- 

beit und jtellten fich auf feine Seite. Geiftliche und weltliche 

Herren erboten ſich ihm zu guten Dienjten; die ſchwäbiſche 

Herzoge Sigmund von Ofterreih als Grafen von Tirol, 2 Bde. Inns⸗ 

brud 1861, und die anmutige Abhandlung Meyers v. Knonau, Der 
Schmollwinkel eines mittelalterlichen Kirchenfürften in ben Dolomiten, im 
Jahrbuch des Schweizer Alpen-Elub XXII (1887), ©. 403 fi. 

1) 19. Auguft 1458. Paſtor, Geſchichte der Päpfte II (1889), ©. 10. 
2) Dan vergleihe die berzlihen Wendungen in bem Briefe vom 

3. Sept. 1458, bei Chmel, Materialien II, 160. 
3) Mantua, 15. kal. Febr. 1459 (nach römifcher Rechnung). Abſchiede 

Il, 305, Nr. 478. Damit ift das Breve vom 2. Januar 1460 an ben 
Biſchof von Bafel und an die Äbte von Kempten und Stams (Chmel, 
Materialien II, 187), fowie das Schreiben Sigmunds an Petermann. 
von Raron vom 12. Oft. 1460 (Tſchudi II, 604) zu vergleichen. 
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Ritterſchaft vom St. Georgenſchilde erneuerte mit ihm ein 

älteres Bündnis }). 
Da faßte der Papſt den überrafchenvden Entichluß, mit ben 

Schweizer Eidgenojjen in Verbindung zu treten und fie gegen 

den Herzog aufzuhetzen. &r erklärte das erwähnte Breve vom 

18. Januar mit allen darin ausgefprochenen Zenjuren für null 

und nichtig, ließ fie als feine beſonders geliebten Söhne und 

als mutige Vollitreder der Gerechtigkeit auffordern, allen Ver⸗ 
ehr mit dem Herzog abzubrechen, fandte eine Botjchaft um bie 

andere über Schwiz nach Zürich und legte ihnen in immer 

Dringenderen Formen nahe, daß fie unfterblichen. Ruhm er- 

langen würden, wenn fie mit ihrer Macht den apoftolifchen 

Stuhl gegen den Herzog unterjtügen wollten 2). Die Schweizer 
famen beinahe in dieſelbe Lage, in welche fie während des Kon- 

ftanzer Konzils nach der Achtung bes Herzogs Friedrich gedrängt 

worden waren; nur hatten fie damals nach dem Begehren ber 

deutſchen Reichägewalt gehandelt, während jet die oberite kirch⸗ 

liche Autorität mit ungeftümer Haft ihre Entjchliegungen zu be- 

ftimmen fuchte. 

Das Anfinnen des Papftes fand in der Schweiz aus mehr. 
fachen Gründen einen günftigen Boden. Die Eidgenoffen waren 

durch Klagen Sigmunds, daß der Konftanzer Vertrag von ihrer 

Seite nicht beachtet werde, aufgebracht, und bei der allgemeinen 

friegerifchen Richtung des Volles bedurfte e8 nur eines geringen 

äußeren Anftoßes, um die Mafjen in Bewegung zu feßen. So⸗ 
eben noch, im Frühjahr 1460, batte eine eidgenöſſiſche Freiſchar 

auf den Ruf eines Allgäuers die Waffen über den Bodenſee 

getragen und deſſen Nechtsitreit mit dem Abte Gerwig von 

Kempten fiegreich ausgefochten °). Jeden Augenblid war man 

1) Urkunde vom 23. Auguft 1460, bei Chmel, Materialien II, 222. 

Bel. Stälin, Wirtemb. Gefhichte III, 547. Die Ritter trugen doch 

Sorge, den Hilfskreis nicht Über den Bodenfee hinüber auszudehnen. 
2) Jäger a. a. O. I, 73. 79. 111f. 
3) Klingenberger Chronik, S. 356. Tſchachtlan, Berner Ehronif, 

Ausgabe von Studer in den Ouellen zur Schweizer Geſchichte I, 216 

bis 219. Edlibach, Ehronit, S. 107f. Burkhard Zint, heraus⸗ 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenofſſenſch. II. 10 
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bereit, die friedliche Arbeit zu verlaffen und die Hellebarde oder 

den Spieß zur Hand zu nehmen! Indem nun aber ein Kampf 
gegen den Herzog Sigmund eröffnet werden follte, fonnte man 

über das Objekt des Angriffs nicht lange ſchwanken. Denn 

mit aller Stärke regte ſich damals bei den Eidgenoljen das 

Begehren, den noch unter öfterreichifcher Verwaltung ftehenden 

Zurgau, den Reit des alten großen Gaues, zu erobern. ‘Die 

fruchtbare, von Städten, Schlöffern und Klöftern erfüllte Land⸗ 
Ichaft, die fih an den Bodenſee und Rhein anlehnte, erſchien 

ihnen nach dem Abſchluß engerer Verbindungen mit Appenzell, 

St. Gallen, Schaffhaufen und Bern als eine unentbehrliche 

Gebietsergänzung. Es kam Hinzu, daß die Freiberren Bigilius 

und Bernhard Gradner aufs eifrigfte die friegeriihe Stimmung 

ſchürten. Diefe beiden Männer aus fteiriichem Gejchlecht, früher 

die vielbeneideten Günſtlinge des Herzogs Sigmund, waren 

wegen ihres Übermutes aus Tirol verwiefen worden und hatten 
th dann zur Betreibung ihrer Nachepläne nach der Schweiz 

gewendet. Gedeckt durch das Zürcher Bürgerrecht, das fie er- 

warben, juchten fie auf alle Weije ihrem ehemaligen Gönner 
Schaden zuzufügen, und nun konnte ihnen nichts willlommener 

jein, al8 der Ausbruch einer Fehde gegen Sigmund !). 

gegeben von Hegel in ben Chroniken ber deutſchen Städte V (Augsburg II), 

©. 101. Ruppert, Konflanzer Beiträge, S. 105. Bgl. Baumann, 

Geſchichte des Allgäus II, 53ff. Bud, Unfere Burgftälle, Allgäuer Ge⸗ 
ſchichtsfreund III, 1890, S. 40—41. Dändlifer, Hans Walbmanns 

Sugenbzeit und Privatleben (Züri 1878), ©. 7. Die Teilnehmer am 
Kemptener Zuge wurben von ber Zürder Obrigkeit, wie Dändliker 
an anderer Stelle (Jahrbuch für fchmweizer. Gef. V, 196) nachgewiefen 
bat, beftraft. 

1) Über die Grabner handelt eingehend Albert Jäger, Die Fehde 
ber Brüder Bigilius und Bernhard Grabner gegen ben Herzog Sigmunb 
von Tirol. Denkſchriften der Taiferl. Akad. der Wiflenfchaften. Philof.» 
hiſtor. Klaffe, IX. Bd. (Wien 1859), S. 233—8301. Bal. Rahn, 
Geſchichte der Bildenden Künfte in der Schweiz (Züri 1876), S. 717. 
Beller-Werbmüller, Der Grabflein Bernhard Grabnere. Zürcher 

Taſchenbuch 1881, S.1—3. Alb. Wild, Am Zürcher Rheine. Taſchen⸗ 
buch für Eglisau und Umgebung I (Züri 1888), ©. 71—89. 



Fünftes Kapitel. Neue Bünbnifie und Eroberungen. 147 

Bei diefer Lage der Dinge vermochten weder die Biſchöfe 

von Konftanz und von Bafel, noch die Könige von Frankreich 

und von Schottland durch ihr Dazwilchentreten ven Frieden zu 

erhalten ). Vom Oberhaupte der Kirche bei ihrem chriftlichen 

Gehorſam zum Bruce feierlich befiegelter Verträge aufgerufen, 

griffen die Eidgenoſſen erjt zögernd, dann alle Bedenken ent- 
Ihloffen überwindend, nach ber fchönen Beute, auf welche fie 

durch die Kurie immer deutlicher gewiejen wurden: am 14. Sep» 

tember 1460 erfolgte der kriegeriſche Aufbruch. 

Die Luzerner und Unterwaldner gingen voran und zogen 

über Rapperswil nach dem Turgau. Die übrigen Orte machten 

anfangs den Verfuh, die Schar durch ihre Botichaften von 

einem Unternehmen abzuhalten, das ven beftebenden Trieben 

ſchroff verlegte und zu ſehr erniten Verwickelungen führen fonnte. 

Allein das Friegsluftige, von jorgfältigen politifchen und mora⸗ 

fifchen Erwägungen weit entfernte Voll bebarrte auf feinem 

Vorhaben und erließ am 20. und 23. September die Abjage- 
briefe an den Herzog. Da folgten allmählich alle Eidgenofjen, 

mit Ausnahme der Berner, dieſem Beiſpiel. Ihnen jchlofjen 

fih die Grabner und die Grafen Wilhelm und Georg von 
Sargans, die das von threm Vater Heinrich im Jahre 1437 

mit Schwiz und Glarus abgeichloffene Landrecht erneuert hatten, 
durch eigene Tehdebriefe an. Der Abt von St. Sallen und 

der Bifhof von Eur wurden zur Hilfe aufgerufen ?). 

Der bedrohte Herzog war inzwifchen nicht unthätig geblieben. 

Er hatte die ſchwäbiſche Ritterſchaft, wie bie vorderöſterreichiſchen 

1) Abſchiede II, 306, Nr. 481. Jäger, Der Streit des Karbinals 
Nitolaus von Eufa II, 117. 

2) Tſchudi, Ehron. LI, 600ff. Abſchiede II, 307 ff, Nr. 485—485. 
Krüger, Die Grafen von Werbenberg- Heiligenberg nıb von Werbenberg- 
Sargans, in den St. Galler Mitteilungen zur vaterlänb. Geſchichte XII 

(1887), ©. 340. Reg. Nr. 945, ©. cv. — Wie wenig belangreich im 
Grunde die Klagen ber Eidgenofien gegen ben Herzog Sigmund waren, 
erhellt aus den Abfagebriefen und aus dem zu Anfang des Jahres 1460 
an König Karl VII. gerichteten Schreiben. Siehe Chmel, Monumenta 
Habsburgica I, 231, und für die Datierung Mandrot, Etudea. a. O., 
©. 100 u. 102. 

10* 
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Länder überhaupt, zu fräftiger Unterftügung und Verteidigung 

verpflichtet; er hatte auch umfaſſende Rüftungen in Tirol und 

Borarlderg angeordnet und in die feften Punkte, wie Winter- 
tur und Dießenbofen, ftarfe Befatungen gelegt. Aber der ſüd⸗ 

Ihwäbtiche Adel beſaß nicht völlig freie Hand, da er auf eine 

eben damals im Hegau ausgebrochene Vollsbewegung Rüdficht 

nehmen mußte !). Und ohnehin gingen die Eidgenofjen, nach— 

dem fie einmal ins Selb gerücdt waren, mit einer Schnelligkeit 

vor, welche die Gegenanftalten ihres Feindes an den meiften 

Orten zufchanden machte. In wenigen Tagen eroberten fie 

beinahe den ganzen Zurgau; mit leichter Mühe brachten fie 

Frauenfeld, Stadt und Schloß, zur Übergabe, und bis zum 
12. Oktober buldigte ber größte Zeil der Landſchaft den fieben 

Orten Zürich, Luzern, Uri, Schwiz, Unterwalden, Zug und 

Glarus. Ein Heereshaufe dehnte den Feldzug über ben Rhein 

bis Fußach aus, verfuhr mit rücfichtslofer Härte gegen das 

Kriegsvoll, das dort in einem Schloffe lag, und erzwang von 
den bedeutendften Ortichaften im Vorarlberg, wie Bregenz und 

Dorenbüren, Kontributionen. Eine andere Schar aus Uri, 

Schwiz, Glarus und Zürich befegte Walenftabt und unterwarf 

die öfterreichifchen Herrichaftsleute von» Nidberg und Freuden⸗ 

berg im Sarganfer Land. 

Alle diefe Erfolge wurden ohne nennenswerte Anftrengung 

errungen; das bloße Erfcheinen der Eidgenoſſen reichte Bin, 

um den Abfall der auf fich ſelbſt angewiejenen Bevölkerung von 

der öſterreichiſchen Herrichaft zu bewirken. Nur ‘Dießenbofen 
und Wintertur leifteten erniten und andauernden Wiperftand. 

Jene Stadt am Rhein ergab fich erft am 28. Oktober. Unter 

dem Vorbehalt ihrer Treibeiten gelobte fie den acht Orten 

— denn auch Bern war hier eingetroffen — und ber Stabt 

Schaffhauſen Zreue und Geborfam. Das ftark befeftigte 

Wintertur bingegen bot allen Angriffen der zweimal mit ganzer 

1) Klingenderger Chronik, S. 358. Bgl. Th. v. Kern, Der Bauern 

aufftand im Hegan 1460. Zeitfchrift der Gefellichaft zur Beförderung 

ber Gejhichte 2c. von Freiburg I, 105ff. Meyer v. Knonau, Iabr- 
buch für die Litteratur ber Schweizergefchichte 1867, ©. 113. 
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Macht vor feinen Mauern vereinigten Eibgenofien Trog umb 

behauptete fich in ftandhafter Abwehr bis zum Friedensſchluß *). 
Noch während der Belagerung Winterturs begannen nämlich 

VBermittlungsverjuche, die zu glüdlichem Ziele führten, ebe 

die Stadt bezwungen werden fonnte. Wieder waren es in 

erſter Linie die Bilchöfe von Konftanz und von Baſel, die fich 
für die Herftellung des Friedens bemühten, und ihren Ans» 

jtrengungen gelang es, die Parteien am 7. Dezember zu einem 

Waffenftiliftand zu veranlajjen, der zunächſt bis Pfingften des 
folgenden Jahres dauern foltte?). In der Zwilchenzeit wollte 

man dann einen vollen Frieden zu errichten ſuchen. 
Der Papit war äußerſt unzufrieden über dieſe Wendung. 

Er hatte den Eidgenoffen auf die Nachricht vom Ausbruche 
des Krieges noch am 25. Oktober geichrieben, „dieſer Angriff 

jei, wie er nicht zweifle, nach Gottes Urteil höchſt gerecht, weil 

der Erlommunizierte in jolcher Weile von der Ruchlofigfeit und 

von der Beleidigung des allmächtigen Gottes mit ber eijernen 

Rute heilfamer Zurechtweilung zurücgetrieben werde” °). Nun 

fonnte er nicht begreifen, daß fie das Feld jchon räumten. 

Er warnte fie vor der Verbindung mit einem von der Kirche 

1) Sehr kurz ift der Bericht über die Eroberung des Turgaus in ber 

Klingenderger Chronik, ©. 358, weit ausführlicher und auf guter Kunde 
berubend Edlibach, Chronit, ©. 108ff. Daneben ift zu vergleichen 

Tſchachtlan, Berner Ehronit a. a. O. I, 218—219, und bie alles 
wejentlihe zufammenfaffende Stelle in der von Ehmel veröffentlichten 

Denkſchrift, Situngsberichte der Wiener Akademie II, 475. Nicht ohne 
jelbftändigen Wert find die Darftellungen bei Vadian, Deutjche biftor. 

Schriften, herausgegeben von E. Götzinger, II, 180ff., und Tſchudi, 
Chron. II, 603 ff., der hauptſächlich urkundliches Material mitteilt (teils 
weife wieder abgebrudt in den Thurgauifchen Beiträgen zur vaterländifchen 

Geſchichte II [1861], S. 81ff.). Im übrigen verweiſe ich auf Jäger, 
Die Fehde zc., S. 281 ff., Der Streit zc. I, 125ff. Meyer vu. Knonau, 

Aus mittleren und neueren Jahrhunderten, S.100ff. Bupitofer, Ge- 
ſchichte des Thurgaus II®, Aff. 

2) Chmel, Materialien I, 227—229. Abſchiede II, 883—886. 

Wintertur mußte während des Friedens „fill fiten”. Erklärung vom 
8. Dezember, ©, 311, Nr. 489b. 

3) Jäger, Die Fehde ıc., S. 285, Anm. 4. 
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ausgejchloffenen Fürſten und gab ihnen deutlich zu verftehen, 

daß nichts für tapfere Männer fchändlicher jei, als die Ver- 

teibigung der Sache Gottes zwar mutig anzufangen, bald aber 

feige aufzugeben !). Allein bie im Grunde nach durchaus pro» 

fanen GefichtSpunften handelnden Eidgenofjen begnügten fich 

völlig mit den Nejultaten ihrer Unternehmung und gedachten 

fih nicht weiter als gehorſame Söhne der Kirche zu erproben. 

So blieb dem enttäufchten Papſte nichts anderes übrig, ale 

fih „mit dem notwendigen Aufwande anftändiger fittlicher Ent- 
rüftung“ aus der Sache zurüdzuziehen ?). 

Nachdem ein auf den 2. Mat 1461 ausgejchriebener Tag 

wegen ber fchroffen Forderungen Ofterreichs reſultatlos ver- 
laufen war, trat in der Woche vor Pfingften ein großer 

Friedenskongreß in Konſtanz zufammen. Es erſchienen 

der Herzog Ludwig von Baiern, der Biſchof von Baſel mit 

Abgeordneten der Stadt, der Biſchof von Konſtanz, zahlreiche 

andere geiſtliche und weltliche Herren, nebſt den Vertretern der 

eidgenöſſiſchn und zugewandten Orte. Nach vierzehntägigen 

Unterhandlungen glückte es, am 1. Juni einen auf 15 Jahre 

lautenden Frieden zwiſchen den Eidgenoſſen und Herzog Sig⸗ 

mund zu errichten. Die wichtigſte Beſtimmung dieſes Ver⸗ 
trages war, daß jede Partei für die Dauer des Friedens be⸗ 

Balten fole, was fie im jüngſt vergangenen Kriege an Land 

und Leuten eingenommen babe. ‘Demnach verblieb den Eid» 
genoifen, neben ben Eroberungen im Sarganjer Xand, der 

Turgau. Nur Wintertur wurde bei Öfterreich gelaffen und 
wahrte noch für einige Sabre — obſchon in völlig ifolierter 

Lage — den Zufammenhang mit der alten Landesherrichaft. 

Die Grabner, die während der Fehde durch eigenmächtiged Vor» 

1) Säger, Der Streit ac. Il, 165. 
2) Pius II. ſah fich geradezu veranlagt, nachträglich feine anfänglichen 

Beziehungen zu den Schweizern in der Turgauer Fehde zu verbreben 
und abzuleugnen. Man vermißt bei 2. Paſtor, ber in jeiner „Geſchichte 

ber Päpfte feit dem Ausgang des Mittelalters“ II, 125ff., ausführlich 

von dem Streite zwifchen dem Bifchof von Brixen und dem Herzog Sig- 
munb handelt, eine Andeutung über die unwürdige Haltung ber Kurie. 
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geben das Miftrauen der Eidgenoſſen erwedt Hatten, wurben 

von dieſen nicht weiter unterſtützt; man überließ es ihnen, ihre 
„Anfprachen“ gegenüber dem Herzog Sigmund auf privatem 
Wege geltend zu machen !). 

Wie feiner Zeit der Argau, jo wurde nun bie neue Erwerbung 

ein gemeinjames Untertbanengebiet der eidgenöſſiſchen Drte, die fich 

an dem Feldzuge beteiligt hatten; denn jetzt jo wenig wie da» 

mals konnten fich die Sieger entfchließen, die mit den Waffen 

unterworfene Landſchaft als ein gleichberechtigtes oder auch nur 

zugewanbtes Glied in ihre Bünde aufzunehmen. Die Stabt 

Frauenfeld, die fich gleich Dießenhofen ihre überlieferten Frei- 

heiten und Privilegien fichern ließ 2), follte der künftige Sit ver 

eidgenöffiichen Verwaltung fein. Ein aus den Bürgern der Stabt 

gewählter „Landammann“ beforgte die eigentlichen Geſchäfte. Die 

neuen Herren aber wurden durch Vögte repräfentiert, die im 

Wechſel von zwei Jahren in der Grafichaft aufritten und bie 
Huldigung entgegennahmen. 

Freilich ging bei der wunderlichen Zerjplitterung der öffent. 

lichen Gewalt nur ein Teil der Tandeshoheit an die Eidgenoffen 

über: die Oſterreich allein zuftehende Lanbuogtei. Das Land» 

gericht dagegen mit der hoben Gerichtsbarkeit behielt die Stabt 

Ronftanz, der es nach der Achtung des Herzogs Friedrich als 
ein Neichöleben übertragen worden war. Und eine Menge 

1) Tſchudi, Ehron. II, 612—615. Abſchiede II, 886 -890. Bach⸗ 
mann, Deutfche Reichsgefchichte im Zeitalter Friedrich III. und Marl. 
1, 67. Bezüglich Vigilius Gradners — von Bernhard ift nicht die Rede — 

beißt e8: „Wigeloys Gradners auſprach fol in diſem friden ganntz ans- 
gejeßet fein.” Die dem Friedensſchluß auf einem Tage vom 2. Mai 
vorausgegangenen Parteiverhandlungen zwifchen den Cidgenofien und 
Herzog Sigmnnd find durch Chmel, Monumenta Habsburgica I, 186 

veröffentlicht. Vgl. Abſchiede II, 313—317, und für die Datierung 
Jäger, Die Fehde ıc., ©. 289, Ann. 1. Die Klagen Ofterreichs gingen 
bis auf die Anfänge der Eidgenofienfchaft zurüd. Auf den hiſtoriſchen 

Dert einzelner Augaben (3. B. liber die kriegerifchen Anflalten vor der 
Schlacht bei Sempach) bat jüngft ©. v. Wyß im Anzeiger für fchweizer. 
Geſchichte 1889, S. 317, aufmerkſam gemadıt. 

2) Abſchiede II, S. 309—8310, Nr. 486 u. 487. 
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von Gerichtsherrichaften gehörte nach wie vor dem Hochſtift 

Konftanz, den einheimifchen und fremden Klöftern, den Städten 

bes Landes und den zahlreichen Evelleuten, die auf ven Burgen 
faßen. | 

Aber trotzdem erichien das Gewonnene wertvoll genug für 

die Eidgenofjenichaft. Eden in der Zeit des turgauiichen Feld⸗ 

zuges war das heute zum Kanton St. Gallen gehörende R bein- 

thal mittelbar in den Kreis der eidgenöſſiſchen Intereffen hinein⸗ 

gezogen worden, indem die Appenzeller dieſe Landichaft am 

17. September 1460 von den Pfandinhabern, den Peyern von 

Hagenmil, erkauft Hatten )). Nun beberrichten die Eidgenoffen 

die jchon während des Zürcher Krieges ins Auge gefaßte natür- 

lihe Grenze, die abwechſelnd durh Strom und See vom 

Hirſchenſprung am dftlichen Fuße des Kamor in weiten Bogen 

bis nah Schaffhaufen Hin gebildet wurde ?). Die Zeitgenoffen 
erfannten wohl, was diefe Errungenfchaften politifch und ftrategijch 
zu bebeuten hatten. Ein Überlinger Chronift hob mit Ber- 
wunderung hervor, wie Durch die Einnahme Dießenhofens wiederum 

ein wichtiger Brückenkopf in die Hand der Schweizer fiel 3). Und 

ein Volkslied wies triumpbierend darauf Hin, daß Herzog Sig. 

mund es nicht mehr verjuchen könne, eine Brüde über ben 

Rhein zu Schlagen: nicht eine Bohle („nit ein laden”) würde 
man ihm laſſen ®). 

1) Tſchudi, Ehron. II, 599. Zellweger, Urkunden zur Geld. 

des appenzellifchen Volkes II,1, Nr. 380. Über die Erwerbung der Bog- 
teien Rheinegg und Rheinthal durch die Beyer vgl. Bütler, Friedrich VII., 

ber Iette Graf von Toggenburg I. St. Galler Mitteilungen XXV, 56. 

2) Es ift der „Anonymus bei Appenwiler”, ber uns die glaubwürbige 
Nachricht überliefert, daß bie Eibgenofien für den Fall des Scheiterns der 

Konftanzer Unterhandlungen im Juni 1446 (f. oben, ©. 107) bereit ge⸗ 

weien wären, einen Feldzug nad dem Vorarlberg zu unternehmen, „und 
woltend den Rin für fih han genomen Bis gon Bafel”. Basler 

Chroniken IV, 454. Bgl. übrigens Abſchiede II, 201. 

8) Lienhard Winterfulger, bei Ruppert, Konftanzer Beiträge, 
S. 107: „Damit hatten fie aber ain bruck am Nein“. 

4) R. v. Liliencron, Hiftorifhe Volkslieder I, 520, Nr. 111. 

Bol. Meyer v. Knonau, Die fehweizer. bift. Volkslieder, ©. 15, und 
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Allerdings beſaß Öfterreich diesfeit des Rheins noch immer 

das feite Wintertur inmitten eidgenöffifchen Gebiets. Aber es 

war für Herzog Sigmund doch ein verlorener Poften. Schon 

1467, nur ſechs Jahre nach dem Konjtanzer Frieden, fah er 

fich bei feinen Gelbverlegenbeiten veranlaßt, Die Stadt um bie 

Summe von 10000 Gulden an Zürich abzutreten ’). Sie 
behielt auch unter zürcherifcher Hoheit die Rechte und reis 

beiten, die fie unter den öfterreichiichen Landesherren erworben 

Batte. 

Mit diefem Ereigni® war für Die Eidgenoffen eines ber 

wejentlichften Ziele ihrer territorialen Politik erreicht. Abe 

gefehen von Laufenburg und Rheinfelden mit ihrem bis zur 

Derner Grenze am Jura fich erjtredenven Hinterlande beſaß 
nun Ofterreich nicht8 mehr von feinem früheren umfangreichen 
Gebiete in der Schweiz. Die zähen Gegner des Haufes hatten 
tiefe Macht vernichtet und die Landſchaften, die den Herzögen 
als Verbindungsglieder zwiichen dem Sfterreichifch-tirolifchen und 

dem oberrheinifchen Beſitze unentbehrlich waren, in immer fich 

erneuernden Kämpfen und Übergriffen ihrer Hoheit unterworfen 
oder durch freie Verträge ihren Bünden eingefügt. 

Der jo oft gebrochene und dann wieder mühſam hergeitellte 

Friede konnte num gefichert fcheinen. Aber zu einer rüdhalt- 

loſen, bauernden Ausjöhnung der beiden alten Feinde, ober 

— mas dasjelbe war — zu einem fürmlichen DVerzichte Diter- 
reichs auf ferne Herrſchaftsanſprüche in der Schweiz kam es doch 

erſt infolge der erniten politifchen Verwickelungen, bie fich, faum 

ein Sahr nach der Ermwerbung Winterturs, an neue Fehden 

zwilchen den Eidgenoſſen und dem vorberöfterreichiichen Abel 

ſchloſſen. 

deſſen Abhandlung „Schweizer Berge und Schweizer Grenzen“ im XI. 

Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 1875/76, ©. 466 ff. 
1) Einen gleihen Betrag hatte er im Frühjahr an Bernhard Grabner 

und feine Gemahlin Veronika zur definitiven Erlebigung ihrer Anfprüche 

- ausrichten müffen. Jäger, Die Fehde zc., S. 301. 



Sechſtes Kapitel. 

Ausgleich mit Ofterreich. 
— — 

Schon ſehr bald nach dem Abſchluſſe des Konſtanzer Frie⸗ 

dens zeigte es fich, daß die Übereinkunft nur ein unzuverläſſiger 
Notbehelf war. Jede Partei warf der andern die Üüber⸗ 
ſchreitung ober den förmlichen Bruch des Vertrages vor. Öſter⸗ 

reich bejchwerte fich über die fchweizerifchen Städte, bie, wie 

ein Jahrhundert früher, feine Angehörigen in der Nahbarichaft 

als Pfahlbürger an ihre Intereffen Tnüpften ). Der Herzog 

Sigmund empfand es als eine offenbare Verlegung des feierlich 

befiegelten Traktates, daß die Eidgenoſſen ſich der Grabner 
annahmen und Deren Forberungen in drohender Haltung bei 

ber Innsbrucker Regierung unterftütten 2). Ihr Übermut, 
beißt e8 im einer dem Kaifer vorgelegten Denkſchrift, wächſt 

je länger je weiter an und ijt die Zeit ber unerträglich ge- 

worben. 

Hinwieder führten die Eidgenofjen Klage über die andauernde 

Veindfeligleit des Adels in den Vorlanden. Dieſe Herren, bie 

als öfterreichiiche Beamte und Lebenträger auf den Burgen vom 

Hegau bis Hinunter zu den Vogeſen jaßen, mißachteten in ihrem 

1) Siehe das von Chmel veröffentlichte Memorial aus bem Iabre 
1469 (mit eigenhänbigen Bemerkungen Kaifer Friedrichs) in den Siuungs- 
berichten der Wiener Akademie, phil.-biftor. Claſſe IL, 476. 

2) Jäger a. a. O., ©. 291ff. 
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grimmigen Haſſe gegen die jo erfolgreich aufſtrebenden ſchweize⸗ 

riichen Städte und Bauernichaften die Verträge und gaben durch 

berausfordernde Schritte neuen Anlaß zu Streitigkeiten. Hier 

lag der wunde Punkt, der e8 unmöglich machte, den Frieden 
zu erhalten; denn die Xeivenichaften fanden in ben Iofalen 

Neibungen naturgemäß immer frifche Nahrung, und weder bie 

Landesherrſchaft noch die Reichsgewalt bemühten fich ernftlich, 

den gefährlichen Störungen der Waffenrube entgegenzutreten. 

Bor allem ſah fich die mit den Eidgenoſſen verbündete 

Stadt Schaffhaufen den Angriffen des Ritters Bilgeri von 

Heudorf ausgeſetzt, der fie mit dem umwohnenden Abel jchon 

in den vierziger Jahren beläftigt hatte und nun aufs neue bie 

beim Reiche bebarrende Bürgerichaft verfolgte. Im Sommer 

1467 fjchleppte er, um perjönliche Nechtsftreitigfeiten mit der 

Stadt zu günftiger Erledigung zu bringen, ben Bürgermeiiter 

Hans Amjtad in Gefangenichaft und gab ihn erft nach ſchwerer 

Mißhandlung und harter Gelverpreffung wieder frei. Da bielten 

es die Eidgenoffen für angemefjen, eine Bejagung nach Schaff- 

hauſen zu legen, und jeden Augenblid drohte hier troß des 

vermittelnden Eingreifens der Biſchöfe von Konjtanz und von 

Baſel der Ausbruch eines Krieges !) Die Lage war fehr ernit: 
auf einem eidgendifiihen Tage in Luzern wurbe bereitS bie 

trage erwogen, wie man neue Yänbererwerbungen bei ein. 

tretendem all verwalten wolle ?). 

Indeſſen jchlug die Kriegsflamme an einer andern Stelle 
auf. Wie Schaffhaujen unter den Tehden der Herren im 
Hegau und Klettgau leiden mußte, jo ſah ſich Mülbaufen jchon 

längere Zeit den Anfechtungen des Adeld im Sundgau preis- 
gegeben. Dort ftanden die öfterreichiiche Negierung und die 

Nitterichaft zufammen, um die ifolierte Neichsftadt, die nach 

1) Abſchiede II, 367 ff. Th. v. Liebenau, Pilgrims von Heuborf 

Streit mit den Eidgenofien, im Anzeiger für fchmeizer. Geſchichte 1882, 

©. 34 (mit einer offiziellen Darftellung bes Streithandels aus bem 

Spätjabr 1468). Bgl. den Artikel „Bilgeri von Heudorf“ von ©.v. Wyß 

in der Allgem. deutſchen Biographie XIII, 502. 
2) Abjchiede II, 369, Nr. 588. 
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dem Abzug der Armagnafen die Evelleute aus ihren Mauern 
vertrieben hatte, ihrer Unabhängigkeit zu berauben )). Im 

Frühjahr 1466 fchritten die Herren unter dem nichtigiten Vor⸗ 
wande — es handelte fich um eine geringe Lohnforderung des 

frechen Deüllerfnechtes Hermann Klee — zu offenem Angriff 

auf die Stadt. Da faßte die Bürgerfchaft in ihrer Not den 

Entichluß, eine feite Stüße bei den Eidgenoffen zu juchen. Sie 

fand in Bern und Soloturn williges Gehör, und am 17. Juni 

1466 gingen diefe beine Städte auf 25 Yahre ein Schuß 

und Trugbündnis mit Mülbaujen ein?). Über feindliches 
Territorium binweg reichten fie dem bedrohten Gemeinweſen, 

das von feinem natürlichen Schirmherrn, dem Kaifer und deſſen 

1) Urkunden zur Gefchichte des Mülhauſer Krieges find von Moß⸗ 

mann, ım Cartulaire de Mulhouse, ®b. II u. III (Colmar 1884 u. 1885) 

und von Schreiber, Urkundenbud ber Stadt Freiburg im Breisgau 
II (1829), ©. 490ff. publiziert. Bon den Ehroniften kommen vorzüg- 

ih Tſchachtlan (Quellen zur Schweizer Geſchichte I, 222 ff.) Diebolb 

Schilling, der Berner, der die Tſchachtlanſche Aelation erweitert hat 

(Bern 1743, ©. 4ff.), Diebold Schilling, der Luzerner (Luzern 
1862, ©. 53ff.), Etterlin (Bafel 1752, S. 184ff.) und für einzelne 

Thatſachen auh Edlibach (S. 126—128) in Beirat. Zur Ergänzung 

dienen Berler und die Straßburger Archivchronit, Code List. de Strasbourg 
II, 76—86. 183—184. Bgl. die erfchöpfende, die chronologifche Reihen⸗ 
folge ber Ereigniffe mannigfach ſichtende Darftelung von H. Witte, Der 

Mülhauſer Krieg 1467 bis 1468, im Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte 
XI (1886), S. 259—332. Dazu ©. Rettig, Die Beziehungen Mül- 

baufens zur fchweizer. Eidgenoſſenſchaft bis zu den Burgunderkriegen, im 
Archiv des Hiftor. Vereins des Kantons Bern XII, 163 ff. (auch feparat, 

Bern 1889, erſchienen). 

2) Abſchiede II, 354, Nr. 559. Mossmann, Cartulaire I, Nr. 933. 

Bgl. Th. v. Liebenau, Un Episode de l’histoire de Mulhouse. Bulletin 
du Musée historique de Mulhouse VII (1882), p. 47—52 (mo Schil- 
lings Iluftration des Bundesſchwurs in Lichtdrud mitgeteilt if). Den 

in die Abfchiebe eingefchlichenen Irrtum einer nur fünfjährigen Dauer bes 

Bündnifies hat Moß mann ſchon in feiner Gefchichte bes Plappartfrieges 
(La guerre des Six deniers & Mulhouse, angeführt bei Meyer v. 

Knonau, Jahrbuch für die Literatur ber Schweizergeſchichte, 1867, ©. 238) 

ſtillſchweigend verbeflert. Siehe auh Dehsli, Orte und Zugewanbte, 

©. 88. 
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Landoogt, im Stiche gelafjen wurde, die Hand, und verknüpften 

es mit der Eidgenoſſenſchaft. Der Vorgang war an und für 

fich nicht auffallend und erinnerte an das Bündnis mit dem 
entlegenen Rottweil; aber feine der zahlreichen eidgenöſſiſchen 

Verbindungen jener Zeit bat eine größere Bebeutung erlangt, 

als diefe Mülhauſer Allttanz. 

Bern und Soloturn nahmen fi ihrer Bundesſtadt mit 

Nachdruck an. Doch verwendeten fie fich zugleich nach Kräften 

für eine friedliche Beilegung der Streitigkeiten, und als Herzog 

Sigmund felbft ind Land kam, vermochte er durch einen billigen 
Sprub am 5. November ein Verſtändnis zu erzielen. Allein 
bei der heftigen Gereiztheit der Gemüter fonnte ein friedliches 

Zufammenleben nicht gebeihen; der geringfte Anlaß drückte den 
Parteien neuerdings die Waffen in die Hand. Es trat ein 

Zuftand ein, in welchem auf beiven Seiten Recht und Unrecht 

jchwer zu untericheiden waren. Wenn bie adeligen Herren bie 

verbaßte Gegnerin mit ihren Streifzügen Heimjuchten und fie 

durch Die Hemmung der Zufuhr oder die Zerftörung ihrer Kulturen 

in die peinlichite Lage brachten, jo ließ e8 auch die Stadt im 

Bertrauen auf den gewonnenen ſtarken Rückhalt an trokigen 
Herausforderungen nicht fehlen. Bern mahnte unausgejekt 

zur Vorſicht, und ebenfo bebarrlich verwendeten fich die er» 

wähnten Bifchöfe und die Stadt Baſel für eine friedliche Löſung 
des Konfliktes. in im Spätjahbr 1467 verlündeter Waffen- 
ftillftand war aber nur geeignet, die Entſcheidung hinauszuſchieben; 

von feiner Seite wurde er gewifjenhaft gehalten. Endlich, im 

April 1468, während eines lebten gütlichen Tages in Baſel, 

auf welchen alle ſchwebenden Streitfragen zwiſchen den Eid⸗ 

genofjen und der öfterreichifchen Herrichaft, ganz bejonders aber 

die Angelegenheiten Schaffhaufens und Mülhauſens zur Be 
handlung kamen, fchlugen die der diplomatiſchen Kreuz- und 

Querzüge überbrüffig gewordenen Bürger von Mülbaufen Los 
und eröffneten durch einen nächtlichen Verbeerungszug in ihre 

Nachbarſchaft ven Krieg. 
Bon dieſem Augenblide an drängten ſich die Ereigniffe mit 

erſchreckender Folgerichtigkeit. Der dfterreichiiche Landvogt im 
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Sundgau, der jüngere Türing von Hallwil !), nahm die Fehde 

iofort auf, ſchloß die Stadt mit einem ftarken Heere ein und 

fügte ihr durch rüdjichtslofe Verwüſtung ihrer Felder und 

Weingärten jchweren Schaden zu. Nun konnten ihre Verbün⸗ 

deten nicht umbin, den zwei Jahre früher übernommenen Pflichten 

zu gemügen. Noch im Mai ſchickten Bern und Soloturn der 
bevrängten Stadt 200 Knechte zuhilfe. Dann, auf die Nach- 

richt von immer gefährlicheren friegeriichen Anftalten ihrer 
Teinde, Fündigten Bern, Soloturn und Freiburg am 18. Juni 

in aller Form die Fehde an. Im den nächſten Tagen folgten, 

bingerifien von der allgemeinen leivenjchaftlihen Stimmung, 

Zürich, Schaffhaufen, St. Gallen, Glarus, Luzern, Uri, Schwiz, 

Zug und Unterwalden diejem DBeifpiel ?). Die ganze Eid- 

genofjenfchaft fam in Bewegung. Um ängjtliche Erörterung 
der Nechtöfragen kümmerte man fich nicht mehr. 

Über 8000 Mann, vorwiegend aus Bern und Soloturn, 
zogen über den Hauenjtein und ergofien fih am 25. Juni 
an dem in firenger Neutralität verbarrenden Baſel vorbei 

wie ein verheerender Strom über das offene Land. Die Eid» 
genofien hatten häufig genug aus den Kreifen des Adels bie 

höhniſche Bemerkung vernehmen müſſen, daß fie nur in ihren 

Bergen und engen Thalſchaften zu fiegen verftünden; jett 

führten fie eine impojante Macht ins Feld, um den Beweis 

zu leiften, daß fie die Nitter auch auf weiten Plan beftehen 

fönnten. Sie dachten blutige Abrechnung zu balten und 

ihonungslos in der feindlichen Landſchaft zu haufen. Noch 

beute Elingt in dem dröhnenden Refrain eines Volklsliedes jener 

Tage der harte Zritt des von elementarem Thatendrang er» 

füllten Heeres nach! ?) Die Kolonnen bewegten ſich geradewegs 

1) Brunner, Hans von Hallwil (Arau 1872), S. 69. 

2) Abſchiede II, 379, Nr. 610, Anm. Den Abjagebrief Schaffhaufens 
f. bei Tſchudi II, 684. 

3) R. v. Tiliencron, Hiftorifche Volkslieder I, Nr. 121. Tobler, 

Schweizerifhe Volkslieder IL (Bibliothek älterer Schriftwerle der deutſchen 
Schweiz V), ©. 43. Strophe 17 wirb durch den verflärkten Refrain 
eingeleitet : 
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auf Mülhauſen zu, vereinigten fich dort mit ber Befakung und 
rüdten bis vor Tann und in das Gebiet des Abtes von Mur- 
bad. Sie vernichteten, was im Wege lag, brannten ganze 
Ämter aus und zerftörten eine Reihe von Adelsſchlöſſern ?), 
ohne daß ein feindliches Heer ihnen entgegengetreten wäre. 
Dann Iagerten fie fich auf dem Ochſenfeld zwifchen Tann und 
Mülhauſen, und dort erjchienen bis zum 7. Juli auch bie 
übrigen eidgenöffiichen SKontingente, die inzwifchen andere Ge- 
genden des Sundgaus dburchitreift hatten. Etwa 13000 Mann 

ſtark erwarteten nun die Schweizer in Schlachtorbnung ihren 
Feind, um mit ihm zu ftreiten. Aber bie abeligen Herren 
hatten leichtfinnig einen Krieg heraufbeſchworen, für den fie 

nicht im mindeften gerüftet waren. Sekt, da es darauf ankam, 
tapfer und aufopfernd für ihre Sache einzutreten, wichen fie 

den Schweizern aus, und feiner getraute ſich — wie ein Berner 

Chronift bemerft — „feine Naſe hervorzuftreden“. „Und alſo 

banften die von Bern und Soloturn ben Eidgenoffen gar 
freundlich und mit ganzer Herzenstreue, daß manchem Bieder⸗ 
mann die Augen übergingen vor rechter Freude, und jchieden 

damit voneinander“ 2). Wirklich traten die Eidgenofjen nad) 
einigen weiteren Verwüftungen am 9. oder 10. Yuli den Rüde 

zug aus dem Sundgau an. 

Nicht eben beveutend war das Ergebnis der Unternehmung 

mit NRüdficht auf ihr eigentliches Ziel zu nennen. Mülhaujen 

„Bumperlibum, unrüm ba8 kumpt, 
Mas tät ung, was tüt ung 
Donner blix hagel, heiahan aberbran !” 

1) Die erwähnte äfterreichifche Denkſchrift (Sigungsberichte der Wiener 

Atademie II, 483) fpricht, wohl etwas übertrieben, von über 26 Schlöfiern 

und über 200 Dörfern, die verbrannt mworben fein. Nah Straßburg 

wurde am 4. Juli berichtet: „Man meint, baz fü obe LXX dörfern ge- 

brant babent.” Witte, Der Mülhaufer Krieg, ©. 313. Am gleichen 

Tage ſchrieb Türing von Hallwil, daß von den Eidgenoſſen „vil floh und 

flatt gewunnen, ouch ob fechtig börflern verbrant” worden fein. Schrei- 

ber, Urkundenbuch II, 502. 

2) Schilling, Beſchreibung der burgundiſchen Kriege (Bern 1743), 

©. 21. 
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ſah fih nur für den Augenblid erleichtert und befand ſich nach 

dem Abmarjch feiner Helfer in einer beinahe mißlicheren Lage 

als zuvor. Aber um fo glängender erjchien der militärijche 

und moraliiche Erfolg des Feldzuges. Durch bloße Drohungen 

und Entfaltung ihrer kriegeriſchen Scharen war e8 den Eid- 

genofien gelungen, Burgen und Städte zu bezwingen. Nirgends 

hatte ber berausfordernde Feind ihnen entgegenzutreten und 

Stand zu Halten gewagt, nicht einmal auf jenem weiten, ebenen 

Felde, das ven Reitergeſchwadern fo treffliche Gelegenheit zu 

einem wichtigen Angriff auf das ungeſchützte Fußvolk geboten 

hätte. Es war einer der größten Triumphe, den das ſchwei⸗ 

zeriiche Bürger» und Bauerntum gegenüber der Ritterjchaft und 

dem Hinter ihr ftehenven alten Feinde bavontrug. Dieſe Kreife, 

deren Zugehörige im Gefühle Höheren fozialen Ranges mit 

Geringihätung über die jchweizeriichen Volksgemeinden urteilten, 

ſtellten fich ein Eägliches Zeugnis militärischer Ohnmacht aus. 

Es fehlte im entjcheivenden Moment an Geld, an Truppen, 

an mutigen, ebrenbaftem Widerſtand. Man ſah eines Tages 

in der Nähe von Mülhauſen 400 Reiſige vor einem Häufletn 

von 42 Eidgenoffen weichen. Mit vollem echte konnte Herzog 

Sigmund feinem faiferlichen Vetter nach dem Kriege Jagen, daß 

das Haus Dfterreich noch nie in folcher Verachtung geſtanden 
babe wie dazumal! 

Der weitere Verlauf des Krieges jpielte fich vor Waldshut 

ab; denn die Eidgenofjen, voran die Berner, gedachten mit 

ihrem Feldzug einen reellen Gewinn durch die Eroberung des 
dem Argau gegenüber liegenden rechten Rheinufers zu erzielen 

und ihre militärifche Pofition nach dem Schwarzwald Hin zu 
fihern. Bereits im Spätjahr 1467 war ein folches Projekt 

von ben inneren Kantonen bejprochen worben, und Heinrich 

Haffurter aus Luzern Hatte fich zunächſt mit Rheinfelden zu 
veritändigen gefucht, um diefen auf der Verbindungslinie zwijchen 

dem Frickthal und dem Schwarzwald liegenden feſten Plat für 

die Eidgenofjen zu gewinnen. Allein wie damals das Unter» 

fangen durch die Treue Rheinfeldens vereitelt worden war !), 

1) Das Projelt Haßfurters und die Antwort Rheinfeldens find ber 
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fo jcheiterten die neuen Pläne an der rühmlichen Haltung ber 
Stadt Waldshut). Die tapfere Bürgerfchaft, vom öfter 
reichiſchen Abel, jo au von Bilgeri von Heudorf eifrig unter- 
jtüßt, vermochte Hinter ihren ſtarken Mauern fünf Wochen lang 
alle Angriffe abzuwehren und die Kraftprobe mit ben auf ihre 
friegertichen Erfolge pochenden Eidgenofjen zu beftehen. Doch 
mebr als dieſer ausdauernde Widerftand trug die im ſchwei⸗ 

zerijchen Lager entjtehende Uneinigfeit zur vorzeitigen Beendigung 
der Fehde bei. Während die fcharffichtigen Berner und ihre 

nächſten Verbündeten einen Sturm unternehmen wollten, um 
den ftrategifch jo außerordentlich wichtigen Punkt, den Schlüffel 
zum Schwarzwald, für alle Fälle in die Hand zu bekommen, 
rieten die übrigen, von Zürich geleiteten Drte mit auffallend 

forglamen Erwägungen von einem folchen Schritte, der zu viele 
Opfer forbern würde, ab. So fanden der Herzog Ludwig von 

Batern-Landshut, der Biſchof von Bafel und die Stadt Baſel, 

ſehr gegen den Willen Berns, mit ihren Vermittelungsverjuchen 
Eingang. Am 27. Auguft nahmen bie Eidgenofjen unter ben 
Mauern von Waldshut den Frieden an?). 

Der in Konftanz vereinbarte fünfzehnjährige Anftand wurde 

wieder hergejtellt. Die Stadt Schaffhaufen und ihr DBürger- 

Denkſchrift des Jahres 1469 eingefligt. Sigungsberichte der Wiener Aka⸗ 
bemie II, 481—483. 

1) 2gl. für das Folgende Joſ. Mert, Gefhhichte der Belagerung 

der Stabt Waldshut (Feftreden zur Sälularfeier der Geburt des Groß- 

herzogs Karl Friedrich zu Baden, Freiburg 1828), ©. 95fl. H. Hans- 
jatob, Der Walbshuter Krieg vom Jahre 1468. Walbshut 1868. 
Liliencron I, 555, Nr. 122. Tobler a. a. O. II, 49—52. Fiala, 

Der Schweizer-Felertag in Waldshut. Anzeiger für fchweizer. Gefchichte 
1881, ©. 427. 

2) Die für die Geſchichte der Unterhandlungen wichtigen 9 Zürcher 
Berichte vom 15. bis 26. Auguft find bei Segeffer (Abſchiede IL, 381 
bis 390) und wiederholt bei Hansjakob (Urkundliche Beilagen) abge- 
brudt. Auf befondere Abfichten Zürich (bezüglich der Rheinlinie ober- 

Kalb des Bobenfees) bat Kind, im Anzeiger für fchweizer. Gefchichte 
1870, ©. 62, hingewieſen. Für bie Vermittelung des Herzogs Ludwig 
vgl. Riezler, Gedichte Baierns III, 438. Dechsli, Die Beziehungen 
der Eidgenoſſen zum beutfchen Neiche, in Hiltys Polit. Sapriud V, 453. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 
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meifter Amftad foliten für ihre Forderungen Genugthuung er» 

balten, Mülhauſen bei allen feinen Freiheiten und Verkehrs⸗ 

interefjen unangefochten bleiben. Der Herzog Sigmund, ber 

perjönlich nach Villingen in die Nähe des Kriegsichauplages 
gelommen war, übernahm die Pflicht, beim Kaifer für die Auf- 

bebung einer gegen Schaffhaufen ausgefprochenen Acht zu ſorgen. 

Die Errichtung eines ewigen Friedens wurde neuerdings im 

Ausficht genommen. Und endlich erhielten die Eidgenofjen vom 

Herzog eine Koftenfumme von 10000 Gulden zugefichert, mit 

der Bedingung, daß wenn diefer Betrag bis zum 24. Juni 

1469 nicht ausgerichtet würde, ihnen die Bürger von Walde 

hut und die Leute auf dem Schwarzwald ohne weiteres hul⸗ 
digen follten. Hierüber ftellte der Herzog eine bejondere Ver⸗ 
ichreibung aus ?). 

Dean gab fich ſchließlich offenbar auf beiden Seiten mit 

biefen Abmachungen zufrieden, die einer burchgreifenden Ent- 
Iheidung aus dem Wege gingen. Der Herzog durfte nach den 

Vorgängen im Sundgau froh fein, daß ihm für den Augen- 

blick feine Gebietsabtretung zugentutet wurde, und die Eid- 
genoffen mochten bei dem mißlichen Stande ber öfterreichiichen 
Finanzen darauf rechnen, daß ihnen der Schwarzwald binnen 

Sahresfrift doch in die Hände fallen werbe. 

Die große politiihe Wendung, die ſich an den Walpshuter 
Frieden knüpfte, Tonnte niemand ahnen. 

Wirklich war Herzog Sigmund nicht in der Lage, aus 

eigenen Mitteln feinen Verpflichtungen gegenüber den Eid⸗ 
genoffen nachzulommen. ‘Der prachtliebende, einem jchranten- 

[ofen Lebensgenuſſe ergebene Fürſt Hatte in feinen wachſenden 

Verlegenheiten bereits eine Befikung der vorderen Lande um 
bie andere verpfänden müſſen, und den naheliegenden Gebanlen, 
bie fchulpige Summe durch eine Steuer, etwa bei den Städten 
des Breisgaus, aufzubringen, führte er nicht burch 2). Aber 

1) Abſchiede II, 900—903, Beilagen Nr. 48 u. 44. 
2) Freiburg, Breiſach, Neuenburg und Endingen waren ſchon im 
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bie Sache duldete feinen Aufichub. Der Verluſt des Schwarz 
waldes ftand in drohender Nähe, und zugleich gab ihm die 

Nitterfchaft im Sundgau, die den alten Streit mit Mülhaufen 
fortjeßte, unverhohlen zu verftehen, daß fie fich nach einem 

andern Herren umſehen würde, wenn er fie nicht gegen Die ver- 
baten Eidgenoſſen zu ſchützen vermöchte. 

Da griff der Herzog in feiner Ohnmacht die unglüdliche 

Bolitit Friedrichs III. auf und wandte fich nach deſſen Rat an 

Ludwig XI. von Frankreich. Er hoffte micht nur die nötigen 

Geldmittel, fondern auch wirkjame Hilfe gegen die Schweizer 
zu erlangen. Denn auf einen neuen Krieg, nicht auf bie 
dauernde Einhaltung des Friedens war fein Sinn gerichtet. 

Allein der umfichtige Politiler auf dem Throne der Valois, 

der ed damals auf feinen Fall mit den Schweizern verderben 

wollte, lehnte es ab ihn zu empfangen und wies feine gefähr- 

lichen Vorfchläge rundweg von der Hand). Hierauf begab 
fih der Herzog nach einigem Schwanken perjönlich an den bur⸗ 

gundiichen Hof. Dort gingen feine Wünfche in Erfüllung. 

Nach dem am 15. Juni 1467 eingetretenen Tode Philipps 

September 1468 nicht ungeneigt gewejen, fih an einer Umlage zu be= 
teiligen. S. Schreiber, Urkundenbuch der Stabt Freiburg II, 517. 
Ein Landtag zu Neuenburg, im März 1469, bewilligte dann förmlich bie 
Erhebung bes hundertſten Pfennigs. Zeitfeprift für bie Geſchichte bes 
Oberrheins XII, 467, mit ben Attenftüden S. 468—481. 

1) Brief Ludwigs XI. an die Eidgenofien vom 31. März 1469, abgebrudt 

hei Mandrot, Etude, Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte V, 136, und 
bei Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI, III, 386. Bgl. 

Abſchiede II, 395 u. 400, Nr. 625 u. 637. Die zunächſt auf Barante, 

Histoire des (ducs de Bourgogne IX (Paris 1826), p. 196, zuräd«- 

gehende, mit einiger Referve fon von Joh. v. Müller IV (1826), 

©. 571 geäußerte, und feither oft wiederholte Behauptung, daß Lubwig 
in Kinterliftiger Abficht den Herzog veranlagt babe, fi) nach Burgund zu 

wenden, weit Dändliker, Urfachen und Borfpiel der Burgunderfriege 
(Züri 1876), ©. 21, auf Grund des von Sigmund jelbit verfaßten 
Berichtes (bei Chmel, Monumenta Habsburgica I,ı, 182f.) mit Recht 
als unhaltbar zurüd. Sigmund Hatte ſchon 1468 die Abfiht gehabt, 
ben Herzog von Burgund um Hilfe anzugehen. Siehe die Mitteilung 
von C. Chr. Bernoulli, Basler Ehronilen III, 570. 

11* 
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bes Guten hatte fein Sohn, Karl der Kühne, die Regierung 

des aus beutichen und franzöfifchen Gebieten zufanmengefetten 

Herzogtums Burgund übernommen. Er war nicht eigentlich 

fouveräner Fürft, ſondern ftand in boppeltem Lehenverhältnis 

zum König von Frankreich und zum beutichen Kaifer. Aber that- 

fächlich befaß er eine jelbjtändige, Träftig zufammengehaltene 

Macht, die fi) Über zwei durch Lothringen getrennte Länder- 

fomplexe, das alte burgundiiche Stammland mit der Freigraf- 

haft, und die ausgedehnten niederländifchen Territorien von 

der Picardie bis nach Friesland, von Flandern bis nach 

Luxemburg, erſtreckte. Schon jein Vater war mit bem Plane 

umgegangen, biefe wohlhabenden, durch Anbau, Handel und 

©ewerbe reich erblübenden Yänder zu einem SKönigreiche zu er- 
heben !). Der von glübendem Ehrgeiz erfüllte Sobn — „der 
König vom Feuereiſen“, wie ihn ein jüngerer fürftlicher Zeit⸗ 

genofje genannt bat — faßte das gleiche Ziel ins Auge; aber 
vor allem bemühte er fih, dem burgundiſchen Stantengebilve 

durch Erwerbung zwiichenliegender oder angrenzenber Gebiete 

eine abgerundetere Geftalt und weitere Ausdehnung zu ver- 
ſchaffen. Soeben hatte er Lüttich, das die Brüde zwiſchen 

Brabant und Luxemburg bildete, in feine Abhängigkeit gebracht ?), 

und num bot fi ihm ungejucht eine Gelegenheit, feine Herr- 

ſchaft nach den oberrheiniichen Gegenden vorzufchieben. 

Am 9. Mat 1469 ſchloß Herzog Sigmund mit Karl dem 
Kühnen den Vertrag von St. Omer. Er verpfändete ihm nicht 
nur die im Waldshuter Frieden den Eidgenofjen verichriebenen 
Beſitzungen, jondern auch die Städte Laufenburg, Rheinfelden, 
Sedingen und Breiſach, dazu die Landgrafichaft Obereliaß und 
die Grafihaft Pfirt — das alte Erbe des habsburgiſchen 

Haujes, oder, nach dem Ausdrucke des Berner Chroniften Die- 
bold Schilling, den „Eingang und Schlüffel deuticher Nation“. 
Für dieſen Einſatz erhielt er die Summe von 50000 Gulden, 

1) Die Altenftüde aus den Jahren 1447 u. 1448 fiehe bei Chmel, 
Materialien zur öftere. Gefchichte I,ı, 241—245, und (von E. Birk mit- 
geteilt) im Oſterreich. Gefchichtsforfcher I, 231—273. 

2) Wenzelburger, Gefchichte der Niederlande I (1879), ©. 342. 
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mit der er ſich von den brüdenbiten Verpflichtungen löſen 

tonnte. Überdies erreichte er, daß Karl ein fürmliches Bündnis 
mit ihm einging, ihn in feinen Schirm nahm und fich herbei⸗ 

ließ, ihn mit ganzer Macht gegen jedermann, bejonvers aber 

gegen die Eidgenofien zu ſchützen. Die Rechte und Treibeiten 

der in Pfand genommenen Länder wurden vorbehalten ?). 

Diefer Vertrag ſchien den wejentlichften Intereffen zu ent» 

iprechen, die man auf der einen wie auf der andern Seite begte. 

Der Burgunder hoffte, feine Macht öſtlich von der Freigraf- 
haft und den Vogeſen dauernd zu begründen; denn in bem 
wohlerwogenen Beitimmungen war ihm neben dem Anipruch 

auf die Vergütung feiner Vermaltungsfoften auch das Recht 

eingeräumt, die ſchon verpfändeten Befigungen in jenen &e- 
genden an fich zu löſen, und unmöglich konnte man erwarten, 

daß Ufterreich jemals die auf 180060 Gulden berechneten 
Pfanpbeträge ſamt jenen unbemeſſenen Koften zufammenbringen 

werde. Zugleich glaubte er an Herzog Sigmund einen eifrigen 

Förderer für feine dynaſtiſchen Pläne, die Verbeiratung feiner 
Erbtochter Marta mit Kaiſer Friedrichs einzigem Sohne Mari 
milian und die Erlangung des Königstitels, zu gewinnen. Sig⸗ 

mund feinerjeitS hatte die Genugthuung, den Schweizern durch 
die Anweifung des vor Waldshut ausbenungenen Betrages ?) 
die Beute zu entreißen, deren fie fich bereits verfichert hielten; 
ja er meinte jetzt mit Hilfe feines mächtigen YBundesgenofjen 

an den übermütigen Gegnern feines Haufes Rache nehmen und 

fih der verlorenen öfterreichiichen Gebiete in der Schweiz mit 

einem Schlage wieder bemächtigen zu können; denn in einer 

1) Zellweger, Urkundliche Beleuchtung der Verpfändung einiger 

Landfchaften des Herzogs Sigmund von Ofterreih an Herzog Karl von 
Burgund, im Schweizer. Mufeum II (1838), ©. 103ff. Chmel, 
Fontes rerum Austriacarım, Dipl. II, 223—236. Monumenta Habs- 

burgica I,ı, 3—8. Bgl. 9. Witte, Zur Geſchichte der Entflehung ber 
Burgunderkiiege: Herzog Sigmunbs von Ofterreih Beziehungen zu ben 
Eidgenofien und zu Karl dem Kübnen von Burgund 1469 — 1474 
(Hagenau 1885), S. 5ff. (Ich citiere in der Folge: Witte, Beziehungen.) 

2) Die Summe wurbe birelt von Karl bezahlt. Chmel, Fontes. 
Dipl. II, 356fj. Abſchiede II, 398, Nr. 634. 



166 Bierte® Bud. Aufſchwung des nationalen Lebens. 

geheimen Übereinkunft Hatte ihm Karl die Zuficherung gegeben, 
daß er ihm die Eidgenofien gehorſam machen wolle, gütlich, 

rechtlich oder mit Gewalt !). 
Allein das burgumbifch-öfterreichiiche Bündnis hatte für feinen 

der beiden Fürſten glüdliche Folgen. 

Sigmund, der für die ganze Abmachung leichten Herzens 

einen unverbältnismäßig hoben Preis geboten hatte, ſah fich in 

feinen Erwartungen getäufcht und erhielt von Burgund troß 

allen Drängen feine unmittelbare Hilfe gegen die Eidgenoſſen ?). 

Aber auch Karl der Kühne ebnete fi durch den klug aus- 
gejonnenen Vertrag mitnichten ben Weg zu feinen hoben Zielen. 
Vielmehr brachte ihn jein Vorgehen vom erjten Augenblide an 
in eine verhängnisvolle Tage. Er Tonnte ſich nicht an Ofterreich 

ſchließen, ohne Die in ſolchen Dingen höchſt empfindlichen Schweizer 
auf die Seite Frankreichs zu drängen, und ed war nicht mög⸗ 

lich, das Mißtrauen der Schweizer durch Toyalitätsverficherungen 

zu zerjtreuen, obne feine Pläne bei Friedrich III. zu gefährden, 
Es mag gleich Bier erwähnt werben, daß ſein Projekt der 

Standeserhebung völlig jcheiterte. ALS der Herzog im Spät. 

jahr 1473 mit dem Kaifer in Trier zuſammenkam, erweckten 

feine Forderungen eine fo ſtarke Oppofition bei den durch feine 

wachſende Macht bebrobten deutſchen Reichsſtänden, daß feine 

Einigung erzielt wurde und der Kaiſer die Unterhandlungen 

plötzlich fallen ließ °). 

Ebenſo wenig konnte Herzog Karl ſeiner Herrſchaft über 
die oberrheiniſchen Gebiete froh werden. Der Wechſel des 

1) Zur Annahme geheimer Verabredungen führen verſchiedene Stellen 
in den von Chmel veröffentlichten Aktenſtücken aus den Jahren 1471 
bis 1473: Fontes II, 381ff. Monum. Habsburg. J, 1, 15. 50. Bgl. 
Witte, Beziehungen, S. 19 u. 23. 

2) Bemerkenswert iſt in dieſer Hinſicht ein Bericht Adrians von Buben⸗ 
berg, vom 5. März 1470. Briefe denkwürdiger Schweizer (Luzern 1875), 

©. 7—8. Abſchiede IL, 406. 
3) Siehe Huber, Geſchichte Oſterreichs III, 275ff. und die bort an- 

geführte Litteratur, welcher nun auch der Abdruck verfchiebener Rezen⸗ 
ftonen bes „Libellus de magnificentia“ durch C. Chr. Bernoulli, 
Basler Chroniken III, 332ff., beizufügen ift. 
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Regimentes war bier, wie es fich bald zeigte, nicht geeignet, bie 
überlieferten Tofalen Gegenſätze auszugleichen, und alle Streit- 

fragen gewannen einen um jo erniteren Charakter, als fie in 

ben Zufammenbang umfafjender politifcher Verbindungen und 
Adfichten gedrängt wurden. 

Der Übergang von ber öfterreichiichen zur burgundiſchen 
Verwaltung vollzog fich im Sahre 1469 nach den Beitimmungen 

bes Vertrages von St. Dmer ohne Schwierigkeit). Der 
Herzog betraute mit den einleitenden Schritten eine Kommiſſion, 
bie ſich rafch über bie Zuftände bes Landes unterrichtete und 
bie nötigen Schritte that, um einige für bie Sicherung ber 
Herrichaft wichtige Punkte, wie Tann, Landjer und das an 

Baſel verjette Rheinfelden, von den bisherigen Pfandinhabern 

einzulöfen. 

Die eigentliche Verwaltung aber übertrug Karl dem Ritter 

Peter von Hagenbach, ver anfangs November 1469 als herzog⸗ 

licher Landvogt zu Enfisheim die Zügel ber Regierung in die 

Hand nahm ?). Hagenbach war in burgundiſchem Dienft durch 

1) Für das Folgende vgl. bie eingehende kritifche Arbeit von H. Witte, 
Zur Geſchichte der burgundifchen Herrfchaft am Oberrhein in den Jahren 
1469 bis Anfang 1473. Zeitfehrift für die Geſch. des Oberrhein. N. F. 
1, 129ff. Durch Wittes Unterfuhungen ift bie fonft verbienftliche Zu⸗ 

fammenftellung von €. W. Faber, Peter von Hagenbach, der burgun- 
diſche Landvogt am Ober- Rhein (Mülhauſen 1885) in weientlihen Punkten 
überholt. Seither hat Ch. Nerlinger vorzüglich mit Verwertung bes 
reichen Material im Archiv von Dijon die Speziafunterfuchung weiter- 
geführt. Siehe defien Abbanblung: „Pierre de Hagenbach et la domi- 

nation bourguignonne en Alsace“, in den Annales de l’Est III (Nancy 
1889), p. 228—250. 513—535; IV (1890), p. 118—135. 242—260. 
Inzwifchen ift das Leben Hagenbachs durch €. Chr. Bernoulli unter 
Heranziehung von Innsbrucker Archivalien, vorerft bis 1472, in gründ- 
lichſter Weife neu bargeftellt worden. ©. Basler Beiträge zur vaterländ. 

Geſchichte XIII (N. F. III), S. 313 ff. Beachtenswert ift daneben noch 

immer die Abhandlung H. Schreibers, Peter von Hagenbach und das 
Gericht der Geſchwornen zu Breifadh, im Taſchenbuch für Geſchichte und 

Altertum in Süddeutſchland II (1840), S. 1ff. In allzu Helles Licht 
tüdt John Foster Kirk, History of Charles the Bold 1I (London 
1863), p. 267 ff. die Thätigleit Hagenbachs. 

2) Seine Ernennung batiert vom 20. Sept. 1469, nicht, wie Witte 
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militäriſche Tüchtigkeit und perfönliche Hingebung emporgelommen 

und bejaß das unbedingte Vertrauen feines Herrn. Aber diefer 

that einen Behlgriff, indem er den Günftling auf einen Pojten 
von fo großer politiicher Bedeutung ftellte; denn er war bei 

aller Geſchäftskunde ein harter, leidenichaftlicher Mann und 

entbehrte der beionnenen ſtaatsmänniſchen Yimficht, die hier allein 
zum Ziele hätte führen Tönnen. 

Es reizte den neuen Landvogt, in ven ihm wohlbelannten 
Gegenden — denn er felbft entjtammte einer ſundgauiſchen 
Adelsfamilie — mit dem bergebrachten abminiftrativen Schlen» 

drian zu brechen, die Heinliche Zerfpfitterung aller öffentlichen 
Verhältniſſe aufzuheben und einheitlich ftraffe Ordnungen nach 
burgundifch-franzöftichem Mufter burchzufegen. Er organifierte 
das zerfahrene Gerichtsweſen, ergriff energiiche Maßregeln zur 
Herftellung der öffentlichen Sicherheit und ordnete die allmäh⸗ 

liche Abtragung ber Landesſchulden an. Gegen ein ſolches Bor» 

geben Tieß fich im Grunde wenig einwenden. Aber er verfuhr 

mit einer Schroffheit, die weder auf die feftgewurzelten Gewohn⸗ 
beiten der germaniſchen Bevölkerung, noch auf die im Vertrage 

von St. Dmer rejervierten Privilegien bes Landes Rüdficht 

nahm und nach wenigen Jahren in weiten Streifen eine tiefe 

Erbitterung gegen die „welſche Tyrannei“ hervorrief. 

Peter von Hagenbach erregte den Haß des einheimilchen 

Adels, indem er ihn entwaffnete und ihm ſogar die Jagd⸗ 

gerechtigkeit entzog. Er verbarb es mit den Biſchöfen von 

Baſel und von Straßburg durch jchonungslofe Eingriffe in ihre 
geiftliche Gerichtsbarkeit. Er fcheute fich nicht, den freien ſtädti⸗ 

ihen Gemeinweſen in feiner Nachbarichaft die beleidigende 
Geringſchätzung fühlen zu laffen, mit ver man am burgundifchen 

Hofe die flandriichen Kommunen zu behandeln pflegte. Der 

Dürgerichaft von Baſel, die ihn wegen läſſiger Ausrichtung der 

rheinfelbiichen Pfanpfumme zu mahnen wagte, drohte er mit 

©. 133, annimmt, vom 10. April 1469. ©. die Berichtigung Ber- 
noullis, Basler Ehroniten III, 633. Nerlinger, Annales de l’Est 
II, 513 f. bringt eine Kopie des Dokumente ans dem Archiv von 

Lille zum Abdruck. 
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einer Handelsſperre !). Im Verkehr mit Straßburger Ab⸗ 

gefandten zeigte er gefliffentlich feine Mißachtung ber bürger- 
lichen Arbeit °).. Sogar die Selbftändigfeit der mit den Eid- 

genoſſen verbündeten Stadt Mülhauſen follte feinen zentrali« 

fierenden Beitrebungen zum Opfer fallen. Dies alles that er 

mit voller Zuftimmung feines Herrn, der ein warnendes Wort 

über ein folches Regiment mit der Bemerkung zurücdwies, er 

wolle nicht, daß Herr Peter von Hagenbach jeinen Nachbarn 

und der Lanbichaft zu Gefallen handle, fondern er wolle ihn 

für ſich als Landvogt haben, der ihm thue, was ihm gefällig 
und lieb fei >). 

Allenthalben, im Lande und in der Nachbarjchaft, ver- 

breitete fich eine bejorgte Stimmung. ‘Dort jehnte man fich 

nach der öfterreichiichen Herrſchaft zurüd, und Hier juchte man 

fih für die Zukunft zu jchügen. 

Herzog Sigmund ſelbſt wandte fi im Sommer 1473 an 

den König von Frankreich und erklärte fich bereit, in feinen 

Nat und Dienft zu treten, wenn er ibm die nötigen Summen 
für den Rückkauf der verpfänbeten Gebiete al8 Anleihen zur 

Verfügung jtelle *). 
Im Februar des gleichen Jahres traten die Reichsſtädte 

Baſel, Colmar, Schlettjtadt und Straßburg zufammen, um jich 

über gemeinſame Maßregeln gegenüber Hagenbach zu verjtäns 

digen. Es war ber Anfang zu der nachmals fo genannten 
„Niedern Bereinigung“ 6). Sie fnüpften mit den Schweizern 

1) Witte, ©. 148. Bol. Ochs, Geſchichte der Stabt und Land⸗ 

haft Baſel IV, 192ff. Die genaueren Daten über die Abtragung ber 
1469 noch auf 18100 Gulden fiehenden Schuld an Bafel giebt Ber- 

noulli, Basler Chroniten III, 683. Über eine 1472 gegen Bafel und 
andere Reichsſtädte wirklich verhängte Fruchtſperre fiehe die Notiz eben- 
daſelbſt, S. 573. 

2) Reimchronik über Peter von Hagenbach, Kap. 18, bei Mone, 
Quellenfammlung zur babifhen Lanbesgefchichte III, 276. 

8) Abſchiede II, 409, Nr. 650. 
4) Abfchiede II, 454 (3. Auguft 1473). 
5) Der Gedanke ging von Bafel aus. Ochs IV, 213. Vgl. Moss- 

mann, Cartulaire de Mulhouse IV, No. 1661. 
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an und berieten fich mit diefen am 18. Mai auf einem Tage 

zu Bafel über ein Defenſivbündnis wider die ihre Freiheit be» 
brobende burgundiiche Gewalt. Zugleich nahmen die Städte 

ben zuerit vom döjterreichiicher Seite angeregten Gedanken auf, 

das Geld zur Wiebereinlöfung der verpfändeten Lande aus 
eigenen Mitteln beizubringen ?). 

In der Eidgenoffenichaft Hatte Thon das Bündnis Karls 
des Kühnen mit Sigmund von Dfterreich große Aufregung 
hervorgerufen 2), da fein Inhalt als eine Verlegung der guten 

Treue betrachtet wurde, die der Herzog von Burgund noch als 

Graf von Charolais im Freundichaftsvertrage von 1467 den 
Schweizern zugefichert hatte). Wohl im Hinblid auf die bes 

drohte Lage erweiterten damals die Eidgenofjen ihre äußeren 

Derbindungen nach Schwaben Hin, indem fie am 6. Februar 
und 8. November 1469 freundfchaftlide Einigungen mit 

dem Bifhof Hermann von Konitanz (einem Herrn von 

DBreitenlandenberg) und den württembergiihen Grafen 

Eberhard und Ulrich fchloffen ). Im den nächiten Jahren 

verfolgten fie mit mißtrauiſcher Wachſamkeit alle Vorgänge am 

Dberrbein. Kaum war die Verwaltung der verpfändeten Ge⸗ 
biete an Burgund übergegangen, fo richteten fie an den Land⸗ 

vogt und an den Herzog Beſchwerden wegen ber Feindſeligkeiten, 

bie Mülbaufen auch jet vonfeite des jundgauifchen Adels zu 

erbulden Hatte). Aber ihre ſehr gemäßigten Vorftellungen 

fanden Tein Gehör, da die burgundiſche Negierung weder die 

1) Abfchiebe II, 441, Nr. 699. Bgl. Ochs IV, 212. Witte, 
Beziehungen, ©. 31. Mossmann, Cart. de Mulhouse IV, Nr. 1665. 

2) Siehe befonders den Abſchied vom 13. Anguft 1469 II, 400—401. 

3) Mandrot a. a. O., p. 113, macht auf eine Klauſel aufmerkfam, nach 

welcher Karl dem Herzog von Ofterreih nur dann Hilfe leiften mußte, 
wenn biefer von den Eibgenofjen angegriffen wurde. In ber Schweiz 

empfand man aber nur bie Thatfache, daß der Vertrag von St. Omer 
feine Spitze „ſunderlich wider die Aidgenofien“ richtete (Chmel, Mon. 
Habs. 1,1, 6), und daß er „barinn uns Hoch verachtet bar“. (Abfchiebe 

ID, 446, Nr. 708b). Bol. Witte, Beziehungen 2c., S. 10. 

4) Abfchiebe II, 904—905. 906 - 908. Stälin IL, 565. 
5) Abfchiede II, 404, Nr. 641; 406, Nr. 646; 412, Nr. 655. 
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Macht noch den Willen zeigte, ben gehäſſigen Angriffen ber 
Nitterjchaft auf das jtädtifche Bürgertum Schranken zu jeßen. 

Die Beunrubigung erreichte einen hohen Grad, als im April 
1473 zwei öfterreichiiche Edelleute, Bilgeri von Heudorf, 

der bekannte Strauchritter, und Diebold von Geroldsegg, 

fchweizeriiche Kaufleute, die auf dem Rhein zur Frankfurter 
Meſſe fuhren, überfielen und — mit einigen Straßburgern — 
gefangen nahmen. Die Eidgenofjen verlangten von Herzog 

Karl Genugthuung, da Bilgeri von Heudorf unter burgun⸗ 
bifcher Hoheit ftehe, und deuteten in fcharfen Worten an, daß 
fie entichlofjen feien, fich mit ihren Freunden und Zugewandten 

gegen jeden ihrer Feinde zur Wehre zu ſetzen, joweit Leib und 

Out langen. Nur mit Mühe konnten fie nach der Befreiung 

der Gefangenen befchwichtigt werden !). Den jtärkiten Eindruck 

aber mußte e8 auf die Eidgenoſſen machen, als Peter von 

Hagenbach perjönlich gegen Mülhaufen vorging, als er die von’ 

einer drückenden Schuldenlaſt ohnehin gepeinigte Stadt in aufe 

bringlichfter Weiſe beftimmen wollte, fich dem burgundiſchen 

Schub und Schirm zu unterwerfen, und als er ihr für den 

Tall der Weigerung die furchtbare Strafe in Ausficht ftellte, 

bie fein Herr Ende Dftober 1468 an den aufitänbiichen Lüt⸗ 
tichern vollzogen Hatte‘). Das war eine direlte, böchit un⸗ 
bejonnene Herausforderung der Berner und Soloturner, bie 

ihre Bundesgenoffin im Sundgau unmöglich dem neuen mäch⸗ 

tigen Nachbar preisgeben konnten, ohne ihre übernommenen 

1) Abfchiebe II, 446. 448. 450. Basler Chroniken II, 121. Schil⸗ 
ling, Beſchreibung ber Burgund. Kriege, S. 76—79. Zimmerifche Chronik, 
berausgeg. von 8. A. Barad I?, 876. Bol. E. v. Rodt, Die Felb- 
züge Karls bes Kühnen I, 163. ©. v. Wyß, Artikel Heuborf, in ber 
Allgem. deutſchen Biographie XIII, 506. Nerlinger, Annales de 
VEst IV, 130. Eben aus ber ausführlichen Darftellung Schillings er⸗ 

fennt man, welche Wichtigkeit man vor allem in Bern dem Falle beimaß. 

2) Brief des Soloturner Stabtfchreiberd Hand vom Stall an ben 

Stabtfchreiber von Augsburg, vom 23. Juni 1470. Soloturn. Wochen⸗ 
blatt 1819, ©. 132—134. Bol. Witte, Zur Geſchichte der Burgund. 

Herrſchaft am Oberrhein, S. 164 ff. 
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Pflichten zu verlegen. Es zeigte fich jegt in vollem Maße die 

große und ernite Bedeutung des Mülhauſer Bundes. 

Während Herzog Karl im Dezember 1473 mit Entfaltung 
kriegeriſchen Aufwandes feine eljäjftfchen Untertbanen befuchte, 

wurben in Baſel zwilchen Abgeordneten der Niedern Vereini⸗ 

gung und den Stübten Zürich, Bern und Soloturn Konferenzen 

gehalten, deren vornehmiten Gegenftand die Mülhauſer Ans 
gelegenheiten bildeten *). Schon verſah man fich in Baſel eines 

burgundifchen Angriffs ?) und begehrte für den Notfall Hilfe 

von den Eidgenoſſen. Welche Ausfichten hätten fich dem Herzog 

für die Erweiterung jeiner Herrichaft eröffnet, wenn es ihm 
gelungen wäre, fich dieſes ftärkiten Punktes am Oberrhein durch 

einen Handſtreich zu bemächtigen ! 

Bei diefer Lage der Dinge mußte es nicht allzufchwer fallen, 

die verjchiedenen Gegner Burgunds zu einer gemeinjamen Unter» 

nehmung wider dieſe Macht zu vereinigen, ja das früher Un⸗ 

glaubliche zu verwirklichen: Die Ausföhnung zwifchen Lfterreich 
und der Eidgenoſſenſchaft. Es bedurfte dazu nur eines fcharf- 

fihtigen Politilers, der den rechten Augenblid und bie rechten 

Mittel zu ergreifen verjtand, um alle Hinderniſſe einer An⸗ 

näherung der alten Feinde zu befeitigen. Ein jolcher Politiker 

war Ludwig XI von Frankreich, der Todfeind Karls des 

Kühnen. 

In König Ludwig und Herzog Karl waren prinzipielle 
Gegenſätze verkörpert, die ſchon ſeit Jahrzehnten die franzöſiſche 

und burgundiſche Politik beſtimmten 8). Jener vertrat, indem 

er die Ideen ſeines Vaters mit durchgreifender Willenskraft 
weiter führte, die moderne, einheitlich geordnete Monarchie; 

dieſer erſchien dem König gegenüber als der ſelbſtbewußte Vor⸗ 

1) Abſchiede II, 462, Nr. 725. Mossmann, Cart. de Mulhouse 

IV, Ar. 1707. 

2) Knebel, Basler Chroniten IL, 41. 48. 

3) Michelet, Louis XI et Charles le Tömeraire. Paris 1853. 

Sidel, Frantreih und Burgund um die Mitte des fünfzehnten Iahr- 
hundert. Wien 1858. 
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fümpfer bes zu voller Souveränetät emporftrebenven feubalen 

Herrentums. Auch nachdem e8 Ludwig gelungen war, jich eines 
gefährlichen gemeinjamen Angriffs der großen Kronvaffallen zu 

erwebren und ihr enges Bünbnis, das fie als die „Liga bes 

Gemeinwohls“ bezeichneten, zu |prengen, Hielt der Herzog von 
Burgund feine Anſprüche auf Landeshoheit aufrecht, und mit 
feiner ausgebreiteten Macht Tonnte er dem Königtum noch immer 

trogen. Ludwig hätte den legten und ftärkiten feiner Gegner 

wohl jchwerlich aus eigener Kraft zu überwinden vermocht. Er 

Schaute fich deshalb nach Verbündeten um und erfannte mit 

fiherm Blick den großen Vorteil, der ihm aus einem engen 

Einverſtändnis mit den Friegstüchtigen Eidgenoſſen erwachien 

werde. In feinen jüngern Jahren batte ihn ein ungeftümer 

Geift beherrſcht; jet verfolgte er das Hauptziel feines Lebens 
mit verichlagener Geduld und bebarrlicher Konſequenz. Nie 
— To erflärte er einft im engften Vertrauen einer eidgenöſſiſchen 

Gefandtichaft — konnte er perfönliche Beleidigungen und De 

mütigungen vergefjen, die ihm ber Herzog von Burgund an⸗ 
getban ). Er beeilte fich, den Eidgenofjen, feinen „allerliebiten 

und großen Freunden“, von den öſterreichiſch⸗burgundiſchen 

Abmachungen Kunde zu geben ?). Im Sabre 1470 benukte er 

die beunrubigenden Gerüchte über Friegerifche Anfchläge der Ver⸗ 

bünbeten von St. Omer zum Abfchluß eines Neutralitäts- 

vertrages mit den acht Orten der Eidgenoſſenſchaft. 

Man fah den befondern all eines burgundifchen Angriffs vor 

und veriprach fich gegenfeitig, dem Herzog von Burgund keine 

Hilfe zu leiften, wenn diefer mit der einen ober anberen ber 

vertragichließenden Parteien Krieg führen ſollte. Im übrigen 
blieb die frühere Übereinkunft zwiſchen Frankreich und den Eid⸗ 
genofjen in Kraft). Dann fuchte der König feine ftreitbaren 

1) Bericht der Gefandbten Niklaus und Wilhelm von Diesbach, 13. Aug. 
1469. Abfchiebe II, 400. 

2) ©. oben, S. 163, Anm. 1. 
3) Vertrag vom 13. Auguft 1470, vom König ratifiziert am 23. Sept. 

Abſchiede II, 908—910, Beilagen 47 und 48. Dändliker, Urſachen 
und Borfpiel, S. 43. 
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Verbündeten noch enger am fich zu Tetten, indem er ihnen Geld⸗ 
gefchenfe überreichen Tief. Er batte bei den georbneten Steuer» 

verhältniffen, die ſchon von feinem Vater als eine ftarle Grund⸗ 

lage der neuen Monarchie eingeführt worden waren, immer 

Geldmittel zur Verfügung; bie vieljeitigen Kräfte des Reiches 

lagen in feiner Hand, und er verwendete fie für politiiche 

Zwede mit wohlberechneter Freigebigleit. Im Jahre 1471 wies 

er jedem Orte, fowohl Bern als feinen Alltirten „des großen 

Bundes von Allemannten”, eine Summe von 3000 Livres an, 

„damit fie geneigter feien, ihm zu dienen” ). Schon waren 

die Eidgenofjen ungemein empfänglich für folche Argumente; fie 

dankten dem König in trefflihen Worten für feine Gunſt und 
verboten unter Androhung ftrenger Strafe jeden Kriegsdienſt 

in Burgund. Hierauf förderte Ludwig mit allem Eifer vie 

wieder auftauchende Idee eines dauernden Friedens zwijchen bem 

Herzog Sigmund und den Schweizern; beide Parteien follten 

ihren bitteren Hader in ein freundfchaftliches Verhältnis wenden, 

um gegen die drohende burgundiihe Macht im Elſaß freie 

Hand zu belommen. 
Noh im Jahre 1469 ftanden die alten Feinde jo fchrofj 

als möglich einander gegenüber. Im Einverftänpnis mit Herzog 

Sigmund erließ der Kaifer unmittelbar nach dem Abjchluß des 

Vertrages von St. Dmer eine Reihe von Mandaten, bie förm⸗ 
lich darauf berechnet jchienen, die Eidgenofjen zu neuer Triege- 

rifcher Aktion und — was nach den Beftimmungen jenes Trak⸗ 

tate8 unausweichlich geweien wäre — zur Verwidelung mit der 
burgunbifchen Macht zu drängen. Er erklärte den Walbshuter 

Frieden außer Kraft, befahl dem Herzog und allen Reichsſtänden 

die Übereinkunft nicht zu Kalten, und ſprach dann wegen Land» 
frievensbruches Die Acht Über die Eidgenoſſen aus?) Die 
kaiſerlichen Mandate blieben allerdings im wejentlichen wirkungs⸗ 

108; aber vie Lage war noch im Frühjahr 1470 fo gefpannt, 

1) Mandrot a. a. O., ©. 152. 

2) Urkunden vom 25. und 26. Mai und 31. Auguft 1469. Chmel, 
Fontes rer. Austr. Diplom, II, 286 ff. 342. Oechsli a. a. O., 
©. 458. 
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daß ſich Herzog Sigmund eines Einfalles der Eidgenoſſen in 
jein Gebiet verſah. 

Do ſchon ein Jahr ſpäter Inüpfte Sigmund aus eigenem 
Antriebe Unterhandlungen mit den Eidgenoſſen an!). Je 
weniger er aus dem burgumbijchen Bündnis die erhofften Vor⸗ 
teile ziehen konnte, deſto mehr mußte ihn eine fühle Würdigung 
der ganzen Lage zu der Überzeugung bringen, baß ber völlige 
und bleibende Verluſt feiner oberrheinifchen Befigungen nur mit 
Hilfe der Eidgenoſſen abzuwenden ſei und daß das Intereſſe 
feines Hauſes gebieteriich eine Verföhnung mit den Erbfeinden 
erheifche. An einem wirklichen Erfolg gegenüber den Schweizern 
begann er ohnehin zu verzweifeln. Denn dieſe feien gegen- 

wärtig mächtiger als je — fo führte er in einer vertraulichen 

Denfichrift an den Kaifer aus ). Ihr Bundesgebiet reiche 
überall bi8 an bie berzoglichen Länder. Trotz aller Anftrengung 

babe ihnen niemals ein erobertes Gebiet wieder entriffen werben 
Tonnen, und bei der offentunbigen Schwäche Öfterreichs fei noch 
größere Einbuße zu befürchten. Mit dem Schwerte laſſe fich 
nicht8 erreichen; aber ebenjo wenig möchte eine rechtliche Aus⸗ 

einanderjegung zum Ziele führen, da fie in ihrem ftolzen, hoch⸗ 

fahrenden Sinne jedes Tailerlihe &ebot verachten. Der mit 
franzöſiſchen Händeln beladene Herzog von Burgund könne die 
zugeficherte Unterftügung nicht gewähren. Was bleibe da anderes 

übrig, als das Syſtem ber jeweilen auf kurze Zeit vereinbarten 

1) Witte, Beziehungen, ©. 14ff. Auf den Kaifer verfuchte ber 
Graf Urih von Württemberg zu wirlen, doc, wie e8 fcheint, erfolglos. 

Mitteilungen von Th. v. Liebenau im Anzeiger für fchweizer. Geſch. 

1878, ©. 34—87. 

2) Chmel, Font. rer. Austr. II, 398-405. — Schon Dänd- 

filter (Urfadhen und Borfpiel der Burgunderkriege) bat bie bier (von 

©. 381 an) mitgeteilten, vom Herausgeber bes zweiten Bandes der Ab- 

fchiede überfehenen „Altenflüde zur Beleuchtung ber Verhältniffe H. Sig- 

munds gegen die Eidgenofjen 1471—1472“ benutt. Eingehender noch 

bezieht fih Witte auf das wichtige Material. Der in den Berbanblungen 

als öfterreichifcher Vertreter oft genannte Abt von „Sant Iörigen“ ift 

nach einer Notiz Lütolfs im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1875, 

S. 113, Abt Kafpar von St. Georgenberg (etzt Fiecht) in Tirol. 
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Friedenstraktate zu verlaffen und in gütlicher Weile „eine ewige 

Bericht” mit den Eidgenofjen abzujchließen. So nur könnte 

das Haus Oſterreich wieder Ehre, Nuten, Ruhe und Gemach 
erlangen ! 

Wirklih kam es im Oktober 1471 zwiſchen Bevollmächtigten 

bes Herzogs und eidgenöſſiſchen Abgeordneten zu eingehenden 

Verhandlungen in Einfiveln und in Züri ). Sie wurden im 
Auguft 1472 zu Konftanz unter Zuthun des Biſchofs Hermann 
und des Grafen Hans von Eberftein fortgefegt, und die Be 

mühungen dieſer Herren fchienen guten Erfolg zu haben, ba 
man auch auf jchweizeriicher Seite, mindeſtens in den Städte 

fantonen, das Bedürfnis nach einer ehrlichen und dauernden 

Berjtändigung empfand ?). 

Allein es zeigte fih, daß die Parteien in diefem Momente 

noch durch eine allzu breite Kluft getrennt waren, um fich Die 

Hand zu reihen. Die Eidgenoſſen begehrten als ein „Tun. 

bament des Friedens“, daß Herzog Sigmund die an Burgund 
verpfändeten Städte und Länder wieder auslöje und die Walds⸗ 

huter Richtung auch Schaffhaufen gegenüber zur Vollziehung 

bringe. Sie jchlugen für den Austrag von Streitigfeiten 

zwiſchen beiden Zeilen ein fchiebSgerichtliches Verfahren vor und 

wollten fich durch bindende Beitimmungen die nötigen Garantieen 

für den Vollzug der Sprüche fihern. Vor allen aber: fie ver» 
langten vom Herzog, daß er ihren Befititand unbedingt an⸗ 

erienne und auf jede Rückforderung der von ihnen eroberten 

habsburgiſchen Gebiete jowohl für fich als für das ganze öſter⸗ 

teichifche Haus und alle Erben und Nachlommen verzichte. Das 
war, zumal in biefem legteren Bunte, weit mehr als die herzog⸗ 

lichen Geſandten zugeftehen konnten. ‘Denn Sigmund gab troß 

1) Der Eiuſidler Tag if vom 12. Oftober 1471 batiert. Chmel, 
Fontes II, 381. Das Ergebnis der Beratungen in Zürich Tiegt in ben 
Abſchieden II, 456 vor. Zur richtigen Datierung vgl. Witte, ©. 22. 

2) Abſchiede II, 435. Schreiben Berns bei Chmel, Fontes II, 384. 
Sehr zurüdhaltend zeigten fih Schwiz und Unterwalden. Ebd. II, 398. 
Über Verhandlungen in Luzern vgl. Abfchiebe II, 429ff., Nr. 685 b, 
Nr. 687h md p. 



Sech ſtes Kapitel. Ausgleich mit Ofterreich. 177 

des äußeren Einlenfens die Hoffnung noch nicht auf, daß Öſter⸗ 

veich früher oder jpäter das Verlorene zurücgewinnen werde 
und wollte jenen Verzicht nur für fich und feine „Leibeserben“ 
leiſten ?). 

Unverrichteter Dinge gingen die Parteien auseinander. Der 

Herzog trat wieder in engere Verbindung mit Burgund, und 
noch in Konjtanz wurden mit einer Botſchaft, bei der fich auch 
Peter von Hagenbach befand, ſehr beftimmte Verabredungen 

über Friegerifche Rüftungen gegen einen, wie man glaubte, nabe 

bevorftehenden Angriff vonſeite der Eidgenoſſen getroffen 2). 

Aber weder lag e8 im Wunfche des Herzogs Karl, die freund» 
Ichaftlichen Beziehungen zu den Eidgenoſſen abzubrechen, noch 

ließen fich diefe ohne die zwingendſten Gründe zur Offenfive 
hinreißen: ihr nächjter Zwed war, die burgundiſche Herrichaft 

wenn immer möglich, auf frievlihem Wege aus dem Eljaß zu 

entfernen. Im Verlaufe des Jahres 1473 behaupteten fie eine 

ebenfo würdige als korrekte Haltung zwiſchen Oſterreich und 
Burgund ®). Auch der räuberiſche Überfall des Heudorfers ver- 
mochte fie nicht zu einer friegerifchen Unternehmung zu be 

jtimmen; ebenfo wenig das jchroffe Vorgehen des Herzogs Sig- 

mund gegen den mit Schwiz und Glarus verlandrechteten Grafen 
von Sonnenberg *). 

Da fand fih Sigmund doch bewogen, die Friedensverhand- 

lungen mit den Schweizern wieder aufzunehmen, denn anders 

hießen fich die oberrbeinifchen Befigungen nicht retten. Er traf 
ernſtliche Anftalten zur allfeitigen Durchführung des Waldshuter 

Vertrages, fette fich mit dem Kaifer al8 dem Haupte der habs⸗ 

1) Chmel, Fontes II, 405ff. Abſchiede II, 435—437. — Herzog 
Sigmund batte freilich keine legitimen Leibeserben. 

2) Abſchied vom 10. Auguft 1472 hei Chmel, Fontes II, 418, und 
(nah feiner Mitteilung) ſchon bei Zellwener, Verſuch, die wahren 

Gründe des burgundifhen Kriege aus den Quellen darzuftellen, Beleg 
Nr. X, im Archiv für fchweizer. Geſchichte V, 100. 

3) Abfchiede II, Nr. 708b. 709b. 710. 

4) Bgl. Sanber, Die Erwerbung der vorarlbergifchen Grafſchaft 
Sonnenberg dur Ofterreih (Innsbrud 1888), ©. 61ff. 

Dieraner, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenofienih. II. 12 
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burgiichen Familie in Verbindung und vollzog zugleich die bereits 

angedeutete, entichiebene Schwenlung von Burgund zu Frank⸗ 

reich )). Auf einem Tag zu Baſel, im September 1473, ver» 

fehrten Sigmund und der fonjt unverjöhnliche Katjer in übers 

raſchend freundlicher Weife mit dem eidgenöſſiſchen Gejandten 2), 
und wenn auch ver Triebe nicht gejchloffen werden konnte, fo 

war boch der Weg zu einer Verjtändigung geebnet. Für kurze 

Zeit noch richtete fich die allgemeine Aufmerkſamkeit, geteilt in 

Furcht und Hoffnung, auf den Gang der Unterhanblungen, bie 

zu Trier zwilchen dem Kaifer und Karl dem Kübnen über die 

Standeserhebung des Herzogs und bie burgundiſch⸗öſterreichiſche 

Samtilienverbindung geführt wurden. Nachbem aber bie Pläne 

Karls bei jener Zuſammenkunft gejcheitert waren unb alle 

Stellungen fich plöglich geändert hatten, glaubte Sigmund Teine 

NRüdfiht mehr auf Burgund nehmen zu müſſen. Die politijche 

Dewegung trieb jegt um fo rafcher dem Ziele zu, als der König 
von Frankreich fich beeilte, jowohl den Eidgenoffen als dem 

Herzog Sigmund feine guten Dienfte anzutragen. Auf ſchwei⸗ 

zeriicher Seite arbeitete ber alte Parteigänger Frankreichs, 
Niklaus von Diesbach, unermüdlich für das Vereinigungsprojelt. 

Neben ihm wirkte aber mit nicht geringerem Erfolge Ioft von 

Silinen, Propft des Luzerner Chorberrenftiftes Beromünfter ?). 

Diefer gewandte, weltkundige Prälat war förmlich in den Dienft 

1) Siehe oben, ©. 169. Daß Sigmund diefen Schritt in feinbfeliger 

Abficht gegen die Eidgenofien gethan babe, wie Dändliker, Urſachen 
und Borfpiel, S. 52, und Gefchichte der Schweiz II, 182, meint, Tann 
ih nach dem vorliegenden Bericht (Abſchiede II, 454) nicht finden. 

2) Knebel, Basler Ehroniten II, 7. 11. 250. Bgl. Janſſen, 

Frankfurts Reichscorreſpondenz II, 300. Knebel Bericht erhält durch 
die Relation des ungenannten Franffurters eine fehr erfreuliche Beſtätigung. 

Die Aufzeichnungen im „Rothen Buch” über den Empfang bes Kaiſers 
(Basler Chroniken IV, 69 ff.) gebenten feines Verhaltens gegenüber den 
Eidgenoſſen nicht. 

3) Das Lebensbild diefes Mannes haben A. Lütolf im Geſchichts⸗ 

frennd XV, 143ff., und ©. v. Wyß in der Allgem. deutſchen Biographie 
XIV, 572—576, bargeftellt. „Soft“ oder „Jos“ ift bie abgekürzte ſchwei⸗ 

zeriihe Namensform für „Jodocus“. 
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des Königs getreten und batte als franzöfiicher Geſandter den 
Eidgenofien fchon im Yuli 1473 eröffnet, daß Ludwig XI. ge 

neigt jei, ven Herzog Sigmund zu unterftüßen, fall8 biefer Die 

an Burgund verpfändeten Gebiete zurücderwerbe und mit ben 
Eidgenofjen bleibenden Frieden ſchließe ). Er entftammte einer 

alten Urner Familie, und feine verwanbtichaftlichen Verbindungen 

mochten dazu beitragen, auch in den Walbftätten den Tendenzen 

einer Politik Eingang zu verichaffen, die im Grunde allen eid⸗ 
genöſfiſchen Traditionen widerſprach. 

Am 21. Januar 1474 erfuhr die Tagſatzung in Luzern, 

daß Herzog Sigmund fich bereit erklärt habe, ben König von 

Frankreich als Vermittler anzunehmen und auf der Bafis ber 
Konftanzer VBorjchläge den definitiven Frieden zu errichten. Die 
verſammelten Boten wollten fich darüber auf einem neuen Tage 

äußern; doch nahmen fie jetzt jchon die Bedingung wieder auf, 

daß die Richtung nicht eher vollzogen werden jollte, als bis bie 
Löſung der verpfändeten Länder geſchehen wäre ?). 

Hand in Hand mit diefen Frievensberatungen in der Eid» 
genoffenfchaft ging die Trage über ein von Baſel angeregtes 

förmliches Bündnis mit der Niedern Bereinigung, bie in 
zwiſchen wirklich zuſtande gekommen war und bie mächtigiten 
Neichsftände am Oberrhein zu gemeinfamenm Schutze gegen das 
burgundiiche Regiment umfaßte. Immer mehr wurbe bie Aufe 

merkſamkeit der Eidgenoffen auf die Vorgänge im Sundgau und 

Elſaß gelenkt. Herzog Karl beobachtete freilich im diplomatijchen 

und perjönlichen Verkehr mit ihnen die Rüdfichten, die zur 

Aufrechtbaltung friedlicher Nachbarichaft geeignet fchtenen ®); 

1) Abſchiede II, 454. Witte, Zur Geſchichte ber Burgunderkriege. 
Zeitſchrift f. d. Gefchichte des Oberrheins, N. 5%. VL, 6. 

2) Abſchiede II, 470, Nr. 731d. Bgl. Mandrot a. a. O., ©. 164. 
3) Siehe die Berichte über die freundliche Aufnahme einer eivgendf- 

ſtſchen Geſandtſchaft in Enſisheim (Januar 1474) bei Knebel, Basler 
Chroniten II, 50; Och s IV, 239; €. v. Rodt, Die Kriege Karla bes 
Kühnen I, 195. Die von biefen urſprünglichen Nachrichten abweichende 
Darftellung des Berner Ehroniften Schilling, ©. 95 u. 100, beweiſt 
nur, wie man ſolche Vorgänge fpäter mit ganz auderen Augen anfchante. 
Bol. au Mandrot, ©. 164. Witte, Beziehungen, S. 37. — Auf 

12 



180 Biertes Bud. Aufſchwung des nationalen Lebens. 

allein jein Landvogt ließ fie bei jeder Gelegenheit jeine zu- 

nehmend feinpfelige Gefinnung fühlen und ſcheute fich nicht, ihre 

angejebenften Stantsmänner durch leidenſchaftliche Schmähungen 

zu erbittern. 

Der auf den 4. Februar angejegte neue Tag führte nun. 
zu entjcheidenden Beſchlüſſen, indem die Mehrheit ver eidgendifi- 

ſchen Orte ihre Zuftimmung zur Errichtung eines Friedens mit 

Oſterreich und eines Bundes mit der Nievern Vereinigung gab ). 
Noch im gleihen Monat fagten die Städte Baſel, Colmar, 

Schlettitabt und Straßburg die auf 80000 Gulden berechnete 

Auslöjungsjumme zu. Unter gewiffen Bedingungen, durch 

welche ihr politifches Ziel gefichert wurde, wollten fie das Geld 
in Baſel binterlegen ?). 

Gegen Ende Tebruar begannen in Konjtanz die Friedens- 

unterbandlungen. Auch jest noch zogen fie ich mehrere Wochen 

bin, da die Eidgenofjen mit großer Entſchiedenheit auf ihren 
Ihon zwei Sabre früher aufgeftellten Forderungen beharrten 

und noch weitere Zugeftänbniffe als unerläßliche Garantien für 

das Friedenswerk verlangten. Nur dadurch Tonnte eine vor⸗ 

läufige Verftändigung erreicht werben, daß Djterreich unter ber 

Bermittelung Joſts von Silinen und des mit dem Titel eines 

Töntglichen Rates befleiveten Grafen Hans von Cberftein in 

allen Punkten nachgab. Am 30. März wurde ver Entwurf 

der „ewigen Richtung“ („Betragnifie und Bericht“) 
zwiihen gemeinen Eidgenojjen und Herzog Sig-- 

mund fejtgelett. Die endgültige Erflärung und Formulierung 
bes Vertrages blieb, nach einer befonderen Übereinkunft der 
Parteien, dem König von Frankreich vorbehalten. 

irriger Kombination beruht freilich die aus Commines-Lenglet Ill, 

347 in bie Abjchiede II, 482, Nr. 736 übergegangene Angabe, baf eine 

burgundiſche Geſandtſchaft im März 1474 eine Nunbreife durch bie 

Schweiz gemacht habe, um gegen bie franzöfifhen Umtriebe zu wirken und bie 

Eidgenofjen über die friedlichen Abſichten bes Herzogs zu beruhigen. Diefe 
Reife bat nah W. Viſchers Unterfuhungen wahrfceinlih im Spät- 
jahr 1471 ftattgefunden. Basler Chronifer III, 369. 
1) Abſchiede II, 471, Nr. 732. 

2). Witte, Beziehungen, Erfurs IL, 51. Basler Chroniten III, 575. 
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Jetzt wurde die Anerkennung des beiberfeitigen Beſitzſtandes 

ohne Rüdhalt ausgefprochen, der jchiedsgerichtliche Austrag von 

Streitigkeiten in der von den Eidgenoffen gewünjchten Form 

beftimmt, und jeder Zeil durch bindende Vorſchriften für bie 

friedliche Haltung feiner Angehörigen verantwortlich gemacht. 

Die Eidgewoſſen verzichteten auf weitere Burg- und Lanbrechte 

mit öfterreichifchen Unterthanen; fie famen einem alten Wunfche 
der öfterreichifchen Herrichaft nach, indem fie Die aus dem Archiv 

in Baden ftammenben Urkunden, joweit fie nicht die eigenen 
Lande betrafen, dem Herzog zur Verfügung ftellten; fie wollten 
ihn auch bei der Vollziehung des Waldshuter Friedens in guten 

Treuen mit ihrem Rate unterftügen. Für Notfälle ficherten 
fie ihm bewaffneten Beiftand auf feine Koften zu, doch unter 
der Bedingung, daß fein Hilfsbegehren nicht anderweitigen Ver» 

pflichtungen wiberftreite, auf die fie ehrenhalber Rückſicht nehmen 

müßten. Um an ihrer Nordgrenze völlig geichügt zu fein, ſetzten 

fie die Beftimmung dur, daß die öfterreichifchen Unterthanen 

im Schwarzwald und in den Städten am Rhein die Richtung 
mit ihrem Eide anerkennen und auf Verlangen je nad) zehn 

Jahren neu beſchwören jollten. Alle Feindſchaft, bie fich zwiſchen 

Dfterreich und der Eidgenoſſenſchaft von der erften Berührung 
ber Barteien bis auf die jüngfte Zeit erhoben hatte, wurbe als 

abgetban erklärt und gegenfeitig der freie, fichere Verkehr für 

Perjonen und Güter wiederbergeftellt. 

Die Eidgenoffen behielten fi) vor, ven Ihrigen den Ver⸗ 
trag von Zeit zu Zeit nach Notdurft in Erinnerung zu bringen; 

Herzog Sigmund und feine „Erben“ aber follten ihren Räten 

und Zugehörigen bie Richtung alle zehn Jahre neu verkünden, 

bamit jedermann fie kenne und volliehe ?). 

1) Das umfangreihe Material über die Konftanzer Berbandlungen 

ift in den Abfchieden II, 473 ff. zufammengeftellt, der Entwurf der ewigen 
Richtung, wie er auf ben Entſcheid des Königs von Frankreich geſetzt 

wurde, ©. 476—478, abgebrudt. Den Kompromiß der Eidgenoſſen fiehe 

auch bei Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 173. Vgl. Witte, Zur Geſchichte 
ber Burgunderkriege. Zeitſchrift f. d. Gefchichte des Oberrheins, N. 5. 
VI, 12. 
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An diefe Übereinkunft ſchloß fih am 31. März, ebenfalls 
in Konftanz, ein Defenſivbündnis auf zehn Jahre zwiichen 
den Eidgenoſſen und der Niedern Bereinigung, zu 

welcher jett außer den vier Städten Straßburg, Colmar, 

Schlettſtadt und Bafel auch die Bilchöfe von Straßburg und 

Baſel gehörten. Die Verbündeten ficherten einander in jenen 
„ungetreuen Läufen“ gegen jedermann, der fie von ihren Frei⸗ 

heiten und Privilegien drängen wollte, Hilfe zu, mit deutlichem 

Hinweis auf die Gefahren, die ihnen, den deutſchen Landen und 
aller Ehrbarkeit, vonfeite fremden Volles drohten ?). 

Endlih, am 4. April, verband fih Herzog Sigmund 

felbft auf die gleiche Zeit mit ber Niedern Vereinigung 

zu gegenfeitiger Unterftügung in den oberrheiniichen Gebieten ?). 
Schon hatten ihm die Städte den Pfandichilling zur Verfügung 

geftellt. Am 6. April kündete er den Vertrag von St. Omer; 

er zeigte dem Herzog von Burgund an, daß die Ausldjungs- 

ſumme in Bafel hinterlegt jet und daß er unverzüglich die Herr» 

ſchaft über feine rheinifchen Vorlande wieder aufnehmen werde 3). 

Nah all diefen wichtigen BVBerträgen und Erklärungen han⸗ 

belte es fich noch um die angerufene endgültige Enticheidung bes 

Königs von Frankreich über den ewigen Frieden. Sigmund 
begte auch jetzt die eitle Hoffnung, daß einige grundſätzliche 

Beſtimmungen der Konftanzer Übereinkunft doch noch in feinem 
Sinne geändert werben möchten %). Aber immer war Ludwig XI. 
weit entfernt, fich die Eidgenofjen um eines Fürſten willen zu 
entfremden, der ihm nur wenig nüten fonnte. Als ihm Niklaus 

von Diesbach in ihrem Auftrage ben Konftanzer Abſchied über- 

brachte 5), ging er völlig in ihre weiteren Wünfche ein, ohne 

1) Abſchiede II. 911f. Beilagen 49 u. 50. 

2) Chmel, Mon. Habsb. L,ı, 175. 
8) Schreiben und Notariatsinftrumente bei Chmel, Mon. Habsburg. 

J,ı, 99ff. Knebel, Basler Ehronifen II, 79. Bgl. die Meldung Berus 
an den König von Srantreih vom 7. April. Abſchiede II, 480. 

4) Inftrultion für die Gefandbten bes Herzogs an ben König von 
Frankreich, bei Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 239 - 245. 

5) Diesbachs Inſtruktion und Krebitiv datieren vom 24. April. 
Abichiebe II, 485. 
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im mindeſten bie Forberungen bes Herzogs zu beachten. Nach 
feinem Spruche mußte num auch Sigmund den Schweizern im 
Notfall, joweit ihm dies „ehrenhalb gebührlich“ wäre, Hilfe 

leiften, und jene Walpftätte am Rhein follten nicht nur mit 

ihrem Eide für die unverbrücliche Handhabung des Friedens 

einftehen, fondern den Eidgenoſſen fogar in allen Nöten offen 
fein. Zur peinlichen Überrafchung ver öfterreichifchen Gefanbten 

wurde bie Richtung neuerdings jowohl für den Herzog als für 
feine Erben verbindlich erklärt. 

Am 11. Juni fand zu Senlis bie definitive Ausfertigung 
bes Vertrages ftatt. Die Siegel des Königs von Frankreich, 

nachmal® des Herzogs Sigmund und ber acht eidgenöſſiſchen 

Drte befräftigten die Urkunde ?). 

Der Abſchluß der „ewigen Richtung” machte auf die Zeit- 
genofjen einen tiefen Eindruck. Es erichien ihnen als eine 
wunderbare Wendung, daß die Gegner, die feit faft zweihundert 

Jahren in unverjöhnlicher Feindſchaft einander gegenüber gejtanben 
batten, jih nun zufammenfanden, um für alle Zeiten ben 

Frieden einzubalten. Durch Slodengeläute wurde das Ereignis 
in der Schweiz gefeiert 2). ALS Herzog Sigmund mit aus 

erlefenem Gefolge zur Ofterfeier über Zürich nach Einſideln 
ritt, bereiteten ihm bie alten Widerfacher zu Stabt und Land 
einen berzlidhen Empfang 3). In Baſel geriet auf die Nach 

richt von den Konftanzer Verträgen bie ganze Bevölkerung in 

dankbar freudige Erregung; denn an bie frohe Kunde knüpfte 
man die Hoffnung, daß ein glüdlicher Umſchwung in den ge- 

gelpannten politiichen Verhältniſſen eintreten werde *). 

In der That bezeichnet die „ewige Richtung“ vom Früh⸗ 
jahr 1474 einen ber bebeutfamiten Momente jchweizerifcher Ge⸗ 

1) Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 234—239. Abſchiede II, 918—916. 

Vgl. Bluntſchli, Gefchichte des fchweizerifchen Bunbesrechtes I (1875), 
S. 256—258. 

2) Schweizer. Geſchichtforſcher VI, 138. 
8) Edlibach, Chronik, S. 140. 
4) Knebel, Basler Ebronifen II, 69. 
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jchichte. Alle früheren Friedensichlüffe zwiſchen dem habsburgiſch⸗ 

öfterreichiichen Haufe und ben Eidgenojjen waren nur provi« 

foriih und auf begrenzte Dauer vereinbart worden. Eine pein- 

liche Unficherheit des Rechtszuſtandes hatte fich durch Gene- 
rattonen bingefchleppt, da der eine Teil unbeugfam an feinen 

Anſprüchen fefthielt, der andere aber, im Bewußtſein über- 

legener friegerifcher Kraft, auf Koften des Gegners immer 

weitere territoriale Vorteile zu erringen ſtrebte. Einer An⸗ 

näberung der Parteien ftellten fi um fo größere Schwierig. 

fetten entgegen, als Herzog Sigmund im Hinblid auf die 

Ichmerzlichen Verlufte, die feine Familie von den Zeiten des 
Sempacher Krieges bis zum Turgauer und Sundgauer Feld- 
zuge erlitten hatte, den tiefften Groll gegenüber den Schweizern 

begte. Er Tieß fein Mittel unverfucht, um ihrem erfolgreichen 

Um-fich-greifen Schranken zu fegen, und fchredte enblich nicht 

davor zurüd, gegen den Einſatz Toftbarer Stammgebiete die 

Hilfe eines fremden Fürften anzurufen. Doch eben diefer Schritt 

beichleunigte wider alles Erwarten ben fchon bei früheren Frie⸗ 

densverhandlungen angeregten, bleibenden Ausgleih. Indem 
der Herzog erfahren mußte, daß die ihm zugeficherte burgun⸗ 

diſche Unterftügung nur trügeriiches Blendwerk war, näherte er 
fih erft zögernd, dann immer entjchloffener den Eidgenoſſen, 

ohne deren Freundſchaft er nach feinen intimften Geſtändniſſen 

nimmer auf eine Rettung jewes letzten Reſtes der öfterreichifihen 

Borlande Hoffen durfte Freilich Tonnte e8 dann nad) dem 

ganzen Hiftoriichen Verlauf der Dinge nicht anders fein, als 

daß er fi in allen prinzipiellen Streitfragen den Forderungen 

der Schweizer fügen mußte. 

So kam die merkwürdige Richtung, unter der Mitwirkung 
franzöſiſcher Diplomatie, zuftande. Die Eidgenoſſen erreichten 

durch den Vertrag das eigentliche Ziel ihrer langen und ſchweren 

Kämpfe. Ihre Unabhängigkeit von jeder habsburgiſchen Terrie 

torialgewalt wurde in wölferrechtlichen Formen ausgeſprochen 

und ihr Befigitand, den fie innerhalb einer jchon früh ind Auge 

gefaßten Intereſſenſphäre bis auf die jüngfte Zeit erworben 

batten, bebingungslos vonjeite ihres Gegners anerkannt. 
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Aber in dem Augenblide, in welchem bie Eidgenofjen die 

Früchte ihrer unverbroffenen Anftrengungen in Frieden zu ge» 

nteßen hoffen durften, ſahen fie fich durch verhängnisvolle äußere 

Verwidelungen auf eine neue Bahn gebrängt. Sie wurben in 
die großen politiichen Gegenſätze und kriegeriſchen Bewegungen 

Bineingeriffen, die aus dem angebeuteten Tendenzen ver bur- 

gundiichen Macht und des franzöfifchen Königtums ent|prangen. 

Dabei durchbrach die Eidgenoffenihaft die bis anhin mit 
einer gewiljen Selbitbeichränfung gezogenen Grenzen ihrer Politik 

und wagte ſich auf einen ausgebehnteren Plan. Als ein Ge- 

meintwejen von freier Kraft und kernhafter Lebensfülle begann 
fie eine felbftändige und mitentjcheivende Stellung im europäijchen 

Staatenſyſtem einzunehmen. 





Fünftes Bud). 

Anteil der Eidgenoſſen an der europüiſchen 
Politik. 

(1474—1516.) 





Erfies Kapitel. 

Kampf gegen die burgundifche Macht. 
—,— 

Will man fich die Stimmungen und Erwartungen vergegen- 

wärtigen, denen fich das Volt im Frühjahr 1474 unter dem 

eriten Eindrud der Konftanzer Verträge hingab, fo muß man 

die aus oberrbeiniichen Kreilen hervorgegangenen Lieber hören. 

So frob war man bes Friedens und des Bundes, jagt ein 

Dichter, daß mancher vor Freuden weinte. Nun brauchte man 

die Drohungen des fremden Feindes nicht mehr zu fürchten. 
Alles Volk vertraute auf die nimmer wanlende Stüße der 

tapfern Eidgenofjen ?). Ein anderer Sänger meinte in jchwär- 

merifcher Empfindung, nun werde mit ihrer Hilfe Venedig ger 
demütigt werben; der Türke müfje die Kraft der Eidgenoffen 

jpüren; dem heiligen Grabe ftehe die Befreiung bevor, und in 
Erfüllung der fibylinischen Weisjagung werde der Kaifer Trieb» 

rich ausziehen, um feinen Schild an den dürren Baum zu hängen. 

Ganz befonderer Vorteil aber werde dem Haufe Ofterreich aus 

bem Frieden erwachlen. Lange Zeit fet Herzog Sigmund von 

leivenichaftlichen Beamten zu feinem eigenen Schaden gegen bie 

Eidgenoſſen gebegt worden; nun babe er an dieſen einen Rüd- 

1) R. v. Lilienceron II, Nr. 130. Es ift das erfte bekannte Lieb 
Veit Webers, des ganz vorzüglichen, poetiſch Hochbegabten Dichters 
aug Freiburg im Breisgau. Daß das Lieb erſt im Herbfi 1474 ent- 
ftanden ift, kommt bier nicht in Betradt. 
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balt gewonnen, wie e8 in deutfchen und welichen Landen feinen 

befiern gebe; durch ihre Waffen werde Oſterreichs Rofengarten, 
das fchöne Gebiet am Oberrhein, geichütt und wieder feſt zu⸗ 

fammengefügt ?). 
Mit richtigem Gefühl erwartete man den Ausbruch eines 

großen Kampfes, an welchem bie Schweizer ben enticheidenden 

Anteil nehmen jollten. 

Denn darüber konnte man fich nicht täufchen, baß jene 

Konftanzer Verträge thatfächlich eine Kriegserflärung Oſter⸗ 

reichs, der Eidgenofjenfchaft und der Niedern Vereinigung gegen 

den Herzog von Burgund enthielten. Wenn biefer, wie man 
wohl vorausſah, fich weigerte, die elſäßiſchen Gebiete, in denen 
er fih auf die Dauer eingerichtet Hatte, wieder abzutreten, jo 

war einem Waffengang nicht auszuweichen. Die Eidgenofjen 

fagten für dieſen Fall dem Herzog Sigmund und in nicht miß- 

zuverftehenden Formen auch ver Nievern Vereinigung ihre Unter» 

ftügung zu. 

Herzog Karl lehnte in ver That die öfterreichiihen Zur 
mutungen ab; er ließ die angebotene Löſungsſumme unberührt, 

indem er Sigmund daran erinnerte, daß Das Geld nach einer 
in St. Omer feftgefeßten Bedingung nicht in Baſel, fondern in 

Beſangçon zu hinterlegen jet; dorthin möge er jeine Bevollmäch⸗ 

tigten zu gegenfeitiger Verftändigung ſenden ?). 

Allein Sigmund Hielt fih an den Vertrag um fo weniger 

gebunden 8), als inzwiichen ein Vollsaufftand der burgundilchen 

Herrichaft im Elſaß ohnehin ein jähes Ende machte. 

Peter von Hagenbach Hatte durch eine den Bewohnern uns 

erträgliche Beftenerung des Weines, durch gewaltiamen Um⸗ 

fturz ber freien bürgerlichen Verfaffung Breiſachs und durch 

1) R. v. Liliencron I, Nr. 129. Tobler, Schweizerifche Volle⸗ 
lieber I, 15—23. Bol. Meyer v. Knonau, Die fchweizeriichen hiſto⸗ 
riſchen Boltslieder, S. 20. Der Dichter nennt ih Rudolf Montigel. 

2) Schreiben vom 22. April 1474. Chmel, Mon. Habsb. L, ı, 

103—108. 

8) Seine Antwort an Karl, in Iateinifcher Fafſung unb deutſchem 
Konzept, ſ. bei Chmel a. a. O., ©. 110ff. 
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eben jo ausjchweifende als rückfichtsloſe Lebensführung fchließ- 
lich im ganzen Lande den ftärfften Anftoß erregt ). Num trieb 
Die Kunde von den Konſtanzer Verhandlungen und ihren Re- 
fultaten alle unzufriedenen und bebrohten Elemente zur Em⸗ 
pörung gegen die verhaßte Fremdherrſchaft. Schon im Mär; 
mußte ber Landvogt fühlen, daß der Boden unter feinen Füßen 
wankte. Anfangs April verfchloffen die Städte Tann und 
Enfisheim feinen gefürchteten weljchen Sölbnerfcharen ihre Thore, 
ohne daß er den Ungehorſam ftrafen Tonnte. Raſch brach dann 
über ihn und die burgundifche Verwaltung die Kataftrophe her⸗ 
ein. Am Oftermontag, den 11. April, wagte es die Bürger- 
ſchaft von Breifach, zur erlöfenden That zu fchreiten und in 

einem Auflaufe, bei welchem die ganze Schärfe der nationalen 

und perjönlichen Gegenfäte zur Ericheinung kam, den mächtigen 

Mann gefangen zu nehmen. Einen Monat fpäter wurde er 
durch einen aus Bertretern des Bundes der Nievern Ver 
einigung und ber jundgauifchen Stäbte zufammengefegten außer» 

ordentlichen Gerichtshof auf Grund feiner offenkundigen oder 
im peinlichen Prozeßverfahren eingeftandenen Vergehen zum 
Tode verurteilt. Der triftige Einwand des Verteidigers, eines 

Basler Bürgers, daß der Landvogt im Auftrage feines Herrn 
gehandelt babe und daß, wenn eine Schuld vorliege, fie auf 
biefen falle, blieb unbeachtet. Er mußte für feine eigene Ver⸗ 

ſchuldung und für bie ſchweren Sehlgriffe feines Herzogs büßen. 
Unmittelbar nach der Verkündigung des Spruches, am 9. Mai, 
wurde Hagenbach enthauptet. Herzog Sigmund hatte inzwijchen 

1) Witte, Der Zuſammenbruch der burgundiſchen Serrihaft am 

Oberrhein. Zeitfchrift für die Geſchichte des Oberrheins. N. F. II, dff. — 

Kirk I (1868), S. 410f., ift geneigt, bie Nachrichten über bie unfag- 

baren Roheiten, die Hagenbach bei feinen Orgien beging, als eine Aus⸗ 

geburt verborbener mönchiſcher Phantafte zu bezeichnen. Dem gegenüber 

iR doch darauf Hinzumeifen, baß zwei von einander unabhängige, ernfie 

Männer, Knebel (Basler Ehroniten II, 59 und 61) unb ber Breifacher 
Berjafler der Reimchronit (Mone, Ouellenfammlung III, 823), in ihren 
Berichten wefentlich übereinſtimmen. 
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raſch und ohne Schwierigfeit das Yand am ſich gezogen: von 

der Rückgabe der Pfandfumme war jett feine Rede mehr! !) 

Die Nachricht von diefen Ereigniffen erfüllte den Herzog 
von Burgund mit tiefer Entrüftung Aber er war nicht in 

der Lage, perſönlich am Oberrhein einzugreifen, denn eben da⸗ 

mals verwidelte er ſich nach feiner unbejonnenen Art in ein 

neues Unternehmen, das ihn für längere Zeit feithielt. Er 

folgte dem Hilferufe des von feinem Kapitel wegen eigenmäch- 

tiger Herrichaft abgelegten Erzbiſchofs Ruprecht von Köln, drang 

im Juli 1474 mit Heeresmacht in das Gebiet der Didcefe vor 
und begann mit der Belagerung der Stadt Neuß, tin welche 

fich der neuerwählte, auch vom Kailer anerkannte Adminiftra- 
tor Hermann von Helfen, zurüdgezogen hatte ?). Demnach 

mußte er ſich für einmal mit der Abjendung einer kleinern 

Zruppenmact begnügen, die im Auguft unter Heinrich von 
" Neufchatel, Sire de Blamont, und dem landeskundigen Stephan 

von Hagenbach, dem Bruder des Hingerichteten Landvogts, die 
elſäſſiſchen Grenzgebiete und die Grafſchaft Pfirt durch Raub 

und Verwüſtung in ſchrecklicher Weile heimſuchte 8). Baſel 

1) Die Hauptquellen für die Kataſtrophe Hagenbachs ſind der bei 
Mone III, 432 mitgeteilte Brief des Hauptmanns der deutſchen Söldner 

in Breiſach, Friedrich Kappler, die Erzählung des Reimchroniſten 
(Mone II, 347 ff) und die Berichte Knebels, Basler Chroniken II, 
T5 ff., der (S. 76) auch den wichtigen Brief bes Breifacher Stabtfchreibers 
Sobannes von Durlach überliefert. Im weſentlichen beftätigend 
lauten bie Aufzeichnungen des Basler Stabtfchreiders Niklaus Rüſch 
Basler Chroniken III, 294—302. Die Volkslieder fiehe bei Kiliencron 
II, Nr. 131—132. Inbezug auf bie Zufammenfegung des Gerichts- 
hofes dürfte wohl ber Reimchroniſt am beften unterrichtet fein; nach feiner 
Darftelung nahmen feine der anweſenden eibgenöffifchen Abgeorbneten 
als wirklihe Mitgliever an dem Gerichte teil. Für das ganze Ereignis 
vgl. die oben, ©. 167, erwähnte Abhandlung Schreibers und bie fehr 
verbienftlichen Ausführungen Wittes a. a. O. ©. 201—235. — Unter 
ben Zeitgenofien bat über Hagenbach und die Mitfchuld feines Herrn 
niemand zutreffender geurteilt als Philippe de Commines, Me- 
moires, L. V, chap. 1., ed. Lenglet I, 257. 

2) Die Belagerung beganı am 29. Zuli. 
3) Basler Ehroniten II, 103ff.; III, 392—404. Chmel, Mon. 
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griff zu den Waffen !), und auch die andern Glieder der Nie- 
bern Vereinigung hielten fih zum Kampfe bereit. Sie mel 

deten den Schweizern, baß Herzog Karl die Feindſeligkeiten 

gegen fie begonnen habe. 

Immer näher kam für die Eidgenoſſenſchaft der Moment 

des aktiven Eingreifend in die unvermeidlich gewordene friege- 

riſche Bewegung. Die franzöfiiche Diplomatie ermangelte nicht, 

die Entfcheivung zu befchleunigen. 

Am 28. Auguft erichienen drei Geſandte Ludwigs XI. in 

Bern mit der formell ausgefertigten Urkunde der ewigen Nich- 

tung und mit neuen Anträgen des Könige ?). Sie ließen fich 

dureh die Berner Staatsmänner Nillaus von Diesbach und 

Petermann von Wabern nach Luzern begleiten und unterbreite- 

ten der dort verjammelten Taglagung am 6. September ein 

ſchon im Frühjahr durch Joſt von Silinen vorgefchlagenes Bro, 

jeft einer engern Qerbindung zwiichen Tranfreich und den Eid- 

genoffen. Der König ging jet weit über vie frühern Ver⸗ 

träge hinaus. Er verpflichtete fich, die Schweizer für den Fall, 

daß fie einen Krieg gegen Burgund zu beitehen hätten, mit 

Leib und Gut und ganzer Macht zu unterftügen, außerdem 
aber den acht alten Drten, jowie Freiburg und Soloturn, jo 

lange er lebe, jährlich 20,000 Franken als eine Benfion zu 

geben, damit fie den Krieg deſto eher aushalten mögen. Wür- 

den fie ten Kampf ohne franzöjiiche Hilfe führen, jo wollte er 

ihnen für die Dauer desſelben „zur Bezeugung feiner Freund» 

Ihaft und Liebe” jährlih eine Summe von 80000 Franken 

ausrichten. Dagegen follten ihm die Schweizer ihrerſeits, jo 

oft er e8 nötig hätte, und fie des Volkes nicht felbft bepürften, 

eine redliche Zahl von Leuten um guten Sold zubilfe fchiden ?). 

Habsb. J, u, 161. Witte, Zur Gefchichte ber Burgunderkriege, Zeit- 
ſchrift für die Gef. d. Oberrheins. N. F. VI, 50f. 

1) Bafel Hatte dem Herzog fhon an 22. April abgefagt. Basler 
Ehronifen III, 298. 

2) B. de Mandrot, Etude, ©. 170. Der erſte Gefandte war 
Gareias Faure, Präfident des Parlaments von Langueboc. 

3) Abfchiede II, 496ff. Witte, ©. 57ff. Über die Höhe der jähr- 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoffenih. II. 13 
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Diefe Eröffnungen waren von jo außerorbentlicher Wichtig. 

feit, daß die Tagſatzung unmöglich fofort einen definitiven Be⸗ 

Ichluß faffen konnte. Immerhin erklärte fich die Mehrheit der 

Orte nach dem Vorgange Bernd am 17. September ſowohl 
mit dem Bündnis als den angebotenen Penfionen einverftanden, 

und Bern erbielt ven Auftrag, in Verbindung mit den fran- 

zöfifchen Gefandten die Beftimmungen des Traktates im ein- 

zelnen feftzufegen. Die Unterbandlungen zogen fich indes bet 

ber vorfichtigen Haltung der innern Kantone noch einige Wochen 
bin und wurden vom 2. Oktober an in Feldkirch fortgefegt 1), 
wo zugleich die noch ſchwebende Trage über die Ratifikation der 

durch Ludwig XI. endgültig formulierten ewigen Richtung von» 

jeite des Herzogs Sigmund zur Entſcheidung kommen jollte. 

Unter dem Eindrud der Triegerijchen Borgänge im Eljaß mußte 

fi) Sigmund wohl oder übel den von der Konftanzer Über⸗ 
einkunft abweichenden Beitimmungen des Vertrages fügen und 

die Erlaubnis geben, daß die Urkunde förmlich befchworen und 

befiegelt werbe 2). 
In Feldkirch erbielt auch die Allianz.mit Frankreich 

tigen Penfionen (jedem Orte 2000, aljo allen zufammen 20000 Franken) 
brüden ſich die Abfchiebe beutlih aus. Wie mir Herr Staatsardivar 

Dr. Th. v. Liebenau mitteilt, beißt bie betreffende Stelle in der ur- 

fprünglihen Faſſung (Luzerner Abſchiede B, fol. 23): ber König wolle 
„darzü den acht orten und ouch beiden ftetten Friburg und Soloturn 
jeglihem ort und jeglicher ftatt, fo lang er lebet, jerlih Ilm franten 
geben, daz were alle jar XKXm franten für ein fruntlih penfion”. 

Die Auffafjung B. de Mandrots (©. 172—173) und Dändlikers 
(Geſchichte der Schweiz II, 187) ift eine irrtümliche. Demnach muß auch 

ber eigentlimliche Lefefehler in Rankes Sranzöfifher Geſchichte (Sämt- 
lie Werte VIII, 58, Anm. 1) verbefiert werden. Die dort angeführte 
Urkunde vom 4. Mai 1475 verheißt den Zürchern in ber That nur „la 
somme de deux mil livres tournois“. (Nach gefälliger Auskunft von 
Herrn Staatsardivar Dr. Schweizer in Zürid.) 

1) Abfchiebe II, 505f. Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 181. 256 ff. 
2) Die Differenzpuntte betrafen noch die Offenbaltung der Walbflätte 

am Rhein und die Verbindlichkeit der Richtung fllr die Erben Sigmuubs. 

Der erſte fand am 10. Oktober feine Erledigung (Abſchiede II, 606), ber 
leiste wurde erſt am 2. Januar 1475 beigelegt (Abſchiede II, 521. 920). 
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durch Die Bemühungen des Berner Gejandten Niklaus von 

Diesbach und die Überrebungskünfte der franzöfiichen Unter- 
händler ihre definitive Geſtalt. Am 21./26. Oktober nahe 

men alle Kantone in Luzern das Bündnis an und erteilten 

Bern die Vollmacht, in ihrem Namen mit Xubiwig XI. abzu- 

ichließen ). Die wenigften konnten freilich wiſſen, daß Bern 

dem König unterm 2. Oktober in einer bejondern Dellaration 

geheime Zugeſtändniſſe gemacht Hatte, nach welchen er nur „im 

äußerſten Notfalle" zur kriegeriſchen Unterftügung der Eid» 
genofjen verpflichtet war, und die Eidgenofjen dem König, fo 

oft er Zuzug für feine Kriege verlangte, die beftimmte Zahl 

von 6000 Söldnern ftellen jollten ?). 

In der Zwilchenzeit war nun aber der vorgeiehene Tall 

eines Krieges mit dem Burgunder wirklich eingetreten. Her- 
zog Karl Hatte durch feinen Angriff auf Neuß die deutſche 

Reichsgewalt gegen fich herausgeforvert. Kaiſer Friedrich kon⸗ 

zentrierte ein zablveiches Heer in Köln und bot am 9. Oftober 

auch die Eidgenofjen als getreue Glieder des Heiligen römtichen 

Neichs zum Kampfe auf. Zugleich mahnten der Herzog Sig 

mund und bie Mitglieder der Nievern Vereinigung immer 

dringender um Hilfe gegen die burgundiſchen Raubjcharen, die 

im Elfaß fortwährend barbariih hauſten. Da fchlug bie 

Stunde der Enticheivung An demjelben Zage, an welchem 

die in Luzern verfammelten Boten der Eidgenoſſen ihre Zus 

ftimmung zum franzöfiihen Bündnis gaben, übertrugen fie ven 
Bernern auch die Ausfertigung der Abjage an Burgund. Schon 

vier Tage fpäter, am 25. Oktober, erließ Bern die Kriege 

1) Abſchiede II, 513. 917. Die Beſiegelung der Urkunde vonfeite der 
Eidgenofien erfolgte am 21. Oktober; fie batiert aber vom 26. Oftober 
1474, dem Tage der rechtsverbindlichen Zuſtimmung der Eibgenofien, bie 
önigliche Gegenerllärung (II, 918) vom 2. Ianuar 1475. Den fran«- 
zöſiſchen Diplomaten war e8 gelungen, bie eventuelle jährliche Subfidie bes 
Königs von 80000 Franken auf 80000 Gulden zu rebuzieren. Siebe 
Bitte a. a. ©. VI, 70. 

2) Abſchiede II, 504. Bgl. Mandrot, Etude, S. 174. Bern machte 
fih verbindlich, diefe „Declaration plus ample‘“ nachträglich zur Aner- 
tennung zu bringen. 

13* 



196 Fünftes Bud. Anteil der Eidgenofjen an der europ. Politik. 

ertlärung und kündigte dem Herzog an, daß die Eidgenoffen, 

der Mahnung des Kaifers, des Herzogs Sigmund und ber 

mit ihnen verbündeten Fürſten, Herren und Städte Folge 

gebend, den Krieg mit ihm beginnen werben !). 

Nicht als „Hauptſächer“ des Krieges — wie ihr Ausdruck 

lautete 2) — betrachteten fie fi damals noch; nur als ver» 

pflichtete Helfer wollten fie erſcheinen. 

Dem Fehdebriefe folgte der Auszug auf dem Fuße, da bie 

NRüftungen jchon vorher betrieben worden waren. Ende DL 

tober fetten fich die fchweizerifchen Kontingente teild durch das 

Pruntrut, teils über Bafel in Bewegung und wandten fich an- 

fange November in Verbindung mit dem ftarlen Zuzug aus 

der Niedern Vereinigung, den benachbarten öfterreichiichen Ge⸗ 

bieten und den ſchwäbiſchen Reichsſtädten gegen Das feite Städt. 

hen Hericourt an der Lijaine, das die Strafe vom Sund- 

gau nach Hochburgund beberrichte. Das vereinigte Heer zählte 

ungefähr 18000 Mann zu Roß und zu Fuß, darunter 8000 

Eidgenofien. Am 8. November begann die Belagerung des 

Plages, doch ohne weientlichen Erfolg. Die diden Mauern 

wiberjtanden dem Geſchütz, und die bei der ſtarken Kälte über» 

band nehmende mißmutige Stimmung loderte bie Disziplin ber 
bunt zujammengewürfelten Truppenmaſſen. Bald aber zeigte 

fib die erwünfchte Gelegenheit zu friihem Kampf auf freiem 

Felde. Nach wenigen Tagen erfuhren die Belagerer, daß ein 

burgundifches Heer zum Entfage der Feſtung beranrüde. Da 

brachen fie am 13. November auf und trafen den Feind un⸗ 

weit Hericourt in einer Stärke von 12 000 Mann unter der 
Leitung Heinrichs von Neufchatel, Herrn zu Blamont, dem bie 
Feſte gehörte. Die Burgunder vermeinten wohl, mit ihrer 

Neiterei einen leichten Sieg über das ſchweizeriſche Fußvolk zu 

erringen, welchen auf alle Fälle der Hauptanteil am Kampfe 

1) Abſchiede II. 515. Die deutſche Faffung des Abſagebriefes giebt 
Rodt, Die Kriege Karls des Kühnen I, 272. Er wurde am 29. Oft. 

in Blamont übergeben. Knebel, Basler Ehronifen LI, 119. 
2) Abſchiede II, 499 w. 
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zufiel. Aber gleich bei dieſem erſten Zufammenftoß mußten fie 

erfahren, daß fie es mit einem Gegner von ungewöhnlicher Ge⸗ 

wanbtheit und Kühnheit aufzunehmen Hatten. Die Schweizer 

rannten in zwei getrennten Treffen mit ihren Hellebarden und 
langen Spießen entichloffen auf bie fremden Nitter los. Sie 

überwanden die durch foldhen Angriff erichredten Haufen und 

warfen dann mit Hilfe der heranſprengenden rheiniſchen Neiterei 

das ganze burgundiiche Heer, auch das Fußvolk, unter ſchonungs⸗ 

Iofem Blutvergiegen in die Flucht. Die Verbündeten zählten 

nur 70 Tote, während über 1600 ihrer Feinde das winter- 

liche Schlachtfeld bevedten. Sofort ergab fi nun die Beſatzung 

In Hericourt gegen freien Abzug, und dfterreichifche Mannjchaft 

nahm ihre Stelle ein. Das Elſaß war befreit, das eigentliche 

Ziel des Felozuges erreicht. Mit Beute beladen kehrten bie 

Sieger wieder in ihre Heimat ?). 

Die meilten Eidgenofjen wären wohl mit den Wejultaten 

des kurzen Feldzuges zufrieden gewejen, ohne nach weitern Lor⸗ 

beeren zu verlangen, und fogar in Bern regte fich eine Partei, 

die um jo weniger zur Bortiegung des Kampfes geneigt war, 
als König Ludwig feine Miene machte, gemäß den offenfundigen 

Beſtimmungen der mit ven Schweizern geichloffenen Allianz auch 

leinerfeit8 gegen Burgund loszufchlagen 2). 

1) Originalberite über den Feldzug nah Hochburgund und das 
Treffen bei Hericourt fiebe im Echweizer. Gefchichtforfcher VI (1827), 

S. 301, im Gefdichtsfreund XXIII, 64, bei Amiet, Die Burgunder 

fahnen des Soloturner Zeughaufes (1868), S. 55 ff. und in den Basler 

Chroniten II, 125. III, 304. Anſchaulich ift die Darſtellung bes Berner 

Chroniften Schilling, S. 137fj. Seine Berichte bilden eine Haupt» 
quelle für die folgenden Kriegsereignifie, finb aber wegen bes entſchieden 

bernifhen Standpunftes, den er einnimmt, nicht frei von Einfeitigfeiten. 

Der Dichter des Liedes auf den Streit vor Hericourt, Beit Weber 

(Liliencron II, Nr. 133), war Augenzeuge Eine beachtenswerte 

Schilderung giebt auch die NReimchronif des Hans Erhard Tuſch 
(Ausgabe von Wenpling und Stöber in ber „Alsatia“, Colmar 

1876), S. 394ff. — Bel. Rodt I, 302—330. 
2) B. de Mandrot, Etude, Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte VI 

(1881), ©. 203. 
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Aber ſchon war eine Umkehr nicht mehr möglih. Immer 

enger knüpfte fich die Verbindung zwiſchen den einflußreichiten 

Berner Staatsmännern und dem franzöfiichen Königtum. Es 

geſchah unter den Antrieben gleichmäßiger politiicher Intereſſen, 

die in dem wenig umfangreichen republifaniichen Gemeinweſen 

wie in der mächtigen Monarchie mit der Hiftoriichen Ausbildung 

des Staatsgedankens zufammendbingen und unaufbaltiam nach 

dem Ziele drängten. Hierin lagen die tiefern Gründe für bie 
Handlungen der Parteien. Daneben muß man ohne Rüdhalt 

zugeiteben, daß die Entfchließungen ſowohl der Berner als der 

übrigen, in ihre Politik einlentenden Eidgenofjen durch den Reiz 

des Goldes gefördert wurden, das Ludwig XI. als erfahrener 

Kenner menſchlicher Schwächen in reicher Fülle nach ihrem 

Lande fließen ließ. 

Gegen Ende des Jahres 1474 kam Diesbach von einer 

Geſandtſchaftsreiſe an den franzöfifchen Hof, an welchem ihm 
neue Ehren zuteil geworben waren, nah Bern zurüd‘) und 

machte allen Schwankungen ein Ende. Er überbrachte mit der 

legten Erklärung des Königs betreffend die „ewige Richtung“ 

das Verſprechen von bejondern Penfionen für alle Freunde 

Frankreichs, betrieb dann aufs eifrigite die Fortführung des 

Krieges gegen Burgund und drängte zugleich das ſavoyiſche 

Haus, das in feiner ſchwierigen Lage fich bereitd auf die bur- 

gundiiche Seite neigte, zur Entſcheidung. Schon unmittelbar 

nach der Kriegserflärung gegen Burgund, Ende Oktober 1474, 

batten die Berner die unter ſavoyiſcher Oberhoheit ftehende 
Herrihaft Erlah am obern Ende des Bieler- Sees einge 

nommen. Anfangs Ianuar 1475 bemächtigten ſich Bern und 

Vreiburg auch der ſavoyiſchen Herrſchaft Iſlens an der Sane ?), 

und Bern erließ an die Herzogin Yolanta, die NRegentin von 

1) Die Inftruftion für feine Reife |. Abſchiede IL, 516. 
2) Fr. de Gingins, Episodes des guerres de Bourgogne (Mé- 

moires et documents publies par la Societ& d’histoire de la Suisse 
romande, T. VIII, Lausanne 1849), p. 156. — Der verbienfivolle, 1863 

verſtorbene wabtlänbifche Hiftorifer bat in biefer umfafjenden Arbeit bie 

Ereignifie vom burgunbifch-fanoyifchen Standpunkte aus beurteilt. 
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Savohen, ein Ultimatum, in welchem fie fategorifch zur Kriegs- 

erflärung gegen Burgund aufgefordert wurde !). Umſonſt rief 

fie die Vermittelung der übrigen Eidgenoffen und des Herzogs 
von Mailand an. Diesbach beharrte auf feinem Begehren 

und fchritt ungefäumt zur That. Nachdem er auf Grund einer 
geheimen Übereinkunft mit franzöfifchen Gefandten die Ber- 
teilung der außerorventlichen königlichen Penfionen im Betrage 

von 20000 Franken für Bern, Luzern, Zürich und eine Reihe 

von Magiftratsperfonen, voran fich jelbft bevenfend, angeord⸗ 
net hatte 2), ftellte er fich perjönlich an die Spite eines Heeres 

und nahm vereint mit einem Streifcorpe, das aus eigenen 

Entichluffe ſchon im März nach der Treigrafichaft vorgedrungen 

war, das Städtchen Pontarlier ein. Am 26. April aber führte 

er fein ganzes Heer, Berner, Treiburger, Soloturner, Basler 
und Luzerner mit plöglicher Wendung in die ſavohiſche Wadt. 

Grandfon, eine Befigung bes burgumdiichen Edelmanns Hugo 
von Chälon, wurde überraſcht, das Hochragende Schloß von 

Orbe, troß tapferfter Gegenwehr der Beſatzungsmannſchaft, im 

Sturm genommen, und eine Reihe anderer Pläte, wie Jougne 

und Echallens, zur Übergabe gezwungen 3). Mit biefen Er- 

1) Bericht bes Sekreärs Sean Dupont, vom 28. Januar 1475, mit- 
geteilt von E. v. Rodt im Schweizer. Gefchichtforfcher XII, 3, S. 47—50. 

Bol. Fr. de Gingins, Episodes, ©. 157. 
2) 5. April 1475. Commines-Lenglet III, 379. W. $. v. Miü- 

linen, Geſchichte der Schweizer Sölbner (Bern 1887), ©. 54—56. 

Daß diefe Emolumente mit ben im Bertrage vom 26. Dftober 1474 den 

einzelnen eidgendffifher Orten gleichmäßig zugefiherten Penſionen von 

zufammen ebenfalls 20000 Franken nichts zu thun Hatten, ergiebt fich 
aus dem Wortlaut ber geheimen Konvention: „Sensuit le d&partement 
de vingt mille livres ordonn&es par le Roy aux bonnes Villes et autres 
particuliers de l’ancienne Ligue de la haute Allemagne, outre et 
par dessus autres vingt mille livres tournois contenues 

&s Lettres d’Alliance faites entre le dit Seigneur et eux, desquels 
vingt mille francs n’est besoin de faire aucune publication, mais le 

tenir secret.“ Bol. Vauchers Ausführungen im Anzeiger für ſchweiz. 
Geſchichte 1879, S. 181, und in feinen Melanges d’histoire nationale 
(Lausanne 1889), p. 58. 

8) Ausführlich Haben der Berner Schilling und die Basler Kuebel 
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oberungen beberrfchten die Berner einige der wichtigjten Punkte 

an den Jurapäſſen, und die Haltung Savoyens fonnte von jetzt 
-an nicht mehr fraglich fein. 

Bald darauf fegte Bern voll ftolzer Zuverficht ?) eine neue 
Unternehmung gegen Burgund ins Werk. Und obgleich fich in 

den öftlichen Kantonen ein fteigender Widerwille gegen biefe 

zu unabjehbaren Verwickelungen führenden Kriegszüge geltend 

machte ?), fo ließ fich der kühne Vertreter ber berniichen Poli« 

tik doch nicht abhalten, am 10. Juli 1475 eine Schar von 

1500 Mann aus Bern, Freiburg, Soloturn und Luzern bem 

Heere der Niedern Bereinigung im Sundgau zuzuführen. ‘Der 

Feldzug blieb nicht ohne Erfolg, Isle am Doubs und bie 

ftarfe Feſte Blamont, ſüdlich von Meontbeliard, mußten fich 

ergeben. Aber während ver Belagerung Blamonts wurde Dies- 

bach von feinem Geſchick erreiht. Schon vorher hatte ihn ber 

Hufichlag eines Pferdes fchwer verlegt, nun befiel ihn eine 

Seuche, der er in Pruntrut nach wenigen Tagen in befter 

Manneskraft erlag. 

und Niklaus Rüſch (Basler Chroniken II und III) die Triegerifchen 

Ereigniffe bes Jahres 1475 gebucht. Schilling hat aud eine Reihe von 

Bollsliedern überliefert. Bol. R. v. Liliencron II, 59ff. Tobler 
II, 52ff. Bemertenswert if auch ein wahrſcheinlich in Soloturn Ende 

Januar oder anfangs Februar 1476 entflandener Beriht an Herzog 

Sigmund über die Eroberungen in Hochburgund und in der Wabt, aus 
dem Innsbrucker Archiv mitgeteilt von C. Chr. Bernoulli in Basler 

Ehroniten III, 421ff. — Über die Zugehörigfeit der Herrfhaft Grandſon 
fiebe Basler Ehronifen III, 312, A. 1. — Es fei bier dankbar bervor- 
gehoben, daß die Herausgeber von Knebels Diarium (neben Wilhelm 

Bifcher, + 30. März 1886, vorzüglich Earl Chriftoph Bernoulli) 
in den Kommentarien und Beilagen zu ber Edition ein fehr umfang- 

reiches Material mit außerordentliher Umſicht und forgfältigfter Akribie 
verwertet und dadurch bie genauere Erkenntnis der Vorgänge wefentlich 
gefördert haben. 

1) „avidissimi di questione, superbiti per la victoria“, fo erſchienen 
fie einem mailändifhen Botſchafter ſchon im März 1475. Schweizer. 
Geſchichtforſcher III,3, ©. 52. Vgl. F. de Gingins, Depöches des 
ambassadeurs milanais I, 51. 

2) Abfchiede II, 538. 550, Nr. 798. 
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Diesbah muß ein Mann von feltener Einfiht und Energie 

gewelen jein!). Er hatte geniale Antriebe und eröffnete ver 
Eidgenofjenichaft durch feine politiichen Verbindungen und krie⸗ 

geriichen Thaten die Bahn zu ihrer europätichen Machtftellung. 

Aber auf feinem Namen liegt zugleich ein tiefer Schatten. Sein 

Beiſpiel der Käuflichleit für Frankreichs Intereffen wirkte in 

verhängnisvoller Weiſe nad und legte um die fittlich freie 

Entfaltung der Kräfte feines Vaterlandes Feſſeln, denen es 
fih erft nach Jahrhunderten wieder entwinden fonnte. 

Für die Berner war der Tod ihres beveutendften Staats⸗ 

mannes ein jchmerzlicher Verluft. Aber fie waren weit ent» 

fernt, von den Wegen der territorialen Politit abzugeben, die 

er nah Weften bin vorgezeichnet hatte. Der als Heerführer 
und als Diplomat in hohem Anſehen ftehende Schultheig Nik⸗ 

laus von Scharnachthal nahm feine Pläne ohne weiteres auf. 

Bor allem traf er Anftalt zu einem größeren Unternehmen 
gegen Savoyen. 

Die Herzogin Yolanta, Ludwigs XI. Schweiter, die feit 
dem Frühjahr 1472 für ihren unmündigen Sohn Philibert die 

Negentichaft führte 2), hatte lange Zeit verjucht, in dem barten 

MWiderftreite zwilhen Frankreich und Burgund eine neutrale 

Stellung einzuhalten. Aber die berausfordernden Yeindfelig- 

feiten der Berner und die wohlbegründete Furcht vor den un⸗ 

berechenbaren Plänen ihres Bruders trieben fe endlich auf die 

Seite des Herzogs von Burgund. “Diefelbe Partei ergriffen 

auch ihre Schwäger, Johann Ludwig, Biichof von Genf, und 

Jakob von Romont, Baron der Wadt, der in burgundijchen 

Dienft getreten war. Sie lehnten fich zugleih eng an dem 

Herzog Galeazzo Maria von Mailand an, mit welchem Karl 

von Burgund unter QVermittelung Yolantas am 30. Januar 

1) B. de Mandrot, Etude, 215. ©. v. Wyß, Allgem. deutſche 
Biographie V, 142—145. In den Abhandlungen bes hiſtor. Vereins des 

Kantons Bern II, 330—334 ift fein unmittelbar vor dem Zuge nad 
Bontarlier, am 14. April 1475 errichtetes Teftament abgebrudt. 

2) Ihr Gemahl, Amadeus IX., war am 28. März 1472 geftorben, 

Philibert am 7. Auguft 1465 geboren. 
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1475 ein geheimes Bündnis abgeichloffen Hatte !). Den lom⸗ 

bardiichen Söldnern, die fich in den burgundiichen Dienft be= 

gaben, geftatteten fie freien Durchzug durch ihr Gebiet. 

Diefe Vorgänge veranlaßten die Berner zu entſcheidenden 

Schritten. Zunächſt gewannen fie in dem Wallifer Bifchof 

Walter auf der Flüe einen mächtigen und rührigen VBer- 

bündeten. Am 7. September 1475 famen ihre Boten mit 

dem Prälaten und zahlreichen Abgeoroneten aus den Zehnten 

des Oberwallis in Leuk zufammen und erneuerten im Hinblid auf 

die bedenklichen Zeitläufe einen ſchon vor 29 Jahren zwijchen 

beiden Zeilen gefchloffenen Freundfhaftsvertrag. Sie 

veriprachen fih in der Vorausficht des Krieges mit Savoyen 

Beiftand mit ganzer Macht oder mit fo viel Leuten, als bie 
Not erforderte, wollten einander bei ihren Eroberungen ſchützen 

und nur nach gegenfeitigem Einverſtändnis Waffenftiliftand oder 

Frieden fchließen 2). Hierauf, am 14. Dftober, fchidten bie 

Berner dem Grafen von Romont den Fehdebrief ?). An Frei 
burg und Soloturn erging die Mahnung zur Teilnahme an 

dem neuen Waffergange. 

Mit einer Rafchheit und Gewaltfamfeit, die jedes Wider- 
ftandes fpottete, wurde nun die ganze Wadt erobert. Murten, 

Avenches, Eubrefin und Payerne mußten fich ergeben. Ejtavayer 

mit feinem feften Schloffe troßte umfonft der Aufforderung zur 

Übergabe; die Berner drangen ein und mordeten bie blühende 
Stadt mit erbarmungslofer Härte aus). Dann bemächtigten 

1) Guichenon, Histoire gön&alogique de la royale maison de Savoie 
II (Turin 1778) 140, IV, 425—428. ũber eine frühere Verbindung Philipps 
von Brefie mit Herzog Karl (24. Juni 1468) vgl. Vaesen et Charavay, 
Lettres de Louis XI, III, 235 —236. Jetzt hielt Philipp zu Frankreich. 

2) F. de Gingins, Documents concernant l’histoire du Vallais, 

im Archiv für fchweizer. Gefchichte III, 216—223. Vgl. Abfchiede II, 

560. 563. Das Bündnis weift auf den Vertrag vom 31. Auguft 1446 

(fiebe oben, ©. 131) zurüd. Die Tateinifhe Namensform des Biſchofs 
von Sitten lautet Waltherus Supersaxo, nicht de Superraxo ober von 

Superfar, wie man nah F. de Singing glauben follte. 
8) Schilling, ©. 224. F. de Gingins, Episodes, ©. 171. 
4) „Que tout ... fust hasche et chapelé et mis à mort.“ Siehe 
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fid die Sieger der Städte Moudon und Yverdon. Die 
Schlöſſer Les Eldes und La Sarraz auf Vorhügeln des Jura 

ftedten fie in Brand und machten die tapfere Befagung nieber. 

Nun ergab fich alles beinahe ohne Schwertftreih. Genf ver- 

mochte nur gegen eine Summe von 26000 Schildthalern ben 

gefährlichen Beſuch der durch Mannfchaften aus Zürich und 

den Walpftätten noch verftärkten Eidgenoffen abzuwenden. In 
weniger als drei Wochen Hatten dieſe — wie man damals 

nachrechnete — 16 Städte und 43 Schlöffer in ihre Gewalt 

gebracht 2). Gleichzeitig wurden bie Dberwallifer Herren im 
untern Rhonethal. Unterftügt von Leuten aus der Landichaft 

Sanen, die ihnen über die Berge zubilfe gelommen waren, 
fhlugen fie am 13. November bei Sitten einen javohilchen 

Angriff zurüd und befegten hierauf das Gebiet von Conthey 
bis nach Martigny 2). Die durch den Grafen Peter im brei- 

zehnten Jahrhundert begründete ſavoyiſche Hausmacht biesjeit 
des Genferjees fchien zufammenzubrechen. 

Inzwiſchen aber war eine neue, den Eidgenoſſen böchft uns 
erwartete und gefährliche politiiche Wendung eingetreten, bie 

alle ihre Errungenfchaften wieder in Frage zu jtellen drohte. 

„Les entreprises du Duc de Bourgogne contre les Suisses“ im Anhang 

zu „Chroniques des Chanoines de Neuchatel“ (1884), p. 250. Die 

Nüge, welche die Berner Obrigkeit den Hauptleuten in „Stäffis” wegen 

ber begangenen „unmenfchlichen bertigleiten” erteilte (Schweizerifcher Ge⸗ 
ſchichtforſcher VI, 304), konnte an den Thatfachen nichts ändern. 

1) Schilling, S. 226—248. Basler Chroniken II, 306; III, 

316 ff. Abſchiede II, 567. Vgl. Rodt, Feldzüge I, 520ff. F. de Gin- 
gins, Episodes, ©. 183 ff. Die Genfer Kontribution fegt Fr. Boni- 
vard, Chroniques de Genöve, &d. Revilliod I (1867), p. 254, mit 
„28000 escus de Savoie‘“ etwas zu body an. 

2) Schilling, ©. 252. Er beruft fih auf ein Dankſchreiben bes 
Biſchofs von Sitten, offenbar dasfelbe, das in den Basler Ehroniten II, 

317-319 (vgl. III, 319) abgebrudt if. Eine abweichende Darftellung 

bat Edlibach, ©. 148. Bol. H. Eſchers Bemerkungen zu ben von 

Stumpf überlieferten Brieger Annalen, Quellen zur Schweizer Geſchichte 
VI, 2507|. 
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Karl ver Kühne hatte die Belagerung von Neuß, das 

fih mit außerordentlichem Erfolg verteidigte, weit in Das Jahr 

1475 binein fortgejegt 1), und jchon erwartete man einen großen 

Zufammenftoß zwiichen der burgundiichen Macht und dem un» 

weit Köln konzentrierten, noch immer anwachſenden Reichsheere. 

Da aber von Feiner Seite der Krieg ernitlich gewünjcht wurde, 

jo fanden Vermittlungsverjuche der römiſchen Kurie, welche neuer» 

dings eifrig bemüht war, die Kräfte des mittlern Europa gegen 

die immer weiter vorrüdenden Türken zulammenzubalten, obne 

Schwierigkeit Eingang. Am 28. Mai 1475 kam ein Präli« 

minarfriede zuftande, dem im Juni die Aufhebung der Be- 

lagerung von Neuß und der Abzug der beiden Heere folgte. 

Karl 309 feine Hand von dem verdrängten Erzbifchofe Ruprecht 

zurüd und willigte in die Vermählung feiner Tochter Maria 

mit dem Erzherzog Dlarimilian 2); Kaifer Friedrich III. hin⸗ 

gegen, dem fein Hausintereffe über alles ging, verzichtete auf 

feine Berbindung mit Frankreich und gab die Schweizer, ja 

jelbft feinen Vetter Sigmund ftillichweigend der Rache des Bur⸗ 

gunders preis °). 

Da beeilte ſich auch Ludwig XL, fih mit Herzog Karl auf 

1) Das urtundlihe Material fiehe bei F. de Gingins, Depäches 

des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi 

1474—1477, I (1858), p. 66et suiv., bei Wülder, Urkunden und Alten 

betreffend die Belagerung der Stadt Neuß am Rhein (1474—1475), im 

Stankfurter Neujabrsblatt für das Jahr 1877, und bei Höhlbaum, 

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 8. Heft (Köln 1885). Die 
von A. Ulrich in den Annalen des biftor. Vereins für den Niederrhein 
1887 veröffentlichten Alten zum Neufer Kriege babe ich nicht geſehen. 

Unter den Chroniften giebt, neben Wierftraat in der gereimten 

„Hiftori des beleegs van Nuis“ (neu herausgegeben von A. Ulrich im 
20. Bande der Chroniken der beutfchen Städte), Olivier de la Marche 

und Jean Molinet, der Basler Joh. Knebel genaue Nachrichten auf 
Grund autbentifcher Dokumente. Basler Ehronifen II, 102 ff. 

2) Rauſch, Die burgundifhe Heirat Marimilians I. (Wien 1880), 

©. 141. 
8) Der definitive Friedensvertrag wurde am 17. November 1475 im 

Lager vor Nancy abgefchlofien, am 14. April 1476 im Lager bei Laufanne 

volljogen. Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 125—130. 
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friedlichen Fuß zu ftellen und die Wucht des Krieges auf die 

Eidgenoſſen abzumwälzen. Nach längerem Zögern batte er im 

Mat 1475 die Teindfeligfeiten gegen Burgund eröffnet, und 

es war ihm im Laufe des Sommers gelungen, die burgundifche 

Macht an verichiedenen Punkten zu ſchwächen. Er hatte zugleich 

den mit einem ſtarken Heere in Nordfrankreich erichienenen Ver- 

bündeten des Herzogs, König Eduard von England, durch diplo⸗ 

matifche Verhandlungen, die nach jeiner Weile Durch reiche 

Geldmittel gefördert wurden, zur Umkehr bewogen !). Nun 
näberte er fich plöglich jeinem Zodfeinde, dem Herzog von 

Burgund, und ging mit ihm am 13. September zu So⸗ 

leuvre in: Luxemburg einen Waffenftillftand auf neun Sabre 

ein. Dabei übte er, ben beutichen Katjer an Treuloſigkeit über- 

bietend, den ſchmählichſten Verrat an den mit ihm verbünbeten 

Schweizern. Wohl behielt er der Form nach die Gemeinde 

Bern und ihre älteren Bundesgenoffen vor; aber er verpflichtete 
fi), ihnen feinerlei Unterftügung zu gewähren, wenn fie Krieg 

gegen den Herzog führen jollten, und in einer bejondern ge 

beimen Erklärung zu Soiſſons ermächtigte er den Herzog nicht 

nur zur Wiedereroberung des Eljaffes und der Grafichaft Pfirt, 

fondern auch zum Vormarſch gegen die Eidgenofjen, falls fich 

diefe in den Kampf miſchen, d. 5. jenen Landſchaften Hilfe 

leiften würden 2). 
So hatte Karl der Kühne vom Spätjahr 1475 an nad 

allen Seiten freie Hand zur Durchführung feiner Friegeriichen 

Pläne. Zunächſt wandte er fich mit überlegenen Streitkräften 

1) Rodt I, 410ff. 459 ff. Kirk III (London 1868), 125 ff. 

2) Olivier de la Marche, Memoires (&d. de H. Beaune et 

J. D’Arbaumont) III,214—234. Bat. Abſchiede II, 561, Nr.810a u. b. 

B. de Mandrot, Etude, ©. 216f. Im eigentümlihem Kontraft zu 
diefen Abmachungen fleht ein Brief Ludwigs XI. an die Berner vom 
17. Juli 1475 (Schweizer. Gefchichtforfher XII,1, 124), in welchem er 

fie vor den beimtüdifchen Abfichten des Kaifers warnte — Auf dem 

Kongreß in Freiburg, Auguft 1476, that die franzdfilche Gefanbtichaft bes 

Waffenſtillſtandes von Soleuvre wohlweislih feine Erwähnung. Siehe 
Basler Chroniken III, 439. 
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ihon Ende September gegen den Herzog Renat von Lothringen. 

Diefer junge unerfahrene Fürjt war in enge Verbindung mit 

dem Könige von Frankreich und mit der Niedern Vereinigung, 

getreten !), erhielt nun aber im Augenblide der Gefahr von 
feiner Seite Unterftügung und mußte jein Gebiet in ohn⸗ 

mächtiger Webrlofigleit dem fiegreich vorbringenden Feinde 

überlaffen. Karl hielt am 30. November feinen glänzenden 
Einzug in Nancy; er richtete fich in Lothringen förmlich ein 

und traf Anjtalten, die ihm den dauernden Beſitz des wichtigen 
Zwiſchenlandes fichern follten. Dann rüftete er fich zum Angriff 
auf die Schweizer. Die durch den Markgrafen Rudolf von 

Hochberg-Ntenenburg jeit Ende November zwijchen Abgeoroneten 

beider Parteien eingeleiteten Friedensunterhandlungen blieben bet 

ber Unvereinbarleit der aufgejtellten Vorbebingungen fruchtlos; 

denn ebenjo wenig wollte der Herzog auf die Wiebereroberung 

der ihm entrifjenen Gebiete im Elfaß und in Hochburgund 
verzichten, als die Eidgenoffen fich entjchließen konnten, ihre 

neueren Verbündeten der Niedern Bereinigung nach ven fran⸗ 

zöſiſch burgundiſchen Zumutungen wortbrücig fallen zu lafjen 2). 

Ohnehin hatten den Herzog bie früheren Vorgänge viel zu tief 

erbittert, und der wadtländiſche Adel beftürmte ihn allzu ſehr 

mit feinen Klagen, als daß er ernitlih an einen friedlichen 

Ausgleich hätte denken wollen. Nicht einmal ein Waffenftillitand 

fonnte über ven 1. Sanuar hinaus vermittelt werden. 

Am 11. Sanuar 1476 brad Karl von Nanch auf und rüdte 
über Bejancon ſüdwärts gegen die Jurapäſſe. Den birelten 

Weg nach Neuenburg durch die Klauſe bei Verrieres fand ein 

1) Über Renat II. (Reinhard) vgl. Rodt I, 292ff. und die in ben. 
Basler Ehroniten II, 220, Anm. 2, erwähnte Litteratur. Seine Auf⸗ 
nahme in bie Niebere Bereinigung war am 18. April 1475 erfolgt. 
Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 199. 

2) Abſchiede II, ©. 568, Nr. 817. ©. 574, Nr. 825a. ©. 576, 

Nr. 826. F. de Gingins’ Annahme (Depöches I, 383, II, 63), daß: 

ein breimonatliher Waffenftilifiand (vom 1. Januar bis 1. April 1476). 

zwifcgen Burgund und Herzog Sigmund wirklich zuftanbe gelommen fei, 
iſt nicht richtig. Bol. Basler Ehroniten II, 322. 332. 
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Relognoscierungscorps geiperrt ). So führte er fein Heer 

über Jougne na Orbe hinunter und erwartete dort fein Ger 
Ihüß, um die von den Schweizern bejegten feiten Pläte im 

Wadtland zu belagern. Das Heer, urjprünglic 11 000 Dann 

ſtark, mochte jet mit den ſavoyiſchen und mailändiſchen Zu⸗ 

zügen gegen 20 000 Mann zählen ?). Am 19. Februar, „beim 

ſchlimmſten Wetter, das ſich denken läßt“, legte er fich vor 

Grandion. Dort allein ſtand eine eidgenöſſiſche Beſatzung: 

aus allen andern wabtländiihen Plägen, zulegt aus Yverdon, 

waren die Truppen auf die Nachricht vom Heranrüden des 

Feindes zurückgezogen worden. Jakob von Romont hielt das 

ganze Land wieder in feiner Gewalt; er jtreifte mit ſavoyiſchen 

und burgundiihen Echaren bis in die Gegend von Freiburg 

und bedrohte jogar Murten. Gleichzeitig ergriff Savoyen wieder 

“ 1) Chroniques des chanoines de Neuchatel (1884), p. 36. 

2) Die von Fr. de Gingins herausgegebenen Depefchen der im 

burgundifchen Lager anmefenden mailändifhen Gefandten, hauptſächlich 
die Berichte des Johannes Petrus Panicharola (2 Bände, Paris und 

Genf 1858), bilden eine der beften und zuverläffigfien Quellen für bie 
Geſchichte der Felbzlige von Grandfon und Murten. Indeſſen wider⸗ 

fprechen fi die Angaben über die Stärke des burgundiſchen Heeres in 
den Briefen vom 31. Dez. 1475 (I, 262) und vom 16. Januar 1476 

(1,266) fo fehr, daß man fie für eine fihere Feſtſtellung der Kombattanten 

faum verwenden kann. Ich folge, troß den Einwendungen H. Del- 
brücks, Die Berferkriege und die Burgunderfriege (Berlin 1887), &. 150, 

einer Mitteilung Panicharolas vom 5. März (I, 329), nad welcher ber 
Herzog ſelbſt fih dahin ausſprach, das in den Kampf geführte Heer ſei 
20000 Mann ſtark geweſen. Damit läßt fih die Nachricht der Bieler 

Hauptleute vom 24. Februar (Ochſenbein, Die Kriegsgrände und 

Kriegsbilder des Burgunberkrieges II, 118) zufammenflellen: „Es find 
zwen gefellen von Granſon kommen, bie ſchatzend die macht, fo davor 
Iptt, für XV taufen man, böß und gut, doch fo zieh man täglich zu.” 

Es ift diefelde Nachricht, welche die Berner in ihrem Schreiben au bie 

Eidgenofien vom 24. Februar verwendet haben. Denn in den Xert ber 

Schillingſchen Chronik, ſowohl bed Originals als ber gebrudten Ausgabe 

(Hier S. 280, 3. 3) bat fih der Schreibfehler „fünfzig tufent“ einge 

ſchlichen, während die Stelle nad dem Berner Miſſivenbuche C, fol. 383 

lautet: „nit uber funfzechen tufend man“. Ic; verbante biefen Nachweis 
Herrn Oberbibliotbelar Dr. E. Blöſch in Bern. 
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vie Offenfive im untern Wallis zur Sicherung der Verbindung 

über den Großen St. Bernhard und behauptete dort mehrere 

Punkte gegen die Angriffe der Oberwallifer. 

Die allgemeine Aufmerkfamfeit richtete fih nun aber auf 

die Vorgänge bei Grandſon. Echon nach wenigen Tagen nahm 
Herzog Karl das Städten im Sturm, und am 28. Februar 
zwang er auch die Bejagung, die ſich noch auf dem fejlen 

Schloffe am Ufer des Sees zu halten verfucht Hatte, zur Über- 
gabe. Es ift wohl möglich, daß verlogene Unterkändler den 

vom Hunger bedrohten Leuten Hoffnung auf freien Abzug 

machten. Der Herzog felbjt aber Hat eine ſolche Zuficherung 

ihnen nicht gegeben !). Er verfuhr mit ihnen nad) einem jchon 

von jeinem Vater geübten Kriegsbrauch ?), der freilich in ver 

Form der Ausführung entjeglich hart erſchien, aber thatjächlich 

die Graujamfeit faum übertraf, mit der die Eidgenoffen ihrer- 
jeit8 im vorausgegangenen Jahre gegen tapfere wadtländiſche 

Beſatzungen gewütet hatten. Unmittelbar nach der Kapitulation 

ließ er alle ohne Ausnahme, 412 Mann, teils im See er- 

tränten, teil an ven Bäumen auffnüpfen. „Sie find ein furcht» 

barer und fchauderhafter Anblid, die vielen Erhängten“, jchrieb 

damals von Orbe aus der beim Gefolge des Herzogs weilende 

mailändifhe Geſandte Panicharola. „Ihre Herrlichkeit aber 

1) Panicharola, der e8 am beften wiſſen fonnte, fagt einfach 

(Fr. de Gingins, Depöches I, 301), „si reseno ad sa volonta “, 

Berproviantierungsverfuche der Berner, die von der Not der Befatung 

Kenntnis hatten (Schilling, S. 279: „ſy meinten auch bis zinstag 

und nit lenger, ſpis zu haben“, d. h. bis zum 27. Februar), feheiterten 

an der Wachſamkeit der Burgunder. ALS verräterifcher Unterhändler wirb 

ein „Runtihan“ (Iohann von St. Loup, Herr von Ronchamp) genannt, 
jo noch Abſchiede III, , 70. Die Überzeugung, ber Herzog felbft habe 
mwortbrüdig gehandelt, bat fish fofort auf fehmweizerifcher Seite verbreitet. 

Man begeguet ihr bereit in einem Briefe der Luzerner Hauptleute vom 
1. März (Geſchichtsfreund XXI, 72—74), und dann in allen Chroniken. 
Zur Hinrihtung wurden zwei Männer aus der Beſatzung felbft verwendet, 
denen man dafür das Leben fchenkte. Siehe die Urkunde im Echweizer. 
Geſchichtforſcher VI, 280. Zur Sagenbildung vgl. Delbrück, S. 232f. 

2) Wenzelburger, Geſchichte der Niederlande I, 335. 
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hofft, e8 werde Das den Schweizern Schreden einjagen. Gegen 
biefe ijt er immer entichloffen auszuziehen, und wie viele er fo 

erwilchen wird, denen wird er ein gleiches Ende bereiten.“ 

Aber die Wirkung diefer That war doch eine andere, als 

er erwarten mochte. Sie wurde im jchweizeriichen Volle ohne 

weiteres als ein ſchändlicher Verrat betrachtet und erfüllte bie 

Maſſen mit einem Nachegefühl, Das nach blutiger Sühne 

drängte. 

Bern hatte in größter Sorge um Grandfon inzwilchen nach 

allen Richtungen feine Boten und Briefe ausgefandt und immer 

bringendere Mahnungen um Hilfe an feine Verbündeten inner- 

halb und außerhalb der Eidgenoſſenſchaft gerichtet. Nach einigem 
Zögern beichloß eine Tagſatzung der dftlichen Orte in Luzern 

ten Auszug auf den 23. Februar ). Schon am 16. Februar 

war das Berner Heer, 7130 Mann ftark, unter dem Schult- 

beißen Nillaus von Scharnachthal, dem Dans von Ballwil, 

ein in fremden Dienften erprobter Kriegsmann, als Mithaupt- 

mann beigeorbnet worden ?), gegen Murten vorgerüdt. Man 

gebachte wohl über Bayerne und Yverdon nach Grandſon zu ges 
langen; boch entichieden fich die Hauptleute nach längerer Be⸗ 

ratung für die Straße auf dem linken Ufer des Neuenburger 

Sees, die beinahe auf ihrer ganzen Länge noch offen ftand, 

während der erftere Weg eben durch Yverdon gejperrt wurde, 

Dis zum 1. März waren beinahe alle Zuzüge in Neuenburg 

verfammelt: die nächſten Verbündeten Bernd, die Yreiburger, 

DBieler und Soloturner, dann die Eidgenoffen aus Zürich, aus 

den vier Walpftätten, Zug und Glarus, die St. Galler aus 

der Stabt und der Abtei, die Schaffhaufer, die Basler und 

die zum Zeil berittene Mannſchaſt aus den andern Städten 

der Niedern Vereinigung, jowie der vorberöfterreichiichen Ge⸗ 
biete. Das ganze Heer zählte ohne die Neuenburger 18 115 

1) Abſchiede II, 580, Nr. 8322. Bon ben Berner Miffiven bat 

Schilling eine Reihe in feine Chronik aufgenommen (5.267 ff.). Siebe 
auch Gefichtsfreund XXIII, 66 ff. Basler Chroniken II, 341ff. 

2) Schilling, S. 272. Vgl. Brunner, Hans von Hallwil, 
©. 92f. 

Dieraner, Geh. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IL. 14 
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Mann!). Mit Bewunderung bemerkte man in der Stadt bie 
redenhafte Haltung und friihe Zuverficht der durchziehenden 

Scharen ?). Schon waren zur Erleichterung der Einquartierung 

einige Zuzüge längs bes Sees bi nach Bevair vorgejchoben. 

Noch in der Nacht verjuchten fie einen Angriff auf die fefte 

Stellung bei Baumarcus, hart an der jüdweitlichen Grenze des 

neuenburgijchen Gebietes, die der Herzog nach einer am 29. Fe⸗ 

bruar vorgenommenen Necognoscierung mit einem Kleinen Corps 

befett hatte. Samſtags, den 2. März, rücdte auch das Haupt» 

beer gegen Boudry. Die höchſt umfichtigen Führer hegten die 

Hoffnung, der Herzog werde fich durch die Berennung des den 

Engpaß zwilchen dem Jura und dem See beberrjchenden Schlofje® 

verleiten laffen, aus feiner für bie Artillerie außerordentlich 

günftigen Pofition vor Grandſon herauszutreten und fein Heer 

in norböftlicher Richtung nach jenem Defile zu führen). Ihre 
Erwartung follte fie nicht täujchen! Während die Eidgenofjen 

gegen Vaumarcus zogen, kamen ihnen die Burgunder von 

Grandſon ber entgegen, und raſcher als man auf der einen 
oder andern Seite ahnen fonnte, entiwidelte fich die Schlacht *). 

1) Abſchiede IL, 593. Die bier aufgeführten Zahlen ergeben freilich 
nur 17660 Mann; aber die Urner find vergefien, und zwar, wenn bie 

Geſamtzahl 18115 richtig ift, mit 455 Mann. Nach dem bei Knebel, 
Basler Ehroniten II, 432—433 mitgeteilten Nobel war das Heer 18063 
(nicht, wie er fummiert, 18112) Mann ftarl. 

2) Chroniques des chanoines de Neuchatel, p. 39. 

3) Befonders Har ift bierüber Etterlin (Bafel 1757), ©. 2021. 

4) Die wichtigſten Berichte Über die Schlacht verbanten wir Pani- 

charola (Fr. deGingins, Depöches I, 310 ff.) und dem Basler Ulrich 

Meltinger (Basler Chroniken II, 357—360). Bon Ehroniften find vor⸗ 
nehmlich der Berner Schilling, der Luzerner Etterlin, die Aufzeich- 
nungen von Hugues de Pierre (Chroniques des chan. de Neuchatel 

1884, ©. 39 ff.) und der unbelannte Verfaſſer ber ‚, Entreprises du Duc de 

Bourgogne contre les Suisses“ (ebb., S. 284ff.; vgl. den früheren Ab- 

druck im Schweizer. Geſchichtforſcher VIII, 216ff.) zu benutzen. — 

Schätenswerte Mitteilungen von Teilnehmern überliefert Vadian in feiner 

Ehronit der Äbte tes Kloſters St. Gallen, Dentſche hiſtor. Schriften, 
berausgeg. von E. Götzinger LI, 254f. Es bält trotz alledem fchwer, 

ein deutliches und zutreffendes Bild von der Schlacht zu gewinnen, unb 
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Eine vornehmlich aus Bernern, Schwizern, Freiburgern und 

Baslern beftehende Abteilung wandte fich unbekümmert um die 
burgundifche Beſatzung, neben dem Schloffe Vaumarcus vorbei 

über den bewaldeten Höhenzug nach) der Vy d'Etraz, um auf 

biefem alten Wege in das ebenere Terrain von Concife und 

Onnens am Fuße des Mont Aubert vorzubrechen. Intem 

jie die burgundiichen Poften, die hier ftanten, vor fich her⸗ 

trieben und dann aus dem engen Paſſe vebouchierten, erblidten 

fie plöglich unten in der Ebene die ganze, teil8 Fampfbereite, 

teil8 im Vormarſch begriffene feindliche Heeresmacht. Aber im 

Vertrauen auf das rechtzeitige Eintreffen der übrigen Eid» 
genoſſen zögerten fie feinen Augenblid, den Kampf zu beginnen. 

Sie ftiegen durch das Rebengelände hinab, verrichteten „mit 

zertanen Armen“ ihr Gebet und formierten fich zu einem eng. 
‚geichloffenen Gevierthaufen, deſſen äußere Glieder mit dem 

Spieß von 2—3 Mannslängen bewaffnet waren, während in 

der Mitte die Hellebardiere ftanden !). Im folcher Aufftellung 

bielten fie alle Angriffe der Burgunder aus. Sie löſten fich 

nicht auf, als die Pfeile der gegen fie gefandten Bogen fo dicht 

wie Schneefloden auf fie nieberfielen;, fie wankten nicht, ale 

die Kugeln der burgundiichen Artillerie in ihre Reiben ein» 
ſchlugen, und ebenjo wenig wichen fie, als die ſchwer gepanzerte 

feindliche Reiterei nach der Anorbnung des Herzogs von der Berg- 

fette her einen Angriff auf ihren Haufen unternahm: vor den 

langen Spießen, die fie mit troßiger Kraft den heranſprengenden 

die Berichte bebürfen forgfältiger Interpretation. Delbrüd bat wohl 

recht, wenn er im feiner quellenkritifcgen Begründung (S. 189) darauf 
hinweift, daß der Berlauf ein einfacdherer war, als ihn Rodt II, 67 und 
'Kirk III, 294 ff. (der übrigens Meltinger nad der Ausgabe von Burtorf 
kannte) darftellen. Es ift doch fehr zu beachten, was die Berner in einem 

Schreiben an Konftanz und Überlingen fagen (Schweizer. Gefchichtforfcher 
VI, 307): „bie Unfren find... alfo geftanden, daß er (ber Herzog) nad 

dem erſten inrennen.. .. angendg mit großem ſchad und fchand bie 
flucht genohmen hat.” — Für die Terrainverbältniffe |. Bl. 285 (Concise) 
be8 topographifchen Atlas der Schweiz. 

1) Das ift wohl die Phalanr, die Panicharola nach feinem Berichte 
som 18. Mär; (Fr. de Gingins I, 372) beobadtet hat. 

14 * 
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Scharen entgegenſtemmten, prallten Roß und Mann zurück. 
Ludwig von Chateau⸗Guyon, der fein Pferd mit Gewalt im 
ihre Reiben drängte, fand den Tod, die andern fehrten um. 

Auf die Länge wurde aber die Lage bes tapfern Carré 

doch bedenklich. Da trat durch ein merklwürbiges Zufammen- 

treffen zweier Momente eine das Scidfal des Tages raſch 

entjcheivende Wendung ein. Indem der Herzog, um eine größere 

Wirkung des Geſchützes zu erzielen, einem Teil feiner Artillerie 
befahl, fich weiter rüdwärts — wohl auf dem leicht erhöhten 

Plateau von Corcelles — aufzuftellen, brach unter dem binten- 

itebenden Fußvolk, das diefe Anordnung und die damit ver 

bundene Truppenverfchiebung mißverjtand, eine Panil aus, und 

bald verbreitete fich im ganzen burgundifchen Heere bie Über- 
zeugung, daß alled verloren fei. Zugleich erſchien jetzt der 

fchweizeriiche Gewalthaufe, ter von Vaumarcus aus in einer 

Stärke von etwa 10 000 Mann den untern Weg dem See 

entlang eingefchlagen batte, auf dem Kampfplag. Es blitzten 

die Waffen der Eidgenoffen in der Sonne und weithin er- 
fchallten die Harfthörner von Uri und Luzern. „Das war ein 
folche8 tojen”, jagt Etterlin, „daß des Herkogen von Bur- 
gunn lüt ein grufen darob entpfiengent, und trattend hinder fich“. 

Nun wurde die Flucht der Burgunder allgemein, denn unter 

dem Rufe: „Sauve qui peut!“ löſten fich die Maſſen auf und 
riffen einander fort. Da konnte es eigentlich nicht mehr zu 

einem ernfteren Kampfe Tommen. Den Eidgenoſſen blieb nichts 
anderes übrig, als die Fliehenden jo rajch als möglich zu ver- 

folgen. Umſonſt machte der Herzog, deſſen befonnene und 
tapfere Haltung über allen Zweifel fteht, die ftärfiten An⸗ 
ftrengungen, um das Gefecht zum Stehen zu bringen; man 

wollte auf fchweizerifcher Seite wilfen, daß er mit bloßem 

Schwert auf feine Leute eingehauen babe. Noch im Lager vor 

Grandſon fuchte er das Heranftürzende Volt zurüdzubalten. 
Aber alle Mühe war vergeblich, und endlich mußte er fich ſelbſt 

zur Flucht entjchließen, wenn er fein Leben retten wollte. Un⸗ 

aufbaltfam jagten die Eidgenoſſen ihre Feinde über Grandſon 
binaus in das Gebirge, und erſt die einbrechende Duntelheit 
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machte dem Siegeslauf ein Ende. Ohnehin zwang bie zu. 

nehmende Erjchöpfung und der Mangel an Reiterei, von weiterer 

Verfolgung abzuſtehen. Inzwiſchen entlam die burgumnbiiche 

Befatung von Vaumarcus unbebelligt über die Neuenburger 
Berge nach der Freigrafichaft *). 

Der Verluſt der Schweizer läßt fich nicht genau beftimmen, 

muß aber erheblich gewejen fein. Sie zählten, obne die Berner 

und Basler, 198 Verwundete, und aus der großen Summe, bie 
Bern für feine Verletzten auszugeben hatte, darf man jchließen, 

daß die Verlufte dieſes militärisch wie politiich vorangehenden 
Ortes nicht geringer waren ?). Der geſchlagene Feind hingegen 
batte, entjprechend dem Charakter des Gefechtes, Teine ſtarke 
Einbuße an Mannichaft erlitten. Der Hauptmann der St. 

aller, Freiherr Peter von Hewen, jchrieb feinem Abt am Tage 

nach der Schlacht, e8 ſeien nur 200 Burgunder geblieben, und 

biefe Angabe mag der Wirklichkeit näher fteben, als bie einige 

Zage ſpäter niebergefchriebene Nachricht der Luzerner, daß auf dem 

Schlachtfelde gegen 1000 Tote aufgefunden worden jeien ?). Auf 

1) Chroniques des chanoines de Neuchatel, p. 42. Olivier de 
la Marche, Me&moires, edit. de Henri Beaune et J. D’Arbau- 
mont III, Paris 1885), 210. Dieſer bemerkt, daß fih die Entflohenen 
nah Salins wanbten, „ou je les viz arriver“. 

2) Abſchiede II, 593. Basler Chroniken II, 432. Die Auslagen ber 

Berner (nach der höheren Angabe 686 Pfund Haller 18 Schilling) find 
Übrigens für ihre eigenen Berwunbeten und für Angehörige anderer Orte, 
bie bei ihnen Pflege fanden, berechnet. Die Verwundungen bürften zu- 
meift durch die Pfeile der burgundifchen Bogner herbeigeführt worden fein. 

3) Den Brief Beters v. Hewen f. in meinem St. Galler Neujahrsblatt 
auf das Jahr 1876 (St. Gallens Anteil an den Burgunderkriegen), ©. 10, 
den Luzerner Bericht vom 6. März im Geſchichtsfreund XXIII, 77. Im 

ben Zahlenangaben herrſcht allerdings große Unficyerheit, und bie Schweizer 
waren leicht geneigt, ſowohl die Stärke des Feindes als feine Einbuße zu 

überfhägen. Die Luzerner hielten fich 3. B. überzeugt, der Burgunder 
feien in der Schlacht „ob hundert thufient gefin“, und eine andere, doch 

gewiß nicht offizielle Aufzeichnung (Abſchiede II, 592), giebt ihren Verluſt 

an Toten auf 1500-1600 Mann an. Bielleiht ift am richtigften, was 

bie Bieler nad dem 6. März am den Biſchof von Bafel fchrieben (Basler 
Epronifen II, 364): „ber hertzog hat ob 400 mann vor Granſon verlorn, 
bie erjlagen.“ 
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alle Fülle erichten der wirkliche Triegerifche Erfolg des Tages für 

die Eidgenoffen nicht jehr bedeutend. Wie die Berner fogleich 

bemerften, war das burgundijche Heer mehr zeriprengt als in 

feinem Kern getroffen. 

Um fo mächtiger war die moraliihe Wirkung des Sieges. 

Das Heer Karls des Kühnen galt al8 eines der beftorganifierten 
in Europa. Die noch erhaltenen Reglemente lafjen erkennen, 

mit welcher Umficht der ‘Dienft der verfchiedenen Waffengattungen 

und ihr Ineinandergreifen für ven Kampf georonet war !). Und 
dieſes Heer, deſſen Kern durch eine im Gefecht geübte, von 

überlegenem Standesbewußtjein erfüllte Aitterfchaft gebildet 

wurde, hatten nun die Schweizer in jchimpfliche Flucht ge 

Ihlagen. Dean erftaunte in der abendländifchen Welt über 

ein jolches Refultat, und indem man nach den Gründen der un« 

erwarteten Entjcheidung forjchte, wurde man erit jeßt allgemein 

darauf aufmerkjam, daß die durch lange Übung zu bober Voll. 
kommenheit ausgebildete jchweizerifche Taktik, jenes Vorgehen 

mit blanfer Waffe in gefchloffenen Infanteriemaffen, das Ger 
heimnis der militärifchen Überlegenheit der Eidgenoſſen jet. 

Über alle Beichreibung reich und glänzend war dann die 
Beute, die den Siegern im burgundiichen Xager zufiel. ‘Der 

prachtliebende Herzog hatte ſchon vor Neuß einen unermeßlichen 

Reichtum entfaltet und nun auch auf dem Feldzuge gegen die 

Schweizer in thörichter Zuverficht feine Koſtbarkeiten mitgeführt. 

Die Chroniften und Liederdichter werben nicht müde, dieſe Schätze: 

bie goldenen und filbernen Geräte, die Kleinodien und Reliquien, 
aufzuzählen. Beinahe alles ging verloren, auch wertvolles Kriegs» 
material, Fuhrpark, Geſchütz, Handwaffen und zahllofe, von 

kunſtfertigen Händen verzierte Fahnen. Ein ganzer Sagenfreis 

1) Siehe das burgundifche Armeereglement aus dem Sabre 1473, 

abgedrudt im Schweizer. Gejchichtforfcher II (Bern 1817), ©. 425—463, 

und bei Chmel, Mon. Habsb. I,ı, 62—82, bei. ©. 77f., dazu bie 

gleichzeitige Darfielung in der Schrift des Olivier de la Marche, 
Estat de la maison du duc Charles de Bourgoingne (M&moires, éd. 

Beaune et D’Arbaumont, T. 1V), p. 82-93. Bol. Delbrüd, 

©. 35. Jähns, Gefchichte der Kriegswifienfchaften I, 316. 
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bat. fih in der Folge um dieſe bie Phantafie des Volfes bes 

tüdende Burgunderbeute ausgebildet ?). 
Drei Tage lang blieben die Eidgenofien in Grandſon, um 

das Schlachtfeld ficher zu behaupten. An der burgundiichen 

Mannſchaft, die ſich in das Schloß zurückgezogen hatte, übten 

fie blutige Race; denn der entjegliche Anblid der an den 

Däumen hängenden toten Schweizer, „bie der Wütrich hatt 

lafjen hencken“, verdrängte jeve humane Regung. Dean fchonte 

nur einige Evelleute, um fich ihrer als Geifeln zur Auswechs⸗ 

lung von fchweizerifchen Gefangenen zu bebienen: alle übrigen 
wurden nach dem unerbittlichen Willen der Berner und Frei- 

burger umgebracht ?). 

1) Aufzeichnungen über Die Beuteftüde find in den Abſchieden II, 591, 

bei Knebel, Basler Chroniken II, 365, Schilling, ©. 294 ff. und im 

Gefhichtsfreund XXXI,.311—316, mitgeteilt. Bei Schilling ift indes 
auf S. 294 (nad einer Notiz ©. Toblers im Anzeiger für ſchweizer. 
Geſchichte 1887, S. 120) „fiden Zelt” ftatt „fiben Zelt” zu leſen. Von 

den Liedern geben befonders Nr. 139 und 141 bei Liliencron II, 79ff. 

auf die Beute ein. Bgl. 3. I. Amiet, Die Burgunderfahnen des Solo- 
turner Zeughaufes (Solot. 1868). Chatelain, Le butin de Grandson, 

im Musee neuchatelois 1888, p. 283—285. Daß es dem Herzog ge» 
lang, einen Teil feines Schates (vielleicht den koſtbarſten) zu retten, hebt 
Paniharola in feinen Briefen vom 4. März (F. de Gingins, De 
pöches I, 310ff.) wiederholt hervor. Wie früh übrigens die Beute ver- 

ohleppt wurde, erfiebt man aus einer von A. Wyß im N. Archiv der 

Gef. für ältere deutfche Geſchichtskunde VII, 575, aus einer Limburger 

Handſchrift mitgeteilten Notiz. Abbildungen von Benteftüden fiehe im 

St. Galler Nenjahrshlatt für 1876 (mit der Darfiellung einer ber 
in St. Gallen noch erhaltenen burgundiſchen Fahnen in Farbendrud), 

im Geſchichtsfreund, Bd. XXI, und in dem fchönen Werke des Ardji- 
telten Ed. v. Rodt, Hiftorifhe Altertümer der Schweiz, Serie I, Bern 

1889, der in den „Erläuterungen“, S. 1—5, zugleih auf das Schickſal 

der Beute und die als unecht erfannten, d. 5. nicht aus Granbd- 

fon oder Murten ſtammenden Stüde, wie den fogen. Feldaltar Karls des 

Kühnen, die fogen. Burgunder-Tapeten und ben berühmten Schaffhaufer 
Onyr, hinweiſt. Vgl. bierlber auch die Monographieen von 3. Stamm- 

Ver, im Berner Tafchenbud 1888 und in den Kathol. Schweizer-Blättern 
1889 (Feldaltar und Burgunder- Tapeten), und die von I. I. Oeri 
verfaßte Iubiläumsfchrift: „Der Onyr von Schaffhauſen.“ Züri 1882. 

2) Basler Ehroniten IL, 360. 364. Schilling, 291f. Etterlin, 
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Weiter aber wollten Die Eidgenoffen in ihrer Geſamtheit 

Doch nicht gehen. Aufs dringendfte mahnte Bern, daß man 

unter dem friichen Eindrud des glänzenden Triegerifchen Er⸗ 

folges fofort zur Wiedereroberung der ſavoyiſchen Wadt fchreiten 

follte. Wirklich ftand dem weiteren Feldzuge fein Hindernis im 
Wege, und jowohl auf burgundiicher als auf franzöfifcher Seite 

erwartete man den ungefäumten Aufbruch der Sieger an ben 

Genferſee ). Allein für die öftliche Gruppe der eidgendffiichen 

Stände war der Zwed des Krieges, die burgundiſchen und ſavoyi⸗ 

ſchen Herausforderungen zurückzuweiſen, vollauf erfüllt. Die bes 

fondere territoriale Bolitif der Berner und der zu ihnen ſtehenden 

Breiburger und Soloturner zu unterftügen, fühlten fie fich troß 

bes franzdjiichen Bündniſſes nicht verpflichtet 2). Man begnügte 

fi die Beſatzungen der die Hauptftraßen gegen das Wabtland 

bin beberrichenden Städte Murten und Freiburg zu verftärken. 

Nach Freiburg wurden 1000 Dann unter dem Zürcher Hans 

Waldmann gelegt. Dann zogen die Eidgenoffen wieder beim 
und freuten fich der ftrablenden Dokumente einer verfeinerten, 

überlegenen Kultur, die durch ein merkwürdiges Kriegsglüd in 

ihre Hände gefallen waren. Nur bie Oberwallifer benußten 
das Mißgeſchick der Burgunder und die jchwierige Lage Sa- 

vohens zur Wiebereroberung bes untern Thales, in welchem 

fie fih nad der Einnahme von St. Maurice und Martigny 
nun auf die Dauer feftfeten ®). 

205. Jean de Troyes, Chroniques (Collection Petitot. XIV), p. 34. 

Der Nachricht Ulrich Meltingerd und bes Rates von Biel, daß das 
Schloß Grandfon verbrannt worben fei, wiberfpricht der heutige Zuftand 
besjelben. Vgl. Basler Ehroniten III, 324, Anm. 3. 

1) Siehe den Brief Joſts von Silinen vom 17. April 1476 in dem 
auf folg. Seite, Anm. 1 angeführten Wert von Ochfenbein, ©. 124. 

2) Abſchiede II, S. 582, Nr. 835b. ©. 586, Nr. 837g. ©. 589, 

Nr. 888w. Bol. Knebels Bemerlung, Basler Chroniken II, 386: 
„dietum erat quod Thuricenses, Switzeri, Uri, Underwalden et alii 

nollent ad presens arma sua movere contra Bargundum quia eis ad 
presens molestus non esset.“ (Zum 30. Mär;.) 

3) Brief des Biſchofs von Sitten, des Hauptmanns und ber Land⸗ 
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Aber während die Eidgenofjen auf eine ftrategifche Offenfive 
verzichteten und ihre Kontingente auflöften, betrieb Herzog Karl 

mit raſcher Entichloffenheit neue Rüftungen ). Er hatte fich 

mit den Trümmern feiner Armee über den Jura zurüdgezogen 

und traf von dort aus Anftalten zur Nelonftrultion des Heeres 

und namentlich auch zur Ergänzung ber Artillerie. ‘Dem Grafen 

von Komont befahl er, die ſavoyiſchen Streitkräfte im Wadt- 
land zu konzentrieren und die wichtigften fejten Punkte zu be- 

baupten; denn er fürchtete eine Iriegeriiche Zufammenwirkung 

der Eidgenofien und des Könige von Frankreich, — freilich 
obne Grund, da Ludwig XI. aus der Terne in aller Ruhe 

dem weiteren Verlauf ded Kampfes zuſah, um dann im ge- 

gebenen Momente die Früchte feiner diplomatiihen Saat zu 

ernten. Am 9. März bielt ver Herzog Meufterung in Nozeroy, 

am 11. fampierte er wieder in Orbe, und bereitd am 14. war 

er in Laufanne, das ihm, wie er ber Herzogin PYolanta jchrieb, 

als ein Riegel der favopifchen Länder erjchien 2). Er ließ bier 

oberhalb der Stadt, auf dem Plan du Xoup, ein Lager auf 

ichlagen und 309 in ben folgenden Wochen aus Burgund, 

Lothringen und Luxemburg neue Truppen zur Verſtärkung des 

nah Grandſon geführten Heeres heran. In Laufanne traf 

auch bie Herzogin Dolanta ein, und fo wurbe diefe Stadt 
zu einer belebten Nefidenz, in welcher durch geraume Zeit bie 

wichtigften Friegerifchen und politiichen Angelegenheiten zur Ver⸗ 
bandlung Tamen. 

Denn während voller zehn Wochen blieb der Herzog hier, 
ohne daß der Krieg mit ben Eidgenoſſen wieder entjchieden 

leute von Wallis an Luzern, Schwiz und Unterwalden vom 18. März 
1476. Geſchichtsfreund XXIII, 81. Bol. Basler Ehroniten 11, 376; 

III, 325. F. de Gingins, D6peches I, 356. 

1) Das fehr umfangreihe Material für bie Gefchichte bes Murtner 

Feldzuges bat Sottl. Friedr. Ochſen bein in dem flattliden Werke: 
„Die Urkunden der Belagerung und Schladht von Murten“ (freiburg 

1876) zufammengeftellt. Die Mailänder Depefchen find bier in deutſcher 

Übertragung eingefügt. 
2) F, de Gingins, Depöches I, 341. 
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aufgenommen worden wäre. Neben den Zögerungen, bie burch 

das langjame Eintreffen der Verftärkfungen und durch eine an⸗ 

dauernde Krankheit des Herzogs bewirkt wurden, kamen bet 

dieſer Zurüdhaltung politiiche Tragen mannigfacdher Art ins 

Spiel. Savoyen, dem feine burgundiiche Verbindung bisher 

nur ſchwere Nachteile gebracht hatte, fuchte mit Vorwiſſen Karla 

gegenüber den Eidgenofjen einzulenfen !), jette fi) aber auch 

in geheime Verbindung mit dem mailändijchen Hofe, damit der 
Herzog von dort aus vor der Fortjegung eined Krieges ge- 

warnt werde, aus welchem böchftens dem Könige von Frankreich 

ein wirklicher Gewinn erwachſen lönne ?). Der Katjer und der 
Bapft jandten ihre Botichafter nach Lauſanne und bemühten fich um 

den definitiven Abjchluß des jchon vor Neuß eingeleiten Friedens 

zwifchen dem beutfchen Reiche und Burgund. Am 14. April 
tam der Vertrag wirklih zum Vollzuge?), und am 6. Mat 

wurde die Verlobung des Erzherzogs Maximilian mit ber 
burgundiſchen Erbtochter Maria öffentlich verkündet %), Mit 

sichten war nun aber der Kaifer ernftlich gejonnen, ſich den 
ſavoyiſchen Friedenstendenzen anzujchließen und einen Ausgleich 

auch zwiichen Burgund und der Eidgenoffenichaft zu bewirken. 

Nachdem er fein feit Jahren erftrebtes dynaſtiſches Ziel erreicht 

batte, brach er die bereits eingeleiteten Unterbandlungen ab und 

überließ die Schweizer, die doch feiner Zeit als getreue Glieder 

des Reiches den Krieg an Burgund erklärt batten, ihrem Schid- 

1) E. v. Rodt II, 156. 

2) Memorial vom 30. Mai 1476, bei F. de Gingins, De&pöches 

II, 201—204. Über die zweidentige Haltung des Herzogs von Mailand 

vgl. B. Bufer, Die Beziehungen der Mebicher zu Frankreich während 
der. Sabre 1445—1494, ©. 173ff. H.-Fr. Delaborde, L'expedition 

de Charles VIII en Italie (Paris 1888), p. 100. 

8) F. de Gingins, Depöches II, 59. Basler Chroniken II, 413. 

515. | 

4) Chmel, Mon, Habsb. I,ı, 134. Die Verlobung war zwifchen 
Karl und dem Laiferlihen Bevollmächtigten Georg Hesler vor dem päpft- 

lihen Legaten, dem Biſchof Aleranber von Forli, verabredet und beſchworen 

worden. Rauſch, Die burgunbifche Heirat, S. 154. 
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ſal 1). Diefe Politit des Kaifers, von der man jet erſt all- 

gemeine Kunde erhielt, rief eine tiefe Erbitterung hervor und 

trug zur weitern Xoderung des ohnehin erfchütterten Zuſammen⸗ 

hanges der Eidgenofjenfchaft mit dem deutſchen Weiche bei ?). 

Sie übte unmittelbar auch ihre Rückwirkung auf Das deutſche 

Bolt, das fonit den Kampf gegen Burgund als eine nationale 

Sache zur Wahrung deutihen Weſens und deutſchen Befit- 

ftandes in den Rheinlanden betrachtet Hatte). Nur die Städte 

ber Niedern Vereinigung, der Herzog Renat von Xothringen 

und der Herzog Sigmund von Ofterreih, der doc den Ab- 
mahnungen des Kaiſers Teine Folge gab, bielten ihre Ver⸗ 

bindungen mit den Eidgenoffen aufrecht. 

Inzwiſchen brachen die Feindfeligleiten in ben Gegenden 
oberhalb des Genferjees wieder aus, und ihr Verlauf war nicht 

geeignet, die Zuverficht des Herzogs von Burgund zu ftärlen. 

Ein burgundiſch⸗ſavoyiſches Nefognogcierungscorpe wurde am 

7. April zwiſchen Aigle und Villeneuve von Leuten aus dem 

Sanenthal zurüdgeworfen %, und am 17. April fchlugen bie 

Walliier ein piemontefiiches Heer, das unter der Führung des 

Grafen Ludwig von Challand aus dem Aoftathal über den 

Großen St. Bernhard nah Martigny vorbringen follte, bei 

1) Über dieſe Friedensverhandlungen f. Abfchiebe II, 583, Nr. 8368. 
Ohfenbein, Urkunden 73, Nr. 100. F. de Gingins, De6p£ches 
II, 59ff. (Depefche Panicharolas vom 15. April). Über den Eindruchk, 
ben das Verhalten bes Kaifers hervorrief, vgl. Knebel, Basler Chroniken 
II, 433. IIL, 53. 

2) Oechsli, Die Beziehungen ber fchweizerifhen Eibgenofienihaft 
zum Reiche. Hiltys Polit. Jahrbuch V, 474ff. 

3) Vgl. den im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1886, ©. 31, durch 
Th. v. Liebenau mitgeteilten Brief vom 28. Juli 1474. Die von 
Burgund bedrohten Hauptleute und Bürger von Mömpelgarb erflärten 

damals, fie wollten die Stadt „in bie welfche band nit geben noch kommen 

laſſen, funder ee darumb fterben und verberben, damit ſy by der tütjchen 

nacion bliben.“ 

4) F. de Gingins, Depe£ches II, 43f. Basler Ehronifen II, 394. 
396 j. 
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Sembrander in die Flucht ). Diefe Niederlagen machten in 

Zaufanne einen peinlichen Eindrud, da fie von ftarken Verluſten 

begleitet waren und den mit großer Umficht angelegten Plan 

der militärischen Sicherung des wichtigften Verbindungsweges 

nad, Oberitalien bin vereitelten. Ein fo fcharfer Beobachter, 

wie Joſt von Silinen, glaubte in jenen Tagen zu bemerlen, 

daß die burgundiichen Truppen mutlos feien, daß fie fein Herz 

hätten wider die Fidgenofjen 2). Zugleich geftalteten fich bie 

Berbältniffe im Lager vor Laufanne auf die Länge unerfreulich. 

Aus den burgundifchen Ländern zogen neue Kontingente nur wider⸗ 

willig heran, und zur Werbung größerer Maſſen wollten die vor» 
bandenen Mittel nicht genügen. Immer fchwieriger wurde bei 
ber zunehmenden Teuerung im ganzen Wadtland die Verpflegung 

ber Mannſchaft und der Pferde. Das müßige Nagerleben Loderte 

die Disziplin der bunt zufammengewürfelten Truppen: zwiichen 

den italienischen und engliſchen Söldnern, die fich fchlecht ver⸗ 

trugen, kam es zu argen Raufereien ®). 

Endlid, am 27. Mai, bob der Herzog fein Lager auf, um 

fih gegen Bern zu wenden. Nach einer noch vorhandenen 

Ordre de bataille vom 12. Mat und den höchſt zuverläffigen 

1) F. de Gingins, Depöches II, 77 ff. Promemoria der Herzogin 
Holanta an Kaifer Friebrih vom 18. April 1476, bei Chmel J,ı, 311. 
Val. den Brief des Biſchofs Walter Superfar, abgebr. in den Basler Ehron. 
II, 406f. Die Angabe in diefem Briefe, daß das Heer des Grafen von 

Challand aus Lombarden, Römern und Benezianern beftanden habe, ifl 

unrichtig; die auf genauen Informationen beruhenden mailäubifchen Ge⸗ 
fandtfchaftSberichte nennen nur „li infanti piemontesi insieme con quelli 

di Valle d’Agosta“. (Depeches II, 67; vgl. 39. 65. 72.) — Sem⸗ 
brandyer liegt füböflih von Martigny, am Eingang des nad dem 

St. Bernhard hinaufführenden Val d’Entremont. 

2) Nachſchrift zum Briefe aus Lyon vom 17. April 1476, bei Ochſen⸗ 

bein, Urkunden, ©. 125. 

3) Auflauf vom 21. April. Siehe F. de Gingins, Depöches Il, 
84ff. Depeſche Lionetto de Roſſis aus Lyon an Lorenzo be’ Mebici vom 
22. Mai, bei Bufer, ©. 458 („a gente assaj ma male innassetto “). 

Basler Chroniken II, 422. Ähnliche Reibungen waren ſchon im Lager 
bei Neuß vorgelommen. Olivier de la Marche, M6moires III, 96. 
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Berichten der mailändifchen Gefanbten beftand das Heer aus 

ungefähr 16 000 Mann zu Roß und zu Fuß. Es war in 

bier Armeecorps mit je zwei Treffen, und ein Reſervecorps 
geteilt )). Karl wählte, um fich nicht allzu weit von feinen 

burgundifchen Verbindungslinien zu entfernen, die Route über 

Echallens und Monte. Er war nad den Erfahrungen von 

Grandſon ungemein vorfichtig, Tieß in der Richtung nach Eudre- 
fin, Murten und Freiburg velognoszieren, ohne doch fichere 

Rachrichten über die Vorkehrungen feiner Gegner zu erhalten, 

und verlor bei feinem taftenden, langfamen Marſche mit einem 
ichwerfälligen Heeresapparat eine koſtbare Zeit, bie er nicht 

wieder einbringen konnte. Ein Ausfall der Beſatzung von 

Murten gegen Avenches veranlaßte ihn dann, vorerft zum An- 

griff auf dieſen feften Plaß zu jchreiten. Am 9. Juni fam er 

vor Murten an. „Er ift entichloffen”, fchrieb der Geſandte 

Panicharola nah Mailand, „die Stadt zu belagern und ein- 
zunehmen, denn fie wird fich nicht balten können. Er will 

dann vor Bern ziehen, das drei Stunden von bier entfernt 

umd nicht feft if. Wenn unterveffen bie Schweizer fommen, 

fo wird er fich mit ihnen fchlagen, fonft aber vorwärts gehen” ?). 

Mit allen Zuzügen, die inzwifchen aus der Wabt, aus Hoch 

burgund und Slandern eingetroffen waren, zählte jettt das Heer 

23—25 000 Wann. 

Dom 10. Juni an wurde Murten eingefchloffen. Am 

1) Die Ordre de bataille ſiehe bei F. de Gingins II, 152ff. 

Sie dient al8 Grundlage für die Berehuung der Truppenſtärke um 

Mitte Mai. Damit find bie Angaben in ben mailändifchen Berichten 

vom 10. Mai, 9. und 10. Juni (II, 138.143. 234. 243) und bei Com- 

mines, Livre V, chap. 3, zu vergleichen. Ich ſchließe mich Im übrigen 
. den wohlerwogenen Ausführungen Meifters in feinen „Betrachtungen 

über das Entſtehen der Burgunberkriege und den Verlauf des Tages von 

Murten“ (Züri 1877), ©. 21 u. 30, an. Delbrüd, ©. 151ff., 

fcheint mir die Zuzüge, bie nach Mitte Mai noch eintrafen, doch allzu 

niedrig anzufegen. Siehe Ochfenbeins Recenſion: „Die Perferkriege 
und bie Burgunberkriege”, S. 13 ff. des Separat-Abbruds, wo freilich in 

den Zahlen mieber zu hoch gegriffen wird. 
2) Schreiben vom 10. Juni, F. de Gingins, De£pöches II, 243. 
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nächften bei der Feſte, in dem ebenen Felde füblih von ber 
Stadt, Hielt fi das Nefervecorps des Bajtards Anton von 

Burgund. Ein Armeecorps deckte unter der Führung des 

Grafen von Romont die norböftlihe Seite mit den Zu⸗ 
Hängen von Gümminen und Arberg; die drei anderen lagerten 

im Süden und Süpweiten auf dem teil$ leicht gewellten, teils 

hügeligen Zerrain von Salvenah bis gegen den Murtenjee 

hinunter. Zur Abwehr gegen einen allfälligen Angriff ver 

Schweizer ließ ter Herzog bier an den wichtigften Stellen 

Schanzen anlegen und diefe mit Artillerie befegen. Kaum 

anderthalb Kilometer von Murten, auf dem Grand bois Do⸗ 
minge, einem Hügel, der einen weiten Nundblid gewährte, be» 

fand fi) das burgundifche Hauptquartier mit der künſtlich ge- 

zimmerten, transportabeln Feldhütte des oberiten Befehls. 

babers !). 

Der Herzog, dem alles daran liegen mußte, fih Murtens 

fobald als möglich zu bemächtigen, bedrängte nun die Stadt 

mit feinem groben Geſchütz aufs härteſte. Er oronete einen 

Sturm um den anderen gegen die Werke an, die den auf er= 

böhtem Terrain liegenden Pla gegen das Land Hin jchirmten, 

und die mit ihren erhaltenen Mauerzügen, Wallgängen und 

Zürmen noch heute ein höchſt bemerfenswertes Bild einer 
mittelalterlichen Stabtbefeitigung gewähren ?). Allein der Herzog 

1) Etterlin, der Augenzeuge, fagt S. 209: „er bat fin hüßly 

und fin leger gefchlagen uff einen bochen büchel, das er alle ding wie 
die Eidgenofien fament . . . . ſechen mocht.“ Diefe Bemerkung ſcheint 
mir eber auf Grand bois Dominge, al® auf den „Mont des vignes“, 

für welchen fih Oberſt Meifter, S. 26, entfcheidet, zu paſſen. — Für 
die Terrainverbältnifie verweife ich auf bie Blätter „Murten“ und „Ulmiz”, 
Nr. 314 u. 315 des topograph. Atlas. 

2) Abbildung bei Ed. v. Rodt, Kunftgefhichtlide Denkmäler der 

Schweiz, Serie III, Bf. 16. Bol. das von 3. R. Rahn verfaßte 

52. Neujahrsblatt zum Beften des Waifenhaufes in Zürich 1889: „Die 

Schweizer Städte im Mittelalter”. Auf Anorbnung Amadeus IX. von 

Savoyen waren die Fortifilationen Murtens nur wenige Jahre früher 

ausgebeflert worden. &. Engelhard, Der Stadt Murten Chronik und- 

Bürgerbuch (Bern 1828), S. 47, mit der Urkunde vom 28. Inni 1469 
auf S. 204. 
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fand ftärferen Widerftand als er erwartet hatte; denn bie 
tapfere, 2000 Mann ſtarke Beſatzung !) war gleich der Bürger» 

ſchaft vom beften Geifte erfüllt und zufammengefaßt. Sie ftand 

unter dem SOberbefehl des Berners Adrian von Bubenberg, 

eines Mannes, der wegen feiner antifranzöfiichen Richtung von 

der berrichenden Diesbachſchen Partei zurücgelegt worden war, 

nun aber auf den Ruf des Rates fich ohne Groll an vielen 
ſchwierigen Poften ftellte, um mit bejonnener Umſicht und un⸗ 

erichütterlicher Standhaftigfeit die Verteidigung zu leiten 2). Er 

unterhielt mit jeinen Büchjen ein wirkjames Feuer gegen den 

Geind, wußte ſich durch geſchickte Anlage von Erjagbollwerlen 

gegen die Breſchen zu fchügen und fchlug jeden Angriff der 

Burgunder, auch ihren Hauptfturm am Abend des 18. Juni, 

mit glüdlichem Erfolge ab. Immerhin wurde die Lage der 

Bejagung mit jedem Tage gefährlicher, und ihre ununterbrochen 
angelpannten Kräfte drobten fich zu erſchöpfen. Doc Buben⸗ 
berg ließ feine zagbafıen Stimmungen auflommen und fchrieb 

Dern, er wolle fi mit den Seinigen halten, „jo lange fie ein 

Ader geregen mögint“. Er erkannte mit volllommener Klar» 

beit, daß fein Ausharren den Eidgenoſſen die Möglichkeit ver- 

Ichaffe, ihren ftrategifchen Aufmarjch zu bewerfitelligen °). 

Bern hatte feine Verbündeten fchon im März zu neuer 

1) Schreiben Bernd an Straßburg vom 19. April. Schweizer. Ge» 
ſchichtforſcher VI, 309. 

2) Über Bubenberg vgl. B. Hidbers Nenjahrsblatt für die bern- 
ifhe Sugend, Bern 1859; B. Haller, Adrian von Bubenberg ber 
Ältere, in der Sammlung bernifher Biographieen I, 343—356, und bie 
größere Monograpbie von Alfreb Ziegler, Adrian von Bubenberg, 

und fein Eingreifen in die wichtigften Berhältniffe ber damaligen Zeit, 

im Archiv des hiſtor. Vereins des Kantons Bern XII, 1—128. In ber 
populären Schrift Jak. Sterchis, Adrian von Bubenberg (Bern 1890) 

find die Reſultate ber bisherigen Forſchungen glüdlich verwertet. 
3) Die befte Kunde über die Belagerung von Murten gewähren wieder 

die mailändifhen Berichte bei F. de Gingins, Döpöches II, 242 ff. 

Bgl. Schilling, 324. 331—333. Daß der Herzog in feiner Zuper- 
ſicht doch auch zu wanken begann, läßt ein Brief vom 18. Juni ertennen, 

in welchem er ber Stabt Dijon fehreiben ließ: „vous ferez bien de com- 

tinuer les processions de plus en plus.“ Ochſen bein, Url, ©. 289. 
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Kriegsbereitfchaft gegen den Herzog von Burgund gemahnt, 

aber damals fein Gehör gefunden, da es nicht ven Nachweis 

leiften fonnte, baß fein unmittelbares Gebiet durch Das zum 
zweitenmal über ven Jura in das Wadtland eingebrungene 

Burgunderbeer angegriffen worden fe. So mußten denn bie 

Berner von fih aus in den folgenden Monaten die nötigen 

Maßregeln gegen die bevorftehende feinvliche Invafion ergreifen. 

Und fie führten ihre militäriiche und politifche Aufgabe mit 

weiten Blick und mutigem Einfag aller Kräfte durch. Der 

Derner Rat übernahm „vie Funktionen eines gewiffenhaft und 

umfichtig geleiteten Generalſtabsbureaus“ 1). Er befette nicht 

nur Murten, fondern auch die wichtigften Punkte im Neuen- 

burgifchen von Boudry bis nach Landeron, dann Erlach, Ins, 

Arberg, Gümminen und Raupen. Er organifierte in trefflicher 

Weife das Kundichaftswejen, um genaue Nachrichten über alle 

Vorgänge im Lager bei Yaufanne und über jede Bewegung des 

feindlichen Heeres zu erhalten. Er beforgte die Korrefpondenz 

mit Frankreich und den deutſchen Reichsſtädten und erließ zahl- 
loſe fohriftliche und mündliche Botichaften an die Eidgenoffen, 

um fie zu jchleunigem Aufbruch gegen den gemeinfamen, bie 

Freiheit aller Orte bedrohenden Landesfeind zu drängen. Noch 

am Abend des 9. Juni berichteten die Berner ten Eidgenoſſen, 

daß der Herzog von Burgund „mit großer Gewalt und unfag- 

liher Macht“ vor Murten angefommen ſei, und fie mahnten 

fie bei ihren gejchwornen ewigen Bünden zur Hilfeleiftung 2). 
Aber die öſtlichen Orte bielten mit ihrem Aufgebot noch 

immer zurüd. Erſt al8 am 11. und 12. Juni von burgun⸗ 

diichen Scharen auf einer kombinierten Rekognoszierung bie 
nah Bern führenden Zlußübergänge bei Arberg, Laupen und 

1) Meifter, ©. 24. 

2) Schilling, 326. Im der Folge gingen bie Mahnbriefe Tag um 
Tag an die Eidgenofien ab. Siehe Ochſenbein, Urkunden, S. 248 ff. 
Basler Ehronifen II, 435; IIT, 4, Anm. 3. Blöoſch, Die Schlacht bei 
Murten im Ratsfaale zu Bern. Berner Tafchenbuch auf das Jahr 1877, 

©. 171 ff. Ä 
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Gümminen angegriffen wurden !), als nun unftreitig das Berner 
Territorium felbft gefährdet war, und als zugleich die Not ber 

Beſatzung von Murten jedes weitere Zaudern als unverant- 

wortliche Mißachtung der Bundespflicht erjchienen ließ: da end» 

lich brach wie auf einen Schlag der ftarre Bann der forgfam 

abwägenden Zurüdhaltung, und mit ftaunenswerter Raſchheit 

rückten auf den enticheidenden Hilferuf der Berner vom 13. Iunt 
die eidgenöſſiſchen Kontingente von allen Seiten heran. 

Man hatte e8 bis zum äußeriten kommen laffen; aber die 

einbeitliche Kraftentfaltung und aufopfernde Treue, die fih nun 

in jenen Tagen unter den Bundesgenoffen offenbarte, gehört 

doch immer zu den erbebenpiten Momenten fchweizerifcher Ges 
ſchichte. 

Schon am 17. Juni rückten die Banner von Unterwalden, 

am 18. die von Luzern ?), Uri, Schwiz und Baſel durch die 

Thore Bernd. Für den 19. rechnete man auf Zug und Glarus. 

Am 21. erſchien das fehnlichjt erwartete Zürcher Kontingent 

und eilte noch in der Nacht, troß der durch einen Gewaltmarſch 

bis zur Erſchöpfung abgeipannten Kräfte nach Gümminen und 

Ulmiz binaus, wo alle Zuzüge, auch die aus dem Turgau, aus 

Lothringen, dem Elſaß und Schwarzwald zujammentrafen 3). 

1) €. v. Rodt II, 227f. Bon einem Vorſtoß gegen Arberg ift bie 
Rebe in Briefen vom 12. 13. u. 14. Juni. Och ſenbein, ©. 258. 266. 
271. Gefchichtsfreund XXIII, 91—95. Den Angriff auf Raupen er- 
wähnt Ant. d'Appiano in einem Briefe vom 15. Juni (F. de Gingins, 
Depeches II, 262), doch ohne beftimmtes Datum. Bol. Blöſch a. a. O., 

S. 211f. — Die Berner berufen fih nachdrücklich darauf, daß „irerp- 

ih land“ angefallen worden fei. 

2) In Luzern war in der Zwifchenzelt, nad der Schlacht bei Grand- 

fon, der bemerfenswerte, auch für die Zukunft verbindliche Beſchluß gefaßt 

worden, daß ber Staat (die Stabt, das Land oder das Amt) für bie 
Hinterlaffenen der alljällig umlonmenden Wehrmänner zu forgen babe, 
„bis das fy zu iren tagen fommen, das fy gedienen und ir libs narung 

gewönnen mögen”. Mitteilung von 3. Schneller aus bem Quzerner 
Bürgerbuch, im Gefchichtsfreund XXII (1867), S. 159—161. 

3) Basler Ehronifen UI, 3ff. Schreiben ber Zürder Hauptleute 
vom 24. Juni, bei Ochfenbein, Urkunden, ©. 315. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IL. 15 
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Dort, in dem Hauptquartier der Berner, hatte ſich auch bie 

Freiburger Befagung mit Hans Waldmann von Zürich ein- 

geftellt, ver jett zum erftenmal als ein bedeutender Kriegsmann 

auf größerem Schauplate hervortrat und mit feiner tapfern 

imponierenden Perjönlichkeit die Maſſen vorwärts trieb 1). Die 

GSejamtftärle des ſchweizeriſchen Heeres kam derjenigen des bur- 

gundifchen ziemlich gleich und betrug jchließlih etwa 25000 

Mann, von denen ungefähr 1800 Mann, zumeift aus ben 

Gebieten Oſterreichs und der Niedern Vereinigung, beritten 
waren ?). Aber der friegerifche, patriotifche Geift, der dieſes 

Heer durchdrang, verlieh ihm einen mächtigen Impuls. Die 

Leute wünfchten jo bald als möglich vor den Feind zu kommen 

und fürchteten nur das eine, daß er ihnen wie bei Grandion 
enttommen möchte ®). ‘Denn diesmal handelte es fi um die 

Vernichtung der burgundiichen Heeresmacht. Nach einem Feld- 

bienftreglement, das die Zagfakung am 18. März erlaffen Hatte, 
war jedermann bei feinem ide verpflichtet, in der Schlacht 

niemanven gefangen zu nehmen, jondern der Feinde fo viel als 

möglich umzubringen )! 
Am Abend des 21. Yuni wurde der folgende Tag, ein 

Samftag, für den Kampf beftimmt. Ein Kriegsrat, an welchem 

alle Hauptleute, Venner und Räte von Städten und Ländern 
teilnahmen, bejchloß den Angriff gegen Salvenady und München⸗ 
wiler auf den Kern der burgundiichen Aufftellung zu richten. 

Der Gedanke, zunächit gegen den Grafen von Romont vorzu- 

geben, fand feinen Beifall; man bielt dafür, daß wenn er ge- 

1) Edlibad, S. 155f. Er fagt: „min beren . . . machtend inn 
zu boptman bei ganten zügs von Züri“. 

2) Siehe E. v. Rodt II, 267 und den kritifhen Exturs Ochſen⸗ 

being, Urkunden, S. 658-660. Eine amtliche Zufammenftellung fehlt. 

3) Schilling, ©. 335. 
4) „an eim gefedhte old ſtryt nieman zu fachen, funber fo ver man 

mag, unfer vigenb zů töden.” Ochſenbein, Urlunden, ©. 48. Basler 
Chroniten II, 383. Über die Tagfagung vom 18. März 1476 vgl. Ab- 
ſchiede II, 582. Der „Eid in das veld“ erneuerte im weſentlichen bie 
Beftimmungen des Sempacher Briefes. Siehe oben, Bd. I, S. 351. 
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ihlagen würde, dad Hauptheer doch entrinnen und der Herzog 

mit „den andern Rechtsſchuldigen“ die Flucht ergreifen könnte. 

Nachdem am frühen Morgen des 22. Juni von drei 

Hauptleuten eine Relognoszierung durch den Wald in der Nich- 

tung gegen Salvenach ausgeführt worden war, ordnete fich das 

eidgenöfjiiche Heer in gebedter Lage nach den Weifungen des im 

Dienfte des Herzogs Sigmund jtehenden Ritters Wilhelm Herter 

für den Angriff ). Berner, Schwizer und Freiburger bildeten 

eine Vorhut von mindeftend 5000 Dann mit blanfen Waffen 
und wurden unter die Führung jenes Hans von Hallwil geftelit, 
der fich ſchon bei Grandſon ausgezeichnet hatte. 

Auf ihrer linken Flanke follte fich die gefamte Reiterei ber 

wegen. Dem Gewalthaufen waren nach beftimmter Ordnung 

bie übrigen Kontingente, jo die Zürcher unter Hans Waldmann 
und die Luzerner unter Heinrich Haßfurter, zugeteilt 2). Die 
Hauptmaffe bejtand wieder aus Spießträgern und Hellebardieren; 
Doch fehlte es auch nicht an Büchſenſchützen und Feldartillerie. 

Die Einordnung und der Aufmarjch der zahlreichen Corps 

nahm mehrere Stunden in Anſpruch; auch verging noch einige 

Zeit mit dem Nüterfchlag, durch welchen Graf Oswald von 

Zierftein hervorragende Führer und verbiente Krieger, auch ben 

perfönlich anmwejenden Herzog Renat von Lothringen, ebrte ?). 

1) Knebel, Basler Ehroniten III, 11. 26 (Wilhelmus Herter.... 

capitaneus et ordinator belli et acierum“). Etterlin, ©. 209. Herter 

ſcheint (nah Knebel III, 18) der Mannſchaft die Kriegsartifel vom 
18. März eingefchärft zu haben. 

2) Bon der Einteilung des Heeres in eine Borbut, einen Gewalt- 
haufen und eine Nachhut berichtet nur Schilling, S. 336f. Aber feine 
Schlachtbeſchreibung macht nicht den Eindrud guter Kunde. Der Straß- 
burger Hauptmann Hans von Kagened (Janſſen, Frankfurts Neiche- 
eorrejpondenz II, 377; Ochfenbein, Urkunden, ©. 3810), Panicha- 

rola (F. de Gingins, Dépéches II, 345) und Edlibach, ©. 157, 

willen, abgefehen von dem reifigen Zug, nur von zwei Haufen. Schil⸗ 

ling mollte, wie es feheint, dem Luzerner Kaspar von Hertenflein um jeben 
Breis eine Rolle bei ber fupponierten Nachhut zuteilen. Daß Waldmann 

Anführer des Gewalthaufens geweſen fei, jagt kein Zeitgenofie, nicht ein- 
mal fein Stiefſohn Edlibach. | 

3) Edlibach, S. 157, berichtet irrtümlich, der Nitterfchlag fei nach 
15* 
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Erſt um die Mittagszeit fette fich da Heer in Bewegung und 

309 weſtwärts burch den Wald gegen Salvenach und bie auf 
dem Felde Hinter diefem Törfchen errichteten Schanzenwerfe. 

Dort wurden nach allen Berichten die Burgunder völlig 

überrajcht 1). Sie hatten, durch die Rekognoszierung am Morgen 
in Warm gejett, ſechs Stunden lang in ftrömendem Regen auf 

ber Schlacht vorgenommen worben. Meifter, S. 34, Anm. 3. Man 

verzögerte wohl abfihtlih den Angriff, um den Feind zır täufchen. 

1) Es hält ſehr ſchwer, den Verlauf der Schlacht zuverläſſig darzu⸗ 

ſtellen, da in den Quellen beinahe jede Lokalangabe fehlt. In erſter Linie 

hat man ſich an die Berichte der Beteiligten vom 22. Juni, ganz be⸗ 
ſonders an den Brief des Straßburgers Kageneck, und an die Relationen 

der Mailänder zu halten (bei Ochſenbein, Urkunden, S. 302ff.). Unter 
den Chroniſten hat Etterlin, ber mit offenen Augen bie Dinge ver⸗ 
folgte, vorzäglichen Wert. Neben ihm find Schilling, Hugues de 

Pierre (Chroniques des Chanoines de Neuchatel, p. 49), Knebel, 

Heiurih Gundelfingen (befien rhetorifcher Bericht Über bie Ereig- 
nifje des Jahres 1476 im Archiv bes biftor. Vereins des Kantons Bern 
1X, 192—199 wieder abgebrudt if), Edlibach, Commines, Tho- 
mas Basin unb Jean Molinet (bi Ochſenbein, ©. 452 ff), aber 
auch die Liederbichter (R. v. Liliencron II, Nr. 142—144) heranzu⸗ 
ziehen. Nur will e8 mir fcheinen, daß die neuern Autoren, E. v. Rodt I, 

258ff., Kirk II, 391ff., Ochſenbein, Die Murtenfchladht (Freiburg 
1876), ©. 151ff., Meifter, Jähns, Handbuch einer Geſchichte bes 
Kriegsweiens, S. 1001—1008 (der in auffallender Weife hiſtoriſche unb 
fagenbafte Züge burcheinanderwirft), Dändliker IL, 212ff., Delbrüdıc. 

fih nicht in guter Übereinfiimmung mit den Quellen befinden, wenn fie 

den erften Angriff des eibgenöffiihen Heeres weit links nach Creifter 
(Grißach) verlegen und dann ben Kampf über das Plateau von Eouffi- 
bexriE und über Eourlevon hinunterführen. Bielmehr läßt fich den beften 

Berichten entnehmen, daß bie Eibgenofien nach ihrem Austritt aus dem 
Walde ben geradeften Weg gegen Münchenwiler und Bois b’Ominge 

einſchlugen. Ganz einleuchtenb bat dies Dr. Wattelet in feiner Bro- 
ſchüre: „Die Schlacht bei Murten. Bericht an den freiburgiſchen Dffiziers- 
verein” (Murten 1888) dargethan. Seinen Ausführungen fchließe ich 
mich (nach wiederholter VBefichtigung des Terrains) im weſeuntlichen an, 
möchte aber mit Joh. vo. Müller (V [1826], S. 65) fagen: „Im 
übrigen vergebe ber militärifche Lefer bie unvolllommene Darftellung.” 

Die Depeſchen Panicharolas vom 25. und 26. Juni, die uns wohl bie 
wichtigfte Auskunft geben könnten (F. de Gingins, Depöches I, 
345), find leider verloren. 
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den Angriff der Schweizer gewartet, dann endlich ihre Defenfin- 

ftellung verlaffen und fih mit Ausnahme der Wachen und der 

Geihütbebienung in ihre Quartiere zurüdgezogen. ine ger 

nügende Beobachtung des Vorterrains fcheinen fie verfäumt zu 

haben, da fie fich überzeugt hielten, der Gegner werde an jenem 

Zage zu feiner weiteren Unternehmung fchreiten. 

Da plöglich tauchten die Eidgenoffen auf. Die Alarmſignale 
ertönten durch das burgundiiche Lager. Der Herzog, der die 

Meldung zuerft nicht glauben wollte, verjuchte in Eile feine 

auf einer ausgedehnten Linie verteilten Truppen wieder zu⸗ 

fammenzuraffen. Die Reiter fprengten, nicht eben in guter 

Drbnung, nach der bedrohten Stelle. 
Schon hatte dort die Schlacht begonnen — in einem Mo⸗ 

mente, da der Himmel fich aufheiterte ). Die Eidgenoſſen 
griffen an, wurden aber von einem ſtarken Teuer der burgun- 
diſchen Artillerie empfangen und erlitten durch die in ihre 

Gevierthaufen einichlagenden Kugeln harte Verlufte. Ein Augen- 

zeuge ſah, wie einigen Reitern der Leib mitten entzwet geichofjen 

und anderen bie Köpfe weggerifien wurden. Dieſe erſchreckende 

Wirkung des feindlichen Gejchüges und ein Äußeres Hindernis 

— jet e8 ein quer über das Feld verlaufender Grünhag, oder 
ein Baliffadenzaun — brachten die fchweizeriichen Kolonnen für 
einen Moment zum Steben. Wäre die Hauptmafje des bur- 

gundifchen Heeres damals zur Stelle gewefen, jo hätte fie wohl 

zur Offenfive fchreiten können. Uber während der Feind den 

günftigen Augenblick unbenutt verftreichen laſſen mußte, führte 

ein Zeil ver eidgenöffiihen Vorhut unter der Leitung des 

Schwizer Yandammanns Dietrich in der Halden eine Umgehungs- 
bewegung aus und drang in bie rechte Flanke der burgundiichen 

1) Die Legende bat fih allmählich an biefen mohlbezeugten Vorgang 

angelehnt. Im Dezember 1511 erzählte eine fehweizerifche Geſandtſchaft 
in Benebig von einer wunderbaren roten, mit ber Paſſion Chrifti be⸗ 

malten Fahne, bie in der Schlacht gegen Karl von Burgund entfaltet 
worben fei, „et erra cativo tempo et pioza, e spiegando subito vene 
bon tempo“. Marino Sanuto, Diarii XIII, 229 (Kopie im Bunbes- 
archiv). 
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Stellung. Kaum war biefes Manöver vollzogen, jo machte fich 
der Gewalthaufe „ohne Stillſtehen und Hinterfichiehen” freie 

Bahn 1). Das Geſchütz, das nur langlam feuern fonnte, wurde 

in raſchem Andrang abgelaufen, die Bebienungsmannichaft um⸗ 

gebracht, und dann fam wieder die volle taktijche Überlegenheit 
des fchweizerifchen Fußvolkes gegenüber dem fremden Heere, 
zumal der Weiterei, zur Geltung. Im gejchloffenen, immer 
wohlgeoroneten Maffen und mit einer Speerwucht, vor der jeder 

Verſuch eines Gegenſtoßes abpralite, jtürzten die Eidgenoſſen auf 
den Teind. Weder bie Kavallerie noch die gewandten engliichen 

Bogenſchützen hielten Stand. Alles, was fih dem mächtigen 
Haufen entgegenftellen wollte, wurde zermalmt ober durch dag 

enge Thal von Münchenwiler hinunter in die Ebene geworfen. 

Umjonft traf der Herzog Anftalten zur Verteidigung der Haupt⸗ 

ftelung bei Bois d'Ominge; er vermochte bier jo wenig als 

bei Grandſon die Fliebenden aufzuhalten und mußte nach einem 

erfolglofen Artilleriefeuer jchließlih froh fein, mit einem Zeile 

feiner Reiterei auf der Straße nach Avenches zu entlommen. 

Inzwiſchen wurbe ber Kern feines Fußvolks in den Lagerpläßen 

um das burgundifche Hauptquartier, vor allem das Durch bie 

Beſatzung von Murten fejtgehaltene Reſervecorps, von einem 
graufigen Gejchi erreicht. Unterftügt von ihren behenden 

Reiterihwadronen, die den Burgundern den Ausweg nach) Süd- 

weiten bin verlegten, tricben bie fiegeögewifien Eidgenoſſen bie 

jeder energifchen Widerſtandskraft entbehrenden Scharen zu- 

fammen und vernichteten fie in einer beifpiellojen Blutarbeit, 

oder fprengten fie in den See hinaus, wo fie ertranlen. Nach 
den übereinftimmenden Schilderungen der Zeitgenofjen muß es 

zu furchtbaren Scenen gelommen fein; denn — wie ed ber 

1) Eine Abbildung der Durchbruchsfcene giebt bie Schillingfche Chronik; 

fie ift in Falfimile den „Betrachtungen“ Meifters beigegeben. Über ven 

Anführer der Schwizer vgl. Knebel III, 26, und Oechs lis NRictig- 

ſtellung im Anzeiger für fchweizer. Gefdhichte 1885, ©. 388—391. Ein 

Ulrich Käzi, dem Faßbind, Geſchichte des Kantons Schwyz III, 87. 92. 

ganz willtürlich eine hervorragende Führerrolle in der Burgunder Schlacht 

anweift, war damals nicht Landammann. 
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ausgeiprochene Wunjch eines Führers war — man wollte bie 

Beinde alle töten, damit man fich nicht mehr mit ihnen fchlagen 
müfje ). Fliehende wurden von der Reiterei weit über Pfauen 
hinaus verfolgt und niedergemacht. 

Slücdlicher war der Graf von Romont, der mit feinem 
Corps noch immer auf der norböftlichen Seite Murtens ftand. 
Als er den fchlimmen Ausgang der Schlacht bemerkte, entiſchloß 

er fih zur Flucht. Er ließ, um Bubenberg zu täufchen, bie 

Artillerie weiter jpielen, und in der Zwiſchenzeit vermochte er 

fi) mit dem größten Zeile feiner Zruppen hinter den Eid» 

genojjen nach dem Wadtland durchzufchlagen. ‘Die Sieger waren 

nach den Anftrengungen des Tages allzu ſehr ermübet, als daß 

fie ernftlih an die Verfolgung bes Grafen hätten denken 
können ?). 

ALS der Tag zur Neige ging, war Murten befreit und ber 

mit voller Abficht unternommene, aber auch mit der ganzen 

Rückſichtsloſigkeit entfeffelter Leidenſchaften durchgeführte Ver⸗ 

nichtungskampf beendet. Die Beute erſchien weit weniger glänzend 

als bei Grandjon ?) und beſchränkte ſich im weſentlichen auf 
das dem Feinde abgenommene Geſchütz und Xagergerät, von 

welchem die Burgunder nichts hatten retten können. Aber ber 

1) Waldmann an Züri, 17. Juni 1476. Ochſenbein, Urkunden 

©. 283. 

2) Kagened, bei Ochfenbein, Urlunden, © 310. Etterlin, 

©. 210. Daß ein Teil der Romontihen Mannjchaft fi über da8 am. 

untern Ende des Murtenſees beginnende große Moos retten wollte und 
dort vom detachierten eibgendffiichen Corps aufgerieben wurde, ergiebt ſich aus 

Schil ling, S. 340, den Boltsliebern (bei Liliencron, Nr. 143, Str. 15; 

Nr. 144, Str. 12) und den Entreprises du Duc de Bourgogne, Chron. 
des Chan. de Neuchatel, p. 309-310. Die von A. de Mandrot 

(bei 8. Hoch, Murten und Karl der Kühne, Baſel 1876, S. 164.) aus⸗ 

gefprochene Anficht, ver Graf fei mit feinen Leuten um den See herum 

entlommen, erſcheint mir nicht genügend begründet. 

3) „ein kinderfpiel und bettelwerd gegen bem guot fo zuo Granſon 

gewunnen warb.” Etterlin, &. 210. — Im Bollettino storico della 

Svizzera italiana 1889, p. 30, teilt €. Motta das Berzeihnis ber 

Gepädgegenflände ıc. mit, bie Panicharola bei Murten verlor. 



232 Fünftes Bud. Anteil der Eidgenofien an ber europ. Politik. 

kriegeriſche Erfolg des Tages war fo vollftändig als nur mög. 

lich. Zwar bleibt es bei ber unfichern Überlieferung immer 
mißlich, fich für beftimmte Zahlen zu entjcheiven. Wenn jedoch 

der mailändifche Geſandte Panicharola den Verluft der Bur- 

gunder mit Einrechnung bes Troſſes einmal auf 8—10000 

Dann jchägte, fo dürfte diefe Angabe der Wahrheit wohl am 
nächſten kommen !). Auf eivgendifiicher Seite fanden nur wenige 
hundert Mann den Tod. Es gab einzelne Kontingente, vie 

völlig unverjehrt geblieben waren 2). 

Groß war denn auch im ſchweizeriſchen Heere bie Freude über 

den Sieg. Noch am Abend des Schlachttages fchrieben bie 

Luzerner Hauptleute nach Haufe, obwohl fie vor Erjchöpfung kaum 

die Fever führen Eonnten: „Uns ift e8 von Gottes Gnaden 

wohl ergangen, ibm follt ihr mit und Lob und Dank jagen“. 

Die meiften Berichte zeugen von einer ftarlen religidien Er⸗ 

bebung der Gemüter, und durch die ganze Eidgenofjenichaft 

wurde nach den bangen Tagen, bie der Schlacht vorausgegangen 

waren, die Siegesnachricht aufs würdigſte gefeiert). Die 

Liederdichter priefen in fröhlichen Weijen die mannhaften Thaten 

1) Siehe die Zufammenftellung ber überlieferten Zahlen bei Och ſen⸗ 
bein, Urkunden, ©. 667. Das 1485 errichtete Beinhaus wurde am 

3. März 1798 durch die Sranzofen zerftört. Ebd. S. 520-523. Eine 
intereſſante Nachricht über biefes Beinhaus findet fi in der Flersheimer 

Chronik (Ausgabe von Walk), S. 38. 
2) Ochſenbein a. a. a, ©. 668. Hugues de Pierre (Chron. 

des Chbanoines de Neuchatel, p. 50) berichtet, es feien beim erften Anlauf 

130, und in ber Folge 280 Schweizer umgekommen, „quasi touts de 

Berne et Frybourg“. Die Angabe macht den Eindrud der Zuverläffig- 

feit. Sedenfalls ift ber Verluſt auf ſchweizeriſcher Seite außerordentlich 
gering geweien. Das nachmals in ber Umgebung des Herzogs herum⸗ 
gebotene Gerücht, es ſeien mehr als 3000 Schweizer gefallen (fiehe ben 
Brief Panicharolas vom 13. Juli, bei F. de Gingins, Döp. U, 361), 
Tann gegenüber allen andern Berichten gar nicht ernſtlich in Betracht 
tommen. Auch die von Panidharola fchon früher (II, 349) erwähnte 
Zahl von 1500 Toten beruht auf umnlauterer Onelle. 

3) Über die allgemeine Feier bes Schlachttages, bes „Zehntaufenb- 
Rittertages“, |. den Auffay von F. Fiala im Anzeiger für fchweizer. 
Geſchichte 1876, S. 201—207. Bol. Basler Chroniten III, 15, Aum. 1. 
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der Schweizer und ihrer Bundesgenofjen und verböhnten wohl 

die Unterlegenen, die in den See liefen, „obwohl fie nicht 

bürfteten“ ; aber fie fanden auch in Wort und Melodie ben 
edeln Ausprud für bie dankbare Stimmung, die das Bolt 

nach der glüdlichen Abwendung einer großen Gefahr erfüllte. 

Die Schlaht bei Murten war nach allen Richtungen ent- 

jcheivend. Bon dieſer Niederlage konnte fich Herzog Karl nicht 

mebr erholen; denn der befte Zeil feines Heeres war zugrunde 
gegangen, und es ließ fich fragen, ob er jemals wieder eine 
auch nur annähernd fo ftarle Macht, vorzüglich an Artillerie, 

zufammenzubringen vermöge. Cinjtweilen mußte er jeden &e- 

danken aufgeben, an den Eidgenofjen Rache zu nehmen oder fich 

auf irgendeinem Punkte diesjeit des Jura zu behaupten. Noch 

am Abend des 22. Juni verließ er die Gegend von Murten, 

eilte dann über Morges nad Ger und blieb dort mehrere 

Tage, teils in büjteren Gedanken verloren, teil8 beichäftigt, die 

ſchwankende Herzogin Yolanta im burgundiſchen Bündnis feit- 

zubalten. Da er Grund hatte, ihr zu mißtrauen, fo ließ er 
fie jamt ihrer Yamilie in der Nähe von Genf aufheben und 

gefangen über den Jura führen ). Indem aber der Kronprinz 

Philibert entlam, verfehlte diefer Handftreich völlig feine Wir- 

fung und entichieb bei der großen Entrüftung, den er in Genf 

erregte, den Bruch zwilchen Savohen und Burgund. 

Langſam nur benugten inzwifchen die Eidgenoffen ihren 

Sieg. Während Bern fhon am 24. Juni an die Seinigen 

die Aufforderung erließ, jofort das ganze Wabtland in Beſitz 

zu nehmen, wollten bie meiften übrigen Kantone fich zu einem 

1) Die Gefangennahme erfolgte buch Olivier de la Marche in ber 

Nacht vom 27. auf den 28. Juni. Siebe befien Mö&moires II, chap. 8, 

ed. Beaune et D’Arbaumont, T. IlI (Paris 1885), p. 235, und 

bie Notice biographique, T IV, p. ıxvı. Bgl. Basler Chroniken III, 
21. 25. F. de Gingins, Dep. II, 326. Episodes des guerres de 
Bourgogne (M&moires et documents de la Soc. d’hist. de la Suisse 

romande VIII), p. 346ff.; dazu den Auszug aus einem Briefe Pani- 
harolas vom 30. Juni bei Bufer, ©. 460. 
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jo energiichen Ausgreifen nach Weſten Bin nicht verftehen, und 

erſt am 25. Juni wurde beichloffen, daß die Hälfte ver nach 

Diurten ausgeiandten Mannichaft in das Wapdtland einrüden 
folle 2). Der Feldzug ging indes nicht weiter als nach Lauſanne, 

indem bort eine friedliche Wendung der Dinge eingeleitet wurde. 

Der Biſchof Johann Ludwig von Genf, der in jenem Momente 

der eigentliche Nepräfentant des ſavoyiſchen Fürſtenhauſes war, 

faßte den Entſchluß, ſich an den König Ludwig von Frankreich 
anzulehnen. Diejer zögerte leinen Augenblick, fich des jungen 

Herzogs Philibert felbft zu bemächtigen und dann feine Hand 

über Savoyen zu legen, das er doch den Schweizern nicht preiß- 
geben wollte. Unter feinem Zuthun vereinbarten die Parteien 

am 29. Juni in Laufanne einen Waffenftilliftand, dem ein Kongreß 

in Freiburg zur Herftellung des Friedens folgen jolite 2). 

Hierauf kehrten die Sieger beim, ohne daß fie ſich des Wadt- 
landes verſichert hatten. 

Es war eine glänzende Verſammlung, die am 25. Juli in 

ber Zäringer Stadt an der Sane zufammentrat, um während 

dreier Wochen die Refultate der vorausgegangenen Kämpfe zu 

beftimmen 2). Neben den Deputierten fäntlicher Orte und 

Zugewandten der Eidgenoſſenſchaft, voran den DBernern Beter- 

mann von Wabern, Nillaus von Scharnachthal und Adrian von 

Bubenberg, erjchienen franzöfliche, öfterreichiiche und ſavoyiſche 

Geſandte; auch bie Mitglieder der Niedern Vereinigung ſchickten 
ihre Boten, zum Zeil diefelben Männer, bie joeben ihre Kon» 

tingente vor Murten in die Schlacht geführt hatten, und ber 

Herzog Renat von Lothringen fand fich perfänlich ein. Bei ſo 

bunter Zufammenjegung des Kongreſſes war es nicht anders 

möglich, al8 daß fich die Intereffen der Teilnehmer mannigfach 

1) Schilling, ©. 344. 
2) Ochfenbein, Urkunden, ©. 327. Abſchiede Il, 596. Über die 

Einwirkung Ludwigs XI. vgl. Mandrot, Etude (Jahrbuch VI), S. 226f. 
3) Cbmel, Mon. Habsb. I,ı, 218—223. Abſchiede TI, 60L—618. 

Ochſenbein, Urkunden, S. 373ff. Basler Chroniten III, 435—476 

Bgl. Schilling, 6. 353—863. F.de Gingins, Episodes, p.356—885. 
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durchkreuzten und daß es fehr fchwer hielt, einen befriedigenden 

Ausgleich der Parteien zu erzielen. Nach allem, was vorliegt, 

erwarben fih Herzog Nenat und Wilhelm Herter durch ihre 

bermittelnde Thätigleit weſentliche Verdienſte. 

Zuerft trat Bern mit entfchievenen Forderungen gegenüber 
Savoyen auf. Es verlangte außer einer Kriegsentichädigung 

von 100000 Gulden die definitive Abtretung aller von. den 
Eidgenoffen und den Walliiern während bes Krieges eroberten 

wabtländiichen Gebiete. Aber die übrigen Kantone erblidten 

in folder Erwerbung nur eine ben Bernern bienlidhe Ver⸗ 

größerung und unterjtügten dieſes Begehren nicht mit bem 

rechten Ernſt. Auf der andern Seite arbeitete Ludwig XI. 

durch feine Gefandbtichaft, an deren Spige fein Schwiegerjohn, 

Zubwig von Bourbon, ſtand, nachdrücklich für den Vorteil 
Frankreichs. Er ftellte an die Eidgenofjen, von denen er ſo 

treulos jeine Hand zurüdgezogen batte, die Zumutung, ben 

Herzog Karl, den Dann von angeborner Kriegsluft *), weiter 
zu belämpfen, damit er völlig vernichtet werde. Allein fie 

nahmen die Anregung um fo kühler auf, al8 er auch feine 

finanztellen Verpflichtungen höchſt ungenügend erfüllte und ihre 

Mahnungen nur mit ausweichenden Redensarten erwiedern ließ; 
fie meinten, fie hätten den Herzog genug befriegt, nun würde 

es ihnen wohl gefallen, wenn auch der König mit den Seinen, 
wie anfangs fein Wille geweien, in den Kampf treten und 

feinerfeits allen Fleiß darauf verwenden würde. “Der fran- 

zöfifche Geſandte ſchlug dann, wie es jcheint, einen drohenden 

Ton an, erhielt aber die derbe Antwort, die Schweizer würben 

tbun, was ihnen gut dünfe ?), Sie traten aus ihrer Zurüd- 

haltung nicht heraus und folgten auch nicht der ihnen nabe 

gelegten Verſuchung der Bejekung Genfs, das, wie der König 

andeutete, al8 ein „Riegel der Lande” für Frankreich und für 

1) „ein kriegbarer mann . . . von angeborner art“, beißt es in ber 

bentfchen Überfegung ber franzöfifchen Eröffnung. Basler Ehroniten II, 
442. 

2) Schreiben des Ambrofino de Magy, bei F. de Gingins, D& 

pöches II, 374. 



236 Fünftes Buch. Anteil der Eibgenofien an ber europ. Politik. 

bie Eidgenoſſen wichtig ſei. Sie begnügten ſich mit der Bürg⸗ 

ichaft, welche ihnen die Stadt für die im lekten Kriege ihr 
auferlegte Kontribution zu leiten hatte‘). Am Ende ver- 

einigte man fich in der „Dauptjache”, d. H. in den bas Haus 

Savoyen berührenden territorialen Fragen zu Beichlüffen, bie 
ben Wünichen Berne nur in geringem Maße entiprachen, aber 

immerhin die Stellung der Eidgenoffenichaft gegen den Genferjee 

und ven Sura, die „uralte Landmark“ 2), bin ſehr wejentlich 

verjtärkten. Die Wadt kam nur vorübergehend als Pfandſchaft 

unter eidgenöffifche Verwaltung, bis Savoyen eine auf 50000 

Bulden ermäßigte Entſchädigung abgetragen hatte 8). Doch 
behielten die Berner ohne weiteres die Herrſchaft Aigle, durch 

die fie eine birefte Verbindung vom Simmenthal über das mit 

ihnen verburgredtete Sanen nach dem obern Genferjee ge- 

wannen %). Ihnen fiel auch das wichtige Gebiet zwifchen ben 

Seen von Biel und Neuenburg, die Herrſchaft Erlach, bleis 

bend zu. Mit den Freiburgern aber teilten fie ſich — nicht 

obne eine gewiſſe Eigenmächtigleit — in die früher ſavoyiſche 

Herrihaft Murten, in Grandſon, Orbe und Echallens, 

und ficherten fich durch dieſe jchon im Jahre 1475 bejekten 

Territorien nicht nur am Jura, fondern auch mitten im Wabt- 

land treffliche Vorwerke und Stützpunkte für die Verteidigung 

gegen Äußere Angriffe oder für künftige Verſuche der Aus 

breitung nach Südweſten Hin ®). Im übrigen wurde ber freie 

1) Bon der Brandfhatung von 26000 Schild, die Genf im Oltober 
1475 batte verfprechen müſſen (fiehe oben, S. 203), waren noch 24000 

Schild rüdftändig. Abfchiebe IL, 608. Basler Chroniten III, 42. 
2) Ansbelm, Berner Chronit I (1884), ©. 98f. 

3) Die Rüdgabe erfolgte am 21. Februar 1478. Abſchiede II, 949}. 

4) Zum Burgrecht von Sanen (und Chateau d’Der) mit Bern vgl. 
Abſchiede I, 459. 461; II, 247f. Oechsli, Orte und Zugewandte, ©. 97. 

5) Es fcheint, daß auf dem Kongreß nur über Murten bisfutiert 
wurde und daß man bie Abtretung aller anderen Gebiete auf eidgenöf- 

ſiſcher Seite als felbftverftändlich betrachtete. Über die ausſchließlichen 
Anfprüche Bernd und Freiburgs auf Murten ꝛc. und bie Beilegung ihres 

Streites mit den übrigen Eidgenofien vgl. den Traltat vom 29. Mai 
1484. Abſchiede III, ı, 700. 
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Verkehr auf den Gebieten beider Parteien, unter Vorbehalt 

der alten Zölle, wieder hergeſtellt. Die Wallifer Angelegen- 
heiten follten auf einem fpätern Nechtötage entichteven werben, 

inzwifchen aber die Oberwallifer im Befite des untern Rhone⸗ 

tbales bis über St. Dlaurice hinaus verbleiben, jo daß bort 

ihr Territorium an die neu erworbene Herrichaft der Berner 
reichte. 

Auf alle Fälle war teild Durch die Beſchlüſſe des Kongreffes, 
teil Durch das felbftändige Vorgehen Berne die ſavoyiſche 

Herrſchaft im Wadtland aufs tiefſte erjchüttert. 

In andere Tragen politiicher Natur fich auf verbindliche 

Weiſe einzulaffen, vermieden die Eidgenoffen. Sie wiefen den 

Herzog von Lothringen mit feinem Geſuche um direkte Auf- 
nahme in ihre Bünde ab. Den angeregten Eintritt des Pfalz. 

grafen und ber Kurfürften von Mainz und Trier in die Nies 

dere Vereinigung wollten fie nicht hindern, aber fie machten 

geltend, daß beſonders die beiden geiftlichen Herren doch allzu 

weit entfernt jeien, um im gegebenen Falle mit den oberrheini⸗ 

ſchen Gliedern de8 Bundes wirkſam einzugreifen. Zur Bei 

legung der Differenzen mit Frankreich beichloffen fie nach dem 

Rate Ludwigs von Bourbon die Abjendung einer Botjchaft an 
den König. 

Am 16. Auguft Töfte fi die Freiburger Verfammlung 

wieder auf. Zwiſchen Savoyen und den Eidgenoffen war ein 
leidlich friepliches Verhältnis bergeftellt ); mit Burgund aber 

ftand man nach wie vor auf Friegerifchem Fuße, wenngleich für 
den Moment die Waffen rubten, und bie Gidgenoffen wenig 

Neigung zeigten, nach ihren beiden großen Siegen nochmals bie 

Dffenfive gegen den Herzog zu ergreifen. Die jchweizeriichen 

Gefandten, die im Oktober am Hoflager Ludwigs XI. zu 
Pleſſis⸗leoͤs Tours erjchienen, fühlten fich zwar durch die freund» 

liche Aufnahme und die ihnen angebotenen reichen Geſchenke 

gefehmeichelt , allein da der König den Vertragäbejtimmungen 

1) Vertrag vom 16. Auguft 1476. Abfchiebe II, 608—610. Bor- 
behalten war bie Betätigung Ludwigs XI. und der ſavoyiſchen Stände. 
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vom 26. Dftober 1474 eine höchſt ungünftige Deutung gab 

und ihnen ftatt der veriprochenen 80000 Gulden faum den 

britten Teil diejer Summe überweilen ließ, jo wollten fie ebenfo 

wenig eine Waffengemeinjchaft zu weiterer Belämpfung des 

Herzogs mit ihm eingehen, als ihm auf ihrem Gebiete für 

ben Kriegsfall die Werbung von 20: bi8 25000 Mann ge 
währen ?). 

Mittlerweile wurden die Eidgenoffen von anderer Seite in 

einen legten Kampf gegen Karl den Kühnen bineingezogen. 

Nicht ohne ihre Mitwirkung follte fich die Kataftrophe der 
burgundiihen Macht vollenden. 

Nah dem unglüdlichen Ausgang des Teldzuges gegen die 

Schweizer verweilte der Herzog längere Zeit unthätig und in 

verbroffener Abgefchiedenheit auf dem Schloffe La Riviere in 

Hochburgund 2). Erſt als er die Nachricht erhielt, daß Herzog 
Nenat mit Hilfe der Niedern Vereinigung Lothringen wieder 
erobert babe und im Begriffe ftehe, in feine Hauptſtadt ein- 
zuziehen, raffte er fich auf und fammelte mit angeftrengter Hajt 

ein neues Heer ?). Er gewann nun wiederum einen großen 
Zeil des lothringiichen Gebietes, trieb feiner Gegner vor fich 
ber und begann am 22. Oktober mit der Belagerung von 

Nanch. Im diefer Lage faßte Renat den raſchen Entichluß, fich 

an die furchtbariten Feinde Burgunds, die Eidgenoffen, zu wen⸗ 

den. Die acht Orte hatten einige Wochen früher, am 7. Ob 
tober, fich doch bewegen laffen, wenigſtens eine freundichaft- 

lihe Bereinigung mit ihm einzugeben, welche die Verkehrs⸗ 

verhältniffe regelte und ihm ausdrücklich für den Fall der Not 

1) Die Inſtruktion diefer Geſandtſchaft fiehe Abſchiede IL, 615—617, 

ihren Bericht 623. Bgl. E. v. Rodt, Die Felbzüge II, 329. B. de 
Mandrot, Etude, S. 230. 

2) Bom 22. Juli bis 25. September. Tagebuch der Haushofmeifter 
bi Commines-Lenglet I, 220. 

3) Nancy fiel am 8. Oftober wieder in feine Hand. Kirk III, 458. 

Über feine Truppenaushebungen in den Nieberlanden (6000 Bogenſchützen 
und 4000 Bileniere) ſ. Olivier de la Marche, M&moires III, 213, 

Aum. 2. 
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das Recht zum Anwerben ſchweizeriſchen Kriegsvolkes zugeftand 1). 

Indem er nun die Verteidigung Nancys einer ausgewählten 
Mannſchaft und den tapfern Bürgern überließ, erichten er per- 

fönlicd vor der Zagjagung in Luzern, fchilverte ihr mit beweg⸗ 

lihen Worten feine Not und bat aufs bringendite um Unter» 

ftüßung. Die Eidgenofjen beichloffen am 4. Dezember, „in 

Betracht der Härte und Kälte ter Jahreszeit“ den begehrten 
Zuzug „mit den beiten und glimpflichiten Worten abzufchlagen“. 

Dagegen gejtatteten fie ihm freie Werbung von 5 — 6000 

Söldnern, zu 4 rhein. Gulden monatlich, in der Befürchtung, 

daß er fih font mit dem Herzog von Burgund verbinden 

könnte 2). So wahrten fie den äußern Schein neutraler Hal- 
tung, während fi das Unternehmen im Grunde doch auf die 

offizielle Zuftimmung der Bundesorgane ftügen durfte. Und 

jo unbändig war die Kriegsluft, daß nach wenigen Zagen mehr 

al8 die gewünfchte Anzahl von Knechten fih zufammenfand. 

Über 8000 Mann, von Zürich allein 1600 unter Hans Wald- 
mann, vereinigten fich in Bafel, wohin ihnen der Herzog Renat 

entgegenfam. Dan bemerkte, wie er den Anführer des Zürcher 

Korps mit bejonderer Auszeichnung empfieng ®). 

In der legten Dezemberwoche brach das Heer, das doch 

ziemlich ungenügend ausgerüftet war, von Baſel auf und wandte 

fih über Colmar, St. Die und Lunéville gegen Nancy. Die 
foralofe und ungebundene Mannichaft hatte in dem erichöpften 

Lande bald mit bitterem Mangel zu kämpfen. „Wer ein wenig 

Brot erhalten Eonnte”, fchreibt ein Teilnehmer, „ber lobte 

Gott“ 4). Unterhalb Lundville ſtießen auch die Lothringer mit 

1) Abfchiede IL, 922. Der Bertrag wirb als eine „getruw früntlich 
vereynung und verſtentnis“ bezeichnet. 

2) Abfchiede II, 630 - 632. 

3) Edlibach, S.164. Die weitere Nachricht: „alſo warb ber Hanf 

Waldman erwelt zu einem obreflen hoptman des ganzen zuga“ wird 

fonft nirgends beftätigt. Ciner Notiz Knebels (Basler Chroniken II, 

86) läßt ſich vielmesr entnehmen, daß dem Grafen Oswalb von Tierflein, 

ber mit Renat nach Bafel fam, die Oberleitung über bie eidgendifiichen 

Zuzüge Übertragen war. 
4) Schilling, der Luzerner, Schweizer-Ehronik (Luzern 1862), ©. 88. 
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den Hilfstruppen aus der Niebern Vereinigung und ven 
elfäffifcheöfterreichifchen Gebieten zu den Schweizern. Am Morgen 

des 5. Sanuar 1477 konnte Herzog Renat im ganzen an 

20000 Mann von St. Nicolas-du-Port gegen das vor Nanch 

ſtehende burgundifche Belagerungäheer führen. Dieſes war kaum 

balb fo ftark und zudem burch Meuterei und Entweichungen 

demoralifiert; aber Karl Tieß fi trog feiner unzureichenven 

Streitkräfte nicht abhalten, den Anrückenden entgegenzuzieben. 

So kam es ſüdlich von Nancy, bei Jarville, auf der linken 

Seite der Meurthe, zur Schlacht. Ste begann am Nachmittag 

zwifchen ein und zwei Ubr ) und war rafch genug entichieven. 

Das Lothringiiche, von Siegeszuverjicht erfüllte Heer wurde in 
zwei ungefähr gleich ftarle Haufen, die Avantgarde und bie 

Botaille, und eine Keine Nachhut geteilt. Während nun der 

Herzog ſich mit der Bataille auf der Hauptitraße in der Nähe 

des Fluſſes hielt, führten Wilhelm Herter und Graf Oswald 
von Tierſtein mit der weſentlich aus den jchweizerifchen Korps 

gebilteten Vorhut nad links eine Umgehungsbewegung aus und 

fielen, ohne fich durch die Hinderniffe des Xerraind und ber 
anfangs ſchlimmen Witterung aufhalten zu laſſen, dem Feinde 

unverjehend in die rechte Flanke. Indem dann der Herzog 

vorerſt — Durch Unterlaufen der ſchwer beweglichen Geſchütze — 

die an der Straße aufgeftellte Artillerie zum Schweigen brachte 
und bierauf mit jeiner ganzen Macht gegen ven linken Flügel 

der Burgunder rücdte, wurden die von zwei Seiten zuſammen⸗ 

gedrängten feindlichen Heeresmaſſen nach kurzem Widerftande 

überwältigt und zum großen Zeil vernichtet. Von den lie 

benden fanden viele noch an der Meurtbe-Brüde bei Bouzieres 

durch den in letter Stunde aus dem burgundiichen Dienft in 

das lothringiſche Lager übergetretenen lombarbifchen Conbottiere 

Cola von Campobaſſo den Tod. Dean fchonte nur einige 

Edelleute, von denen fich ein bedeutendes Löſegeld erwarten Tieß. 

Herzog Karl ſelbſt nahm perfönlih am Kampfe teil und focht 

1) Schreiben vom 6. Sanuar 1477. Bollettino storico della Svizzera 

italiana 1888, p. 192: „intra una et due hore dapoi mezodi.“ 
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mit einer Tapferkeit, die Augenzeugen noch in ſpäten Jahren 

ihren Enkeln rühmten. Endlich wurde er in die allgemeine 

Flucht hineingeriſſen und nahe bei Nancy in den ſumpfigen 

Wieſen von Virlaye neben der Comturei St. Jean von un⸗ 
bekannter Hand erſchlagen. Man fand zwei Tage ſpäter ſeine 

faſt zur Unkenntlichkeit entſtellte Leiche. Renat ließ ſie in der 
Kirche zum hl. Georg ehrenvoll beſtatten ?). 

Schon am 7. Januar zogen die fchweizerifchen Söldner, bie 
Mühe hatten, ihren Lohn zu erlangen, wieder in bie Heimat. 

Das nächte Ziel des Teldzuges, die Rettung Nanchs, war er⸗ 

reiht, und zugleich hatte der gefürchtete Kriegsherr, deſſen 

unberechenbare Pläne alle Nachbarn bebrobten, fein Ende ger 

funden. In der Eidgenoffenfchaft berrichte eitel Jubel über den 

neuen entjcheidenden Sieg ?). 

1) Die Darftelung der Schlacht bei Nancy ftügt fih vorzüglich auf 
die Luzerner Etterlin (S. 215—216) und Schilling (S. 90 -91), 
die wahrfheinlich von einem Franzoſen verfaßte und in franzöfifche Chro⸗ 

niken übergegangene ‚,Desconfiture de Monseigneur de Bourgogne“, 

bei Commines-Lenglet III, 493ff. (au in Birlingers Ale 
mannia X, 138—142), und den offiziellen lothringiſchen Bericht: „Vraye 
declarstion ou fait et conduite de la bataille de Nancy“, ebd. III, 
491ff. Bol. außerdem Bonftetten, Beſchreibung der Burgunbderfriege, 

im Archiv für ſchweizer. Gefch. XIII (1862), ©. 295 und 312. Kne- 
bel, Basler Chroniken III, 90ff., und befonders die Anmerkungen auf 
©. 92 und 93. Die irrtümlide Auffaffung €. v. Rodts II, 398ff., 

nach welcher ber Gemwalthaufe eine Umgebung links, die Vorhut eine folche 
rechts ausgeführt Hätte, ift von Kirk III, 485, Anm. 11, zurückgewieſen 
worden. Schon 30h. Müller V,1 (1826), S. 117ff., bat übrigens 
unter Seranziehung der erwähnten Quellen durchaus ba® richtige geſehen. 

Die Volkslieder find bei Liliencron (II, Nr. 145 unb 146) gebrudt, 
die Tateinifchen Gedichte in den Basler Chronifen III, 129ff. 481. Bal. 

auch die von Meyer v. Knonau mitgeteilten Berfe im Anzeiger für 
ſchweizer. Gefhichte 1873, ©. 319. — Über ein merkwürdiges Beuteſtück 
aus Nancy, den Ring bes Herzogs Karl, fiehe den von E. Motta im 
Anzeiger 1879, ©. 188 aus dem Mailänder Archiv veröffentlichten Brief. 
Die Grabfhrift des Herzogs, deſſen Überreſte Karl V. in den Dom zu 
Brügge überführen Tieß, |. im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte und Alter- 
tumstunde 1857, ©. 25. Das an der Stätte feine® Todes durch Renat 
errichtete Kreuz ift im Anzeiger 1875, S. 115, abgebilbet. 

2) Der belannte Volksſpruch, daß Herzog Karl „bei Grandſon das 

Dieraner, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IT. 16 
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Niemand aber konnte angefichts der Kataftropfe des Her⸗ 
5098 von Burgund lebhaftere Genugthuung empfinden, als 

Ludwig XI. ?), der perjönlich nur unbedeutende Opfer in dem 

gewaltigen Ningen batte einfegen möüfjen und nun boch fein 

Spiel zum guten Zeil gewonnen ſah. Er beeilte fich denn 

auch, die durch die Kriegsthaten der Schweizer und ihrer Ver⸗ 
bündeten für ihn reif gewordenen Früchte einzuernten. Ohne 

Rückſicht auf den Waffenftillitand, den die Sieger von Nancy 

noch im Sanuar mit der Grafichaft Burgund jchloffen 2), begann 

er fich der burgundifchen Gebiete wie einer freien Beute zu 
bemächtigen. Während er das alte Stammesherzogtum für 

ein verfallenes Leben der franzöfiichen Krone erklärte und es 

raſch zu feinen Handen nahm, zeigte er den Eidgenofjen an, 

daß er auch die Freigrafichaft für fich im Pflicht zu nehmen 

gedenke 8). 

Nun drangen freilich mehrere eidgenöſſiſche Orte, in erſter 

Linie wiederum Bern, ſehr nachdrücklich auf die Einnahme der 

Franche⸗Comte, deren wichtigfte Produkte, Korn und Salz, für 

die Schweizer unentbehrlich waren, und die Bewohner dieſes 

Gut, bei Murten ben Mut, bei Nancy das Blut“ verloren habe, fcheint 
ſich — wenigftens in ähnlicher Form — zuaft in Hans Rudolf 
Srimms Kleiner Schweiter Eronica (1723), ©. 129, zu finden. TH. 
v. Liebenau, Anzeiger für Schweizer. Geſchichte 1879, S. 161. Siehe 
auh Ruppert, Konftanzer Beiträge zur babifchen Gefchichte (1888), 

©. 124, Anm. 1. 
1) „E tutto lieto e gioioso et vanne con grandissimo iubilo etc 

alegreza.‘“ Petrasancta aus Tours an die mailänbifche Regierung 
(16. Sanuar 1477), bei Bufer, ©. 472. 

2) Abſchiede II, 646. Er follte zunähft bis zum 2. März dauern. 
Über feine Verlängerung f. Abfchieve II, 657. 

3) Schreiben Karls von Amboife, des Gouverneurs ber Champagne, 
an Bern, vom 17. Januar 1477. Abfchieve IL, 647. Bol. Basler 

Chroniten III, 113. 125. 138 und ben von B. de Mandrot im Jahr- 

buch für Schweizer. Gefchichte VI, 273 veröffentlichten Brief Ludwigs XI. 

vom 16. Juni 1477. Im übrigen verweife ich auf bie gründliche Mono- 

graphie von Rud. Maag, Die Freigraffhaft Burgund und ihre Be— 
ziehungen zu ber fchweizeriichen Eidgenofienihaft vom Tode Karls bes 

Kühnen bis zum Frieden von Nymwegen 1477—1678. Züri 1891. 
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Landes ſelbſt zeigten ſich zum Anſchluß an die Eidgenofjenichaft 
geneigt). Es ift Schon damals bebauert worden, daß bie 

Querzüge der Politit und die Uneinigfeit der Kantone eine 
Erwerbung vereitelt haben, auf welche bie Eibgenoffen nach 
ihren jahrelangen Friegerifchen Anjtrengungen mit Fug und Recht 

Anfpruch erheben konnten und welche nach dem Ausdrude der 

Berner „diefen fchweren Krieg zu erwünjchtem Ende“ gebracht 

hätte 2). Allein mit einer traditionellen, bisweilen Heinlichen 
Eiferfucht gegenüber ber kühnen Xerritoriapolitif Bernd ver» 

band fich bei den inneren Kantonen auch in dieſer Frage eine 

berechtigte Scheu vor einem Schritte, der zu unabjebbaren 

Verwidelungen führen konnte. In dieſen Kreiſen herrſchte 
offenbar das Gefühl, daß die Eidgenoſſenſchaft nach Norden und 

Weſten hin nicht über die durch den Rhein und den Jura ge⸗ 
zogenen natürlichen Grenzen, die leicht zu erreichen und zu 
bewachen waren, hinausgreifen ſollte. Anderſeits ſuchte aber 

auch Friedrich III. die Schweizer von weiterem Vordringen ab⸗ 

zuhalten. Er leitete ihre Anſprüche auf das verlockende pe⸗ 

kuniäre Gebiet hinüber und ließ am 10. April durch den öſter⸗ 

reichiſchen Marſchall Marquart von Schellenberg die in Luzern 

verſammelte Tagſatzung geradehin befragen, ob die Eidgenoſſen 

für die Grafſchaft Burgund vom Kaiſer oder vom franzöſiſchen 

König nicht eine Geldſumme nehmen würden 8). Zürich zuerſt 
ſprach feine Geneigtheit aus, auf eine ſolche Abmachung ein- 

zugeben, und nach beiden Seiten wurden Unterbandlungen 

eröffnet. 

Anfangs fchien Ludwig XI. mit feinen Bewerbungen im 

Borfprung zu fein, indem fich die Eidgenoffen am 26. April 
zu einem Vertrage berbeiltegen, ‚nach welchem fie gegen eine 
Summe von 100000 Gulden ihren Anfprüchen auf die Frei⸗ 

1) Anshelm, Berner Chronik I (1884), S. 102. 

2) Schreiben Berns an die Eidgenofien vom 14. Ianuar 1477, mite 
geteilt von Zellweger im Archiv für fehweizer. Geſchichte V, 146. Vgl. 
Abſchiede II, 644. 

3) Abſchiede II, 665. Bol. über bie folgenden Unterhandlungen 
B. de Mandrot, Etude (Yahrbud VI), ©. 233ff. 

16* 
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grafichaft entfagten und ihm zugleich 6000 Söldner bewillig- 

ten !). Aber vor dem wirklichen Vollzuge diefer Verabredungen 
ihlug die Stimmung um. Burgundiſche Gefandte famen in 

die Schweiz und mußten die Mehrheit der Kantone für die 
Intereſſen der Freigraffchaft, deren Bevölkerung fich auf Teinen 

Tall mit Frankreich verbinden wollte, zu gewinnen ?). Als 
dann die im Auguft zur Wegulierung der burgundiichen Ver⸗ 

bältnifje an ven frangöfiichen Hof abgeorbneten Boten der Tag⸗ 
fagung: Schultheiß Adrian von Bubenberg von Bern, Hans 

Waldmann von Zürih und Hans Imhof von Uri bei Lud⸗ 
wig XI. ſehr ungnädige Aufnahme fanden ®), wandten fich die 

Eidgenofjen vollends von Frankreich ab und gingen in die An⸗ 

erbietungen des Kaiſers und feines Sohnes Maximilian ein, 
ber eben in jenen Zagen, am 19. Auguft 1477, durch feine 

Vermählung mit Maria von Burgund die Erbichaft Karls des 

Kühnen angetreten hatte). Der babsburgiich- öfterreichiiche 

Einfluß vermochte um jo eher durchzudringen, als die friegeri» 
fchen Unternehmungen Ludwigs XI. in der Freigrafichaft von 

empfindlichen Mißerfolgen begleitet waren °). | 

Zur Entiheivung kam die burgundiiche Angelegenheit durch 

einen am 6. Januar 1478 in Zürich eröffneten Kongreß, auf 

1) Abſchiede II, 672. 926. 
2) Abjchiebe II, 680ee (27. Mai). Die Borfchläge der burgunbifchen 

Gefandten vom 27. Juli und ben Entwurf eines Friedensvertrages vom 
16. Oktober, der dann bie Grundlage für den definitiven Frieben vom 
24. Januar 1478 bildete, find in den Basler Choniken II, 515-520 
abgebrudt. 

3) Ziegler, Adrian von Bubenberg, S. 75ff. Der Berfafler macht 
es wahrſcheinlich, daß der ausführliche Gefanbtichaftsbericht (Beilage VI, 

©. 119—124) nidt, wie H. H. Füßli ohne weitere® annahm, von 

Waldmann, fondern von Bubenberg rebigiert worden if. 
4) Chmel, Mon. Habst. I,ı, 159ff. Olivier de la Marche, 

Mö&moires III, 242—245. Rauſch, Die burgunbifche Heirat, ©. 178. 
Bol. Basler Chroniken III, 164. In etwas verſchwommener Weile be- 
handelt Alb. v. Bonftetten bie burgunbifchen Angelegenheiten in feinem 

Traktat „de provisione vacantis ducatus Burgundiae“. Archiv für 
ſchweizer. Geſchichte XIII, 319 ff. 

5) €. v. Rodt II, 450 ff. 
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welchem neben ben eidgenöſſiſchen Boten, dem Herzog Renat 
von Lothringen und ben Abgeordneten der Niedern Vereinigung 

auch äfterreichifche, kaiſerliche, franzöjifche und burgundifche &e- 

fandte erfchtenen. Nach längern, ſchwankenden Verhandlungen, 

auf deren Ausgang ſchließlich die entſchiedene burgundiſche Nich- 

tung bes Berners Adrian von Bubenberg beftimmend wirkte, 

erfolgte bier am 24. Januar zwiſchen Maximilian als dem 

Herrn der burgundifchen Länder einerſeits und der Eidgenofjen- 

ſchaft, Lothringen‘, Lfterreih und der Niedern Vereinigung 
anderſeits der Abſchluß eines definitiven Friedens. Alle Feind» 

ihaft wurde abgethan, bevingungslofe Neutralität zugefichert, 

jeder Kriegsſchaden gegenfeitig aufgehoben, der freie Verkehr 

auf Straßen und Märkten bergeftellt. Die Eidgenofjen ver- 
zichteten auf die Freigrafichaft zuguniten Maximilians; dagegen 

batte diefer den friebenichließenden Mächten eine Summe von 

150000 Gulden in drei jährlichen Terminen auszurichten '). 

Das war — abgejehen von den Feindſeligkeiten, die Lud⸗ 
wig XI. noch eine Zeit lang gegen Burgund fortführte — bie 
offizielle Beilegung bes großen Kampfes, der mit der eid⸗ 

genöſſiſchen Kriegserflärung vom 25. Oktober 1474 begonnen 
hatte. 

1) Abſchiede III,ı, 661—664. Bol. dazu die ergänzende Notiz von 
E. Blöſch Im Anzeiger für fohweizer. Gef. 1883, ©. 149. Anshelm 
I, 130f. überliefert die Namen der Berner Sefandten. Das Hin- und 

Herwogen der Meinungen ſchildert trefflih ein Bericht des Soloturner 
Stadtſchreibers Hans vom Stall vom 14. Januar 1478. Soloturnifches 
Wochenblatt für 1819, ©. 161—166. Über die eben aus dieſem Briefe 
erkennbare Haltung Bubenbergs vgl. Ziegler, ©. 82. Siehe au 
Maag, ©. 23. 



Zweites Kapitel. 

Neugeſtaltung der äußern Politik. 

Die Burgunder Kriege brachten der Eidgenoſſenſchaft äußer⸗ 

lich keinen bedeutenden Gewinn. Die Ausbreitung ihrer Macht 
nach Weſten hin war nicht in dem vollen Umfange erreicht, 

den bie kriegsgewaltigen, von umfaſſenden politiſchen Plänen an- 

geregten Berner bei der Eröffnung des Kampfes oder mindeſtens 
nach den Siegen bei Grandſon und Murten in Ausficht ge 
nommen batten. Die Waffenthaten der Eidgenofjen kamen faft 

mehr, als ihnen jelbit, den Nachbarjtanten zugute, bie ohne 

Zögern ihre Anſprüche auf die burgundiiche Hinterlafjenjchaft 
zur Geltung brachten. Dabei geſchah es, daß die franzöfiiche 

Herrſchaft infolge der Wegnahme des alten Herzogtums Bur- 

gund ihren Grenzen näher rückte, und daß das habsburgiſche 

Haus, dem der größte Zeil der von Karl dem Kühnen be- 
berrichten Länder zuftel, nun auch unmittelbar jenfett des Jura, 

in der Treigrafichaft feiten Fuß gewann. 

Um fo mächtiger aber war die Rückwirkung der errungenen 

Siege auf die allgemeine Stellung der Eidgenoſſenſchaft inner- 

halb des mitteleuropätfchen Staateniyftems. Die glänzenden 

Iriegeriichen Erfolge gegenüber einem Bürften, deſſen ungemefjene 

Pläne ebenfo jehr die deutichen Neichöftände wie den Träger 

des franzöfiichen Königtums erſchreckt Hatten, verichafften 

den Schweizern den Ruf der Unbeflegbarleit und fteigerten ihr 
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Anfehen nach allen Richtungen ’). Mit einem Schlage fchienen 
fie in den Vordergrund der polittiichen Altion gerückt zu fein. 

Wetletfernd bemühten fich die Nachbarn um ihre Freundichaft 
und ihre Unterftügung. In den Ratsſälen der einzelnen Kantone 

wie auf den gemeinen Tagen ihrer Boten drängten fich bie 

fremden Gefandten. Schon für biefe Zeit ließ fich fagen, was 

zwanzig Jahre jpäter in einer Beichreibung der Eidgenoffenichaft 

geäußert worden tft: ein jeder Fürft in Italien und in Deutjch 

land, in Ungarn und in Frankreich betrachtete den engen An- 

Schluß an die Schweizer als die Vorbedingung für ein glückliches 

Gedeihen feines Landes 2). Niemals zuvor hatte fich auf ſchweize⸗ 
riſchem Boden ein jo reges politifches Leben, ein fo verwickeltes 

diplomatiſches Spiel entfaltet. 

Es hielt für die Eidgenoſſen ſchwer, inmitten der ver⸗ 
ſchiedenartigſten äußeren Einwirkungen ſich ſicher zu bewegen 

und in jedem an ſie herantretenden Falle das Erſprießliche 

zu wählen. Nicht nur fehlte ihnen ſeit dem Tode des Schult⸗ 

beißen Niklaus von Diesbach eine mächtige, energiſch durch 
greifende Perfönlichkeit, nicht nur ftand die loſe Strultur bes 

eidgendjfiichen Staatsweſens der Verfolgung einer einheitlichen, 

zielbewußten Politif entgegen: alle Beziehungen nach außen bin 

waren unendlich mannigfaltiger geworben, und jeber Schritt 

mußte forgjam im Zufammenhang mit andern Enticheidungen 

erwogen werben. 

Bern vorzüglih nahm die definitive Regelung der durch 

den Krieg geftörten und burch den Freiburger Kongreß nur 
leidlich geordneten Verbältniffe zu Savoyen in die Hand. 

1) Kurze Zeit nach dem Ausgang bes Krieges ift wohl das Lieb „vom 

Urſprung der Eibgenofienfchaft” zufammengeftellt worden, das in feinen 
an das alte Tellenlied anfchließenden Beftanbteilen bie Streitmacht bes 
Bundes und bie glänzenben Kriegsthaten befang, „bas man dar von zu 

fagen hatt in teutfchen umd welifchen landen.“ Siehe R. v. Lilien- 
eron II, Nr. 147, ©. 110—115, und die von W. Golther im An⸗ 
zeiger für fehweizer. Gefchichte 1889, S. 387—392, nach einer Handſchrift 
ber Münchner Bibliothek mitgeteilte erweiterte Faffung. 

2) C. Türst, De situ Confoederatorum descriptio.. Quellen zur 
Schweizer Gefchichte VI, 3. 24. 
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Während die Unterhandlungen wegen der Wieberabtretung 
des von den Eidgenoſſen pfanbweile in Beſitz genommenen 

Wadtlandes einen für Savoyen günftigen Verlauf nahmen, _ 
wünfchte die Berzogin Yolanta das alte Bündnis mit ben 

Dernern zu erneuern. Dieſe gingen auf den Antrag ein, ver- 
langten aber vor allem, daß das ſavoyiſche Haus feinen Hoheits⸗ 
zechten gegenüber Freiburg entſage. Wie peinlich auch für bie 

berzogliche Familie die Erfüllung eines folchen Begehrens war: 

es blieb ihr nichts anderes übrig, als ſich dem entjchievenen 

Willen Berns zu fügen. Polanta ftellte die Unterwerfungs- 
erflärung Treiburgs vom Sabre 1452 zurüd und entließ bie 

Stadt im Namen ihres Sohnes Philibert durch Urkunden vom 
23. Auguft und 10. September 1477 in aller Form aus der 

Souveränetät Savoyens !). Freiburg wurde der Theorie nad) ein 

unmittelbares Glied des Reiches und erhielt von Friedrich III. die 
Erlaubnis, über den Stabtthoren an der Stelle des ſavoyiſchen 

reuzes den doppelköpfigen fatferlichen Adler anzubringen ®). In⸗ 

zwiichen, am 20. Auguft des gleichen Jahres, erneuerte Bern, 

dem fich jet auch Freiburg anfchloß, die freundichaftliche Ver- 

bindung mit Savohen. Der ausführliche Vertrag ordnete 

das Rechtsverfahren bei fünftigen Streitigkeiten der fontrabieren- 

den Parteien, traf ſchützende Maßregeln für den Verkehr in 

Friedenszeiten und begründete eine enge Intereffengemeinfchaft 

durch die Beftimmung, daß auf ergangene Mahnung jeder Teil 

dem andern gegen äußere Angriffe innerhalb eines abgegrenzten 

Gebietes Hilfe zu leiften Babe). — Nur wenige Donate 
ipäter, am 14. November 1477, ſchloſſen Bern und Frei— 

burg mit dem Bifhof Johann Ludwig von Genf und 

der Stadt Genf einen Burgredhtsvertrag. Sie fagten dem 
Biſchof für den Notfall ihre bewaffnete Unterftügung zu, ließen 
fih aber auch verfichern, daß bie biichöflichen Gebiete für ihren 

Handel offen ftehen und daß ihre Angehörigen in der Schiffahrt 
auf dem Genferjee und in den Zöllen nach bergebrachter Ge⸗ 

1) Abſchiede II, 941—943. 
2) Daguet, Histoire de la ville et seigneurie de Fribourg, p. 173. 

3) Abſchiede II, 695. 936—940. 



Zweites Kapitel. Neugeftaltung ber äußern Politik. 249 

wohnbeit gehalten werben follten ?). Die Übereinkunft galt nur 

auf Lebenszeit des Biſchofs; aber fie leitete ein freundjchaftliches 

Verhältnis ein, aus welchem nachmals eine dauernde Ver⸗ 
bindung zwifchen der Eidgenoſſenſchaft und Genf erwuchs 2). 

Ebenfalls unter der Vermittelung Berne, aber auch ber 

übrigen Eidgenofjen, wurden im Laufe der Sabre 1477 und 
1478 die noch ſchwebenden Differenzen zwiſchen Wallis und 

Savoyen beigelegt. Der Biſchof und die Leute der obern 

Zehnten behaupteten ſich nach dem Abſchluß eines Waffenſtill⸗ 
ſtandes im Befig der Unterwallifer Herrichaften von der Morge 

bei Conthey bis zum Thalſchluß von St. Maurice Binunter, mit 

Bagne und mit Entremont ?). Sie übernahmen gemeinjam die 

Zandeshoheit über jene Gebiete, ordneten das Steuerwefen und 

fiherten im übrigen urkundlich die überlieferten privatrechtlichen 

Berhältniffe der Bewohner %). Noch im Jahre 1478 erneuerten 
Zuzern, Uri und Unterwalden ihr altes Bündnis mit 

den obern Zebntend) Die drei Orte gewährten ben 

Wallifern fräftige Unterftügung gegen alle Anſprüche, die Sa- 

1) Abſchiede II, 707. 946—949. Bol. Rodt II, 496. F.de Gin- 
gins, Episodes des guerres de Bourgogne, p. 374. 

2) Le Fort, L’emancipation politique de Gen&ve (1883), p. 13. 

3) Abſchiede IIL,ı, 17, Nr. 23. Über die favoyifchen Gebietsabtre- 
tungen fcheint uur fo viel ficher, daß damals bie Gegend von Monthey 
und Vouvry zwifhen St. Maurice und dem Genferfee nicht inbegriffen 

war, fonbern daß fie, obwohl fie von den Wallifern erobert worden (Ans - 

beim I, 100), wieder an Savoyen zurüdgeftellt werben mußte. Bel. 
F. de Gingins, Episodes, p. 374, und des gleichen Verfaſſers Ab⸗ 
handlung: „Developpement de l’independance du Haut-Vallais et con- 
quete du Bas-Vallais“ im Archiv für fchweizer. Geſchichte III, 145. 

Das Gouvernement Monthey von St. Maurice bis zur Brüde von 
St. Gingolphe wurde erſt durch den Vertrag von Thonon vom 4. März 
1569 mit dem Wallis vereinigt. Vgl. Abſchiede IV,rı, 427. 

4) Urkunde vom 31. Dezember 1477, bei F. de Gingins, Deve- 

loppement, p. 234—243. Bgl. A. Heusler, Nechtsquellen des Kan- 

tons Wallis in der Zeitfchrift für ſchweizer. Recht XXIX (Bafel 1888), 

©. 156f. Gay, Histoire du Vallais I, 157 ff. 
5) Abfchtebe III,ı, 13, Nr. 16. Bol. Dehsli, Orte und Zuge- 

wandte, ©. 70. 
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voyen weiterhin erheben wollte, und als vier Sabre jpäter Joſt 

von Silinen, jener gewandte politiiche Unterhändler aus der 

Urfchweiz, den bilchöflichen Stuhl von Sitten beftieg, Tonnte 

es nicht fehlen, daß die vor den Burgunder Sriegen geloderte 

Verbindung des Wallis mit den Eidgenoffen fich auf bie Dauer 
wieder feiter Inüpfte. 

Am fchwierigften geftalteten fich die Verbältniffe zu Frank⸗ 

reih und Burgund. Hier follte die Eidgenoffenjchaft einen 
grundſätzlichen Entſcheid für ihre politifche Nichtung treffen; 

aber bei dem immer ftärfer hervortretenden Gegenjate ber 

beiven Mächte kam fie in eine peinliche Lage!) Die fran⸗ 

zöflfchen Geſandten boten alle Mittel der Beredſamkeit und 
ber „tingenden Argumente“ auf, um die eidgenöſſiſchen Orte 

ganz und gar für ihren Herrn zu gewinnen, der die militärijche 

Kraft des Landes auf Grund der beitehenden Verträge für feine 
weitern friegerijchen Unternehmungen benugen wollte. Mari⸗ 

milian feinerjeit8 bemühte fich nicht minder um freie Werbung 

bei den Schweizern zur Behauptung von Hocburgund und 

juchte fie den franzöfifchen Einflüffen zu entziehen. Lange 

ſchwankten fie zwiichen den beiden fich wiberjtreitenden Nic 

tungen bin und ber, bis die Wievereroberung ber Freigrafichaft 
durch König Ludwig im Juli 1479, fein freundliches Entgegen⸗ 

fommen und feine finanziellen Anträge den franzöfiihen Sym⸗ 

pathieen das Übergewicht verichafften. Um die Summe von 
150000 Gulden, deren Zahlung Maximilian nicht bewirken 

konnte, traten die Eidgenojjen im September 1479 dem König ihre 

Aniprüche auf die Freigraffchaft ab. Sie erflärten ihm zugleich, 
daß es ihr feiter Wille jet, ven Verträgen nachzulommen und 

jeinen Zeinden feinen Beiftand zu leiften 2). ALS aber Ludwig 
das ihm zugeftandene Recht der Truppenwerbung geltend machen 

wollte, wurde wegen des Widerfpruchs einzelner Orte, wie 

1) Über die Beziehungen zu Franfreih und Burgund nah bem 
Friedensfchluffe vom Januar 1478 vgl. B. de Mandrot, Eitude, p. 242ff. 
9. Eicher, Die Feldzüge der Schweizer nach Oberitalien (Frauenfelb 
1886), S. 13ff. 

2) Abſchiede III, i, 48m. 
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Unterwalden, Schwiz uno Glarus, der Vollzug der betreffenden 

Beitimmung immer wieder binausgeichoben. Es waren gewiß nicht 
Heinlihe Vorwände oder nichtige partifulariftiiche Intereffen, 

durch bie fich jene Drte in ihrer ablehnenden Haltung beſtimmen 

ließen. Vielmehr empfand man in biefen Kreifen bie ganze 

Schwere der Verantwortung, bie auf einem offiziellen Verkauf 

ſchweizeriſcher Wehrkräfte an einen auswärtigen Fürften lag, und 

man fürchtete troß aller bejchwichtigenven Erklärungen des Königs 

mit gutem Grund, daß aus ben franzöfiichen Solddienſten 

arge Verwidlungen mit andern Mächten für die Eidgenoſſen⸗ 

Tchaft erwachſen könnten !). Endlich im Auguft 1480 wurden bie 

ftipulierten 6000 Mann unter jorglichen Vorbehalten bewilligt. 

Die Kontingente der verſchiedenen Bundesgliever ſammelten fich 
in Bern und rüdten, geführt von Diesbad, Hans Waldmann 

und andern Dauptleuten über den Jura bis vor EChälon an 
der Saöne. Da indes Ludwig XI. und Marimilian fchon am 
21. Augujt einen Waffenſtillſtand fchloffen, jo konnten die 

Söldner noch vor einer Friegerifchen Aktion wieder entlafjen 

werden, und die Gefahr eines Konfliftes mit Burgund war 
glücklich bejeitigt 2). 

Der Staatsvertrag mit Frankreich kam inbezug auf bie 

ausbedungenen Söldner nur diefes eine Mal zur Vollziehung; 

mit dem am 30. Auguft 1483 eintretenden Tode Ludwigs fiel 

er ohne weiteres dahin, und in jpäteren Verträgen wurde von 

einer offiziellen Hilfeleiftung abgejehen. Aber ſchon Ludwig 

konnte fich der zahlreichen Freimilligen bedienen, die mit ſtill⸗ 

fchweigender Genehmigung der jchweizerifohen Obrigfeiten oder 

auch gegen ihr ausprüdliches Verbot fich werben Tiefen und 

die Lüden in feinen Heeresbejtänden ergänzten. Er trug Sorge, 

den franzöfiichen Dienft bei den Schweizern populär zu machen 

1) Siehe die Äußerungen der drei erwähnten Orte auf bem Luzerner 
Tage vom 29. Juli 1480. Abſchiede III,i, 76. 

2) Über den „Tſchalunerzug“ f. W. F. v. Mülinen, Geſchichte ber 
Schweizer Söldner, S. 80ff. Der Verfaſſer berichtigt die völlig irrtüm⸗ 
lichen ältern Darftellungen von May und Zurlauben. 
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und die Eidgenoſſenſchaft fortwährend durch eine goldene Kette 
an bie Intereffen feiner Monarchie zu fefjeln. 

Inzwifchen waren durch den Frieden von Arras, am 23. De- 

zember 1482, bie Feindſeligkeiten zwilchen Frankreich und Burgund 

zur großen Genugthuung der Eidgenofjen beendigt worden. Die 

Treigrafichaft jollte al8 Miitgift der mit dem Dauphin verlobten 

Tochter Maximilians dauernd an Frankreich fallen. Doch blieb es 
keineswegs bei biefer Übereinkunft. Nach wechielvollen Ereig- 
niffen wurde die Provinz elf Jahre fpäter in dem von den 

Eidgenofjen vermittelten Frieden von Senlis dem habsburgiſchen 

Haufe wiederum gefichert ?). 
Mit dem Herzog Sigmund von Ofterreich dauerte 

das durch die „ewige Richtung“ eingeleitete freundſchaftliche 

Verhältnis um jo eher fort, als die Rückſichten auf vie bur⸗ 
gundifchen Intereffen jedes Mitglied der habsburgiſchen Familie 
veranlaſſen mußten, fich mit den kriegeriſchen Nachbarn auf guten 

Fuß zu ftellen. ‘Die gegenjeitigen Beziehungen wurden jogar noch 

fefter geknüpft, indem Zürich, Bern, Luzern, Uriund Solo 

turn am 13. Dftober 1477, die übrigen Orte zu Anfang des 
folgenden Jahres eine „Erbeinigung“ mit dem Herzog fchlofien, 

die nicht nur als ein Friedensvertrag, jondern als ein wirkliches 

Bündnis zwiichen den Eidgenoſſen und ihrem „Erbfeind“ erjchien. 

Genauer bejtimmten die Parteien die Hilfeleiitung für den Tall 
der Not. Der Herzog verpflichtete fich, feinen Verbündeten, 

jo oft fie angegriffen würden, mit feinen verfügbaren Kräften bei- 

zuiteben, und die Eidgenoſſen veriprachen ihm und feinen Erben 

auf förmliche Mahnung Hin angemefjene Eriegerifche Unterftügung 

wider Feinde oder ungehorfame Unterthanen in ven Vorlanden 

diesſeit des Arlbergs und in ber Grafihaft Zirol. Im allen 

jpäteren politiichen Verbindungen, die der eine ober andere Teil 

1) Am 23. Mai 1493. Ullmann, Kaifer Maximilian LI, I, 10ff. 

Huber, Geſchichte Ofterreih® III, S4ff. Andeutungen über bie von 
Marimilian angerufene Friedensvermittelung ber Schweizer geben bie 
Abſchiede III, , 428. 430. 432. Siehe auh Anshelm, Berner Ehronif 
1, 419—423. Maag, Die Freigraffhaft Burgund und ihre Beziehungen 
zu ber ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, S. 41. 
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eingeben würde, follte dieje „Vereinigung und Berftänbnis “ 
vorbehalten werben ). 

Das Bündnis hatte den Charakter einer Defenfivallianz, 

und feine Beitimmungen zeigen beutlih, daß die Eidgenofjen 

nicht geneigt waren, fich in weit reichende Verpflichtungen ein« 

zulafien. Sie vermieden es, mit ben Gliedern des öſter⸗ 
reichiſchen Hauſes in engere Beziehung zu ireten und gaben 
einem Bündnisantrage, ber ihnen im Namen des Kaifers und 

feines Sohnes Maximilian vorgelegt wurde, Feine Folge 2). 

Eine ähnliche Zurüdhaltung bewahrten die Eidgenoffen gegen- 

über den Bewerbungen des fernen Ungarnkönigs. Schon während 

des Burgunder Krieges hatte Matthias Corvinus über 

Sfterreich hinweg fein Augenmert auf die Schweizer gerichtet, 
ohne indes in nähere Verbindung mit ihnen treten zu 

können. Nach dem Ausgang bed Kampfes nahm er die an—⸗ 

gefnüpften Fäden wieder auf und erreichte, daß am 26. März 

und 18. Dftober 1479 zehn eidgenöffiiche Orte einen Freund» 

Ihafts- und Neutralitätspertrag auf zehn Jahre mit ihm 

ſchloſſen. Jeder der kontrahierenden Teile ficherte dem andern 
freies Geleit und feilen Kauf auf feinem Gebiete zu und über» 

nahm für die Dauer der Übereinkunft die Verpflichtung, den 
Veinden des andern im Kriegsfalle auf Feine Weife behilflich 

zu ſein 8). 
Es iſt merkwürdig, welchen Wert der Ungarnkönig auf dieſe 

Verbindung legte, deren Beſtimmungen ſich doch in beſchränkten 

Grenzen hielten. Wie aus ſpätern Unterhandlungen hervorgeht, 

1) Abſchiede II, 944 --946. Die Beitrittserklärung von Schwiz, 

Unterwalden, Zug und Glarus vom 26. Januar 1478 ſiehe Abſchiede 
III, ı, 665—667. 2gl. Ziegler, Bemühungen ber Burgunder für Er⸗ 
weiterung ber burgumbifcheeibgenöffifchen Erbeinung im Jahre 1579 (Winter- 
turer Programm 1889), ©. 4. 

2) Abſchiede II, 702, 
3) Abfchiede III,ı, 667—668. Bol. die ausführlihe Monographie 

Segeffers: Die Beziehungen der Schweizer zu Matthias Eorvinus, 

König von Ungarn, in den Jahren 1476—1490, in feiner „Sammlung 

Heiner Schriften“ II (Bern 1879), ©. 169ff. Huber, Gedichte Ofter- 
reichs III, 254. u 
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war es freilich jeine Abficht, ven Vertrag gelegentlich zu einem 

fürmlichen Defenfivtraftate zu erweitern. Aber jchon in dieſer 

Faſſung, die ihm die Werbung von Freiwilligen in der Eid- 

genoſſenſchaft nicht verichloß und die e8 den Feinden Ungarns 

rechtlich unmöglich machte, von den Schweizern Söloner zu er» 
halten, fchien ihm die „Einung“ einen ſtarken Nüdhalt bei 

feinen Verwidelungen mit dem Katjer, mit den Türken und 

auch mit italienischen Fürſten zu gewähren. 

Bedeutſamer und ernfter geftalteten fich in dieſer Zeit die 

Beziehungen der Eidgenoffenjchaft zum Herzogtum Mailand. 
Nach dem Abſchluß des Kapitulats vom Sabre 1467 hatte 

eine Zeit lang ein freundichaftliches Verhältnis zwiſchen ven 

beiden Nachbarn beitanden, bis der Ausbruch der Burgunder 

Kriege das Einvernehmen trübte. Herzog Galeazzo Maria 
Sforza, ein Mann von rohen Leidenfchaften, jchloß ſich ohne 

Rücdficht auf jenen Staatsvertrag Karl dem Kühnen an, ger 

ftattete ihm Werbungen von Soldtruppen auf mailändiſchem 
Gebiete und leiftete ihm auch fonft in einer Weile Vorfchub, 
bie fich wenig von altiver Teilnahme am Kriege gegen die 

Schweizer unterfchied. Da fand er, zehn Tage vor dem Unter⸗ 
gang jeines Bundesgenofjen, am 26. ‘Dezember 1476, einen 
gewaltfamen Tod durch Mörderhand. Die Eidgenofjen waren 
durch dieſes Ereignis eines höchſt zweideutigen, gefährlichen Nach- 
bars entledigt, und fie juchten fogleich in friedliche Verbindungen 

mit der aus ſavoyiſchem Haufe ftammenvden Herzogin» Witwe 
Bona zu treten, die für ihren noch unmündigen Sohn Johann 
Galeazzo die vormundfchaftliche Regierung übernahm. “Die 

Negentin kam den Wünjchen der Schweizer in der That ent- 

gegen, richtete, um verſchiedene Klagen zu befriedigen, eine 

Zahlung von 32 000 Gulden aus und erneuerte am 10. Juli 
1477 das Kapitulat mit einigen Erweiterungen). Alle acht 
Drte, dazu auch die Stadt St. Gallen, die offenbar ihre 
Handelsintereſſen nach Italien Hin fihern wollte, traten dies⸗ 

1) Abſchiede II, 689. 930-935, 
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mal dem Freundichaftsvertrage bei. Den von Mailand immer 

in erjter Linie bedrohten Urnern wurde bas Livinentbal neuer- 
dings in beftimmtefter Weiſe, auf ewige Zeiten, zugejichert und 
der Genuß der Einkünfte des Hofpital8 in Poleggio aus dem 

mailändiſchen Gebiete garantiert. Andere Artikel vegelten die 

Zölle, die Fragen wegen des Geleits und wegen ber ſchieds⸗ 

richterlichen Erledigung von Streitigfeiten, fo daß alle Anftände 
um fo cher befeitigt jchienen, als am 10. Oltober auch das 

Domtlapitel von Mailand zugunften Uris auf feine grundherr- 
lihen Rechte in Livinen verzichtete. 

Allein jehr bald entjtanden neue Zerwürfniſſe. ‘Die Urner, 

bie fich erſt nach feierlichen mündlichen Zuficherungen ver ber» 

zoglichen Räte zur Beſiegelung des Kapitulats berbeigelaffen 

hatten, beſchwerten ſich mit Grund über die diplomatiſchen 

Ränke, durch die von Mailand aus der Vollzug der wichtigſten 
Vertragsbeſtimmungen hintertrieben wurde, und auch Bern und 

St. Gallen hatten auf der Tagſatzung Klagen vorzubringen. 

Umſonſt begab ſich im Herbſt des Jahres 1478 eine Urner 

Geſandtſchaft an den mailändiſchen Hof, um die Regierung 
zum Einlenken zu bewegen: ihre Vorſtellungen fanden eine 
übermütige Abweiſung, die in der ganzen Schweiz als eine 

Beleidigung empfunden werden mußte?). 
In diefem Momente Inüpfte der damalige Papſt, Sir- 

tu8 IV., aus dem Hauje della Rovere, die Fäden feiner um⸗ 
faffenden politifchen Anfchläge auch bei den Eidgenoſſen an. 

Er hatte durch feine ausgefprochen italieniſche Politik, die auf 

bie Heritellung eines größern Kirchenftantes und freilich auch 

bie Gründung einer Familienherrichaft gerichtet war, bie heftige 

Gegnerſchaft der Medicäer in Florenz, der Republit Venedig 

und der berzoglich-mailändiichen Negierung erregt?) und be- 

1) Bgl. TH. v. Liebenau, Die Urſachen bes Irniferkrieged von 
1478, im Archiv des hiſtor. Vereins des Kantons Bern XII, (1889), 

©. 216ff. und das bier auf S. 227— 251 mitgeteilte, für Ludwig XI. bes 
ſtimmte eidgenöſſiſche Memorial über die Urfachen bes Mailänder Krieges. 

„Irnis“ ift der beutjche Name für Giornico. 
2) Paftor, Gefchichte der Päpfte II (1889), ©. 471f. 
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mühte fich jest mit allem Eifer, die Schweizer für einen 

offenen Krieg gegen Mailand zu gewinnen. Durch feine Unter- 

händler, die Ende Oktober 1478 vor ber Tagfagung in Luzern 

erichienen, ließ ex ihnen lockende Anerbietungen machen; er 

verſprach ihnen 30—40 000 Dufaten jährliche Subfidien, wenn 

fie fih mit jeiner Partei in Italien verbinden und dem heiligen 

Stuhl ihre Hilfe leiften würden. Der Bapft wünjchte geradezu 

ein Bündnis mit ihnen abzuschließen und weihte fie durch feinen 

Legaten in ein geheimes Unternehmen mailändiſcher Verſchworenen, 

die das Haus Sforza bejeitigen wollten, ein !). 

Dieje Eröffnungen mögen immerhin Eindruck gemacht haben; 

doch die folgenden Friegeriichen Ereigniffe vollzogen fich keines⸗ 

wegs nach den Berechnungen ber päpftlichen Politik ?). 

Wohl zeigte fi die Mehrzahl der Eidgenofjen einem Feld⸗ 

zuge nach Stalien hin abgeneigt, da eben damals die innern 

1) Abſchiede III, i, 17f. 20. Die geheimen Mitteilungen fiehe bei 

Segeffer, Sammlung Heiner Schriften II, 50f. Schon Bal. Ans⸗ 

helm (Berner Chronik I [1884], ©. 126) Hatte Kunde davon. 

2) Die Berwidelungen mit Mailand im Jahre 1478 find an der Hand 

der Tagſatzungs-Abſchiede (III,ı,) und der Ehroniten des Berners Die⸗ 
Bold Schilling (Bern 1743, ©. 393ff.), des gleichnamigen Luzerners 

(Luzern 1862, S. 102—104, mit einer freilich nicht verläßlichen Abbil⸗ 

bung ber Schlacht bei „Girnis“) und des Zürchers Gerold Edlibach 

(Züri 1847, ©. 169—172), der noch Mitteilungen von Waldmann 
haben konnte, zu verfolgen. Eigentümlicherweife übergeben Etterlin und 
Bat. Anshelm biefe Ereigaifie völlig, Einen mailänbifhen Chroniften, 

Donato Boffi (1492), befpriht Meyer v. Knonau im Anzeiger für _ 
ſchweizer. Geſchichte und Altertumsfunde 1866, S. 57. In neuerer Zeit 

haben Th. v. Liebenau im Anfhluß an die ausführliche Monographie: 
„La battaglia di Giornico “ im Bollettino storico della Svizzera italiana 
1879, und Em. Motta unter dem Titel: „ Documenti e regesti svizzeri 

del 1478 tratti dagli archivi milanesi‘ in demſelben Bollettino, 1880 

bis 1882 wertvolles neues Material veröffentlicht. Zur Darftellung vgl. 
(außer der erwähnten Arbeit Th. v. Liebenaus) Zellweger, Beſchreibung 

und Kritifhe Bemerkungen Über ben Zug nad Bellenz und bie Schlacht 
bei Irniß, im Schweizer. Geſchichtf. VIII, 386 ff. Meyer v. Knonau, 
Der Irniſer Krieg von 1478, im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub XVLII, 
262 ff. Die Tradition verfolgt Liebenau a. a. O. S. 127 ff. 
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Gegenſätze zwiſchen Stäbte- und Länderfantonen aufs fchärffte 
gefpannt waren und ein frieblicher Ausgleich mit Mailand nicht 
ganz unmöglich jchien. Aber die ungeftümen Urner ließen fich 
bon einer Welfchlandfahrt nicht mehr zurückhalten. Die Be 
völterung im Reußthale muß von einer ungewöhnlich leiden⸗ 
ſchaftlichen Stimmung erfüllt gewejen fein, und der gelehrte Zeit- 
genofje Albrecht von Bonftetten konnte in feiner Beſchreibung 

der Eidgenofjenihaft mit Necht bemerken: „Harten Nackens find 
bie Urner, von fräftigem Leibe und ftark in den Waffen; fie 
lieben e8 gegen den Feind zu ziehen, und wutjchnaubend bes 

ſchreiten fie die Alpenpäffe‘ ). Noch kam Hinzu, daß Iolale 
Streitigfeiten über die Benutung ber Raftanienwälder bei den 

Drtfchaften Iragna und Lodrino in der teffiniichen Riviera bie 

Gemüter reisten. Da plötzlich, Mitte November , rüdten bie 
Urner, der rauhen Jahreszeit nicht achtend, mit ihrem Banner 
über den Gotthard und richteten zugleich an alle übrigen Eid⸗ 
genofjen die dringende Mahnung um Beiftand. Da dieſe zur 
Erkenntnis kamen, daß der Krieg unvermeidlich ſei, boten fie 
ihre Kontingente auf und fanbten ihre Abfagebriefe an Mai⸗ 

land 2). Ende November und anfangs Dezember war ein ftatt« 
liches Heer von vielleiht 10000 Mann aus allen Gebieten 
der Eidgenofjenichaft, den acht Orten fowohl als den zu- 
gewandten Gliedern und den gemeinen SHerrichaften, auf ber 
Südſeite des Gotthard vereinigt. Die erprobten Feldherren der 

Burgunder Kriege waren mitgezogen. Hans Waldmann führte 
1000 Zürcher an, und Adrian von Bubenberg ftand an der 
Spite ber dreimal fo ftarfen Streitlräfte Bernd. Der erfte Anlauf 

1) Alb. de Bonstetten Descriptio Helvetiae. Mitteilungen ber anti- 
quariſchen Geſellſchaft in Züri III (1846 u. 1847), S. 100. Die 
zu Anfang bes Jahres 1479 verfaßte Schrift ift im Auguſt 1481 Lubwig XI. 
gewibmet worden. Bol. Alb. Büchi, Albert von Bonfletten (Frauen⸗ 
feld 1889), ©. 64ff. 

2) Zürichs Abſage datiert vom 19. November. Siehe Basler Ehro- 
niten III, 224, wo aud die Antwort der malläubifchen Regierung vom 
27. November nach ber Abſchriſt Knebels (vgl. Bollettino storico 1881, 
p. 190) mitgeteilt iſt. Über die Rüftungen Berns vgl. Ziegler, Adrian 
von Bubenberg (Archiv bes hiſtor. Vereins bes Kantons Bern XII) ©. 94. 

Dieraner, Gel. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 17 
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galt dem durch Mauern und Kaftelle wohlbefeitigten Bellinzona, 

das die Waldſtätte ſchon längſt mit vollem Recht als den eigent- 
lichen Schlüfjel des Gotthardpaſſes vom Süden ber betrachtet 

batten !). Während ftädtiiche Boten nach Bellinzona hinein⸗ 

titten, um noch einmal für die Heritellung des Friedens zu 

wirken, Tiefen eidgenöſſiſche Gejellen am 30. November ?) aus 

dem Lager nördlich von der Moeſa in zuchtlojer Kampfgier gegen 
die Stadt, warfen die lombardiſchen Neifigen, die fih ihnen 

auf dem wohlbelannten Schlachtfelde von Arbedo entgegenitellten, 

in die Thore zurück und waren bei der allgemeinen Verwirrung 

auf dem Punkte, die Feſte mit ftürmender Hand zu gewinnen. 

Doch wurde im legten Moment wegen ber unter den Eidgenoſſen 

entftebenden Uneinigfeit auf die Ausnütung bes Erfolges ver» 
zichtet. Während die einen zu fofortiger Eroberung bes wichtigen 

Plates drängten, der vorübergehend fchon einmal in eidgenöſſi⸗ 

ſchen Händen gewejen war, hielten die andern von einem Sturm 

zurüd, um die in Bellinzona für fchweizeriiche Kaufleute aufs 

gejtapelten Güter nicht der Gefahr der Beraubung oder Ver⸗ 
nichtung durch das unbändige Kriegsvolk auszufegen. Indem 
man bierauf über neuen Plänen eine Loftbare Zeit verfäumte 

und dem Teinde Gelegenheit gab, größere Streitkräfte heran 

zuzieben, fiel harte Winterlälte ein, die einen längern Aufent- 

halt in freiem Felde unleidlic machte. So hoben die Eid» 
genofjen nach Mitte Dezember die Belagerung Bellinzonas auf 

und traten den unrühmlichen Rückzug über das Gebirge an. 
Um die Weihnachtäzeit war der größte Teil des Heeres wieder 

in der Heimat angelommen. Mit bitterm Unmut äußerte man 

1) Wie große Bebeutung man aber auch in Mailand dem feften Plate 

als einem Knotenpunkte des Verkehrs beilegte, erfennt man ans einer für 
ben Herzog beflimmten Notiz von Hermano Zono aus dem Jahre 1457. 
Bollettino storico 1879, p. 255. Bgl. auch die in demſelben Bollettino 
1889 begonnene, 1890 u. 1891 fortgefettte Abhandlung von E. Motta, 
I Castelli di Bellinzona sotto il dominio degli Sforza. 

2) Siehe das von diefem Tage datierte Schreiben des Luzerner Haupt- 
mannd aus dem Feld vor Bellenz, bei Segefjer, Kleine Schriften 
II, 142. 
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fih in der Schweiz über dieſen Mißerfolg einer mit bebeuten- 
ben Mitteln ins Werk gejetten Trlegerifchen Unternehmung, und 

ba und bort war man geneigt, den Führer der Zürcher bes 
geheimen Einverſtändniſſes mit dem Feinde zu beichulbigen. 

Indeffen gelang e8 einer Heinen Schar, ein übermächtiges 
feindliches Heer zu befiegen und wenn auch nicht das urjprüng- 
liche Ziel des Feldzuges, die völlige Sicherung des Gottharbiveges 

bi8 in die lombarbifche Ebene binunter, zu erreichen, ſo boch 

bie Ehre des eidgenöffischen Namens wieder herzuftellen. 

Eine Abteilung von 175 Eidgenoffen aus Uri, Zürich, 
Luzern und Schwiz war in ber Leventina zurückgeblieben, um 
mit den Thalbewohnern die Zugänge des Gotthardpaſſes bei 
Giornico gegen allfällige Angriffe der Mailänder zu verteidigen. 

Wirklih traf der Oberbefehlshaber der berzoglichen Truppen, 
Marſilio Torello, Vorbereitungen zu einem Unternehmen gegen 

das Livinenthal. Er führte am 28. Dezember ein aus ver» 
ſchiedenen Garnifonen zufammengerafftes, minbeftend 10000 

Dann ftarles Heer von Bellinzona aufwärts über die Grenze 
des Urner Gebietes, bejete mit leichter Mühe Poleggio und 

vermeinte nun die Eidgenoſſen bei Giornico zu überrafchen. 
Allein die dort verteilte Beſatzung, die mit den hinzugelommenen 

Leventinern 5—600 Köpfe zählte, war gewarnt und ſtand auf 

ihrer Hut. Unter tüchtiger Führung, die den Augenblid that« 

träftig zu beberrichen wußte ?), eilte eine Schar thalabwärts 
dem Feind entgegen und ftellte fich bei den Saſſi groffi, wo 

bie fchroffe Bergwand von der Oftfeite nahe an den Teſſin 
berantritt, auf. Da kam es nun zu Ähnlichen Szenen wie in 

der Schlacht am Morgarten. Als die Mailänder zu Roß und 

zu Buß auf dem engen beeiften Wege — denn, wie es fcheint, 

1) Daß ſich der Hauptmann ber Tuzerner, Friſchhans Teiling, her⸗ 
vortbat, wird mehrfach bezeugt Den Oberbefehl Hatte aber wahrſcheinlich 
Ur, defien Kontingent am flärkfien war. An die Oberanführung eines 

Leventiners, Stanga, defien Geftalt erfi 1627 in ber Teifiner Tradition 

auftaucht, ift bingegen nicht zum denken. Siehe Th. v. Liebenau, 

S. 130ff, Meyer v. Knonau, ©. 287 ff., undbefien kritiſche Ausführungen 

im Anz. f. ſchweizer. Geſch. u. Altertumskunde 1868, S. 144, Anm. 2. 
17* 
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war das Waſſer eines Bergbaches an jene Stelle geleitet wor⸗ 
den — mühſam vorrüdten, Tießen die Schweizer von den An⸗ 
höhen Steine in ihre dichten Reihen vollen und bewirkten da⸗ 

durch die Auflöfung aller Ordnung. Dann ftürzten fie mit 
wilden Gejchrei auf die eingefeilten feindlichen Haufen, bie 

durch das Terrain am jeder freien Bewegung gehindert waren 

und nur an den Rückzug nach Bodio und Poleggio denken 

founten. Unaufhaltfam, mit Sieb und Stich, brängte bie Heine 
Schar die wirren Maſſen vor fich ber und verfolgte fie bis 

zur Brennobrüde bei Biasca. Die Eidgenofjen erjchlugen 
anderthalb taufenb Feinde, gewannen 28 vornehme Gefangene, 

von denen fich ein reiches Löſegeld erwarten ließ, und bemäch- 

tigten fi des koſtbaren Kriegsmaterials, das die Fliehenden 
auf der winterlihen Walftatt zurücgelaffen hatten! Ihr 
eigener Verluſt war nur unbedeutend; kaſt nur die Leventiner 
hatten Tote zu beklagen. 

Auf mailändiſcher Seite machte man ſich kein Hehl, daß 
man eine ſchmähliche Niederlage erlitten habe ?). In der Eid⸗ 
genofjenichaft Bingegen durfte man wohl mit einigem Stolz 

von dem erjtaunlichen Erfolg berichten, ver aufs neue den Ruhm 
ber jchweizerifchen Kriegstüchtigleit in die mweiteften Kreife trug. 
Der Feind war in Erinnerung an das eidgenöſſiſche Mißgeſchick 
bei Arbedo mit dem Hohngefchrei herangerückt, daß vor Bellin⸗ 
zona wieder viele Gräber offen ftehen ?); nun verfügte bie 
Zagjagung, die Leichen ber erjchlagenen Lombarben ſeien auf 
dem Schlachtfelde zu begraben; bort zwiichen „Girnis und dem 

1) Über einige noch erhaltene Veuteftüde, die „Mailänder Runbfchilbe 
im Zeughaufe zu Luzern”, vgl. die Abhandlung von I. Meyer-Biel- 
mann im Gefchichtsfreund XXVI (1871), S. 230—244. 

2) „questa vituperosa rota et poltronescha“. Schreiben ber Stadt⸗ 
behörbe von Bellinzona an den berzoglichen Kanzler, „28 decembris ora 
2® noctis 1478“. DBollettino storico, 1882, ©. 285. 

3) Lieb des Luzerner Hans Biol auf die Schlacht bei Giornico, 
Str. 6. R. v. Liliencron IL, 147. Tobler, Schweizeriſche Volks⸗ 
lieder II, 71. 
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Clöſterly“, d. i. zwilchen Giornico und Poleggio, mögen bie 
von Bellenz in Zukunft ihre Yahrzeit fetern )! 

Die Mailänder empfanden feine Luft zur Fortfegung bes 
Kampfes mit den Schweizern und bemühten fih um bie Er- 
neuerung ber frühern Beziehungen; wie der Luzerner Chronift 

Diebold Schilling anfchließend an feine Schilderung der Schlacht 

in derber Form fich ausprüdte: „Und alfo mit diſſer manlichen 
tat was dem frieg der Half ab.“ Bet den Friedensunterhand⸗ 
lungen 2) wußte Ludwig XI. mit großer Kunſt fich einzumiichen, 

und auch der Bapft und die Bifchöfe von Eur und von Sitten 
legten ihre Hand ins Spiel. Das diplomatifche Getriebe zog 
fih bis in das Frühjahr 1480 bin. Die Urner drängten in» 
zwiſchen auf die Ausbeutung des ruhmvollen Sieges; fie bes 

mächtigten fich zu Anfang bes Jahres 1479 des DBleniothales 
und Biascas, bedrohten Bellinzona neuerdings und gedachten 

bobe Forderungen gegenüber Mailand burchzufegen. Aber der 

innere Zwiejpalt unter den Eidgenofjen, bie Scheu der nörd⸗ 
lichen und weftlichen Kantone vor weiterer Einmifchung in bie 
italienischen Angelegenheiten, und die Intriguen der franzdfifchen 

Bermittler bewirkten jchlieglich, daß die Waffenthat von Giornico 
für die Steger ohne wejentliche Folgen blieb, e8 fei denn, daß 
Mailand die Ausrichtung einer Kriegsentfchäbigung von 25 000 

Gulden übernahm und daß die gegenfeitigen Beziehungen eine 
feftere Geſtalt gewannen. 

Der Triede fam im September 1479 zuftande, wurde 
aber von den Eidgenofjen erft im Februar, von der Herzogin 
und ihrem Sohne erſt im Mär; 1480 ratifiztert und befiegelt. 
Das fehr umfangreiche Vertragsinitrument ftellte das durch bie 

Kapitulate begründete, durch die Triegerifchen Ereigniffe geftörte 
Freundſchaftsverhältnis wieder ber. Es verpflichtete jeden Teil 

dem andern gegenüber zur Beobachtung ftrifter Neutralität, 
aber auch zu treuer Haltung in Kriegsgefahr. Dem Spitale 

1) Abſchiede ILL, 1, 21, Nr. 280. Die Verfügung ſchließt fi an eine 
offizielle Relation der Schlacht an. 

2) Th. v. Liebenau, Bollettino storico 1879, ©. 97 ff. 
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von Poleggio ficherte e8 die Einkünfte auf mailändiſchem Ge» 
biete, den Bewohnern des Livinenthales die Benutung ihrer 

Koftanienwälder bei Iragna, den Eidgenofjen Zolffreiheit für 
Waren fchweizeriichen Urfprungs bis zu ben Mauern Mailands. 

Neu geregelt wurde ferner das jchtensgerichtliche Verfahren bei 

Streitigkeiten zwijchen beiden Parteien und der Rechtsgang bei 

Zivilprozeſſen. Endlich behielten bie Urner zufolge unwider⸗ 
ruflicher Verzichtleiftung des Mailänder Domkapitels bie Leven⸗ 

tina und hatten von nun an feine andere Pflicht, als der ches 

maligen Grundherrichaft des Thales alljährlich eine dreipfün- 

dige Wachskerze zu überfenden. Dagegen mußten fie bie okku⸗ 

pierten Gebiete von Blenio und Biasca, die den Lulmanierpaß 

beherrfchten, troß ihrer Proteftationen wieber preisgeben !). 

Während der Frievensunterbandlungen mit Mailand Hatte 

ber Papit feinen Verſuch einer engern Verbindung mit ven 

Eidgenofjen erneuert und nun doch fein Ziel erreiht. Schon 

am 18. Oktober 1479 gaben zehn eidgendffijhe Orte 

ihre Zuftimmung zu einer Vereinigung mit Sixtus IV. 

auf deffen Lebenszeit, und am 21. Januar des folgenden Jahres 
beftätigte biefer Durch eine Bulle den Vertrag, Zu der in 

andern Bündnifjen jener Zeit wieberlehrenden VBerficherung 

gegenfeitig freundfchaftlichen Verkehrs und ber Beitimmung, daß 
fein Zeil den Teinden des andern Durchpaß gewähren ober 

Vorſchub in irgend welcher Weiſe leiften dürfe, trat bier ein 

bebeutfamer Artikel, der ausprüdlich der päpftlichen Regierung 

die Werbung jchweizeriicher Kriegsleute geftattete und bie Be⸗ 
dingungen jorgfältig vorjchrieb, unter deren es geſchehen konnte. 

Wenn der Papft, jo hieß es, der heiligen Kirche und des Glau⸗ 
bend wegen von den Eidgenofjen Hilfe begehrt, jo follen dieſe 
ihm Knechte zulaufen laſſen, e8 fei denn, daß fie folche im ihren 
eigenen Angelegenheiten brauchen. Mit der Zahl, die fie ihm 

jeweilen gewähren, muß er fich indes begnügen, und er barf 

fie nicht für Seegefechte, jondern nur auf dem Teitlande ver- 

wenden. Jedem Knechte zu Buß bat er, von Tage der Ab⸗ 

1) Abſchiede IIL,ı, 673—688. 
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reife bis zum Wiedereintreffen in der Heimat, monatlich fünf 
xheinifche Gulden, jedem Reiter das Doppelte als Sold zu 
geben. Außerdem joll er, fo oft er folden Zuzug begehrt, 

jevem ber zehn eidgenöſſiſchen Orte 1000 Dukaten überweilen 

und folange der Dienft der Knechte dauert, alljährlich die Aus⸗ 
richtung dieſes Penfionsbetrages wiederholen ?). 

Es mochte die Eidgenofjen mit hoher Genugthuung erfüllen, 

wenn fie ihre äußern politiichen Erfolge, die ihnen zum guten 
Zeil mühelos in den Schoß fielen, überblicken. In einem 

merkwürdigen Schreiben an Mailand zählten fie im Frühjahr 

1478 ibre bereits beftehenden oder noch beabfichtigten Ver⸗ 

bindungen auf. Zu ihren Bundesgenoſſen gehören ver aller- 

chriſtlichſte König von Frankreich, die Herzoge von Mailand, 
von Ofterreih und von Lothringen, die Herzogin Yolanta von 
Savoyen mit ihren Söhnen und dem Abminiftrator der Genfer 
Kirche, die Fürften und Städte der Niedern Vereinigung, bie 

Biſchöfe von Konftanz und von Eur, von Sitten und Gre⸗ 
noble, die Grafen Ulrich und Eberhard von Württemberg, ber 
Fürſtabt Ulrich von St. Gallen und die Reichsſtadt Rottweil. 
Geſandte des Kaiſers und feines Sohnes Maximilian bemühen 

fih vor der Tagſatzung unaufhörlih um ihr Bündnis, und 

jelbft aus Ungarn find Boten erſchienen, um fie zu einent 
freundfchaftlichen Verſtändnis mit dem mächtigen König Matthias 
zu beitimmen. „Dies alles wird mit göttlicher Hilfe“, jo 

ſchließen fie ihre Mitteilung, „an das erwünfchte Ziel gelangen 
und wie wir hoffen zur Förderung unjere8 Staatsweſens und 

des Gemeinwohls dienen ?).“ | 
In der That waren zu Anfang der achtziger Jahre des 

15. Jahrhunderts die äußern Verbindungen der Eidgenoſſen 

mannigfach genug geftaltet, und bisweilen Tieß fich fragen, ob 
alle diefe Vereinigungen, Verftändnijje und Freundſchaften an- 

1) Abſchiede IIT, ı, 49. 50. 669-671. Der Wortlaut des wahr- 
ſcheinlich vom 18. Oktober 1479 datierenben eidgenöſſiſchen Bundesbriefes 
ift bisher noch nicht bekannt geworben. 

2) Schreiben an Bona und Johann Galeazzo Sforza vom 16. März 
1478. Bollettino storico 1880, ©. 54. 
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geficht8 der zwiſchen ihren Nachbarn herrſchenden politischen 

Gegenfäge nebeneinander beftehen konnten. Der Friebe mit 
Maximilian fehlen eben fo fehr eine engere Allianz mit Frank⸗ 

reih als eine Annäherung an den König Matthias Eor- 
vinus, den erflärten Beind der Habsburger, auszufchließen, 

und nicht minder ftand das päpftliche Bündnis in auffallendem 
Widerſpruch zu dem erneuerten mailändiſchen Kapitulat. Doch 

diefen Unebenheiten legten die Eidgenofjen nicht allzu große Be⸗ 
deutung bei. Site behielten jeweilen ihre frühern Verpflichtungen 
vor, und wenn fie einem Fürften Knechte zulaufen ließen, fo 

gewährten fie dieſe Gunſt doch nur unter einſchränkenden Be⸗ 

dingungen, um nach Möglichkeit den Streitigfeiten mit andern 
Mächten auszuweichen. Denn das ergab fich ihnen in den 
Wirrniſſen der an fie berantretenden biplomatiichen Aktionen 
Doch immer entichtevener als Richtſchnur ihrer äußern Politik: 

auf jedes felbftändige Eingreifen in fremde Angelegenheiten zu 

verzichten, in den Verträgen möglichit geringe Verbindlichkeiten 

einzugeben und mit allen Nachbarn freundichaftliche Verbältniffe 
anzuftreben !). 

Zu fol frieblicher Haltung nach außen bin mußten fich 

übrigeng bie Schweizer um fo mehr veranlaft fehen, als fie 

eben in jenen ben Burgunder Kriegen folgenden Jahren fehr 

ernite innere Konflikte, die ihre Bundesgenoſſenſchaft aufs tiefite 

erjchütterten, zu löſen batten. 

1) 9. Eſcher, Die Feldzüge der Schweizer nad Oberitalien, ©. 20. 
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Überwindung innerer Krifen. 

I. Eidgenöffifche Gegenfäße. 

Wohl erfchien die Eidgenoſſenſchaft nach den ruhmvollen 

Siegen bei Örandfon und bei Murten in äußerlich imponieren«- 

der Machtftellung; aber einem aufmerffamen Beobachter konnte 
es nicht entgehen, Daß fich neben ven Glanz der Eriegerijchen 

Erfolge auch trübe Schatten legten umb daß bie innern Ver⸗ 

bältniffe unaufhaltfam zu einer Krifis drängten, die fich in 

leifern Symptomen ſchon vor den großen, alle Leidenichaften 

aufregenden Kämpfen angelünbigt batte. | 

Bor allem drohte der moraliichen Geſundheit aller Schich- 

ten des Volkes ernftliche Gefahr. Die fabelhafte Burgunder 
Beute hatte in einem Lande, das bisher nur wenig bon ben 
verfeinerten Lebensformen der welichen Nachbarn berührt wor- 
den war, ungemefjene Begierden erregt. Der Trieb nad 

ſchimmerndem Golde begann den gemeinen Mann wie bie Mit- 
gliever der Regierungen zu beberrichen. Mean machte die Er- 

fabrung, daß politifche und militäriiche Kraft fih in Gelb um- 

jegen ließ, und um Geld war fchlieklich alles feil. Neben den 

in den Staatöverträgen ausbebungenen Penſionen, bie ben 
Orten als folchen zufielen, nahmen die Magiſtrate perfönliche 
Geſchenke und geheime Jahrgelder von fremden FZürften an und 
gefährdeten durch ihre Känflichleit die Ehre und felbftändige 
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Bewegung des Landes. Die einen ließen fich für die Intereffen 
Frankreichs gewinnen; die andern ergaben fi an Äſterreich 
oder nahmen von beiden Seiten den Preis für ihre guten 

Dienfte an. Nun wird man fich bei ruhiger Betrachtung frei- 

lich hüten, die Entjcheidungen der Eidgenoffen in ven bebeut- 
famften Momenten ihrer Gefchichte dem Einfluß bes fremden 

Goldes zuzujchreiben, oder an die Haltung der poliſchen Per- 
fönlichleiten jener Zeit den ftrengen Maßſtab moderner An⸗ 

ihauungen zu legen; allein die Gnadengeſchenke konnten bei 
den Kreuz⸗ und Querzügen bes diplomatiichen &etriebes doch 

nicht ohne Wirkung bleiben, und auf alle Fälle lag in der 

ganzen Erjcheinung eine innere Unwahrbeit, die in nachhaltiger, 
beflagenswerter Weiſe die Moral ber leitenden Staatsmänner 

berwirrte. Wohl erlannte man in der Eidgenofjenichaft bei 

Zeiten den fchleichenden Schaden. Am 21. Oktober 1474, 

unmittelbar vor dem Ausbruch der Burgunder Kriege, fchloffen 
die acht eidgenöffiichen Orte ein Verkommnis, das ihren An 

gehörigen verbot, von Herzog Sigmund irgendwelche Schen- 

Tungen, „Miet und Gaben” anzunehmen ?!), und vier Donate 
fpäter nahmen fie einen Anlauf zu vollftändiger Abſchaffung 

aller Jahrgelder, da das Benfionenwefen der Eidgenoffenfchaft 

zu „merklibem Schaden” gereiche 2). Doch dieſe Beſchlüſſe 

hatten feinen wirklichen Erfolg; fie vermochten nicht zu Kindern, 
daß das Übel in dem regierenden Kreifen immer tiefer griff 
und zulett als eine jelbftverftänvliche Gepflogenheit, als eine 

unentbebrliche Duelle des anſpruchsvoller gewordenen Lebens- 
unterbaltes betrachtet wurde. Solche Mißitände, die fich im 
Zuſammenhang mit der allgemeinen biftoriichen Entwidelung 

bilden, fpotten der Gegenmaßregeln einfichtiger Zeitgenofien ; 

fie Finnen nur durch berbe Erfahrungen und eine fittliche Er⸗ 

neuerung bes ganzen Volles überwunden werben ®). 

1) Abſchiede II, 916, Beil. 52. Zug und Glarns ſcheinen die Über- 
einkunft nicht befiegelt zu haben. Bgl. auch die Abſchiede vom 11. Febr. 
unb 18. April 1474, II, 472f. 487. 

2) Abſchied vom 27. Febr. 1475, II, 526. 
3) 9. Eſcher a. a. O., ©. 40. 
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Zu ber Käuflichkeit der Regierungen gefellte fich die Zügel⸗ 
Vofigfeit des Söldnerweſens. In fremden Kriegsdienft find bie 

Schweizer von jeber gern gezogen: die Waffe in bie Ferne zu 

tragen und fich vor jedem Feinde tapfer zu bewähren, ift uralt 
germaniiche Leidenſchaft. Schon im 14. Jahrhundert ſahen 

fih die Obrigkeiten veranlaßt einzufchreiten. Der Pfaffenbrief 

und der Sempacher Brief enthielten Beftimmungen gegen 

eigenmächtige „Läufe und Auszüge”, und am 25. Juni 1397 
vereinigten fich die Boten von fieben Orten in Luzern zu einem 
Konkordat, um die mutwilligen Fehden durch ftrenge Straf- 
anbroßungen zu verhindern *). Auf den damals ausgejprochenen 
Grundſätzen berubten alle fpätern Kriegsordnungen der Eid» 
genoffen. Noch im Jahre 1453 ftellten fie den Bewerbungen 
Frankreichs um jchweizeriiche Söldner den Grundſatz entgegen, 

daß fie nicht gewohnt ſeien, ihre Knechte außer Landes an 
fremde Orte ziehen zu lafjen 2). Jetzt aber war der natur⸗ 
gewaltige Trieb des „Reislaufens“ nicht mehr zurüdzubalten. 

Je ftärler der Widerwille gegen eine große auswärtige Politik 
zumal unter ber bäuerlichen Bevölkerung war, deito mehr 
brängte bie überfchäumenvde Volkskraft nach Bethätigung in 

fremden Dienften. Wie ein Waldwaſſer °) ftrömten die ſchwei⸗ 
zeriichen Söldner in das Ausland. Es wurde nunmehr Sitte, 
daß einzelne oder ganze Scharen auf eigene Fauſt über bie 

Grenzen zogen und im Solde dieſes oder jenes Fürften, un⸗ 
befümmert um beftebende Verträge oder Friedensſchlüſſe, ihrer 

wilden Kriegsluft ein Genüge thaten. Die Ausficht auf Ruhm 

und Reichtum unb ein ungebundenes Leben lockte bei jeder Ge⸗ 

1) Abſchiede I, 91. Eine Erneuerung erfolgte am 25. April 1401 

(I, 99), mit dem fürmlichen Berbot, daß auch niemand „in keinen krieg 

ſol loufen.” Vgl. oben, Bd. I, ©. 283 und 351. 

2) Th. v. Liebenau, Die Beziehungen ber Cidgenofienfchaft zum 
Auslande in den Jahren 1447 bis 1459. Gefchichtöfreund XXXII, 33. 
94. Vgl. oben, ©. 135. 

3) Der Ausprud findet fih in einem Freiburger Schreiben vom No- 

vember 1495. Glutz⸗Blozheim, Geſchichte ber Fidgenofien (Zürich 
1816), S. 25. 
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legenheit bie junge Mannſchaft vom Pfluge und vom Herde in 
die weite Welt. Nach ihrer Rückkehr verachteten jte die red⸗ 

liche Arbeit und fröhnten in ber Heimat ben wüſten Sitten, 
bie fie im Feldlager angenommen hatten. Alle amtlichen Maß- 

regeln gegen biefe eigenmächtigen fremben Dienfte 2) waren fo 
wirkungslos wie die Beichlüffe über das Penfionenwefen: vie 

Macht der Verhältniſſe erwies fich ftärker als bie firengen 

Strafbeftimmungen, die ohnehin die Hauptjchuldigen nicht er- 
reichten. 

Es lag auf der Hand, daß die umgeicheute Mißachtung 

obrigkeitlicher Borjchriften, die zunehmende Ungebundenpheit ber 

Maſſen und die Überwucherung roher Leivenfchaften dem ſchweize⸗ 
riſchen Volks⸗ und Staatsleben ernite Gefahren und Ver⸗ 
widelungen bereiten mußten. | 

Kaum waren die Soldtruppen aus der Schlacht bei Nancy 

fiegreich heimgekehrt, als der in ben Vollsmafjen gärende tu- 

multuarifche Geiſt zu einem das peinlichite Aufichen erregenben 

Ausbruch kam. Die Beitimmungen des Freiburger Friedens, 

die fich auf die Wadt bezogen, konnten wegen ber ftarfen finan⸗ 
zellen Belaftung Savoyens nur allmählich turchgeführt werden. 

Die eingetretene Zögerung erwedte num in ben innern Kan⸗ 

tonen Mißtrauen und Verdacht und man beichloß, fich Durch 

eine kriegeriſche Demonftration der ſavoyiſchen Zahlungen zu 
verfichern. Nachdem ſchon im Januar 1477 DVerabrebungen 
über einen Auszug in Weggis getroffen worden waren, fammelte 
fih im Februar junges mutwilliges Volt aus Schwiz und Urt 

in Luzern und brach, etwa 700 Dann ftark, nach dem Wadt⸗ 

land auf. Unterwegs jchloffen fich ihnen noch Unterwalbner, 
Zuger und auch Yuzerner an, fo daß mehr ald 2000 Mann 

über Bern bis vor Freiburg rüdten. „Das thorechte Leben“ 

oder den „Saubannerzug“ nannte man die tolle Fahrt. Alles 

Bolf gegen den Jura Hin geriet in Schreden. Man fürchtete 

fih in Neuenburg nicht minder al8 in Genf, und man beforgte, 

1) Berner Reislaufverbote vom 8. Auguft 1477 und 19. April 1479 
fiege bei W. F. v. Mülinen, Geſch. der Schweizer Söldner, S. 175 ff. 
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daß die beutegierigen, zu jedem Unfug aufgelegten Scharen 

ſelbſt bis nach Burgund vorbringen Lönnten. Aufs ftärkfte 
waren durch die ftürmijche Unternehmung nicht nur ber innere 

Friede, fondern auch die völkerrechtlichen Beziehungen nach 
außen, zumal bie jchwebenden Unterbandlungen mit Savoyen 
und Frankreich gefährdet. Bon allen Seiten trafen daher bie 

Doten der Eidgenofien und der bedrohten Landſchaften in Frei⸗ 
burg zufammen, um bie Mannſchaft zur Heimkehr zu bewegen. 

Mit vieler Mühe brachten fie ein Abkommen zuftande. Genf 
verpflichtete fich nun 8000 Gulden der ihm auferlegten Summe 
fofort zu bezahlen und für ben Reſt der Kontribution Bürg⸗ 

haft und Geiſeln zu ftellen, die in die Walbftätte gebracht 
werden follten. Überbies hatte die Stadt jedem am Zuge be- 
teiligten Knechte eine Entichäbigung von zwei Gulden auszu- 
richten und einen Trunk zu fpenden. Erſt nachdem dieſe 

Übereinkunft förmlich ausgefertigt war, traten die Gefellen den 
Rückweg an"). 

Die in übermütiger Faftnachtlaune begonnene Fahrt hatte 

num weit beveutjamere Folgen als ihre Urheber ahnen konnten. 

Nicht daß die angebahnten frieblichen Verbältniffe zum Aus- 

land wejentlich gejtört worden wären, aber ber Vorgang zeigte 

in bevenklicher Weife, wie jehr der entfeljelte Kriegsgeift des 

1) Über das thorechte Leben vgl. Schilling (den Berner), ©. 380 ff. 
Knebel, Basler Chroniken III, 133. 136. 140. Abſchiede II, 649. 
651—656. M. v. Stürler. Ein Aktenſtück zum Saubannerzuge von 

1477 (ein Verzeichnis der von der Herzogin Yolanta für die Stadt Genf 
an bie Eidgenofien ausgelieferten koſtbaren Fauſtpfänder), im Anzeiger für 
ſchweizer. Geſchichte und Wltertumstunde 1861, ©. 8. Segeffer, 
Sammlung Heiner Schriften II, 20ff. 185 ff. Das Feldzeichen der Frei- 
ſchar beſchreibt Knebel al8 ein „baneriolum album, in quo fuit depietus 

unus porcellus et fustis, vulgariter ein kolb, glauci cooloris“. ũber- 
einflimmend fpricht Schilling von einem Banner: „baran was ein folben 
und auch ein eber gemolet”. Ein Kolbenpanner“ hatte ſchon um das 
Jahr 1450 in den Berner Oberlänber Unruhen eine Rolle gefpielt. Siebe 
©. Toblers Mitteilung im Archiv des hiſtor. Vereins des Kantons 
Bern XI, 571 f. und die Notiz P. Bauchers im Anzeiger für ſchweiz. 
Geſchichte 1887, S. 119. 
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Volles fich über jede ftaatliche Oronung und planmäßige, von 

ben Obrigfeiten geleitete Politif hinwegzuſetzen ſuchte. Ja noch 

mehr: der in den Walbitätten veranftaltete Auszug wedte aufs 

neue bie jchon oft hervorgetretenen Gegenfäte innerhalb ber 

Eidgenofjenichaft und führte fie zu einer verbängnispollen 
Spannung. | 

Dffendbar war der Aufbruch des „tborechten Lebens“ nur 

durch die Connivenz der innern Kantone möglich geworben, die 
den Stäbten einige Verlegenheiten gönnen mochten und fich 

nicht ernftlich Mühe gaben, die unter den Augen der Landes 
besmten zufammentretenden Scharen von ihrem Unterfangen 

zurüdzubalten. 

Wir fennen den alten Zwielpalt der Städte und ber 
Länder, aus denen die Eidgenofjenichaft der acht Orte fich 

zufammenjette. Er wurzelte in den natürlichen fozialen Ab» 

weichungen, in der Verſchiedenheit der ganzen Lebensweiſe des 

Dürgers und des Bauers, in der politiichen Divergenz ber 
ariſtokratiſch und demokratiſch organtfierten Gemeinwejen. Immer 

deutlicher war er feit dem Ende des 14. Jahrhunderts in 

einer Reihe eidgenöſſiſcher Fragen zutage getreten: unmittelbar 

nach den Burgunder Kriegen nahm er einen leivenjchaftlichen 
Charakter an. | 

Ganz ohne Frage hatten die mit größern ſtädtiſchen Mittel⸗ 
punkten verjebenen Kantone, wie Bern, Zürich und Luzern, 

durch ihre bedeutenden militäriichen Streitkräfte das Haupt» 
gewicht in die Wagfchale der kriegeriſchen Entſcheidungen ges 

legt, und es lag dann nur in der Folgerichtiglett der Dinge, 

daß fie auch nach der Beendigung des Kampfes gegen die bur⸗ 

gundifche Macht die Leitung der immer verwidelter fich ges 
jtaltenden politiichen Angelegenheiten in die Hand nahmen. 

Die Städte mit ihren fonzentrierten, Tollegial geichloffenen Re» 
gterungsgewalten waren zur Führung ber Gejchäfte in ber 

That auch weit befjer geeignet, als die unter dem Einfluß Leicht 
erregbarer Volksmaſſen ftehenden Obrigfeiten ver Landkantone; 

fie mußten in wohlerwogener Rückſicht auf eine fichere und 
ebrenbafte Regelung der internationalen Beziehungen und Ber- 
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pflichtungen darnach trachten, das bewegliche, den ruhigen Bang 

ber diplomatischen Verhandlungen gefährdende Element ver 
Länder möglichft einzuichränten. 

Als nun die Bande aller Ordnung fich zu lockern begannen, 
al8 die Verwilderung in dem erwähnten Freilcharenzug, zu 

deſſen Abwendung die Behörden ber innern Kantone weder 

die Macht noch den Willen gehabt hatten, zu erfchredenver Er⸗ 

ſcheinung fam, und als die Schwierigfeit, in den allgemeinen 

Fragen der äußern Politik eine folgerechte, beftimmte Richtung 

einzußalten, immer größer wurde: da erwachte in den Stäbten 

der Gedanke einer bejondern Verbindung zur Wahrung ihrer 
eigenen wie der eibgenöffiichen Intereffen. Sie mochten fich 

zu einem ſolchen Schritte um jo eher veranlaßt finden und 
berechtigt glauben, als ſoeben, am 12. Januar 1477, die fünf 

Orte Urt, Schwiz, Unterwalden, Zug und Glarus 

troß ihrer Abmahnung einfeitig ein Landrecht mit dem 

Erwählten von Konstanz, Dtto von Sonnenberg, 
geichloffen und dadurch dem damals ſchwebenden Streite über 
bie definitive Bejegung des bifchöflichen Stuhles eine Wendung 

gegeben batten, die vor allem den Bernern ald Anhängern 

eines Gegenkandidaten des Sonnenbergers keineswegs genehm 

fein konnte ’).. Am 23. Mai 1477 vereinigten fidh bie fünf 

Städte Zürih, Bern, Luzern, Yreiburg und Solo- 

turn auf einem Tage zu St. Urban, an der Grenze zwiichen 

bem Berner und Quzerner Gebiete, zu einem ewigen Burg⸗ 

recht, das noch im Auguft gleichen Jahres feine enpgültige 

Ausfertigung erhielt. Es war ein Schug- und Trutzbündnis 

für und gegen jedermann, flar in feinen Zweden, doch unbe 

ftimmt in den Mitteln, die zu ihrer Durchführung in Anwen⸗ 

1) Die Vereinigung ift in den Abſchieden II, 924—926 und bei Se⸗ 

geffer, Sammlung kleiner Schriften II, 131—134, abgedrudt. Gie 

war im weſentlichen bie Erneuerung einer Verbindung, welche die acht 

Orte am 6. Februar 1469 mit dem Bifchof Hermann von Konflanz ge⸗ 

fchlofien Hatten (Abſchiede IL, 904-905). Zur Sade vgl. Knebel, 

Basler Ehroniten III, 140, der Hier ungenau unterrichtet il. Segeſſer 

I, 110ff. 
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bung kommen follten. Unter Vermeidung jeder nähern Feſt⸗ 
fegung ficherten fich die Städte gegenfeitige Aufnahme in ihr 

Burgrecht zu, jo daß jede Stadt die Bürger einer andern mit 
ganzen guten Treuen fchirmen und handhaben follte, jo oft es 
nötig wäre („als did das zu ſchulden kumpt“ 1). 

In diefer Vereinigung bildeten die fünf Stäbte eine ben 
Ländern dreifach überlegene Macht, die zudem in der Lage war, 
fih durch Verträge oder Eroberungen weiter zu verjtärlen. 

Aufs empfindlichite traf das Burgrecht die Kleinen Orte und 

erweckte in ihnen die Befürchtung, durch das Übergewicht ber 

Städte aus ber bisherigen Stellung in der Eidgenofjenfchaft 
verdrängt und auf eine fremdartige, ifren alten Traditionen 
wiberfprechende Bahn gebrüdt zu werben 2). 

Im Zufammenhang mit den andern treibenden Momenten 
jener Zeit gab der Vertrag von St. Urban Anlaß zu einer 

ber jchwerften Kriſen ber Eidgenoſſenſchaft 3). 
Dereitd im Spätjahr 1477 richteten die Ränder ihre Aufe 

merfjamfeit auf den ftäbtiichen Sonderbund. Zwar fchloffen 
bie alten Urkunden das freie Bünbnisrecht der Städte Zürich 
und Bern nicht aus; aber mit gutem Grunde fonnte ber Bei⸗ 
tritt Luzerns angefochten werben, da biefe Stabt nach dem 

Bundesbriefe des Jahres 1332 eine neue eibliche Verbindung — 

1) Abſchiede II, 677. 929. Segeffer II, 137. 

2) Siehe die treffenden Bemerkungen I. Stridiers in feinem Lehr⸗ 
buch der Schweizergeſchichte (Zürich 1874), S. 111. — Diefes Wert ge« 
hört zu denjenigen Büchern, die man felten citiert, aber wegen ihrer auf 
foliden Studien berubenden Anlage und wegen ihrer ſtofflichen Neich- 
Baltigfeit um fo häufiger zurate zieht. 

3) Über den Berlauf der folgenden Ereignifie vgl. bie fehr eingehenden 
Unterfuchungen Segeffers, die zuaft in Kopps Geſchichtsblättern, 

Bd. I (Luzern 1860), dann nen bearbeitet umb fehr erweitert in ber 
Sammlung Meiner Schriften II, 1ff. (Bern 1879), als „Beiträge zur 
Gefhichte des Staufer Vorkommuiſſes“ erfehienen find. Bon älteren Ar- 
beiten Veiftet noch immer Bel. Balthafars „Urkundliche Gefchichte ber 

eibsgendffiichen Berlommniß zu Stans unb ber Bundesaufnahme ber 
Städte Freiburg und Solothurn Im Jahre 1481" (Neujahrsſtück, Luzern 
1781) gute Dienfte. 
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und materiell lag eine folche vor — ohne die Zuftimmung ber 
drei Waldftätte nicht eingeben durfte ?). 

Die Länder verlangten nun fofort den Austritt Augern 

aus ber ftäbtijchen Vereinigung, und ba die Stabt, wie fi 
erwarten ließ, dem Begehren feine Folge gab, jo war bie Lage 
bereit8 im Laufe des Jahres 1478 jcharf geipannt 2). Boten 

eilten bin und ber. Die Berner fuchten ven Ländern, bei 

denen wir nun auch Zug und Glarus finden, begreiflich zu 
machen, daß das Burgrecht nicht gegen fie gerichtet, ſondern 
vielmehr ihnen zum Nuten abgejchlofjen fei. Die Länder aber 
bebarrten auf ihrer Forderung und zeigten fich nur bereit, eine 

Revifion des Sempacher Briefes mit gleichmäßiger Berückſich⸗ 
tigung Soloturns und Freiburgs vorzunehmen. Das war im 
Grunde ein nicht geringes Zugeſtändnis; denn dev Sempacher 

Brief mit feinen politifchen, den Frieden nach innen und außen 

fihernden Beitimmungen erſchien als das allgemeine ftants- 

rechtliche Band der jämtlichen Orte ?). Doc die Städte lehn⸗ 
ten einen folchen Vermittelungsvorfchlag ab, und ſchon waren 

die Ränder im Begriffe, das eidgenöfjiiche Rechtsverfahren an⸗ 
zurufen, dem fich die Stadt nicht entziehen durfte. 

Da traten zwei Ereigniffe ein, welche in bie Berbandlungen 

über das Burgrecht einen längern Stillſtand brachten. Einer- 
fett8 wurden die Eibgenofjen durch den ungeſtümen Aufbruch 

ber Urner in ben bereit erwähnten Mailänder Krieg ver- 
wickelt; anderſeits befchäftigten Vorgänge im Luzerner Gebiete 
für einige Zeit aufs lebhafteſte die Gemüter. 

Schon feit dem Anfang bed Iahres 1478 fuchten Leute 

in Unterwalden, namentlich im obern Teil des Landes das 

mit ihnen bei gleichartiger Beichäftigung und Lebensweile in 

vielfacher Berührung ftehende Volt der Landſchaft Entlebuch 

1) Siehe oben, Bd. I, ©. 162. 

2) Dal. das lakoniſche Schreiben Uris an kuzern vom 12. Mär; 1478: 

„Wir haben etwas mit üch zu reden anträffend das Burgreqht. " ©e 

geffer II, 138. 

3) Siehe oben, Bd. I, ©. 350 ff. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 18 
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zum Abfall von Luzern zu veizen. Es war die Rebe von der 

Erhebung ver Landichaft zu einem eigenen Kanton und von einem 

nächtlichen Überfall der Stadt Luzern. Im Entlebuh, wo 
ſchon wiederholt die Mißſtimmung gegen das bie Freiheiten des 

Landes wenig achtende Luzerner Regiment zutage getreten war, 
blieben dieſe Umtriebe nicht ohne Wirkung. An der Spitze 

der Unzufriedenen ſtand der angeſehenſte Mann des Landes, 
Peter Amſtalden von Schüpfheim, der mit dem Landammann 

Heinrich Bürgler, dem Haupte der Agitationspartei in Ob⸗ 
walden, verwandt war. Durch unkluge Äußerungen verriet er 
die geheimen Pläne, und Luzern ſchritt ſofort mit aller Strenge 

ein. Im Auguſt 1478 wurde Amſtalden verhaftet und nach 

einem peinlichen Prozeßverfahren, deſſen Ergebnis die umlau⸗ 

fenden Gerüchte über feine hochverräteriſchen Abſichten zu be- 
ftätigen ſchien, am 24. November hingerichtet ). Das nach 
beutigen Begriffen ungemein harte Strafurteil macht den Ein⸗ 

drud, daß Luzern der Landbevölkerung und den Walbftätten 
gegenüber ein warnendes Exempel ftatuieren wollte. Im Ver⸗ 

laufe des Prozeſſes ergab e8 fich übrigens mit aller Deutlich" 

feit, daß die Aufregung unter dem Volle damals eine aufßer- 

orventlihe war. Nach den bei diefem Anlafje aufgenommenen 

Kundſchaften wurde das Burgrecht der fünf Städte in dem 
Woaldftätten wie im Berner Oberland, im Wallis wie in bem 

1) Zur Gefchichte des Amftalden- Handels vgl. Schillings bes Lu- 
zerners Schweizer-Ehronif (1862), S. I97ff. Segeffer, Rechtsgeſchichte 
der Stadt und Republik Luzern II, 639. Sammlung Heiner Schriften 
LU, 375. Th. v. Liebenau, Der Hochverratsprozeß bes Peter Am⸗ 

ſtalden, Geſchichtsfreund XXXVII (1882), ©. 85ff., mit einer umfang- 
reihen Zufammenftelung der Alten, ©. 114ff., und dem vollflänbigen 
Abdrud des von Melchior Ruß verfaßten offiziellen Memorials, S. 155 
bis 185. Siebe auch die von Fetfherin und Hidber in den Ab- 
Bandlungen des biftor. Vereins des Kantons Bern II (1851), S. 318 
bis 329 und 345—349 mitgeteilten Attenftüde, dazu Ziegler, Adrian 
von Bubenberg, ©. 88ff. Daß fih Niklaus von Flüe noch kurz vor 

feinem Tode für einen in den Prozeß verwidelten Obmwalbner (Künegger) 
bei ben Luzernern verwendete, erklärt fih aus feiner nahen Berwanbtfchaft 
mit Landammann Bürgler. Bollettino storico 1883, p. 218. 
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entfernten Appenzell aufs lebhafteſte beſprochen und als ein 

Borgeben betrachtet, das, ähnlich wie feiner Zeit die unglüd- 

liche Verbindung Zürichs mit Ofterreich, zu einem Kriege führen 
müſſe, wenn Luzern fich nicht zum freiwilligen Rücktritt oder 
zum eidgenöſſiſchen Rechtsgang veritehen wolle. 

Zroß dieſer fehr entſchiedenen Stimmungen blieb aber bie 

Trage des Burgrechts noch längere Zeit in der Schwebe. ‘Die 
burgundiichen Angelegenheiten und die franzöfiichen Werbungen, 

bie Unterbandlungen mit dem König von Ungarn, mit Mat 

land und mit dem Papfte, der Hader um die Herrichaften in 

der Wadt, die erniten Erörterungen, zu denen ein Streit mit 
der Stadt Konftanz wegen des Landgerichts im Turgau führte ?), 

und zahlreiche andere diplomatische Aktionen befchäftigten bie 
Eidgenofjen den größten Teil ver Sabre 1479 und 1480 hin⸗ 
durch. 

Aber mit dem Ablauf bes letztern Jahres traten die innern 
Segenfäge wieder mit aller Macht in den Vordergrund. Luzern 

und die Waldjtätte wurben aufgefordert, auf ben 5. Februar 
1481 beicheidene, vernünftige Männer nah Stans zu fenden, um 
bag Recht zu vollziehen ?), und mit diefem Tage wurbe eine 

ununterbrochene, das ganze Jahr 1481 erfüllende Reihe von 
Berbandlungen über das Burgrecht eröffnet. Schon eine Bor- 
frage regte die Leidenfchaften in hohem Maße auf. Die Wald- 
jtätte verlangten, daß jedes Land auf einem Rechtstage bie 

gleiche Zahl von Schiebsrichtern zu ftellen befugt fei, wie Lu- 
zern, während Quzern bie brei Länder als eine einheitliche Partei 
betrachtete, ber fein numerifcher Vorzug in der Zuſammen⸗ 
jegung des Gerichtes gebühre. Die Länder mußen unter ber 

Einwirkung der übrigen Orte entgegenlommen und das Prinzip 

gleicher „Zuſätze“ anerkennen 2). Aber aus irgend einem Grunde 
kam es num doch nicht zu förmlicher Nechtsverbanplung, und 

1) Werder, Konflanz und bie Eidgenoſſenſchaft (Programm der 

Realſchule zu Bafel 1885), S. 3. Pupikofer, Geſchichte des Thurgaus 

I?®, 69ff. 
2) Abſchiede III1, 89, Nr. 97. 

3) Abſchiede IIL,ı, 93. 692— 694. 
18* 
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da angefichtS der energijchen Unterftügung, die Luzern in feiner 
jelbftbewußten Haltung bei den Städten fand, auch alle güt- 

lichen Vorſchläge erfolglos blieben, jo nahm der Streit all. 

mäblig ben peinlichiten Charakter an. 

Indeſſen verfuchten die bervorragenditen Männer aus ben 
Ländern und den Stäbten mit reblicher Anftrengung das 
Außerfte, den Ausbruch eines Bürgerkrieges, abzuwenden. 

Das Enticheivende war, daß man auf die ſchon früher an- 

geregte Erweiterung und Entwidelung des Sempacher Briefes 

mit Berüdfichtigung derjenigen Verbhältnifje, welche das Burg⸗ 
recht der fünf Städte veranlaßt hatten, zurückkam. Nach müh- 
famen Verhandlungen in Luzern, Zofingen und Zug wurben 

auf einem Tage zu Stang vom 22. bis 30. November !), 
unter Bejeitigung des Rechtsverfahrens, die wejentlichiten Punkte 

einer gütlichen Übereinkunft feftgefegt. Die Länder ließen fich 
berbei, ihr Landrecht mit dem Biſchof von Konftanz preiszu- 
geben und den Städten burch ein befonderes Verlommnis bie 

für die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung nötigen Garan- 
tien zu gewähren, die Stäbte ihrerſeits erklärten fich bereit, 
auf ihr Burgrecht zu verzichten, fofern Freiburg und Sol 
turn — und dieſe Bedingung jtellten fie mit allem Nach—⸗ 

druck — als wirkliche Bundesmitgliever in die Eidgenoſſenſchaft 

der act Orte aufgenommen würben. Zu einer Schlußver- 
handlung („zu endlichem Beſchluß ohne alles Hinterfichhringen“), 
in der fich die oberftien Gewalten der Orte über die befinttive 
Ratifilation der Vereinbarung erklären follten, wurde ein letzter 
Zag auf den 18. Dezember wiederum nach Stans angeſetzt. 

Aber als die Boten der Städte und Länder zur verab- 
redeten Zeit in Stans zufammentraten, drohte der mühſam 
vereinbarte Friedensentwurf vornehmlich wegen der Differenzen 
über bie künftige bundesrechtliche Stellung von Freiburg und 

1) Segeffer II, 67. Bei der Bearbeitung bes die Jahre 1478 bis 
1499 umfafjenden Abſchiedebandes (III,ı, Zürich 1858) waren Segeſſer 
bie meiften diefer Verhandlungen noch nicht bekannt geworden. Bgl. bie 
Notiz M. v. Stürlers im Anzeiger fr ſchweizer. Gefchichte und Alter- 
tumsfunbe 1859, &. 49—51. 
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Soloturn zu jcheitern. Umſonſt verjuchte der ſoloturniſche Abs 

geordnete, Hans vom Stall, die Länder in bejondern Kon- 

ferenzen durch weitere Zugeftändniffe zu einer Annäherung zu 
bewegen. Unverrichteter Dinge hoben die Gefandten nach bittern 
Verhandlungen am vierten Tage, am 22. Dezember, noch vor 
der Mittagszeit die Sitzung auf und rüfteten fich zur Abreife. 

Es ſchien als ob das Schwert enticheiven und bie Eidgenoffen- 

ichaft fich auflöfen folltee Da trat mit wunderbarer Wirkung 

ein Wort des Bruders Klaus dazwiſchen und löſte den poli⸗ 

ttichen Konflikt, jo daß nachmittage um 5 Uhr der Triebe ge 

ichloffen war. Glockengeläute trug die frohe Kunde über Berg 
und Thal‘). | 

Es tft ung vergännt mit Hinreichender Klarheit zu erkennen, 
wie dies geſchah. 

Weit verbreitet war ſchon längſt der Ruf des Obwaldner 

Eremiten Niklaus von Flüe. Er hatte, von einem unwider⸗ 
ſtehlichen religiöfen Zuge erfaßt, mit 50 Jahren feine Familie 

verlaffen und im Ranft am Ufer des Melchbaches fich eine 
Sidelei gewählt, um dort in ruhiger Beſchaulichkeit und ftrenger 

Selbſtkaſteiung feinem Seelenbeil zu leben. Aber ver eigen- 

tümliche Mann, der in jüngern Jahren feinen bürgerlichen 
Pflichten zu Haufe und im Felde getreulich nachgelommen war, 

fonnte nicht umhin, von feiner abgelegenen Wohnung aus ben 

Gang der öffentlichen Angelegenheiten mit Aufmerkſamkeit zu 
verfolgen. Und wie er fich feineswegs von der Welt abwandte, 

jo traten auch Einheimifche und Fremde in perjönliche Ver⸗ 

bindung mit ihm. Die unter dem Zuthun jeiner geiftlichen 
Freunde früh verbreitete, von ihm niemals Mar zurückgewieſene 
Legende, daß er ohne alle Teibliche Speile nur von dem Ge- 

1) Schreiben von Schwiz an Rapperswil vom 22. Dezember 1481, 

mitgeteilt von Ridenmann im Archiv für fohweizer. Gefchichte VI, 158. 
Bol. auch den Brief des Soloturner Stadtfchreibers Hans vom Stall an 

Mülhauſen vom 31. Dezember: „es ift groß frdud in allem land mit 
fröud Tüten und fingen ber einhellifeit“. Mossmann, Cartulaire de 
Mulhouse IV, 305, Nr. 1843. Ming, Der felige Eremite Nilolaus von 
Flüe III, 2827. 
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nufje der Hoftie fich erhalte, umgab feine Geftalt mit einem 
geheimnisvollen Nimbus und ließ ihn in ben Augen des Vol⸗ 

te8 als einen gottbegnaveten Heiligen erjcheinen. Für viele 

war er ein gefuchter Ratgeber in fchiweren Fragen; denn mit 
feinem wahrhaft frommen Welen und feiner ftarlen Innerlich- 

feit verband fich eine lebensfundige und verſtändige Beurteilung 
der profanen Dinge. 

Diieſem Manne blieben nun bie Zerwürfniffe in der Eid 
genoffenfchaft nicht verborgen. Dem zügellojen Treiben des 

Söldnerweſens abhold, nach feiner ganzen Anlage ein Freund 
bes Friedens, ergriff er manche Gelegenheit, um im Stillen 
bie aufgeregten Gemüter zu beruhigen. Er ftanb ſeit bem 

Sabre 1478 in vertrauter Verbindung mit Luzern, das ihn 
wiederholt Durch angejehene Magiftrate um feinen Einfluß für 
eine erträgliche Löſung des Streites mit den Ländern anging ?). 

Wohl nach feinem Rate wurde das inmitten ber Walbftätte 
gelegene Stans als Verfammlungsort für die wichtigen Tage 

fagungen im November und Dezember 1481 erforen ?). So 
erklärt e8 fih, daß man hier noch im letzten Augenblide an 

den Bruder Klaus gelangte. Der Pfarrer Heinrich am Grund 

zu Stans, ein geborner Luzerner, eilte nach dem Ranft, nahm 

feine Ratjchläge entgegen und überbrachte fie ben Gejanbten, 
bie auf die dringenden Bitten des Getjtlichen noch einmal zu⸗ 

fammentraten. Wie auch die Meinung des Eremiten gelautet 
haben mag: ihre Berlündung durch den „ehrlichen frommen 

Priefter“ machte auf die Tagherren einen ſolchen Eindruck, daß 
fie fich in Fürzefter Zeit über bie ftreitigen Punkte zu verftän- 

digen vermocten. „So 558 die Sade am Vormittag ge 

weſen“, erzählt ein Augenzeuge, „io war fie boch von biefer 

Botſchaft an viel beffer und in einer Stunde gar und ganz 

gerichtet und abweg gethan.“ Die Tagſatzung anerlannte aus» 

brücklich, daß das Verſöhnungswerk durch die Treue, Mühe 

und Arbeit des Bruders Klaus zuftande gelommen fe. Das 

1) Eintragungen in den Luzerner Umgeloblichern, bei Segeſſer II, 

106 f. 

2) So berichtet wenigftens Etterlin, Kronita (1752), ©. 218. 



Drittes Kapitel. Überwindung innerer Krifen. 279 

Volk verehrte ihn dankbar als einen Friedensmann, ber die 
Eidgenoſſenſchaft aus ſchwerſter Not gerettet habe !). 

Die Nejultate der am 22. Dezember 1481 zum Abſchluß 
geführten Unterbanblungen find nun in dem ewigen Bunde 
der acht Orte mit Freiburg und Soloturn und in 
dem eigentliden Stanfer Verkommnis nievergelegt. 

Jener Bund trat an die Stelle des ftädtifchen Burgrechts, 
das ein Hauptgegenjtanb bes innern Haders gewejen war. 

Thatſächlich galt Soloturn ſchon längſt als ein Glied ber 

1) Das widtigfte aus ber faft unüberfehbaren Kitteratur über Niklaus 

von Flüe und feinen Anteil an dem Friedenswerk bes Jahres 1481 hat 
G. v. Wyß in ber Allgem. dentſchen Biogr. VII (1878), ©. 139, zufammen- 
geftellt. Faſt gleichzeitig find Segeffers höchſt auffchlußreiche „Beiträge zur 
Geſchichte des Stanfer Verkommniſſes“ in zweiter Bearbeitung erſchienen. 

Er führt (Samml. U. Schriften II, 94 ff.) in fharffinniger Weife aus, auf 
welche Punkte fih fehlieglih die Einwirkung des Eremiten nur beziehen 
tonnte. Vgl. die anfchließenden kritiſchen Erörterungen P. Vauchers: 
„Encore un mot sur Nicolas de Flue“, in feinen Me&langes d’histoire 
nationale (Lausanne 1889), p. 65—72. Bon neuern Arbeiten feien noch 
erwähnt: Riggenbach, Nikolaus von Flüe (Bafel 1882). Herzog, 
Bruder Klaus (Bern 1887). 3. 3. von Ab, Des feligen Einfteblers 
Nilolaus von Flüe wunderbares Leben, fegensreiches Wirken und gott- 

felige8 Sterben (Einfideln 1887), eine populäre Feſtſchrift zur vierhundert⸗ 
jährigen Tobdesfeier „des feligen Landesvaters“, die eine durchaus erbau- 

liche Tendenz verfolgt und ben kritiſchen Fragen mit gewandter Dialektif 
aus dem Wege gebt. — Daß der Bruder Klaus auf der Tagſatzung in 
Stans perfönlich erfchienen fei, fagt kein einziger Zeitgenoffe, unb ver 
are, durch Bilder illuftrierte Bericht des Augenzeugen Diebold Schil— 
fing (Schweizer Chronik, S. 96) ſchließt eine foldhe Annahme für jeben 
Unbefangenen aus. Es ift ſchwer zu begreifen, wie Joh. v. Müller 
(8b. V, 1826, ©. 250) die abweichenden Darftellungen bes 17. Jahr⸗ 
hunderts noch weiter ausfhmüden und bie „Dreifiigleit” haben konnte 

(f. ©. Freytags Abhandl. über „Nilolans von ber Flüe“ in der Wochen- 
ſchrift: „Im neuen Reich“ 1872, I, 654), die Berufung auf die urſprüng⸗ 

lichen Berichte eine leere Einrebe zu nennen. Indeſſen hat no I. Ming 
beinahe den ganzen britten Band feines umfangreichen Werkes (Der felige 

Eremite Nitolaus von Flüe, 4 Bbe., Luzern 1861—1878) dem fruchtlofen 
Verſuche gewidmet, die perjänliche Anweſenheit bes Eremiten in Stans zu 

erweifen. Siehe Bauchers Polemik im Anzeiger für fchweizer. Geſch. 

1871, ©. 162—166; 1872, ©. 212—214. 
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Eidgenoſſenſchaft, wenngleich e8 nur mit Bern birelt im Bunde 

ſtand, denn bei allen wichtigen Staatöverträgen feit dem Enbe 
des vierzehnten Jahrhunderts war e8 berangezogen worden und 
Batte in den Urkunden fait ausnahmslos feinen Play mitten 

unter den eidgenöffiichen Drten eingenommen ?). Freiburg war 
wenigitend feit dem Ausbruch der Burgunder Kriege in ein 

engeres Verhältnis zur Eidgenofienichaft getreten. Beide Stäbte 

beſaßen auch ſchon anfehnliche Gebiete, und doch Hatten fie bi8- 
ber vergeblich die Zulaffung als wirkliche Orte nachgefucht, in» 

bem bie Länder ber Verftärkung des bürgerlichen Elementes 
bebarrlichen Widerſtand entgegenfegten ?). Jetzt endlich, nach 

ber Epilode des „Burgrecht3’, erfüllte fich ihr Wunſch; nur 

mußten fie fich gewiſſe Einſchränkungen gefallen laſſen, deren 
Anerkennung die Waldftätte in den vorausgegangenen Unter⸗ 
handlungen hartnäckig geforvert und zur Bedingung ihres ſchließ⸗ 

lichen Einlenkens gemacht hatten. 
Freiburg und Soloturn wurden als Eidgenofien anerlannt, 

durften aber dem Bunbesbrief zufolge ohne Erlaubnis der acht 

Orte ober ihrer Mehrheit Feine weitern Verbindungen jchließen 

und verpflichteten fich, in Fällen eigener Kriegsnot einen Waffen- 
jtilfftand oder Frieden nach dem Gutfinden ber acht Orte an- 
zunehmen. So waren fie in ber Freiheit ihrer Politik ge- 

bemmt, und die Vorſchriften Hatten injofern etwas Anſtößiges, 

als fie nicht zu allgemeinen eidgenöſſiſchen, für jedes Bundes» 
mitglied verbindlichen Grundfägen erhoben wurden. Immerhin 

berubten fie im Grunde auf einem richtigen Prinzip und ent» 

fprachen dem politiichen Intereſſe der beftehenden Eidgenoſſen⸗ 
ichaft, die man vor den Gefahren neuer Sonderbündnifie und 
unbegrenzter Kriegsbeſchwerden jchügen wollte. Auch in ben 

Artileln über die gegenjeitige Hülfeleiftung zeigte fich einige Un» 

gleichheit, indem Freiburg und Soloturn ihren Verbündeten 
auf geichebene Mahnung ihre Kontingente unverzüglich, wohin 

. 1) Siehe die Iubiläumsfchrift von I. I. Amiet, Solotum im 

Bunde ber Eidgenofien (1881), S. 2—3. 
2) Oechsli, Orte nnd Bugevanbie (Jahrbuch für ſchweizer. Geſch. 

XIII), ©. 34ff. 
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fie gerufen würden, ſchicken jollten, während umgelehrt die acht 

Drte den beiden Städten ihre Hilfe nur innerhalb eines be- 

ftimmten, ungefähr den heutigen gleichnamigen Kantonen ent» 
fprechenden Xerritoriums zu gewähren hatten. Und enblich 

follten jeweilen bei der eiblichen Erneuerung der Bünde bie 

Driefe für Freiburg und Soloturn nicht beſchworen, fondern 
nur „erleien” werden. Auf dem Fuße völlig gleicher Stellung 

und durchaus im Sinne des überlieferten eidgenöſſiſchen Rechtes 

war dagegen das fchtensgerichtliche Verfahren bei Streitigkeiten 

der fontrabierenden Parteien formuliert, und vollends wurden 
bie beiden Stäbte über den Rang von bloßen zugewandten 

Orten durch eine Beitimmung erhoben, die ihnen einen Anteil 

an den fünftigen Eroberungen der Eidgenoſſen in gemein- 

ſamen Stiegen zugeitand. Je zehn Siegel befräftigten bie 

Bundesurfunden ?). 
Wenn e8 in den nächiten Jahren trotzdem geſchah, daß die 

Länder den Freiburgern und Soloturnern das Recht des regel⸗ 

mäßigen Anteils an den gemeinſamen Tagſatzungen beſtreiten 

und fie in die Reihe der halbbürtigen Bundesglieder zurück. 
drängen wollten 2), jo beweift dies nur, wie tief bie Gegenjäte 

eingeiwvurzelt waren und wie eiferfüchtig die Walbftätte bei der 
Ausbreitung des föderativen Kreifes einen Vorrang feitzuhalten 

1) Abſchiede III, 51, 698—701. Segeffer II, 164—168. Bol. 
Bluntſchli, Geſchichte des fehweizerifhen Bundesrechtes I? (1875), 

S. 150-164. Amiet, Soloturn im Bunde der Eidgenofien (mit ur⸗ 
kundlichen Beilagen unb einer verkleinerten Photographie des Bunbes- 
brief). Raedl&, Notice sur l’entree du canton de Fribourg dans 
la Confederation suisse (Revue catholique 1887, mit bemerkenswerten 

Auszügen aus den Freiburger Staatsrechnungen 1481/1482, mo e8 unter 
anberm Heißt: „A Jehan Guillaume [marchand de drap] por dues 
pieces de drap, lune blanche laultre grise, donnees por Dieu, a Bruder 

Claus, 13 livres 5 sols.“ — Au Landveibel de Underwald por une 
robbe quil Iy fust promise quant le bund se fist entre les X quan- 

tons, 6 livres“). Daguet, Histoire de la ville et seigneurie de 

Fribourg, p.177—179. Strickler, Schweizerifches Berfafjungshüchlein 
(Bern 1890), ©. 30f. 

2) Oechsli a. a. O., ©. 39ff. Amiet, ©. 56ff. 
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fuchten, den ihre gerade damals mit aller Lebendigkeit in Liedern 

und Chroniken aufgefrifchte Hiftorifche Bedeutung als Gründer 

ber Eidgenoſſenſchaft ihnen anzuweiſen jchien. Auf die Dauer 
vermochten fie doch nicht zu Hintertreiben, was fich feit dem 
Abſchluſſe des Bündniſſes eigentlich von felbit verftand. 

Das Berlommmis umfaßte alle wejentlichen Grundſätze 

des allmählich ausgebilveten Bundesrechts, immer in forgfältigem 

Anſchluß an früher aufgeftellte Satungen, die ihre Rechtskraft 
nach wie vor behielten. 

Die at Orte der Eidgenoffenjchaft vereinigten fich vor 

allem zur gemeinjamen, unverbrüchlichen Handhabung des Land» 

frievend. Mit Rüdfiht auf die Vorgänge der jüngjten Zeit 

verpflichteten fie fich gegenjeitig, einander weber gewaltiam zu 

überziehen, noch an Land und Leuten — durch „Abbrängen“ 

der Angehörigen — zu jchädigen. Sollte dennoch ein Ort von 

einem andern bedroht werden, jo batten alle übrigen Stände 

das angegriffene Bundesglied zu fchüken. 

Die beimatlichen Obrigkeiten mußten Zugehörige, bie ben 

Trieben brachen, d. 5. Gewalt gegen verbündete Orte übten 
oder den Aufruhr in ihr Gebiet trugen, unweigerlich betrafen. 

Doch mochten Frevler, die man am Orte ihrer That gefangen 

feßte, nach dem Hecht und Herkommen dieſes Territoriums 

gerichtet werben. 

Mit diefem Artikel im Zuſammenhang ftand die in kürzerer 
Faſſung bereits im Pfaffenbriefe erfcheinenve grundfägliche Be⸗ 
ſtimmung, daß es ſowohl in den Städten als in den Ländern 
jedermann verboten jet, ohne Erlaubnis der rechtmäßigen Obrig- 

feit irgendwelche „jonderbare gefährliche Gemeinden, Samm⸗ 
lungen oder Anträge” zu veranftalten, von welchen „Schaben, 
Aufruhr oder Unfug entftehen möchte.“ Die leitenden Be 

börden der einzelnen Bunvesgliever übernahmen es, gegen bie 

Übertreter diefer Satzung nach ihrem Verſchulden unverzüglich 
mit Strafen vorzugeben. 

Terner verfprachen fi die Stände bei Eid und Ehren, 

baß feiner die Untertanen des andern zum Ungeborfam auf- 

reizen wolle. Im Falle aber die Angehörigen eines Ortes zu 
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wirklichem Aufruhr jchreiten würden, fo follten die Eidgenoffen 

der bedrohten Obrigkeit in guten Treuen zu vafcher Wieber- 

beritellung des Gehorſams beholfen fein. 
Ein bejonderer Artifel betraf die Beuteteilung. Seit dem 

Sempacder Briefe war der Grundſatz ftetS anerkannt, daß alle 

aus der Plünderung bervorgegangene Beute nach der Zahl ver 

Mannſchaft, die aus jedem Drt im Felde geftanden, zu ver⸗ 
teilen fei. Nun wurbe hinzugefügt, daß gemeinfam gewonnene 
Zerritorien und Herrichaftsrechte gemeinfam fein, und daß die 

Summen, die bei einer allfälligen Rücklöſung folder Er- 

oberungen erzielt würden, zu gleichen Teilen an bie Orte aus» 

gerichtet werben follten. 

Der Pfaffenbrief von 1370 und der Sempacder Brief 

von 1393 erhielten ausprüdliche Bejtätigung. An den für die 

eidgenöſſiſchen Bünde feftgefegten Schwörtagen — von fünf zu 

fünf Jahren — follten diefe beiden Konkordate, wie das ganze 

Berfommnis, den Gemeinden öffentlich vorgelefen werben, 
damit alt und jung fie deſto befjer im Gedächtnis behalten 
möge. 

Zum Scluffe erklärten die acht Orte, bie wie ein ges 
ichloffener Ring allein an dem Verkommnis unmittelbar be- 

teiligt waren, daß bie Wirkung ihres Vertrages fih auch auf 

ihre Verbündeten und Zugewandten insgefamt erftrede. Er 

war aljo für alle Angehörigen der Eidgenofjenichaft, mochten 

fie genannt fein ober nicht, verbindlich. Er ergänzte und be- 

fräftigte bie Bünde und erjchten, ohne bie überlieferten födera⸗ 
tiven Berhältniffe im einzelnen anzutaften, al8 ein ſtarkes Band, 
das die durch die alten Bünde gebildeten Gruppen etdgendf- 

ſiſcher Orte zu einem ftaatlichen Ganzen ſowohl in ihrem innern 

Leben als nach außen Hin zufammenfaßte !). 

1) Abſchiede III, s, 696 —698. Segeffer II, 160—164. Bol. 

Bluntfhli, Der Tag zu Stanz um Weihnachten 1481. Archiv für 

ſchweizer. Geſchichte IV (1846), 117 ff. Gefchichte des fehweizer. Bundes⸗ 
rechtes 1°, 150ff. Joh. Meyer, Gefhichte des ſchweizer. Bunbesrechtes 

I, 462-469. 
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Das Stanſer Verkommnis ſchloß eine große innere Krifis 

ab und bezeichnet einen der bebeutendften Markſteine ber ältern 
eidgenöſſiſchen Geſchichte. Nicht daß es Die in der Biftoriichen 

Entwicelung: begründeten Differenzen ein für allemal bejeitigt 

ober den Charakter der Bünde wefentlicy umgeitaltet hätte: 

aber e8 brach die fchroffe Parteiftellung, bewirkte eine Um⸗ 
ftimmung der Gemüter und ftärkte in Städten und Ländern 
das Bewußtſein der Zufammengebörigkeit, der gegenfeitigen Un 

entbehrlichleit. Indeß haben gerade einige der wichtigiten Be⸗ 

ftimmungen der Urkunde in neuerer Zeit eine abfällige Beur- 
teilung gefunden, jo jenes Verbot aller gefährlichen Gemeinden 

oder Anträge und die Verpflichtung der Obrigfeiten, einander 

gegen ungeborfame Unterthanen beizuftehen. Man meinte wohl, 

durch dieſe Vorfchriften ſei das Vereinsrecht, das Petitionsrecht, 

und jede freie politische Thätigkeit des Volkes grundjäglich auf⸗ 
gehoben worben ?). 

Allein die Satungen gingen aus einer natürlichen und not» 

wendigen Reaktion gegen ordnungsloſes Treiben und ungebuns 

denes Freibeuterwejen hervor und waren leineswegs gegen bie 

Bollsfreiheit gerichtet. Unter den verbotenen Vereinigungen 
find nicht die regelmäßigen, in Recht und Herlommen begrün⸗ 

beten Gemeinveverfammlungen ber Stäbtebürger und Lan» 

bewohner, ſondern Tediglih die tumultuariſchen Zujammen- 

rottungen der „laufenden Knechte“ verftanden, welche die ein- 
zelnen Drte ſchon längft unterfagt Hatten. Dieſe Verbote 

wurben jeßt zur Bundespflicht erhoben. Die Eidgenoſſen zeig- 

ten fich entichloffen, im Interejje des Landfrievens . und einer 
verftärften obrigkeitlichen Gewalt bie willfürlichen, leicht zu 

anarchiſchen Zuftänden führenden Anfammlungen größerer Volks⸗ 

maffen zu beichränfen ?) und durch ſtrenge Handhabung ber 
vereinbarten Maßregeln ihre vepublifaniiche Freiheit gegen die un⸗ 

berechenbaren Übergriffe unternehmender Rottenführer zu fchügen. 

1) Siehe die fharfen Bemerkungen S. Bögelins im „Lehr- und 

Leſebuch für die Volksſchule“, 2. Teil (Züri 1872), S. 208. 

2) Ein Anlauf von Schwiz im Sunt 1489 zur Befeitigung dieſes 
Artikels (Abſchiede III,ı, 32411) Hatte denn auch feinen Erfolg. 
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Später freilich, nach der Reformation, in den Zeiten des ſtaat⸗ 

lichen Abſolutismus, bat die mißbräuchliche Anwendung biejer 

Artikel den Trägern der öffentlichen Gewalt als wirffamite 
Handhabe zur Unterbrüdung der Volksrechte gedient. 

Es Hieße aber das hiſtoriſche Urteil in ungeböriger Weife 
trüben, wenn man das Stanſer Verkommnis für die Aus 

ſchreitungen ber obrigfeitlichen Machtanſprüche im 17. Jahr⸗ 
hundert verantwortlich machen oder über feine Beftimmungen 
nach der modernen Auffafjung bes republikaniſchen Staatsrechts 

richten wollte. Eine Übereinkunft, die aus ben allgemeinen 
Devürfniffen einer Zeit hervorgegangen ift, findet ihre Necht- 

fertigung in fich ſelbſt. Mögen dann in ber Folge andere 

Begriffe mit ihrem Buchſtaben verbunden worden fein und 
neue Ideen ihre Wirkiamkeit überwunden haben, jo wird man 

ſich doch ftet8 daran erinnern, daß Form und Geift des Kon- 
kordates urjprünglich miteinander in vollem Einklang ftanden 

und daß e8 nicht nur vorübergehend, ſondern in allen wechſeln⸗ 
den Ereigniffen von drei Iahrhunderten die Beitimmung eines 
gemeinjamen bunvesrechtlichen Grundgeſetzes der Eidgenoſſenſchaft 
erfüllte. 

Allerdings eine eigentliche Verfaffung im Sinne der Neu 

zeit war das Stanfer Verkommnis ebenjo wenig als die frühern 

eidgenöſſiſchen Konkorbate, deren Feſtſetzungen es aufnahm oder 
weiter bildete. Es trat Teineswegs an die Stelle der alten, 
mannigfach ineinander greifenden Bunvesverträge und beſchränkte 

“nur in geringem Grabe die eiferfüchtig feitgehaltene partikulare 
Selbſtherrlichkeit. Im den einzelnen Bundesgliedern pulfierte 
nah wie vor ein eigenartiges Leben, und eben damals ent- 
wickelte fich diefes, zumal in einigen größern Stäbtelantonen 

in jo mächtiger Weiſe, daß die ganze Eidgenoſſenſchaft unter 
ben Wirkungen der Iolalen Vorgänge erjchüttert wurde. 



2356 Fünftes Bud. Anteil ber Eidgenoffen an ber europ. Politik. 

II. ®olitifche Bewegungen in Bern und Zürich. 

Allenthalben, in den wirklichen wie in ben zugewandten 

Orten, bemübten fich in jener Zeit die Obrigfeiten, Die über- 

hieferte Zeriplitterung der öffentlichen Verhältniſſe durch eine 

gleihmäßigere Verwaltung zu verdrängen und ihren Territorien 
einen einbeitlicheren Charakter zu verleihen. Das war die von 
franzöfifchen Einflüffen geförderte Grundrichtung innerer Politik 
in den legten Jahrzehnten bes 15. Jahrhunderts. Im Zur 
ſammenhang damit ftand da und dort eine Neugeftaltung bes 

ſtädtiſchen Regiments, die fich bald in ruhiger Weife, bald unter 

ernften Störungen des Friedens vollzog. 

Die Anfänge diefer Bewegungen laffen ſich ſchon in ber Zeit 
vor den Burgunder Kriegen wahrnehmen. Merkwürdig und 

tppifch in feiner Art war ein Vorgang in Bern, den man ben 

Zwingberrenftreit genannt bat. 

Es ift an anderer Stelle !) ausgeführt worden, wie ed der 
Stadt Dern ſchon im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts ge, 

lungen war, durch Kauf, Pfandichaft oder Eroberung eine Reihe 
von Herrichaften in ihren Beſitz zu bringen und zugleich ven 

größten Teil fowohl der umwohnenden abeligen Grundherren 
als der geiftlichen Stiftungen durch Burgrechtsverträge in ihr 

Intereffe zu ziehen. Nach dem Sempacder Kriege Batte fie 
im Kampfe gegen Dfterreich die Landgraffchaft des linken und 
1406 dur Kauf von den verarmten Grafen von Kiburg auch 

die Landgrafichaft des rechten Areufers erworben, jo daß bie 
Stadt feither im Namen des Reichs über beinahe alle &e- 
biete, die heute den jogenannten alten Kanton zujfammenjeßen, 

bie Iandeshoheitliche Gewalt: die Handhabung des Landfriedens, 
das Recht des Mannichaftsaufgebotes, den Steuerbezug und bie 
hohe Gerichtsbarkeit ausübte Durch ein Privilegium bes: 
Königs Sigmund vom Jahre 1415 fanden dieſe Rechte fürm-. 
liche Bejtätigung 2). Indem nun aber die Stadt fih in der 

1) Bd. I, S. 227 ff. 
2) Urkunde vom 23. März 1415, abgebrudt bei K. Geiler, Geld. 

ber bernifchen Berfaflung (Bern 1888), S. 78, Beilage IV. 
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Folge anfjchidte, die Landesverwaltung einheitlich zu orbnen, 

begegnete fie auf Schritt und Tritt ben unbequemen Ans 

ſprüchen jener adeligen „Tiwingberren‘, die allmählich, zum 

Zeil nicht ohne ausdrückliche Zuftimmung Berns, die Summe 
ber öffentlichen Gewalt in ihren Territorien übernommen und 
fih von der landgräflichen Gerichtsbarkeit erimiert hatten. ‘Die 

Herren beriefen ſich auf ihren verjäßrten Befig und wiefen jede 

von der neuen Landeshoheit abgeleitete Zumutung der Stadt 

als einen unbefugten Eingriff in ihre verbrieften Rechte ab. 
Es entftand ein andauernder Konflikt, deſſen jung um fo 
größere Schwierigkeiten bereiten mußte, als die Rechtsverhältniſſe 
in buntefter Weiſe fich durchkreuzten, und als die „Zwing- 
herren”, die meiltend in der Stadt ſelbſt nievergelaffen waren, 

durch ihren Reichtum, ihre Kriegserfahrung und abminiftrative 

Züchtigfeit den entjcheidenden Einfluß auf die Führung der 
öffentlichen Angelegenheiten übten ?). 

Da fand fih 1470 unter der Bürgerfchaft ein Mann, der 
den Mut Hatte, „zu Nut und Ehre ber Stadt“ den Kampf 

mit den in Rat und Ämtern allmächtigen Gefchlechtern aufzu- 
nehmen. Es war Peter Kiftler, feines Berufes ein Fleiſcher, 
aber ein gewanbter Mann, in Geichäften wohl erfahren, ehr- 
geizig und berebt, der Venner feiner Zunft. Es gelang ihm, 

in einem der Landgerichte, deſſen Verwaltung ihm als Venner 
übertragen war, einen Kompetenztonflift hervorzurufen und da⸗ 

mit eine demokratiſche Bewegung einzuleiten, infolge deren er 
felbft zu Oftern 1470, bei der regelmäßigen Erneuerung ber 

fämtlichen Negierungsbehörben, auf den Stuhl des Schultheißen 

erhoben wurde. Nach langen parlamentarijchen Verhandlungen 
und politiichen Kämpfen, von beren Gang und der Stabt- 

Ichreiber Thüring Frickart eine Darjtellung von unvergleichlicher 

Anfchaulichkeit Kinterlaffen hat, wurde mit den Twingherren 

unter Zuthun der intervenierenden Eidgenoſſen eine friebliche 

1) Bgl. die eingehende rechtshiftorifche Unterfuchung von Ed. v. Wat- 

tenwyl, Über das Bffentliche Recht der Landſchaft Kleinburgund vom 
13. bis zum we Bi 15. Jahrhunderts, im Archiv für ſchweizer. Geſch. 
XIII (1862), S 
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Vereinbarung erzielt. Kiftler errang einen höchſt bebeutfamen 

Sieg, indem er einige wefentliche Konzeifionen zugunften ber 

Bürgerſchaft und ihrer hoheitlichen Befugniffe über das Land 

durcchzufegen wußte. Das wichtigfte in dem Twingherrenvertrage 

vom 6. Februar 1471 war, daß bie niebere Gerichtsbarkeit 

von der höhern beftimmt ausgeſchieden wurde. Jene allein 
verblieb den Twingherren; biefe kam ber jtäbtijchen Regierung 

zu. So brach die Stadt vollends mit dem auf ihrem Terri⸗ 

torium ausgebreiteten Feudalſyſtem und lenkte, ihre Aufgabe 

Har erlennend, in die Formen der modernen Staatsverwaltung 

ein. Dabei bleibt e8 beachtenäwert, daß dieſe in bie Rechts⸗ 

zuftände tief eingreifenden Änderungen ohne jene argen Gewalt. 

ſamkeiten durchgeführt werden Ionnten, die ſolche Umgeftaltungen 

in den ftäbtifchen Gemeinweſen jener Zeit zu begleiten pflegten. Die 

Herren von Diesbach, von Bubenberg, von Scharnachthal und 

andere, die am meijten von den Neuerungen betroffen wurden, 

fügten fich in dem Prozeſſe mit ſtaatsmänniſcher Bejonnenheit 
und ſtolzer Selbjtbeberrichung den Forderungen ber Stabt und 

verhinderten durch ihre Achtung gebietende Haltung den Aus 
bruch der rohen Xeibenichaften. Der Urheber der Reform 

wurde zwar nach dem Ablauf feines Amtsjahres nicht wieber 

zum Schultheißen erwählt, behielt jedoch eine ehrenvolle Stellung 
bis zu feinem Tode (1480) '). 

Weit ftärlere Erjchütterungen erlitt nach) ben Burgunder 
Kriegen die Stadt Zürich burch die Waldmanniſchen Reform⸗ 
verjuche. 

1) Die Hauptquellen für die Kenntnis biefer Vorgänge in Bern, 
Zhüring Frickarts Twingherrenſtreit und Benedikt Tihadt- 
lans Berner Chronik, Hat G. Studer in den Quellen zur Schweizer 
Geſchichte, 8b. I (1877), ©. 19ff. Herausgegeben. Vgl. Tillier, Ge 
ſchichte des eidgen. Freiftantes Bern II (1838), 169ff. Blöoſch, Peter 

Kiſtler, Art. in ber Allgem. beutfchen Biographie XVI, 383—40, und in 
ber Sammlung bernifcher Biographieen I, 118—116. 8. Geiſer a. a. 
O., ©. 44ff. Frickarts Yitterarifhe Bedeutung hebt Bächtold, Ge- 
dichte der bentfchen Litteratur in der Schweiz, ©. 223, im Zufammen- 
bang mit ber Würdigung ber hiſtoriſchen Profa jener Zeit hervor. 
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Hans Waldınann tft vielleicht der erfte zürcherifche und eid⸗ 

genöſſiſche Staatsmann, deſſen Leben und Charalter fich in beftimm- 
ten Umriſſen erkennen laſſen. Über Rudolf Brun, den erften 
Dürgermeifter Zürichs, find wir höchſt ungenügend unterrichtet. 

Wir fönnen in den Hauptlinten die pofitiven oder negativen Refuls 

tate feiner Politit verfolgen; aber die eigenartigen Züge feines 
Weſens und die tiefern Beweggründe feines Handelns find ung 

verfchloffen. In Waldmann tritt ung eine inbivibucll geftaltete, 

lebensvolle Perjönlichkeit entgegen, deſſen äußere Erfcheinung !) 

und durchgreifende Wirkſamkeit mit ihrer jähen Rataftrophe fich 

unvergeklich in bie Erinnerung der Zeitgenoffen prägte ?). 

In früher Jugend fam Waldmann aus dem Zuger Lande, 
wo er um 1435 geboren war, nah Zürich. Er erwarb fich 

bier das Bürgerrecht, zeichnete fich in verfchtebenen Feldzügen 

Durch Eriegerifche Tüchtigfeit, aber auch durch unbändige Rauf⸗ 

luſt gus und wußte raſch durch Heirat und gefchäftliche Routine 

1) „und ſchätzat man in für ben wifeften und Küpfcheften Aidgnofien.” 

Fridolin Sihers Chronik, herausgegeben von E. Götzinger in den 

St. Galler Mitteilungen zur vaterländ. Geſchichte XX (1885), ©. 26. 
Dal. Anshelm, Berner Chronik I, 335. 

2) Die widhtigften von 1780—1889 erſchienenen Arbeiten über Wald- 

mann bat Dändliler in feiner bei Anlaß der vierhundertjährigen Er- 

innerungsfeier (Suni 1889) veröffentlichten Schrift: „Hans Wald- 

mann und die Zürcher Revolution von 1489” (Zürich), ©. 68f., zu⸗ 
fammengeftellt. Der Berfaffer führt in biefer Schrift im Anſchluß an feine 
früheren Studien und Darftelungen („Hans Waldmanns Jugendzeit und 

Privatleben” 1878. — „Baufteine zur politiſchen Gefhichte Hans Walb- 
manng und feiner Zeit“ [Iabrbuch für fchweizer. Gelchichte V 1880]. — 

„Geſchichte der Schweiz“ II 1885) den von Bluntſchli in feiner Ge- 
Schichte der Republit Zürich II (1847) allzu hoch gemerteten perfünlichen 

Anteil Waldmanns an der politifchen Reformbewegung Zürichs auf ein 

den thatſächlichen Verhältniſſen genauer entfprechendes Maß zurück. Einen 
mehr populären Charakter haben die gleichzeitig publizierten Geben kſchriften 

von ©. H. Wunderli, Hang Waldmann und feine Zeit, und von 

Franz Waldmann, Hans Waldmann, Bürgermeifter von Zürich. 

Siehe ferner die im Katalog der „Waldnann-Ausftelung” (Zürich 1889), 

©. 14—15, und im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1890, ©. 63f., 

aufgeführte Waldmann-Fitteratur. — Einzelne Litteratur- und Duellen- 
nachweiſe folgen an ihrer Stelle. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoffenih. IL. W 
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aus den handwerklichen Kreiſen, denen er urſprünglich als 

Gerber angehörte, auf eine höhere foziale Stufe vorzurüden. 
Doch wurde er erft jpät (1473) in ven jtäbtiihen Rat ges 

wählt; denn die vornehmen Familien der Konftaffel ſcheuten 
feine Derbheit und Gewaltſamkeit. 

Aber während der Burgunder Kriege, in welche der tapfere 

Mann wieberbolt als ein hervorragender Führer eingreifen 

fonnte, gelangte jeine auf eine umfafjende Wirkſamkeit angelegte 

Kraft zu voller Entfaltung. Er trat von da an in den Vorder» 
grund der zürcerifchen und eibgendififchen Politik. 

Durchgehen wir die eidgendjfiichen Abjchiede jener Periode, 

oſo begegnet ung Waldmann in den Jahren 1474—1489 wohl 
50mal als Bote des Standes Zürih auf den Tagſatzungen, 

und zwar vornehmlich bei ſolchen Zufammenlünften, in denen 

bebeutende Fragen ber auswärtigen Bolitif zur Behandlung 

famen. Er war dabei, ald 1477 die Beziehungen zu Lothringen 

und Burgund geregelt werben follten. Er bethätigte fich 1479 

nad der Schlacht bei Giornico an dem frieblichen Ausgleich 

mit Mailand. Er vertrat Zürich in den Verhandlungen über 
die Bündniſſe der Eidgenoffen mit dem König Matthias Cor⸗ 
vinus, mit Papſt Sixtus IV. und feinem Nachfolger Inno> 

cenz VIIL, mit Ludwig XI. und Karl VIII. von Frankreich, 
mit dem Grafen Eberhard von Württemberg, mit den Städten 

Scaffhaufen und Mülhaufen, die engern Anſchluß wünjchten. 

Mit allen beveutenderen Eingenoffen fam Waldmann auf diejen 

Zagen in Verbindung; er verkehrte mit den Geſandten aller 

umliegenden Staaten. In feiner Perſon repräjentierte fich bie 

mächtige Stellung der Schweiz nach den Burgunder Kriegen. 

Freilich fette er fich in jeiner politiſchen Laufbahn mandem 

Tadel aus. Der Dämon des Ehrgeizes verleitete ihr zur An» 

nahme von Penfionen und Gnadengeſchenken fremder Fürften, 

und zuweilen ließ er fich im wichtigen Angelegenheiten mehr 

durch perſönliche Interefien, als durch die pflichtige Rückſicht 

auf ven Nuten und die Ehre der Eidgenoſſenſchaft beſtimmen. 

Auf der Gefandtfchaftsreife, die er im Herbft 1477 mit Adrian 

von Bubenberg und Hans Imhof zur Vermittelung eines Frie⸗ 



Drittes Kapitel. Überwindung innerer Krifen. 291 

dens zwiichen Ludwig XI. und der Freigraffchaft unternahm 1), 
gab er fich völlig dem franzöfifchen Vorteil hin. Wenige Wochen 

nach jeiner Rückkehr erhielt er einen Benfionenbrief, durch 

‚ welchen ihm der König in betracht der guten und angenehmen 

Dienfte, die von ihm auch in Zukunft zu erwarten feien, und 

in der Abficht, ihm die Führung eines ftandesgemäßen Auf⸗ 

wandes zu erleichtern, eine Schenkung von 600 Livres als 

jährliche Penſion verorbnete 2). Indem er fich biefes Jahrgeld 

gefallen ließ, übernahm er wohl oder übel die Verpflichtung, 

im Sinne der franzöfifchen Politik zu wirken). Auffallend 

war auch fein Verhalten im folgenden Jahre während des 

Feldzuges, der die Eidgenoffen über den Gotthard bis vor 

Bellinzona führte, und als er um Pfingiten 1479 bei einem 

Aufenthalt in Mailand vom jungen Herzog Johann Galeazzo 

mit jchmeichelhafter Auszeichnung behandelt wurde *), fand das 
Gerücht allgemeinen Glauben, er babe heimlich Geld genommen, 

um feinen Einfluß in der Eidgenoffenfchaft zugunften des mai⸗ 

ländiichen Hofes auszuüben. Überhaupt mußte er. die fchlimm- 
jten Reden wegen feiner perſönlichen Beziehungen über fich 

ergeben lafien. Man beichulpigte ihn offen der DBeftechlichkeit 

und wollte die Summen fennen, um welche ihn auswärtige 

Fürſten in bejtimmten Fällen gewonnen Hatten. Es ift heut- 

zutage fchwer zu entjcheiden, wie weit diefe Behauptungen richtig 

waren. Aber das läßt fich nicht beftreiten, dag Waldmann 

1) Siehe oben, ©. 244. 

2) „afin qu'il aie mieulx de quoy entretenir son estat.“ Der 
vom 19. November 1477 batierte Penfionendrief ift abgebrudt bei 9. 9. 
Füßli, Joh. Waldmann (Zürih 1780), S. 28, Anm. 

3) Wie wenig ernfihaft er freilich dieſer Pflicht nachkam, ergiebt ſich 
ans einem Schreiben Ludwigs XI. an die Eidgenofien vom 1. April 1478. 

TH. v. Liebenan, Dokumente zur Gefchichte bes Bürgermeiſters Hans 

Waldmann, Nr. 1. Kathol. Schweizer Blätter XI (1869), ©. 230—231. 

Man wird ihm dieſe Haltung nicht als beſonderes Verdienſt anrechnen 

wollen. 

4) Edlibach, Chronik, S. 174—175. Gerold Edlibach, Waldmanns 

Stieffohn (vgl. über ihn Vögelin, Das alte Züri I* (1878), S. 159 

bis 162), ſchildert Hier höchſt anſchaulich als Augenzeuge. 
19* 
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burch fein Verhalten felbft den böfen Sagen Vorſchub leiſtete, 

daß er den Unfug der Benfionen wie fein anderer bochgeftellter 

Schweizer förderte und dadurch zu jener Unficherheit der po» 

litiſchen Entjchliegungen, zu jener Abjtumpfung des Rechts⸗ 

gefühls, des öffentlichen Gewiſſens beitrug, die im Zuſammen⸗ 
bang mit dem Söldnerwejen die dunkle Kehrfeite einer äußerlich 

glänzenden Periode jchweizerifcher Geſchichte bildet. 

Indeſſen vermochten jolche Schattenzüge das Anſehen Wald» 
manns vorerſt nicht wejentlich zu trüben. Vielmehr, je ſtärker 

fein Einfluß in der eidgendfiichen Politik zur Geltung kam, 

defto höher ftieg er auch in feinem Heimatort. Nach⸗ und 

nebeneinander befleivete er eine Neihe ftäbtifcher Amter. Er 
wurde bereits im Jahre 1476 Bauherr und führte im biefer 

Stellung mit richtigem Verſtändnis für das Wünfchenswerte 

und mit reichlihem Einſatz feiner eigenen Mittel öffentliche 

Werke aus, die der Stadt zum Nuten wie zur Verſchönerung 

gereichten ). Dann ward er Oberfizunftmeifter und bewies 

feinen maßgebenden Einfluß auf das zürcheriiche Staatsweſen 

durch die entichloffene Erledigung eines peinlichen Streites mit 

Straßburg ?).. Aber der kühne Emporlimmling jtrebte nach 

der höchſten von Brun gefchaffenen Stelle im ftäbtifchen Negi- 

ment. In der. That geihab es, nicht ohne fein Zuthun, daß 

Heinrich Göldli, ein Mann, der den vornehmen Gefchlechtern 

angehörte und eine Reihe von Jahren abwechjelnd mit Heinrich 

Röuſt den Bürgermeifterftuhl eingenommen Batte, bei der Wahl 

für die erfte Hälfte des Jahres 1483 übergangen wurde und 

ihm, dem vor wenigen Jahrzehnten eingewanderten Neubürger, 

den Play räumen mußte. Gelegentlich fiegte noch einmal 

Göldlis Partei, vom Jahre 1486 an aber errang Waldmann 
einen dauernden Triumph °). Mit fouveräner Machtentfaltung, 

1) Über den Neubau ber Wafferkirche und die Zurmbanten am Groß- 
münfter vgl. Rahn, Geſchichte ber Bildenden Künfte in ber Schweiz, 
S. 512-514. Bögelin, Das alte Zürich 12, 225—226. 279f. 

2) Dändlifer, Hans Waldmann, S. 17f. 8 ift wohl möglich, 
baß eben der Hohenburger Handel das Anfehen der Göldli erſchüttert hat. 

3) Die Reihenfolge ber Bürgermeifter in ben Jahren 1470—1489 



Drittes Kapitel. Überwindung innerer Kriſen. 298 

vor welcher fein mit ihm befreundeter Amtögenofje Heinrich 

Röuft in den Schatten trat, ftand er nun an der Spike bes 

zürcherifchen Gemeinweſens, um es nach feinem Sinne um«- 

zugeftalten. Die Art und Weile feines Vorgehens ‚zeugt für 
feinen Haren Bli und fein ftaatsmännisches Talent. Was tn 

jener gärenden Zeit bes Überganges von ben mittelalterlichen 
Formen zu neuen Prinzipien der Staatsverwaltung die Träger 

der großen Monarchieen anftrebten: die Herjtellung eines ein- 

beitlich organifierten, allen Angehörigen gegenüber gleichmäßig 

wirkffamen Staates — das verjuchte Waldmann mit felbjtän- 

diger Einficht und mit energijch veformierender Hand in feinem 
Zürich zu erreichen. 

Er begann damit, baß er die überlieferten Privilegien der 

ritterlichen Altbürgerichaft in der Stadt beſchränkte. Die in 

den Sahren 1373 und 1393 vorgenommenen Reviſionen de$ 
Zürcher Richtebriefes hatten freilich die überwiegende Macht, 

bie der „Konſtaffel“ noch in der Brunſchen Verfaffung gefichert 

war, gebrochen und dem YJunftmeifterfollegium, alfo der bemo- 

kratiſchen Fraktion des Nates, größeren Einfluß zugeitanden. 

Doch war die Tradition noch mächtig genug, um dem von 

alten Zeiten ber geebrten Kern der Bürgerichaft einen erheb- 

lichen Anteil an der Regierung zu wahren. Waldmann aber, 
ber die ftolzen adeligen Familien baßte, fcheute fich nicht vor 
einem weitern Schritte und wußte es mit Hilfe der Zunft 
meifter burchzufegen, daß die Konftaffel nur noch den fechiten 

Zeil der Mitglieder des Kleinen Rates wählen durfte). Von 
nun an lag die ſtädtiſche Verwaltung vornehmlich in der Hand 

ber Zunftmeifter, und ihr Übergewicht war um fo fühlbarer, 
als Waldmann gegen den Haren Wortlaut der Verfaſſung be- 

ftimmen ließ, daß fie in der Regel unabjegbar fein jollten. 

Hierauf richtete Waldmann fein Augenmerk auf die Kirche 

giebt Dändliker, Baufteine ıc., im Jahrbuch für ſchweizer. Gefchichte 
V, 301—306. Bgl. 9. Zeller-Werbmüller, Züri im fünfzehnten 

Sahrhundert (bei Vögelin, Das alte Züri, Bd. IT), 332. 
1) Eigenhändige Eintragung Waldmanns in das Zunftmeifterbud). 

Dändliker, Baufteine, ©. 221. 
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und den Klerus. Ohne irgendwie in das Gebiet des Glaubens 
überzugreifen, wahrte er mit Entſchiedenheit Die Hoheitsrechte 

des Staates gegen die Anmaßungen oder Augichreitungen der 

Hierarchie. Gemäß der damals auch in Bern durchdringenden 

Idee des Staatslirchentums !) nahm er für die Obrigfeit das 
Recht in Anipruch, die Geiftlichen zu Zucht und Ordnung und 

zu untadelhafter Verwaltung ihrer Güter anzubalten. Er 

fchütte die Laien gegen geiftliche Exbichleicherei und verbot ben 

weiteren Verlauf von Grund und Boden an die tote Hand. 
Mit Recht oder Unrecht erſchien er in der Folge als ver typiſche 

Nepräfentant der freien Tirchenpolitiihen Bewegung, die in 

Zürich ſchon vor der Reformation wahrzunehmen ijt ?). 

Überall zog der Bürgermeifter die Zügel der Regierung 
ftraffer an. Er ftellte forgfältige Beitimmungen über ben 

Erwerb und den Verluft des ſtädtiſchen Bürgerrechtes auf, um 
einreißenden Mißbräuchen zu begegnen und dem Gemeinweien 

Unehre zu eriparen. Das Gewerbe in der Stadt wurde gleich" 

mäßig beſchützt und überwacht. 

Die Reformen erjtredten ſich aber auch auf die Yandichaft, 
die Waldmann, über Peter Kiftler noch hinausgehend, als 

ſtädtiſche Domäne betrachtete und als ein geichloffene® Ganzes 

in unbebingte Abhängigfeit von der Stadt zu bringen hoffte. 

Ihre eigentliche Beftimmung, meinte er, fei die Landwirtichaft; 
Handel und Wandel ſuchte er auf die Stabt zu fonzentrieren 

und dieſer für alle Zukunft ein materielles und geiftiges Über- 

gewicht zu fichern. Die Bauern mußten fi umftänpliche 
Borichriften über die Bearbeitung des Bodens, zumal für ben 

Getreidebau, gefallen laſſen; das Sagen von Hoch⸗ und Not- 

1) Blöſch, Die Vorreformation in Bern. Jahrbuch für fhweizer. 

Geſchichte IX (1884), ©. 15 ff. 
2) Zu einem bie Hoheitsrechte des Staates förmlich anertennenden 

Konkordate mit Papſt Innocenz VIII., über das fih noch Bluntſchli, 

Geſchichte der Republik Zürich II, 18ff. ausführlich verbreitet hat, ift eb 

freilich nicht gefommen. Das angebliche Waldmannſche Kontorbat er⸗ 
weift fich bei näberem Zufehen als ein Vertragsentwurf aus dem Jahre 
1510. Siehe die Abhandlung Franz Rohrers im Jahrbuch f. ſchweiz. 
Geſchichte IV, 3—33. 
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wild wurde ihnen unterjagt, Reislaufen junger Leute, Das der 

Landwirtschaft fo manche rüftige Kraft entzog, mit ftrengen 

Strafen bedroht. Den verjchiedenartigen Rechtsverhältniſſen 
der aus einem bunten Konglomerat von herrichaftlichen Terri⸗ 

torien zujammengejegten Landſchaft gedachte er eine gleichmäßigere 

Geftalt zu geben; die überlieferten Anſprüche der noch vor⸗ 

bandenen Feudalherren follten unterfucht, die niedern Gerichts⸗ 
barfeiten an die Stadt gezogen werden. Zahlreiche polizeiliche 

Verfügungen, die teils unter feiner perjönlichen Autorität, teils 

überhaupt in der Zeit feines überragenden Einfluffes erlaffen 

wurden, hemmten die freie Bewegung des Volkes und griffen 

mit ihrem aufpringlichen Detail tief in das Privatleben ber 

Landbewohner ein. 

Nicht alle dieſe Anoronungen waren neu. Die ftädtijche 

Obrigkeit hatte ſchon vor Waldmann die Befeitigung der Lokal⸗ 

rechte angejtrebt, die Privilegien einzelner Herrſchaften abge, 

ſchafft und durch Yurusmandate den übermäßigen Aufwand ein- 

geihränft. Es handelte fih im grunde nur um die Weiter- 

bildung früherer Maßregeln der Negierung !). Aber der 

mächtige Bürgermeifter, der von ben Vorteilen einer ftarken 

zentralijierten Staatsgewalt überzeugt war und fich im Sinne 

des Stanjer Berlommniffes für verpflichtet hielt, durch ein 

ftrenges Regiment den tumultuarifhen Störungen des Land» 

friedens vorzubeugen, nahm die hergebrachte politiiche Richtung 

Zürih8 mit burchgreifendem Eifer auf und verfolgte fie, von 

feinen Gefinnungsgenofjen im Rate unterftügt, mit unbeugjamer 

Konſequenz. | 
So fehr nun aber ein folches Vorgehen ben allgemeinen 

Tendenzen der regierenden Kreiſe jener Zeit entſprach, jo mußte 

e8 doch fraglich erfcheinen, ob der lebendige Organismus des 

1) Dändliter, Banfleine, S. 237fj. Auf ganz ähnliche Beftre- 

bungen ber Stadt Luzern gegenüber der Landſchaft hat Segeſſer, 

Rechtsgeſchichte der Stabt und Republit Luzern IL, 389 aufmerkſam ge⸗ 

macht. Es ift bemerkenswert, baß fi der Luzerner Rat ſchon im Jahre 

1471 bei ber Einführung einer lonzentrierenden Gewerbeorbnung auf bem 

Borgang von Zürich und Bern berief. 
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zürcheriichen Staatswejens ſich auf die Dauer den mit einer 

gewiſſen Gewaltſamkeit vorgenommenen Einſchränkungen fügen 

werde. Wie wäre es möglich geweſen, daß ſich nicht zu Stadt 

und Land eine Oppoſition gegen den Bürgermeiſter, der ſich 

ſolcher Dinge vermaß, erhoben hätte! Man verglich ihn mit 
dem Landvogt Peter von Hagenbach ). 

Die zum Teil willkürlichen Verfaſſungsänderungen erregten 

den Haß der alten Familien, die ſich aus ihren früheren Stel- 

lungen verbrängt ſahen. Die entjchievene Handhabung der 

Staatsgewalt beleidigte den Klerus, ber die Eingriffe in Die 

Sphäre feiner materiellen Exiſtenz nur ſchwer verzeift. Die 
fih drängenden Mandate wurden vom Landvolk als eine eigen. 
mächtige Minderung feiner verbrieften Rechte und als eine 
gehäffige Bevormundung der individuellen Freiheit empfunden. 

Eine weitverzweigte, tiefgehende Unzufriedenheit ergriff die Maſſen 

der Bevölferung, und Waldmann jelbft leiftete ihr Vorſchub 

durch fein perjönliches Verhalten. Er nahın fich gewiſſermaßen 

von den obrigfeitlihen Sagungen aus, indem er weit entfernt 

war, die auch für die ſtädtiſche Bürgerjchaft vorgefchriebene 

Zucht in feinem eigenen Hauſe zu beobachten; denn ihm, dem 

„weltjeligen Mann“, der ſich zum Herrſcher über andere 

aufgeihwungen hatte, fehlte die fittlihe Kraft zur Selbft- 
beherrſchung. Aus dem Inventar, das nach feinem Tode auf 

Anordnung ded Rates aufgenommen wurde, erjieht man, daß 

er in großem Stile lebte. In feinen Wohnungen fand fich 

alles, was der nach den Burgunder Kriegen eingedrungene 

Luxus, die bverfeinerte Gejchmadsrichtung und der vermehrte 

Aufwand erheiichten. Als der reichjte Eidgenofje mit einem 

Vermögen, das fih in 20 Jahren um das Zwanzigfache ver- 

mehrt hatte und nach heutigen Werten minveftens einer Million 

1) Aufzeichnung des Limburgers Johann Gensbein Über den 

Waldmannhandel in einer Handſchrift der gräflih Walderdorffſchen Bib⸗ 
liothek zu Molsberg. Ich verdanle die Stenntnis diefer Aufzeihnung der 

Güte des Herrn Staatdardivars Dr. Arthur Wyß in Darmftabt, ber 

mir eine Abſchrift zur Benutzung überlafien bat. Vgl. übrigens feine 

Notiz im MN. Archiv der Gef. für ältere deutſche Gefchichtsfunde VII, 577. 
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entjprechen würde, entfaltete er einen wahrhaft fürftlichen Glanz, 

ber fih nur allzu fehr von der jpartanifchen Einfachheit ent- 

fernte, die er den Bürgern und den Bauern einzufchärfen für 

angemeffen fand. Dabei erinnerte man fich feiner frühern 

Ausgelafjenheit und bemerkte, daß er auch jett noch jeinen finns- 

lihen Leivenfchaften die Zügel jchießen lief. Wenn es aber 

jelhft für den Schuldlojen gefährlich it, Mißbräuche zu be⸗ 

Tampfen, wie viel größere Gefahr Läuft bei ſolchem Unterfangen 

berjenige, den ſchwere Vorwürfe treffen! ?). 

Doch, wer das Ende Waldmann ermefjen will, muß fi 

ftet8 daran erinnern, daß er nicht nur zürcheriicher Staats⸗ 

mann war, fondern als einer der eriten fich fortwährend auch 

am Getriebe der eidgenöſſiſchen Politik beteiligte und dieſes zu 

feinem Nuten wie zum Vorteil Zürich8 zu geftalten fuchte ?). 

Ganz bejonvders verhängnisvoll ward ihm die Feindichaft, Die Durch 
feine Haltung in diefen größern ‘Dingen wachgerufen wurde. 

Das Bedeutjamfte war, daß Waldmann, der früher den 

franzöfifchen Intereſſen gedient hatte, fih in den andauernden 

Segenfägen zwiſchen Frankreich und Burgund für die Abfichten 

der habsburgijch- diterreichiichen Politif gewinnen ließ. Nach 

längeren Bemühungen gelang e8 dem Kaiſerſohne Marimilian, 

der im Februar 1486 von den Kurfürjten zum römifchen König 

gewählt worden war, den franzöfifchen Einfluß in der Schweiz 

zu beihränfen und wenigſtens einen Teil der Eidgenofjen für 

eine engere Verbindung mit dem ganzen djterreichiichen Hauſe 

beranzuzieben. Am 14. September 1487 wurte ein Bünd- 

nis mit 7 eidgenöſſiſchen Orten, voran mit Bern und 

Zürich, abgefchloffen 9). Es war bei ruhiger Betrachtung eine 

1) Ludw. Meyer v. Knonau, Handbuch der Geſchichte der ſchwei⸗ 

zeriſchen Eidsgenoſſenſchaft, Bd. I (Zürich 1826), S. 270. 
2) ©. Meyer v. Knonau, Aus einer zürcheriſchen Familienchronik 

(Frauenfeld 1884), ©. 16. 
3) Abfchiede III, i, 277. 726—729. Über die andauernden Unter- 

bandiungen des öſterreichiſchen Geſandten Georg Nottaler vgl. Edlibach, 
Ehronit, S. 198. Die mitfpielenden Geldfragen beleuchtet ein Brief 

Rottaler® vom 5. Februar 1487 und ein Konzept Waldmann vom 
11. April 1488, abgebrudt bei Wunberli, 9. Waldmann, ©. 160. 169. 
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unverfänglihe und für beide Zeile vorteilhafte Übereinkunft, 
bie an die Stelle der zwilchen Herzog Sigmund und 9 Orten 

errichteten Erbeinigung vom Sabre 1477/1478 treten follte. 

Allein die Angelegenbeit verfchärfte den Widerſtreit der poli- 

tiihen Parteien in der Eidgenofjenfchaft. Luzern, Schwiz und 

Glarus blieben al8 Anhänger der franzöſiſchen Nichtung dem 

‚ Öfterreichiichen Bunde fern und wandten fich mit beftigen An⸗ 

griffen gegen den Urheber des Vertrages, der fein anderer als 

Waldmann war. Sie beichuldigten ihn der Beftechlichfeit 9), 

und nicht mit Unrecht, denn er nahm von Ofterreich für feine 

Demühungen beim Abjchluß der Einigung ein lebenslängliches 

Jahrgeld von 400 Gulden an. Und diefe Penfionen bezog, 
wie man bier mit bitterm Groll bemerkte, derſelbe Mann, 

der das freie Reislaufen, eine Hauptquelle materiellen Gewinnes 
für das gemeine Volk, verpönte. 

In Luzern berichte indes noch aus andern Gründen eine 
tiefgehende Mipftimmung gegen den Zürcher Bürgermeifter. 

Im Frühjahr 1487 hatten Luzerner Freiwillige den Biſchof 

oft von Silinen, jenen befannten ‘Diplomaten, der 1482 auf 
den Stuhl von Sitten erhoben worden war ?), in einer Fehde 

gegen den Herzog von Mailand unterjtügt, aber bei Erevola 

unweit Domo d’Dfjola mit den Wallifern eine blutige Nieder- 
lage erlitten, und ein bierauf von Scultheiß Seiler über bie 

Alpen geführtes Heer hatte den Verluft nicht rächen können, 

da e8 die Mailänder auf den Angriff vorbereitet fand ?). All 
gemein warf man nun auf Waldmann die Schuld für dieſe 

Mißerfolge. Im Wallis wie in Luzern hielt man fich über- 

1) Abfchiede IIL,ı, 291. 307. 

2) Siehe Lütolfs Biographie des Bifchofs im Geſchichtsfreund XV, 173. 

3) Nachrichten über die (noch eier genauern Unterfuchung bebürftigen) 

Walliſer Ereigniffe, deren Urfprung ſchon in das Jahr 1484 zurüdreicht 
(Abſchiede III,ı, 195), geben Edlibach, S.197, Diebold Schilling, 

ber Luzerner, ©. 102, und Anshelm I (1884), ©. 314. Über die 
Kataftrophe vor Domo (28. April 1487) verbreitet fih ein Schreiben bes 
Biſchofs von Wallis, Gefhichtsfreund XV, 287. Bgl. Segeffer, 

Sammlung Heiner Schriften II, 206, Anm. 96. ©. v. Wyß, Joſt vor 
Silinen, Allgem. deutſche Biographie XIV, 575. 
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zeugt, daß er den mit ihm befreundeten Herzog vor den An- 

Ichlägen feiner Gegner gewarnt habe, und wollte in dem Unglüd 

vor Domo feine verräteriiche Hand erbliden ). Auch Friich- 

Band Teiling, von jeher ein perjönlicher Gegner Waldmanns 

und als verwegener Hauptmann freier Söldnerfcharen ein Feind 

der von fremden Penfionen lebenden Magiſtrate, ſprach fich 
Zürdern gegenüber in diefem Sinne aus und bezeichnete Wald- 

mann geradezu als einen Böſewicht, Mörder und Verräter. 

Da entihloß fih der im höchſten Grade beleibigte Bürger⸗ 

meifter, ein abjchredendes Beiſpiel aufzuftellen. Man wußte 

ohnehin, daß Zeiling einft im Hinblid auf die Ereigniffe vor 

Bellinzona (1478) das Zürcher Banner geihmäht Hatte. ALS 
er nun in Geſchäften auf die Herbſtmeſſe nach Zürich Fam, 

wurde er feftgenommen, verurteilt und ohne Gnade am 20. Sep 

tember 1487 als Staatsverbrecher bingerichtet 2). Wie fehr 

auch der Mann nach damaligen Begriffen Strafe verdiente: 
feine den Marftfrieven verlegende Gefangennabme und fein 

Prozeß, bei welchem die Fürſprache berbeieilender Freunde aus 

Luzern mit hochfahrenden Worten zurückgewieſen wurde, war 

eine rohe Gewaltthat und erichien in weiten Kreiſen als ein 

perjönlicher Racheakt des ftolzen Penfionenherrn, der fich eben 

in jenen Tagen jein Jahrgeld von Maximilian verjchreiben 

ließ. „Man wird feiner nicht vergefjen”, Heißt e8 warnend in 

einem Xiede, das eine dem Dingerichteten nabeftehende Yuzernerin 

1) Verhörakten über den Verrat im Eſchenthal liegen im Luzerner 

Staatdarhiv. Dändlifer, Baufteine, S. 260f. Hans Waldmann, 

©. 71, Anm. 68. Daß Waldmann zu Mailand hielt, ergiebt fich beitt- 

ich aus feinen Briefen vom 5. Dezember 1486 und 5. Mai 1487, bie 

E. Motta im Anzeiger für ſchweizer. Gelchichte 1880, S. 332—333, 

veröffentlicht Hat. Vgl. die im Auszuge mitgeteilte Aatwort des Herzogs 

auf den zweiten biefer Briefe bei Wunderli, 9. Waldmann, ©. 69. 

2) Th. v. Liebenau, Friſchhans Teilling und ber geſchworne Brief 

von Luzern vom 24. Juni 1489 (Luzern 1872). Das Urteil gegen 
Teiling ift Hier, S. 8—9, vollfländig abgebrudt. E8 kann Waldmann 
nicht entlaften, daß er in ber zweiten Hälfte des Jahres 1487 nicht re» 
gierender Bürgermeifter war. 
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bald nach dem Ereignifje gebichtet hat‘). Auch die Tagfagung 

mißbilligte das rückſichtsloſe Vorgehen und ſah fich veranlaßt, 

Zürih daran zu erinnern, daß es nach den Verträgen nicht 
geftattet fei, Angehörige eined andern Ortes auf ſolche Weiſe 

aufzuheben und ohne weiteres zu richten, jondern daß das Necht 

am Wohnorte des Bellagten gejucht werde müſſe 2). 

In zunehmendem Maße wurde den Eidgenofien, wie fich 

nicht verfennen läßt, das Übergewicht Waldmanns unbequem. 
Man beſchuldigte ihn einer jträflichen Eigenmächtigfeit in eid⸗ 

genöffiichen Angelegenheiten. Cinem merkwürdigen Beleg für 

den wachienden Widerwillen, mit dem man feine Politik ver- 
folgte, begegnen wir in dem Abjchieve der am 12. Mai 1488 

in Zürich gehaltenen Tagſatzung. Da finden wir, daß bie 

Abgeordneten der unzufrievenen Kantone — e8 werden vor- 

nehmlich die Walpftätte gewejen fein — in Schwiz zu einer 

Sondertagiagung zujammentraten und fich darüber berieten, 

wie es anzufangen jet, „daß binfür nit fo viel tage in unſer 

Eidgenoffen von Zürich Statt gefeßt und gehalten werben, als 

bisher beicheben ſye“. Es wurde bier erzählt, Waldmann 
pflege die nach Zürich kommenden Geſandten fremder Fürften 

aufzufuchen, fich mit ihnen zum voraus zu verftändigen, und 

wenn dies gefcheben ſei, „jo müſſe man umb das übrig tag 

leiften zu Zürih, wan es im gefalle* 9. Waldmann ftellte 

folde Machenfchaften zwar in Abrede und anerbot fih zur 

Verantwortung, wo man ed nur immer wünſche. Aber ſchwer⸗ 

lich vermochte er feine Widerfacher zu überzeugen. ‘Der Gegen» 

jaß zwilchen der von einem gewandten Führer geleiteten, ums 

faffenden Städtepolitit und den in engen Bahnen fich bewegenden 

Anfchauungen der Länderlantone fam auch bier zu jcharfem 

Ausdrud. 

1) Anzeiger für ſchweizer. Gefhichte und Altertumstunde 1865, ©. 43. 

Tobler, Hiftorifhe Volkslieder I (Bibliothel älterer Schriftwerle ber 

beutfhen Schweiz IV), S. 23—25. Über das obrigkeitliche Verbot bes 
Liedes vgl. Th. v. Liebenau, Das alte Luzern, ©. 181, der hier Tei- 
lings Witwe ober Tochter für die Berfafferin hält. 

2) Abſchiede III,ı, 281. 282, Nr. 315d. 
3) Abſchiede ILI,ı, 291. 



Drittes Kapitel. Überwindung innerer Krifen. 301 

So zog ſich allmählich gegen das Ende des Jahres 1488 

und zu Anfang des folgenden ein Gewitter über dem Haupte 

Waldmanns zujammen, das fich beim geringften Anlaß entladen 
und ihn mit verberblicher Wucht vernichten konnte. Bolitifcher 

Antagonismus und private Feindfchaft, Teidenjchaftliche Erregungen 

in den Mafjen und fleinlicher Neid geringerer Naturen barrten 
nur auf die Stunde der Sühne für die gehäufte Schuld. Wie 

auf Verabredung fanden fih in Zürich Leute aus ganz ver- 

ſchiedenen Lebensſtellungen für einen Augenblie zu einem Bunde 

gegen den gefürchteten Dann zufammen, der mit feiner durch⸗ 

greifenden Hand ihre periönlichen Intereffen ftörte. Dabei 

ergab es fich, daß er im enticheivenden Momente weter in ver 

von ibm fo ſehr geförderten Gruppe der ftädtifchen Bürger, 

ſchaft, noch in den weitern eidgenöffifchen Kreifen eine treue und 
ausreichende Stüte gegen feine Feinde fand. 

Eine um Lichtmeß 1489 erlajjene mutwillige Verfügung 

Waldmanns, daß die großen, dem Wiltftand und den Wein- 
bergen jchädlichen Bauernhunde bejeitigt werben follten !), gab 

Anlaß zum Ausbruch tes verbaltenen Unwillens in der zür- 

herifchen Landſchaft. Im einigen Gegenden konnte der Befehl 
ohne Schwierigkeit vollzogen werden. Als aber zwei Abgeord⸗ 

nete des Nated zur Durchführung der Maßregel jenjeit bes 

Albis im Knonauer Amt erfchienen, traten ihnen die Bauern 

bewaffnet entgegen: fie widerjegten fich der Abjchlachtung ihrer 
ſchönen Ziere, und Waldmann durfte angefichtd der drohenden 

Erbitterung nicht wagen, feine Verordnung gemwaltfam durch⸗ 

zufeken. 

Wenige Wochen fpäter mußte er erleben, daß die Bewohner 

am Zürichiee, bei denen von jeher ein ftarfes Selbitgefühl aus- 
geprägt war, dem im vorhergehenden Jahre erlafienen Sitten- 

1) Auch dieſe Maßregel batte ihre Vorgeſchichte und war in jener 
Zeit keineswegs unerhört. Siehe Dändliker, Baufleine, ©. 2775, 

Zellei-Werbmüller, Gefchichte der Herrſchaft Grießenberg im Tur⸗ 
gau, im Jahrbuch für ſchweizer. Geichichte VI, 20. In Bern wurden 

läſtige Hunde dur den „Hunbfchlacher”. maſſenhaft befeitigt. Abhand- 
lungen bes hiftor. Vereins bes Kantons Bern II, 225. 
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mandat offen trogten, daß fie ohne Rückſicht auf das Stanjer 

Verkommnis eine VBollsverfammlung zu gemeinfamer Beiprechung 

der Beſchwerden hielten, und daß fie endlich, am 4. März, 

in friegerifchem Zuge vor die Stadt rüdten, um von der Obrig⸗ 

feit die Herjtellung der alten Freiheiten zu begebren ). Zwar 

gelang e8 mit Hilfe ver von allen Seiten berbeigerufenen eid- 

genöſſiſchen Boten einen Vergleich zu fchließen, jo daß das Volf 

befriedigt wieder abzog. Aber Waldmann, der ald Amtd« 

bürgermeifter das Veriprechen hatte geben müſſen, die an« 

jtößigen Verordnungen zurüdzuzieben, fühlte fich tief gefräntt; 

er ließ den Vertrag, dem wahren Sachverhalte widerjprechend, 

in dem Sinne rvedigieren, als ob die Bauern ſich reumütig 

unterworfen und die Herren fußfällig um Verzeibung für ihre 

Widerſpenſtigkeit gebeten hätten 2). Auf einer Badenfahrt juchte 

er in leichtfertiger Gefellichaft den Ärger über dieſe Vorfälle 
zu vergeſſen. Indes feine Feinde rubten nicht: fie wollten 

einen ganzen Sieg. Unter dem Eindrud feiner übermütigen 

Nücjichtslofigfeit brach die Empörung Ende März aufs neue 

aus; in hellen Scharen 308 das getäufchte und num mit wilden 

Groll erfüllte Landvolf zum zweiten Male vor die Mauern 
Zürichs. Auch in der Stadt felbft regte fich der Widerftand 

gegen das ber allgemeinen Achtung entbehrende Regiment. 

Waldmann eilte herbei, warf fich mutig dem Sturm entgegen 

und trat am Morgen des 1. April mit einzelnen Zünften in 

Verbindung. Aber ſchon wandte fich ein großer Zeil der Bürger 

von ihm ab; jchon war der verhaßte Stadtknecht Schneevogel, 

1) Die wichtigften Quellen zur Geſchichte des Waldmannſchen Auf- 

laufe8 im Jahre 1489 führt Dändliker, Baufleine, S. 267ff., und 

Hans Waldmann, S. 72—73, an. Die befte zeitgenölfifhe Schilderung 
giebt der Bericht der Berner Gefanbtfhaft: „Handlung zu Züri bes 
ufflouffs Halb daſelbs“, abgebrudt (mit Berner Miffiven aus dem Jahre 
1489) von M. v. Stürler im Archiv für fchweizer. Geſchichte IX (1853), 

©. 282. 

2) Anshelm, Berner Chronit I, 340. Der Chronift giebt bem 

Wortlaut des Abſchiedes. Vgl. Bluntſchli, Gefchichte der Republik 
Züri IL, 51ff. 
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auf den er große Stüde hielt, niedergeftoßen worden, und unter 

den anweſenden eidgenöſſiſchen Gejandten, die zur Verhütung 

größern Unglüds von einer Zagleiftung in Schwiz nach Zürich 

geritten waren !), fanden fich neben wenigen Freunden heftige 

politifche Gegner — fo der Luzerner Schultheiß Ludwig Seiler —, 

die nur läffig für ihn einftanden und ihn jchlieglich, ihrer 

Sendung untreu, der vor dem Rathaus tobenden Menge preis⸗ 
gaben 2). Auf einem Kahn wurde er mit feinen vornehmfien 

Mitbefchulbigten nach dem Wellenberg, dem mitten im Abflug 

der Limmat ſich erhebenden Zurm gebracht. Die bürgerliche 

Ordnung börte auf. Waldmanns Haus wurde von einer gie- 
rigen Menge ausgeplündert. Im Kerker wartete er unter 

Tolterqualen des Zodesurteild, das die von einer tumultuari- 

ihen Bürgerverjammlung in der Waſſerkirche aufgeftellte, aus 

notoriihen Feinden Waldmanns zujfammengejette neue Negie- 

rung, der berüchtigte „hörnerne Rat”, unter der Leitung eines 

Angehörigen der Familie Göldli, in blinder Barteileidenjchaft 

vorbereitete. 

Die Motive des am 6. April verfündeten Urteild waren 

Häglid. Sie bezogen fich wejentlich auf die durch Waldmann 

vorgenommene Anderung von Verfafjung und Gewohnheit, auf 
die Begünftigung der Zunft und Zurüdiegung der Konftaffel; fie 

berübrten auch feine Verbindungen mit dem Ausland und feine 

Ioderen Sitten, aber nur auf Grund von Gerüchten, deren recht⸗ 

liche Erhärtung man nicht für nötig fand *). Als man ihm bie 

1) In den Abſchieden IL,ı, 313, wird der Tag von Schwiz wenig- 
ftens erwähnt. Vgl. den Soloturner Bericht an Mülhaufen, im Solot. 
Wochenblatt 1819, S. 115. oo 

2) Ludwig Seiler und Wernher von Meggen fchlagen freilich in ihrem 
Berichte an Luzern vom 1. April ihre Thätigkeit fehr Hoch an: „wo wir 
potten nit werend gefin, jo ftuenbi es faft ubel in ber flatt Zürid. Da 
wär uff Hüt ein wurfter fleifhpand gewelen.” TH. v. Liebenau, 
Dokumente zur Gedichte des Bürgermeiſters Hans Waldmann. Kathol. 

Schweizer Blätter XI (1869), S. 229— 245. Briefe denkwürdiger Schweizer 

(uzern 1875), ©. 9-12. 
3) Vögelin, Das alte Zürich 1?, 2683. 

4) Bluntſchli a. a. O. S. 72—74. 



304 Fuünftes Buch. Anteil der Eidgenoffen an ber enrop. Politik. 

Sentenz vorlas, wollte er reden, aber fein Beichtvater bemterfte 

ihm, daß er durch Stillihweigen feine Vergehen fühnen könne. 

Er fügte fi und betrat noch am gleichen Tage das Blutgerüft, 

das außerhalb der Stadt errichtet war. Dem Reichsvogt 

Gerold Meyer von Knonau lag e8 ob, die Ausführung des 

Todesurteil zu leiten. ine zahllofe Menfchenmenge, die den 

eben noch jo mächtigen Bürgermeijter, den ftattlihjten Dann 

der Eidgenoijenichaft ’), fterben fehen wollte, Hatte fich vers 

fammelt. Seine legten Gedanken und Worte bezogen fich auf 

fein Seelendeil. Entfchloffen, ſtolz und aufrecht, wie er einft 
bei Murten dem Lanvesfeind ins Angeficht gefchaut, ging er 

in den Tod. In der Fraumünſterkirche hatte er ſich fchon 
früher feine Gruft beftellt ?). 

Das neue Regiment opferte feiner Rachgier in der Folge 

noch mehrere Anhänger des Bürgermeifters, unter ihnen den 

achtzigiährigen Oberſtzunftmeiſter Widmer. Auch ihn, den 

greiſen Mann, folterten die Henker. 

Die Aufregung muß in jenen Tagen eine außerordentliche 

und weit verbreitete geweſen ſein. Schon glaubte man, die 

Kaiferlichen ſeien über den Rhein gedrungen, und im Gebiete 

von Zürich war bei dieſem Gerüchte ein plötzlicher Schrecken 

entſtanden. Aber auch bis nach Schwiz und Uri hinein“ rüftete 

1) Werner Schodelers Urteil, mitgeteilt von Th. v. Liebenau 

im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1888, ©. 357: „ES was ouch diſer 

zit hübſcherer Eidtgnoff nit erboren mit grebi, Houptftatt, cörperl, fchentel 
und allen andern gezierden, die den mann geftaltig machen, denn bifer 
Waldmann.” Bol. oben, ©. 289, Anm. 1. 

2) In marligen Zügen befchreibt der Berner Bericht bie Scene ber 
Sinrihtung (S. 302). S. aud den auf voriger Seite, Anm. 1 erwähnten 
Soloturner Berit und den von M. Kirchhofer im Archiv für ſchweizer. 
Geſchichte VI, 117, abgebrudten Brief des Schaffhaufer Bürgermeifters 
Utrich Trüllerei. über den Richtplag am nordöſtlichen Abhang ber jetzt 
fogenannten „hoben Promenade” vgl. die Unterfuhung von Meyer 
v. Knonau im Anzeiger für fehweizer. Gefchichte 1874, ©. 78-79. — 
Nah den Ausführungen Vögelins, Das alte Züri I*, S. 526ff. 
wäre nicht mehr der urſprüngliche Grabftein Waldmanns, fondern eine 
wohl 1652 angefertigte Kopie vorhanden. Vgl. dagegen die Bemerkung 
von 9. Zeller-Werbmülter IL, 341 des gleichen Werkes. 
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mar fich zur Gegenwehr, denn am Tage der Hinrichtung 
Waldmanns herrſchte die Befürchtung, der römiſche König werbe 
feinem bedrohten Freunde in Zürich Hilfe jenden. Eine große 

Ruhe wurde, jagt ein Berner Zeitgenoffe, daß Waldmann ge- 

richtet und tot war !). 
Es liegt etwas in höherem Sinne Tragifches in dem Unter- 

gange Waldmannd. Mean darf nach feinen eigenen Äußerungen 

nicht zweifeln, daß er nicht nur fich felbft erheben, ſondern 

auh Zürihs Macht und Ruhm begründen wollte. Aber zu 

wenig nahm der Mann, ver in den Snabenjahren als ein 

Fremder nach der Stadt gefommen war, auf die hergebrachten 

perjönlichen und fachlichen Verhältniſſe Rüdficht; er folgte viel- 

mehr den Antrieben feiner leidenichaftlich herriihen Natur und 

ichaffte fich mit unbedenklicher, ja bisweilen zermalmender Gewalt» 
ſamkeit, den nötigen Raum für die Erreichung feiner Ziele. 

Diefe Maßlofigfeit, die der Freiſtaat auf die Dauer nicht er- 

trug, bewirkte in Verbindung mit feinem Vorgehen in eid- 

genöffiihen Dingen feine Kataſtrophe. Wie übrigens einft ber 
aus einer Olarner Familie ftammende Bürgermeiſter Stüßt 

die Fehler feiner zürcherifchen Politif durch einen rühmlichen 

Zod auf ver Sihlbrüde fühnte, fo bat Waldmann unter dem 

Richtſchwert in würdiger Haltung feine Schuld bezahlt: eine 

fittliche Schuld, die vielleicht nicht nur eine perjönliche war, 

fondern auf dem ganzen, in der wilden Kriegs⸗ und Fehdezeit 

berangewachjenen Gefchlechte lag. 

Allmählich nach dem Tode Waldmanns traten zu Stabt 

und Land wieder georbnete Verbältniffe ein. Der hörnerne 

Rat, der fich bald durch Unfähigkeit und Verfolgungsjucht ver. 

haft machte, mußte zurüdtreten, und fchon Ende Mai über. 
nahm eine regelrecht bejegte Negierung die Gewalt. Inzwiſchen 
wurde unter Vermittelung der eidgenöſſiſchen Boten ein Aus, 

gleich mit Abgeoroneten der Landfchaft erzielt. ‘Die Reſultate 

1) Archiv für ſchweizer. Gefhichte IX, 305. Über bie Unruhen ver⸗ 
Breiten fich befonbers die Bier, S. 316 ff., mitgeteilt'n Mifftven. 

Dierauer, Geſch. d. fhweiz. Eidgenoſſenſch. I. 20 
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der Verhandlungen find in den fieben für bie verſchiedenen 

Landesgegenden ausgefertigten Waldmannſchen Sprud- 

briefen nievergelegt. Die anftößigften Neuerungen in ven 

obrigkeitlichen Verordnungen wurden aufgehoben und die alten 

Rechte der einzelnen Herrichaften in aller Form bejtätigt. So 
ficherte fih das Land die Freiheit von Handel, Gewerbe und 

Verkehr, und die in mancher Hinficht bevorzugten Leute am 

Zürichjee erreichten jogar, daß ihnen die Befugnis zugejtanden 

wurde, bei gemeiniamen Anliegen und in Zeiten äußerer Be⸗ 

drängnis Ausſchüſſe zu ernennen, die der Regierung in Zürich 

Wünſche und Begehren des Volkes unterbreiten konnten ?). 
Dann wurde auch die Stadtverfafjung neu geregelt. Noch 

Ende Mai 1489 kam der vierte „geichworne Brief“ zuſtande, 

der die Wahl des Heinen Rates nun doch im wejentlichen nach 

ven von Waldmann und den Zunftmeiftern eigenmächtig ger 

troffenen Beftimmungen normierte, der aber auch die politifchen 

Borrechte der Zunftmeifter fallen ließ, und im übrigen zum 

eritenmal genaue Vorjhriften über die Bildung eines mit dem 

Necht der fouveränen Geſetzgebung ausgeftatteten Großen Rates 

enthielt 2). Drei Sahrhunderte hindurch blieb dieſe Verfaſſung 
mit geringen Änderungen das Grundgefe der Stadt. 

III. Wirren in St. Gallen. 

Der Waldmannfche Auflauf erzeugte einen allgemeinen po⸗ 

litiſchen Sturm faft in der ganzen Eidgenoſſenſchaft. Wie die 
imponierende Perjönlichkeit des Hingerichteten Bürgermeifters 

auf die mit ihm in Berührung tretenden Zeitgenofien einen 

1) Die Urkunden find zum Teil abgebrudt in Balthajars Helvetia 
III (1827), ©. 499524. Bgl. Bluntfhli, Staats- und Rechts⸗ 
gefchichte I, 361 ff. 

2) Helvetifche VBibliothet VI (Zirih 1741), &. 30-46. Bol. 
Bluntfhli I, 357—861. W. Tobler- Meyer, Mitteilungen aus 
der Geſchichte der Konftaffel in Zürich I (1889), ©. If. 
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tiefen Eindrud gemacht hatte, fo reichten die Wirkungen jeines 
jähen Todes weit über die Grenzen feiner engern Heimat. Es 
gab wenige Orte, in denen man den Rüdichlag der Bewegung 

in Zürich nicht empfunden hätte. Wlan betrachtete fie wie ein 

Signal zur Erhebung gegen jeden äußern Drud und gegen jede 

Beſchränkung perjönlichen Beliebens. Die Freunde des freien 

Neislaufens, die Söldner und die Werber vereinigten fich mit 
den Maſſen des unzufriedenen Volkes zum Sturze der auto» 

Tratiichen Regierungen und der Penfionenherren. In Luzern 
verlangte man eine Reviſion des Teilingſchen Progeffed und 

eine Unterfuchung über die Zriegerifche Unternehmung gegen 

Mailand im Jahre 1487. Der Nat mußte in eine neue Ver⸗ 
faſſung willigen und verjprechen, ohne Zuftimmung der „ganzen 

vollfommenen Gemeinde“ Teinen Krieg anzufangen, fein Bünd- 

nis zu errichten, feine Herrichaft anzulaufen und keine Steuern 

zu erheben '). Auch in den innern Waldftätten zeigten fich 

Unruhen wegen der fremden ‘Dienjtgelver ?), fo daß die Tag⸗ 

jagung ſich wieder einmal zu dem Beſchluſſe anfraffte, es Jollten 

ale Boten für eine fpätere Zuſammenkunft die nötigen Voll⸗ 

machten zur Abichaffung der Penfionen bringen ?). In Rappers- 

wil entitand ein Auflauf gegen den Stabtjchreiber, den das Volt 
unebrlicher Amtsführung beſchuldigte; er mußte gleich Wald- 

mann das Blutgerüft bejteigen ). Nicht minder waren eine 

Zeit lang die Stabtfchreiber von Bern und Soloturn als 

Vertreter eines gegen das Volt fich abfchließenden Regierungs⸗ 

ſyſtems bedroht. 

Wohl am ſtärkſten aber äußerte ſich die unmittelbare Rück⸗ 
wirkung der Zürcher Unruhen in den ſt. galliſchen Gebieten. 

1) Segeſſer, Rechtsgeſchichte der Stadt und Republik Luzern II, 

179. 180. 220. Th. v. Liebenau, Friſchhans Teilling und ber ge⸗ 
ſchworne Brief von Luzern vom 24. Juni 1489, ©. 22. 27—37. 

2) Berner Bericht, im Archiv für ſchweizer. Geſchichte IX, 311. 

3) Abfchiebe IIL,ı, 314. 

4) Berner Beriht a. a. O. IX, 311. Ridenmann, Gefchichte ber 
Stadt Rapperswil (1878), ©. 187, verlegt das Ereignis irrtiimlich in 
das Jahr 1490. 

20* 
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Hier mußten fich die Eidgenofjen zu einer bewaffneten Inter- 

vention entichließen. 

Die Herrichaft des Klofters St. Gallen hatte in der erften 
Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts fchwere Einbuße erlitten. 

Das Land Appenzell war thatjächlich frei geworben, die Stadt 

als felbftändiges Gemeinwejen von der Abtei völlig Losgelöft, 

das Volk der alten fürftlichen Landichaft zwiſchen Wil und 

Rorſchach in feiner Treue wankend, die Wirtichaft wie die geift- 

liche Zucht in Häglichem Verfall. Abt Kaspar von Landenberg 

faßte ſchon den Plan, die Benediktinerabtei in ein Chorberren- 

ftift zu verwandeln und die Herrichaftsrechte an die Stadt 

St. Gallen zu veräußern. Wie ganz anders hätten jich bie 

Dinge bier entwidelt, wenn dieſe Idee verwirklicht worden wäre! 
Der Plan fam nicht zur Ausführung, da fich die Eidgenoſſen 

ing Mittel legten 2); aber das Klofter ſchien fich faum mehr 
aus feiner gedrüdten Lage erheben zu können. 

Da trat mit dem Jahre 1463 Ulrich Röſch, ein Geiftes- 

verwandter Waldmanns, an die Spike der Abtei 2), Er war 

ein Bäckersſohn aus Wangen im Allgäu, der erite Abt nicht» 

adeliger Geburt, in ven Geichäften längſt erfahren, praktifch 

und energijch, unermüdlich thätig, und zähe bis zur Rückſichts⸗ 
lofigfeit, wo es fih um bie Rechte und den Vorteil feines 

Stiftes handelte. Er fette fich zum Ziele, die Macht und das 

Anfehen des Kloſters vor allem durch die Sicherung ber er- 

jhütterten materiellen Grundlagen feiner Exiftenz wieder ber- 
zuſtellen. Umfichtige Ökonomie und ftrenge Sparſamkeit ver- 
ſchafften ihm die Geldmittel, die für die Durchführung Diefer 

Abficht nötig waren. Im Jahre 1468 Taufte er von dem 
Freiherrn Petermann von Raron, einem ber toggenburgifchen 

Erben, um die Summe von 14500 Gulden die Landeshoheit 

1) Abfchiede IIL,ı, 281. Vgl. Ildefons von Arr, Gefdichten bes 

Kantons St. Gallen II, 295—303. 

2) Siebe den Art. „Röſch“ in der Allgem. deutfchen Biographie XXIX, 
161—163. 
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über die Grafichaft Toggenburg ). Er ließ die hergebrachten 
Freiheiten der Toggenburger fortbeftehen und geftattete ihnen 

ſogar die Erneuerung ihres Landrechtes mit Schwiz und Glarus ?); 

aber tbatfächlih brachte er durch diefe Erwerbung fein un⸗ 

mittelbares Herrichaftsgebiet beinahe auf den doppelten Umfang. 

Dann löfte er die in Zeiten finanzieller Bedrängnis verpfändeten 

BVogteien, oft genug zur peinlichen Überrafchung ber Inhaber, 
wieder ein, bezog aufs pünktlichite die Zinje und Gefälle, bes 
feitigte jo weit als möglich die fremden Gerichtsbarkeiten und 

faßte mit nie rubender Betriebſamkeit die verſchiedenartigen, 

zum Zeil in Vergeſſenheit geratenen Beſtandteile des klöſter⸗ 

lichen Befites zu einem gejchlofienen Zerritorium zujammen. 

In der Kloſterfamilie felbft erneuerte er, wenn nicht eine jtrenge 
Asteje, jo doch die alte gute Zucht des Benediktinertums. Mit 

der Eidgenoſſenſchaft fuchte er als zugewandtes Glied fortwährend 

gute Beziehungen zu unterhalten. Gewiſſenhaft ftellte er ihnen 

nach ihren Mahnungen in Kriegsfällen feine Kontingente; aber 

nicht minder jorgfältig erfüllte er die Pflichten ber Heeresfolge 
auch dem Kaifer gegenüber ?), Sein geſchicktes und erfolgreiches 

Walten verichaffte ihm und feinem Stifte in weiten Streifen 

Achtung. . 

Aber das fteigende Anjehen des Klofterd verfehlte nicht, bei 

feinen unmittelbaren Nachbarn im Lande Appenzell und in ber 
Stadt St. Gallen Neid und Belorgniffe zu erregen. Die Appen- 

zeller hatten in langer Anftrengung ihre Unabhängigkeit er. 

rungen und verfolgten nun mit argmwöhnticher Aufmerkſamkeit 

jeden Schritt des kecken, ftreitbaren Fürften, dem wohl ein 

Angriff auf ihre Freiheit zuzutrauen war. Und zwilchen der 

Stadt und dem von ihr völlig eingefchloffenen Stifte ergaben 

fi) wegen der unaufhörlichen Zumutungen des Abtes und wegen 

1) Urkunde vom 15. Dezember, Donnerstag vor St. Thomas, 1468. 
Tſchudi TI, 696-698. Bol. Wegelin, Geihichte der Landſchaft 
Toggenburg I, 269. 

2) Urkunden vom 2. Juli 1469. Tſchudi II, 705. Abſchiede II, 398. 
3) Siehe das Nähere in dem Neujabrsblatt: „St. Gallens Anteil an 

den Burgunberkriegen“. St. Ballen 1876. 
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des räumlichen Ineinandergreifens der Kompetenzen immer neue 

Neibungen, die jchlieglich den Charakter einer gegenjeitigen leiden⸗ 
Ichaftlichen Erbitterung annahmen. 

Bei dieſen peinlichen Zerwürfnifjen faßte num Abt Ulrich 
einen doppelten Entichluß. Vorerſt zog er die Eidgenojjen noch 
enger in jein Interefje, indem er fich nicht fcheute, ihnen fogar 

einen gewilfen Anteil an der Ausübung der fürftlichen Landes⸗ 
boheit einzuräumen. Am 8. November 1479 errichtete er mit 
ben vier verbündeten Orten Zürich, Luzern, Schwiz und 

Glarus einen Schirmvertrag, nach welchem dieſe wechfel- 
weile je für zwei Sabre ein Ratsmitglied als Hauptmann zu 

verorbnen hatten, der auf Koften des Gotteshaujes in der 

Nähe des TFürften wohnen und ihn mit Rat und That in 

weltlichen Gefchäften unterftügen ſollte ). Dann traf er ernſt⸗ 

liche Anftalten, fich der läſtigen Nachbarſchaft der Stadt St. Gallen 

zu entziehen und in Rorſchach am Bodenfee, unweit ver Grenze 
des den Appenzellern zugehörenden Rheinthals, ein anderes 

Klofter zu bauen. In aller Stille erwirkte er die päpftliche 

und faijerliche Zuftimmung zu diefem Plane 2), und im März 
1487 fonnte ex den Grumdftein zu dem neuen Gebäude legen. 

Allein das unerwartete Vorgehen des Abtes erregte in 
feiner ganzen Umgebung ven ftärkiten Widerſpruch. Die Gottes- 

bausleute in der alten fürftlichen Landſchaft, die bisher ohne 
offene Wiverfeglichfeit das ftrenge Regiment ertragen batten, 

befürchteten neue Steuern und Einbuße an Verdienſt. Die Appen- 

zeller mit ihrem Landammann Schwendiner erblidten in ber 
Anlage des befeftigten Klofters eine Gefährde für ihren rhein⸗ 

thaliſchen Befig, und die Stabt St. Gallen, in welcher dem 

Abte ein ebenbürtiger Dann, der Bürgermeijter Ulrich Varn⸗ 

büler, gegenüberftand 3), begte Beſorgniſſe für ihren Markt 

1) Abſchiede ILI,ı, 52. 672. 
2) Urkunden aus ben Jahren 1483 und 1485. St. Galler Mittei- 

lungen zur vaterländ. Geſchichte II. 62—70. 
3) Vgl. über ihn bie Monographie Kaspar Wetters im Neuen 

Schweigerfhen Muſeum II (Züri 1795), S. 437ff., die freilich wenig 
thatfächliches bietet. 
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und ihren Handel. Umſonſt wurde dem Prälaten von allen 

Seiten die Einjtellung der begonnenen Bauten nahegelegt: im 

Vertrauen auf die Schirmorte beharrte er unerjchütterlich bei 
feinem Unternehmen. Da jchritten feine Gegner zu einem 
Gewaltakte, ver zwar in der Anorbnung feinen offiziellen Cha- 
rakter trug, aber in der Ausführung von den Obrigfeiten auch 
nicht gehindert wurde !), Am 28. Juli 1489 ſammelten fich 

oberhalb Roribah im Dorfe Grub 1200 Appenzeller und 

350 St. Saller al8 Freifcharen zu einem Anfall auf das neue 

Klofter. Nachdem fie fi unterwegs noch durch 600 Rhein⸗ 
thaler verjtärkt hatten, drangen fie in die zum Teil fchon fertig 

erjtellten Gebäude ein und zerftörten in entfeſſelter Wut bie 

ganze ausgedehnte Anlage mit Feuer und Brecheifen bis auf 

ben Grund. Auf 16000 Gulden berechnen die ft. galliichen 

Klageichriften ven Schaden, der burch vielen „Kloſterſturm“ 

1) Die widtigften Duellen zur Geſchichte der St. ©aller Ereignifie in 
den Jahren 1489 und 1490 find, neben ben von Zellweger zum 
2. Bande feiner Gefchichte des appenzelliihen Volles veröffentlichten Ur- 

funden, die im Stift St. Gallen felbft angelegten Aufzeichnungen über 
den Rorſchacher Klofterbau (heramsgegeben von J. Hardegger in den 
St. aller Mitteilungen II; fiehe befonders S. 70ff.) und bie Chronik 
ber Äbte des Klofter8 St. Gallen von Joachim v. Watt (Babian), 

2. Hälfte (Deutfche hiſtoriſche Schriften, herausgegeben von €. Götzinger 
II, 1877). Babian ſchrieb als ein guter St. Galler Bürger und nicht 
ohne leidenfhaftlihe Erregung (um 1530); aber feine auf Altenftüden 

und perfönlihen Mitteilungen beruhende Darftellung ber Regierungszeit 
Ulrichs VIII iſt nad Form und Geift eine ber bebeutenbften Leiftungen 

beutfcher Hiftoriographie bes 16. Jahrhunderts. Einige Nachrichten ent- 

Hält auh Fridolin Sichers Ehronit (St. Galler Mitteilungen XX, 

26f.). Die Volkslieder fiehe bei R. v. Liliencron II, 276ff. und 
2. Tobler IL, 74. Bgl. 3. Fäſi, Dolumentierte Gefchichte des Rofch- 
acer (!) Kiofterbruches, im Neuen Schweitzerſchen Mufeum II und IH 

(Zirih 1795 und 1796). Std. v. Arr DO, 398ff. Näf, Chronik oder 
Denkwürdigkeiten der Stadt und Landfchaft St. Gallen (1867), 202. 366. 

521. R. Kaufmann, Klofterbau und Klofterbruch in Rorſchach unter 

Abt Ulrich VIII. Schriften des Vereins für Gefchichte des Bodenſees 
und feiner Umgebung II (Lindau 1870), ©. 162ff. U. Harbegger, 

Mariaberg bei Rorſchach. Neujahrsblatt des hiſtor. Vereins in St. Gallen 
auf das Jahr 1891. 
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und die fich anfchließende Plünderung beweglichen Eigentums 
verurfacht wurde ?). 

Abt Ulrich war nun aber nicht gefonnen, dieſen offenbaren 

Friedensbruch ungeräht zu laſſen. Er entfaltete die ganze 

Energie feines Weſens und wandte ſich unverzüglih an bie 

Eidgenoffen, um vor ihrem Forum fein Necht zu verfolgen. 

Do fand er keineswegs jo raſche Unterftügung, als er fie 

wünfchen mochte; denn die unbeteiligten Kantone wollten dem 

Einfluß der vier ft. galliihen Schirmorte in den djtlihen Ge— 
genden nicht allzu großen Vorſchub leiſten und verjuchten ftatt 

eines fcharfen Nechtsipruches eine gütliche Vermittelung berbei= 

zuführen. Diefe Verhandlungen jteigerten aber nur die Zu- 

verficht der Klojterftürmer. Sie wiejen dem Stifte gegenüber 

jeve Genugtfuung und Entihädigung von der Hand. Die 

Appenzeller machten Miene, ſich wie in der Zeit ihre Be» 

freiungslampfes an die Spite einer neuen Eidgenoſſenſchaft zu 
ftellen, und vühmten ſich bereits, die turgauiiche Bauernichaft 

werde es mit ihnen halten ?). Es kam wenigjtens jo weit, 

daß am 27. Dftober die Stadt St. Gallen, das Land Appen- 

zell und die Ootteshausleute der alten Landſchaft einen Vertrag 

miteinander fchloffen, nach welchem fie feſt zulammenbalten 
wollten, bis der Abt die DBauprivilegien herausgegeben und 

dem Bau für alle Zukunft in bindender Art entfagt hätte ®). 

Auch jetzt noch ſprachen fich die ſechs unparteiifchen Drte gegen 

jede Eriegeriiche Enticheivung aus, und zu Anfang des Jahres. 

1) Zellweger, Urkunden II, Nr. 523. Über ben teilmweifen Wieber- 
aufbau des fpäter „Mariaberg“ genannten Kloſters fiehe die Notizen von 

3. Häne in Rahns Statiftit ſchweizeriſcher Kunftventmäler (Anzeiger 
für ſchweizer. Altertumstunde 1887, ©. 405) und das eben erwähnte, 
mit Anfihten und Plänen ausgeftattete Neujahrsblatt von A. Hard- 
egger. 

2) Abſchiede III,ı, 333, Nr. 359. 
3) Zellweger, Urkunden Nr. 526. Bol. Abſchiede III, 1, 334. Die 

vorfihtigen Bauern Tießen fih in einer befondern Urkunde von ben 

St. Gallern und Appenzellern die Zuficherung geben, daß fie für bem 
durch ben Kloſterbruch entflandenen Schaden nicht haftbar gemacht wer⸗ 

ben follten. Zellmweger a. a. O., Nr. 527. 
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batte ed den Anfchein, als ob der an fich lokale Streit zu 

einem ernften Zerwürfnid in der Eidgenofjenichaft führen 

follte. Da eröffneten die Verbündeten jelbft die Feindſelig⸗ 

leiten, indem fie am 21. Januar eine Beſatzung nach Ror⸗ 

ſchach legten und das Schloß beichoffen. Ihr Vorgehen trieb 
nun die Schirmorte der Abtei zu unverzüglicher Erfüllung 

isrer Bundespfliht. 8000 Mann ſtark rüdten fie anfangs 
Tebruar in die ft. galliſche Landſchaft ein und unterwarfen, 

beinahe ohne Widerftand zu finden, die revoltierenden Ge⸗ 
meinden. Als dann auch Zuzüger aus den Kantonen Urt ?), 
Zug und Unterwalben eintrafen, um ber an fie ergangenen 
Mahnung gemäß die Schirmorte nun doch zu unterjtügen und 

fih für alle Fälle einen Anteil am Gewinn zu fichern, blieben 

die eingejchüichterten, auch vom Toggenburg ber bedrohten Appen- 

zeller in ihrer Landmark bei Herisau ftehen und fügten jich 

nach wenigen Tagen ben rievensbedingungen, die ihnen von 

den Eidgenoſſen vorgefchrieben wurden 2). So von allen Seiten 
im Stiche gelaffen, mußte fich auch die zur äußerjten Gegenwehr 

gerüftete Stadt nach kurzer Belagerung (12. bi 15. Yebruar) 

ergeben °). 

Eine harte Demütigung blieb den raſch Beſiegten nicht er- 

part. Nach den endgültigen, in Einfiteln und in Wil fors 

mulierten Sprüchen mußten die St. Galler den Eidgenofjen an 

ihre Kriegskoften 10000 Gulden zahlen und alle Verbündeten 

zujammen dem Abt eine Entjchädigung von 11500 Gulden 

leiften. Dazu kamen die jehr empfindlichen Bejtimmungen, daß 

bie Appenzeller ihre Herrſchaft Rheinthal den am Feldzuge be- 

teiligten Orten abzutreten hatten und daß die Stadt St. Gallen 

ben Schirmorten 4 Höfe überlaffen mußte, die dann das Klofter 

als willlommene Abrundung feines Gebietes um eine mäßige 

1) Bon dem Urner Aufgebot im Livinenthal kam nah Mailand 

Kunde. DBollettino storico XI (1889), p. 223. 
2) „binderrufs deren Gotzhuslüten und deren von Sant allen.” Fr. 

Sicher a. a. O., ©. 27. Die Übereintunft (vom 10. Februar 1490) 
fiebe bei Zellweger II, Nr. 555. 

3) Friedensſchluß vor St. Fiden am 15. Februar. Abſchiede III,ı, 340. 
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Summe an fi bradte. Dem Abt blieb für die Zukunft volle 

Freiheit, auf des Gotteshaufes Erdreih nach feinem Belieben 

Dauten zu errichten; nur war jet von einer Verlegung ber 
Refidenz aus dem Hochthale der Steinach an den Bodenſee 
nicht mehr die Rede ). Die Männer, die man als Haupt» 
anjtifter des unglüdlichen Handel betrachtete: Bürgermeifter 

Barnbüler und Landammann Schwendiner, wurden verbannt 

und büßten ihr Vermögen ein. 

Sp waren zur Genugthuung bes Abtes die ft. galliichen und 

appenzelliihen Verbündeten für ihren fchroffen Bruch des Land⸗ 

friedens ſchwer beitraft. Aber er konnte fich des Sieges doch 

nicht in ungetrübter Weife freuen; denn er ſah fich genötigt, 

den Schirmorten in der Ausübung der Iandesherrlichen Gewalt 

auf feinem Gebiete weitere Zugeftändniffe zu machen, fo daß 

das alte fürftliche Territorium beinahe in die Abhängigkeit einer 

eidgenöſſiſchen gemeinen Herrichaft kam ?). 

Indeifen hatte Abt Ulrich im wefentlichen die bei feinem 

Regierungsantritte ind Auge gefaßten Ziele erreicht. Im Klofter 
bewahrte man dem ausgezeichneten Verwalter nach feinem Tode 

(1491) mit Recht ein dankbares Andenken. Es war ihm ge⸗ 

lungen, das Stift aus tiefiter Verſunkenheit wieder emporzu- 

heben und zu kräftigen, jo daß es in der Folge auch die Stürme 

ber Reformationszeit zu überwinden vermochte. 

Aber die Nachwehen der Ereignifje, die fich an den Rorſchacher 

Kloſterbruch angeichloffen hatten, machten fich noch längere Zeit 

über die lofalen Grenzen hinaus fühlbar. Appenzell und St. allen 
bewahrten dem Kloſter und den Eidgenoffen gegenüber einen 

Groll, der nicht leicht verwunden werben fonnte und der noch 

ein Menfchenalter fpäter in den Schriften des gelehrten St. Gallers 

Vadian einen höchſt energifchen Ausprud fand). Bor allem 

1) Abſchiede III,ı, 342. 345. 348, Nr. 383h. 

2) Urkunden vom 9. und 11. Juni 1490. Abſchiede IIL,ı, 350, 

Nr. 386. Zellweger, Urkunden II, Nr. 565. Bol. Oechsli, Orte 

und Zugewandte. Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte ZIEL, 55. 

3) Siehe feine zufammenfafjenden Urteile: Deutſche Schriften II, 

375. 376. 386. Über die Bebeutung Vadians als Geſchichtſchreiber vgl. 
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bebeutfam aber geftalteten ſich die Rückwirkungen des harten 
Berfahrens, Das gegen den Bürgermeiſter Barnbüler, einen 

Dann von hervorragenden Verbienften und ehrenhaftem Stre- 
ben, eingejchlagen worden war. Der Verbannte, der, um nicht 

das Schickſal Waldmanns zu erleiden, beizeiten die Flucht er- 
griffen Hatte, verfocht mit unverbrofjener Ausdauer jein Recht 
vor dem Reichskammergericht, und fein langwieriger Prozeß 

fiel in den Zuſammenhang jener. VBerwidelungen, die gegen Ende 

des Jahrhunderts zu einem entſcheidenden Kampfe zwiſchen ber 

Eidgenoffenfchaft und dem deutſchen Neiche führten. 

Wegele, Geſchichte der deutfchen Hiftoriographie (1885), ©. 283 ff. und 
die dort angeführte Titteratur. 



Viertes Kapitel. 

Ablöfung vom deutſchen Reich. 
— — — 

Nachdem die auf die Burgunder Kriege folgenden innern 

Erſchütterungen überwunden waren, rückten die Verhältniſſe zum 
öſterreichiſchen Hauſe und ganz beſonders zum deutſchen Reich 
in den Vordergrund der eidgenöſſiſchen Politik. 

Noch immer betrachtete das deutſche Reich die ſchweizeriſche 

Eidgenoſſenſchaft als eines ſeiner Glieder, und die Eidgenoſſen 
ſelbſt dachten nicht an eine Trennung, wenngleich ſeit dem 

Sempacher Kriege die republikaniſchen Formen ihrer ſtaatlichen 

Ordnungen ſich in entſchiedenem Gegenſatz gegenüber den vor⸗ 

wiegend fürſtlich⸗monarchiſchen Geſtaltungen im Reich entwickelt 

hatten. Da wenigſtens, wo es ihren Intereſſen diente, lehnten 

fie fich gern an das große Ganze an, um ſich eines legitimen 

Rückhaltes für ihre Unternehmungen zu verfichern. Im Namen 

des Reichs, nach beſtimmtem Befehl des Katjers, Hatten fie 
1415 dem Herzog Friedrih von Ofterreich den Argau wege 
genommen, und nicht minder waren fie 1474 in feinem 

Namen zu der jo folgenreichen Kriegserflärung gegen Karl den 

Kühnen von Burgund geichritten. Sie verfäumten auch keine 

Gelegenheit, ihren rechtmäßigen Oberberrn um die Beftätigung 

ihrer Freiheiten und die Ausdehnung ihrer Privilegien anzu» 

gehen. Sie beſchickten, wenn fie dazu aufgefordert wurden, die 

deutſchen Reichſstage und bezeugten dem Kaiſer bei feinen ge 

legentlihen Beſuchen mit beflijjenem Eifer die feiner Hohen 

Stellung gebührenden Ehren. 
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Trotz alledem Batte der Zuſammenhang mit dem Reich, 
wie wir jchon wiederholt bemerkt haben, feine urjprüngliche 

Bedeutung verloren. Die Zeiten waren längſt vorbei, in 
welchen die Waldftätte gegenüber den drofend um fich greifen, 

den ZTerritorialgewalten den beiten Schu unter den Fittigen 

des Reiches zu finden glaubten. Im Laufe des fünfzehnten 

Jahrhunderts waren die Schweizer zu vollem Bewußtjein ihrer 

frtegerifchen Kraft gefommen, und zumal die Burgunder Kriege 

batten ihre völlige Emanzipation bewirkt, jo daß fie fortan 

nicht gewillt waren, irgendeinen Zweifel an ihrem freien Selbft- 

beſtimmungsrechte Raum zu geben. Sehr wefentlih wurde 

ihre Entfremdung vom Reich durch das perfünliche Verhalten 

des damaligen Kaiſers gefördert, der während eines halben 

Sahrhunderts ihr unverjöhnlichiter Gegner blieb. Friedrich III. 
berüdfichtigte auf dem veutichen Thron nur allzu ſehr die 

Interefien des Haufes Ofterreih. Er nabm unmittelbar nach 
feinem Antritt mit eigenrichtiger Zähigkeit die alten, durch die 

Zhatjachen längſt überlebten Anſprüche der Habsburger auf 

jchweizertichem Gebiete wieder auf und verweigerte ben meiften 

„Drten“ die übliche Erneuerung der ihre Reichdunmittelbarfeit 

fihernden Privilegien )). Er gefährdete durch feine enge Ver- 

bindung mit einem vorübergehend in die Irre geratenen Gliede 

den Fortbeſtand der Eidgenofjenichaft und jcheute fich nicht, 

eine Invafton fremden Kriegsvolkes gegen fie beraufzubeichwören. 

Später drängte er die Schweizer zum Kampfe gegen den Herzog 

von Burgund und überließ fie dann doch, nachdem die Würfel 

gefallen waren, treulos ihrem Schickſal. Dem erfehnten ewigen 

Frieden, den fie mit Herzog Sigmund jchloffen, gab er niemals 

jeine Zuſtimmung ?). So begreift man, daß fich ihrer ein 

1) Merkwürbigerweife ift einmal in Bern der Gedanke aufgetaucht, 
ſich diefe Privilegien dur den Papſt beflätigen zu lafien, „a quo im- 

peratoria majestas exercitium jurisdictionis suae sumit“. Siehe bie 
von Hilty im Polit. Jahrbuch der fehweizer. Eidgenoſſenſchaft V (1890), 
©. 39, mitgeteilte Inſtruktion vom 25. März 1479. 

2) Siehe feine Schreiben an Sigmund und Marimilian vom 28. Oft. 
1474 und 13. März 1478, bei Chmel, Monumenta Habsburgica I,n, 
159 und 39. 
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tiefes Mißtrauen gegen alle Handlungen des Reichsoberhauptes 
bemächtigte. 

Dies zeigte fich in auffälliger Weile bei Anlaß der Grün- 
dung des Schwäbiſchen Bundes ?). 

Nach dem Vorichlage feines Eugen Rates, des Grafen Hug 

von Werbenberg, vereinigte Friedrich III. in den Sahren 1487 

und 1488 die jchwäbilchen Reichsſtände, Fürſten, Nitter und 

ftädtifche Gemeinwejen, zu einem Landfriedensbunde, welcher der 
ſchwachen Reichsgewalt zuhilfe fommen und dem Haufe Habs⸗ 
burg, das in den Vorlanden durch ‚Die jehr Träftig um fich 

greifende wittelsbachiſche Macht bedroht war ?), einen neuen 
Anbalt geben jollte. Die auf die Dauer von acht Jahren 

geichlofiene Konföderation teilte fich, wie bie alte ſchwäbiſche 

Nittergefellfchaft, in vier Gruppen, deren erjie durch ven Era 

berzog Sigmund von Tirel gebildet wurde. Unter Androhung 

der Acht und einer hohen Geldſtrafe gebot ein kaiſerliches Mandat 

den Ständen den Beitritt zu dieſer Einigung, an die fich über- 

triebene Hoffnungen auf eine Wieverberjtellung des zerrütteten 

nationalen Lebens knüpften, und auch den Eidgenofjen, die mit 

mehreren jchwäbilchen Städten, wie Rottweil, Konftanz, Buche 
born und Wangen, engere Beziehungen unterhielten, wurbe ber 

Anſchluß nahegelegt. Aber in ihren Kreifen vermochte Das 

von Dfterreich ins Leben gerufene Bündnis fein Vertrauen zu 
erweden °)., Die Tagſatzung ließ fich durch die Verſicherung 

1) Bgl. zum Folgenden Propſt, Die Beziehungen ber ſchweizeriſchen 
Eidgenofienfhaft in ben Jahren 1486—1499, Im Archiv für fchweizer. 
Geſchichte XV, 88ff. Oſann, Zur Geihichte des ſchwäbiſchen Bundes 
(Gießen 1861). Schweizer, Vorgeſchichte und Gründung bes ſchwäb. 

Bundes (Zürich 1876). Klüpfel, Urkunden zur Geſchichte des ſchwäb. 
Bundes, 1. Teil (Bibliothek des litt. Vereins in Stuttgart XIV), und 
deſſen Abhandlung: Der ſchwäbiſche Bund, in Raumers Taſchenbuch 1883, 

©. 91ff.; 1884, ©. 73ff. Ulmann, Kaiſer Marimilian L, I, 5öff. 

Oechsli, Die Beziehungen ber ſchweizer. Eidgenofienfchaft zum Reiche 
bis zum Schwahbentrieg, in Hiltys Polit. Jahrbuch V, 505ff. Siehe auch 

bie bei Stälin, Geſchichte Württembergs I, 690, verzeichnete Litteratur. 

2) Riezler, Geſchichte Baierns III, 505 ff. 517 ff. 
3) Anshelm I, 301, erflärt den Bund geradezu als vom Kaifer 

„zuwider ber Eidgnoſchaft ufgericht”. 
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eines Geſandten, daß der Bund feineswegs gegen die Schweizer 

gerichtet ſei, ſondern einzig den Zwed verfolge, Ruhe und Ord⸗ 

nung in möglichht weiten Umfange zu banphaben !), nicht be- 

irren und wies, von der fehr entichieven fich äußernden Stim- 

mung des Volkes unterftügt, jedes nähere Verftändnid von 

ber Hand. Weitere Unterhandlungen in den nächſten Jahren 

blieben ohne Reſultat. Es geſchah vielmehr, daß acht eid- 

gendffifhe Orte am 13. Dezember 1490 das Bündnis 

mit der Stadt Roitweil erneuerten ?), und am 16. Auguft 
1491 mit den Herzogen von Baiern einen Neutralitäts- 
vertrag auf fünf Sabre fchloffen, in welchem fich die Parteien ver- 
pflichteten, den beiberjeitigen Feinden feinen Vorjchub zu leiften °). 

Diefe Haltung erregte einen jcharfen Gegenjat zwifchen den 

Eidgenofien und ihren ſüddeutſchen, fchwäbilchen Nachbarn. 
Spottliever und gehälfige Reden, die man weder büben noch 

drüben zu unterbrüden vermochte, erweiterten die Kluft *). 

Zum erftenmal machte fih in den breiten Volksſchichten eine 

tiefe Abneigung zwiſchen den beiden Hälften des alamannijchen 

Stammes bemerkdar. Schweizer und Schwabe fchieden fich in 

Groll und Feindſchaft. Wenn jener ftolz auf feine politifchen 
und friegerifchen Errungenichaften, auf die freie und angejehene 

Stellung feines Vaterlandes blickte, jo Hatte diefer für folchen 

Patriotismus fein Verſtändnis und betrachtete die Abwendung 

der Eidgenoffen von der großen „teutichen Nation“ als Hoch 
mut und Verrat. 

Am 19. Auguft 1493 ftarb Friedrich IL, und nun über- 

nahm jein Sohn Marimilian in aller Form bie Oberleitung 
bes beutjchen Reiche. Er hatte fich früher den Schweizern 

gegenüber wohlwollend gezeigt und, gleich dem Erzberzog Sig. 

mund, ein freundfchaftliches Verhältnis mit ihnen zu unter 

1) Abſchiede III, , 290. 307. 

2) Abſchiede IIL,ı, 729—731. 
3) Abfchiebe III,ı, 391r. 731—733. Bol. Riezler, Geſch. Baierns 

III, 531. 

4) Siehe beſonders Abfchiebe III, 1, 300, in ber Anmerkung zu Nr. 328. 

Anshelm I, 3277. 
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balten gejucht. Freilich war dies nicht nach feinen Wünjchen 

gelungen; jein in der Waldmannſchen Zeit zuftande gelommtenes 

Bündnis blieb ohne dauernde Wirkung, und alle feine Be⸗ 

mübungen, an Sigmunds Stelle in die ewige Richtung einzu- 

treten, waren an dem hartnädigen, durch franzöfifche Einflüſſe 

beftärkten Widerwillen der Landgemeinden gejcheitert. Diele 

Abneigung hatte der Vertreter des öfterreichiihen Haufes auch 

als deutſcher König zu empfinden. Bald nach feinem Negie- 

rungsantritte nahm der lange vorbereitete Konflikt eine ernfte 

Wendung. 

Unzweifelhaft befand fih Maximilian dem Reiche gegenüber 
in einer günftigeren Lage als feine letten Vorgänger. Ihm 

ftand eine umfaffende Hausmacht zur Verfügung. Im Jahre 

1490 batte ibm der alternde Erzherzog Stamund unter dem 

Eindrud der Mißerfolge jeiner Regierung und einer zunehmen» 

den Oppofition der Stände die Herrichaft über Zirol und bie 

Borlande abgetreten )., Die lange getrennten öfterreichiichen 

Länder waren jett in feiner Band vereinigt, und außerdem 

breitete fich jeine Macht auch über die Niederlande aus. Dieſer 

öſterreichiſche Staat, der ſich anichidte zu einer europätichen 

Großmacht aufzufteigen, mußte ihm als beutichem Könige ein 

bedeutendes Gewicht verleihen. Es fchien, al8 ob e8 dem neuen, 

in der Vollkraft feiner Jahre ftehenden Oberhaupt gelingen 

folite, dem zerfallenden deutſchen Reichskörper frifches Leben 

einzuflößen und ihm eine Organijation zu geben, die ihn zur 

Behauptung der inneren Ruhe und zur Führung einer ener- 

giichen, auf große Ziele gerichteten Politik nach außen bin bes 

fäbigte. Getragen und gedrängt von einer eigentümlich natios 

nalen Strömung der öffentlihen Meinung, die in Marimilian 
den von der Vorſehung auserwählten Kämpfer gegen bie beut- 

ihen Erbfeinde, Zürlen und Franzoſen, fah, machte er in ber 

That den Verſuch zu einer deutichen Neichöreform 2). Im 

Auguft 1495 wurde zu Worms der Landfriede in Deutichland 

1) Huber, Geſchichte Ofterreich8 IH, 316. 
2) a. a. O. ©. 329 ff. 
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für einen ewigen erklärt, ftatt des frühern kaiſerlichen Hof⸗ 

gerichtes ein Neichölammergericht mit einem ftändigen Site 

eingeführt und die Forberung einer allgemeinen Steuer zur 

Deitreitung der Reichsbedürfniſſe durchgeſetzt. Jährliche Reichs⸗ 

tage ſollten die Verwendung der Reichseinkünfte überwachen, 

die kriegeriſchen Angelegenheiten beraten und für die Vollziehung 

der durch das Reichsgericht verhängten Urteile Sorge tragen. 

Wenn gleich dieſe Satzungen erheblich hinter den urſprüng⸗ 

lichen Zielen der Reformpartei zurückblieben )), fo erſchienen fie 

wenigſtens als ehrenwerte Anläufe zu einem Neubau der Ver⸗ 
faſſung, und jeder gute Deutſche erblickte in dieſen Einrichtungen 

eine Förderung des nationalen Lebens. Indes traten ihrer 

Durchführung doch manche Hinderniſſe entgegen. Verſchiedene 

Fürſten und Stände wollten ſich dem Kammergericht nicht 
unterziehen, da es ihre eigene Gerichtsgewalt beſchränkte. Die 

Ritterſchaft ſteifte ſich auf ihr altes Recht, dem Reich nur mit 

dem Schwerte zu dienen und verweigerte die Entrichtung des 
gemeinen Pfennigs. Selbſt die Niederlande, in welchen in⸗ 

zwiſchen Maximilians Sohn, Philipp, die Regierung übernommen 
hatte, lehnten die neue Steuer ab. 

Und nun die Schweizer! Wie hätten fie für ſolche all⸗ 

gemeine Reichsanſtalten noch ein ernſteres Intereſſe haben 

können! Das Reichsgericht erſchien ihnen als eine fremde, ihre 

Kreiſe ſtörende Inſtitution. Den gemeinen Pfennig betrachteten 

fie nicht anders als eine Steuer für das Haus Öfterreich, gegen 
deſſen Hoheitsanſprüche fie lange genug gekämpft hatten. Und 

vollents waren fie der Anfiht, daß fie Frieden und geficherte 

Rechtsordnungen im Innern wie bisher aus eigener Kraft, 

ohne irgend eine fremde Beihilfe, wahren fünnten 2). Ihre 

1) Über das Projekt bes Kurfürften Berthold von Mainz, das einen 
mit ber gefamten NeichSregierung betrauten Reichsſsrat vorfah und biefem 

unter anderm auch die Sorge für die Wieberberanziehung abgetrennter 
NeichSgebiete übertrug, vgl. Ulmann, Kaifer Marimilian I, 349. 

2) „babenb wir bedacht, das fichereft ouch beſt zit fin, das von ung 
zu underfion und fürzenemen, fo todſchläg, Klütvergießen und ber landen 

un kumlikeit verlommen und abftellen, und alfo frid, einifeit und güten 
Dierauer, Geh. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. I. 1 
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Haltung der Wormfer Beichlüffe gegenüber Tieß fich demnach 

wohl vorausfehen. Als eine reichsſtändiſche Sefandtichaft am 

22. September nad Zürih kam, um die Eidgenofjen al8 Lieb» 

baber des Friedens und gehorſame Glieder des Reichs zur An⸗ 

nahme der neuen Satungen zu beitimmen, fand ſie eine fühle 

Aufnahme und mußte fich mit dem ausweichenden Beicheid ber 

gnügen, jeder Bote werde ihre Eröffnungen an feine Herren 

bringen, man zweifle nicht, daß biefe fich gebührend halten. 

werden !). 

Inzwiſchen machten franzöfifche Geſandte viel beijere Ge» 
ſchäfte bei der Eidgenoſſenſchaft. Sie fuchten fich ihrer Hilfe 

gegen Mailand zu verfichern, und e8 gelang ihnen durch glän- 

zende Verjprechungen 2), die Maſſe der Bevölkerung, beſonders 

in den Ländern, immer entichievener für eine neue Verbindung. 
mit Frankreich zu gewinnen. Am 1. November 1495 ließ fich 
die Mehrheit der Kantone in der That zum Abjchluß eines 
Bündnijjes mit Karl VIII. herbei, das der König am 
24. April des folgenden Jahres „zur Erneuerung ber feit 

langer Zeit zwiſchen der franzöfiichen Krone und den Eidge- 
noſſen beitebenden Freundſchaft“ bejtätigte. Es war die Ant» 
wort der Schweizer auf die Zumutungen der in Worms ver- 

tretenen deutſchen Stände. Der wichtigfte Artilel des Ver⸗ 
trage® verpflichtete den König, den mit ihm verbündeten Orten. 
gegen jedermann Schuß und Unterftügung zu gewähren. Andere 

Beſtimmungen regelten die Sahrgelder, bie er zu verteilen hatte, 
bie Löhnungen, die den fchweizeriichen Söldnern in franzöfifchem. 

Dienfte ausgerichtet werden mußten, und bie Hilfe, welche die 

willen möchte gebären.” Berner Miſſiv an den König von Frankreich, 
aus dem Jahre 1492, in deutſcher Überfegung bei Anshelm I, 399. 

Vgl. über die Sicherheit der Straßen in der Schweiz die anerkennenden 
Worte des gebornen Schwaben Shrapin, im Geſchichtsfreund IV, 13 f.: 

„Dann folt einer tragen gold in finer hand | On gleit durch das gantz 
ſchwitzer land || Dem gefchech niemer ſchmach noch leid.“ 

1) Abſchiede III,ı, 493, Nr. 519d. Bol. Anshbelm II, 6—8. 
Ochsli, Die Beziehungen, ©. 5451. 

2) Abfchiebe III,ı, 484. 487. 
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Eidgenoffen, wenn jie in Krieg verwidelt würden, vom König 
fordern konnten. Vorbehalten blieben der Papſt, das Heilige 

römische Reich und alle bi8 auf diefen Tag von den Eidgenoſſen 
abgejchlofjenen Bündnifje, Verträge und Einigungen ’). 

Gegenüber dieſen Erfolgen der franzöfifchen Diplomatie 
vermochte die deutſche Reichsgewalt bei den Schweizern weder 

mit Anträgen, noch mit Begehren und Drohungen aufzutommen. 

Bon den Stäbten blieb nur Bern, das allein in Worms 
vertreten gewejen war, der Verbindung mit Karl VII. 

fern und hielt unter dem Einfluß ber immer noch mächtigen 
ariftofratifch » konſervativen Adelsgeſchlechter trog aller franzö⸗ 

ſiſchen Gegenwirkungen mit bemerlenswerter Entſchloſſenheit zum 
Reich 2). 

Im Februar 1496 erjchien auf einem Tage zu Zürich eine 
neue deutſche Geſandtſchaft, um beftimmte Erklärungen entgegen- 

zunehmen. Die Töniglichen Abgeordneten verlangten Antwort 

auf ihr früberes Anbringen inbetreff des Landfriedens, des 
Kammergerichte8 und des gemeinen Pfennigs; fie drangen ferner 

darauf, daß die Eidgenoſſen dem König die Werbung von 

8000 Mann zu einem Romzug geftatten und das binbenbe 

Verſprechen geben foliten, dem franzöfiihen König oder andern 
Veinden des Reiches und des Bapftes in Feiner Weile Hilfe 

leiten zu wollen. Und dieſen Forderungen fügten fie die ernit- 

liche Drohung bei, daß man für den Fall ihres Ungehorfams 

das geiftliche und weltliche Schwert gegen fie gebrauchen werde. 

Ein anweſender päpftlicher Legat unterjtükte mit allem Nach⸗ 

brud ihren Bortrag. Allein die eidgenöſfiſchen Boten antwor⸗ 
teten wieder nnbeftimmt. Dem Vorwurf, daß fchweizeriiche 

Knechte ſcharenweiſe im den franzöfiichen Dienft gezogen ſeien, 
begegneten fie mit der Entjchuldigung, dies ſei wider den Willen 

ber Oberen gejchehen. Das Bündnis mit Frankreich ftellten 

1) Abſchiede III,ı, 495. 736—739. 
2) Oechsli, ©. 559f. Einzelne Berner, wie Wilhelm und Ludwig 

v. Diesbach, hatten allerdings nicht ganz freie Hand. Siehe bie „Pro- 

vifionen“ - Anweifung vom 26. September 1493 bei Ehmel, Urkunden, 

Briefe und Altenftüde zur Gefchichte Maximilian I, ©. 6. 
21* 
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fie als höchſt unverfänglih dar. Über den Landfrieden und 
das Kammergericht vermieden fie eine Äußerung, und inbezug 

auf den für das grundfägliche Verhältnis wichtigften Punkt ber 

merkten fie, man boffe, der König lafje die Eidgenofjen der 

Steuer wegen „unerjucht”, wie andere feiner Vorgänger im 

Reiche auch gethan. !). 

Diefe Erklärungen bezeichneten zunächit nicht eine förmliche 

Berwerfung der Ordnungen des Wormfer Neichdtages. Aber 

fie zeigten deutlich genug, daß die Eidgenofjen ſich eine all 

fällige Anwendung ber neuen deutſchen Einrichtungen auf ihre 

Gebiete nicht gefallen laffen würden. Injofern hatten fie ent« 
fcheidende Bedeutung: in ihnen trat das ganze Refultat des 

bisherigen felbftändigen Entwiclungsganges der fchweizerifchen 

Bundesgenoffenichaft zutage. 
Während fo der Zuſammenhang der Schweiz mit bem 

Deutſchen Reiche allmählig zerriffen wurde, entitanden zugleich 

Konflikte, welche die Erbitterung gegen Marimilian erhöhten 

und die gegenfeitige Abneigung drohender geitalteten. &8 fallen 

in dieſen Zuſammenhang vor allem die Streitigkeiten der Stadt 

Ct. Gallen und des Landes Appenzell mit dem Reichölammer- 
gericht. 

Gene Männer, die man mit Recht oder Unrecht für den 

Rorſchacher Klofterfturm und feine Folgen verantwortlich machte, 

Bürgermeifter Barnbüler und Landammann Schwendiner, hatten 

fih dem ftrengen, gegen fie eingeleiteten Verfahren durch die 

Flucht entzogen ?) und von deutfchen Boden aus den Verſuch 

begonnen, auf gerichtlichem Wege die Auslieferung ihres konfis⸗ 

zierten Vermögens von ihren beimatlichen Behörden zu er» 

zwingen. Der König nahm fich mit bejonderm Eifer Varn⸗ 

1) Abſchiede III, ı, A96f., Nr. 525. Anshelm I, 30. Propſt, 

©. 130f. Oechsli, ©. 554. Aus einer wohl zum Jahre 1496 ge⸗ 
börenden Inftrultion (Chmel a. a. O. ©. 161) geht hervor, daß ber 
König damals die mafßgebenden Berfönlichkeiten vor allem in Zürich durch 
„Provifionen” zu gewinnen fuchte. 

2) Siehe Varnbülers Schreiben an die Eibgenofien, aus Konflanz, 

13. Sept. 1490. Briefe dentwürbiger Schweizer (Luzern 1875), ©. 24. 
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büler8 und nach deſſen Tode feiner Söhne an; er bewirkte, 
dag St. Gallen zur Herausgabe der Güter und zum. Schaden. 
erfag verurteilt wurde. Als die Stadt ſich bartnädig weigerte, 

die Forderungen ihrer ehemaligen Mitbürger zu befriedigen, 

ſprach das neue Kammergericht die Neichdacht aus). Das 

war boch eine ernfte Enjcheivung, denn fie hatte zur Folge, 

daß bie ft. galfiichen Kaufleute ihres Lebens und Gutes nicht 

mehr ficher waren, indem die Varnbüler und ihre Anhänger 

die Gütertransporte auf den Straßen nach Deutichland und 

Italien überfielen und den ft. galliichen Leinwandhandel lähm⸗ 
ten. Zugleich wurden auch andere Zugewandte, wie Rottweil 
und Scaffhaufen, wegen ihrer Anlehnung an die eidgenöffiiche 

Politik teils mit der Acht belegt, teild mit einem Kammer⸗ 

gerichtöprozeß bedroht ?). Um jo nachbrüdlicher traten die Eid» 

genofjen für ihre Verbündeten in die Schranken, ſodaß ber 

Streit einen immer leidenjchaftlicheren Charakter annahm. Wie 

deutlich man auf beiden Seiten die möglichen Folgen dieſer 

Vorgänge überſah, beweilen die Vorfichtsmaßregeln, welche die 

eidgenöffiihen Orte in Verbindung mit St. Gallen, Scaff- 

haufen und Rottweil fchon 1497 gegen feindliche Angriffe zu 

treffen fich veranlaft fanden, und der eingehende Verteidigungs- 

plan, den die Hauptleute des jchwäbilchen Bundes gemeinjam 

mit einem löniglihen Hauptmann entwarfen ?). . 

Doch wünjchten die Eidgenofjen einen Krieg zu vermeiden. 

Auf die unausgejegten Klagen St. Gallens Hin ordnete die Tag⸗ 

fagung im Frühjahr 1497 eine Botichaft an den König ab. 

Sehr bejtimmt wurde jett in den Inſtruktionen und Kredenz⸗ 

1) Am 15. Ottober 1496. Siehe Marmor, Konflanzer Urkunden, 
Im Archiv für fchweizer. Geſchichte XVII, 166, Nr. 170. Die Achts- 
erklärung fheint im Frühjahr 1497 wiederholt worben zu fein. Abſchiede 
IIl,ı, 532. 533. gl. den Ulmer Brief vom 12. Mai 1497 (bei 
Klüpfel, Urkunden I, 226—228), der eine ganze Gefhichte bed Han⸗ 

dels enthält. 

2) Klüpfel, Urkunden I, 220. Abſchiede III,ı, 528—530. 540y. 

3) Klüpfel, Urkunden I, 223. 230. Propf, ©. 150. Oechsli, 
©. 564. 
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briefen der Standpunkt der Eidgenoffen dem Reiche gegenüber 

gezeichnet. Diele Händel, hieß es, beichwerten bie Eidgenoſſen 

wider das Herlommen und wiber ihre von Päpften und bem 

römifchen Reiche erlangten Freibeiten, ſodaß fie es nicht er» 

tragen könnten; auch werben fie die davon Betroffenen nicht 
verlafjen, ſondern nach beichworner Pflicht Leib und Gut zu 

ihnen jeßen. Sie begehren die Befreiung St. Sallend und 

anderer Zugewandten von der Acht und bie Anerlfennung ihrer 

alten vom Neiche beftätigten Privilegien. Dafür fei die Eid» 
genofjenfchaft erbötig, „dem beiligen Römſchen rich alles trüw⸗ 

lich ze leiten, was da billiche pflicht ervorbre und ir vermögen 

erbure ?).” Maximilian gab wenigjtens das Verfprechen, den 

Achtprozeß vorläufig zu fiftteren, und nach vergeblichen Unter» 

bandlungen in Worms berief er die eidgendfiichen Boten nad) 

Innsbruck, um unter feiner perfönlichen Leitung die Angelegen- 
beit zu befinitiver Erledigung zu bringen. Bier erfolgte am 
9. September 1497 ein Ausgleih auf Grundlage der Rüde 

erftattung aller Güter, die den Varnbülern entzogen worden 
waren. Diejen wurde auch die Rüdzahlung aller Prozeßkoſten 

veriprochen, den St. Gallern die Abjtellung des ganzen Rechts⸗ 
verfahrend und die Herausgabe der in der Acht ihnen entfrem- 

beten, aber noch unverjehrten Waren zugefichert. Endlich ward 

die über St. Gallen verhängte Acht bis Martini aufgehoben 

und eine Vereinbarung zur gütlichen Beilegung der Prozedur 

des Landammanns Schwendiner gegen Appenzell von den eid- 

genöffiichen Gefanbten ad referendum angenommen ®). Über 
die Größe der Entihädigungsfumme kam es noch zu weitern 

Unterbandlungen, da die Barnbüler ihren Schaden höher jchäß- 

1) Anshelm I, 55. Abſchiede III,ı, 533. 

2) Abſchiede III,ı, 548, Nr. 582. Anshelm I, 59ff. Propft, 

S. 156. Eine Anekdote — von der hochfahrenden Drohung des Königs 
und der fchlagfertig zurechtweiienden Antwort eines Zürchers —, bie 

Anshelm fpäter (II, 112.) erzählt, ift auf diefe Zufammentunft in Juns- 
brud bezogen worben. Ihre Glaubwürdigkeit muß freilich bei dem Mangel 
anderer zuverläfftger Zeugnifie dabingeftellt bleiben. Vgl. Ulmann I, 
682. 



Viertes Kapitel. Ablöfung vom deutſchen Reich. 527 

ten, als die St. Galler gelten laſſen wollten; aber unter Mari⸗ 
milians eifriger Mitwirlung wurde jchließlich doch eine Ver⸗ 
Ständigung berbeigeführt. 

Sp war nun zwar ber Streit zwilden St. Gallen und 
vem Kammergericht nach jahrelangen Mühen ausgetragen. 

Allein die Grundfragen über die Anerkennung biefes &erichtes, 
über die Pflicht der Eidgenoffen zur Zahlung des gemeinen 

Pfennigs und ihr Verhältnis zur Reichsgewalt überhaupt hatten 

noch Teine Erledigung gefunden. Die Anfichten ftanden ein- 

ander noch jchroffer gegenüber als früher. Wenn 3. B. Mari 
miltan die Eidgenoſſen „als Glieder des Reichs“ auf einen 

Reichstag nach Freiburg entbot, um mit ihnen zur Vermeidung 

Zünftigen Krieges über die ſchwebenden Streitfragen zu unter 

bandeln, fo beichloß zwar die Tagſatzung, den Reichsſstag zu bes 

fchidden, doch nur, um mit Haren Worten die überlieferte freie 

Stellung geltend zu machen, von ber fich die Eidgenoſſenſchaft 
nicht drängen laſſen wolle 1). Ihre Botichaft vermied e8 dann, 

„zu des Richs gejpräch zu ſitzen“ 2), d. h. an den Beratungen 

in Freiburg wirklich teilzunehmen. Sie bütete ſich vor jedem 

Schritte, durch den der Schein erwedt worden wäre, daß die 

Schweizer die Verbindlichkeit der Reichstagsbeſchlüſſe für fich 
anerkennen würden. 

Zu ruhiger Verhandlung konnte es bei ber zunehmenven 

Erbitterung der Gemüter nicht mehr fommen. Eine trogige 
Entſchiedenheit ergriff pas Volk in der Schweiz, und eine tiefe 
Gärung verbreitete fich auch jenleit des Rheins und Bodenſees. 

Man veripottete an der Grenze durch unanftändige Handlungen 

feine Gegner und machte neuerdings durch aufreizgende Schimpf- 

reden feinem Ärger Luft. Die Tagſatzung wurde einmal durch 
das Gerücht erjchredt, daß fich im der Eidgenoſſenſchaft eine 

Freiſchar fammle, um wegen der „groben Schmachreden” einen 

Zug nad Schwaben zu unternehmen ?). Bei dieſer gejpannten 

1) Abſchiede IIL,ı, 553. 

2) Oechsli, ©. 575. 
3) Abfchiebe III, i, 585 (22. Oftober 1498). — Eſcher, Quellen zur 
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Lage fam wiederholt auf beiden Seiten das Gefühl zum Aus- 
brud, daß eine friebliche Löfung der tiefwurzelnden Differenzen 

nimmer möglih fe. Wie im Jahre 1497 der ſchwäbiſche 

Bund fih gegen einen allfälligen Angriff der Schweizer rüftete, 

jo wandte fih Marimilian im September 1498 während feiner 

Vorbereitungen zu einer Triegerijchen Unternehmung gegen Frank⸗ 

reih an die Boten und Räte bed Bundes mit der Bitte, ihm 
die nötigen Mittel zur Wahrung der Grenze zu bewilligen ?). 

Dabei arbeitete die franzöfiiche Politik unabläffig und mit 

großem Erfolge an ber Erweiterung bes Riſſes zwiſchen ben 

Eidgenoffen und dem Reiche und verftand mit ihrer traditio- 
nelien Überlegenheit die Dinge zugunften Frankreichs zu wen⸗ 

den. Ludwig XII, der am 7. April 1498 auf Karl VIII. 

folgte, vermochte zwar die Alttanz mit den eidgenöfftichen Drten 

vorerſt nicht förmlich zu erneuern; aber er erreichte, daß fie 

feine Werbungen nicht binderten, während jie dem beutfchen 

König jede Truppenlieferung verweigerten ?). 
Eines lag nun auf der Hand: wollte Marimilian feine 

Pläne gegenüber den Eidgenoſſen durchführen und das Land 

zwiichen Sura und Alpen beim Reiche behaupten, jo blieb nichts 

anderes übrig, als die Anwendung der Gewalt. Im Laufe 
des Jahres 1498 drängten die Ereigniffe zur Entſcheidung. 

Während Marimiltan nach einem verunglüdten burgun⸗ 
bifchen Feldzuge ſich in den Niederlanden aufhielt, häuften fich 

die provofatoriichen Mafregeln ver Reichsbehörden gegen die 

Schweizer, und dieſe ließen es ihrerſeits an trogigen Ab⸗ 

weilungen und Herausforderungen nicht fehlen. Bereits kam 

ed an der Grenze zu offenen Gewaltiamleiten. Graf Georg 

von Werbenberg-Sargand, der wegen feiner Umtriebe am Hofe 

Schweizer Geſchichte VI, 226, weift darauf hin, daß Fabris „Descriptio 

Sveviae “ mit ihrer an Hemmerli anfchließenden Polemik auf die Heraus- 

bildung der fchroffen Gegenſätze nicht ohne Einfluß geblieben fei. Vgl. 

über die Schmadliever bie Bemerkungen Bächtolds, Geſchichte ber 
deutſchen Litteratur in der Schweiz, ©. 246. 

1) Alüpfel, Urkunden I, 264 ff. 

2) Abfchiebe III, i, 576. 578. Anshelm I, 72. 
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des Erzberzogs Sigmund vor Jahren in die Acht geraten war, 

machte den Berjuh, den angefebenen Zöniglihen Rat Georg 
Goſſenbrot im Bade Pfävers gefangen zu nehmen, um ibn 
bei den Verhandlungen über die Aufhebung der Reichsacht zu 

verwerten. Sein Anſchlag wurde zwar durch den Pfäverſer 

Abt vereitelt, indem fich diefer feines Gaſtes annahm und mit 

ibm über den Rhein entwich; aber das Ereignis machte großes 

Aufiehen, denn binter dem Grafen ftanden die Eidgenofjen, vor 

allem feine unmittelbaren Verbündeten, Schwiz und Glarus. 
Sie nahmen die ganze weltliche Verwaltung des Klofters in 

ihre Hand, bejegten die weitausfchauende Burg Wartenftein und 

verjaben fie mit allem Kriegäbedarf ). 

Sleihfam um die Wette fuchten beide Teile in den Grenz. 
gebieten feften Fuß zu fallen und ihren Machtbereich auszu- 

breiten. Im Jahre 1498 knüpfte der König engere Beziehungen 

mit Mülbaufen an, das 1491 fein 25jähriges Bündnis 

mit Bern und Soloturn nicht erneuert, aber feither gleichwohl 
ein freundichaftliches Verhältnis zu diefen Städten unterhalten 

hatte. Es jcheint, daß feine Werbungen nicht erfolglos blieben, 

und dag fih Mülhauſen feinen Wünjchen fügte ?). 

Bon größerer Bedeutung aber war, dag Konftanz für 

die Abfichten des Königs gewonnen wurde. Die wehrhafte, in 
jeder Hinficht begehrenswerte Stadt befand fich ſchon feit län- 

gerer Zeit mit den Schweizern auf geipanntem Fuße. Sie 

batte nach der Eroberung des Turgaus durch die Eidgenofjen 
im Sabre 1460 das Landgericht über dieſe Herrichaft beibe- 

halten und fich trog der aus dem unerquidlichen ‘Doppelver- 

hältnis hervorgehenden Streitigfeiten nicht entjchließen fönnen, 

ihre Gerichtshoheit den eigentlichen Landesherren abzutreten 

oder fie mit ihnen zu teilen. Seit der Gründung des ſchwä⸗ 

1) Abſchiede III,ı, 581. 587 ff. Lenz, Der Schwahentrieg (Züri 

1849), ©. 43f. Anshelm II, 9. By. Wartmann, Das Klofter 

Pfävers, im Archiv für ſchweizer. Geſchichte VI, 8Of. Ulmann, Kaifer 
Martmilian I, 700. 

2) Siehe feine Korrefpondenz vom 24. Sunt 1498 an, biMossmann 

Cartulaire de Mulhouse IV, 378 ff. 
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bilden Bundes, dem fich Konftanz ver königlichen Aufforderung 

gemäß anichließen jollte, war der Zuftand immer unbaltbarer 
geworden. Noch ſchwankte indes die Stadt in ihrer Entfcheie 

bung, und fchon waren Unterbandlungen mit Bern und Zürich 
über ihren Anfchluß an die Eidgenoſſenſchaft eröffnet, als im 

Januar 1495 ein tumultuariicher Freifcharenzug aus den Län⸗ 
dern, die jeder Erweiterung des ſtädtiſchen Elementes abhold 

waren, diefen Plan durchkreuzte !) und Konjtanz den Feinde 
in die Arme trieb. Die Stabt gab vorerit dem König auf 

dem Wormjer Reichstag das Verfprechen, daß fie fich zur Zeit 

mit niemandem verbinden wolle 2), und nachdem alle weitern 
Bemühungen für ihren Eintritt in die Eidgenofjenihaft an dem 

bier waltenden Gegenſatze zwiſchen der Stäptepolitif und der 
Zänderauffaffung gejcheitert waren, Tchloß fie fich endlich am 
24. September 1498 dem eifrig um fie werbenden jchwäbjichen 

Bunde an, indem fie die Verpflichtung übernahm, ibm mit 
Leib und Gut und ganzer Macht in einem Kriege gegen die 

Eidgenofjen beizuftehen. So wurde Konſtanz, das ein ftarker 

Vorpoften für die Schweiz hätte werben können, ein Haupt⸗ 

quartier für ihre Feinde ®). 

Dagegen wurben jet bie reich gejtalteten rätiſchen Land⸗ 
haften feiter an die Kidgenofjenichaft geknüpft. 

Die Bünde, die im Laufe des 14. und 15. Sahrbunderts 

in Rätien aus geiftlichen und weltlichen Territorien nebenein- 
ander entjtanden waren und feit dem Jahre 1471 eine, wenn 

1) Abſchiede ILL, ı, 472f. Anshelm I, 26f. Bol Werber, 
Konflanz und die Eidgenofjenfchaft (Bafel 1885), S. 4f. 

2) Schweizer. Geſchichtforſcher V, 190-194. Über ein weitere8 Zus 
gefänbnis im Mai 1497 f. Archiv für fehweizer. Geſchichte XVIII, 167, 
Nr. 173. 

3) Den Beſchluß Über die Aufnahme der Stadt in ben ſchwäbiſchen 
Bund fiehe bei Klüpfel, Urkunden I, 270 u. 272. Zum ganzen vgl. 
Meyer v. Knonau, Schweizer Berge und Schweizer Grenzen, im 

Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, Bd. XI, 1875/76, ©. 504. Ul« 
mann, Kaifer Maximilian I, 691f. Oechsli, Die Beziehungen, 
©. 531—533. 582. 
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auch lockere föderative Einheit bildeten: der Gotteshausbund, 
ber Obere oder Graue Bund und der Bund der zehn (oder 
vielmehr eilf) Gerichte *), hatten jchon längſt mit ihren ſchwei⸗ 

zeriihen Nachbarn engere Beziehungen unterhalten. Neben ber 

bereit erwähnten ewigen Verbindung bes Oberen Bundes mit 
bem Lande Glarus und dem im Jahre 1419 errichteten Burg- 

recht des Gotteshauſes und der Stadt Eur mit Zürich beitand 

auch ein ewiges Landrecht zwilchen den Grafen von Sar- 
Miſox und den Ländern Uri und Obwalden 2). Wiederbolt 
leifteten die Bündner auf Grund dieſer Verträge den Eid» 
genofjen Waffenbilfe, jo bei dem Zuge gegen Bellinzona im 

Jahre 1478, und umgelehrt wurden fie durch eidgenöſſiſche 

Freiwillige unterftügt, als fie in den Yahren 1486 und 1487 

Feldzüge nah Worms, Veltlin und Cleven unternahmen, um 

von Mailand die den Eidgenofjen gewährten Zollfreiheiten zu 

erfämpfen ®). 

Den unmittelbaren Beweggrund zum Anfchluß der rätiichen 

Eidgenofjenihaft an ihre ältere Schweiter gab das raftlofe Um⸗ 
fihgreifen Oſterreichs im legten Viertel des 15. Sahrhunderts, 

vor allem aber der Übergang ber öfterreichifchen Beſitzungen 

1) Siehe Bd. I, ©. 369 und in diefem Bande ©. 49. Eine treff- 

Yiche Überſicht über die Entwidelung ber rätifchen Bünde giebt Ferb. 
Meyer im Schweizer. Mufeum für hiſtor. Wiffenfchaften II (1838), 
©. 201ff. Vgl. Bott, Der angeblide Bund von Bazerol vom Jahre 
1471, im Jahrbuch für fchweizer. Gefhichte II, 1ff. Vom 21. März 

1471 (Abfchiebe II, 418) datiert da8 ewige Bündnis des obern Bundes 
mit ben eilf Gerichten bes fogen. Zehngerichtenbundbes. Die Anerfennung 

bes Bundes fllr das Gericht Davos durch Erzherzog Sigmund fiehe im 

Sreiheitsbrief vom 6. Juni 1478. Chmel, Monuments Habsburgica 

I,ı, 495. 

2) Vertrag vom 1. Sept. 1419. Abſchiede I, 223. Th. v. Liebenau, 
Die Herren von Sar zu Mifor. Beilage zum 19. Jahresbericht der Hift.- 
antig. Geſellſchaft von Graubünden (Cur 18%), ©. 19. 

8) Kind, Der Wormferzug 1486 und 1487, im Archiv für ſchweiz. 
Geſchichte XVII, 23]. Bol. den Nachtrag von Th. v. Liebenau im 

Anzeiger für ſchweizer. Gefhichte 1872, S. 250. €. v. Moor, Geld. 
von Eurrätien I, 400 ff. 
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an Marimilian, der nach dem Tode des Erzberzoge Sigmund 

burch feine über das Münſterthal, das untere Engadin, das 

ganze Prättigau, Davos, Schanfigg und Curwalchen ausgebrei- 

teten Herrichaftsrechte eine bejorgniserregende Stellung in, Grau⸗ 

bünden einnahm. Nachdem Unterhandlungen über die Aufr 

nahme der Bünde als „Orte“ fihb an dem Widerſpruch von 

Züri und Schwiz zerfchlagen hatten Y), ſchloſſen die ſieben 
dftlihen Kantone der Eidgenoffenihaft am 21. Juni 
1497 einen Vertrag mit dem Grauen Bunde, und gegen 

das Ende des folgenten Jahres, am 13. ‘Dezember 1498, 

fand auch der Bund der Öotteshausleute und der Stadt 

Eur — ohne den in feinen Entſchlüſſen ſchwankenden Biſchof — 

eine Stüge an den gleichen Drten ?). Nur die Zehn Gerichte, 

bie mit Ausnahme von Malans und Maienfeld unter öfters 
reichiicher Hoheit jtanden, hielten fich formell zurüd, vermochten 

aber keineswegs in den folgenden Verwidelungen ihre Neutrali- 

tät zu wahren. 

Den auf ewige Zeit errichteten Bündniffen der Jahre 1497 

und 1498 zufolge verpflichteten fich beide Zeile, einander Freund⸗ 
ihaft und „getreues Aufſehen“ in allen Gefahren zu bezeigen, 

gegenfeitig nach Kräften feindliche Angriffe abzuwehren, Streitig- 

feiten duch ein nach Walenftadt zu berufendes Schiedsgericht 

zu jchlichten, einander die Märkte offen zu halten und die Ber- 
kehrswege nicht mit neuen Zöllen zu belaften. Kein Zeil jollte 

ohne Vorbehalt diefer Verbindung in ein neues Bündnis treten 

und feiner bei gemeinfamen Kriegen ohne Einbeziehung des an⸗ 

dern einen Waffenftillitand oder Frieden jchließen. — Es waren 

Freundſchaftsverträge zu gleichem Rechte, die nur einen loderen 

Zuſammenhang zwijchen ven beiven Bünden und der Eidgenoſſen⸗ 

haft begründeten. Weber bie gegenjeitige Hilfsverpflichtung 

noch das Recht zur Mahnung wurden, wie in andern eidge- 

1) Abſchiede III,ı, 515, Nr. 545£. 
2) Die beiden Bunbesbriefe ſiehe in ben Abſchieden III,ı, 745747. 

753—755. Bol. Propfta. a. O. S. 173f. ©. v. Moorl, 418. 

Oechsli, Orte und Zugewandte, im Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte 
XIII, 80 ff. 
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nöſſiſchen Verbindungen, förmlich ausgejprochen und die neuen 

zugewandten Glieder behaupteten beinahe völlige Altionsfreiheit 
in politiichen und friegeriichen Dingen. Indem aber die Bünd⸗ 

niffe am Vorabend wichtiger Enticheivungen auf ewige ‘Dauer 
abgeſchloſſen wurden, erbielten fie eine Bedeutung, die man im 

der Eidgenoſſenſchaft wohl zu würdigen verjtand und die auch 

auf äfterreichiicher Seite nicht unterjchägt werden konnte. 

Durch die Verbindung mit der rätiichen Konföderation griffen 

bie Eidgenofjen in eine Sphäre ein, welche Habsburg fich längſt 
gewöhnt hatte als feine eigene zu betrachten. Ihr Vorgehen bes 

Ichleunigte in jenen Gegenden den Ausbruch offener Feinbfelig- 

feiten, die bisher mit ängftlicher Scheu vermieden worden waren. 

Im Gebiete des Gotteshausbundes lag das Klofter Münfter 
hart an der Grenze gegen Zirol, wo ein ſchwer zu entwirren- 

des Gemenge von Befigungen und Rechten beitand. Da bes 

rührten ſich die Gerichtsbarkeit des Hochftiftes Eur und die 
der Grafſchaft Tirol Y): an ter Kaſtvogtei des Kloſters Münfter 

Batten beide Zeile Anſpruch. Der Eurer Biſchof, Heinrich 
von Hewen, war ſchon längere Zeit umjonjt bemüht gewelen, 

die überlieferten Streitigfeiten beizulegen und eine klare Aus. 

einanderſetzung der beiderleitigen Nechte zu bewirken ?). Sein 

Beftreben fcheiterte an den rückſichtsloſen Übergriffen der tiro- 

liſchen Behörden. Als nun Maximilian gegen Ende des Jahres 

1498 wieder nach den Niederlanden abgerufen wurde, fchritten 

1) Anshelm I, 98. Bol. Foffa, Das bündbnerifhe Münfterthal 

(Sur 1864), ©. 32. 

2) Ucta des Tiroler Kriegs, in der von E. v. Moor herausgegebenen 
Zeitfehrift „Raetia“, Bb. IV (Eur 1869), S. 113. Diefe „Acta“ find bie 

wichtigfte Quelle für die Vorgänge in Graublinden. Der Berfaffer fchrieb 

während des Krieges in Eur, berüdficgtigte aber auch Nachrichten vom 

weitern Kriegsihauplag. Der im gleihen Banbe ber „Raetia“, ©. 13 

bis 110 veröffentlichte „Urfprung . . . des töbtlihen Kriegs“ ift eine im 

17. Jahrhundert angefertigte Kompilation, für welche außer den Acta 

vorzüäglihd Stumpf und Schrabin herangezogen worben find. Vgl. Con⸗ 
ſtanz Jecklin, Benebict Fontana und die hiſtoriſche Kritik (Cur 1886), 
©. 21—23, und deſſen weitere Ausführungen im Anzeiger für fchweizer. 

Geſchichte 1887, S. 102 ff. 
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feine von Haß und übereifriger Dienftbefliffenheit erfüllten Re⸗ 
gierungsräte von Innsbruck aus gewaltfam ein, um bie wirk- 

lichen oder vermeintlichen Rechte ihres Herrn zu behaupten und 

zu erweitern. Schon im Dezember 1498, eben in jenen Tagen, 

als die Verhandlungen zwiichen dem Gotteshbausbunde und den 

Eidgenoffen zum Abſchluß kamen, wurden die feiten Plätze des 

Vintſchgaus in Kriegäzuftand gebracht, dann anfangs Ianuar 
bei Glurns eine Truppenmaht von ein paar taujend Dann 
unter dem Landeshauptmann Leonhard von Völs vereinigt und 
das Frauenkloſter Münfter als ein vorgefchobener Poſten mit 

einer Schar beſetzt. Auf die Kunde von dieſem Ereignis eilten 

bie Bünbner herbei, warfen bie Etichleute mit biutiger Gewalt 
zurüd und befeftigten fich ſelbſt im Stifte )). 

Nach diefem erften, von tirolifcher Seite hervorgerufenen 

Zuſammenſtoß fonnte nun der Krieg nicht mehr aufgehalten 

werben. Ein am 10. Januar 1499 in Yeldlirch eröffneter 

Triedenstag blieb bei ber heftigen Erregung der Gemüter ohne 

Reſultat?). Die tiroliihen Negenten riefen ben ſchwäbiſchen 

Bund um Hilfe an; die Bündner hinwieder wandten fich an 

bie Eidgenoſſen. Sechshundert Mann aus Uri braden troß 
der rauben Jahreszeit nach der erſten Mahnung auf und zogen 

über die Berge ?) in das Bündner Oberland; die Kontingente 

aus mehreren andern Orten, bauptfächlich aus ben Landgemein⸗ 

den und Luzern, bejetten die Grenze längs des Rheins. Nicht 
minder rüfteten fich die Übrigen Kantone, jogar das ſonſt reichs⸗ 

treue Bern, wenngleich es mit dem rajchen Vorgehen nicht ein» 

1) Acta, ©. 113. Über Leonh. von Völs vgl. Geſchichtsfreund (Bei- 
träge zur vaterl. Geſchichte. Brixen 1867), ©. 218ff. Die Vorgänge 

in den rätifch-tirolifhen Grenzgebieten bat U. Jäger eingehend beban- 
beit. Siehe feine Abhandlung: „Der Engebeiner Krieg im Jahre 1499“ 
(Neue Zeitſchrift des Ferbinandeums IV [1838], S. 1— 227). Bel. 
Egger, Geſchichte Tirols II, 12ff. 

2) Chmel, Urkunden, Briefe und Altenftüde zur Geſchichte Mari- 
milians I. (Stuttgart 1845), ©. 207. Vgl. Ulmann I, 704f. 

3) Den Mahnbrief des Statthalter und ber Räte zu Difentis an 

bie Urner (26. Ianuar) teilt Anshelm Il, 107 mit. 



Bierte® Kapitel. Ablöfung vom beutfchen Reich. 885 

veritanden war 1). Es ſchien, als ob man in der Eidgenoſſen⸗ 
haft nur auf das Signal zum Losichlagen gewartet hätte! 

Aber auch der ſchwäbiſche Bund beeilte fich, feiner Pflicht nach 

zulommen und entwarf um den 20. Januar auf einer Ver 
jammlung zu Konjtanz im Anjchluß an ben früher beratenen 

Verteidigungsplan eine umfafjende Kriegsorbnung. Ein eigener 

jtehender Kriegsrat von vier Mitgliedern jollte von Konftanz 

aus die Operationen leiten. ine Heeresmacht von 20000 
Mann — eine Zahl, die freilich auf den Gegner kaum erheb- 

lichen Eindrud machen konnte — wurde aufgeboten, um mit 

ihr das vechte Ufer des Rheins von feinem Ausflug in ven 
Bodenſee bis hinauf nach Maienfeld zu wahren ?). 

Noch einmal verfuchte der Biihof von Eur in Verbindung 

mit bejonnenen Männern dem Kriege Einhalt zu thun, und 

wirffich wurde am 2. Februar im Felblager zu Glurns ein 
Bertrag unterzeichnet, der die Friedenspräliminarien feftjette, 

bie definitive Entjcheidung der Eurer und Ziroler Streitigkeiten 

aber dem König und dem SKammergerichte übertrug ?). An 
biefe Verabredungen Inüpfte fich die Aufhebung der Feindſelig⸗ 

feiten, und fchon ſchickten fih die Mannfchaften auf beiden 

Seiten zum Abzug aus ihren Stellungen im obern Rheinthal 

an. AS aber die Schwizer, Unterwaloner, Zuger und Zus 

zerner auf der linken Rheinſeite Hinzogen, riefen die im Schloffe 

Gutenberg nördlich von der Luzienſteig liegenden deutſchen Lands⸗ 
Inechte in übermütiger Laune die alten läfterlichen Nedereien 

über den Strom herüber 4). Entichloffen machten die Schwei- 

1) Schreiben an Luzern vom 1. Februar. Anshelm U, 110. Bgl. 

das Schreiben vom 3. Februar, im Gefhichtsfreund XXIV, 220. Bern 
war übrigens ſchon am 29. Januar auf einem Tage in Luzern vertreten, 

auf welchem die Kriegsrüftungen befchlofien wurden. Abſchiede III, ı, 591. 
Seine förmliche Abfage erging am 16. Februar. Anshelm LI, 123. 
Den Berner Mannfchaftsrobel, von B. Hidber mitgeteilt, |. im Archiv 

des biftor. Vereins des Kantons Bern III,3, ©. 69ff. 

2) Klüpfel, Urkunden I, 273. Den von ben Eidgenofien erbeuteten 

Kriegsplan fiehe bei Anshelm II, 99ff. 

3) Anshelm II, 113. Bgl. Ulmann I, 709. 

4) Anshelm II, 114. lÜbereinftimmend mit Edlibach (S. 209) 
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zer Halt, mahnten die Urner, die den Weg über Sargang 

gegen Walenftadt zur Heimfahrt eingeichlagen batten, rajch ber- 

bei und lagerten fich, bereit zu jeder Unternehmung, bei Az⸗ 

moos. Inzwiſchen rüdten die Truppen des ſchwäbiſchen Bun⸗ 

des, die ihrerjeitS durch einen Anfall des Urners Heinrich 

Wolleb gereizt waren !), genen die Luzienjteig, verjagten bort 

am 7. Februar eine bündneriiche Belagung und brachten hier» 

auf das Städtchen Maienfeld in ihre Gewalt. 

Das Verlangen, diefen Verluft zu rächen, ließ nun die Eid» 

genofjen zur Dffenfive greifen. Am 11. Februar drangen bie 

Bündner fiegreich über die Luzienfteig nach Balzers vor; am 

folgenden Tage wateten die Schweizer bei Triefen über ben 
Rhein, wo er „am dünneften* war, und fchlugen am jenfeitigen 

Ufer die unzureichenden Streitkräfte des Teindes in die Flucht. 

Vaduz wurde überumpelt, geplündert und verbrannt; bis unter 

die Mauern von Feldkirch fiel alle8 den Eidgenofjen zu. Die 

Bevölkerung des Wallgaus an der Ill mußte ihnen Treue 
ſchwören. Maienfeld ergab fich wieder, und die Gerichte fchloffen 
fih den Bündnern an ?). 

So ſchlug mit einem Male die glimmende Lohe zu hellen 

Flammen auf. Binnen wenigen Tagen, obne daß die Par- 

teien befondere Erklärungen gewechjelt hätten, war „der grimme 

Krieg“ längs der Grenze von den Quellen ber Etich bis zum 
Sundgau hinunter in vollem Gange. 

berichtet biefer Ehronift, daß die Outenberger auch auf bie Schweizer ge- 

[hoffen hätten. Altere Quellen fchmweigen hierüber. Siebe die Meldung 
des Vogtes zu Sargans an Züri vom 4. Februar, bei Gluß-Bloz- 

beim, Geſchichte der Eidgenoſſen (Zürich 1816), S. 77, Anm. 68. 
1) Acta (Raetia IV), ©. 118. SKlüpfel, Urkunden I, 283. 

Fürfienbergifche8 Urkundenbuh IV, 222. Ein Friedensbruch wäre Wol- 

lebs That nur dann geweien, wenn bie Innebruder Regierung die 
Slurnfer Übereinkunft ausdrüdlich anerlannt hätte. Aber das Gegenteil 
war der Fall. Siehe Ulmann I, 711. Die tirolifhe Auffaffung er- 
kennt man aus der für eine Botſchaft an den König verfaßten Inftruftion 
vom 24. Februar, bei Ehmel, Urkunden, Briefe und Altenſtücke zur 
Geſchichte Marimilians J., S. 207 ff. 

2) Berichte über diefe erſten Eriegerifhen Vorgänge bei Klüpfel I, 

283f. Acta 117ff. Anshelm I, 115—118. 
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Der Kampf, den man in der Eidgenofjenichaft als „Schwa- 
benkrieg“ und jenjeit des Bodenſees als „Schweizerfrieg“ be 

zeichnet bat, nahm einen eigenartigen Verlauf!), Er wurde 

auf beiden Seiten mit herausforderndem Hohn, mit tiefiter 

Krbitterung und mit entfeljelter, oft planlos wütender Tapfer⸗ 

1) Wertvolle Quellen für den Schwabentrieg find auf Tchweizerifcher 

Seite neben den „Acta“ bie zeitgendfftiihen Reimchroniken von Joh. 

Lenz, ber die auf beiden Seiten gefungenen Lieber gefammelt hat (ber- 
ausgegeben von H. v. Dießbach, Zürich 1849), und von Niklaus 

Schradin (zuerfi gebrudt 1500 in Surfee, neuerdings im Geſchichts⸗ 

freund Bd. IV, 1847, ©. 6-66). Letztern hat Etterlin, in Profa 

gelöft, beinahe vollftändig ausgefchrieben und nur durch unbebeutende Zu⸗ 
fäge erweitert. Bol. Bernoullis Unterfuhungen im Jahrbuch für 
fchweizer. Gefhichte I, 160ff., und über beide Reimchroniten Bächtold 

a. a. D., ©. 200f. Für einzelne Ereigniffe gewähren brauchbare Kunde 
die freilich kargen Aufzeichnungen des Luzerner Stadtſchreibers Ludwig 

Feer (Gefchichtsfreund II, 137 ff.) und die „Befchreibung bes Schweizer- 

friegs von Felir Mays von Zürich”, nah einer Konftanzer Abſchrift 
veröffentlicht im fürftenbergifchen Urkundenbuch VII (1891), ©. 333 —337. 

Unſchätzbar durch die detaillierte Darftelung wie durch die zahlreichen ein- 

gefügten Altenftüde it Balerius Anshelm (Bb. II der von Emil 
Blöſch beforgten neuen Ausgabe, Bern 1886). Er fchrieb allerbings erſt 

etwa drei Jahrzehnte ſpäter, trug aber fein Material mit außerorbentlicher 

Gewiſſenhaftigkeit zuſammen. Ich verweife auf das Urteil von Gluß- 
Blozheim in der Fortfegung zu Müllers Schweizer-Gefchichte V, ıı (1816), 

©. zuf. und von Em. Blöſch, Valerius Anshelm und feine Chronik 

(Öffentl. Vortr., geh. in der Schweiz, Bd. VI, Bafel 1881/82). — Die 
wenigen deutſchen Darftellungen find dürftig. Eine durch W. Golther 
jüngft veröffentlichte Reimchronit (Anz. für ſchweizer. Gefch. 1890, S. 11 ff.) 
iſt von Öfterreihifhen Standpunkt aus verfaßt und beleuchtet vorzüglich 
die Ereigniſſe im Etſchthal. Über ihre Benutzung durch Sebaſtian Frand 
in feiner Chronica ber Teutſchen vgl. Sterns „Nachtrag“ im Anzeiger 
1890, ©. 46—48. Einige Auskunft verdankt man dem Konſtanzer 

Bürgermeifter Chriſtoph Schultheiß, ber fih auf bie Aufzeichnungen 

feines Großvaters bezieht (Schweizer. Gefchichtforfcher V [1825], ©. 195 ff.) 

und der Billinger Ehronit (Fürftenbergifches Urkundenbuch IV, 5i1ff.). 

Bon Pirdheimer, der erfi Mitte Mai auf ben Kriegsfchauplag kam, 
wird unten noch die Rebe fein. Vgl. Ulmann I, 701, Anm. 2. Aufs 
forgfältigfte it der „Schweizerfrieg des fchwäbifchen Bundes” von Ehr. 
Friedr. v. Stälin, Wirtembergifche Geſchichte IV, 23ff., dargeftellt. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 22 
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feit geführt. Nur wenige größere Zujammenftöße fanden ftatt. 

Dagegen drängte ein Raubzug und ein Überfall den andern, 

und in zahlloje Schlöffer und Drtichaften wurde der Teuer- 

brand geworfen. Das Ganze hat einen höchſt düſtern Hinter- 

grund. Aus dem wälten Chaos erhob fich aber jchließlich doch 

mit fiegbafter Kraft die Idee der politiichen Befreiung, umt 

welche im Grunde die Eidgenofjen kämpften, wenn fie auch 

nicht als „Hauptfächer“, fondern nur al8 „Helfer“ in den Krieg 
getreten waren. 

Das erite bedeutendere Treffen fand am 20. Februar bet. 

Hard am Bodenſee jtatt, indem fich dort die beiderfeitigen 

Streitkräfte nah den Zufammenftößen im oberen Rheinthal 

fonzentrierten. Die jchweizeriiche Borhut nahm in raſchem An⸗ 

lauf das feindliche Gefhüg und warf dann vereinigt mit dem 

Gewalthaufen das erſchreckte jchwäbische Heer nach kurzem Wiber- 
jtande in die Flucht. Mindeſtens 1000 Mann kamen teils 

auf dem Schlachtfelde, teil in den Sümpfen und im See 

ums Leben. Die Sieger waren auf dem Punkte, in Bregenz 

einzubringen; nur durch die einbrechende Nacht und die rafche 

Entichlofjenheit einiger Neifigen wurde die fefte Stadt gerettet, 

die an der ſüdöſtlichen Ede des Bodenſees den Zugang vom 

Vorarlberg nach dem Schwabenlande beberrichte ). Nachdem 

bie Schweizer die reiche, vom Feinde zurüdgelaffene Beute bei 

Hard zufammengerafft und die Leute im Bregenzer Walde 

ſchwer gebrandſchatzt Hatten, zogen fie fih „mit aufrechten, 

fieghaften Pannern” noch vor Ende des Monats wieder über 

1) Feer, ©. 140. Lenz, ©. 46. Acta, ©. 126. Anshelm II, 

132ff. Andere Berichte fiehe bei Zellweger, Geſchichte bed appen- 
zelliſchen Volles II, Urk. Nr. 610. Ochs, Geſchichte der Stabt und 

Landſchaft Bafel 1V, 484. Es hält trotz ber zahlreichen Nachrichten 
ſchwer, im einzelnen ein Mares Bild vom Verlaufe bes Kampfes zu ge» 
winnen. Bol. den Verſuch Ulmanns I, 724 ff. Eine bilblide Dar- 

ſtellung dex Schlacht bei „Bregenz“ findet fih im Weißtunig. Siebe 
bie neue Ausgabe von Alwin Schultz im Jahrbuch der kunſthiſtoriſchen 

Sammlungen VI (Wien 1888), S. 304. — Die ftrategifche Bedeutung 
von Bregenz als einer „porten und flufll zu dem land“ wirb in ber er⸗ 
wähnten Inftrultion bei Chmel, ©. 209, hervorgehoben. 
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ben Rhein zurüd. Gleichzeitig unternahmen die Eidgenoſſen 

von Zürich, Bern, Freiburg und Soloturn einen Raubzug in 

ben Hegau, um bie reichen Ebelleute jener Gegend, die in 
leivenfchaftlidem Haß zum Kriege gegen die Schweizer Bauern 

besten, für ihren Übermut zu züchtigen. Sie fanden keinen 
erheblihen Wipderftand, und bie erbitterten Scharen bauften 

furchtbar mit Raub und Brand gegen den Abel und die Land» 
bevölferung. Wie einft beim Zuge nach dem Sundgau ging 

eine Reihe ftolzer Schlöffer in Flammen auf, und ein Dorf 

nach dem andern wurbe, zum Teil gegen ven XBillen der Führer, 

eingeäjchert 1). Die Tagſatzung ſah fich veranlaft, jolche Zucht» 

Iofigkeiten zu verpönen; fie brachte aber Doch gleichzeitig die 

während ber Burgunder Kriege aufgeitellte VBorfchrift in Er⸗ 

innerung, tim Gefechte feine Gefangenen zu machen, jonbern 

alle8 totzufchlagen, wie e8 der frommen Altvordern Brauch ge- 

weſen ſei 2). 
In dieſem Momente wurde von verſchiedenen Seiten wiederum 

eine Vermittelung angeſtrebt. Der von Frankreich bedrohte 

Herzog von Mailand, der mächtige Kurfürſt Philipp von der 

Pfalz, die Biſchöfe von Konſtanz, Baſel und Straßburg und 

die Städte der Nievern Vereinigung, die mit dem Ausbruch 

des Krieges in eine peinliche Lage zwilchen dem Weiche und 

der Eidgenofjenichaft geraten waren, boten ihre guten “Dienfte 

an. Aber einerjeitS waren die Eidgenoſſen ſchon zu ſehr von 

friegerifcher Leidenſchaft erfaßt, um friedlichen Vorſchlägen ohne 

beftimmte arantieen Raum zu geben, und anderſeits gelang 

e8 eben damals König Ludwig XII. von Frankreich, fie aufs 

engfte für die franzöfiichen Intereffen zu gewinnen. Seine an- 

fange März in der Schweiz ericheinenden Geſandten wußten durch 
ihre lockenden Anträge zu bewirken, daß fie ihre Zuftimmung 

zu einem Bündnis mit Frankreich auf zehn Jahre gaben. 

Der König ficherte ihnen in Anbetracht ihres ftreitbaren Wer 

1) Klüpfel I, 293—296. Fürftenbergifches Urkundenbuch IV, 225 fi. 
Vo, 333. Anshelm II, 119. 121f. 

2) Abſchiede III, , 600 ff. gg. 

22* 
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ſens und in Erinnerung an früher geleiftete ‘Dienfte unent- 

geltliche Hilfe gegen jeden Feind, oder dann 20000 Gulden 

Subfidien für jedes Vierteljahr des Krieges, jowie jedem Orte 

eine jährliche Benfion von 2000 Franken zu. Dafür verlangte 

er freie Truppenwerbung in der Schweiz und bie Gewähr, daß 
fein etdgenöjfiiher Söldner gegen Franfreih diene. Das rö⸗ 

miſche Reich behielten die Eidgenoſſen auch noch in dieſem Ver⸗ 
trage vor !). 

Wie hier alle Orte, jet e8 unverzüglich, jet e8 nach kurzem 

Bedenken, zu übereinftimmendem Entſchluſſe famen und ihre 
bejonderen Neigungen den gemeinfamen Intereſſen unterordneten, 

fo bielten fie auch im weitern Berlaufe des Krieges treu zus 

fammen. Nicht minder eifrig beteiligten fich die Zugewandten, 

mit Ausnahme von Baſel und Rottweil, die fich neutral ver- 
bielten 2), an dem Unabhängigfeitsfampfe gegen Kaiſer und 

Reich. Abtei und Stadt St. Gallen, Appenzell und Schaffhaufen 
und jelbit das vom SKriegsichauplag am weiteſten entfernte 

Wallis führten ihre Kontingente den Eidgenofjen zu oder jandten 

fie auf eigene Fauft an die bedrohten Punkte. Überall herrſchte 
das Gefühl der folidariichen Verpflichtung. Die font oft ber. 
vorgetretenen innern Gegenfäge und die eiferfüchtig gewahrten 

örtlihen Souveränitätsaniprüche verfchwanden für den Augen- 

blid. Die Tagſatzung erließ den ausprüdlichen Befehl, daß 

jeder Kriegemann, er möge welchem Kanton nur immer ange- 
bören, allen Hauptleuten zu gehorchen habe ®). 

Weit geringerer Eifer und Zuſammenhalt zeigte fich auf 
deuticher Seite. Es fehlte, jo lange wenigitens die Abweſen⸗ 

beit des Königs dauerte, am einer oberften Leitung der Ope⸗ 

1) Abjchiede III,ı, 596. 600. 755757. Das vom 16. März da- 
tierende Bündnis ift bier in bie königliche Beftätigungsurtunde vom 
6. Mai eingefügt. Ausführlich teilt Anshelm II, 141ff. die Unter⸗ 

bandlungen mit. Bgl. Geichichtsfreund XXIV, 222. 

2) 9. Frey, Über Bafels Neutralität während bed Schwabentriege®. 

Basler Beiträge zur vaterländ. Gefchichte X (1875), S. 317 ff. Abſchiede 
IIl,ı, 606. 608. Anshelm II, 121. 

3) Abſchiede ILL,ı, 5998. 
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rationen. Die einzelnen Abteilungen im Elſaß und im Schwarz⸗ 
wald, in öſterreichiſch Schwaben und in den Bodenſeegegenden, 

im Vorarlberg und im Vintſchgau gingen ohne rechte gegen⸗ 

feitige Fühlung nach eigenem Ermeſſen vor. Es kam hinzu, 

daß bier fein ebleres Intereije auf die Maſſen wirkte und daß 

die politifche Zerfahrenheit der Stände, die ſchwankende Dis⸗ 
ziplin der Truppen und die knauſerige Haltung der adeligen 

Herren wie der Städte jede friiche Entfaltung der friegeriichen 

Kräfte bemmte. Kine verzagte Stimmung bemächtigte fich diefer 

Kreife Schon nah den erſten Erfolgen der Eidgenofjen. Nur 
langjam und in ungenügender Zahl rüdten die Aufgebote an 

die Grenze). May wünfchte die Laft des Krieges auf das 

NeichSoberhaupt zu wälzen und mahnte den König dringend, 

auf dem Kriegsichauplage zu ericheinen. Maximilian ſagte be- 

fchleunigte Hilfe zu und ernannte nach dem Wunfche des ſchwä⸗ 

biihen Bundes einftweilen feinen Schwager, den Herzog Als 

brecht von Baiern, zum oberften Feldhauptmann. Zum vorn- 

berein fand aber der Witteldbacher wenig Vertrauen bet ben 

Schwaben, und al er nad längerm Zögern am 14. April in 

Überlingen anfam ?), um von dort aus den Kampf zu leiten, 
fonnte er eigentlih nur die Nachrichten von neuen Siegen ber 

Schweizer entgegennehmen. 

Die Raubzüge in den oberrheiniihen Gegenden waren in- 

zwilchen von beiden Seiten fortgefegt worden und hatten an 

verjchtedenen Punkten zu wichtigeren Enticheivungen geführt. 

Am 22. März legte fich eine eidgendifiihe Schar in der 

Stärke von 800 bi8 1000 Mann auf ver Rückkehr von einem 

Streifzug nach dem Sundgau beim Bruderholz, ſüdlich von 

Baſel, unverjehens einem beutichen Heere in den Weg, das 

unter dem kriegskundigen Ritter Friedrich Kappeler ins Solo» 

turnifche eingebrochen war. Das Treffen endete troß der tapferen 

Haltung diefes Hauptmannd mit einer ſchmählichen Flucht der 

breifach überlegenen Deutſchen. Ein gleichzeitiger Schweizer macht 

1) Berichte Hans Ungelters an Eßlingen, bei Klüpfel 1,312. 317.319. 
2) Riezler, Geſchichte Baierns III, 565. 
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in feiner Reimchronik die höhniſche Bemerkung, fie wären felbft 
in die Hölle gelaufen, wenn ihnen der Weg offen geſtanden 

hätte). Unbeichreiblih war der Eindrud der neuen Nieber- 
lage; fie verbreitete folchen Schrecken, daß man bereit Die vorder⸗ 
öfterreichiichen Lande für verloren bielt. 

Wohl gelang es dann der 5000 Dann ſtarken Hauptmacht 

bes jchwäbifchen Bundes, am 11. April von Konftanz aus bie 

in Ermatingen und andern Dörfern längs des Unterſees Tie- 

genden jchweizeriichen Beſatzungstruppen zu überfallen und die 

angrenzenden turgauifchen Gebiete zu verheeren ?). Aber biefer 

Erfolg blieb jo wirkungslos als möglid. Denn kaum batte 

man weiter rüdwärts im fchweizeriichen Dauptquartier zu 
Alterswil 3) von den Vorgängen Kunde erhalten, al8 alle ger: 

jtreuten Poften der Umgegend, etwa 1500 Mann, durch Alarm 

fignale zur Ausführung eines NRachezuges zufammengerufen wur- 

den. Sie rüdten unbemerkt bit Schwaderloo vorbei durch den 

ausgedehnten Forſt nach Wäldi, drangen von dort aus gegen 

den See hinunter und ftürzten ſich bei Triboldingen — „wie 

bungrige Löwen” — in bie rechte Flanke bes ordnungslos nach 

Konftanz zurücmarfchierenden Feindes. Es Half nichts, daß 

ber fommandierende Graf Wolfgang von Türftenberg raſch 

alle Vorkehrungen traf, die der gefahrvolle Augenblid erheiſchte, 

und daß der Adel mit ehrenhafter Tapferkeit ſtandzuhalten 

1) Schradin, S. 24, und nah ihm Etterlin, S. 235. Bol. 
über das Treffen außerdem Lenz, S. 80f. Ansbelm I, 153fl. 

2) Berichte bei Klüpfel I, 314ff. Lenz, ©. 65. Schradin, 

©. 26. Anshelm LI, 163. Die fehweizerifchen Chroniken übertreiben, 
wie gemöhnlih, die Stärke des Gegners. Nach dem „Landsknechtlied“ 

(R. v. Liliencron II, 419) wurden in Ermatingen 373 Mann er- 
ſchlagen. Über einzelne Scharmügel, die dem Überfall vorausgegangen 
find, fiehe das Schreiben des Berner Hauptmanns Hans Kuttler, im 
Schweizer. Gefchichtforfcher VII (1828), ©. 453. 

3) In Alterswil und dem benachbarten Schwaberloo Tonnten bie 

Straßen von Konftanz nah Frauenfeld beherrfcht werben. Die Beben- 
tung diefer Stellung ift den Eidgenofjen früh Far geworden. ©. das 
Schreiben Melchior Andachers vom 5. März 1499. Briefe denkwürdiger 
Schweizer (Luzern 1875), ©. 26. 
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fuchte: die Schweizer überrannten fofort das Geſchütz und 

„drücdten mit ungejäumter Bauft, nicht ohne Schweiß und 

Blut, die Neiter nieder.“ Dann jagten fie in getrennten 
Scharen die Überlebenden Reiſigen jamt dem von fchimpflicher 
Panik ergriffenen Fußvolk vor fi Her, bi8 die Mauern von 
Gottlieben und von Konftanz ihrer Verfolgung Schranken 
jeßten. Das ganze koſtbare Geſchütz des Feindes fiel als will- 
fommene Beute in ihre Hände ). 

Noch härtere DVerlufte erlitt Die deutſche Sache in ber 

zweiten Hälfte des April. Nach kurzer Belagerung fielen bie 

Städte Thiengen und Stühlingen und andere feite Plätze im 

Klettgau und Hegau in die Gewalt der Eidgenofjen, und fchon 
begann, man ernjtbaft zu fürchten, daß fte zur Eroberung bes 

Schwarzwaldes fchreiten würden ?). Hätten fie einen Tolchen 

Plan ausführen wollen, niemand wäre jenjeit bes Rheins in 
der Lage gewefen, fie daran zu hindern. 

Unterdefjen verjchafften fie ihren bedrängten Bundesgenoſſen 

1) Die oben erwähnten Quellen, ganz befonder8 Anshelm, ©. 165, 

außerdem bie von Scherrer, Kleine Toggenburger Ehroniten, S. 68, 

mitgeteilten Aufzeichnungen bes Lichtenfteiger8 Heinrih Forrer, lafien 
erkennen, baß bas für das ſchwäbiſche Heer fo verhängnisvolle Gefecht 
vom 11. April nicht beim „Schwabderloo” auf bem Rüden des fiiblich 
von Konftanz zwifchen der Seegegend und dem Zurthal verlaufenden 

turgauifchen Höbenzuges, fondern auf dem Felde bei Triboldingen am 
Unterfee flattgefunden bat. Vgl. Riezler, Geſchichte des fürſtlichen 

Hauſes Fürftenberg (1883), S.428f. Ulmann 1, 740. Aug. Mayer, 
Geſchichte von Ermatingen (Thurgauifche Beiträge zur vaterländ. Geſch. 
XXVI [1886], ©. 38) bezeichnet die „Schragenhurt-Zelg” oberhalb Tri- 
boldingen als die Walftatt (Topograph. Atlas der Schweiz, BL. 51). 

Etwas unficher ift die Darftellung Pupikoſers, Geſchichte des Thurgaus 
II®, 85. Über die „Ihänbfiche, böſe, umehrliche Flucht“ des ſchwäbiſchen 
Fußoolts drückt fih Wolfgang von Fürftenberg in fchärffter Meife aus. 
Siehe Fürftenbergifches Urkundenbud IV, 238. 

2) Klüpfel I, 323f. Aushelm II, 185ff. Bilfinger Ehronit. 

Fürſtenberg. Urkundenbuch IV, 513. Bgl. VII, 334. Der Vorgänge vor 

Thiengen (Tüingen) gebenfen auch bie Abſchiede IIL,ı, 605. Im ben Be- 
richten Hans Ungelter8 und Georgs von Emershofen Tiegt eine Ver⸗ 
wechfelung von Thengen im Hegau mit Thiengen im Klettgau vor. 
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in Rätien, die an ber Oſtgrenze von den Tirolern angegriffen 
wurden, durch einen ihrer blutigften Siege Luft.. 

Schon jeit Ende März waren im oberen Rheinthal bie 

Teindfeligfeiten wieder aufgenommen worden. Im folgenven 

Monat fonzentrierten fich öfterreichiiche und jchwäbilche Truppen- 
maffen im Wallgau an der Ill, um im gegebenenen Momente 

von dort aus gegen die Nheinebene vorzubrechen. Site bedten 

den über den norböftlichen Abhang des Roya⸗Berges führenden 

Berbindungsweg durch trefflich angelegte Schanzenwerke und 

befegten fie mit auserlefener Mannſchaft aus Tirol, während 

bie Hauptmacht hinter dieſer Landwehr bei Fraſtenz Stellung 

nahm. Aber e8 war nicht Brauch der Eidgenofjen, den Gegner 
abzuwarten. An 10000 Mann ftarf jammelten fi Schweizer 

und Graubündner bei dem Tiechtenfteiniichen Dorfe Schan und 

zogen beim Morgengrauen de8 20. April, in zwei Abtei- 

lungen getrennt, dem Feind entgegen. Die ftärlere Kolonne 
erftürmte in tollkühnem Kampfe gegen den „ſtählernen Haufen“ 

der Ziroler jene Schanzen; hierauf vereinigte fie fi mit dem 

Heinen Zuge, der inzwijchen unter ber Leitung des verwegenen 

Urners Heinrich Wolleb einen verzweifelten Umgehungsmarſch 

über den Royaberg erzwungen hatte, und nun jchritt das ganze 

Heer zu einem machtvollen Angriff auf den feindlichen Ge⸗ 

walthaufen. Unbeirrt durch die Artillerie des Königs zeriplit- 

terten die Schweizer im Sturmlauf die Ordnung ihrer Gegner ; 

dann rangen fie mit den einzelnen Scharen, die fich aufs tapferfte 
zur Webre ftellten, in blutigem, ſtundenlangem Schlachtgemenge, 

Dis der letzte Widerftand gebrochen war. Wohl 2000 Dann 

erlagen ihren Streichen oder ertranten in der IU. Die Sieger 

jelbft erlitten empfinpliche Verluſte und hatten unter anderm 

den Tod des Hauptmanns Wolleb zu beflagen: nach der glück 

lich hergeftellten Verbindung mit der Hauptmacht war er durch 
eine feindliche Kugel niedergejtredt worden ). 

1) Die Nachrichten, welche die Acta, ©. 129—132, Lenz, ©. 111 

bis 115, und Anshelm II, 169—172, von den Ereignifien bei Fraftenz 

geben, find ausführlich, hellen aber das Lokale in den Vorgängen nicht ge- 
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‚Die Eidgenofjen verweilten drei Tage auf ber Wahlitatt 

und fammelten die reichlichen Trophäen, verzichteten aber auf 

eine weitere Ausnugung des Sieged. Sie begnügten fich, den 

Wallgau neuerdings zu unterwerfen und der ungetreuen Be⸗ 

völferung, die durch Priefter und Frauen um ihre Gnade flehte, 

eine Brandſchatzung von 8000 Gulden aufzulegen, für deren 

Ausrichtung Geifeln geliefert werben mußten. Dann zog das 

eidgenöſſiſche Kriegsheer wieder auf Schan und über den Rhein 

zurüd. 

Die Sieger gaben in jenen Tagen von ihren Erfolgen ſo⸗ 

gar ven Benezianern Kunde. Sie machten dieſe darauf 

aufmerkſam, daß der deutſche König auch ihre Republik bedrohen 

fönne und bewarben fih um ihre Freundfchaft, indem fie ihnen 

die Gemeinſamkeit der jchweizeriichen und venezianiichen Inter⸗ 

effen nahelegten ?). 

nügend auf. Man wird indes nicht irregehen, wenn man bie den Wallgau 
fperrende Lei oder Schanze in der Einfattelung ſucht, burch die ber alte 

Weg von Tifis über Gallmitz und Fällengatter nah Fraftenz führt (Du- 
four- Atlas BL. X. Vgl. Bergmann, Lanbestunde von Vorarlberg, 

©. 60), und wenn man annimmt, Wolleb fei mit feiner Schar zwifchen 

Shan und Nendeln (Bf. IX) nah dem Dörfchen Blanfen und ber Alp 

Gravadura binaufgeftiegen, um von bort über das Joch nad der Alp 
Saroja und hinunter nah Amerlügen und Fällengatter zu gelangen. 

Vgl. neben den ältern Arbeiten von P. Kaifer, Geſchichte bes Fürften- 

tums Liechtenftein, S. 2839 ff, und Zellweger, Gefchichte bes appen⸗ 

zelliichen Volles II, 268 ff., die trefflihe Monographie von W. Meyer, 
Die Schlacht bei Fraftenz, im Archiv für jchweizer. Gefchichte XIV, 24ff., 

Ulmann I, 744. An die von den Acta überlieferte Winfelriebstbat 

Wollebs vermag ih nicht zu glauben; nachdem er einen Schuß in ben 

Hals erhalten Hatte, war er kaum noch in der Lage, bie Lanzen ber 

Feinde nieberzubrüden. Sagen, bie fih an den Gebirgsmarfch Wollebs 
Mmüpften, fiebe bei Weizenegger- Mertle, Borarlberg III (Inn$- 
brud 1839), ©. 230. Bonbun, Die Sagen Borarlbergs, 2. Ausgabe 
(von 9. Sander), ©. 226. 

1) Schreiben vom 25. April (aus dem Wallgau) und vom 4. Mai 
(aus Zürih). Kopieen im Bundesardhiv im Anfchluß an die Diarien 
Marino Sanutod. Bgl. Ceresole, La republique de Venise et les 
Suisses (1890), p. 16. Es war für die Benezianer nicht ganz Yeicht, 
fortwährend firenge Neutralität einzuhalten. 
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Endlich war Maximilian aus den Niederlanden aufgebrochen !), 

um perfönlich auf dem Kriegsfchauplage zu ericheinen. In Mainz 

proffamierte er in aller Form die Acht und den Reichskrieg 

gegen die Schweizer, und von Freiburg im Breisgau aus er- 
ließ er unterm 22. April an die Reichsſtände ein Manifeft, 
in welchem ficb ber ganze Groll des Habsburgers über den 
Uriprung und Die Ausbreitung der Eidgenoffenichaft entlud. 

Sie jei, erflärte er, nur durch frevelhafte Eingriffe in die habs⸗ 

burgiſchen Herrichaftsrechte entftanden und nur durch rebellifche 

Gewalt erweitert worden. Nun babe fich ihre Macht fo fehr 
befeftigt, daß fein König und Fein Fürſt ohne Beichwerung 

feiner eigenen Regierung neben ihr beftehen könne. Sogar das 

heilige Reich werde von den Eidgenoſſen wider alles Hecht 

und allen Kriegsbrauch angegriffen. Gar jchredlich jet e8 zu 

bören, wie dieſes „grobe, ſchnöde Bauernvolk, in welchem feine 

Tugend, fein ablig Geblüt und feine Mäßigung, jondern eitel 
Üppigfeit, Untreue und Haß gegen die deutſche Nation, ihre 
vechte natürliche Herrichaft“, zu finden fei, boch viele bisher 

getreue Städte und Untertfanen dem Neich entfremder habe. 

Noch hofft indes der König, daß fich manches verirrte Glied 

zum rechten Gehorfam zurücdbegeben werde, zumal die Eid⸗ 
genofjen in den bisherigen Kämpfen weit mehr gelitten hätten, 

al8 die vom Reich. Nun werde aber doch die Gefahr für 

Deutichland immer größer, und deshalb mahne er alle Stände 

hoch und teuer, dem Feinde kräftigen Widerſtand zu leiften. 

Er gebe fich der fichern Hoffnung bin, daß auch bie Entfernte 
ften nicht fäumen werden; „benn dieſelben jollen wahrlich glauben, 

wie auch die Nächften wahrlich willen, daß dieſer Krieg des 
beiligen römiſchen Reiches und deutſcher Nation endlicher Ernit 

iſt!“ 2). 

1) Schreiber, Urkundenbuch der Stabt Freiburg im Breisgau II, 
642 fi. 

2) Ansbelm II, 175—182. Der Chroniſt bemerkt am Schluſſe: 

„Was vil gefehrei und wenig wol.” Bol. Dehsli, Die Beziehungen, 
©. 589 ff., der S. 592, Anm. 1, auf eine im Staatsardiv Zurich Tie- 

gende Kopie dieſes Ausfchreibens aufmerkſam macht. 



Biertes Kapitel. Ablöfung vom beutfchen Reid). 847 

Noch in Freiburg ernannte Darimilian feinen Hofmarſchall, 

ben Grafen Heinrich von Fürftenberg, zum oberften Feldhaupt⸗ 

mann über alle in ben vorberöfterreichiichen Erblanden, alio 

bejonders im Sundgau und Breisgau liegenden Truppen !). 

Dann begab er fich nach Überlingen und entfaltete dort am 
28. April das Reichspanier 2), indem er fich einer durchgrei⸗ 
fenden Wirkung jeines fulminanten Aufrufes bei den Reichs⸗ 

angebörigen verfah. Er felbft fungierte nun als Neichsfelo- 

berr °) und wollte der Sache fchnell ein Ende machen. Troß 
des Widerſpruches Triegserfahrner Männer faßte er: den Plan 

ins Auge, die Dffenfive zu ergreifen und mit zwei Heeren, 

oberhalb und unterhalb des Bodenſees, auf die ſchweizeriſchen 

Gebiete einzubringen %). Aber von feiner Seite fand er ernit- 
lihe Unterftügung und volles Verſtändnis für Die wichtigen 

Tragen, die auf dem Spiele jtanden. Ein jeder hielt mit feinen 

Rüftungen in Inauferiger Angftlichleit zurüd und erwartete, 
daß ein anderer vorangebe. Der jchwäbilche Bund drohte au 

einanderzufallen, da die adeligen Teilnehmer die Laſt des Krieges 

auf die Städte abzumälzen fuchten. Immer ſchwankender wurden 

in dieſen Kreifen der Deut und die Opfermilligleit, der Gemein- 

finn und die Disziplin. Ja, e8 regten fich bier unverkennbar 

Sympathieen für die um ihre Freiheit ringenden Schweizer ®). 

Indeſſen konnte der König weder durch diefe mißlichen Er- 

fabrungen, noch durch einen neuen eidgendifilchen Einbruch in 

den Hegau 6) von der Ausführung feines Planes abgehalten 

1) Riezler, ©. 435. 

2) Klüpfel I, 328. 
3) Klüpfel I, 829. Albrecht von Baiern, der mit dem König nicht 

ausfam, trat zurüd (©. 333f.). 

4) Klüpfel I, 329. Bgl. die Inftruttion des Königs vom 6. Mat, 
im Fürſtenberg. Urkundenbuch IV, 253. 

5) Klüpfel, Der ſchwäbiſche Bund. Hiſtor. Taſchenbuch 1884, 

S. 117—119. In Benedig erfuhr man am 14. Mai: „che li con- 
tadini di Elemagna non vol esser contra Sguizari, vorian etian Ihoro 

esser in liberta.“ Marino Sanuto, Diarii (Kopie im Bundesardiv). 

6) Über die „reis ber fiben orten für Stockach“ ſiehe Schrapdim, 
©. 38. Anshelm Il, 202. Schreiber, Urkundenbuch II, 663. 
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werden. Während er die Leitung bes fchiwierigen Kampfes 

auf dem untern Kriegsichauplag den Grafen Heinrich und Wolf- 

gang von Fürftenberg überließ !), wandte er fich nad) dem obern 

Rheinthal, mufterte am 21. Wat im Wallgau ein bunt zu⸗ 

fammengewürfelte8 Heer von etwa 7000 Dann und traf alle 

Anstalten zu einem Vorſtoß gegen Nätien, um dort in dyna⸗ 

ſtiſchem Intereſſe Eroberungen zu machen ?2); denn überall trat 

in feinem Handeln, wie bei Friedrich IIL., ber öfterreichijche 

Gefihtspuntt hervor. Als er aber am 24. Mai nad Landeck 

kam, erhielt er die Schredenstunde von der Niederlage der 

Ziroler an der Calven. 

Unter dem Felohauptmann Ulrich von Habsberg Hatten 

die Tiroler jchon in der erften Hälfte des Monats Streifzüge 

vom Vintſchgau gegen das Engadin vorgenommen 3), durch welche 

die Aufmerlfamfeit der Bündner auf die von diefer Seite dro- 

bende Gefahr gelenkt wurde. Im Vertrauen auf die ange 

rufene eidgendffiihe Hilfe jammelten ſich um Pfingjten die 

rätiihen Scharen jenfeit des Ofener- oder Buffalora⸗Paſſes, 

mit dem Entichluffe, die Stellung des Feinded am Ausgange 

bes Münſterthales um jeden Preis zu Durchbrechen. ‘Denn an 

der Calven, zwilchen Taufers und Latjch, da wo fich der Ram⸗ 

bach durch die Thalenge am Fuße des links fchroff aufſteigenden 

Schliniger Berges windet, war von den Zirolern eine Land⸗ 

wehr von ungemeiner Feſtigkeit errichtet worden, die den Weg 

nad Glurns hinaus vollftändig zu beherrfchen ſchien %). Hinter 

1) Riezler, ©. 439. 

2) Ullmann ], 761. 

3) Gefecht bei Fuldera („Valdieren“), am 11. Mai. Acta, ©. 133. 

Bol. die von Kind in der Raetia III, 157—166 mitgeteilten Korrefpon- 

denzen und die von Rud. v. Blanta im Jahre 1887 veröffentlichten 

autographierten „Auszüge aus dem Mailänder Staatsardhiv” (Korreipon- 

benz zwiſchen Johannes Angelus be Baldo, orator ducalis in Bormio, 
und dem Herzog von Mailand, Lodovico Moro, während ber Dauer des 

Schwabeutrieges 1499), S. 6—8, vom 13. und 15. Mai. 
4) Daß der folgende Kampf an biefer Stelle und nidt „auf ber 

Maljerhaide ftattfand, hat Alfons v. Flugi in feiner Abhandlung: 

„Die Benennung ber Schlacht auf ber Malſerhaide“ (Archiv für ſchweiz. 
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dieſem Bollwerf und draußen in der Umgegend von Mals und 

Glurns im Etichthal Tag das öfterreichiiche Volk, zufammen in 

einer Stärke, die auf jeden Fall die bündnerifchen Streitkräfte 

erheblich übertraf. Die Bündner wiederholten nun den Plan, 

ber bei Fraftenz mit Glück zur Ausführung gekommen war. 

Während ihre Hauptmacht bei Zaufers im Thale ſtehen blieb, 

eritieg eine Feinere Abteilung in der Nacht auf fteilen Hirten- 

pfaden den Schlinigerberg, um gegen Latich Hin wieder ins 

Thal Hinunterzufteigen und dort den Feind in der Flanke oder 

im Rüden anzugreifen. ‘Das Unternehmen hatte bei der Uns 

entfchlofjenbeit der tirolifchen Truppenführung volllommenen 

Erfolg. Die kühne Schar fand am Morgen des 22. Mai 

noch Zeit, fi von den Anftrengungen des Gebirgemarfches zu 

- erholen; dann gab fie ven Ihrigen bei Taufers das verabrebete 

Teuerzeichen und ftürzte fich ohne Zögern gegen bie Landwehre 

und den Feind. Im Iangem, beißem Kampfe rang. fie hier mit 

den übermächtigen Zirolern, die immer neue Haufen gegen fie 

entjandten, und ſchon drohte ihr der Untergang, als endlich 

bie Hauptmacht unter der Leitung Dietrich Freulerd von Schams 

fih zum Sturm auf die weftliche Front der Letzi ftürzte. Aber 

auch dort wogte ftundenlang der Kampf, bis hervorragende 

Führer, wie Hand und Rudolf von Marmels und Benedict 

Tontana, der biichöfliche Kaftellan von Reams, mit todes⸗ 

mutiger Tapferkeit die hohe Schanze vom linken Ufer des 

Baches ber anfielen und bezwangen. ‘Dem vereinigten Angriff 
von unten und oben wiberftand ber Feind nicht mehr. Mit 
einem Berluft, ven man auf 5000 Mann Ichägte, räumte er 

die blutige Walſtatt. Die Geichlagenen überließen ſich ber 
vegellofeften Flucht und trugen den Schreden auf allen Heer⸗ 

jtraßen bi8 Meran und über die Maljerbaive nach Landed 

binunter. Die Sieger batten den Tod Fontanas zu beflagen; 
im ganzen aber jollen fie nur 300 Mann verloren haben. 

Site drangen indes nicht tiefer in das Etichthal vor, da es 

Geſchichte XVI, 145 ff. Raetia IV, 1ff.) volllommen klar erwiefen. 

Campell nennt den Schladhtort unzweideutig „Calavena‘“. Historia 
Raetica I (Quellen zur Schweizer Gefchichte VIII), p. 666. 
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ſchwierig war, bie beutegierigen Knechte beieinander zu behalten; 

nachdem fie die umliegenden Ortichaften Glurns, Latſch, Mals 

u. }. w. ausgeplündert und verbrannt hatten, traten fie ohne 

Säumen mit den reichen Schägen des eroberten Lagers den 

Heimmarih an. Ein ſchwungvolles Lied von einem fahrenden 

Sänger aus dem oberen Bund verherrlichte die glüdliche Waffen- 

tbat ?). 

Marimilian erſchien acht Tage nad der Schlacht in Glurns 

und ließ fih dort von Dauptleuten den Hergang ausführlich 

erzählen ?).. Er orbnete die Wiederberjtellung der zeritörten 

1) Die Grundlage für die Darftellung der Schlacht an der Calven 

geben bie Acta, 133f. Campell a. a. DO. ©. 665ff., benugte, wie 
Stumpf, diefe Duelle und fügte perfönliche Überlieferungen bei. (Bgl. 
hierüber Wartmanns Einleitung zum IX. Bande der Duellen zur 
Schweizer Gedichte, S. xxx—ıın) Zu beachten ift auch Lemnius, 

Raeteis, ed. Plattner (&ur 1874), ©. 91ff.; er hatte einzelne Nachrichten 

von feinem Vater, der fich bei der Umgehungsabteilung befand (S. 90). Bon 

Korreipondenzen find bemerkenswert der Eurer Beriht vom Schlachttage 

ſelbſt (Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1872, S. 217, Nr. 12), der Bericht 
bes Landeshauptmanns an der Etſch vom 23. Mai (Anzeiger 1872, 

S. 181) und die ausführlichen, freilich in öfterreihifhen Sinne gefärbten 
Relationen des mailändiſchen Orators Angelo de Baldo vom 24. 25. unb 

27. Mai, bei R. v. Planta, ©. 11—16, und (von Jecklin veröffent- 

fiht) im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1887, S. 98ff. Das „Lieb 
von der Schlaht zu Glurns fiehe bei Lenz, S. 120. Anzeiger für 

ſchweizer. Gefchichte und Altertumstunde 1860, ©. 99. R. v. Lilien- 

cron II, 394. Was den Heldentod Benedikt Fontanas betrifft, fo ift 
der Vorgang "in der Bollsüberlieferung offenbar ausgefhmüdt worden 
(f. befonderg Campell, ©. 674); aber die Thatfache an und für fich 

ftebt außer allem Zweifel und ift neuerdings durch den Bericht Angelo 
de Baldos vom 27. Mai (‚„morto nella battaglia Messer Benedicto 

Fontana uno de li doi primi capitanei Grixani‘) beftätigt worden. 

Vgl. gegenüber den negativen Refultaten der Forſchungen Ferd. Betters 
im Jahrbuch für ſchweizer. Geichichte VIII, 201ff., und im Anzeiger für 

ſchweizer. Gefhichte 1884, S. 258 ff. die Schrift von Conftanz Jecklin, 

Benedict Fontana und bie biftorifche Kriti. Eur 1886 (Kantonsfchul- 
programm). Zum Ganzen vgl. Ulmann I, 763 ff. 

1) Aus feiner eigenen verſchwommenen Darftelung erfährt man frei» 

ih wenig thatſächliches. Siehe die „Fragmente einer lateinifhen Auto⸗ 

Biographie Kaifer Marimilians I.“, herausgegeben von Alwin Shult 

im Jahrbuch der kunfthiftorifchen Sammlungen VI (Wien 1888), &. 446. 
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Landwehre an der Calven an, und da er an der Epibe einer 
nicht unbedeutenden Streitmadt ftand, jo bob fih im Lande 

das Vertrauen. Durch mehrere Wochen wurde der kleine Krieg 

im Gebirge unter der Leitung des Grafen Johann von Sonnen- 

berg *) fortgejegt und das ganze Engadin furdtbar verbeert. 

Aber dieje Unternehmungen hatten feinen militäriichen Erfolg. 
Dean mußte jchließlich froh fein, aus den verödeten, von Lebens 

mitteln völlig entblößten Hochthälern wieder herauszukommen. 

Die Schreden des Krieges find wohl nirgends in grauenhafterer 

Geſtalt hervorgetreten als in jenen Gegenden. ‘Der Augenzeuge 
Wilibald Pirdheimer, der damals das Nürnberger Kontingent 
befehligte und mit großer Mühe Proviant aus Bormio berbei- 

ſchaffte, entwirft ein erſchütterndes Bild von dem Elend ſowohl 

ber rätifchen als der tirolifchen Bevölkerung. Das Engadin 

glich einer großen Brandſtätte; die Bewohner von Zug hatten 

ihr fchöned Dorf in wildem Haß mit eigenen Bänden ange- 

zündet, damit der eindringende Feind fein Obdach finde. Un 

beichreiblich aber war die allgemeine Not im Vintſchgau. Es 

erfüllte den humanen Patrizier mit tieffter Wehmut, ald er 

dort jene Herden fahler Kinder ſah, die ihren nagenden Hunger 

durch Gras und Kräuter ftillten, und als er auf Scharen von 
Soldaten traf, die aus Mangel an Nahrung zu verichmachten 
brobten ?). 

1) Die Acta, S. 138, nennen ihn ausdrückich, und fo löſt fich der 

von Vochezer, Geſchichte des fürftlichen Haufes Walbburg in Schwaben 
I, 698 angebeutete Zweifel. 

2) Für diefe in den Juni 1499 fallenden Greigniffe ift natürlich 
Pirdheimer felbft die Hanptquelle, in feinem Bellum Helveticum 
(Thesaurus historiae Helveticae 1735), p. 19ff. Seine Aufzeichnungen 
haben felbfändigen Wert für die Ereigniffe, an denen er perſönlich be 
teiligt war; fonft hält er fich vorwiegend an Eitterlin. Bol. Mart- 
wart, Wilibald Pirdheimer (1886), S. 104. 163 ff. Auf Bündner Seite 
geben die Acta, ©. 138ff., genauen Bericht. Ergänzend treten neben 
ben Regeſten im Anzeiger für fchweizer. Geſchichte 1872, S. 218 und den 
Miffiven in der „Raetia“ III, 170ff., die freilich oft auf bloßen Gerlichten 
beruhenden venezianifhen Relationen (Kopieen im Bundesarchiv) und bie 
von Rud. v. Planta publizierten „Auszüge aus dem Mailänder Staats- 
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Es war bei jolchen Verhältniffen nicht zu verwundern, daß 

die Truppen mafjenweife von der Fahne wichen und baß die 

gegen Graubünden verwendete Armee fich unter den Augen 

Marimiliand zerftreute. 
Bon diefer Seite drohte den Eidgenoſſen, wie fie fich bei 

einer in der zweiten Hälfte des Juni ausgeführten militäriſchen 

Demonftration gegen das Engadin hin?) ſelbſt überzeugen konn⸗ 

ten, feine ernitliche Gefahr mehr. Um fo kräftiger vermochten 

fie allfällige Angriffe auf die Bodenfee- und untern Rhein⸗ 

gegenden abzuweiſen. 

Nah dem erwähnten eidgenöffiichen Streifzug in den Hegau, 

durch welchen ſogar Stodach bedroht worden war, regte ji 

bei den fchwäbifchen Ständen doch das Bedürfnis einer wirt 

jameren Kriegsführung. Am 7. Yuni beichloß die Bundes⸗ 

verfammlung zu Überlingen tas volle Aufgebot von 20 000 
Mann. Doc ließ der Eifer fogleich wieder nach, und als 

einen Monat fpäter Maximilian erichien, brachte er in Kom 

ftanz nicht mehr als 10000 Mann zufammen. Indes benutzte 

er dieje Armee zu einem ftrategiichen Manöver gegen die ftarfe 

eidgenöſſiſche Beſatzung, die immer noch in wohlbefeitigter Stel 

lung auf ver Höhe von Schwaberloo die Straßen zwilchen den 

Uferftrichen des untern Bodenſees und dem binterliegenden tur» 

gauifchen Gebiet beherrſchte. Es galt, die Schweizer hier zum 

mindeiten feitzubalten, während im Welten vom Sundgau aus 
und öftlich bei Rheinegg zur Offenfive gefchritten werden jollte. 

Am 16. Juli rüdte der König aus der Stadt und mufterte 
die um das Neichsbanner geicharten Truppen angeficht® ber 

Schweizer. Diefe begnügten fich aber mit einer Kanonade und 

archiv”, befonder8 die Briefe vom 3., 8., 13. und 28. Juni ein. Dan 
erfährt bier beftimmt, daß die Pirdheimeriche Proviantlolonne („100 fanti 
allamanni et 30 trentini“) in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni nad 

Bormio fam, daß fie dann über den Scalapaß (vgl. Ullmann I, 768) 

und ©. Giacomo (di Fraele) nad Livigno hinüberzog und von bort auß, 
vereint mit der Hauptarmee, iiber den Eafanapaß gegen Scanfs iu das 

Engadin hinunterſtieg. (Dufour-Farte BI. XV). 
1) Acta, ©. 139. Abſchiede III,ı, 615, Nr. 652. Anshelm II, 

2107. 
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machten leine Miene, den Kampf auf offenem Felde aufzu- 
nehmen. Ebenſo wenig Tießen fie fich durch die drohenden Bes 
wegungen in den folgenden Tagen zu einem Angriff verleiten ?). 

Mißmutig begab fih Maximilian nach Lindau, ordnete von 

dort aus am 20. Juli eine Überrumpelung der eingenöfftjchen 
Beſatzung im Rorſchach an?) und dachte dann wieder in tiro⸗ 

liſchem Intereſſe an eine größere Aktion gegen das „Ober⸗ 
land“, als die Nachricht von einer wichtigen Enticheidung auf 

dem weitlichen Kriegsſchauplatze alle weiteren kriegeriſchen Pläne 

hemmte. 

Während Maximilian die Rüſtungen am Bodenſee betrieben 

hatte, war feinem Befehle gemäß der Graf Heinrich von Fürften- 

berg mit einem in den Nieverlanden, in den oberrbeiniichen 

Neichsftädten und im Elſaß zufammengerafften Deere von etiva 

16000 Mann gegen die weftliche Schweiz, die man entblößt 

1) Bericht Hans Ungelters an Eßlingen, bei Klüpfel I, 365. 

Fürſtenbergiſches Urkundenbuch IV, 236 (mit irrtümlicher Datierung bes 
Herausgebers). Unter den Ehroniften it Pirckheimer, p. 22, wichtig, 
der in der Umgebung bes Königs war. Er bebt dem ftrategifch-politifchen 
Charakter der beutjchen Heeresbewegung vor Konftanz deutlich hervor. 

Einige Züge zum Bilde der Vorgänge jener Tage liefern auch Götz von 
Berlihingen in feiner Autobiographie (Ausgabe von Diezmann im 
Anhang zum Leben des Hans von Schweinichen II [Leipzig 1868], S. 121.) 
und bie Zimmerifche Chronik, Ausgabe von Barad IL®, 79. Die Dar- 
ſtellung Anshelms II, 218ff., ift durch die Vorausſetzung getrübt, daß 
der König wirklich einen ernftlihen Angriff auf die Stellung der Schweizer 
bei Schwaberloo planiert habe und nur durch bie Hägliche Unentfchlofien- 

beit der deutſchen Führer davon abgehalten worben ſei. Vgl. Ulmanı 
I, 774 ff. 

2) Ktüpfel I, 366. Pirckheimer, p. 28. Acta, ©. 143. $rib. 
Sicher (St. Galler Mitteilungen XX), ©. 33. Anshelm II, 222f. 

Weißkunig, Ausgabe von Alwin Schult, ©. 309. Die Schweizer er- 

titten bier eine empfindliche Schlappe. Vgl. 3. v. Arr, Geſchichten bes 

Kantons St. Gallen I, 445. Die Landung der Schwäbiſchen Bei 
Rorſchach iſt auf dem großen Kupferfliche auſchaulich bargefiellt, von 
welchem Hans von und zu Aufſeß eine photographiſche Nach“ 
bildung im erften Hefte der Schriften bes Bodenſeevereins (Linbau 1869) 

publiziert hat. Im Weißkunig mag der Holzſchnitt auf S. 215 die Scene 
Hergegenwärtigen. 

Dieraner, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenofſenſch. IL. 23 
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glaubte, heraufgezogen !). Der Graf beichloß, dur Wegnahme 

der Burg Dorned ?) an der Bird den Schlüfjel des Solo» 

turner Gebietes in feine Hände zu bringen und Tieß alsbald 
das Belagerungsgeichüg plazieren, während das Gros der Armee 
ausgedehnte Kantonnements im Thale zwifchen Dornach und 

Arlesheim bezog. Die Straße nach Lieftal warb durch Geſchütz 

verlegt °). Eine bis unter die Mauern dieſes Platzes vordrin⸗ 

gende Streifichar eripähte nichts Beunrubigendes, und fo mochte 

fih der Graf eines Überfall vonfeite der Eidgenoſſen tro ber 
ihm zugehenden Warnungen um ſo weniger verſehen, als er 

bie Überzeugung hegte, die Gegner hätten ihre gefamte Macht 

nach dem Schwaberloo gezogen %). Mit Ausnahme der Ger 
ichügbebtenung gab fi) am 22. Juli das ganze beutfche Heer 

forglo8 der Ruhe oder dem Genuffe Hin. In übermütigem 
Sicherbeitsgefühl unterließ man ed, Tagwachen auszuftellen. 

Die Schweizer aber hatten trog der dringenden Gefahr 
im Turgau nicht verfäumt, die Vorkehrungen und Bewegungen 

Fürftenbergs ſcharf im Auge zu behalten. 

Boran die Soloturner waren unter ihrem Schultheißen Nils 

laus Konrad 5) auf den erjten Alarm herbeigeeilt und hatten 
nach allen Seiten Boten um fchleunige Hilfe ausgejandt. Un⸗ 

1) Über die Stärke des Heeres berichtet Pirckheimer, p. 23. Ziem- 
lid) übereinftimmend fagt Anshelm LI, 226: „ob 15000 man“; fo audy 
das Schreiben ber Soloturner an Luzern vom 15. Juli, bei 3.3. Amiet, 
©. 85 (fiehe unten, S. 356, Anm. 1). 

2) So nennt man die Burg ober die heutige Anine, während das 

Dorf am Fuße des Burghügel® „Dornach“ heißt. Topographiſcher Atlas: 
der Schweiz, Bl. 10 (Gempen). Die Korrefpondenz bed tapfern Ber 
teinigers von Dorned, Benediet Hugi, fiehe bei Amiet. 

3) Berner Bericht vom 22. Zuli, bei Gluß-Blozbeim, S. 525. 

4) Was ſich zu feiner Entſchuldigung fagen läßt, hat Riezler, Ge 
ſchichte des fürſtl. Hauſes Fürftenberg, S. 448, Anm. 3, zufammengeftellt. 
Die rejultatlofe Regognoszierung bis an die Thore Lieftals, am 22. Zufi, 
wird von ben Bernern berichtet (f. Die vorige Anmerkung) und von Lenz, 

©. 143, beftätigt. Die beranfprengenden Reiſigen bemerkten nicht, daß 
die Stabt mit Truppen bereits angefüllt war. 

5) Vgl. über ihn 3. Amiet, H. Holbeins Mabonna und Niklaus: 
Konrad, der Held von Dornach und Novara (Soloturn 1879). 
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verzüglich erjchienen Mannjchaften aus Bern und Zürich, fo 

dag am 22. um die Mittagszeit ein 4000 Mann ſtarkes Heer 
von Lieftal aus in fucceffiven Kolonnen dem Feind entgegen- 

ziehen fonnte. In aller Stille, mit der ganzen Umficht und 

Entjchloffenheit, die fie jeweilen in ihrer Kriegsführung bes 
währten, vollzogen bie Eidgenoffen nach ihrer Vereinigung ben 

Aufmarih auf der die Burg Dorneck überragenden Gempen⸗ 

oder Schartenflub !). Sie konnten dort die zerjtreute Lagerung 

und das üppige Treiben des Teindes überjehen. Da plöglich 

um die Vefperzeit drangen fie von den Höhen herab durch das 

Didicht auf die erſchreckten Gegner, vor allem auf die bei ben 

Geſchützen ftehenden Belagerer des Schlofjes ein. Sie über- 
wältigten diefe Mannſchaft ohne Mühe und ftachen den Grafen 

Heinrich, der beim ausbrechenden Waffenlärm raſch herange- 

fommen war, mit feinen adeligen Begleitern nieder. Hierauf 

jagten jie die Überlebenden in das Thal hinunter und ftürmten 

in zwei getrennten Abteilungen gegen die nächiten Lagerpläße 

bei dem Dorfe Dornad. Da kam nun doch der Kampf für 

einige Zeit zum Stehen. Die aus den Nieverlanden beran- 

gezogenen erfahrnen Veteranen festen ſich aufs tapferfie zur 

Wehre, richteten den Deut der erichütterten deutſchen Knechte 

wieder auf und ermöglichten durch ihre Ausdauer auch das 

Eingreifen ber weiter rückwärts lagernden Reiterei. Mit wach- 
ſender Erbitterung wurde ftundenlang gerungen, bis um 6 Uhr 

abends friiche Kräfte, 1200 Zuger und Luzerner, von Arles⸗ 
beim ber zu den Eidgenoffen ftießen und die Schlacht entjchieven. 

Die Deutichen, denen ohnehin Die oberfte Leitung fehlte, mußten 
bei einbrechenvder Dunkelheit den Rüdzug antreten. Wer recht. 

zeitig über die Dornacer Brüde auf das Iinfe Ufer der Birs 

gelangte, war gerettet, da die durch Hunger und Anftrengung 

erichöpften Schweizer es nicht wagen konnten, die Fliehenden 

noch weiter zu verfolgen. Sie hatten 3000—4000 Mann er- 
ſchlagen und felber mindeſtens 200 Dann verloren. 

Ihrem Brauche gemäß behaupteten die Sieger drei Tage 

1) Sie ift 765 m, der Burghligel 501m hoch. 
23* 
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lang das Schlachtfeld. Wiederum fiel ihnen eine reiche Beute 
zu. Der Feind hatte die Kriegslaffe, den größten Zeil ber 

Seeresausrüftung und alles Geſchütz im Stiche lafjen müſſen. 

Die eine und andere der damals gewonnenen Trophäen bat 

fih bis auf den heutigen Tag in fchweizerifchen Zeughäuſern 

erhalten ?). 

Die Eidgenofjen verzichteten übrigens auf eine Ausnutzung 
ihres Sieges. Sie zogen nur bis unter die Thore Baſels 

und kehrten wieder um, als fich fein Feind mehr bliden lief. 

Hätten fie weiter vorbringen wollen, jo wären der Sundgau 

und der Schwarzwald verloren gewejen; denn ein obnmächtiger 

Schreden erfüllte in diefen Gegenden alle Stände. Aber wie 

der Berner Chronift fih ausdrüdt: ed war ihnen weniger 

darum zu thun, fremde Lande und Leute zu gewinnen, als die 

ihren zu ſchirmen und zu behalten ?). 

1) Die meiften Quellen für die Schlacht bei Dornach find im Fürftend. 
Urkundenb. IV,272 ff. u. VII, 335 ff. zufammengeftellt. Neben den erhaltenen 
brieflihen Berichten dienen einerſeits Lenz, S. 143 ff, Shrabin,S.49, 

die Acta, S.144—146, FelirMays und Anshelm II,227 ff., anderſeits 
Pirckheimer, p. 23, al8 Grundlage für die Darflellung. Cinige mei 
tere Züge bietet das Scladhtlieb bei Lenz, S.148. R. v.Liliencron 
II, 407. (Ein Fragment fiehe aud im Anzeiger für fchweizer. Gefchichte 
1872, ©. 282.) Pirdheimers Bericht darf übrigens bier, wie liberal, wo 

er nicht Augenzeuge war, nicht Überfhätt, werden. Wie er den Feinden 
des Grafen von Fürftenberg nur allzufehr Gehör ſchenkte, jo nahm er 

auch das von den jählings überfallenen Deutſchen gern verbreitete Gerede 

gläubig auf, daß die Schweizer zur Täufhung ihrer Gegner fi vorn mit 
toten, auf dem Nüden mit weißen Kreuzeu bezeichnet hätten. Siebe 

Martwart, S. 159. Bon neuern Darftellungen vgl. 3. 3. Amiet, 
Dentmale der Dornacherſchlacht von 1499 (Soloturn 1859), eine fehr 
verdienftliche, ganz beſonders die Vorgeſchichte der Schlacht beleuchtenbe 

Schrift, mit einer Reihe „Urkundlicher Belege“. Viſcher, Der Schwahen- 

krieg und die Stabt Bafel (Basler Neujahrsblatt 1865), Riezler 

a. a. D., S. 448ff. Ullmann I, 778ff. Berhtold Haller, Die 
Kämpfe um Domakh während des Schwabenkrieges 1499, im Berner 

Taſchenbuch 1886, S. 213—247. Abel Burckhardt, Bilder aus ber 

Geſchichte von Bafel, 3. Heft, S. 1—32. F. Baur, Im Gebiete bes 
Gempenftollens (Basler Jahrbuch 1891), S. 86 ff. 

2) Ans helm II, 234. 
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Schon am 24. Yuli erbielt Marimilian in Lindau Kunde 
von der neuen Niederlage. Es fcheint, daß die Unglüdsbot- 

Ihaft im erften Augenblide einen tiefen Eindruck auf ihn 

machte. Doch raſch überwand er feinen Schmerz, und am 
Abend ſah man ihn mit heiterer Miene fpeifen ?). Im einem 

Beileivfchreiben an den Grafen Wolfgang von Fürjtenberg 

widmete er dem gefallenen Feldherrn ein Wort dankbarer und 
ebrenvoller Anerkennung 2). Dann fuhr er nach Konjtanz zu 

rüd und faßte Pläne zu neuen Unternehmungen. Seine Ab⸗ 

fiht war, mit einem großen Heere in den Sundgau zu ziehen 

und von dort aus perfönlich die Eidgenoffen anzugreifen. Aber 

weder das Neich noch ber ſchwäbiſche Bund wollten fich weitere 
Nüftungen gefallen laſſen. Mean fprach fich offen dahin aus, 
die Fortſetzung bes Krieges bringe den Deutichen nur Schande 

und Verderben; es ſei, al8 ob man das Geld in den See 
werfe 3). Tür dieſe Kreife Hatte die Schlacht bei Dornach ent- 

ſcheidende Bedeutung: angefichtS des immer elenveren Verlaufes, 

ben der Kampf vor aller Augen nahm, fehnte man fich nad 

Srieden. Auch Maximilian felbft konnte fchließlich nicht um⸗ 

bin, auf Unterhandlungen einzugeben, die mit allem Eifer durch 

den Herzog Yodovico Moro von Mailand betrieben wurden. 
Der Herzog befand fih damals in einer peinlichen Lage. 

Er mußte jeden Augenblid befürchten, durch Ludwig XI. von 
Frankreich aus jeinem Herzogtum verdrängt zu werden, fonnte 

aber auf keine Hilfe von Maximilian oder von den Schweizern 
boffen, jo lange dieſe in Krieg miteinander verwidelt waren. 

1) Pirckheimer, p. 24. Bgl. Rante, Gefchichten der romaniſchen 
und germanifchen Völker von 1494 bis 1514 (Sämmtl. Werte XXXIII, 

XXXIV), ©. 118, und die Rechtfertigung feiner Darftellung gegenliber 

Leo, Werke LIII/LIV, ©. 659f. 
2) Schreiben vom 27. Zuli, aus Lindau. Fürftenberg. Urkundenbuch 

IV, 279. Ziemlich ſcharf Yautet dagegen fein fpätere8 Urteil im Weiß- 

funig, ©. 309, wo er ihn der „Berwahrlofung“, d. h. der Nachläſſigkeit 

im Kundſchaftsdienſt beſchuldigt. 

3) Hans Ungelter an Eßlingen, am 13. Auguſt. Klüpfel I, 372. 

Der Brief ift bemerkenswert durch die fcharfe Kritik, die an ber unfichern, 

jeden Augenblid wechſelnden Haltung des Königs geübt wird. 
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Er unterftüßte anfangs insgeheim den beutichen König mit 

Waffen, Geld und Lebensmitteln !), in der Meinung, damit 

eine rajche Enticheivung herbeizuführen, boch der Verlauf des 

Kampfes belehrte ihn bald genug, daß fein Intereſſe weit beffer 

durch die Friedensſtiftung gefördert werben könne. Mit diefer 

Vermittelung hatte e8 indeſſen feine gute Weile, da die fran- 
zöfiihe Diplomatie die mailändiſchen Bemühungen zu durch⸗ 
freuzen juchte. 

Schon am 9. Juli erfchien unter Zuſtimmung beider Zeile 

ein matländiicher Geſandter, Galeazzo Visconti, vor der Tag⸗ 
ſatzung in Luzern, und wünfchte Die Begehren der Eibgenoffen 

fennen zu lernen, um fie dem römiſchen König vorzulegen. Die 
Eidgenofjen wiejen diefe Vermittelung troß der warnenden Ein- 

flüfterungen eines franzöfifchen Botichafters, des Erzbifchofs von 

Sens, und troß der ihnen befannt gewordenen Verbindungen 

bes Herzogs mit Martmilian 2) nicht von der Hand, „da es 

von jeber ihre Gefinnung gewejen jei, niemanden zu verachten, 

der ihnen Frieden jchaffen wolle“ 8). Auch fie waren des 

Krieges imgrumde herzlich müde und trachteten nach einem Aus 
weg, auf welchem fie ohne weiteren Kampf ihr politiiches Ziel 

erreichen fonnten. Sie meinten nun aber in ber vorteilhaften 

Rolle des Klägers auftreten zu können und fetten in ben 

Zagen vom 4. bis zum 6. Auguft in Schaffhaufen ihre Forde⸗ 

rungen jchriftlich fe. Sie verlangten für fih und alle ihre 

Zugebörigen, Untertanen wie Verwandten, die Befreiung von 

der Yuftiz- und Steuerhoheit des Reichs, die Niederichlagung 

aller anhängigen Prozeffe, die Behauptung ihrer Eroberungen, 

1) Über die Lebensmittellieferungen finden fich genonere Angaben in 

der oben, ©. 348, Anm. 3, erwähnten Publikation von R. v. Planta. 

Der Pirdheimerfhe Zug nah Bormio bängt damit zujammen. Vgl. 

Anshelm II, 150. Sarkaſtiſch erinnert der Weißlunig, ©. 310, an 

das Doppelipiel des Herzogs, ber troß feiner Verwandtſchaft mit dem 

deutfchen König in feinem Herzen doch „zu der gefelfhaft von den pawren“ 

gehalten babe. 
2) Abfchiede III, 1, 623x. Die mailändifhen Vermittelungsverfuche 

geben übrigens big auf den März zurüd (III,ı, 598). 
3) Abfchiede IIL,ı, 625. 
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angemeſſene Kriegsentſchädigung und Genugthuung für erlittene 

Schmach. Berner forderten fie, daß Konftanz als Sik des 
Bistums und „weil es innerhalb dem Kreis und dem Zirkel 
der Eidgenofjen gelegen“ jei, aus dem ſchwäbiſchen Bund ent- 

laſſen und al8 „eine freie Mittelſtadt“ neutralifiert werde !). 

Aber kaum waren diefe Begehren formuliert, als Martmilian 
auf Betreiben des Erzbiſchofs von Send, in offenbarem Wider⸗ 

ipruch mit den Abfichten ver Tagſatzung, feine eigenen Forbes 

rungen überbringen ließ, die den fiegreichen Eidgenoſſen nicht 

nur die Aufhebung ihrer Verbindung mit Graubünden und bie 
Heritellung des Gehorſams dem Reiche gegenüber zumuteten, 

jondern überdie® auf ihre förmliche Beitrafung drangen, ba fie 

den eriten Anlaß zum Kriege gegeben hätten ?). 

Diefe thörichten Vorlagen, die fih nur durch die Annahme 
erklären lafjen, daß es dem König mit feinen Friedensabfichten 

nicht ernſt gewejen jet, riefen bei den Eidgenofjen die ftärkfte 

Erbitterung hervor. Nur mit Mühe gelang es den mailän⸗ 

bifchen Gefandten, ihren Unwillen zu bejchwichtigen und fie für 

gemeinjame Unterbandlungen in Baſel zu gewinnen ®). Aber 

gleichzeitig fegten fie fich in Kriegsbereitichaft, um den Kampf 

im gegebenen alle wieder aufzunehmen und mit aller Macht, 

wohl auch mit dem franzöfiichen Geſchütz, das inzwiichen in 

Soloturn eingetroffen war, gegen den Sundgau vorzubrechen *). 

Auf dem in der Pfalz zu Baſel am 18. Auguft eröffneten 

Friedenstage ftellten die Vertreter Maximilians, an ihrer Spite 

der junge Markgraf Kafimir von Brandenburg, noch böbere 
Forderungen als zuvor. Außer der Rückgabe der Grafichaften 

Kiburg, Habsburg u. ſ. f. verlangten fie die Vernichtung bes 

1) Anshelm II, 241—242. Bgl. Abfchiebe III,ı, 628. 629. 

2) Ansbelm II, 243. Bol. Abſchiede IIL,ı, 629. Klüpfel I, 368. 
Das Mandver des franzöfiihen Gefandten haben fhon Schradin, 

©. 56, und Anshelm II, 241, hervorgehoben. Vgl. Ulmann I, 788. 
Dehsli, Die Beziehungen, ©. 602. 

3) Oechsli, Die Beziehungen, S. 608. 

4) Abfchiede III,ı, 631.638. Vgl. das Aufgebot Berns vom 24. Auguſt. 
Archiv des Hiftor. Vereins bed Kantons Bern IIL,3, ©. 113. 
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Bundes mit Schaffhaufen, und man ftand fich anfangs mit 
einer Schroffheit gegenüber, die jeve Verftändigung auszufchließen 

ſchien ). Trotz aller Erfahrungen gab der König auch jetzt 

ben Gedanken an eine Zerfprengung der eibgenöffiichen Bünde 
noch nicht auf. Da trat aber ein Ereignis ein, das ihn zum 
Einlenten beftimmte. Während der Kongreß verfammelt war, 
eröffnete der König von Frankreich den mit langer Hand vor» 

bereiteten Kampf gegen Lodovico Moro. Der Herzog mußte 
in Innsbruck eine Zuflucht fuchen. Ludwig XII. eroberte in 

raſchem Siegedzuge das mailändifche Gebiet und ſchickte fich an, 

eine mächtige Stellung in Italien einzunchmen. Schon ver 
breitete fi) das Gerücht, der Papft wolle ihn zum Kaiſer 
frönen ?). | 

Unter dem Eindrud dieſer Vorgänge kamen am 25. Auguft 

zunächtt Präliminarien zuftande, bie einer endgültigen Entſchei⸗ 

dung als Grundlage dienen konnten. Dan einigte fich dahin, 
die prinzipiellen Differenzen über das Verhältnis der Schweiz 

zum beutichen Neiche im riedensvertrage unerwähnt zu laſſen. 

Dagegen follten acht Gerichte in Nätien dem König wieder 

buldigen. Die Anfprüce auf Kriegsentichädigung wollte man 

beiderſeits zurücziehen, die &roberungen wieder herausgeben, 

alle Schmähungen unterdrüden, Burg- und Landrechte mit 

Angehörigen der Gegenpartei verbieten und auf die noch nicht 

bezahlten Brandſchatzungen verzichten. Für die DBeilegung der 

Späne zwilchen den Schweizern und dem jchwäbilchen Bunde 

wurde ein fchiebsgerichtliches Verfahren vorgejehen. Einer ber 

wichtigften Artikel bejtimmte, dag der König aus Gnaden 

alle wider die Eidgenofien und ihre Zugebörigen ergangenen 
Urteile und jchwebenden Prozeffe nieverfchlagen und die Eid» 

genoſſenſchaft als ein Glied des heiligen Reiches 
zu Huld und Gnaden fommen lajfen werde. Hieran 
ſchloß fich die ausprüdliche Erklärung: in allen andern, in ber 

1) Luzerner Bericht vom 22. Auguft. Abſchiede III,ı, 630. Bel. zu 
biefem erſten Tag in Bafel Ochs IV, 667 ff. 

2) Klüpfer I, 375. 379. Ulmann I, 790f. 
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Verabredung nicht erwähnten Saden follten beide Teile blei- 
ben, wie fie vor dem Kriege ftanden ?). 

Maximilian zeigte fi) für die Beftätigung diefes Friedens 
entwurfes ohne weiteres bereit und empfahl auch dem fchivä= 

biſchen Bunde bejjen Annahme ®). Allein innerhalb der Eid» 

genofjenfchaft fanden die Präliminarien, zu welchen fich die 

nach Bafel abgeorbneten Boten unter dem Einfluß des gefchieften 

mailändifhen Vermittler berbeigelaffen Batten, durchaus nicht 

allgemeine Zuftimmung. Statt der verlangten Eremtion wurde 

aufs neue die Zugehörigkeit der Schweiz zum Reiche ausge» 

fprochen. Bon irgendeinem Siegeöpreife war für die Eidgenofjen 

nicht die Rede; ihre Wünfche inbezug auf Konftanz blieben un. 
beachtet, und nicht einmal das Landgericht im Zurgau, das 

fie während des Krieges an fich gezogen Hatten, um enblich die 

läfttge Verquickung konftanzifcher und fchweizerifcher Gerechtſame 

in jenem &ebiete aufzuheben, jollten fie behalten dürfen. Gegen 
ſolche Abmachungen regte fich in den meiſten Kantonen lauter 

Widerſpruch; der franzöfifche Botichafter verjäumte nicht, bie 
Mißſtimmung zu jhüren ?), und ald am 4. September bie 
Boten abermals nach Bafel famen, waren nur Bern und Ob- 
walden für die Annahme des Entwurfes inftruiert; alle andern 

Orte forderten entweder Änderungen oder fprachen fich für die 
völlige Zurückweiſung der Artikel aus *). 

Der Friede fchien fi) noch einmal zu zerfchlagen. Wenn 
bie große Mehrheit der Eidgenoffen unerfchütterlih auf ber 

Abtretung des turgauiichen Landgerichts beharrte, fo erklärten 

die Töniglichen Näte mit vemjelben Nachdruck, daß ein ſolches 

Zugeſtändnis mit der Ehre des Neiches unerträglich jet. 

Beiderſeits rüftete man fich zur Wiederaufnahme der durch 
einen kurzen Waffenftillftand unterbrochenen Feindſeligkeiten. 

1) Abſchiede II, 1, 629-630. Klüpfel I, 377-379. Über ein 
Mittelftadium diefer Berbanblungen vgl. Oech sli, ©. 606. 

2) Klüpfel I, 380. 
3) Anshelm II, 248. 253. 

4) Schreiben vom 8. September, bei Anshelm II, 249—251. Ab- 

fchiebe III, 1, 633. Bgl. Glut-Blozheim, S.141. Oechsli, S. 611. 
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Da übernahm es Galeazzo Bisconti, durch perjönliche Unter⸗ 
bandlungen mit dem in Ulm weilenden König die legten Schwie- 

rigfeiten wegzuräumen. Er erreichte, daß Maximilian jenes 
vielbeftrittene Zatjerliche Landgericht wenn nicht geradezu ben 

Schweizern, fo doc ihm, dem Vermittler, zur Verfügung ftellte. 

In Baſel überließ es dann PVisconti in aller Form den Eid» 
genofien. Er ftellte ihnen überdies eine Verfchreibung über 

Kriegstontributionen im Betrage von 10500 Gulden aus, die 

fie dem Vorarlberg und einem Herrn von Baldegg auferlegt, 
aber noch nicht eingetrieben hatten ?). 

So konnte am 22. September in Baſel der Friede 

abgefchlojfen werben, wenn auch einige Kantone für den 

Augenblid noch immer Einwendungen erhoben. Im wefent» 

lichen entfprach die definitive Faſſung den einen Monat früher 

verabredeten PBräliminarien; indeijen hatten die Eidgenoſſen 

nicht unbedeutende Modifikationen durchgeſetzt. Zwar mußten 

fie die öfterreichifche Herrichaft in den 8 Gerichten Rätiens 

wieder zulaffen; doch erreichten fie, daß ber König deren dau⸗ 

ernde Verbindung mit den rätiſchen Eidgenoſſen anerkannte, 
und daß er auch den Verträgen, die in den Jahren 1497 und 
1498 die fieben öftlichen Orte mit Graubünden abgefchloffen 

batten, feinen weitern Widerſtand entgegeniegte. Das Austrag⸗ 

verfahren in Streitigkeiten zwifchen Öfterreih und dem ſchwä⸗ 
bilchen Bunde einerfeitS und der Cidgenofjenichaft anderſeits 

ward genau geregelt und dabei jede Appellation an ein anderes 

Gericht ausprüctlich unterfagt. Und jener Paſſus, nach welchem 
der König die Eidgenofjen als ein Glied des Reiches wieder 
zu Huld und Gnaden fommen lafjen wollte, fiel dahin. Im 
übrigen wurte die Beitimmung über die Aufhebung aller von 

dem Neichfammergericht anhängigen Prozeffe feitgehalten und 

die Erklärung wiederholt, daß alle im Vertrage nicht Tpeziell 

1) Die beiden Verſchreibungen (vom 15. und 20. September) ſiehe 

Abfchiebe IHI,ı, 762—768. Über die rechtlichen Anfprüde ber Stabt 
Konftanz auf das Landgeriht in Zurgau ging man ſtillſchweigend 
hinweg. 
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erörterten Verhältniſſe bleiben jollten, wie fie vor dem Kriege 
gewejen waren !). 

In diefen Beftimmungen lag der Schwerpunft des Basler 
Sriedend. Wohl war durch ihren Wortlaut die Eremtion ber 

Schweiz vom deutichen Reiche nicht förmlich ausgeiprocen; 

aber in ihrer Gejamtbeit beveuteten fie nichts anderes als den 

thatjächlichen Verzicht des Königs auf alle jene Hoheitsrechte, 

bie er jeit dem Wormfer Neichötage gegenüber den Eidgenoſſen 

und ihren Zugewandten batte geltend machen wollen 2). 

Dean durfte auf feiner Seite zweifeln: das Reſultat bes 

„Schwabenkrieges“ war die Unabhängigkeit ver fchweizeriichen 

Eidgenoſſenſchaft vom beutichen Reich. Daß diefer Thatſache 

die formelle Anerkennung fehlte, erichten ven fchweizeriichen 

Triedensunterbändlern fo unerheblih wie dem Volke. Die 

Schweizer hatten das Wejentliche errungen, und wenn fie fich 

gelegentlih auch noch im 16. Jahrhundert als ein Glied des 

Reiches zu bezeichnen liebten, oder wenn fie e8 geichehen ließen, 

daß über den Thoren ihrer Städte nach wie vor neben dem 

heimiſchen Wappenbild der Doppelabler prangte, jo wiberjegten 

fie fich doch ebenſo entſchieden als erfolgreich jeder weitern An» 

taftung ihrer freien, jouveränen Staatsgewalt ?). 

* * * 

Aber noch eine andere wichtige Folge hatte der Krieg des 

Jahres 1499: er führte zur engern, bleibenden Verbindung 
Baſels und Schaffhauſens mit der Eidgenoſſenſchaft. 

Die ſeit dem 13. Jahrhundert kräftig aufſtrebende Basler 

Bürgerſchaft hatte in ihren Kämpfen gegen den Biſchof, von 

deſſen Herrſchaft fie Schritt für Schritt ſich abzuldſen ſuchte, 

1) Abſchiede III,ı, 634. 758—762. Über einige fpätere Ratifikationen 
fiehe S. 639. 640. 

2) Klüpfel, Die Lostrennung der Schweiz von Deutſchland, Hiftor. 

Zeitfchrift XVI, 40. Ullmann I, 797. Oechsli, ©. 615. 

3) Dgl. 2.5.0. Ian, Staatsrechtliches Verhältnis der Schweiz zu bem 
deutſchen Reiche I, 144. 200. Dehsli, Orte und Zugewandte (Jahr 
buch für fchmweizer. Geſchichte XIID, ©. 185 ff. 
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ihon früh erlannt, daß fie für ihre DBeitrebungen einen Rüde 

balt an den Eidgenofjen finden möchte. Aber nur langſam und 

nach wiederholten Schwankungen vollzog fih ver Anſchluß 

Baſels an die ſchweizeriſchen Bünde !). 

Die Stadt war durch ihre Lage am üblichen Ausgang ber 

oberrheinifchen Ziefebene urſprünglich vor allem auf die großen 

Mittelpunkte ftädtiicher Kultur im Elſaß und im Breisgau an- 

gewielen. Ste gehörte im Sabre 1254 zu dem ryheiniſchen 
Stäbtebund, und fortan unterhielt fie freundfchaftliche Verbin⸗ 

dungen mit Straßburg und Freiburg zu gegenfeitiger Förderung 

des Verkehrs 2). In der Zeit Ludwigs des Baiern ſchloß fie 
mit dieſen beiden Städten ein zweijährige® Bündnis für Hilfe- 
leiftung bei jedem Kriege innerhalb eines die Aheinebene ums 
faffenden und bis zum Hauenftein hinauf reichenden Bundes- 

freiles. Es war ein Bündnis, das fpäter noch wiederholt er» 

neuert wurde ®). Bereit aber nahmen die drei Städte an 
einer weitern Einung teil: fie traten am 20. Mai 1327 

dem großen Landfriedensbunde bei, zu welchem neben Städten 
am mittleren Rhein und am Bodenſee auch Bern und Zürich 

zählten %). Durch Vermittelung dieſer beiden wurden noch bie 

1) Zur innern Gefchihte Baſels in der ältern Zeit vgl. neben Peter 

Ochs, Geſchichte der Stabt und Landſchaft Bafel, 1. bis 4. Band, die 

Abhandlung von Fechter, Die politiihe Emanzipation der Handwerker 

Bafeld und der Eintritt ihrer Zünfte in den Rat (Archiv für ſchweizer. 

Geſchichte XI, 3—38) und das ausgezeichnete Wert von Andreas Heus- 

ler, Berfaffungsgefchichte der Stadt Bafel im Mittelalter (Bafel 1860), 
ferner die Arbeiten von Viſcher Über den Bilchof Heinrich von Neuen- 
burg, in der Allgem. deutſchen Biographie XI, 478, und von Rub. 
Badernagel, Zur Gefhichte Bafels im 13. Jahrhundert, im Basler 

Jahrbuch 1889, S. 207 ff. Die Beziehungen Bafels zu den Eidgenofien 

hat Meyer v. Knonau in der Weſtdeutſchen Zeitfchrift Bd. VI (1887), 

©&.1—17 („Bie ift Bafel eivgenöffifch geworden ?“) überfichtlich dargeftellt. 

2) Urkundenbuch der Stabt Baſel I (1890), S. 297. Vgl. Abſchiede 
1, 372. 373. 399, Nr. 15. 19. 136. 

3) Schreiber, Urkundenbuch der Stabt Freiburg I, 264ff. Bol. 

Abfchiede I, 399. 400. 

4) Abfchiede I, 399, Nr. 138. 
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Landleute von Uri, Schwiz und Unterwalden aufgenommen 1): 
zum erftenmal begegneten fich die Intereflen Bafeld und ein- 

zelner Glieder der in der Entwidelung begriffenen eidgenöſſiſchen 

Bünde. Und noch andere Kombinationen für die Zukunft 
wurden damals angedeutet. Als bald darauf, im Jahre 1333, 

Baſel ſich einem fünfjührigen, von den vorberäfterreichiichen Land⸗ 

vögten betriebenen Friedensbündnis anfchloß, gehörte neben Kon» 

jtanz, St. Gallen, Bern und Zürich auch Soloturn, das wichtige 

Mittelglied an der Straße von Bajel nach Bern, dem Bunde an ?). 

In den folgenden Jahrzehnten näherte fich Baſel dem Haufe 

OÖfterreih, auf deſſen mächtige Stellung in den Vorlanden 

doch immer Rüdjicht genommen werden mußte ?). Doc, zeigte 

e8 fich bald genug, von welcher Seite die Stadt in Momenten 

der Gefahr kriegeriſche Unterftügung und tbatfächliche Förderung 

ihrer politiihen Beitrebungen erwarten konnte. Noch Batte fie 

fih von den Folgen bes furchtbaren Erdbebens, das am 

St. Lulastage (18. Oktober) 1356 einen großen Teil ihrer 
Häufer und öffentlichen Gebäude, fogar ihre Feſtungswerke in 

Trümmer warf *), nicht genügend erholt, als 1365 die zügel- 

Iojen Horden der „Engländer” ins Elſaß einbrachen und Miene 

machten, auch das an einzelnen Stellen noch völlig ungejchütte 

Baſel anzufallen. In diefer dringenden Not durfte nun die 

Stadt weder auf die Hilfe des gleichmäßig bedrohten Straß. 

burg rechnen, noch fand fie irgendwelche Unterftügung vonjeite 

Oſterreichs. Dagegen eilten auf ihr Gefuch die Schweizer Ei» 

genoffen herbei, voran 1500 wohlgerüftete Berner, und erboten 

fih, mit ihren Leibern in die Lücken bes Mauerrings zu treten. 

Die fremden Raubſcharen ftanden dann von einem Angriff auf 

Baſel ab 5). 

1) Die Beitrittserflärung datiert vom 5. Juni 1327. Abſchiede I, 
14. 253 (Beilage 15). Bgl. oben, Bd. I, 153. 

2) Tſchudi I, 328. Abſchiede I. 17, Nr. 53 (Urkunde vom 20. Iuli 
1333). 

3) Bündnis vom 23. April 1350. S. Boos, Geſchichte der Stabt 
Bajel I, 118. 

4) Die Litteratur über biefe Kataſtrophe fiehe bei Boos I, 119. 
5) Jufinger, Berner Chronik (ed. Studer), S. 127. 
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In der Zeit des Sempacder Krieges drohte der Stadt Das 
Schickſal ihrer Bundesgenoffin Freiburg. Die öfterreichijche 

Herrichaft feste fih in Kleinbafel auf dem rechten Ufer bes 

Rheines feft, erhielt vom Kaiſer die Vogtei und jchidte fich 
mit Hilfe einzelner vornehmer Geſchlechter an, in bie ftäbtijche 

Entwicelung einzugreifen ). Aber das entjchloffene Auftreten 
des politiich felbftändig gewordenen zünftifchen Elements, und 

der Sieg der Eidgenofien über Herzog Leopold III. retteten 

die Freiheit Baſels. Der Rat erwarb in der bherrichenden 

Beitürzung von den Söhnen Leopold die Pfandrechte über 

Kleinbafel 2) und erreichte zugleich bei König Wenzel die Be- 

lebnung mit der Reichsvogtei. Baſel wurde eine freie Stadt 

im Reich ?). 
Dann nahm die Stabt ihre alten Verbindungen wieder auf. 

Eng ſchloß fie ſich neuerdings zum Schuge ihrer Nechte und 

Privilegien an Straßburg an*). Aber fhon am 23. Januar 

1400 ging fie mit Bern und Soloturn zu ähnlichen Zwecken 

ein Bündnis auf 20 Sabre ein ®). Ein halbes Jahr fpäter er- 

warb jie durch einen Pfandvertrag mit dem Biſchof die Feften 

und Herrichaften Lieſtal, Homberg und Waldenburg. “Die 

Stadt legte mit diefer Erwerbung den erjten Grund zu einem 

befcheidenen, im Laufe des 15. Jahrhunderts fich noch weiter 

ausbehnenvden Landgebiet und beherrichte fortan die für ihre 
politiihen Verbindungen wie für ihre Bandelsftellung gleich 

wichtigen Päſſe über den obern und untern Dauenftein ©). 

1) Heußler, ©. 274fl. 

2) Heusler, ©. 355. 

3) Urtunde vom 1. Auguft 1386. Ochs II. 303. Heußler, 

S. 281. 310ff. Vgl. Geering, Handel und Induftrie der Stadt Bajel 

(1886), S. 39, — ein Bert, das eingehend auch die Verfafjungsgefchichte 

berüdfichtigt. 
4) Abfchiede I, 461. 463, Nr. 379. 382. 

5) Abſchiede I, 96, Nr. 227. Vgl. oben, Bd. I, ©. 366. 

6) Urkunden vom 26. Juli 1400, bei 8008, Urkundenbuch der Land⸗ 

ſchaft Bafel, Bd. II (1883), S. 589 ff. Heusler, ©. 365. Geering, 

©: 199. Schönberg, Finanzverhältnifie der Stadt Bafel im 14. und 

15. Jahrhundert (Tübingen 1879), ©. 76. 



Bierted Kapitel. Ablöfung vom deutſchen Reich. 567 

Das Bündnis mit Bern und Soloturn wurde nach feinem 
Ablauf im Jahre 1420 freilih nicht erneuert. Baſel jcheint 

fih überhaupt lange vor dauernden Verbindungen geicheut zu 

baben. Die Stadt fühlte fich ficher im Genufje ihrer Frei 

beiten, die durch einen Neft bilchöflicher Befugniffe faum mehr 
ernftlich beeinträchtigt werden Tonnten. Handel und Gewerb- 
fleiß mebrten ihren Reichtum. Das feit dem Jahre 1431 in 

ihren Mauern verfammelte Konzil erhöhte ihr Anfehen in der 
abendlänpiichen Welt. Welch tiefen Eindrud ihr Träftig und 

freudig pulfierendes Leben auf einen fremden Beobachter da» 
mals machte, erkennt man aus dem farbenreichen Bilde, das 

ber ſelbſt einem heitern Lebensgenuſſe ergebene italieniſche Prälat 
Aneas Sylvius von ihr entwarf. Wohin er jchaute, begegnete 
ihm behäbige Tüchtigleit. Vor allem aber mußte er den treuen 

Gemeinfinn der Bewohner rühmen. Weit und breit, bemerfte 
er, finde man keine Stadt, die jo ſehr von der Liebe ihrer 

Bürger getragen werde !). 

AS dann aber neue äußere Gefahr, ver erfte Einbruch der 
Armagnalen im Jahre 1439, die Stadt bebrohte, ſah fie fich 

doch wieder veranlaßt, bei den waffentüchtigen Eibgenoffen um 

Hilfe nachzufuchen. Sie wandte fih an Bern, Zürich, Luzern, 

Soloturn, Freiburg und Schwiz, und biefe zeigten fich alsbald zum 
Aufgebot ihrer Mannichaft bereit. Es kam bei dem rajchen Rüd- 

zug bes Teindes aus der Nheinebene diesmal nicht zum Aus- 

marih; aber der Basler Nat ließ zum bleibenden Gebächtnifie 

in das Stadtbuch aufzeichnen, wie die Eidgenofjen, obſchon fie 

zur Zeit durch kein Bundesverhältnis verpflichtet waren, fich 

doch ſämtlich tröftlich nnd Hilfreich erwiefen hätten, was man 

ihnen nie vergefjen wolle 2). Zwei Jahre darauf, am 2. März 

1) 8008, Geſchichte der Stadt Bafel I, 216ff. Vgl. aud das Tage- 

buch des Andrea Gattaro (des venezianifchen Gefanbten beim Basler 

Konzil 1433 —1435), mitgeteilt von Rud. Wadernagel im Basler 
Jahrbuch 1885, bei. S. 17ff. Die wirtfchaftliche Bedeutung des Konzils 
behandeln Geering, S. 266 ff. und Schönberg, S. 189ff. 

2) Basler Chroniken IV, 50. Dal. 8008 I, 248. 
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1441, wurde das Bundnis mit Bern und Soloturn wieder 

für 20 Sabre erneuert ?). 

Nun kam für Bafel das verhängnisvolle Jahr 1444. Alles 
ſchien fi) damals gegen die Stadt zu verfchwören. Der um⸗ 

wohnende Adel und die öfterreichiichen Amtleute bielten die Zeit 

für gelommen, Rache an der unbequemen bürgerlichen Neben- 

bublerin zu nehmen, und der Dauphin Ludwig hatte bei feinent 

Vorbringen an den Rhein die beftimmte Abficht, fich der Stadt 
durch Lift oder Gewalt zußanvden Karls VII. zu bemächtigen. 

Doch vereitelte fie am entjcheivenden Tage durch ihre vorfichtige 

Haltung die Pläne ihrer Feinde, und der aufopfernde Kampf 

ber jchweizerifchen Heldenſchar unter ihren Mauern bewahrte 
fie vollends vor der Kataftrophe einer fremden Invafion. Auf 

alle Fälle mußte fie fich feit dem blutigen Tage von St. Jakob 
mebr als je an die Eidgenofien gebunden fühlen. 

Doc fehlte e8 nach diefer Richtung auch in der Folge nicht 

an Schwankungen. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun⸗ 

derts zeigte die Stadt in politiihen Dingen eine durchaus jelb- 

ftändige Haltung. Während des Mülhaufer Krieges, als bie 

Eidgenofjen verheerend in den Sunbgau fielen, beobachtete fie 
troß aller Zumutungen von fchweizerifcher und öfterreichticher 

Seite ftrenge Neutralität. In den Burgunder Kriegen nahm 

fie als Glied der Niedern Vereinigung neben den Eidgenoſſen 

ruhmvollen Anteil an den großen Stegen über Karl ven Kühnen, 

und die Waffengemeinjchaft jchten die alten Bande unauflösbar 

zu verfnüpfen. Trotzdem hielten fich in Bafel Zuneigung und 
Zurüdhaltung gegenüber den Eidgenoſſen noch einige Zeit bie 

Wage, und für einen Moment drohte jogar eine ernitliche Ent- 

fremdung einzutreten. 

Seit der Mitte des Jahrhunderts beftand eine Spannung 

zwijchen der Stabt und ihren Bilchöfen. Die nach und nad) 

aus dem Stadtregiment beinahe völlig verbrängten geiftlichen 

Herren machten den Verſuch, auf das alte Bifchofsrecht zurüd- 

zugreifen. Um die ftäbtifche Gerichtsbarkeit einzufchränten, 

1) Abſchiede II, 778, Beil. 18. 
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Hinterlegte Kaspar zu Rhein im Jahre 1481 plötzlich, zu pein- 

Yicher Überrafchung der Bürgerichaft, die Summe, um welche 
feiner Zeit das Schultheißenamt an die Stadt verpfändet wor⸗ 
ben war). Es lag damals für Baſel nahe, fi an die Eid» 

genoffen zu wenden: allein ihre Wermittelungsverjuche fanden 

teinen Anklang, und die Bürger wandten fich mißtrauisch von 

ihnen ab, als fie PBartet für den Biſchof felbft zu nehmen 

ſchienen, indem fie fich (1484) auf feine Lebenszeit mit ihm 
verbündeten 2). Nun gelangte Bajel an den Katjer und erbielt 

von ihm am 19. Auguft 1488 eine wichtige Freiheitsurkunde, 

welche die Stadt gegenüber ben Forderungen des Biſchofs 

ſchützte ®). Freilich wurden ihr biefe Vergünftigungen nicht um⸗ 

fonft zuteil; fie mußte auf ihre Stellung als freie Stabt ver» 

zichten, den Kaiſer als ihren rechten Herrn anerlennen und bie 
Pflichten einer eigentlichen Reichsſtadt übernehmen, jo daß man 

fih wohl fragen durfte, ob die Vorteile des Freiheitsbriefes 

mit den baran gelnüpften Bedingungen nicht zu teuer errungen 

worden jeien. Nur mit Mühe gelang e8 Bafel, ſich von dem 

unter der Proteltion des Kaiſers ſtehenden ſchwäbiſchen Bunde 

fernzuhalten und ihre Selbftändigfeit in der äußern Politif zu 

wahren *). 
So befand fih die Stadt gegen Ende des Jahrhunderts 

trotz vielfacher äußerer Erfolge in einer unerfreulichen Lage. In 

ihrem Ringen gegen die bifchöflichen Forderungen und ihrem 
Widerwillen gegen die veichsftäbtifchen Verpflichtungen entbehrte 
fie einer feften Stüße, und fogar bei ben Eidgenoſſen glaubte 
fie feinen ausreichenden Rückhalt mehr zu finden. 

Erſt der Schwabentrieg führte zur definitiven Löſung ber 
anerquidlichen und ſchwankenden Verhältniſſe. 

In ihrer ausgefegten Stellung zwiſchen dem deutſchen Reich 
und der Eidgenoffenfchaft juchte die Stadt zuerft in Gemein- 

1) Heusler, ©. 401. 
2) Urkunde vom 31. Suli 1484. Abſchiede IIL,ı, 712, Beil. Nr. 17. 

3) Ochs IV, 417. Heußler, ©. 411. 

4) Über die Werbungen des Bundes bei Bafel ſ. Klüpfel, Urkunden 
1, 118 

Dierauer, Geh d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 24 
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ichaft mit den Bundesgenofien der Niedern Vereinigung zu 

vermitteln und jchrieb in dieſem Sinne an die beiden krieg⸗ 

führenden Barteien ). ALS aber die übrigen Mitglieder jener 

Vereinigung, der Biſchof von Straßburg und die Städte Straß- 

burg, Kolmar und Sclettitadt, dem König Heeresfolge zu 

leiften beſchloſſen, erklärte ſich Baſel mit Rüdficht auf feine 

Lage und feine politifche Vergangenheit neutral 2). Wie jehr 

dann auch die Stadt während bes Krieges vom König und von 

den Eidgenofjen umworben und zur altiven Teilnahme an dem 

bisweilen unmittelbar unter ihren Mauern ſich vollziehenden 

Kampfe aufgerufen wurde: der Rat blieb ſtandhaft und hielt 

die Neutralität mit lonfequentem Willen aufrecht 3), bis nady 

der Schlacht bei Dornach der ververbliche Krieg ein Ende nahm. 

Auf dem neutralen Boden Bajeld wurden dann auch die Fries 

densunterbandlungen abgejchlofjen. 

Nun aber begann eine Zeit neuer Prüfungen für die Stadt. 

Obſchon fie durch eidgenöſſiſche Verwendung nachträglich in aller 
Form in den Frieden aufgenommen wurbe, fette der benach 

barte öfterreichifche Adel feine Feinpfeligfeiten fort und ſchädigte 

fie durch drüdende Zölle, durch Hemmung der Schiffahrt und 

der Einfuhr von Lebensmitteln. Die Zuftände wurden uner- 
träglih und ließen die Bürgerichaft immer Harer erfennen, daß 

ihr wahrer politiicher Vorteil doch nur auf dem entjchievenen 

Anſchluſſe an die Eidgenoffen beruhe, deren fiegreihe Macht 

allein eine fichere Garantie gegen alle weiteren Beläftigungen 

vonjeite des Landadels oder der deutſchen Neichöregierung ge- 

währte *). 

Die Initiative zu einer engern Vereinigung war indes von 

ben Eidgenofjen jelbft ausgegangen. Noch während des Krieges 

1) O8 IV, 474. Frey, Über Bafeld Neutralität während des 
Schwabenkriege8 (Basler Beiträge zur vaterländ. Geſchichte X), S. 326. 

2) Oechsli, Die Beziehungen, S. 593f. Vgl. oben, S. 340. 
3) Bgl. 3. B. Abſchiede III, 1, 606n. 617. Ochs IV, 488 ff. 
4) Schon Pirdheimer Hatte bei feinem Aufenthalt in Bafel bemerkt, 

daß die Verbindung mit der Schweiz für bie Stadt eine Notwendigkeit 
ſei. Siebe Martwart, S. 1. 
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hatten ſie durch eine Soloturner Botſchaft dem Rate die Er⸗ 

öffnung gemacht, daß ſie bereit ſeien, Baſel als neuen Ort in 

ihren Bund aufzunehmen’). Mit der neutralen Haltung der 
Stadt hätte fich damals die Annahme eines ſolchen Vorſchlages 
nicht vertragen. Jetzt aber, beim Beginne des Jahres 1501, 

wurden ernftliche Unterhandlungen angebahnt. Mitte Februar 

erichienen auf einem Tage in Zürich Abgejandte von Baſel; 

fie ſchilderten ihre peinliche Lage, baten die Eidgenojjien um 
getreues Aufſehen und warben um ihre ewige Freundichaft, ba 

der Rat vor einem fürmlichen Bündnis noch Bedenken trug. 

Allein die Eidgenoffen, die wohl wußten, daß in Bafel eine ftarfe 

eidgenöſſiſche Partei erwachlen war, faßten jofort einen wirk- 

lihen Bund ins Auge und luden den Nat ein, auf einen 

jpätern Tag hierüber Antwort zu erteilen 2). Im März nahmen 

die Unterbandlungen einen günjtigen Fortgang. Kidgenöffifche 

Boten kamen felbjt nach Bajel, um die Bedingungen für bie 

Aufnahme im einzelnen feftzuftellen. Der Rat zeigte fich zum 

Abſchluß einer engern Vereinigung bereit, verlangte aber im 
Hinblid auf die eigentümlichen Erfahrungen, die Freiburg und 

Soloturn infolge der Eiferjucht der Landlantone gemacht hatten, 
daß Bajel als ein völlig gleichberechtigter Drt anerkannt werde, 

daß es regelmäßig Sig und Stimme auf den gemeineidgendj- 

fiihen Tagen erhalte, und daß es bei künftigen Kriegen wie 
jever andere Ort feinen Anteil an Beute und Eroberung ge 

nieße 2). Baſel konnte um jo entichievener auf folcher Forde⸗ 

rung beharren, als ihm wohl befannt war, welchen Wert auch 
die Eidgenojjen imgrunde auf eine dauernde Verbindung legen 

mußten. Wirklich kam in diefem Sinne ein Vertragsentwurf 

zuftande. XTreffend war in dem einführenden Abfchied die po» 

Kittihe und ſtrategiſche Bedeutung der Stabt hervorgehoben. 

Sie jei ein Thor, hieß es, durch welches ſich der Verkehr 

1) Am 23. März. Frey, S. 331. Für das Folgende vgl. bie Ab- 

handlung von Alb. Burdharbt: „Bafeld Eintritt in den Schweizer- 
Bund“, in der Basler Denkſchrift zur Erinnerung an ben Bunb der Eid- 
genofien vom 1. Auguft 1291 (Bajel 1891), S. 51ff. 

2) Abſchiede III,u, 100. 

3) Abſchiede III, i, 106f. Bel. ©. 119. 94. 
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zwifchen den obern und niebern Landen bewege, und im Kriege 
werde fie durch ihre gebietende Lage ein Bollwerk gegen bie 

feindliche Nachbarſchaft und gegen die auf abweichenden politi- 

(hen Bahnen ſich bewegenden elſäſſiſchen Städte fein. “Die 

Aufnahme einer ſolchen ehrlichen, mächtigen und wohlangelegten 

Stadt müfje die gefamte Eivgenofjenjchaft verjtärken, während 

ihre Abweilung leicht eine Quelle unaufhörliher Sorgen werben 

könnte ?). 
Trotzdem ergaben ſich im April auf Tagſatzungen in Luzern 

und Schwiz neue Schwierigfeiten. In den Ländern regten ſich 

ernſte Bedenken gegen die Erweiterung des ohnehin vorwiegen⸗ 

ben jtäbtifchen Elementes. Freiburg und Soloturn verwahrten 

fich in Heftiger Form gegen die Zurüdjegung, die ihnen wegen 

der Anſprüche Bafeld auf die neunte Stelle im Kreije der Eid» 

genoſſen drohte 2). Es bedurfte der ganzen nachdruckſamen 
Thatkraft, mit der Bern für die alte Bundesgenoſſin, bie 

„Borbrud“ der eidgenöſſiſchen Xerritorien, eintrat, um ben Ent- 

wurf in feinen wejentlichen Beitimmungen burchzufegen. Am 

9. Juni erhielt ver Bundesbrief, unter Zuftimmung aller Orte, 
jeine definitive Geftalt 8). 

Im Eingang der fehr ausführlichen, wohl von einem ges 

lehrten Schreiber redigierten Urkunde wurde in unzweideutiger 
Form feftgeftellt, daß die in brüderlicher Zreue aufgenommene 

Stadt nicht bloß in ihren eigenen Angelegenheiten, ſondern bei 

allen künftigen, die gemeine Eidgenoſſenſchaft berührenden Ge⸗ 
Ichäften gleich den übrigen Orten zur Beratung herangezogen 

werben ſollte. An dieſe förmliche Zuficherung der Ortsitimme 

ichloffen ſich Beſtimmungen, die nach dem überlieferten, auch 
in den Verträgen mit Freiburg und Soloturn anerkannten 

Bundesrecht die Mahnung, die Kriegshilfe, die Teilung der er- 
oberten Städte, Schlöffer, Herrichaften und Hoheitsrechte, das 
ſchiedsgerichtliche Verfahren bei Streitigkeiten zwiſchen Bafel und 
ben Eidgenoſſen, ven freien Handelsverkehr und ben gegen- 

1) 21. März 1501. Abfchiebe III, in, 105. 

2) A. a. ©. 109-111. 
3) X. a. ©. 121. 1291—1297. 
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feitigen Schuß bes Gebietes und der Untertbanen regelten. Es 

wurde ferner, ebenfalld nach frühern Bünden, fejtgefegt, daß 

Bafel ohne Bewilligung der Eidgenoffen mit niemandem 
Krieg anheben und ohne ihr Einverftändnis feine weitern Bünd⸗ 
niffe Schließen dürfe. Neu und eigentümlich Hingegen war bie 

Beftimmung, welche der an der Grenze liegenden Stadt bei 
innerer Entzweiung unter den mit ihr verbündeten eidgenöffiichen 

Orten eine neutrale Haltung und die fchöne politiiche Aufgabe 
der freundlichen Bermittelung zwiichen den ftreitenden Brüdern 
überband. 

Beide Teile behielten ſich vor: ven püpftlichen Stuhl, das 

heilige römische Reich deutfcher Nation, um das man fi that- 
fächlich nicht mehr kümmerte, die Eidgenoſſen überdies die äl- 

tern Bünde, und die Basler ihren Herrn, den Biſchof, vor- 
ausgeſetzt, daß er fie nicht unbillig bejchwere. 

Endlich follte der Bund von fünf zu fünf Jahren in allen 
Orten öffentlich zu Gott und den Heiligen beſchworen werben. 

Die Rangfrage ließ man vorerft unentjchieben. 

Schon am 13. Juli, am Tage Kaiſer Heinrichs, des Basler 

Schutzpatrons, wurde zu Bafel der Bund durch gegenjeitigen 
Schwur in feierlichjter Weiſe aufgerichtet. Die feſtlich bewegte 

Jugend gab der allgemeinen Stimmung Ausorud, indem fie 
den in der Stabt einreitenden Boten entgegenrief: „Die Schwei- 

zer Grund und Boden und die Steine auf der Straßel“ ?). 

Jetzt Hatte Baſel eine fefte Stüße gewonnen, und wenn auch 
die Stadt nad den Vorichriften des Bundesbriefes auf eine 

jelbftändige äußere Politik verzichten mußte, jo fühlte fie fich 

fortan doch fo ficher, „daß fie im eigentlich gefliffentlicher öffent⸗ 

licher Darlegung ihre bisherigen kriegeriſchen Wehrmaßregeln 

an den Thoren mit der friedfertigften Bewachung vertaufchte“ 2). 

Wie fehr man aber Grund Hatte, auch auf eivgenölfiicher 

Seite den Eintritt Baſels in den Bund als ein Ereignis von 

großer politifcher Bedeutung zu ſchätzen, das hat ein Volkslied 

1) „in der Beſetzi!“ 

2) Meyer v. Knonau a. a. O., ©. 11. 
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in treffender Form ausgejprochen. „Den Schlüſſel“ — fo bie 

e8 — „haben die Eidgenofjen empfangen, mit dem fie ihr 
Land abfchliegen Tönnen“ ?). 

Kaum war der Bund mit Bafel ins Leben getreten, fo 
wurbe der Kreis der vollberechtigten eidgenöſſiſchen Orte durch 

Schaffbaufen erweitert. Mit dem 25jährigen Bündnis 

vom 1. Juni 1454 ?) war die Stadt in die Stellung eines 
zugewandten Ortes getreten, und eine im Jahre 1479 mit 
allen acht Orten zuftande gefommene Ernelierung des Bundes °) 

hatte dieſes Verhältnis nicht geändert. Nun führte der Schwa⸗ 

benkrieg auch für Schaffhaufen eine günftige Wendung herbei. 

Während des Kampfes, der fich wiederholt in die Um 

gegend von Schaffhauſen zog, brach ſich in der Schweiz bie 

Überzeugung Bahn, daß man diefe einen fo wichtigen Ahein- 
übergang beberrichende Stadt gleich Baſel mit dauernden 

Banden an die Eidgenofjenjichaft Fetten müſſe. &leich nach der 

Beendigung des Krieges Ipra man es an der Tagſatzung uns 

umwunden aus, man möchte mit der Stabt, an der den Eid» 

genoffen jo viel gelegen jet, wohl „in ewige Einung“ kommen“ *). 

AS nun Schaffhaufen fih im Mai 1501 um die Aufnahme in 

den Bund bewarb, fand e8 geneigtes Entgegenfommen 5), und 

jogar die Länder erhoben diesmal nur Schwache Oppofition gegen 

den Eintritt des ftäbtifchen Gemeinweſens. Am 10. Auguft 1505 

fam der ewige Bund zwifhen den eilf Orten und dem 

Dürgermeifter, Räten und Burgern und ganzer Gemeinde vorn 
Schaffhauſen zum Abjchluß. Das neue Glied der Eidgenofjen- 
ſchaft erhielt Hierbei die zwölfte Stelle unmittelbar nach Frei⸗ 

burg und Soloturn, während der Stadt Bajel bei diefem An⸗ 

laſſe definitiv ter neunte Rang, vor jenen beiden Burgunder- 

Städten angewiefen wurde ®). 

1) R. v. Lilieneron II, 458, N. 222. 
2) Siehe oben, ©. 125. 

3) Urkunde vom 21. März 1479. Abſchiede ILI,ı, 28. 

4) Abſchiede III.n, 3. 
5) A. a. O., 117. 19. 
6) Ebd. 131. Bol. Oechsli, Orte und Zugewandte, ©. 461. 
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Die Urkunde ftimmte beinahe wörtlih mit bem Freiburg⸗ 

Soloturner Bunde vom 22. Dezember 1481 überein, nur 
daß feine Grenzlinie für die den Schaffhaufern zu leiſtende 
Hilfe ind Ausland beftimmt und daß der ben Fall eines Zwiſtes 
innerhalb der Eidgenoſſenſchaft betreffende Artikel des Basler 

Briefes gleichlautend eingerüdt wurde, nach weldhem Schaff- 
Baufen ebenfall8 die Pflicht der Vermittelung und Neutralität 
zu übernehmen hatte ’). 

Sp war der enticheidende Schritt geichehen: Schaffhaufen 

gehörte fortan ohne Wanken zur Eidgenoſſenſchaft. Und bie 

Stadt fam, wenn man jo jagen darf, nicht mit leeren Händen. 

Schon damals gehörte ihr mittelbar oder unmittelbar ber 

größte Zeil der Landſchaft, die das Hauptgebiet des heutigen 

Kantons zufammenjekt 2). Bis über den Randen hinaus er» 

ſtreckte ſich jest das jchweizeriiche Territorium. Weiter nach 

Norden bat es fich niemals vorgejchoben. 

Indeſſen harrte eine eigentümliche ftaatsrechtliche Frage noch 

der Erledigung Scaffhaufen war in den Unterbandlungen 

mit den Eidgenoſſen nicht mit der Entſchiedenheit Baſels aufs 

getreten und hatte fi von Anfang an dahin erllärt, daß es 

fih mit der den beiden Burgunder-Städten angewielenen Stel» 

Yung begnügen wolle. Nun war diefe Stellung noch immer 

eine beftrittene. Obſchon man nicht umhin fonnte, Freiburg 

und Soloturn als wirkliche Glieder des engern eidgenöſſiſchen 

Bundeskörpers zu betrachten und ihnen volles Stimmredt an 

der Tagſatzung, jowie Anteil an den Subfidien, Friedegeldern 
und Eroberungen einzuräumen, fo regten fich doch vorzüglich 
in den Waloftätten immer wieder Stimmen, welche fie aus 

dem gefchloffenen Ring der acht alten Orte ausjcheiven und fie 
von der Bank der fouveränen Orte in die Weihe der halb» 

bürtigen Zugewanbten verdrängen wollten. Noh im Ein- 

gang des Schaffhaufer Bundes wurde diefe Zurüdjegung in 

einer zwar verftedten, aber für bie Beteiligten nicht minder. 

1) Abſchiede III, u, 131. 1297—1300. 

2) Pfaff, Das Staatsrecht der alten Eidgenoſſenſchaft, S. 99. 
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empfindlichen Form angebeutet. Demnach mußte auch Schaff- 
haufen folder Antaftung feiner bundesrechtlichen Stellung ge⸗ 

wärtig fein ?). 
Doch bemerken wir, daß von nun an die Innern Kantone 

ihre eiferfüchtigen Einwendungen gegen bie neuen Bundesglieder 
fallen ließen. Seit 1502 erfchienen fie durchaus auf gleicher 
Linie mit den neun übrigen Kantonen und wurden regelmäßig 

als wirkliche Orte mit aufgezählt. Ohne Anftand erhielten fie 

während der italienijchen Weldzüge ihren Anteil an den neu«- 

gewonnenen tejfiniichen Berrichaften und an den mailändiſchen 
Kriegd- und Jahrgeldern. 

Nicht ohne Neid betrachteten andere zugewandte Orte der 
Eidgenofjenfchaft den glücklichen Erfolg Bafels und Schaffhaufeng, 

denen e8 gelungen war, in die vielbegehrte und fo jchwer er» 

reihbare Stellung eidgenöſſiſcher Orte binaufzurüden. Vor allem 

jtrebten St. Gallen und Appenzell, die im Schwabenfriege red» 

lich und aufopfernd mitgelämpft hatten, nach dem gleichen Ziele. 
Allein mit der Aufnahme der beiden Rheinſtädte jchten die eid⸗ 

genöſſiſche Großmut für einmal erfchöpft zu fein. Auf ver 
Zagjakung vom 16. September 1501 ward der Beichluß ge- 

faßt, man wolle das bisherige Verhältnis mit Appenzell und 

St. Gallen fortbeitehen laſſen?). Nur foweit famen ihnen 

die Eidgenofjen entgegen, daß fie anfingen, den Abt von 

St. ©allen, die Stadt St. Gallen und Appenzell wie andere 
Orte zu Tagen einzuladen, auf welchen gemeineidgenöſſiſche An⸗ 

gelegenbeiten zur Verhandlung kamen ?). Der Abt und die 

Stadt blieben in ber Folge immer Zugewandte. Einzig Appen- 

zell, das nah dem Schwabenkriege zur Mitregierung über dag 
Rheinthal zugelaffen worden war, kam an das erjtrebte Ziel. 
Es gelang dem Lande nach unermüblichen Bemühungen und 

nach glüclicher Abwehr aller Gegenwirkungen des Abtes, der 

1) Siehe die Ausführungen DehsTis, Orte u. Zugewanbte, ©. 47 ff. 

2) Abſchiede III, n, 140. 
3) Dechsli, ©. 59. 
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die Rangerhöhung der ehemaligen Untertbanen zu bintertreiben 

fuchte, am 17. Dezember 1513 zum XIII. Ort der Eid- 
genoſſenſchaft, unter ven gleichen Bedingungen wie Freiburg, 

Soloturn und Schafffaufen, erhoben zu werben !). Mit feiner 
Aufnahme jchloß fich der Kreis der vollberechtigten eidgenöſſi⸗ 

ſchen Orte. 

Es geſchah dies mitten in ben italienifchen Sriegen, in 
welche die Eidgenofjen zu Anfang bes 16. Jahrhunderts nad 

ihrer faktiſchen Ablöfung vom beutjchen Reich verwidelt wurden. 

1) Abſchiede III,u, 756. 1361—1364. Über die Aufnahme von Bafel, 
Schaffhanſen und Appenzell vgl. nun auch Hilty, Die Bundesverfafiungen 

ber fchweizerifchen Eidgenoſſenſchaft (Bern 1891), S. 112ff. 



Fünftes Kapitel. 

Einmiſchung in die italienischen Kriege. 

I. Anlehnung an Frankreich. 

Die Beziehungen der Eidgenoffen zu Italien find jo alt 
als die Eidgenofjenichaft ſelbſt. Die Intereffen des Lokalen 
Austaufches von Thal zu Thal, wie des größern über ben 

jchweizerifchen Boden fich bewegenden Handelsverkehrs zwifchen 
den Rheinlanden und der lombardiſchen Ebene lenkten ihre 
Aufmerkfamkeit früh nach Süden bin und veranlaßten feit dem 
Anfang des 15. Jahrhunderts befonders die Waldftätte, Vor⸗ 
fehrungen zur Sicherung der Strafen. bi8 an die italienifchen 

Seen hinunter zu treffen. Cine Zeit lang waren die beiven 
feften Pläge, welche mehrere der wichtigften Alpenübergänge be 

berrichten, Bellinzona und Domo d'Oſſola, in ihrer Hand. 

Doch gingen biefe famt dem Ejchenthal infolge ungenügenden 
Zufammenhaltens wieder verloren; und nur das Livinenthal 
blieb jchlieglich im dauernden Beſitze Uris. 

Aber gegen das Ende des 15. Jahrhunderts gewann das 

ganze Verhältnis zu Italien eine neue Geftalt. Die Schweizer 

wurden in bie großen Kämpfe Hineingezogen, die bort zwilchen 

einbeimifchen und fremden Fürften über dynaſtiſchen Anjprüchen 
und umfaffenden, politiichen Plänen ausbrachen. Sie beteiligten 
fih anfangs nur al8 Helfer der einen ober andern Partet, 

oder auch nur indirekt durch Söldner, die eigenmächtig, einem 

Yeivenfchaftlichen Drange folgend, über bie Berge eilten und 
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irgend einem Kriegsherrn mit ihren Waffen dienten. Im Vers 

laufe des Kampfes aber jchlugen fie eine immer felbjtändigere 

Richtung ein, um endlich als eine entjcheivende Eriegeriiche Macht 

in den Vordergrund ber europätichen Politif zu treten. Konnten 

fie dieje glänzende Stellung auf die Dauer auch nicht behaup- 

ten, jo erreichten fie inzwifchen doch das alte Ziel der Aus 
breitung und Sicherung ihrer Herrichaft bis an jene See- 

beden, die als Tanggezogene Straßen in bequemfter Weile ven 
Verkehr aus der Gebirgswelt in bie Ebene Hinüberleiten. 

Bereits an dem Feldzug, ben Karl VIII. von Frankreich 

im Jahre 1494 zur Sicherung des franzöfiihen Einfluffes in 

dem zerrifjenen Italien und zur Eroberung des Königreichs 

Neapel, auf das er ald Erbe der Anjous Anſprüche machen 

fonnte, unternahm, beteiligten fich trotz aller Reislaufverbote 

der Tagſatzung mehrere taufend Schweizer 1). Damals zuerft 

trat den Italienern im mittlern und füblichen Zeil der Halb» 
injel die Waffentüchtigkeit und die berbe, ftrogende Lebenskraft 

dieſes Volles vor die Augen. Die Römer ftaunten, als fie 

die Schweizer am legten Tage des Iahres in ihrer Stadt ein. 

rüden ſahen: handfeſte friegerifche Geftalten, einzelne mit Feder⸗ 

büfhen auf den Helmen. Im Takte, nach dem lange ter 

Trompeten fchritten fie einher, verjehen mit furzen Schwertern 

und dem langen Eſchenſpeer oder der furchtbaren, zu Hieb und 

Stich geeigneten Hellebarde. Es wurde bemerkt, daß fie leicht 

zu Plünderungen übergingen und Beleidigungen raſch mit grau» 

jamer Härte rächten. Aber von ihrer Unentbehrlichkeit mußte 

fih Karl VIII nicht nur bei der Eroberung Neapels, jondern 

1) Über Karls VIII. Zug nad Neapel vgl. Mignet, Rivalitö de 
Francois Ier et de C'harles- Quint (Paris 1875) I, 15-24. W. F. 

v. Mülinen, Geſchichte der Schweizer Söldner (Bern 1887), S. 123 ff. 

H.-Frangois Delaborde, L’expedition de Charles VIII en Italie 
(Paris 1888), hier für den Anteil der Schweizer (im ganzen 7400 Mann) 

befonder8 S. 508. 628-630. 640ff. Über bie mit Tanger Hand vor« 
bereitete, durch die Mebici und bie Sforza felbft geförderte Einmiſchung 

Frankreichs in bie italienifchen Verhältniſſe vgl. das ſchon mehrfach citierte 
Werk von Bufer, Die Beziehungen der Mediceer zu Frankreich während 
ber Jahre 1434—1494 (Leipzig 1879). 
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ganz beſonders auf feinem NRüdzug im Sommer 1495 über- 

zeugen. Sie ſchafften in fröhlicher Hingebung mit ihren ftar= 

fen Armen das Geſchütz über einen der jchwierigften Päſſe des 

Apennin und thaten dann das Befte, als es galt, fich bei For⸗ 

novo (6. Yuli) gegen ven Angriff eines lombardiſch⸗ venezianiſchen 

Heeres durchzufchlagen }). 

Bald zogen neue Scharen von Schweizern nach Italien, 
um die Sranzofen in dem inzwilchen eröffneten Kampfe gegen 

Mailand zu unterjtügen. Umſonſt faßte die Tagſatzung ange» 
fiht8 der ernten Verwidelungen, die der Eidgenoffenichaft Durch 

das Ausſchwärmen der friegeriichen Kräfte erwachlen konnten, 

in einem Anlaufe politiiher Ermannung den Beichluß, daß 

man in Zukunft aller ausländischen Herren mülfig gehen, ihre 
Penfionen ablehnen und den Kriegsfnechten verbieten wolle, in 

ihren Dienft zu treten ). Solche Willensäußerung erwies ich 

als ein ohmmächtiges Unterfangen gegenüber dem elementaren 

Drang der Mafjen und den lodenden Verheißungen der frem- 

ben Werber. Im Auguft 1495 erichten als Beauftragter 

Karls VIII. der Landvogt von Dijon, Anton von Beſſey, auf 
einem Tage in Yuzern. Er benahm fi wie ein Yandesfürft ?) 
und veritand es, die Gewifjensregungen der anweſenden Boten, 

zumal aus den Waldftätten, durch den unwiberftehlichen Ein- 

drud einer glänzenden Freigebigfeit zu überwinden. Es jollen 

damals 20000 Schweizer über die Berge geftiegen fein *). 

Selbft alte Männer, die einft gegen Karl den Kühnen gefoch« 

ten batten, wurden in der allgemeinen Bewegung fortgerifjen, 

und nur das Berner Volk zeigte jich unter der Leitung ein- 

fichtiger Staatsmänner feit entichlofjen, den Händeln zwijchen 

Sranfreih und Mailand fern zu bleiben 6). Indeſſen, ſchon am 

1) Bouchet, M&moires de la Tr&moille (Collection Petitot XIV), 

p. 425—428. Commines-Lenglet, M&moires I, 520—528. 

2) 18. Juli 1495. Abſchiede IIL,ı, 4885. Anshelm II, 23f. 

3) Berner Miſſiv vom 27. Auguft 1495: „Der Bali von Difion gat 

nit anders, dan als wär er unfer aller natürlicher lantsher oder hopt⸗ 

man.“ Ansbelm II, 18. 

4) Anshelm 11, 13. 

5) Tillier, Geſchichte des eidgen. Freiftantes Bern II, 396. 
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9. Oktober fam in Vercelli ein Friede zuftande. Karl verließ 

Stalien, und allmählich kehrten auch die Schweizer, fo viele 
oder jo wenige ihrer nach vernichtenden Kämpfen und Stra 

pazen noch übrig geblieben waren, in ihre Heimat zurüd ). 

Das war der Anfang der italienischen Kriege. Das Unter- 

nebmen Karls Hatte äußerlich nur geringe Folgen: das raſch 

eroberte Neapel mußte bald den Aragonefen wieder überlafien 

werben. Aber der Anftoß, den der Feldzug gegeben, wirkte 

fort. Nicht nur, daß er den großen Gegenſatz zwilchen ber 

ſpaniſchen und franzöfiihen Monarchie erregte: er ftörte in 

verhängnispoller Weiſe die überlieferten politiihen Verhältniſſe 

auf der apenninifchen Halbinjel. „Italien wurde der Kampfplak 

ber benachbarten Nationen, die Herrichaft dajelbit der Kampf 

preis, um den fie fortwährend rangen“ ?). Der jchweizerifchen 
Kriegskraft glaubte in diefem Ringen feine Macht entbehren 

zu können. 

Karl VIII. fam nicht zu einer zweiten Unternehmung nach 

Stalten. Er ftarb jhon am 7. April 1498. Unmittelbar 
nach feinem Tode wurden die Eidgenofjen durch feinen Nach» 
folger, Ludwig XII, tiefer in die italienifchen Angelegenheiten 

verwidelt. “Die neapolitanifche Frage trat in den Hintergrund; 

num follte über das Herzogtum Mailand entichievden werben. 

Seit dem Jahre 1476 herrſchte in Mailand tbatjächlich 

Lodovico Maria Sforza, zubenannt il Moro, als Vormund 
feines Neffen Johann Galeazzo, und feit deſſen frübzeitigem 

Tode, am 20. Oktober 1494 3), galt er als der rechtmäßige 
Inhaber des Herzogtums, mit dem ihn der deutiche König Maris 

miltan in aller Form belehnte. 

1) Über die Krankheiten, bie fie einfchleppten, vgl. Vadian, Deutſche 
hiſtoriſche Schriften (Ausgabe von E. Götzinger) II, 387. Delaborde, 
p. 576. 

2) Ranke, Geſchichten der romanifchen und germanijchen Völker von 

1494 bis 1514 (Sämtl. Werl XXXIII/XXXIV), ©. 63. 

3) Magenta, I Visconti e gli Sforza I, 533ff. Der Berfafier 

tritt bier dem früh verbreiteten Gerücht, der Herzog fei vergiftet worden 
(vgl. Kante, ©. 27f.), mit den urfprünglichen Nachrichten, bie eine 
ſolche Annahme ausſchließen, entgegen. 
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Ludwig XII. von Frankreich erhob nun aber fofort nach 

jeiner Zhronbefteigung wohlbegründete Anſprüche auf das Land. 

Er jtammte von einer echten VBisconti ab, während die Sforza 

durch eine illegitime Zochter des letzten Visconti mit dieſer 

ältern Dynaftie zufammendingen. Außerdem war Ludwig über 

bie Treuloſigkeit des Herzogs erbittert, der anfangs in eigenem 

Intereſſe die Unternehmungen Karls VIII. gefördert hatte, 
dann aber in plößlicher Wendung feiner Politik einer anti» 

franzöfiichen Liga beigetreten war. Der König entichloß fich, 

feinen Erbrechten gegenüber Mailand mit ven Waffen Geltung 

zu verichaffen. Er mußte kaum fürchten, allzu großem Wider» 

jtande zu begegnen. Es fehlte damals in Mailand wie in an⸗ 

dern italieniichen Staaten, bei aller Blüte des geiftigen Lebens 

an nachhaltiger politiicher Kraft, die aus bürgerlicher Freiheit 

und nationalem Gefühl entipringt. Wie ganz anders lagen 

die Dinge in Frankreich! Das Land war im Innern geeinigt 

und nach außen gefichert, die Verwaltung wohlgeoronet, bie 

Nation in kräftigem Aufſchwung begriffen, ver König geachtet *), 
unternehmend, jelbftbewugt. Mit Umficht traf er nun die 

Vorbereitungen zur Durchführung feines Planes. Es gelang 

ihm, den Papft und die VBenezianer, bie früher zu Lodovico 

gehalten hatten, auf feine Seite zu ziehen. Am 9. Februar 

1499 jchloß er einen Bund mit Venedig, nach welchem fich bie 

Republik gegen die Zuficherung territorialer Vorteile zum Bei⸗ 

ſtand gegen Mailand verpflichtete. Am meilten war ihm aber 

boch an ben Schweizern gelegen. Karl VIII. batte gleich nach 

feiner Rückkehr aus Italien die Mehrheit der eidgendifiichen 

Drte für eine Verbindung mit Frankreich gewonnen. Sie war 

aber mit feinem Tode erlojchen. Ludwig nahm raſch das ab» 

gebrochene Band wieder auf und ließ bereit® im Juli 1498 

durch den Mugen Landvogt von Dijon das Begehren um bie 

Erneuerung bes Vertrages Stellen 2). Schon zum voraus und 

1) Man vgl. den allerdings etwas fpäter, unter bem Ginbrud bes 

Sieges bei Agnadello, entflandenen „Eloge de Louis XII“, den R. de 
Maulde in ber Revue historique T. XLIII, p. 51—65, veröffentlicht hat. 

2) Abſchiede ILL,ı, 576. 
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gegen den Willen der Obrigfeiten warb der Unterhändler ganze 
Scharen von Sölonern, die nach Burgund geführt wurden !). 
Sein Auftreten Tonnte dem Herzog von Mailand und dem auf 
feiner Seite ftehenden König Maximilian nicht verborgen blei- 
ben. Sie arbeiteten ihm entgegen, und Lodovico vermochte 
durch Gewährung günftiger Bedingungen noch am 1. Oftober 
1498 ein neues Kapitulat mit vier Orten: Bern, Luzern, 

Schwiz und Unterwalben, zu errichten). Nur wenige Mo» 
nate jpäter aber brach der Schwabentrieg aus, der alle Hoff- 
nungen bed Herzogs von Mailand auf Unterjtügung durch Die 

Schweizer und König Marimilian vereitelt. Ludwig XII. 

zögerte nicht, die wie von ſelbſt fich darbietenden Umftände zu 

benugen. Er brachte, wie wir willen, im März 1499 das 
geplante Bündnis mit allen eidgendjfiichen Orten zum Abſchluß 
und ließ dann fein Heer, bei welchem fich troß bes eigenen 
Krieges etwa 5000 jchweizertihe Söldner eingefunden hatten, 

unter der Führung Gian Giacomo Trivulzios und des Grafen 
Ludwig von Ligny zur Eroberung des Herzogtums über bie 

Alpen rüden. Am 6. Oktober z0g er jelbft in Mailand ein, 

und das fchöne Land, das außer den lombardiſchen Provinzen 

auch das Gebiet von Genua umfaßte, fchten um fo ficherer in 

jeinem Befite zu verbleiben, als Lodovico in ohnmädhtiger Ver» 
zweiflung vor dem fiegreich vorbringenden Feinde die Flucht 
ergriffen batte °). 

Sp ganz unbeftritten ſollte ſich indeſſen ver franzöftiche 

König der gewonnenen Gebiete doch nicht freuen. Die ben 

Franzoſen anfangs günftige Stimmung in der Lombardei und 

in der Schweiz nahm nach kurzer Zeit eine Wendung in ihr 
Gegenteil. Trivulzio, des Königs Generaljtatthalter, der jelbit 
aus einer vornehmen mailänbiichen Familie ftammte, erbitterte 
die Bevölkerung der Hauptſtadt durch feinen berausfordernden 

Übermut, und der König erregte den Zorn der Schweizer, in 

1) Anshelm II, 73. 
2) Abſchiede IIL,ı, 584. 747— 753. 
3) Am 2. September. Magenta ], 554. 
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dem er die für feinen Feldzug angeworbenen Knechte fchlecht 
behandelte und bezahlte. So gewann der entflobene Herzog, 

der inzwiichen jein möglichftes für eine Ausſöhnung zwiſchen ven 

Eidgenoſſen und Maximilian getban hatte, wieder einen großen 

Anhang. Sehnjüchtig warteten die Lombarden auf feine Wieder- 

fehr. Die Wallifer, unter den Antrieben des Tühnen Demago- 

gen Jörg auf der Flüe, erklärten fich für ihn‘); die Grau⸗ 
bündner ftellten fich zu feinen Fahnen, mit deutichen Lands⸗ 

Inechten und etwa 6000 Schweizern, die troß des obrigfeitlichen 

Verbotes in feinen Sold getreten waren, zog er im Frühjahr 
1500 nad Italien zurüd. Sein bloßes Erſcheinen verfchaffte 

ihm den Sieg. Die Tranzojen mußten aus Mailand weichen. 

Das ganze Herzogtum kam wieder in feine Gewalt. 
Allein König Ludwig fjuchte fofort die Eidgenoſſen zu bes 

fänftigen und fchicte neuerdings den Landvogt von Dijon in 

die Schweiz. Die Tagfatung zeigte ſich wenig geneigt, auf 

feine Anträge einzugeben und verlangte vor allem die Aus 
richtung der rüdjtändigen Sold- und Penfionengelder und bie 

Anerkennung ber zwiſchen den Eidgenoſſen und Mailand bes 

ſtehenden Kapitulate; bis dahin follten feine Knechte weder ber 
einen noch der andern der friegführenden Parteien Dienfte 

leiſten 2). Doc der franzdjifche Gefandte kannte die ſchwachen 

Seiten des fchweizeriichen Stantslebend und Volkes gründlich; 
er wußte, daß die Tagſatzung nicht die Macht befaß, ihren Ber 

ichlüffen bei allen Bundesgliedern Nachachtung zu verichaffen 
und daß die Maſſen des Volles den Lodungen des Goldes 
nicht zu wiberftreben vermochten. „Sch merk wohl, wo es 

haftet“, Tieß er fich vernehmen, „es iſt um Gelb zu thun; 

tch will den Kronenſack ausfchütten, jo wird es geben.“ Und 

damit fuhr er, nach dem Berichte des Berner Chroniiten, 

von Ort zu Ort und eröffnete feinen Beutel dermaßen, 

daß die meiften Kantone ohne Rückſicht auf den Abſchied ber 

1) Abfchiede III,ıı, 9x. Über die Werbungen Jörgs auf ber Flüe 
(Georg Superfaro) vgl. die Mitteilungen von Th. v. Liebenau im 

Anzeiger für fohmeizer. Gefchichte 1890, S. 43—45. 

2) Abſchiede II, u, 14. 20. Vgl. Anshelm LU, 288. 



Fünftes Kapitel. Einmiſchung in bie Itafienifchen Kriege. 885 

Tagſatzung ihre Knechte zujagten und „laufen“ ließen. Er . 

brachte in wenigen Wochen 10000 Mann zufammen und führte 

fie von Freiburg über den St. Bernhard nach Vercelli. Der 

verbängnisvollen Folgen, die ſich an ihren Aufbruch nach ver 

ganzen Lage der Dinge knüpfen konnten, waren fich diefe Leute 
nicht bewußt; fie folgten perfönlichen Antrieben, da es fein all 
gemeines Intereffe gab. 

Lodovico Hatte inzwilchen den Franzoſen auch Novara ab» 

genommen. Bergeblid machte ihn feine Umgebung darauf 

aufmerkjam, daß bei dem drohenden Herannaben bes feindlichen 

Heeres der Rückzug nach Mailand geraten ſei. Er war ent» 

Ichlofjen den Gegner zu erwarten, und fo jchien es unter den 

Mauern von Novara zu einer blutigen Schlacht zu kommen, 

in welcher Schweizer gegen einander hätten kämpfen müſſen. 

Am 4. April rüdte der Vortrab des franzöfifchen Heeres vor 

die Stadt. 

In der Eidgenoſſenſchaft ſah man mit großer Beforgnis 

dem Kampfe entgegen. Die Tagſatzung befchloß zur Verhütung 

eines Bruderkrieges in aller Eile eine Vermittlungsbotichaft 

nach der Lombardei zu jenden; fie follte die Knechte von beiden 
Seiten beimmahnen oder wenigſtens bewirken, daß alle fich auf 

eine Seite wenden würden 2). Das war eine ſchwächliche und 

zweibeutige Entichließung, welche die Franzoſen ſogleich zu ihren 

Gunften deuteten. Im Gefühl ihrer Überlegenheit wieſen fie 
jeve Vermittelung zurüd. Einen Augenblid dachte der Herzog 

doch daran, fih nach Mailand durchzuichlagen; nun aber ver- 
jagten ihm die Truppen ven Gehorſam. Schließlich unter- 

handelten dieſe ohne fein Wiffen mit den Sranzojen; auf feinen 

Tall wollten die auf feiner Seite dienenden Schweizer gegen 

ihre Landsleute, „ihr eigenes Blut“ im franzöfifchen Lager 
fämpfen ®). Hierin lag der Verrat, ber fich mit Notwendig. 

1) Anshelm II, 287. 

2) Abſchiede III, n, 19. 21. 22. 23. Den Bericht eines nah Novara 

geſandten Eilboten von Züri, Hans Röift, f. bei Zellweger II, 296. 
3) „non voleano combater contra el suo sangue.“ Marino 

Sanuto, 12. April 1500. Kopie im Bundesardiv. 
Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. IL. 25 
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fett aus der heillofen, jeder grundfäglichen Politik fich entziehen» 

den Reisläuferei ergab. Wie Ranke fagt: „Entweder mußte 

bier ein Schwur gebrochen werden, oder die Eidgenoſſenſchaft 

war aufgelöſt“ ?). 

Lodovico hatte in feiner Not bereitS Verbindungen mit 
bem Grafen Ludwig von Ligny, angelnüpft und mit ihm einen 

Vertrag geichlojfen, nach welchem ihm gegen völlige Verzicht» 

leiftung auf jein Herzogtum perjönliche Freiheit und bie Er- 

laubnis, nach Belieben feinen Aufenthalt zu wählen, zugeitan- 

den wurde. Die Unterbandlungen der beiden Heere, vor allem 

ber Widerjpruch ber übrigen franzöfiichen Führer vereitelten 

indefien diefe Abmachung und führten vielmehr zu dem Aus« 

weg, daß die berzoglichen Truppen durch fürmlichen Vertrag 

freien Abzug aus Novara erhielten, der Herzog und feine An- 
hänger aber als Gefangene zurüdbleiben follten. Doc wollten 

ihn die Schweizer retten und nach Bellinzona führen. Am be- 

ftimmten Tage, am 10. April, trat er verkleidet in ihre Reihen 
und zog wie ein gemeiner Kriegsknecht aus, die Sturmhaube 

auf dem Kopf, den Speer in der Hand. Aber die Franzoſen 
abnten, daß jo etwas gejchehen würde; er war auf jeden Fall 

verloren. Der Landvogt von Dijon, der des Deutfchen kundig 

war, ließ Mann für Mann zwiichen Spalieren vortreten und 

Beſcheid auf feine Tragen geben. Als der Herzog kam, konnte 

er nicht antworten; ohnehin erregte feine Geftalt Verdacht; er 

wurde auf bie Seite genommen und jofort erkannt. Lud⸗ 

wig XII. übte feine Gnade an dem unglüdliden Manne. Ex ließ 
ihn nach Frankreich führen und hielt ihn dort bis an fein Ende 

in Sefangenichaft. Auf der Fefte Loches in der Touraine, am 

Iinfen Ufer ver Loire, ftarb er im Jahre 1508 2). 

1) Ranke a. a. O., ©. 128. Bgl. das Schreiben der Freiburger 
Hauptleute vom 14. April 1500, bei Glutz⸗Blozheim, ©. 529, wo 

es heißt: „wahrlich es ift gut zu glauben, daß ein Eidgnoßſchaft bavon 
hätt mögen zertrennt werben.” 

2) Autbentifche Berichte Über die Vorgänge bei Novara — ben Ber- 

trag zwiſchen Moro und Ligny und die Kapitulation vom 10. April — 

finden ſich einerſeits in den Briefen des mailändiſchen Staatsmannes 
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Nach der Übergabe von Novara nahmen die Franzofen 
Mailand zum zweiten Dale in Befis. Die Söldner aus bei- 
den Lagern kehrten beim. In den nächſten Wochen wandten 
fih fogar die Wallijer von Mailand ab und fchloffen nach 

dem Vorbild des beftehenden eidgendjfiichen Vertrages einen 

engen Bund mit Frankreich)). 

Die Vorgänge bei Novara machten einen ungemein tiefen 

Eindrud in den davon berührten Kreifen. Allgemein herrſchte 

das Gefühl, daß der Herzog das Opfer argen Verrates ge 

Hieronymus Morone an feinen Freund Baradio, mitgeteilt von 
Rosmini, Dell’ istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian 

Jacopo Trivulzio II (Milano 1815), 280 ff., in den Diarien des Benezianers 
Marino Sanuto III, 259, in den Schreiben von La Tr&moille an 

Ludwig XII. (Bei G. de. la Pilorgerie, Campagne et bulletins de 
la grande armée, p. 452ff); von Trivulzio an die venezianiſche Sig- 
norie (Kopie im Bundesarchiv bei den Diarien Sanutos; vgl. Broſch, 

Papft Julius IL, ©. 284) und befonder8 von Gioffredo Caroli (Geof- 
froy Earles) an Mulet (bei Piollet, Etude historique sur Geoffroy 

Carles, President du Parlement de Dauphins et du Senat de Milan 
[Grenoble 1882], p. 67—73; vgl. den Abdruck im Anzeiger für ſchweiz. 
Geſchichte 1884, S. 279— 282), — anderfeits in den Abfchieben III, ıı 
(vom 5. Mai 1500 an, mit ber wichtigen Ausfage Georg Schattenbalbs 

[S. 81] über feine Bermittelung zwifchen Lobovico und den Franzofen), 
und enblih bei Anshelm IL, 297ff., ver fih am einer Stelle (S. 298) 

auf eine ältere Quelle, wohl die Brennwalbfche Chronik (f. hierüber die 
Bemerkungen Sterns Im Jahrbuch für ſchweizer. Sefchichte XII, 162 ff.) 
bezieht. Die ausführliche Darftellung des Pavefen Ant. Grumello, 

wieder abgebrudt bei Rusconi, Lodovico il Moro e sus cattura in 

Novara (1878), S. 77 ff., hat nicht den Wert, den ihr Rusconi zufchreibt. 
Bol. über das Ganze und befonders auch Über bie Frage bes direkten Verrates 
Lodovicos durch die Schweizer, von welchen bie beftunterrichteten Zeit 
genofien nichts wiſſen, die Unterfuchungen von Benno Kindt, Die 
Kataftrophe Ludovieo Moros in Novara im April 1500 (Greifswalber 
Differtation 1890). — Die, fo viel ich fehe, auf Gnicciarbini zurückgehende 
Annahme, ter Herzog babe in Loches noch etwa 10 Jahre Tang gelebt 

(cira dieci anni, et insino alla fine della vita), ift ungenau. Die 
Nachricht von feinen Tode fam im Auguft 1508 nad Konſtanz. S. ben 
Brief der Kaiferin Bianca Maria vom 18. Auguft, bei Chmel, Urkunden, 
Briefe und Altenftüde zur Geſchichte Marimilians L, ©. 459. 

1) Urkunde vom 9./10. Mai 1500. Abfchiebe IH, ır, 47. 1281—1283. 
25% 
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worden fei, und man traute den Schweizern zu, daß fie ihn 
um ſchnödes Geld dem Landvogt von Dijon überliefert hätten. 

Die Tagſatzung kam in die Lage, ſich mit diefer „böſen Nach⸗ 

rede“ zu beichäftigen. Man war entrüftet, daß der berge- 

brachte Ruhm der fchweizeriicken Treue fih in Schmadh und 

Schande zu wenden drohte. Doch führte man feine ernftliche 

Unterjuchung über den wejentlichiten Punkt der öffentlichen An⸗ 

ſchuldigungen dur. Erſt nad einigen Jahren wurde ein ums» 

bebeutender Dann aus Urt hingerichtet, der, wahrjcheinlich unter 

peinlichem Verhör, den Verrat am Herzog zugeitanden hatte. 

Die Hauptfchuldigen bei den traurigen Scenen, die wir als 

Verrat bezeichnet haben, die Führer der von Lodovico in Pflicht 
genommenen jchweizerifchen Sreifcharen, konnten fich einer Ver⸗ 

urteilung entziehen, oder büßten nur mit leichten Geld⸗ und 

Sreibeitsitrafen. 
Eine günftige Folge aber knüpfte ſich doch am bieje erften 

mailändiichen Feldzüge für die Eidgenofjenichaft. Bereits im 
Jahre 1495 Hatte König Ludwig, damals noch Herzog von 
Orleans und Graf von Afti, den Schweizern neben andern 

Vorteilen die Abtretung der Herrichaften Lugano, Locarno und 
Bellinzona verbeißen, wenn fie ihm zur Eroberung von Mai⸗ 

land behilflich fein wollten )). Nachdem nun aber das Her- 
zogtum, und zwar wejentlich unter der Mitwirkung der Schwei- 

zer, an Brankreich übergegangen war, wies Ludwig jede Er- 
innerung an jein Verſprechen als eine ehrenrührige Zumutung 

von der Hand ?). Da bemüchtigte fich eine Söldnerſchar aus 

Uri und Schwiz, die im Frühjahr 1500, nach der Wieberein- 

nahme Mailands durch Lodovico Moro, über ben Gotthard 
ins franzöfiihe Lager zog, in keckem Entichluffe ver Grafichaft 
Bellinzona. Die Bevölkerung jelbft, die mit der franzöſiſchen 

Herrichaft gebrochen batte, kam ihnen entgegen und leiftete ihnen 

1) Abfchiede IIL,ı, 487 (9. Juli 1495). Anshelm II, 19. T. di 

Liebenau, Il Duca d’Orle&ans e gli Svizzeri nel 1495, p. 3—4. 14. 

(Ich citiere nach dem mir vorliegenden Separatabbrud aus bem Archivio 
storico lombardo, anno XVI, fasc. III, Milano 1889). 

2) Abſchiede IIL,u, 78. Anshelm II, 314f. 
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unverzüglich die Hulbigung. Noch trat auch Nidwalden in ben 

Beſitz des wichtigen Gebietes ein, und die drei Länder zeigten 
fich entfchloffen, die Herrichaft tro& des von König Ludwig er- 

bobenen lauten Widerfpruches zu behaupten !). Hieraus ent» 

ftand ein mehrjähriger, auf beiden Seiten hartnädig geführter 

Streit. Die Länder fanden einen mächtigen Beiftand an ben 
fchweizerifchen Knechten, die noch Anſprüche an rückſtändigen 

Sold für ihre franzöſiſchen Dienſte im Betrag von 300000 

Kronen geltend machten. ALS der König fich feinen Verpflich⸗ 

tungen zu entziehen fuchte ober wenigftens. die Summe für viel 
zu body erflätte, zogen die Anjprecher im Spätjommer 1501 

in großen Scharen über den Gotthard und drangen plündernd 

bis Locarno und Lugano vor 2). Ludwig batte fi damals in 
einen neuen Feldzug nach Neapel eingelafjen und konnte gegen 

folche Gewaltſamkeiten nicht einfchreiten. Im September 1501 

erklärte er fich bereit, Bellen; für zwei Jahre ohne Gefährde 

ben Ländern zu überlaffen, unter der Bedingung, daß die Tag. 

fügung jene Söldner zu einer billigen Ermäßigung ihrer An⸗ 

iprüche beftimme 3). Dies geſchah, und die Knechte mußten 

fich ſchließlich mit der bejcheidenen Summe von 40000 Franten 

zufrieden geben *). 

Nun aber verlangten die drei Länder, unbeirrt durch die 

1) Die Urkunde der Übergabe Bellinzonas an bie drei Länder vom 
14. April 1500 ift abgebrudt Abſchiede III, u, 1279. Über bie entſchlofſene 
Haltung befonbers Uris fiehe ebd., S. 32, den Luzerner Abfchieb vom 
24. April. Byl. Anshelm II, 288. Glutz-Blozheim, ©. 185. 

A. Burckhardt, Die Erwerbung ber ennetbirgifhen Bogteien durch 

die Eidgenofien. Schweizer. Rundſchau 1891, Nr. 3, ©.400f. Kohler, 

La conquöte du Tessin par les Suisses. Revue historique XLV (Paris 
1891), p. 313 ff. Letztere Abhandlung berichtigt mit kritiſcher Schärfe bie 

zablreihen Irrtümer, die fih in ter chauviniſtiſchen Tendenzſchrift von 
de Maulde-la-Claviere, La conquete du Tessin par les Suisses 
(1500-1503), Turin 1890, finden. 

2) Der Aufbruch muß im Auguft ftattgefunden haben. Abfchiebe III, ıı, 

132. Vgl. Anshelm I, 333. Glutz-Blozheim, ©. 187. 

3) Abſchiede III, n, 142f. 

4) Abſchiede III, n. 156f. 182—184. Anshelm II, 833. 366f. 
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vorübergehenden Erfolge des Königs in feiner italientichen Por 

litik, die förmliche und definitive Abtretung der Herrſchaft Bel⸗ 

lenz und jtellten fogar an die Eidgenoffen die Zumutung, ihnen 
zur Durchführung ihres Begehrens behilflich zu fein. “Die un⸗ 

beteiligten Orte thaten ihr Meöglichftes zur Abwendung eines 

Schrittes, der die Eidgenofjenfchaft in einen Krieg mit Frank⸗ 

reich verwideln konnte. Die Waldftätte aber wollten ein für 
allemal den Verkehr zum mindeſten bi8 an den Fuß des Mionte- 
cenere und das obere Ende des Lago maggiore ficher ftellen. 

ALS der König ihr Anfinnen entichteden zurücwies, jchlugen fie 

obne Zögern 108; fie boten ihm, wie fie fich ausprüdten, mit 

ihren Hellebarden Recht und mahnten ihre Verbündeten um 
Hilfe, „denn fo wenig wie ihr Vaterland, wie Weib und Kind, 

jo wenig und noch viel weniger wollten fie Bellenz verlaffen .“ 

Im Februar 1503 eilte ihre Mannfchaft über die Berge. Die 
übrigen Eidgenofjen wagten nicht Partei für Frankreich zu er- 

greifen; fie zogen mit ihren Kontingenten nad, belagerten Lo⸗ 

carno und rüdten bis in die Gegend von Arona und Vareſe 

vor ?). Es kam ihnen zuftatten, daß die lombardiſche Bevölke⸗ 

tung bereit8 der franzöfifchen Herrichaft müde war und die Re- 

gierung einen mafjenhaften Übertritt der Unzufriedenen zu ben 

Eidgenoſſen befürchten mußte. In dieſer Lage gab der König 

nah. Am 11. April bequemte er fi zum VBertrage von 

Arona, in welchem er das verlangte Opfer brachte und als 

Herzog von Mailand Stadt, Schloß und Grafſchaft 

Bellenz nebft den beiden am Südfuße des Montecenere 

Tiegenden Dörfern Sfone und Medeglia den drei Ländern 
zu freiem Befite, unter Vorbehalt der Faiferlichen Belehrung, 

überließ 3). Mit Bellenz ging dann auch das Blegno-Thal 

1) Siehe die ſcharfe Berbanblung vom 17. Ottober 1502 in den Ab⸗ 

fohieben II, u, 186f. und bei Anshelm I, 349—351. 
2) Ansbelm II, 373ff. Venezianiſche Berichte bei Marino Sa- 

nuto, Diarii, März 1503. Vgl. Ulmanı, Kaifer Marimillan II, 127. 
3) Abſchiede III, n, 114—216. 1305—1308. Der Bertrag wurde am 

11. April zu Arona abgefchlofien und am 16. Juni zu Lyon vom König 
xatifiziert. 
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an biefe Orte über. Zugleich mußte der König den Eidgenoffen 

die Privilegien für ihren mailändiſchen Verkehr beftätigen und 

das Rapitulat, das zwilchen ihnen und den Sforza beftanden 

Satte, in feinem ganzen Umfang erneuern !). 

Der Friede war für beide Teile erwünfcht. Unfälle des 

eidgendifiichen Heeres vor Locarno ?) und erfchredende Zucht- 

Lofigfeiten batten ohnehin gedroht, dem ganzen Zuge ein frühes 
Ende zu bereiten. Zugleich machten die „Anfprecher” Miene, 

mit ihren nur ungenügend befriedigten Forderungen neuerdings 

herporzutreten. Und endlich erhob fich eine franzöfiich gefinnte 

Partei, welche die Eidgenoſſenſchaft zugunften Ludwigs in Streit 

mit Maximilian verwideln wollte. Anderſeits nahm eben da⸗ 
mals der Krieg in Süditalien für Frankreich eine mißliche Wen- 

dung. Die Spanier gelangten durch eine Reihe glücklicher 

Woffenthaten zu entfcheivendem Übergewicht und verbrängten 
bi8 zum Ende des Jahres 1503 die Franzoſen völlig aus dem 

Königreich Neapel. Im franzöfifchen Heere hatten etiva 4000 

jchweizeriihe Söldner mitgefochten: nur elende Überrefte diefer 
Scharen kamen wieder in die Heimat. 

Faßt man alles zufammen, jo mag bie Erwerbung ber 

Herrſchaft Bellinzona als ein geringer Erſatz für all’ das ſchwei⸗ 

zeriiche Blut erjcheinen, das fett fünf Jahren auf dem Boden 

Staltens faft ausschließlich in franzöſiſchem Intereſſe vergofien 
worden war. Und doch hatten die Eidgenofjen mit der Be⸗ 

ſetzung jenes jo oft ummorbenen fejten Punktes ven bebeut- 

famften Schritt für die von den Walpftätten ſtets im Auge 

bebaltene territoriale Ausbreitung nach Süden Hin gethan. Es 

mochte dann keinen erheblichen Schwierigkeiten mehr unterliegen, 

1) Urkunde vom 16. Yunt 1503. Abſchiede III,ı, 1308—1314. 

Wohl in diefen Zufammenhang gehört ber von Piollet, Etude histor,, 
p. 80—83 mitgeteilte Brief, in welchem Geoffroy Carles der franzöftfchen 

Regierung den Rat zur Erneuerung der Kapitel giebt: „J’ameroys beau- 

coup mieulx ceste confirmation que des nouveles aliances, pour ce qu’elle 
seroyt mieulx au propoulx et prouffit de ceste duch& que aliance... 
et si y seroyent lerdicts trois quantons mieulx oublig6s.“ 

2) Anshelm II, 376. 
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in der Folge zur völligen Sicherung des Verkehrs das „ennet⸗ 

birgiiche* Herrichaftsgebiet durch die Wegnahme einiger weiterer 

Landftriche abzurunden. Indeſſen machte man in Venedig, wo 
man für alle diefe Vorgänge ein Tcharfes Auge hatte, fchon 

damals die Bemerkung, daß die Schweizer in nur fünf Stunden 

von Bellinzona nad Lugano und von dort aus in zwei Tage» 

märjchen nah Mailand oder an die venezianiiche Grenze ge⸗ 
langen könnten ?). 

Borerft begnügten fich die Eidgenoffen mit dem Erreichten, 

und ein Moment trat ein, in welchem fie den ernften Vorſatz 
faßten, fih in Zukunft von fremden Händeln fernzuhalten. 

Man rechnete damals nah, daß über 30000 Dann, vom 
franzöfiihen Golde gelodt, auf den verſchiedenen italieniſchen 
Veldzügen zugrunde gegangen feien 2). Nun fchloffen alle zwölf 

Drte famt St. Öallen und Appenzell am 21. Yult 1503 

auf einer Zufammenktunft in Baden ein feit Jahren vorbe- 

reitetes Verkommnis, in welchem fie fich gegenjeitig ver- 
pflichteten, alle Benfionen, Dienft- und Onabengelver, Gaben 

und Gejchenfe von auswärtigen Fürften abzulehnen, jevem An 

gehörigen das eigenmächtige Neislaufen bei fchwerer Buße an 

Ehre und Gut zu unterfagen und jede unbefugte Werbung für 
fremde Kriegsdienfte auf dem ganzen Gebiete der Eidgenoſſen⸗ 

Ihaft mit der Zodesftrafe zu belegen. Man wollte von Zeit 

zu Zeit diefe Übereinkunft, wie die alten Bünde, neu beſchwören 

und ftellte den für die Entwidelung des eidgendfjiichen Staats⸗ 

rechtes vielverjprechenden Grundfag auf, daß in allen Fragen 

der äußeren Bolitif, ganz beſonders auch in Krieg und Fehde, 

ein jeder Ort fih dem Willen der Mehrheit zu unterziehen 
babe ?). In einem „Beibriefe“ wurde, wenigſtens von 

zehn Orten, noch die bejondere Vereinbarung getroffen, daß 

fein Ort Hinfür mit irgendeinem Fürſten oder Herrn ohne 

1) Aufzeichnungen aus dem Jahre 1502 bei Marino San uto, 

Diarii IV, 286—287. (Kopie im Bundesardiv.) 

2) Anshelm II, 384. 
8) Abſchiede III, m, 234. 1314—1316. Einen erften Entwurf vom 

Februar 1500 fiehe ebd. ©. 11. 
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Zuftimmung gemeiner @ibgenoffen oder der Mehrheit unter 
ihnen ſich verbinden dürfe ). Eidgenöſſiſche Gejandtichaften 

nahmen in den einzelnen Kantonen den Schwur auf dieſe Ver⸗ 

kommniſſe entgegen, und die freudige Erregung, mit welcher 
die Regierungen und das Volk in den meiften Kantonen dem 
verderblichen Unweſen entjagten, ſchien Gewähr für den Be- 

ginn einer reineren Richtung in der fchweizerifchen Politik zu 

bieten. 

Aber die Wirkung der Badener Beichlüjfe war ebenjo un⸗ 

vollkommen, als der Erfolg ähnlicher Vereinbarungen in frübern 

Jahren, oder die praftiiche Bedeutung eines von den rätifchen 
Eidgenofjen bereits im Frühjahr 1500 zu gleichen Zwecke bes 

jiegelten Vertrages 2). Das Bündnis mit Frankreich vom Jahre 

1499 wurde von dem „Penfionenbriefe“ nicht berührt, und fo 

trugen verichiedene Orte, voran Luzern, Tein Bedenken, bi zu 

deffen Ablauf die franzöjifchen Penfionen weiter zu beziehen. 

Der rebliche Wille leitender Staatsmänner mußte ſich vor ber 

Macht der Verbältniffe und ven beitechenden Einflüffen ber 
fremden Unterhändler beugen °).. Die Vertreter alter Sitte 

und Ehrbarkeit ) vermochten neben den mit reichiten Mitteln 
vorgehenden franzöfifchen Gejandten um fo weniger zum Wort 

zu fommen, ald Männer der Kirche ungeicheut die Beruhigung 

der Gewiſſen übernafmen und die Nichtigkeit des geleifteten 

Schwures überzeugend darzuftellen wußten 6). Ein Ort nad) 

dem andern fiel in ben näcjten Jahren trog aller Gegenan⸗ 

ftrengungen einer Minderheit von dem Verkommnis ab, und 

als am A. Juli 1508 die Zagfagung ven Beſchluß faßte, bie 

Sache dem Belieben jedes einzelnen Ortes zu überlafjen ®), 

1) Abſchiede III, n, 238. 240-242. 
2) Abſchiede III, n, 1316 (vom 25. Februar 1500). 
3) Glutz⸗Blozheim, ©. 19. 
4) Dan hört ihre Stimme auch in der dramatifchen Litterckur jener 

Zeit. Bächtold, Geſch. ver deutſchen Litteratur in der Schweiz, ©. 2727. 
5) Anshelm II, All. Die Nachricht bezieht fih auf ben Bifchof 

von Laufanne, Aimo von Montfaucon. 

6) Abſchiede III, n, 430. 
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da war das Schickſal des Penfionenbriefes befiegelt: die Söldner⸗ 

oligarchien hatten wider ihre beſſere Einficht das heilſame Geſetz 

zu Ball gebracht. Noch geringer war der Erfolg des „Beibrief8*“. 

Er Hatte feine gemeineibgenöffiiche Geltung gefunden und trat 
nicht eigentlih in Kraft. Der trefflihe Gedanke gemeinjamen 

Vorgehens in äußern Angelegenheiten und mit diefem der Ver⸗ 

fuch einer Umbildung des lockern ſchweizeriſchen Staatenbundes 

in einen geichlofjeneren Bundesſtaat blieben ohne jede Wirkung; 

ängftlich furchten die einzelnen Orte fofort wieder ihre freie Ber 
wegung nach außen bin zu wahren !). 

Unter folchen Umftänden mußte e8 für die Eidgenofjenichaft 

ſehr fchwer Halten, bei neuen europätfchen Verwickelungen eine 

neutrale Stellung einzunehmen und zu behaupten. Jeden Augen 

blick konnte fie durch Die kriegeriſche Leidenſchaft der Maſſen 

und die eigenwilligen Schritte der Kantone in die großen po⸗ 

hitiihen Strömungen und Umgeftaltungen hineingeriſſen werben, 

die den Anfang des 16. Jahrhunderts bezeichnen. 

Eben begannen die Päpfte einen tiefgreifenden Einfluß auf 
bie politiichen Verhältniſſe Italiens auszuüben. 

Alerander VI. hatte 1494 bei der Unternehmung Karls VIIL. 

fih vorübergehend ben Franzoſen angeichloffen, jpäter zu ihrer 

Vertreibung aus Italien mitgewirkt, dann aber aufs neue mit 
Ludwig XII. angefnüpft, um feinen Sohn, Cäſar Borgia, an 

die Spite eines Fürftentums in ben päpftlichen Gebieten zu 

jtelen. Nach feinem Tode, am 17. Auguft 1503, änderte fich 

diejes Verhältnis völlig. Sein zweiter Nachfolger Julius IL, 

der noch im gleichen Jahre auf den Stuhl Petri erhoben wurde, 

faßte zwei große Ziele ind Auge: die Erweiterung und innere 

Befeitigung des Kirchenftantes und die Vertreibung der Fran⸗ 

zojen aus Italien. Er verfolgte diefe Pläne mit der durch⸗ 

greifenden Energie feiner leidenichaftlichen Natur, und eine 

wunderbare Gunſt der Umftände kam ihrer Verwirklichung ent- 

1) Über das klägliche Schickſal des Badener Bertommnifie® umb bes 
Beibriefes vgl. Oechslis Abhandlung „Zur Zwinglifeier. Der Pen- 
fionendrief von 1503”, in feinen Baufteinen zur Schweizergefchichte (Zürich 
1890), ©. 104 ff. 
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gegen. Um religidfe Fragen kümmerte er fich imgrunde wenig; 

fein Sinn war völlig den politiichen Kombinationen und kriege⸗ 

riichen Unternehmungen zugewandt. Cine merkwürdige Erfchei- 

nung: troß lörperlicher Schwäche und vorgerüdten Alters von 

machtvoller Wirkſamkeit, kühn und unerjchütterlih, aber auch 
gewalttbätig und treulos, wie alle italieniihen Bolitiler der 

Renaifjance- Zeit ?). 

Es gelang dem Papſte leicht, Cäſar Borgia aus feiner 

Herriaft in der Romagna zu verdrängen. Zur Verwirklichung 

feiner weitern Abfichten für vie Ausbreitung des römischen 

Zerritoriums mußte er aber vorerft noch einen Rüdhalt an 

den beiden Großmädhten, Frankreich und dem Deutichen Reiche, 

ſuchen. Er verband fi) 1504 mit den Königen Ludwig und 

Marimilian gegen die Republik Venedig, um dieſe zur Ab⸗ 

tretung von Ravenna, Rimini und Faenza zu veranlafien ?). 

Das Bündnis zerfiel bald; aber er bezwang wenigſtens die 
Heinen Tyrannen von Perugia und Bologna, erweiterte feine 
Herrihaft norpwärts bis an den Po und errichtete in uner- 

müdlichem Umfichgreifen einen zujammenhängenden Staat, der 

von nun an als eine® der bedeutendſten Machtcentren in Italien 

erihien. Dann wandte er ſich noch einmal gegen das mächtige 

Venedig. Er fchloß fich der im Dezember 1508 zwiſchen Maxis 

milian, Ludwig XII. und Ferdinand ron Spanien vereinbarten 

Ligue von Cambray an, die vorzugsweiſe wider die verhaßte 

Handelsrepublit an der Adria gerichtet ward). ALS Ludwig 

im Frühjahr 1509 den Venezianern ben Krieg erklärte, ſprach 

der Papft zugleich den Bann über fie aus. ‘Die Nepublit und 

ihre Staatsweisheit, die den friegerifchen Geift unter der Be⸗ 

1) Bol. über feinen Charakter und feine Abfichten Rauke, Geſchichten 

der romanifchen und germanifchen Völker (Sämtl. Werte XXXIII/XXXIV), 

©. 213 ff. Die römiſchen Päpfte I (ebd. XXXVII), ©. 35ff. Mignet 

I, 37ff. Broſch, Papſt Julius IL und die Gründung bes Kirchen- 

ſtaates (Gotha 1876), mit dem zufammenfafienden Urteil auf S. 273 ff. 

2) Brofd, ©. 112fl. 

3) Den franzöfifhen Text f. bei Le Glay, Negociations diplo- 
matiques entre la France et l’Autriche I, 225—236. 
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völferung eher zurückgehalten als gefördert hatte, erlitt eine 

ihwere Demütigung; bei Agnadello wurde ihre Landmacht durch 

das franzöfifche Heer geſchlagen !). Die deutihen Truppen 

drangen bi8 Vicenza vor. Da kamen die VBenezianer dem Papit 

entgegen, gaben ibm ihre Städte in der Romagna preis und 

erhielten dafür die Abjolution. 

Bon diefem Augenblide an wandte fich der Bapft der andern, 

nationalen Aufgabe zu. Er trennte ſich von feinen Verbündeten 

von Cambray und faßte den Entihluß, im Bunde mit dem 

Net der venezianiichen Macht fi vor allem gegen die Fran- 

zofen zu erheben, bie ein gefährliches Übergewicht in Stalien 
zu gewinnen brobten. Er wollte fie nun aus ihrem Beſitz in 

Mailand und in Genua verdrängen und dann auch die Vene⸗ 

ziarter zum Siege gegen ben Kaijer führen, ber, gleich dem 

franzöfiihen König, immer noch auf die völlige Vernichtung 

ihres Staates drang. Zur Durdführung diefer großen Ent- 
würfe bedurfte aber Julius durchaus der Eriegerifchen Kraft 

des Schweizer Volkes. 

Nah dem Abſchluß des Friedens von Arona ſchwankten die 

Eidgenofjen in ihren auswärtigen Beziehungen und Neigungen 

längere Zeit zwiſchen Ludwig XI. und Morimilian bin und 

ber. Immer ſtärker wurden fie in den Schritt für Schritt 

fih ausbildenden Gegenſatz ver franzöjiichen und ber habsburgi⸗ 

Ihen Monarchie Hineingezogen. Indeſſen behielt der Einfluß 

Frankreichs noch für längere Zeit die Oberhand und vermochte 

ihre Entſchließungen in wichtigen Momenten zu beftimmen. Im 

Frühjahr 1507 ließen fie fich für einen neuen Feldzug nach 

Stalien werben ?) und unterftügten Ludwig XII. bei der Wieder- 
eroberung Genuas, das fich infolge einer Volkserhebung der 

brüdenden franzöfifchen Herrichaft entzogen hatte ®). 

1) 14. Mai 1509. Nachrichten über bie Schlacht finden fih unter 

anderm aud bei Anshelm III, 200. Was die Bernadläffitgung bes 
venezianifchen Heerweſens durch die Signorie betrifft, fo ift an das ver- 

nichtenbe Urteil Macchiavellis, Discorsi III, 31, zu erinnern. 

2) Abfchiede III, n, 363. 
3) Über die „Ienowifche Reis“ f. die in den Abfchieven ILI,u, 366 bi8 
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Aber während etwa 6000 fchweizeriiche Söldner im könig⸗ 

lichen Heere ftanden und mit ihren Waffen die demokratiſche 

Dewegung in Genua nieverichmettern halfen, machte Maximi⸗ 
lian die größten Anftrengungen, um die Eidgenofjen für bie 

damals beabjichtigte Romfahrt auf feine Seite zu ziehen. Er 
fandte eine Botichaft an fie ab und lud fie ald „lieber und 

Verwandte des heiligen römischen Reiches“, die feit Jahrhunderten 
ein Schild der deutichen Nation gegen die welfche Zunge geweien 

feten, auf den im April 1507 in Konftanz zu eröffnenden Reichs⸗ 

tag ein!) Die Eidgenoſſen willfahrten feinem Wunſche. In 
ftattlicher Zahl, mit 80 Pferben, ritten ihre Boten auf und 

wurden wie bie Vertreter einer Großmacht mit ausgejuchter 
Freundlichkeit empfangen. Der König zog die Gejandten an 

bie Zafel, befchenkte fie mit filbernen Bechern und verficherte 
ihnen in befliffener Vertraulichkeit, er fer ſelbſt ein alter guter 

Eidgenofje, und wofern die Schweizer ihn dafür halten wollten, 
jo werde er e8 beweilen, — oder wie. eine andere Faſſung 

feiner Worte Yautet: die Eidgenoffen jollen gut Töniglich gefinnt 
fein, jo wolle er fiher ein guter Eibgenoffe fein 2). Wirklich 
wurbe der Entwurf zu einem Bündnis und Vertrag formuliert, 

nach welchem die Eidgenoſſen für die Romfahrt 6000 Söldner 

zujagten, die Marimilian gut belohnen, reichlih mit Lebens⸗ 

mitteln verfehen und immer in feiner Nähe halten follte. Das 

für verfprach der König, nicht nur alle ihre Privilegien, Frei⸗ 

beiten und guten Gewohnheiten ohne Rückhalt zu beftätigen, 

367 mitgeteilten Schreiben eibgendffifher Hauntleute und den ansführ- 

lichen Bericht Anshelms III, 43fj. Eine kurze Notiz giebt Fridolin 

Sicher, St. Galler Mitteilungen XX, 36. gl. Folieta, Historia 

Genevensium, bei Graevius, Thesaurus antiquitatum et historiae Italiae 
1, 697 ff. Fuchs II, 36ff. Glug-Blozheim, ©. 198 ff. Die Lieder 

über den „Genower Krieg” ſ. bei R. v. Liltencron IH, dff., Nr. 252 

und 253. Der Dichter will geflifientlich glanben machen, daß man fich 

in der Eidgenoſſenſchaft iiber das eigentliche Ziel bes Feldzuges getäufcht habe. 

1) Schreiben Marimilians vom 13. März aus Straßburg, bei Ans- 

helm III, 1—3. Bgl. Abſchiede III, n, 365. 369. 
2) Anshelm III, 6. Abſchiede III, n, 373. Janſſen, Franffurts 

Reichstkorreſpondenz II, 710. 
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fonbern fie auch von allen kaiſerlichen ®erichten, dem Kammer- 
gericht, dem Hofgericht und dem Landgericht von Rottweil zu 
befreien, alio die Unabhängigkeit, die ihnen im Basler Frieden 

ſtillſchweigend zugeftanden worden war, ausdrücklich anzuer⸗ 
kennen 1). | 

Allein diefe Vereinbarungen blieben dann doch wieder ohne 

Wirkjamtkeit 2). Tranzöfiiche Geſandte waren inzwiichen in bie 
Schweiz gefommen, und diefe wußten nun durch Verbächtigung 

ver kaiſerlichen Abfichten, durch maſſenhafte Spenden und Be⸗ 

ſtechungen 9) einen folchen Umſchwung der Stimmungen herbei 

zuführen, daß die Eidgenofjen Bedenken trugen, ihre Zujagen 

gegenüber Maximilian zu erfüllen. Umſonſt boten die deutfchen 

Geſandten alle ihre Beredſamkeit auf, um die Eidgenoffen zu 
überzeugen, daß der König auf feinem Zuge nach Italien nichts 

Feindſeliges gegen den franzöftich-mailändifchen Beſitz unters 

nehmen werde: das einmal erwedte Mißtrauen ließ ſich nicht 

mehr verdrängen, und die Franzoſen waren auf alle Fälle im 

Vorteil durch das immer noch zurecht beſtehende Bündnis vom 

Jahre 1499, das den Schweizern feine volle Freiheit für ihre 
Entichließungen geftattete %). Es iſt bezeichnend für die damalige 

1) Abſchiede II, n, 374—376. Ansheim III, 8-15. Die in Züri 

am 6. Juni aufgeftellten Modalitäten für die Truppenlieferung (Abfchiebe, 
©. 3775. Anshelm, 11—14) find fhon in Fäſis Bibliothek der 
ſchweizeriſchen Staatskunde, 1797, I, 100—106, abgebrudt. Vgl. Ul⸗ 
mann, Kaifer Marimilian II, 323 ff. 

2) Anshelm III, 14 behauptet zwar ſehr beftimmt. der König babe 

„allen orten und iren zügewanten ein verfiglete und in befter form geftelte 

freiheitbull geben“, und ihm find Glutz⸗Blozheim, S. 211, und 
Ranke, Deutfhe Geſchichte (Sämtl. Werte) I, 116, gefolgt. Anshelm 
Befindet fi aber im Irrtum; die Urkunde ift nie in Rechtskraft ermachfen. 
VBgl. Oechsli, Orte und Zugewandte, S. 187, Anm. 2. 

3) Anshelm II, 26. 
4) Bol. über biefe Vorgänge Abſchiede IIn, 379—381. 385.387 —391. 

Anshelm, ©. 15ff. Das Geſtändnis der deutſchen Gefanbten, daß 

Marimilian auch an bie Erwerbung der eifernen Krone in Mailand (ber 

„yfing ober fieheli ron“) denke (Abſchiede, S. 391), mußte nach ber Lage 

der Dinge die Eidgenofien immerhin beunrubigen. Eine genaue Kenntnis 

der Tagſatzungsverhandlungen im Auguft 1507 verrät Vincenzo Oni«- 

rint in feinem vom beutichen Hofe an ben venezianiſchen Senat erflatteten 
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Lage, daß die fronzöfiiche Partei, oder vielleicht die Geſandt⸗ 
ſchaft Ludwigs XI. felbft, im Sommer 1507 e8 wagen durfte, 

ber Taglagung ein Memorial zu unterbreiten, das in zwölf 
Artikeln alle Gründe darlegte, welche den Eidgenoſſen zur Ent- 

ſchuldigung für ihre ablehnende Haltung gegenüber dem deut⸗ 

ſchen König dienen konnten, und das fich in frechem Übermut 
berausnabm, bieje Artikel mit den zwölf Stüden des chriftlichen 

Glaubens zu vergleichen. Durch fie werde, jo bieß es, die 
Ehre, das Lob und der gute Name der Herren „gefejtnet“, 
gleich wie der Glaube alle Chriſtenleute jelig mache ?). 

Schließlich nahmen die Eidgenofjen ihre Zuſage zurüd. 

Marimiltan ſah fich genötigt, feine Romfahrt ohne ihre Mit- 

wirkung anzutreten. Das Unternehmen verlief dann freilich 

ruhmlos genug. Im der Umgebung des Königs ſelbſt glaubte 

man nicht mehr an die Möglichkeit und den Vorteil einer 

Wieberberftellung der jeit Sahrhunderten jchattenhaften Reichs⸗ 

rechte in Italien ?), und als das deutſche Heer über die Alpen 
rüdte, leifteten ihm die Venezianer erfolgreihen Widerſtand. 

Die beabfichtigte Krönung mußte unterbleiben, und ber König 
brachte bei feiner Heimkehr nur ben Titel eines erwählten rö⸗ 

mifchen Kaiſers mit, den er am 4A. Februar 1508 zu Trient 

aus eigenem Entichluffe angenommen hatte ®). 

In den durch die Liga von Cambray hervorgerufenen Kämpfen 

verbielten fich die Eidgenoſſen nach ihrer Art neutral. Zwar 

fonnten fie e8 nicht abwenden, daß einzelne Knechte dem Papite 

zuliefen 4), oder daß Frankreich fchweizeriche Söldner warb und 

Geſandtſchaftsbericht, den zuerſt Chmel (mit der unrichtigen Datierung 

1506) nad einer Wiener Kopie in Schmidts Zeitſchrift für Geſchichts⸗ 

wifienfchaft II (1844) herausgegeben hat. Siehe hier beſonders ©. 345. 

1) Abſchiede III, n, 392-394. Anshelm II, 35— 38. Bol. 

Glutz⸗Blozheim, ©. 211. 
2) Bol. die Bemerkungen Ulmanns, Aus beutjhen Felblagern 

während ber Liga von Cambray, im ber Deutſchen Zeitfchrift für Ge⸗ 

fchichtswifienfchaft, Herausgegeben von 2. Duibbe I (1889), ©. 346 fi. 

5) Ulmann, Marimilian I, Algen. deutſche Biographie XX, 732. 

Aaiſer Marimilian II, 339. Huber, Geſchichte Oſterreichs III, 368. 
4) ©. gegenüber der bei Anshelm III, 183f. erhaltenen Antwort 
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fie mit den Gascognern in der Lombardei gegen bie Benezianer 

führte. Aber einen Antrag des Papftes zu einer engern Ver⸗ 

bindung wiejen fie damal8 von der Hand. Und obwohl fie 

bie nicht ganz unbegründete Befürchtung hegten, daß es tn ber 

Abficht der Fürften liege, die republifanifche Freiheit und Staats» 

form allgemein zu unterbrüden, jo fchlugen fie doch auch einer 

bei ihnen erfcheinenden venezianiichen Geſandtſchaft, „einem berr- 

lichen, weilen Edelmann“, die Bitte um eine Allianz mit dem 
hartbedrohten Schweiterftaate ab !). 

Schon aber ließ fih der Eintritt einer beveutfamen Wen- 

bung in ber eidgenöſſiſchen Politik bemerken. Eben im Früh 

jahr 1509 ging das franzöjiihe Bündnis zu Ende, und fchon 

feit geraumer Zeit war in politischen Kreifen bie Frage über 

die künftige Geftaltung des Verhältniſſes zwiſchen Frankreich 
und der Eidgenofjenichaft erörtert worden. Nun beantragte 

der König zwar eine Erneuerung des Vertrages; aber feine 
Haltung machte den Eindrud, daß ihm nicht allzu viel an ber 

Fortdauer der bisherigen Beziehungen gelegen je. Er be 
handelte die Eidgenoſſen fühl und jpannte feine Forderungen 

böher. So wollte er fich vorbehalten, über die geworbenen 

Knechte nach Belieben, ohne jede Einſchränkung, in allen feinen 
Ländern und gegen jevermann verfügen zu bürfen ?). ‘Die Folge 

biefer Eröffnungen war, daß die Eidgenoſſen das franzöfiiche 

Bundesverhältnis fallen ließen 3). 

auf das Hilfegefuch des päpftlichen Boten bie Mitteilung von Th. v. Lie- 
benau im Anzeiger für fchweizer. Gefchichte 1885, S. 391. 

1) Abfchiede III, ı, 455. 457. Der venezianiiche Geſandte, ben An s- 

beim III, 189 Savognia nennt, hieß Hieronymus Savorgnan. Cérôé- 
sole, La r&publique de Venise et les Suisses (Venise 1890), p. 19. 

Marino Sanuto gebentt ber Senbung wiederholt im VIII. Bande 
feiner Tagebücher (Kopieen im Bundesarchio, Bd. I, Janunar 1496 bis 
Sebruar 1514). Vgl. den Bericht des Freiherrn Ulrich von Hobenfar 2c. 
an ben Kaifer, vom 22. April 1509, bei Chmel, Urkunden, Briefe und 

Altenftüde zur Gefchichte Marimilians I, S. 319. 
2) Abſchiede III, n, 458—459. Bol. Anshelm ILL, 187. 
-3) Abfchiebe III, n, 496 (24. Juli). Eine fcharfe Verurteilung finbet 

biefe Politit Ludwigs XII. bei Mignet I, 43f. 
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Um jo leichter konnte jet der Papſt mit feinen Anträgen 

Eingang finden. Sie wurden den Eidgenofjen durch den Biſchof 

von Sitten, Matthäus Schinner, übermittelt. Diejer Dann 
begann damals einen mächtigen politiichen Einfluß auszuüben. 

Er ftammte aus einer angejebenen Familie des Dorfes Mühli⸗ 
bach im obern Wallis, hatte fich nach der Weije der fahrenden 

Schüler Haffiih-humaniftiiche Kenntniffe erworben und war dann 

in der geiftlichen Laufbahn vom einfachen Dorfpfarrer bis zur 

biſchöflichen Würde emporgerüdt. Er gebörte zu jenen Kleri⸗ 

fern der Renaifjance-Epoche, die, weltklug und gebildet, ehr⸗ 

geistig und ftrebfanm, bei ihrem geiftlichen Berufe nicht volles 

Genüge fanden, jondern fich leivenfchaftlih an den politiichen 

Dewegungen ihrer Zeit beteiligten. Seine kirchliche Strenge 
und fein reiner Wandel verfchafften ihm Anſehen bei dem Volke; 

durch feine Beredſamkeit beberrichte er in feltenem Maße die 

Gemüter, und als ihn Julius II. im Frühjahr 1511 zum 
Kardinal erhob, vereinigten fich Zalent und äußere Stellung, 
ihm eine ungewöhnliche Wirkſamkeit zu fichern '). 

Schinner war von jeher ein entichievener, beinahe fanattjcher 

Gegner der franzöfifchen Politik und ein überzeugter Anhänger 
der päpftlichen, wohl auch der Eaiferlichen Ideen 2). Im Früh. 
jabr 1500 Hatte er perjönlich den Herzog Lodovico Moro mit 

einer Hilfeihar von Walliſern unterftügt, drei Jahre ſpäter, 
im Bellenzer Kriege, als Friedensvermittler die Intereffen der 
Eidgenoffen gegenüber den Anjprücen der Franzojen mit Er- 

folg vertreten 3) und jeither jede Gelegenheit wahrgenommen, 

um den überwiegenden Einfluß Frankreichs in der Eidgenofjen- 

Schaft, mit der er als ein zugewanbtes Glied gleich feinen 

Vorgängern im Bilhofsamt verbunden war“), zu jchwächen. 

1) Es fehlt no am einer eingehenden Biographie Schinners, die eine 
mühbevolfe, aber lohnende Arbeit wäre. Inzwifchen giebt der am 27. Fe⸗ 
bruar 1890 in Bern gehaltene Bortrag von Emil Blöſch, Der Karbinal 
Schinner (19 ©.), die weſentlichſten Anbaltspunlte. 

2) Anshelm III, 209f. Über feine Heftigkeit vgl. Broſch, Papft 
Sulius II, ©. 258. 

8) Abfchiebe VII, n, 214. 

4) Den am 7. Sept. 1475 zwiſchen Walter Superior und Bern 

Dieraner, Geld. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 
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Nach dem Ausgang des franzöfiihen Bündniſſes jchten nun jeine 

Zeit gelommen. Er reifte, nicht ohne perjönliche Gefahr, nach 
Nom, um bei Julius IL. Injtruftionen einzuholen. Dann, zu 
Anfang des Jahres 1510, eröffnete er die Unterhandlungen 

über einen Bund der Eidgenofien mit dem Papite. 

Es gab eine patriotiiche Partei in der Schweiz, die jebt 

alles Ernſtes die wider Penfionen und Kriegsgeläufe errichteten 

Beitimmungen des Badener Verkommniſſes durchführen und 

obne jegliche Beteiligung an fremden Händeln einfach in Frieden 

und Freiheit leben wollte). Aber ald nun Scinner den in 
Schwiz und Quzern verfammelten „großmächtigen Herren, den 
Eidgenoſſen des großen Bundes oberbeuticher Lande“ die von 

kirchlichen Gnaden begleiteten Anträge des Papites überbrachte 

und ihnen in eindringlichen Neben alle Vorteile der VBerbin- 

dung mit dem römiſchen Stuhl auseinanverjegte, überwanden 

fie ſchließlih ihre Bedenken und verließen ihre für kurze Zeit 

eingebaltene Neutralität. Am 14. Mär; 1510 ratifizierten 

alle XII Drte famt dem Lande Wallis, das unmittelbar 

vorher noch ein Bündnis mit Frankreich gejchloffen hatte ?), 

den vorgelegten, für fünf Jahre gültigen Vertrag. 

Die Eidgenoffen übernahmen den Schug der Kirche und 
bes beiligen Stuhle. Sie verpflichteten fih, dem Papite auf 

feine Forderung gegen jeden Feind 6000 Mann zu ftellen, jo» 

fern fie nicht felbjt in Krieg verwidelt wären. Auch gaben fie 

bie Verficherung, daß fie während der Dauer des Vertrages 

obne feine Zuftimmung fein weiteres Bündnis mit irgend einer 

geſchlofſenen Bund (fiehe oben, S. 202) erneuerte er am 30. November 

1500. Abſchiede IIL,u, 79. 

1) Abſchiede III, n, 473 (13. Jan. 1510). gl. auch ©. 476 (4. Febr.). 

2) Auf den Antrieb Jörgs auf der Flüe, der ein franzöftfcher Partei- 
gänger geworben war. Anshelm III, 209. Die vom 13. Febr. 1510 
batierende Urkunde fiehe Abſchiede IIL,u, 1338—1342. Sie wurbe üb⸗ 

rigens nur von den Zehnten Goms, Visp und Brieg ratifiziert und 
ſcheint nad ber Flucht bes Urhebers feine weitere Folge gehabt zu Haben. 
Über die bittern Verhandlungen, die fie in ber Eidgenoſſenſchaft hervor⸗ 
gerufen bat, vgl. Abſchiede III, n, 4795. 483 —485. 
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dritten Macht errichten oder ihr Zruppenwerbungen gejtatten 

wollten. Der Papſt Hingegen verpflichtete ſich nur, in Friedens» 

ichlüffen oder Verbindungen, bie er eingeben würde, die Eid⸗ 
genofjen vorzubehalten, fie gegen ihre Feinde mit geiftlichen 
Waffen zu unterftügen, jedem Drte, auch dem Lande Wallis, 

ein Jahrgeld von 1000 Gulden anzumweilen und jedem Knechte 

einen Monatsſold von ſechs Franken, Offizieren das Doppelte, 

auszurichten. Sorgfältig waren von der gefchäftsgewandten 

Kurie die nähern Beftimmungen über die Aushebung und bie 
Soldzahlungen formuliert. Aufs genauefte ſetzte ber Papit 
feft, was er zu leijten habe; da er bie überftrömende Kriegs⸗ 
luft der Eidgenoſſen fannte, behielt er fich ausprüdlich vor, 
jeweilen bei den Werbungen nicht mehr Leute annehmen zu 
müjjen, als ihm beliebe ?). 

Es fcheint, daß die Eidgenoſſen feine hinreichende Vorſtel⸗ 

{ung von den politifchen Kombinationen des Papftes hatten 

und daß fie von dem guten Glauben befangen waren, es banble 

fih nur um den Schuß der Kirche gegenüber allfälligen Feind⸗ 

feligfeiten italienischer Dynaften. So und nicht anders hatte 

der zungenfertige päpftliche Legat gegenüber ängftlichen Ein» 

wendungen und Zweifeln die Sache bargeftellt. Aber bald 

genug jollten fie ihres Irrtumd inne werben. Indem ber 
Papft zur Durchführung feines zweiten politiichen. Gedankens 
fih gegen Mailand wandte, wurden die Schweizer als feine 
Bundesgenoſſen unverjebens in einen Kampf mit Brantreich 
verwidelt. 

— — ⸗ ñN 

u. Selbſtändige Unternehmungen. 

Kaum war das Bündnis mit Julius II. und ben Eid» 
genofjen abgefchloffen, als Scinner 6000 Mann verlangte, 

bie angeblih dem Papite gegen einen unbotmäßigen Vaſſallen, 

den Herzog Alfonfo von Ferrara, dienen jollten. Die Wer- 

1) Abſchiede III, n, 477—484. 1333—1338. Anshelm III, 204ff. 
26 * 
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bung wurde ibm, wenn auch nicht ohne Bedenken, zugeitanden. 

Er ſah fich veranlaßt, den Zweifeln an jeinen veblichen Ab- 
fihten durch die nachbrüdliche Hervorhebung feines ſchweizeri⸗ 

ſchen PBatriotismus zu begegnen und in ben jtärkiten Ausdrücken 

die aus Mailand eingehenden Warnungen zurüdzuweiien ?). Doch 

war es ſchon auffallend, daß Savoyen auf Begehren Frank⸗ 

reichs jeine Päſſe ſperrte, während ſonſt freundfchaftliche Be⸗ 

ziehungen zwiſchen der Eidgenoſſenſchaft und Savoyen unterhalten 

wurden, denn ſoeben hatten die Kantone Bern, Freiburg 

und Soloturn ihre Bündniſſe mit Herzog Karl II. 

erneuert ?). Die Mannfchaft mußte zum Zeil auf großen Um⸗ 

wegen über den Gotthard ziehen und verſuchte dann Ende 

Auguft 1510 von Bellinzona aus durch das Mailändiſche nach 
den päpftlichen Gebieten vorzudringen. Schon hatte fie bie 

Treſa überjchritten und im verfchtevenen Abteilungen Vareſe 

und Chiaſſo erreicht, als plötlich der Feldzug ein unrühnliches 
Ende fand 3). 

In der Schweiz war mam doch bald nach dem Auszug des 
Heered zu der Einficht gelangt, daß die Eidgenoffen imgrunde 

nur die Werkzeuge einer forgfältig verdeckten Offenfiv - Politik 

des Papftes feien, und baß es fich weit weniger um einen 
Kampf gegen Ferrara, al8 vielmehr um einen Angriff auf bie 

franzöfifche Herrichaft in Mailand Handle. Die Faiferlichen 
und franzöfiichen Parteigänger, die vor den diplomatiſchen Er- 

1) Abſchiede III, in, 496. Die Rebe, die er am 28. März 1512 vor 
ber Signorie in Venedig bielt, Hang freilich nicht fehr patriotiſch. Er 

ſcheute ſich nicht, fein italienifches Publitum ausbrüdlich auf bie ſchweize⸗ 
riſche Krankheit aufmerkfam zu machen, „la malatia di essi Elveti 
quali con danari si risanano presto“. Marino Sanuto, Diarii 

XIV, 47 (Bundesarchiv). Broſch, S. 248. 358. 
2) Urkunden vom 19.und 22. März 1509. Abfchiede III, n, 1323—1327. 
3) Fuchs, Die mailändifchen Feldzüge der Schweizer II, 175ff. 

Glutz-Blozheim, ©. 224ff. Vgl. die Berichtigungen über den fogen. 
„Piafſerzug“ in Balthaſars Helvetia II, 1826, ©. 529. Nach einem 

Briefe vom 15. Sept. bei Le Glay, Negociations diplomatiques I, 
356, fand ein Vorſtoß bis unter die Mauern von Eomo ftatt, der aber 

von der Beſatzung zurlidgewiefen wurbe. 
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folgen Schinner8 zurücdgewichen waren, begannen fich zu regen. 

Der Kaiſer drohte mit Anwendung der Neichdgewalt, und eine 

mailändiiche Gejanbtichaft beflagte fih in Luzern bitter über 

den Friedensbruch ). Da faßte die Tagſatzung den Entjchluß, 

bie im Felde ftebenden Truppen beimzurufen. Dieſe lichen 
fih um jo leichter zur Umkehr bewegen, al8 der Mangel an 

Lebensmitteln, bie feinpfelige Haltung der Lombarden und wohl 

auch die den Führern zugefloffenen Geldſpenden ihren Friegeri- 

chen Eifer ohnehin berabgeftimmt hatten. So kamen fie, jagt 

Anshelm, Mitte September wieder heim, mit ſchlechtem Namen 

und Heinen Lob ?). 
Der Ausgang des „Chinffer Zuges“ ftörte für einige Zeit 

das gute Einvernehmen zwilchen den Eidgenojjen und dem 

Papite 3). Zwar liefen fih die Orte durch die eindringlichen 

Borftellungen Schinners zu einer fchriftlichen Nechtfertigung 

gegenüber dem Papfte bereben, und es ging fogar eine Ge⸗ 

ſandtſchaft an ihn ab, die den erzürnten Verbündeten beſchwich⸗ 

tigen follte. Allein die überaus heftige und ehrenrührige Ant» 

wort Sr. Heiligkeit machte einen höchſt ungünftigen Eindrud 

in der Schweiz und trug dazu bei, ver eidgenöſſiſchen Politik 

zunächit eine andere Richtung zu geben *). 
Auf die Bundesanträge Ludwigs XII. gingen die Eidgenoſſen 

freilich auch jegt nicht ein: es war vorbei mit den franzöfiichen 

Sympathieen. Dagegen ließen fie ſich für einen engen Freund» 

Ichaftsvertrag mit Kaiſer Marimilian gewinnen, indem fie mit 

ihm als dem Haupte des öfterreichijch"-burgundiichen Haufes am 

7. Februar 1511 eine fogenante Erbeinigung fchloffen, die 

1) Abſchiede III, n, 507. Anshelm III, 2251. 

2) Anshelm III, 222. Marino Sanuto, Diarii XI, 276. 

3) Siehe das heftige Breve vom 30. September 1510 als Antwort 
anf eine eidgenöſſiſche Zufchrift vom 14. September. Abſchiede III, m, 

519, deutfch bei Anshelm III, 229—231. 

4) Der ausführliche Gefandtfchaftsbericht vom November und Dezember 
1510 ift in mobernifierter Form in Balthaſars Helvetia II, 499 —528, nad 
der urfprüngliden Form in den Abſchieden IIIL,ı, 529—542, abgebrudt. 

Bol. Anshelm IL, 241. 
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die letzten Anftände zwiſchen beiden Zeilen befeitigen und ein» 

für allemal ihr friedliches Verhältnis fichern jollte. 

Es war eine Übereinkunft, ähnlich derjenigen, die 1477/78 
zwijchen ben eidgenöſſiſchen Orten und Herzog Sigmund er- 

richtet worden war !). Die Parteien gelobten fich gute Nach- 
barihaft "und freien Verkehr von Land zu Land für alle ihre 

Angehörigge. Sie ftellten gegenjeitig alle feindlichen Angriffe 

und Umtriebe ab. Für ben Fall einer Bedrohung Ofterreichs 
oder des burgundijchen Gebietes, zumal der Franche⸗Comteé, 

wollten die Eidgenoſſen getreued Auffehen walten lafjen; ber 

Kaiſer und feine Erben übernahmen Hinwiever entjprechende 

Verpflichtungen gegenüber ven Ländern und Städten der Eid- 
genofjenichaft. Kein Teil follte Angehörige des andern in Bünd- 

nis, Burgrecht oder Schirm aufnehmen dürfen, fofern jolche 

ihren Wohnſitz nicht von einem Lande in das andere verlegen 
wollten. So wurbe der alten Beſchwerde Oſterreichs wegen 
ber Berlufte, die ihm fortwährend aus dem Pfahlbürgertum 
erwachſen waren, ohne Rückhalt abgeholfen. Tür Klagen und 

Forderungen von Regierungen ober PBrivatperfonen fchrieb man 

ein beftimmtes Nechtsverfabren vor. Beide Xeile verboten 

jene aufreizenden Schmähungen, die ſchon fo oft das gegenfeitige 

Verhältnis verbittert hatten. Die ewige Richtung vom Jahre 
1474 wurde bejtätigt und auf alle Glieder der Eidgenofjen- 

haft, auch auf die zugewandten Orte Appenzell, die Abtei und 

die Stadt St. Gallen ausgedehnt. Und endlich bewilligte der 

Kaiſer „aus befondern Gnaden“ und zur „Mehrung bes guten 
Willens” jedem wirklichen Orte 200 Gulden, jedem zugewandten 

Gliede 100 Gulden als jährlihe Verehrung oder Penfion. 

Sechzehn Siegel befräftigten die umfangreiche Urkunde 2). 
Allein die Irrungen des Chiaffer Zuges und diefe enge, 

nicht nur einem vorübergehenden Bedürfms entiprungene, fon⸗ 

1) Siehe oben, ©. 252. 

2) Abfchiebe III, n, 1348—1347. Dazu vgl. die Bemerkungen Zieg- 

lers in dem Winterturer Programm: „Bemühungen der Burgunder für 
Erweiterung ber burgundifch -eibgenöfftihen Erbeinung im Jahre 1579“ 
(1889), ©. 5f. 
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dern in ältern Verbältniffen begründete, auf die Dauer erneuerte 

Verbindung hielten den Kardinal Schinner nicht ab, bei den 

Eidgenoſſen mit aller Kraft für die Sache des Papſtes fortzu- 
wirken und ihre Verftimmung gegen Frankreich zu entfchiebener 

Seindfeligleit zu fteigern. Die Franzoſen jelbft leifteten feinen 

Bemühungen Vorſchub, indem fie feine Rückſicht auf die herr⸗ 

chenden Empfindlichkeiten nahmen. Sie lehnten es ab, Ge⸗ 

nugtbuung zu geben, nachdem zwei Amtsboten aus Schwiz und 

Freiburg in Lugano feftgenommen und befeitigt worden waren !). 

Eben in biefem Momente, im Oktober 1511, ſchloß der 
Papſt mit Spanien und Venedig zur Wahrung der Einheit 

und Integrität des Kirchenſtaates die „heilige Liga” 2) und 

brachte den Kampf mit Frankreich zu offenem Ausbruch. Nun 

waren die Schweizer bereit, zu den Waffen zu greifen und fich 
wiederum nach Stalien zu wenden. Ihr Unternehmen follte 
freilich noch ſchlimmer endigen als der Chiaffer Zug. 

Die Schwizer und Freiburger brachen zuerft auf und ſtürm⸗ 

ten im November, alle Abmachungen mißachtend, mit beftigem 

Ungeftüm nach Bellinzona, um die ermordeten Käufer zu rächen ?). 

Wohl oder übel mußten die andern Orte folgen; auch Bern 
und Soloturn, die in richtiger Erkenntnis der Lage alles mög⸗ 

lihe zur Verhinderung der Feindieligfeiten gethan Hatten *), 

konnten jchließlich nicht umhin, mit ihrer Mannſchaft nachzu⸗ 

1) Abſchiede IIn, 579. Anshelm III, 256. Fridolin Sicher, 
Chronik (St. Galler Mitteilungen XX), ©. 39f. 

2) Broſch, Papſt Julius II, ©. 230f. 

3) Die heftige antifranzöfifhe Stimmung in Freiburg wird durch bie 
Sinrihtung des Schultheißen Franz Arfent (18. März 1511) illuftriert, 
der dem in Freiburg gefangen gefesten Anhänger Ludwigs XII, Georg 

Superfar, zur Flucht verholfen hatte Anshelm II, 277 ff. Pal. 

Daguet, Histoire de la Confederation suisse I” (1879), p. 405 und 

die von ihm im Anzeiger für fohweizer. Gefchichte 1884, ©. 223 ff. mit- 
geteilten Korrefpondenzen. 

4) Abſchiede III,ı, 579. 584, 585. Anshelm II, 256ffl. Der 

Berner Ehronift überliefert (S. 258) in Übereinfimmung mit ben 
Abſchieden (S. 587) die „truzliche” Antwort der Schwizer auf alle Gegen- 
vorftellungen der Eidgenoffen: „ft wölten geftrag uf irem fürnemen bliben.” 
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rüden. So vereinigten fich gegen 10000 Dann jenfeit bes 

Gotthard. Sie drangen bi8 unter bie Thore von Mailand 
vor und bofften die Franzoſen zu einem Kampf auf freiem 

Felde berauszuloden. Aber biefe begnügten fich mit Plänkeleien 

und boten zugleich die wirkſamen Künfte der Unterhandlung 

und Beftechung auf. Darüber Löften fich beim eidgenöffifchen 

Heere alle Bande der Zucht und des Gehorſams. Am 20. De- 

zember mußte der Rückzug angetreten werben, der unter furcht- 
baren Verwüftungen und Gewaltjamleiten der enttäufchten, 

durch die Unbill der Witterung bart mitgenommenen Scharen 
vor fich ging ?). 

Diefer „kalte Winterfeldzug“ erfcheint als eine ber tra 

rigften Verirrungen bes jchweizerifchen Vollsgeiſtes in ber Epoche 
der ttalieniichen Kriege. Er erregte einen tiefen Haß der mai 

ländiſchen Bevölkerung gegen die Eidgenoſſen und hatte doch nicht 

den geringften militäriichen Erfolg. „Krieg Toll nicht Leicht» 
fertig, ſondern je mit wohlbedacdhter Vorficht angefangen wer- 

den“, bemerkt der Berner Chronift nach feiner lehrbaften Art; 

„denn Kriegen beißt mit golvenem Angel oder Net filchen, da 
bald der Verluſt größer jein mag als der Gewinn ?2).“ 

Doc, fo peinliche Erinnerungen auch der Feldzug des Jahres 

1511 hinterließ: die Erregung gegen Frankreich war bei ber 

Mehrheit der eidgenöſſiſchen Orte jo groß, daß man nur daran 

dachte, die Waffen fo raſch als möglich unter günjtigeren Ver⸗ 

hältniſſen wieder zu ergreifen. 

Bald genug erichten der Anlaß zu neuen Friegeriichen Unter- 

nehmungen. | 

1) Anshelm III, 258—262. Edlibad. S. 245f. Le Glay, 
Negociations diplomatiques I, 462f. 467. 469—477 (mit einläßlichen, 
für Margareta von Ofterreich beſtimmten Nachrichten). Vgl. Füßli, Der 
W interfeldzug im Jahre 1511. Schweiter. Mufeum VI, (1790), S. 641 ff. 

Glutz⸗Blozheim, S. 253ff., mit den Schreiben ber Freiburger 

Hauptleute aus Barefe vom 30. November und 4. Dezember. Marino 

Sanuto, Diarii XIII, 281: ‚‚sono retrati per condur via il gran butin 

hanno fato sul milanese, si dice per valuta di un milion di duchati.“ 

2) Anshelm III, 261. (Der Ehronift, ein guter Alamanne, nimmt 

„angel” als Masculinum). 
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Im Frühjahr 1512 vollzog fich ein wichtiger Umfchwung 
in der großen Politil. Die Franzofen waren anfangs noch, im 

Vorteil gegenüber der heiligen Xigue und errangen mit Hilfe 

beuticher Landsknechte am 11. April bei Ravenna einen glän« 

zenden Sieg über ein Liguiftifches Heer Y. Aber Ludwig XII. 

ſah ſich doch nicht in der Lage, dieſen Erfolg ausbeuten zu 

können. Der Papſt faßte nach kurzem Schwanken über die 

Triedensanträge des Königs feinen alten Plan gegen die fran- 
zöfiihe Machtſtellung in Italien entjchloffener als je ins Auge. 

Es kam ihm zuftatten, daß der Kaifer ſich mehr und mehr 
von feinem franzöſiſchen Bundesgenoffen entfernte, daß er mit 

der Republik Venedig, die er jeit Jahren zu vernichten geftrebt 

batte, einen Waffenſtillſtand fchloß ?), und daß Heinrich VIII. 
von England, der Schwiegerfohn des fpanifchen Königs, den 

Krieg an Frankreich erklärte. Was den Bapft aber vor allem 
in feinem Borgeben beftärkte, das war die Kunde, daß die 
Schweizer mit Heeresmacht nach der Lombardei aufgebrochen 

feien. 

Zum erjtenmal griffen jegt die Eidgenoſſen jelbjtändig in 

bie Verhältniffe von Italien ein). Ihre bejtimmte Abficht 
war, den Franzoſen Mailand zu entreißen und über das Herzog. 

tum im Cinverftändnis mit den Mächten der Liga zu verfügen. 

Man kann an der Hand der vorliegenden Berichte leicht ver- 

folgen, wie fie zu diefem Schritte kamen. 

Es war im März 1512, als fich eine fchweizeriiche Ge- 

fandtfchaft nach Venedig begab, um dort durch Vermittelung 

bes Karbinald Schinner die Beziehungen zum Papite zu er» 

neuern und wegen der Soldzahlungen zu unterhandeln, auf 

welche die Teilnehmer des Chiafjer Zuges noch Anipruch er» 

1) Brofd, 244. 357. 

2) Am 6. April 1512. Broſch, ©. 249. Huber, Gedichte Ofter- 
reichs III, 396. Ulmann, Kaifer Marimilian II, 444. 

3) Als Führer für die Darftellung ber folgenden Creigniffe bient 

W. Giſi, Der Anteil der Eidgenofjen ar der europäifchen Politit in ben 

Jahren 1512—1516 (Schaffhaufen 1876), S. 37ff. Es ift die Arbeit, 
bie ih in ber Vorrede zum erften Bande, ©. VII, erwähnt babe. 
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hoben 1). Die Gejandten erreichten freilich nicht alles, was fie 

wünjchten. Der Papft verweigerte jede Entſchädigung für jenen 

Feldzug, der ihm mehr gefchadet als genügt babe und war nur 

zur Ausrichtung der im Bunbesvertrage feitgejegten Penfionen 

bereit. Hingegen ftellte er für künftige gute Dienfte reichliche 

Belohnung in Ausficht, und Schinner zeigte glänzende Geſchenke, 

ein goldenes Schwert und einen geſtickten Hut, die der Papft 

den Eidgenofjen für treue Unterftügung übergeben werde. Von 

befonderer Bedeutung aber war, daß die Schweizer bet ihrer 

Anweſenheit in Venedig die Stimmungen der fremden Mächte 

vollauf Tennen lernen konnten. Die Venezianer felbft bereiteten 

ihnen einen überaus berzliden Empfang und behandelten fie 

aufs ehrenvollite während ihres Aufenthaltes. In feiner Rebe 

vor der Signorie (am 23. März) erklärte der jchweizerijche 

Sprecher, der Pfarrer Anshelm Graf von Uri, daß fie keinen 
offiziellen Auftrag hätten, fonbern auf dem Wege zu Julius IL. 

nur gelommen feien, der Republif die beften Gefinnungen ihrer 
Kantone zu bezeugen; im übrigen fei es ihre Gewohnheit, 

Thaten zu verrichten mit den Waffen in der Hand, nicht Reden 

zu Halten. Während er ſprach, ftanden feine Genoſſen in 

fchweizerifcher Tracht mit dem Degen an der Seite da; ber 

eine und andere ließ einen Roſenkranz Durch die Finger gleiten. 

So boten fie ein Bild des Machtgefühls und der Devotion, das 

wohl geeignet war, die Neugierbe der fühlen venezianiſchen Staats⸗ 

männer zu erregen. Der Doge erwiderte ihren, baß feine 

Regierung ein bejonderes Vertrauen zu ben Eidgenofjen babe 
und früher oder jpäter eine engere Verbindung mit ihnen an⸗ 

zufnüpfen hoffe. Und der fpanifche Gefandte kündigte ihnen 

an, daß auch König Ferbinand Unterhandlungen wegen eines 

Bündniſſes zu eröffnen wiünjche 2). 

1) Über die betreffenden durch venezianifche Banquiers vermittelten 

Geldgeichäfte vgl. Cör&sole, La r&öpublique ds Venise et les Suisses 

(1890), p. 19—21. 
2) Gefanbtfchaftsbericht in den Abfchieben III,ı, 604—607, und bei’ 

Anshelm III, 303—308. Über bie politifchen Verhandlungen giebt ber 
Bericht, ber vielleicht aus ber Feder bes Berners Rudolf Nägell ſtammt, 
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Aber während die Eidgenoffen in Venedig ſich mannigfacher 

Aufmerkfamteiten zu erfreuen hatten, ließ fie Ludwig XII. immer 

deutlicher fühlen, daß ihm an ihrer Freundfchaft wenig gelegen 

fei. Eine franzöfifche Gefandtichaft, die im März vor der Tag⸗ 
fagung erjchienen war, machte Anerbietungen, vie weit Hinter 

den Erwartungen der Schweizer ftanden. Auf die Nachricht 

vom Siege bei Ravenna fand fie es nicht mehr für nötig, eine 

definitive Antwort abzuwarten oder fich länger um den Frieden 

zu bemühen, und verließ wider den Nat der Stadt Bern un⸗ 

gnadet, ſtill und truzlich“ die Schweiz !). 

Um jo freundlicher gejtaltete fich jet das Verhältnis ber 

Eidgenoffen zu Katier Marimilian und zum Bapfte. Der Katjer 

ließ ihnen durch eine Botjchaft andeuten, daß er ihrer „als 

eines tapfern, trefflichen Gliedes des heiligen Reich, der Chriften- 

beit und beutfcher Nation” zur Beilegung des Streites zwilchen 

Branfreih und dem römiſchen Stuhl binnen Turzer Friſt bes 

bürfe 2). Als dann ein päpftlicher Legat, Ennius Philonarbus, 

Biſchof von Veroli, in der Schweiz erſchien und bie unter. 
drüdte Lage der Kirche jchilderte, als auch der Karbinal von 

Sitten die Eidgenoffen unter dem Hinweis auf den beftehenven 

Vertrag brieflich zur Hilfeleiftung mahnte, und ber Freiherr 
Uri von Sar im Namen des Papftes eröffnete, es ſeien 

20000 Gulden vorhanden, die man ihnen als Beitrag an 

freilich wenig Auffhluß. Marino Sanuto üderliefert im XIV. Bande 

feiner Diarii (Bundesarchiv) die Namen ber fchweizerifchen Gefandten in 
fehr verftümmelter Form (f. Broſch, Papft Julius IL, S. 858, Anm. 13) 

und einen italtenifchen Auszug aus ber lateinifhen Rede ihres Sprecher®. 

Diefer fagte am Schluffe: „loro mestier e di far fati con le arme e 
non far oration.“ Anshelm Graf („Anselmo arciprete e zentilkomo“) 

war ber in jener Zeit oft genannte, für päpftliche Gefchäfte bevollmächtigte 

„Kilchherr“ zu Altborf. Siehe Abſchiede III,u, 578. 580. 585. 586. 

Cerösole, p. 22, bezeichnet ihn irrtümlich als Abt von Einfibeln. 

1) Abfchiebe III,ı, 600. 602f. Ans helm III, 300. 302. 

2) Inftruftion vom 13. April 1512. Abſchiede III, n, 612—615. 

Anshelm III, 291—296 (mit dem Datum bes 14. April). In ber 

faiferlihen Kanzlei werben bie Eidgenofjen immer noch als lieder bes 
bentfchen Reichs betrachtet. 
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ihre Koften geben wolle: da bielt die Tagſatzung mit einer 

Entfcheivung nicht länger zurüd und befchloß am.19. und am 
30. April in Zürich den Heereszug nach der Lombardei. Jeder 

Ort follte fich nach Ehre und Vermögen rüften und feine Mann⸗ 

ſchaft auf den 6. Mai nad) Eur ſchicken, das zum Sammelplak 
beftimmt war. Cigenmächtige Auszüge wurden verboten: in 

ber georbneten und umfichtigen Vorbereitung bes Feldzuges er» 

bliete man die Gewähr für einen glüdlichen Erfolg ?). 

Viele taufende, teil$ von den Obrigfeiten Ausgehobene, teil 
Freiwillige, ftrömten nun anfangs Mai nach Graubünden und 
zogen, Geſchütz und allen Kriegsbebarf mit fich fchleppend, über 

das Münftertdal nach Welfch-Tirol und Verona ?). Der Kaifer, 

obwohl Außerlih noch Frankreichs DVerbündeter, nahm feinen 

Anitand, den Schweizern freien Durchzug durch jeine Gebiete 
zu gewähren und fie mit Lebensmitteln zu verfehen ?); er ließ 

fih auf ihr Begehren fogar herbei, bie Landsknechte, die doch 

wejentlich zum Siege bei Ravenna beigetragen hatten, aus dem 

franzöfifchen Heere in Italien zurüdzurufen; außerdem wollte 

er dahin wirken, daß ber rechtmäßige Fürft von Mailand ihnen 

nach feiner Einjegung in drei Terminen 300000 ‘Dufaten und 

eine jährlihe Penfion von 4A0O—50000 Dukaten ausbezahle *). 

In Verona vereinigten fich alle fchweizeriichen Kontingente 

in einer Stärke von 18000 Mann). Sie ftellten fich unter 

bie Leitung des Freiherrn Ulrich von Hohenſax und des Zürchers 

1) Abfchiebe III, u, 611. Anshelm II, 312. al. Giſi, ©. 46f. 

2) Über die Schwierigfeiten des Marfches und über bie Marfchroute 
vgl. den von Rodt veröffentlichten Auszug aus Burkharts von Erlad, 

des Berner Hauptmanns, Berichten und Rechnungen, ben Pavier Zug 

von 1512 betreffend, im Schweizer. Geſchichtforſcher I (Bern 1812), 

S. 211f. 
3) S. bie Briefregeften in den Abfchieden III, n, 617. Marimilians 

Nechtfertigung gegenüber Ludwig XII. bei Le Glay, Negociations 

diplomatiques I, 505. gl. Ulmann II, 447. 

4) Abſchiede III, n, 619. 623. 
5) Anshelm III, 314. Schreiben der Soloturner Hauptleute aus 

Berona, vom 28. Mai 1512. Die von Anshelm abweichenden Zahlen 

fiehe bei Gifi, ©. 234, Anm. 35. 
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Jakob Stapfer. Hier traf auch der Karbinal Schinner, „der 
heilige Vater von Wallis“ !), ein, der nun als biplomatifcher 

Führer an ihre Spike trat und ihmen „als ritterlichen und 

treuen DVerfechtern und Hütern ber heiligen Kirche und des 
Papſtes“ jene in Venedig verjprochenen Geſchenke, den Fürften- 

but und das Schwert, gleihjam als Symbole der Unabhängig. 

feit der Eidgenofjen von jeder weltlichen Gewalt, überreichte 2). 

Es fteht außer Zweifel, daß jeßt neben den politifchen Motiven, 

die zunächt den Aufbruch der Schweizer bejtimmt hatten, und 

neben der Ausficht auf guten Solo, welche die Friegerifchen 

Bewohner des geldarmen Landes immer wieder veranlafte, ven 
Pflug und die Senfe mit dem Spieß und der Hellebarbe zu 

vertaufchen 3), auch ſtarke religiöfe Antriebe hervortraten und 

die Maſſen beberrichten. Wie Zwingli, der Feldprediger der 
Glarner, an feinen Freund Vadian in Wien ſchrieb: „Sie 
jehen den traurigen Zuftand der Kirche Gottes, ter Mutter 

der Chriftenheit, und halten es für ſchlimm und gefährlich, 
wenn jeder Tyrann ungeftraft nach feiner Naubgier die ge- 

meinfame Deutter der Chriftgläubigen anfallen dürfte *).“ 

Nun begann ein merkwürdiger Siegeszug der fchweizerifchen 

und liguiſtiſchen Heere. Am 1. Juni verbanden fich die Schweizer 

1) So nennt ihn einmal fpottend Jörg auf der Flüe. Abſchiede III, 11, 620. 

2) Anshelm III, 318. Hut und Schwert find abgebildet in dem 

von ©. v. Wyß verfaßten Neujahrsblatt ber Stabtbibliothef in Zürich 

anf das Jahr 1859 („Die Geſchenke Papſts Julius II. an die Eidgenofjen“), 

das Schwert auch in bem Prachtwerle: „Zürich und das fchweizerifche 
Landesmufeum“ (1890), Tafel XXI. Bol. Dändliker, Gefchichte ber 
Schweiz II, 313. 

3) Balci Descriptio Helvetiae, herausgegeben von A. Bernoulli 

in den Quellen zur Schweizer Geſchichte VI, 83. Das Urteil dieſes 

Mailänders über die fchweizerifche Reisläuferei ift zwifchen 1500 und 1504 
niedergefchrieben. 

4) Zwinglii, Opera, ed. Schuler et Schultbess IV (Turici 1841), 

p.169. Die höchſt lebendige und anfchauliche Schilderung bes Papier Zuges 

(a. a. ©., p. 167—172) ift von Zmwingli am 4. Oftober 1512 verfaßt. 
Bol. Oech sti, Quellenbuch, S. 255—259. ©. Heer, Ulrich Zwingli 
als Pfarrer von Glarus (Züri 1884), S. 22—24. 
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in Bıllafranca mit den VBenezianern, die mit Artillerie und 
Kriegsgerät trefflich ausgerüftet waren. Ohne die päpitlichen 
und die fpanifchen Truppen von der Romagna ber abzuwarten, 

überfchritten fie den Dlincto und den Oglio, veranlaßten Ere- 

mona zur Übergabe und ftanden fon am 14. Juni vor Pavia, 
wohin ſich der Oberbefehlshaber des franzöfiichen Heeres, La 

Palice, zurücgezogen Hatte. Nach kurzer Belagerung fiel auch 

biefe Stabt in ihre Hand. Das ganze Herzogtum geriet in 

Aufregung. Allentbalben erhob fich die Bevölkerung gegen bie 

Tranzojen, deren Verwaltung verbaßt geworden war. Die 

Häupter der franzöjiichen Partei, Trivulzio voran, mußten aus 

Mailand fliefen. Unmittelbar nad der Einnahme Pavias trug 

die Hauptftadt dem Kardinal Schinner die Übergabe an. Sie 
wurde von 1000 Eidgenoſſen bejegt: am 20. Juni 309g Otta⸗ 

viano Sforza, Biſchof von Lodi, im Auftrage des Papftes als 

Gubernator in Mailand ein’). 
Binnen wenigen Wochen gewann Oberitalien eine neue 

Geſtalt. Die Romagna fehrte unter die Herrichaft des Papites 

zurüd. Genua machte fich frei, wählte einen Dogen und fand 

bei den Liguiſten die Anerlennung als unabhängige Republik. 

Aleffandria und Novara mußten der Liga ſchwören. ‘Die Fran 

zofen, die unter fich felbft uneinig waren und an jedem Triege- 

riſchen Erfolg verzweifelten, gaben das ganze Land den Siegern 

preis und ftanden Ende Juni wieder jenfeit ver Alpen. Nur 
in einigen Sclöffern vermochten fich ihre Garnijonen noch zu 

balten. 

Der Bapft empfand Hohe Freude bei dieſen überrajchenden 

Erfolgen. Sein perjönliches Ziel — wenn er je in vollem 

Ernfte darnach gejtrebt Hat — ſchien erreicht zu fein. Er fühlte 

fih als Befreier Italiens und zollte feinen Helfern, den Eid» 
genofjen, rückhaltloſe Anerkennung. Am 5. Juli verlieh er 
ihnen den Ehrentitel: „Beichüger ber Freiheit der Kirche“ 2). 

1) Anshelm II, 319 ff. Edlibach, S. 248. Marino Sanuto, 
Diarii XIV, 207 ff. (Bundesarchiv), mit ausführlichen Nachrichten über 
ben ganzen Feldzug. Vgl. Guicciardini I (Venezia 1738), p. 726 ff. 

2) „Defensores ecclesiasticae libertatis“. Siehe die Bulle Etei 



Fünftes Kapitel. Einmiſchung in bie italienifhen Kriege. 415 

Er ließ ihren zwei große Banner überreichen und bejchentte 

jeden Ort, der durch ein Kontingent auf bem Yeldzuge ver» 

treten war, mit einer koſtbaren Sahne !.. Dazu bewilligte er 

kirchliche Gnaden, und Schinner verichaffte ihnen durch die 

DBrandichagungen, die den eroberten Städten auferlegt wurden, 

reihen Solp. Ä 

Aber mit nichten betrachteten fich die Eidgenofjen diesmal 
als bloße Neisläufer, die nah Empfang des Lohnes ohne wei- 

teres wieder den Heimweg antreten und fremden Mächten den 

vollen territorialen Gewinn ihrer Eriegerifchen Erhebung über- 

laſſen ſollten. Als fie bemerkten, daß der Papſt einzelne Land⸗ 

haften vom Verbande des mailändiichen Herzogtums losriß, 

daß die Venezianer Anſprüche auf verſchiedene Gebietäteile er- 

hoben, und ber Kaifer, der doch bei der ganzen Unternehmung 

nur eine paffive Haltung eingenommen hatte, die Oberlehns- 

berrlichleit des veutichen Reichs über Mailand geltend machen 

wollte: da traten auch fie als jouveräne Macht mit bejtimmten 

Vorderungen hervor. Nach förmlichem Beichluß der Tagſatzung 

verlangten fie vor allem, daß die eroberten Stäbte und Schlöffer 

auch ihnen, gleichwie dem Papfte und den Venezianern huldigen 

follten, damit man nicht zwijchen zwei Stühle zu fißen fümel ?) 

Borläufig erreichten fie wenigftens, daß Schinner ihnen am 

Romani pontifices in ben Abſchieden IIL,ır, 632f. Anshelm III, 327 ff. 
giebt die Bulle und das begleitende Breve in deutſcher Übertragung. Bol. 

Oechsli, Quellenbuch, S. 259. 

1) Manche dieſer Fahnen haben ſich ganz oder in Bruchſtücken noch 

erhalten. Siehe Bridel, Drapeaux donnés par les papes aux Suisses 
(Le Conservateur suisse III [1813], p. 344—853). (Dierauer), Das 
Toggenburg unter äbtifcher Herrfhaft (St. Saller Neujahrsblatt für 1875, 

mit einer Abbildung ber ben Toggenburgern gefchenkten Fahne). Fricker, 
Ein Panuer von Papſt Julius II. in Baden (Anzeiger für fchweizer. 

Gefhichte 1874, ©. 45). Über gleichzeitig erbeutete Fahnen vgl. ben 
Brief des Freiburger Hauptmanns Peter Fall an feine Hausfrau vom 
25. Suli 1512 (Anzeiger 1880, ©. 835). 

2) Abſchiede III,n, 624 (16. Juni 1512). Über die Teilungsprojelte 
ber Mächte vgl. den eigentümlichen Bericht bei Le Glay, Negociations 
diplomatiques I, 511. 
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24. Juli in Aleſſandria eine Urkunde ausftellte, nach welcher 

er bie Berpflichtung übernahm, beim fünftigen Zürften des 

Landes die Bezahlung ihrer Anſprüche zu erlangen !), Dann 

308 die Mehrzahl der Truppen heim; nur 6000 Mann blieben 

als Beſatzung zurüd. 
Der endgültigen Entſcheidung über das Schickſal Mailands 

war mit dem Traftat vom 24. Juli noch nicht vorgegriffen. 

Für die Eidgenofjen bedeutete e8 aber einen großen Gewinn, 

daß fie inzwifchen bereits ihre Hand auf nörbliche Teile des 
Herzogtums gelegt Hatten. 

Es bleibt immer bemerkenswert, mit welcher Umficht und 

Beharrlichkeit vor allen andern Eidgenoffen die Urkantone ifr 

Augenmerk fortwährend auf die für die Sicherung des Verkehrs 

wichtigften Punkte am Südfuße der Alpen richteten. Während 

ihre Kontingente im großen eidgenöſſiſchen Heere gegen Pavia 

vorrüdten, führten fie mit einer neuen Schar eine Expedition 

über ten Gotthard aus und zwangen bie Franzofen, ihnen 

Domo d'Oſſola mit dem Eſchenthal zu übergeben, das 

ihon Hundert Sabre früher. vorübergehend in eibgenöfftichen 

Defis gelommen war. Hierauf wurden auch bie Landſchaften 

Mendrifio, Balerna, Locarno und Lugano zubanden 

gemeiner Eidgenofjenichaft beſetzt ?). 
Gleichzeitig machten aber auch die Bündner eine höchſt wich 

tige Erwerbung. Wie die Berner ihre Macht nach dem Genfer- 

See hin zu erweitern ftrebten, wie die Waldſtätte ihre Inter» 

eſſen jenfeit des Gotthard, im Teſſingebiete, wahrnahmen, 

fo war ven rätifchen Bünden die Ausbreitung ihrer Territoriale 

gewalt im Addathal und jenfeit des Splügen vorgezeichnet. 

Schon im „Wormfer Zug“ (1486 und 1487) °) hatten fie 
von den Herrichaften Chiavenna und Bormio Beſitz ergriffen, 

jevoh unter Qermittelung der Eidgenoſſen die Eroberungen 

gegen das Zugeſtändnis von Zollfreiheiten und einer Krieg 

1) Abſchiede III,u, 631. Anshelm III, 332—334. 
2) Abſchiede III. n, 625f. 635. 637. 640ff. Anshelm III, 322. 

Die Eroberung fand Ende Juni und Anfangs Zuli flatt. 
3) Siehe oben, ©. 331, und die dort angeführte Titteratur. 
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ftener von 12000 Dulaten wieber preisgegeben ?). Nur das 
Puſchlav am Südfuße des Berninapafjes, das uriprünglich unter 

ber Lehnsherrlichkeit der Eurer Kirche geftanden, war in ber 

Folge dem Hochitift dauernd überlaffen worden. Aber zum 
eritenmal Batte man bei biefen Vorgängen die Kraft der in 
jener Zeit zu geichloffener Einheit fih zufammenfügenden räti- 

ſchen Bünde bemerkt. Nach allgemeinem Aufgebot waren fie 

vorgegangen, und gemeinfam batten fie den Frieden mit Mais 

land geichloffen. Im Jahre 1512 lagen nun bie Verhältnifie 

fo günftig, daß fich die Bündner zu einer neuen Unternehmung 

ermuntert fühlten. Kaum war das eivgendifiiche Heer, anfangs 
Mai, von Eur aus über die Berge nach Tirol gezogen, als 
fie einen Abjagebrief an die Sranzofen erließen und dann, wohl 

auf verichiedenen Wegen, tn bie italientihen Landichaften ein- 

rüdten. So viel ſich aus den unzulänglichen Berichten er- 
Iennen läßt, eroberten fie zuerft Bormio und das eigentliche 
Beltlin, brachten dann bie drei Pieven Dongo, Gravedona und 
Domafo am rechten Ufer des obern Comer-Sees in ihre Ges 
walt und wandten ſich von dort aus norbwärts, um auch 

Cleven zu unterwerfen. Die Franzoſen, die bei ber Benöl- 
ferung feine Sympathieen erworben hatten, mußten überall bas 

offene Land räumen und vermochten fich auch in ben feiten 

Raftellen auf die Dauer nicht zu halten. Ende Juni und an= 

fangs Juli Huldigten Bormio, Veltlin und Chiavenna 

ben Bünbnern. Dieſe fchonten die bergebradhten autonomen 

Rechtsordnungen der neuen Untertbanen, richteten aber ohne 

Zögern in jeder Thalichaft eine die Landeshoheit repräfen- 
tierende und fichernde Verwaltung ein ?). 

1) Friebensvertrag von Berbenno, 17. März 1487. Anzeiger für 

ſchweizer. Geſchichte 1872, ©. 250. Die Zollbefreiung für die Bünbner 

fiimmt mit dem 12. Artitel des eidgenöſſiſch⸗mailändiſchen Kapitulats vom 
29. September 1479 überein. 

2) Sehr kurz berührt Ansheim III, 323 bie bündneriſche Erobe- 
rung. Beſſer unterrichtet zeigt ſich Campel, Historia Raetica II 
Quellen zur Schweizer Geſchichte IX), S. 37 ff. Bol. Moor, Geld. 
von Eurrätien II,1, Alff., der italienifche Berichte und Überlieferungen 
anführt. 

Dierauer, Geld. d. ſchweiz. Eidgenofſſenſch. IT. 27 
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Die Eidgenofien waren damals gleichiam im Zuge einer 
Eroberungspolitit. Während fie auf neue Gebiete im Süden 
und Südoſten griffen, bemächtigten fich bie weftlichen Städte 

in aller Stille der Grafihaft Neuenburg. Diejes Land mit 

feinen Grafen Hatte durch das ganze fünfzehnte Jahrhundert 

auf Grund von oft erneuerten Burgrechten enge Beziehungen 

zu Bern und Soloturn, jpäter auch zu Freiburg und Luzern 

unterhalten, und im Jahre 1504, als es mit der Hand ber 

Erbtochter Johanna von Hochberg an den franzöfifchen Prinzen 

Ludwig von Orleans-Longuevilfe überging, wurden biefe ſtaats⸗ 
rechtlichen Verhältniffe ohne weiteres beftätigt. Aber im Yult 
1512 nahmen die vier Städte die Grafſchaft plötzlich „mit 

freundlicher Aufforderung” in Beſitz, um ihrer auf alle Fälle 

für die Dauer des Krieges gegen Frankreich ficher zu fein. 

Sie gaben ihr einen Landvogt oder Gouverneur und wielen 

ihr — bis 17 Jahre fpäter durch franzöfiihe Fürſprache die 

Heritellung als zugewandter Ort erfolgte — die Stellung eines 

Unterthanenlandes an '). 
Inzwiichen wurde die mailändiiche Frage ihrer Löſung näher 

gebracht. Ein auf den 12. Auguft nah Mantua berufener 

Kongreß faßte den Beſchluß, es fei Lodovico Moros Sohn, 

Maſſimiliano Sforza, der am kaiſerlichen und nieverländifchen 
Hofe erzogen worden war, in fein väterliche8 Erbe einzufeßen. 

Dei den verſchiedenartigſten dynaſtiſchen, kirchlichen und poli« 

tiihen Intereffen, bie fih an das Herzogtum Tnüpften, war 

biefe Beitimmung wohl am beften geeignet, alle Parteien zu 

befriedigen. Der Kaijer konnte nicht umhin, den jungen Fürften, 

ber ein Better feiner zweiten Gemahlin Blanca Maria Sforza 
war, zu unterjtügen. ‘Der Bapft mußte wünjchen, daß Mai⸗ 

land nicht in die Hand eines fremden Herrichers falle. Venedig 
brauchte fih vor dem ſchwachen Fürften nicht zu fürchten, und 

die Schweizer vor allem erfannten e8 als ihren Tommerziellen 

1) Anshelm II, 323. Abſchiede IIIL,ı, 626. 630. 633. Schweiz. 
Geſchichtforſcher VII, 211. Schon 1514 wurben bie übrigen eibgendi- 
fiiden Orte, mit Ausfchluß von Appenzell, in die Dlitregierung aufge 

nommen. Bol. Oechsli, Orte und Zugewandte, S. 100f. 
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und Triegeriihen Vorteil, für eine Anordnung einzutreten, 

welche die Gefahr der Übertragung Mailands an eine größere 
Macht befeitigte. 

Eine Weile zögerte der Kaifer noch mit dem Vollzuge dieſer 
Berabredung; denn er hegte nebenbei den auch von König 

Verbinand von Spanien unterftügten Gedanken, das Herzogtum 

für feinen Enkel Karl zu gewinnen. In biefem Sinne bewarb 

er ſich um die Unterjtügung der Schweizer; denn von ihnen 
ihien damals, nach dem Ausdrude eines venezianiihen Ge⸗ 
IWichtfchreibers, jeder Sieg abzubangen ?). 

Die Tagſatzung, die im September jenes Jahres zu Baden 

im Argau und in Luzern beinahe permanent verfammelt war 2), 
gewährte ein merkwürdiges Bild. Jener Leine Badeort glich 

ber Reſidenz eines mächtigen Fürften. Der Bapft, ver Kaiſer, 
ber fpanifche König, Venedig und Mailand, Savoyen und 
Lothringen, insgeheim auch der König von Frankreich waren 

burch ihre Gejanbten vertreten, und alle buhlten um die Gunft 
der Schweizer ?), pie nach der faft mühelojen Verbrängung der 

Franzoſen aus Italien in der That einen enticheivenden Ein» 

fluß unter den romaniſch⸗germaniſchen Völkern erhalten hatten. 

Es ift nun bewundernswert, mit welcher Entjchievenheit und 

Tolgerichtigkeit fie mitten in dem verwirrenden diplomatiſchen 

Getriebe ihren Standpunkt feithielten und alle Zumutungen und 

Anerbietungen von fich wiefen, mit denen beſonders Kaiſer 
Marimiltan und König Ferdinand von Spanten fie von ihrent 
Ziele abzulenken juchten. Zu einem Angriff auf Burgund, den 

man ihnen nabe legte, fonnten fie fich nicht entjchließen *). Sie 

1) Sifi, ©. 73. 
2) Abfchtebe II, u, 646—655. Bom 11. Auguft bis Ende Dezember 

1512 verzeichnen die Abſchiede 16 Tagſatzungen. Bgl. Anshelm II, 
336, ber über alle Verhandlungen jener Tage ſehr ausführlich berichtet. 

3) Solde Scenen find in Pamphilus Gengenbahs „Alter 

Eidgenoß“ (um 1514) dramatiſch dargeſtellt. Bächtold, Gefchichte ber 
bentfchen Litteratur in ber Schweiz, ©. 275. 

4) Abfchiebe IHL,ı, 647. Anshelm III, 346. Hiervon abweichend, 
aber wohl nur um feine Gelbforderungen zu motivieren, ſchrieb Mari⸗ 
milien am 13. Sept. 1512 an feine Tochter Margareta: „que les Suy- 

27% 
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ließen fich auch weder für bie heilige Liga noch für ein Bünd⸗ 

nis mit den DBenezianern gewinnen, bie fi mit allem Ernit 

unter dem Hinweis auf bie übereinjtimmenden republikaniſchen 

Snterefien um ihre Freundſchaft bewarben und ihnen eine ge- 

meinjchaftliche Beberrichung Mailands vorjchlugen 9). Sie ver 

Yangten, im Cinverftänpnis mit dem Papfte, immer nur das 
eine: die Erhebung Maſſimiliano Sforzas, jo daß der Kaiſer 

zu diefer Forderung fchließlich feine Zuftimmung geben und fein 

zweites Projekt fallen laſſen mußte. 

Raum war die bunaftifche Frage erlebigt, To ſäumten bie 
Eidgenofjen nicht, ihre mailändifchen Intereffen in aller Form 

zu fichern. Am 29. September und am 3. Oktober fchloffen 

fie durch die VBermittelung der Taiferlichen und der mailändiſchen 

Räte einen Bertrag und eine ewige Vereinigung mit 

Maſſimiliano. Demnach erbielten fie für die Eroberung 
bes Herzogtums zum voraus eine Summe von 150000 Du⸗ 
Taten, bie ihnen in jährlichen Beträgen von 25 000 Dukaten zu 
bezahlen war. ‘Der Herzog verpflichtete fich außerdem, ihnen eine 

Sahrespenfion von 40000 Dukaten auszurichten. Er beftätigte 

die Beftimmung bes alten Kapitulats, die ihnen Zollfreiheit 
bis an den Graben von Mailand zugeitand. Die Eidgenoſſen 

dagegen übernahmen es, den Herzog und fein Land zu fchirmen 

und ihm auf fein Begehren nad Notdurft beizuftehen gegen 
feiten Sol. Wenn fie aber jelbft in fchweren Krieg ver- 
widelt würven, fo follte der Herzog auf eigene Koften ihnen 
mit 500 Pferden Hilfe Ieiften. Über alle diefe Punkte Hin 
aber wurbe feftgejegt, daß bie Herrichaften Lugano, Locarno 

ches sont en volonte et deliber& de marcher en France.“ Giſi, 
©. 243, Anm. 27. 

1) Abſchiede III, n, 639. Den Entwurf eines Bertrages mit Benebig 

fie S. 664—666. Bol. Anshelm III, 349 ff. Der venezianijcdhe 
Bote Joh. Peter Stella machte geltend, „chome queste do republiche 
erano in amor e bisognava una con laltra si conservasse, perch& rui- 

nata una, laltra non poria star in piedi.“ Marino Sanuto, Diarii 
XV, 307 (Bundesarchiv). 
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und Domo d'Oſſola für immer im Beſitze der Eidgenoſſen 
bleiben ſollten ?). 

Sp konnten die Schweizer damals ihre Bedingungen nach 
Belieben ftellen, und man unterzog fich allen ihren Begehren, 
nur um ihrer Eriegerifchen Unterftägung ficher zu fein. Eben 

in jenen Tagen jchloß auch Herzog Karl von Savoyen, 

deſſen Lage zwilchen Frankreich und Italien immer jchwieriger 

wurde, ein 25 jähriges8 Bündnis mit 8 Orten. Auch er 
verpflichtete fich, die ſchweizeriſche Hilfsmannichaft, deren er ber 

durfte, zu befolden, feinen Verbündeten im Falle eines Krieges 

600 Weiter zuzufenden und jedem Orte eine jährliche Penfion 

bon 200 Gulden anzuweiſen ?). 
Noch Handelte es ſich um die fürmliche Einſetzung Maſſi⸗ 

milianos in fein Herzogtum. Die Eidgenoffen, die durch den 

matländiichen Statthalter Ottaviano Sforza, Biſchof von Lodi, 
zu dieſer Teierlichleit eingeladen wurden, orbneten eine Gelandt- 

Ihaft ab °), die am 10. Dezember in Begleitung des Feldherrn 

Ulrih von Hohenſax nah Mailand kam. Dort erjchien auch 
der Vertreter des Kaiſers, Matthäus Lang, Biſchof von Gurt, 

einer der gewandteſten Diplomaten jener Zeit, und erhob den 
Anſpruch, daß es ihm allein zuftehe, den jungen Fürften in fein 

Erbe einzuführen. Ein ähnliches Begehren ftellte der Vizelönig 

von Neapel, Raimund von Carbona, im Namen bes Königs 

Ferdinand von Spanien. Aber mit vollem Selbitbewußtjein 
traten die Schweizer ihren Forderungen entgegen. Es fcheint, 

daß fie mit ver Vernichtung der in Baden aufgeftellten Bundes⸗ 
alte und mit der Heimberufung der in Mailand ſtehenden eid⸗ 
genöffifchen Truppen drohten. Sie waren ja bo, wie ein 

gleichzeitiger venezianifcher Hiftorifer es ausſpricht, Die Löwen 

1) Abfchiebe II, n, 653. 1352—1357. 
2) Das Bündnis trägt das Datum vom 27. Auguft 1512, ift aber 

erft nach dem 20. September perfelt geworben. Uri, Schwiz, Unterwalben 
und Glarus konnten nicht zum Beitritt bewogen werben. Abjchiede ILL, ır, 

641. 651. 1348—1351. Ansbelm II, 375. 

3) Abfchiebe II, n, 662. Die Einladung des Biſchofs von Lodi ſiehe 

bei Anshelm III, 358. 
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unter den Wölfen 1). Gegenüber ihrer Standhaftigfeit gaben 

ber kaiſerliche Bevollmächtigte und ber ſpaniſche Vertreter nach ?). 

Am 29. Dezember hielt der neue Herzog, der von Innsbrud 

nach der Lombardei gelommen war, feinen Einzug in Mailand. 

Zahlreiche geiftliche und weltliche Herren geleiteten ihn. Unter 

dem Teffiner Thor empfingen ihn Ulrich von Hohenſax, Bür⸗ 
germeifter Schmid von Zürih, Landammann Püntiner von 
Uri und Landammann Schwarzmurer von Zug. Letzterer, ein 
ftattlicher,, Tprachenfundiger Mann, begrüßte ihn mit einer lar 

teintfchen Anrede im Namen der eidgenöffiihen Botſchaft „gar 

köſtlich und gut“, veichte ihm auf filberner Schale die Schlüffel 

der Stabt und übergab ihm damit die höchſte Gewalt über das 

Herzogtum. Maſſimiliano dankte den Eivgenofjen für die 

Wiebereinjegung in fein väterliches Erbe und empfahl fich ihrem 

treuen Schuge ?). An einem ber folgenden Tage, anfangs 

1) „Helvetii ceteros perterrentes quales leones inter lupos domi- 

nantes.“ @itat aus H. Borgii Hist. de bello italico, bei Broſch, 

Papſt Julius IL, ©. 362. 

2) Fuchs II, 500, nah May, Histoire militaire de la Suisse IV, 

374ff., der freilich die Duelle nit nennt. Beftätigend beißt e8 im Be⸗ 

richte des englifchen Agenten Richard Jerningham an Heinrich VILL vom 
13. Sanuar 1513: „All theys enbassyturs, savynge the Swychys, wold 
have hade the keys of thys towne off Myllan to have ben delyvered 

to the Duke in the name of the Poope, the Emperour, the Kynge of 

Arragon and the Swychys; but in no wysse the Swychys wolde nott 

consent therto, where for they war in debatte up thys poynt thre or 

fouyre dayes and att the last alle theys enbassyturs most suffyr the 
Swychys to have tlıe honour and the delyverynge of the keys to the 
Duke.“ British Museum. Cottonian Library. Vitellius B. II, fol. 20. 

(Nah einer Kopie, die Herr Dr. Guſtav Schirmer gütigft beforgt bat.) 

Bl. Sifi, S. 247, wo Name und Datum zu forrigieren find. Nach 
ber Relation bes venezianischen Sekretärs Caroldo vom 1. Januar 1513 
Hätte fih ber Streit urfpränglih um die Frage der Inveflitur mit dem 
Herzogsmantel gebanbelt, worauf „il ducha per non far mal contento 
alcuno desse volerse vestir lui medemo“. Sanuto, Diarii XV, 452 

3) Daniel Babenberg an Soloturn, bei Glutz-⸗Blozheim, S. 53. 

Jakob v. Wattenwil an Bern und Mailänder Abfchieb bei Anshelm 
III, 360. 362. Abſchiede II, n, 674. Der venezianifche Geſandte Caroldo 
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Sanuar 1513, leiftsten dann die Abgeordneten ber Kantone 
und der Herzog den Schwur auf das neue SKapitulat *). 

So war eine wichtige Staatsaktion völlig im Sinne der 

Schweizer durchgeführt. Sie hatten nur das eine zu bedauern, 

daß die Schlöffer von Lugano und Locarno noch immer von 

den Franzoſen bejegt waren ?). Unterhandlungen mit Iran 

reich führten aber dazu, daß fie ihnen Ende Sanuar 1513 über- 

geben wurden 3). Sie beberrichten jet mittelbar und unmittel- 

dar alle Alpenpäffe vom großen St. Bernhard bis zum Stilfier 

oh, denn auch die Bündner gaben ihre Eroberungen nicht 
mebr preis. Unſer getreuer Führer, der Berner Chronift, 

meint, die Achtung einer frommen Eidgenoffenichaft an Ehre 

und Namen fei damals in alle Höhe und ihr Glück fo hoch 
getommen, baß feine auswärtige Gewalt e8 zu brechen ober 
umzujtoßen vermochte +). 

Ludwig XII. verfuchte aber troß all diefer Vorgänge Mais 

land um jeden Preis wieder zu gewinnen; denn immter hatte 
er die Erwerbung ded Herzogtums als den Ruhm feiner Ne 

gierung betrachtet und feinen perfönlichen Ehrgeiz an deſſen Be⸗ 

bauptung gelegt. Verſchiedene Ereignilfe traten ein, die feine 

Abfichten zu fördern fchienen. Die Venezianer waren erbittert, 

da fie fi in ihren Hoffnungen auf Gebietserweiterung, ber 
ſonders auf die Beſetzung Cremonas, getäujcht ſahen; fie trennten 

legt der Schlüffelübergabe wenig Bedeutung bei: „gionti alla porta 
ticinense li Sguizari fecero certa ceremonia de dargli le chiave.“ 

Schreiben vom 1. Ianuar 1513, hei Sanuto a. a. O., ©. 453. 
1) Der venezianifhe Sekretär Guidoto meldet am 9. Januar aus 

Mailand: „Li oratori 24 di sguizari erano partiti i qual è stä& 
vestiti et apresentati dal ducha et hanno jurato insieme la obser- 
vatione de li capitoli conclusi per avanti tra Jhoro. Sanuto XV, 

273. Bol. Broſch, Papft Julius I, ©. 260. 360. 
2) Abſchiede III, n, 669-671. Bol. für Lugano ben eben ange» 

führten Brief Babenbergs vom 31. Dezember: „Sie thunt großen ſchaden 
barus, wann fie went, und mag inen nieman nüt thun.“ Abfchiebe IIL,ı, 682. 

3) Abfchiebe III,ı, 682. 
4) Anshelm III, 374. 
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fih von der Liga und näherten ſich Frankreich: am 23. März 
1513 fchloß die Republit ein Schug- und Trutzbündnis mit 
König Ludwig, wobet fie fich verpflichtete, den Franzoſen mit 
aller Macht für die Wiedereroberung des Herzogtums Mais 

land beizuftehen. Und während dieſe Wenbung ſich vollzog, 
ftarb — am 21. Februar — der Triegeriihe PBapft, der bie 
eigentliche Seele der mächtigen Verbindung geweſen war und 

bis zum legten Augenblide feines Lebens unverföhnlichen Haß 

gegen Ludwig gehegt hatte. Wohl darf man Julius II. als 

eine gewaltige Berjönlichkeit bezeichnen. Vertraut mit allen 

Mitteln einer vaffinterten Staatskunſt und begabt mit über 
legener Geiftesfraft Bat er es veritanden, in ben verwirrenden 

Gegenfäten der politifchen Intereffen die Großmächte Europas 
feinen bierarchiichen und nationalen Zwecken dienftbar zu machen. 

Seine leidenſchaftlich weltliche Richtung mag freilich das all 

gemeine Anſehen der römiſchen Kurie nicht gefördert haben; 

aber in Stalien ift durch ihm die päpftliche Herrichaft mächtiger 

geworben. Zu feinem Nachfolger wurde am 11. März der 

Kardinal Giovanni de’ Medici berufen. Der Neugewählte, als 
Papft Leo X., fchloß ſich zwar der antifranzöfiichen Politik 

feines Vorgängers an. Aber er hatte einen andern Charalter. 
Diejer Schwelger im Bereiche der Renaifjance-Rultur war als 

Staatsmann ſchwankend und unzuverläffig, jo daß ihn Ludwig 

weit weniger zu fürchten hatte, als jeinen Vorgänger. 

Nun trat freilich der Papit einem neuen Bunde bei, beit 

Kaiſer Darimilian, Heinrich VIII. von England und Ferdinand 
von Spanien am 5. April 1513 mit einander jchloffen !). 

Allein e8 war Feiner diefer Mächte ernftlih um einen Krieg 
zu thun. 

So blieben eigentlih nur die Schweizer als entjchlofjene 

Beſchirmer Mailands übrig. Mit ihnen Hatte fich Ludwig XI. 

auseinanderzufegen. Eine Zeit lang hielt er fie noch mit 
Trievensunterhandlungen hin. Im Februar 1513 erjchien eine 

1) Huber, Geſchichte Ofterreich8 III, 399. Broſch, Geſchichte des 
Kicchenftantes I (1880), S. 37. 
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franzöfiiche Gefandtichaft, deren Haupt fein geringerer als ver 
Feldherr Louis de la Tremoille war, vor der Tagſatzung in 
Luzern und beteuerte, daß der König von ben veblichiten Ab⸗ 

fihten erfüllt ſei ). Auch ZTrivulzio reiſte damals, fchwerlich 

nur in perjönlichem Intereſſe, durch die Schweiz ?). Die Mebr- 

beit der Orte war einer Annäherung an Frankreich nicht abe 
geneigt. Aber fie forderten, daß ber König feinen Aniprüchen 

auf Mailand rückhaltlos entfage, alle Plätze, die fih noch in 

feiner Hand befanden, ben Eidgenofjen übergebe, ohne Be 
willigung der Obrigleiten feine Zruppen werbe und endlich bie 
Anſprecher durch die Ausrichtung der rüdftändigen Solbbeträge 

zufrieden ſtelle. Die Vorichläge der franzöfiichen Geſandten 
lieben Binter diefen Bedingungen weit zurüd; doch übernahm 

e8 La Tremoille zum Scheine, die fchweizerifchen Begehren dem 

König zu überbringen ?). 

Aber fchon war Ludwig XII. zum Kampfe gegen Mailand 

gerüftet. La Tremoille ftellte fich unmittelbar nach feiner Rück⸗ 
kehr an die Spitze der bereitſtehenden Invaſionsarmee. Raſch 
überſchritt er die favoyifchen Alpen und drang gegen Aſti und 

Aleſſandria vor, während gleichzeitig die Venezianer von Dften 

ber ihre Waffen bis unter die Mauern von Cremona trugen. 

Ende Mat befand fich neuerdings ein großer Zeil des Herzog. 
tums in ben Händen der Franzofen. Die Hauptjtabt fiel von 
Maſſimiliano Sforza ab; ihrem DBeilpiel folgten die übrigen 

Städte des Landes, die unter hartem Steuerbrude litten. ‘Der 

Herzog mußte fih nach Novara zurüdziehen, das mit Como 

allein ihm noch treu geblieben war %). 

1) Abſchiede III, n, 684. 

2) Es gelang ihm, das Bürger⸗ und Landrecht in Bern, Luzern, Uri 
und Unterwalden zu erlangen, um feine Beflgungen in Miſor zu ſchützen. 

Abſchiede IIL,u, 683. 686. 688. 690. gl. Liebenau, I Trivulzio 

e la loro cittadinanza lucernese, im Bollettino storico III (1881), 

p. 286. Seine kriegerifche Gefinnung erhellt deutlich genug aus feinem 

Briefe an Ludwig XII. vom 25. November 1512, bei Roſsmini II, 311. 

3) Abſchiede III, u, 699—701. Anshelm III, 407-413. 

4) Giſi, ©. 98fl. 
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In feiner Notlage fette der junge Sforza jeine ganze Hoffe 

nung auf die Eibgenofjen. Er verdiente eigentlich nicht, Daß 

man um feinetwillen bebeutende Opfer brachte. Denn während 

ber kurzen Regierungszeit, die Hinter ihm lag, Hatte er mit 

feiner weltlichen und geiftlichen Umgebung einem leichtfertigen 

Sinnengenuffe gefröhnt, ohne ſich jemals zu ernfter Thätigkeit 

und Pflichterfüllung aufzuraffen ). Trotzdem kamen bie Eid- 

genofjen ven Beitimmungen des abgejchlofjenen Vertrages nad). 

Sie konnten ohnehin kaum hoffen, von irgend einem andern 

Herrn in Mailand die zugeficherten Gelder zu erhalten. Auch 

bie bedrohten kirchlichen Intereſſen mußten fie verteidigen, um 
fo mehr, als Leo X. fih zur Bezahlung von Forderungen be 

reit erklärte, die fein Vorgänger nie anerkannt hatte ?). ALS 

nun am 4. April die mailändiichen Gefandten in der Schweiz 

3000 Mann begehrten, fand die Tagſatzung, dieje Hilfe möchte 

angefichtS der großen Gefahr wohl zu gering fein. Sie be 

ihloß am 18. April, 4000 Knechte in die Lombardei zu jchidken, 

die um ben 4. Mat über die Berge nach Bellenz rüden ſoll⸗ 

ten 3). Diefe Mannichaft verjuchte zuerjt einen Vorſtoß gegen 
Aleſſandria und Afti, zog fi dann aber auf die Mahnung 

des Herzogs nach Novara zurüd. Dort ſah fie fih vom 

3. Juni an durch das mit Artillerie vortrefflich ausgerüftete 

franzöfifche Heer eingejchloffen und mit einer Wucht angegriffen, 

ber nur bie verwegenjte Tapferkeit Stand halten konnte. Wohl 

traten jest auf beiden Seiten die peinlichen Vorgänge in Er» 

innerung, die ſich 13 Jahre früher an berfelben Stelle voll 

zogen hatten. La Tremoille meinte zuverſichtlich, er werde 

den Sohn zum Gefangenen machen, wie einjt ven Vater t). 
Die Schweizer aber hielten aufs treuefte bet dem Herzog aus 

und veriprachen ihn zu retten oder mit ihm unterzugehen. Ob⸗ 

gleich breite Stüde der Mauer durch das franzöfiiche Geſchütz 

1) Siehe das von Broſch, Papft Iulins IL, ©. 297, aus ber 

Markusbibliothek mitgeteilte „Mailänder Sittenbild aus dem Sabre 1513”. 

2) Abſchiede II, u, 712. Anshelm III, 401f. 
3) Abſchiede III,ıu, 702. 706. 
4) Guicciardini II, 782. 
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niebergeworfen wurden, wiejen fie jede Aufforderung zur Über⸗ 

gabe mit Entrüftung zurüd. Die Thore blieben Tag und 
Nacht geöffnet ?). 

Am 5. Juni mittags, al8 die Nachricht fich verbreitete, baß 

ein eigenöffifches Hilfsheer berannahe, bob La Tremoille die 

Belagerung auf und wandte fich, dem Nat des alten Trivulzio 

folgend, nad dem jünöftlih von Novara gelegenen Trecate. 

Zwiſchen diefem Städtchen und dem benachbarten Galliate in 

einem von Wafjergräben mannigfach ducchichnittenen, zum Zeil 

mit Gehölz bevedten Terrain, errichtete er auf offenen Felde 
fein Lager ?). 

In der That war für die Schweizer die fehnlichft erwartete 
Unterftügung im Anmarſch. Die Tagfagung hatte am 18. Mat 

auf die Kunde von dem unaufhaltiamen Vorrüden der fran- 
zöjtichen Armee in Italien die Zufendung von weitern 8000 

Knechten beſchloſſen ®), uud ſchon in den erſten Tagen bes Juni 
vereinigten fich etwa 6000 Mann aus der Urichweiz und den 

weitlihen Kantonen bei Arona *). Sie warteten vergeblich 

auf die Ankunft ihrer Bundesbrüder aus Zürich und der Oft- 

1) P. Jovius, Historiae (Lutetiae 1558) I, fol. 93. Ansbelm 
III, 4195. Schreiben der Soloturner Hauptleute vom 6. Juni, bei 

Glutz⸗Blozheim, ©. 546. Basler Bericht bei Fechter, Die Schlacht 
von Novara, im Basler Taſchenbuch auf das Jahr 1863, S. 119 ff. 

2) Anshelm III, 420.425. Fleuranges, M&moires (Collection 

Petitot XVI), ©. 242f. Guicciardini DO, 783. 2gl. Rosmini 
I, 568, ber Trivulzio gegen die Vorwürfe der Franzofen in Schug nimmt. 

Die Stelle des Lagers ergiebt ſich aus einem Briefe des Herzogs an Florenz, 
vom 6. Juni: „exercitus Gallicus ab expugnanda urbe gecessit et in- 

ter oppidum Galliatz et Novariam in loco et situ et munitionibus ac 

tormentis circumpositis ut forte arbitrabatur tutissime consedit.“ 

Kopie bei den Auszügen aus den Diarien des Marino Sanuto im Bundes- 
archiv. Galliate liegt nördlich von Trecate, dieſes felbft ift 9 Kilometer 
von Novara entfernt. Die Terrainverhältniffe werben durch die vom 

italieniſchen Istituto geografico militare herausgegebenen Carta d'Italia, 
F. 44, NRovara und Trecate (im Mafftab von 1:25000) veranfchaulicht. 

3) Abſchiede III, n, 716. An Shelm III, 416. 419. 
4) Die Kunde ihrer Ankunft brachte Antonio Roffo von Locarno nad 

Novara. Bollettino storico 1875, ©. 175f. 
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ſchweiz, die durch Hochwaſſer verhindert wurden, rechtzeitig in 

der Lombardei zu ericheinen. So wanbten fie fih am 5. Juni 
nah Novara und kamen am fpäten Abend in die Stadt. 

Durch ein braujendes Gelage wurde ihr Eintreffen gefeiert *). 

Noch in der Nacht faßten die Führer — es heißt unter dem 

Eindruck der feurigen Beredjamleit des Urners Jakob Mutt — 
den Entihluß, ohne Säumen zum Angriff zu fchreiten; denn 

man batte Kenntnis, daß auch die Franzoſen Verftärfungen er» 
warteten. 

Am frühen Morgen des 6. Juni, einem Montag, rückten 

die Eidgenoffen, im ganzen etwa 10000 Mann ftark, durch 

die Thore und die Mauerlüden der Stadt „wie bie bitigen 

Dienen” mit dem Herzog und einer kleinen Schar mailänbijcher 
Reiter hinaus zur Schlacht. Sie glaubten wohl, den ftärlern 
Feind, der 1100 Lanzen und 11000 Dann Infanterie zählte, 

überfallen zu können. Aber raſch ftellten La Zremoille und 
Zrivulzio ihre Truppen in Schlachtoronung auf, fo daß bie 

Schweizer nach den erften Vorpojtengefechten fich einem kunft- 

mäßig georoneten Heere gegenüber ſahen. Sie teilten fih num 

in drei Haufen. Das rechte Seitencorps, das über acht leichte 

Geſchütze verfügen konnte, kam zuerft ins Gefecht und fchlug 

fich gegen den Anfturm der Neiterei und gegen einen Teil bes 

franzöfifchen Geſchützes durch, um fich dem Feind in den Rüden 

zu werfen. Inzwifchen wandte ſich der Gewalthaufe in ger 

ſchloſſenen Maſſen gegen das Zentrum ver feindlichen Auf⸗ 

jtellung. Dort ftanden unter anderm ein paar taufend deutſche 
Landsknechte aus Böhmen und Schwaben, die trog des kaiſer⸗ 
lichen Verbotes in den Dienſt Ludwigs XII. getreten waren, 
kriegsharte Geſellen, welche die Gelegenheit berbeijehnten, 

ben verhaßten Schweizern ihre Hiebe auszuteilen. Der Ber 
lauf des Kampfes auf dieſer Seite läßt fih nur in feinen all 

gemeinen Zügen verfolgen. La Zremoille empfing die heran 

bringenden, burch das Terrain mannigfach gehemmten Eid⸗ 
genofjen mit feiner Artillerie und ließ dann feine gepanzerten 

1) Anshelm III, 420. Fechter, ©. 118. 
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Reiter dem Haufen in die Seite fallen. Allein fie ſcharten fich, 

ber mörberiichen Wirkung bes Gejchüges nicht achtend, nur 
enger zujammen, bielten ven Anprall der Reiterei, wie bei 

Brandon, mit ihren vorgeftredten Spießen aus, brachten das 
Geſchütz durch Unterlaufen zum Schweigen und ftürzten envlich 
jenfeit des Grabens auf Die Landsknechte. Nun begann ein 

grauſames Handgemenge, in welchem jeder einzelne bem Antrieb 

feiner rohen Leivenfchaften geborchte und nur in der ſchonungs⸗ 

ofen Bernichtung feine® Gegners ein Genüge fand. Mit 

Spieß und Hellebarde, mit Schwert und Dolch rang bier Mann 

an Mann. „Auf beiden Seiten”, fo berichtet Paulus Jovius, 

dem wir die ausführlichite Darftellung der Schlacht verbanlen, 
„wurden feine Stimmen, fondern nur das ſchaurige Getöfe 
der Waffen und das leiſe Geftöhne der Sterbenden laut.“ 
Während diefes Ringens war e8 aber dem erjten Haufen ge- 

Jungen, ſich bes feindlichen Lager& zu bemächtigen und von bort 
aus das franzöftiche Heer im Rüden anzugreifen; zugleich pralite 

die dritte Abteilung mit frischen Kräften auf das Zentrum. 

Darüber entitand eine unbeichreibliche Verwirrung in den feind- 

lichen Reihen. Umfonft verfuchten die Feldherren, die Ordnung 
wieder herzujtellen und die Zagenben zur Fortſetzung des Kampfes 

gegen die Bauern anzufeuern. Die Infanterie bielt nicht mehr 
Stand; die Kavallerie ftürzte fich trog aller &egenbefehle vor 
den gefällten Spießen der Schweizer in die Flucht. Und als 

die Landsknechte fih von allen Seiten verlaffen ſahen, blieb 
ihnen nur übrig, die Waffen in die Höhe zu Halten und fich 
der Gnade des Siegers zu ergeben. 

Drei Stunben, bis gegen die Mittagszeit, hatte ber eigent- 

liche Kampf gedauert. Im Eriegerifcher Begeifterung waren bie 

Eidgenofjen ausgezogen. Faſt ohne Geihük und Neiterei hatten 

fie einen Feind in wohlgelegenem Lager aufgefucht, der jeinen 
befondern Stolz; in eben jene Waffen ſetzte und unter ber 

Leitung berühmter Feldherren ftand. Nun war das Heer, das 
in den Straßlen der Morgenjonne gleich einem Berge von 
blanfem Stahl geſchimmert hatte, in den Staub geworfen und 

zerftreut. Es gab Zeitgenoffen, die geneigt waren, biejen Steg 
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„fait all den denkwürdigen Dingen voranzuitellen, die man von 

ben Römern und Griechen lieſt.“ Es herrichte das Gefühl, 

jeder Teilnehmer babe den Nitterfchlag verdient. Man wird 

jedenfalls die Schlacht bei Novara zu den bedeutendſten Waffen- 

tbaten der Schweizer zählen dürfen !). 

1) Wertvolle Nachrichten über die Schlacht bei Novara geben bie 

Briefe von beteiligten Schweizern. Siebe Anshelm III, 426, und 
beffen eigene Darftellung, S. 421f. Glutz-Blozheim, ©. 546, ber 

©. 544 auch ein Lateinifches, von Anshelm, ©. 425, in deutſcher Über- 
fegung wiebergegebenes Schreiben des Herzogs an die Eidgenoffen mittellt. 

Fechter, S. 124ff. Mossmann, Cartulaire de Mulhouse IV, 499. 

Nah urfprünglicher mündlicher oder fchriftliher Kunde dürfte auch Zri- 
bolin Sicher in St. allen feine Aufzeichnung gemacht haben (St. Galler 

Mitteilungen XX, 44—46). Er bemerkt (S. 180), „daß mengklich fagt: 
die all, fo ain dißer ſchlacht werend gefin, folt man all ze ritter fchlahen.” 

Driginale Berichte enthält ferner ein Schreiben von Jacques de Banniffis 

an Margareta von Ofterreih vom 21. Juni, bei Le Glay, Negociations 
diplomatiques I, 521. Den franzöfifhen Standpunkt vertreten die Me- 
moiren von Fleuranges (Collection Petitot XVI), ©. 244ff., und 
Bouchet-La Trömoille (Collection Petitot XIV), ©. 465 ff. Bgl. 

überdies die Relationen des Kardinals Bambridge an die englifche Re— 
gierung (Rom, 10. und 25. Juni 1513) im Ardiv für ſchweizer. Geld. 
XII, 109—111, und die venezianifchen Berichte in den Diarien Sanutos 
XVI, 318ff. 432 ff., befonbers das Schreiben aus Bergamo vom 9. Juni 
(p. 338), das zwar die Zahl der Schweizer (25000) zu hoch angiebt, 
fonft aber auf guten Erkundigungen beruht. E8 heißt Hier referierend: 
„Che... diti Sguizari propinquati feno tre squadroni, il primo di 

12000, li altri do partino li altri, et che Franzesi con le artellarie 

feno il dover in lhoro e cussi come si andavano movendo cussi, etiam 

le artellarie si voltava qual era governade da uno capitano chiamato 

el gran diavolo, et de diti primo squadron fo morti quasi tutti, poi 
vene il secondo squadron per franco dove erano le fanterie lanzinech 

e fono a le man, et di questi ne fo morti bona parte, e cussi tutte 

le dette fanterie di Franzesi et qualche cavallo ma pochi; adeo il 

terzo squadron di Sguizari se ritrasse in Novara.“ — Die Lieber, von 
benen eines Pamphilus Gengenbach verfaßt hat, fiehe bei R. v. Lilien- 
cron III, 90 - 97. Ein zufammenbängendes Bild gewinnt man aus 

Jovius, Hist. I, fol. 95—96, der fi auf die Mitteilungen Trivulzios 
und La Tremoilles fügen konnte, und aus Guicciardini I, 783ff., 
der, übereinſtimmend mit andern Zeitgenofien (vgl. Macchiavelli, 
Discorsi II, 17. 19), von höchſter Bewunderung über den Entfchluß ber 
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Nachdem der Kampf beendigt war und fich Tein Feind mehr 
zeigte, ftellten fich die Steger in Ordnung zum ‘Danlgebet. 

Dann fuchten fie ihre Toten zufammen, deren fie 1500 zu be- 

Hagen Batten, unter ihnen den „handfeſten“ Berner Haupt- 

mann Benedikt von Weingarten. Die Franzofen verloren 

8000 Dann, dazu faſt alles Geſchütz, die Munition, den Train 

mit ben Pferden, viele Koftbarkeiten und bares Geld. Sie 

batten das ganze Lager im Stiche laſſen müſſen. Nun fiel e8 
in die Hand der Sieger, die faum Zugtiere genug fanden, um 

alle Beuteſtücke fortzuführen. Noch am gleichen Tage zogen 

bie Eidgenofjen triumphierend in Novara wieder ein. ‘Dort 
empfing fie der Herzog Maffimiliano, ver fich zu guter Zeit 
aus dem gefährlichen Kampfe zurüdgezogen hatte, und ftattete 

ihnen voll Rührung den Dank für feine Rettung ab !). 

Am folgenden Tage trafen auch bie Oftfehweizer in Novara 

ein. Durch ein widerwärtiges Geſchick und faliche Nachrichten 

waren fie verhindert worben, bet der Ruhmesthat ihrer Bun⸗ 

beögenofjen mitzuwirken 2). Nun aber beteiligten fie fich an 

ber Wiebereroberung des von dem jungen Sforza abgefallenen 

Herzogtums. Dem jet auf 16000 Mann angewachienen eid⸗ 
gendjftichen Heere wagte niemand zu wiberftehen. La Tremoille 

309 fih mit den Trümmern feiner Armee in eiliger Flucht 

über den Mont Cents zurüd, obgleich in Sufa das erwartete 

Schweizer erfüllt ift, dem überlegenen Feind auf offenem Felde aufzuſuchen 
und anzugreifen: „pochi contra molti senza cavalli e senz’ artiglierie 

contra ad un’esercito potentissimo di queste cose, non indotti da 

alcun necessitä.“ Beide heben ben entfcheivenden Einfluß bes Jakob 

Mutt (Mutti, Mottino) auf die Beratungen der Eidgenofſen hervor; die 
ſchweizeriſchen Quellen ſchweigen darüber. Bon neuern Darftellungen vgl. 
Glutz⸗Blozheim, S. 318ff. Ranke, Gefchiähten der romaniſchen 

und germaniſchen Völker, S. 305. Giſi, S. 108ff. 
1) Anshelm III, 423. 
2) Anshelm II, 520. Bericht der Basler Hauptleute bei Fech⸗ 

ter, S.128—129. Vgl. Tſchudis Fortfegung der Schweizer Chronik im 
Archiv für ſchweizer. Geſchichte X (1855), S. 222ff., defien ausführliche 
Darftellung der Vorgänge im oftfchweizerifchen Nachſchub wohl auf ber 
mündlichen Erzählung Ludwig Tſchudis, ber ber Vater des Chroniften 
war, beruht. 
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Hilfsheer zu ihm ftieß. Die Hauptftabt, in der bie Kunde 
vom Ausgang der Schlacht fich ſchon in der zweiten Morgen» 

ftunde verbreitet batte, trug ihre Unterwerfung an. Die Eid- 

genofjen verfehlten nicht, die jo leichtbin Abgefallenen zu be» 

ftrafen. Mailand mußte fchwere Gelbjummen erlegen und es 

geſchehen laſſen, daß einige Häupter ber franzöfiichen Partei 

hingerichtet wurden. Von Aſti erpreßten fie 100 000 Dukaten, 

ebenfo viel von dem Markgrafen von Montferrat. Der Mark⸗ 
graf von Saluzzo hatte 30000 Kronen, und der Herzog von 
Savoyen, der es mit den Franzoſen gehalten, 50000 Kronen 
zu bezahlen ?). - 

Mitte Juli kehrte das eidgenöſſiſche Heer, in welchem Zucht“ 

Iofigfeit überhand zu nehmen drohte ?), wieder heim. Nur 
eine Beſatzung blieb im Mailändiſchen zurüd. Dan beglüd- 
wünſchte die Sieger nach ihrem außerorbentlichen Erfolg. Der 

Kaifer und der Bapft, die freilih nur paſſive Zufchauer bes 
großen Ereignifjes geblieben waren, bezeugten ihnen ihre Freude 
über den glüdlichen Verlauf des Feldzuges 3). Meächtiger waren 

die Eidgenofjen in der That niemals, als unmittelbar nach 
der Schlacht bei Novara. Volllommen zutreffend bat ein in 

militäriihen Dingen fundiger Mann bie Schweizer breifundert 
Sabre fpäter, in einem Momente Eriegeriicher und politifcher 
Erſchlaffung daran erinnert, daß in jener Zeit „eine ihrer Muni⸗ 
zipalitäten an Macht einen Herzog, bie perjönliche unter ber 
Fahne vereinigte Tapferkeit ihrer Völker Kalbe Heere aufwog“ *). 

1) Siehe über dieſe Vorgänge ben freimütigen und höchſt bemerkens⸗ 
werten Brief der Berner Hauptlente vom 4. Juli aus Aleffandria, bei 
Anshelm III, 431—433. Bol. Giſi, ©. 118, mit ben Belegen auf 
©. 256. Die Buße für Mailand betrug, wie man in Benebig erfuhr 
(Sanuto XVI, 356), 60000 Dulaten. Ein Dulaten unb eine Krone 
batten annähernd einen Wert von 14 rheiniſchen Gulden. 

2) Abſchiede III,n, 720 (21. Suni). 

3) Anshelm III, 433. 436. 

4) Anſprache des Erſten Konfuls an eine Aborbuung der Helvetifchen 

Konfulta, 12. Dezember 1802. Siehe C. v. Muralt, Hans von Rein- 
barb (Züri 1839), S. 104. 
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Den zeitgenöffiichen Stalienern aber ſchien es wunderſam, wie 
das waffentüchtigfte Volt zugleich das freiefte war !). 

In Mailand waren nun die Schweizer bie eigentlichen 
Herren. „Was ihr uns dur eure Kraft und durch eier 
Blut erhalten, ja wiedergegeben“, fchrieb ber Herzog an bie 
Eidgenofjen, „das Toll fortan euch, wie mir jelbft, gehören" ?). 

Wie Hätten fie fih im Gefühle ihrer Überlegenheit nicht 
noch größerer Dinge unterfangen ſollen! Der Berner Haupt- 
mann Day bemerlt in einem Schreiben an bie Obrigfeit: 
„Wäre bei den Unfern nur Gehorfam, wir wollten ganz Frank⸗ 
zeich kreuz und quer burchziehen“ >). 

« 

IH. Sataftrophe fchtveizerifcher Kriegsgewalt. 

Nach der Schlacht bei Novara gingen die Eidgenoffen offen- 

fin gegen Tranfreich vor, um den König zu einem Trieben zu 

zwingen. Ohnehin jchien ein neuer Triegerifcher Auszug rat- 
fam. Eine foztale und politiiche Bewegung erfaßte damals bie 

fchweizerifche Bauernſchaft. Mit der allgemeinen Unzufrieven- 

beit über die bebrängte perfönliche Lage — denn burchfchnittlich 

war die Landbevölkerung troß des maſſenhaft einfließenden 

Geldes arm — verband fich ein bitterer Haß gegen die Re⸗ 
genten, die in ben fortwährenden Kriegen fich bereicherten und, 

wie man glaubte, burch geheime Verbindungen mit Frankreich 

die Ehre des Landes ihren jelbjtfüchtigen Intereſſen opferten. 

In Bern, Quzern und Soloturn kam es zu heftigen Auftritten. 
Das Volk ftrömte gegen bie Hauptitäbte, forderte die Abſchaffung 

feiner Beſchwerden und veranlaßte blutige Strafurteile gegen- 

über einigen „Kronenfreflern”, vie als käufliche Agenten des 

Auslandes betrachtet wurben *). Es war im runde eine be» 

1) Macchiavelli, I principe, cap. 12. gl. Discorsi II, 19. 
2) Anshelm III, 426. Glutz-Blozheim, ©. 545. 

3) „wölten wir mit ber Hilf Gots ein krüz durch Frankrich ziehen.“ 

Anshelm III, 431. Bol. A. v. May, Bartholomäus May und feine 
Familie. Berner Taſchenbuch auf das Jahr 1874, ©. 110. 

4) Anshelm III, 442ff. Abſchiede III, n, 723—726 u. 728 (Juli 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 28 
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rechtigte Reaktion gegen ungejunde Verhältniſſe, die aber doch, 
wie e8 bei Maffenerhebungen zu gejchehen pflegt, in leivenjchaft- 

liche Ausfchreitungen überfchlug. 

Schon früh erfannte Bern, daß fich diefe gefährlichen innern 

Wirren durch eine neue friegeriiche Unternehmung bämpfen 

lafien möchten, und fein Gedanke fand Eingang bei der Tag⸗ 

fagung. Die Ausfichten auf einen Erfolg ſchienen um ſo 

günſtiger, als gerade damals die Koalition zwiſchen Heinrich VIII. 

von England und Kaiſer Maximilian in Wirkſamkeit trat und 

das franzöfiiche Heer im Norden bejchäftigt wurde. Der Kai- 
fer felbft drängte die Schweizer durch eine Botjchaft zum Vos⸗ 

ichlagen, und jo beſchloß die Zagfagung bereitd am 1. Auguft 
1513 ein Aufgebot von’16000 Mann zu einem Angriff auf 

„des Königs Erdreich”, unter der Bedingung, daß der Raifer ven 

von ben italienischen Kriegen ber noch rüdjtändigen Sold bezahle 

und mit Neiterei und Geſchütz zu Hilfe komme !). ‘Der Kriege- 

zug gewann größere Dimenfionen, als man vorausgefehen hatte. 

Den von den einzelnen Kantonen und zugewandten Orten ver- 

ordneten Kontingenten ſchloſſen fich Freiwillige in faft gleicher 

Stärke an; denn wie aus einem unerjchöpflichen Born ergoß 

fich noch immer bei jevem Anlaß der Strom des Friegsluftigen 

jungen Volkes über die fehweizerifchen Grenzen. Die Mann- 
ichaft freute fich des Auszuges, als ob es zu einem Feſte ginge. 

Im Auftrage Maximilians erſchien auch der Herzog Ulrich 
von Württemberg mit faijerlicher Artillerie und 1000 Reifigen, 
jo daß das Heer, das jich in und um Beſangon am 28. Auguft 
vereinigte, wohl 30000 Mann zählte ?). 

1513). Schreiben Bafels an Mülhaufen vom 12. Yuli 1513, bei Moss- 

mann, Cartulaire de Mulhouse IV, 501. Einen humoriſtiſchen Zug 
überliefert Sicher in feiner Chronif, St. Galler Mitteilungen XX, 52. 

Bol. die Monographie: „Der Zwiebelnfrieg im Jahr 1513” in der Zeit- 

ichrift Helvetia I (1823), ©. 599 ff. Glutz⸗Blozheim, S. 330 ff. 

1) Abfchiede III, n, 727. 730. Den Mannſchaftsrodel für die ein- 

zelnen Kantone teilt Ansbelm III, 480f. mit. Nach einer fpätern 
Berechnung (Abfchiede 954) waren e8 16400 Mann. 

2) Anshelm III, 482, Die Zahl von 30000 giebt das Berner 
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Nach der Anordnung des Kriegsrates wandte fich dieſe für 
eine einheitliche Leitung nur allzu ſtarke Truppenmaſſe auf ge 

radem Wege weitwärts über die Saone und traf am 7. Sep 

tember vor Dijon, der Hauptſtadt des altburgundiichen Ge⸗ 
biete8 ein. Die Einnahme dieſes Plages ſchien feinen großen 
Schwierigfeiten zu begegnen. La Tremoille, der als Gouver⸗ 
neur von Burgund die Stadt verteibigte, Hatte nur 6000 

Mann, die Trümmer feines aus der Kataftrophe von Novara 
geretteten Heeres, zur Verfügung, und die fchwachen Feſtungs⸗ 

werke konnten einem ernftlichen Angriff unmöglich auf die Dauer 
wiberjtehen. Schon nach zwei Tagen war ein großes Stüd 

ber Mauer durch das beutiche Geſchütz eingeworfen, und Her. 
zog Ulrich traf alle Vorbereitungen zu einem Sturm). 

Es war ein gefährlicher Moment nicht nur für Dijon und 

Burgund, fondern für ganz Frankreich. Am 16. Augujt batten 

die Engländer unter der Anführung Des beutichen SKatjers bei 

Ouinegate in Artois einen glänzenden Sieg über die Sranzofen 

davongetragen ?2), und nun ſah fich Ludwig XII. von einem 
neuen empfindlichen Verluſt bedroht. Da fchidte La Zremoille 

Schreiben vom 3. September, ©. 484. Frid. Sicher, ber fih auch 
über den „zug gen Dißion“ gut unterrichtet zeigt, fagt (St. Galler Mit- 
teilungen XX, 47): „und warb im Turgow vil mer frier fnecht Loffen 
dann ufgefhoßner.” Vgl. den Brief von Laurens de Öorrevod an Mar- 
gareta von Ofterreich vom 30. Auguft bei Le Glay, Negociations diplo- 
matiques I, 549: „l’empereur a eu nouvelles comme les Suysses sont 

marchez, et au lieu qu’il n’avoit demandé que seze mille, il en vient 

bien VIm daventaige, sans gaiges, et aussi le duc de Wirtemberg.“ 

Über den Anteil des Herzogs Ulrich vgl. Chr. Fr. v.Stälin, Wirtem: 
bergifche Gefchichte IV, 90f. Die Stimmung bes fehweizerifchen Kriegs⸗ 
voltes erkennt man aus einem Briefe des päpftlichen Legaten Ennius 

Philonarbus, Biſchofs von Beroli, vom 22. Auguft 1513, der an biefem 
Zage in Zürich ber von Bürgermeifter Röuft vorgenommenen Beeibigung 
ber Zürcher Mannſchaft beiwohnte. Diefe zog aus „con magior gaudio 
et allegria del mondo“. Kopie im den Diarien Marino Sanutos 
XVII, 39—40. Bundesardiv. 

1) Ansbelm III, 485. 

2) Huber, Geſchichte Oſterreichs III, 400. Ul mann, Kaifer Mari- 
milian LI, 469 ff. . 

28* 
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einen Boten an den König, um Inſtruktionen einzuholen, und 

Inüpfte zugleich in rafchem Entfchluffe Unterhandlungen mit ben 

Eidgenoſſen zur Herbeiführung eines frieblichen Ausgleichs an. 

Es gelang ihm, durch Geldſpenden und durch bie Darſtellung 

ber Gefahren, bie der jchweizeriichen Unabhängigleit einerjeits 

aus der Schwächung Frankreichs, anderjeitS aus der Verftär- 

fung ber deutichen Kaiſermacht erwachen würden, die hervor⸗ 

ragendfien fchweizerifchen Bauptleute für ein günftiges Ab- 

fommen zu gewinnen !). Ohne daß die Warnungen ber kaiſer⸗ 
fihen Räte und Führer und ber Widerſpruch befonders Baſels 

und Schaffbaufens beachtet wurden, ließen fich die Eidgenofjen 

am 13. September zu einen Friedensſchluß mit La Tre 

moille herbei. Der König — fo lautete der Vertrag — jolite 

dem Papfi zurüdgeben, was von ven Gebieten des Kirchen⸗ 
ftantes noch in feinen Händen war. Er follte zubanden 

ber Eidgenoffen ein für allemal auf das Herzogtum Mai⸗ 
land uud Cremona und Aftt verzichten und bie dort bejetten 

Schlöffer räumen, dann ihnen für den Zug 400000 Kronen 

bezahlen und auch den Herzog von Württemberg, fowie bie 

deutſche Neiterei mit beftimmten Summen entjchädigen. Der 

Papit und das Neih, Burgund und Württemberg, die babe 

burgifchen Länder und andere Freunde der Eidgenoffen waren 
in dem Frieden inbegriffen ?). 

2a Tremoille, der noch feine Weiſungen vom König erhalten 

baben konnte, leiftete den Eidgenoſſen fofort eine Barzahlung 
von 20000 Thalern und ftelte für die Ausrichtung des Übrigen 

feinen Neffen, den Herrn von Mezieres, den Baillif von Dijon, 

1) Bouchet, Me&moires de la Tr&moille (Collection Petitot XIV), 
p. 477. Fleuranges (Collection Petitot XVI), p. 250. Ansbelm 
UI, 485. — Ein eigentümliches Licht auf die Verhandlungen würde bie 
über Rom nad Benebig gelangte Nachricht werfen, daß La Tremoille 
6000 Schweizer in feinem Solde gehabt habe. Marino Sanuto, 
XVIL, 113. Ich finde fie aber fonft nicht beftätigt. 

2) Abſchiede III, n, 734. 1359—1361. Anshelm III, 486—488. 

Dgl. Ulmann II, 476. Die im Staatsardiv Zürich liegende Urkunde 
bes Sriedensvertrages ift in aller Form von La Tremoille und ben zwölf 
eidgenöſſiſchen Hauptleuten beflegelt. 
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Herrn von Rocefort und vier Bürger ber Stadt als Geifeln. 

Nah diefen Abmachungen zog fi das eidgenöſſiſche Heer in 

beinahe ſchimpflich raſcher Weile zurüd. Es fehlte wenig, fo 

hätte man das kaiſerliche Geſchütz im Stiche gelafien. Schon 

am 20. September kamen die Berner, welche am frübeiten 
ausgezogen waren, wieder in ihre Heimat. 

Der Vertrag von Dijon bat fchon bei den zeitgenöffiichen 
Schweizer EChroniften eine harte Beurteilung erfahren), Man 

war geneigt, den baftigen Abjchluß des mit jo großem Aufwand 

an Triegerifchen Kräften betriebenen Burgunverzuges ausſchließ⸗ 
lich auf die „Praktiken“ ehrloſer und geldgieriger Leute zurück⸗ 

zuführen. Nun aber ift doch zu beachten, daß es durchaus 

nicht in der Abficht der Eidgenofien lag, jenjeit des Jura Er» 

oberungen zu machen, daß die vonleite La Tremoilles ihnen 

nabe gelegten politiichen Bedenken nicht ganz grundlos waren 

und daß fie auf alle Fälle eine unabhängige Stellung zwijchen 

den bebeutenpften Mächten jener Zeit behaupten wollten. “Diele 

allgemeinen Motive dürften bei den Unterbandlungen den Aus- 
ſchlag gegeben haben, während bie unreinen Mittel der Be 

itechung nur eine ſekundäre Rolle fpielten. Ein größer Fehler 

war es immerhin, daß die Eidgenoſſen ven eigenmächtigen 

Veriprechungen La Zremoilles Vertrauen ſchenkten und ihre 
günftigen Stellungen verließen, ohne fich vorerjt genügende 

Garantien für die Erfüllung der vom franzöfiihen Feldherrn 

übernommenen Verpflichtungen zu fichern ?). Denn bie wenigen 

Dürgen, bie fie mitnahmen, Tonnten im Ernſte doch nicht als 
eine zuverläffige und ausreichende Gewähr für die wichtigen po» 

litiſchen und materiellen Forderungen betrachtet werben, bie auf 

dem Spiele ftanden ?). 

1) Siebe befonder8 Anſshelm III, 486. 
2) Giſi, S. 124f. 
3) Anshelm III, 4858. Der Ehronift nennt bie Geifeln „ufgemuzte 

pfandsbürgen“. Nah einer Notiz Edlibachs, S. 249, wurden fie 
„wol jar und tag uff der brug zum rotten ſchwert als gefangen lütt” 
in Züri gehalten, „und gienge innen übel“, Frid. Sicher erzählt, 
©. 49, daß nach der Flucht des jüngften Franzoſen bie Übrigen Herren 
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Wie fich vorausjehen ließ, verweigerte König Ludwig bie 

DBeftätigung des Vertrages. Er erflärte fih nur zu einigen 

Geldzahlungen bereit. Dijon wurde neu befeftigt und Burgund 
mit einer ftarfen Zruppenmacht bejekt. 

Auf die Nachricht von dieſen Vorgängen drohten ſich in 

ber Schweiz die unrubigen Auftritte vom Sommer zu wieder» 

holen. Die Zaglagung oronete im November einen zweiten 

Teldzug gegen Branfreih an‘). Man lam indes über bie 

Zurüftungen nicht hinaus und verhinderte auch den Aufbruch 
von Freilcharen, die fih auf eigene Fauſt Genugthuung für bie 

franzöfifche Treuloſigkeit verjchaffen wollten. 
Allein an den Beitimmungen des Vertrages von Dijon 

hielten die Eidgenofjen auch in der Folge hartnäckig feit: von 
einer Ausſöhnung mit Frankreich konnte vor deren Erfüllung 
keine Rede fein. 

Ludwig ließ e8 an entgegenfommenden Schritten nicht fehlen. 

Schon im November 1513 fam eine Friedensbedingung that» 

ſächlich zur Vollziehung, indem bie Schlöffer von Mailand und 
Cremona, deren Bejatungen ſich aus Mangel an Lebensmitteln 

nicht mehr” Halten konnten, in bie Hände Sforzas übergeben 
wurden ?). Am 24. April bes folgenden Jahres erichien dann 

eine ſavoyiſche Gefandtichaft vor ver Tagſatzung und erklärte in 

feinem Namen und Auftrag, er ſei geneigt, die bei Dijon fti« 

pulierten 400000 Kronen zu bezahlen, alle frühern Jahrgelder 
auszurichten und gegen den Papfit, den Kailer, Savoyen und 

Mailand ohne Wifjen der Eidgenoffen feinen Krieg zu bes 
ginnen. Er verlange dagegen nur bie Rückgabe Genuas und 

Aftis, die Freilaffung der Gefangenen und die Bewilligung von 
Söldnern für einen Verteidigungskrieg?). Es gab einfluß- 

„baß verforget und in ifen gelait“ wurben. Vgl. über ihre Auslöſung 
Abſchiede III, u, 814 (Ende Auguft 1514). 

1) Abſchiede III, u, 744. 
2) Abſchiede III, n, 745. Über vie Kontroverſe zwiſchen dem Herzog 

und den Eidgenoſſen wegen des Befatzungrechts fiehe den Abfchied vom 
3. Dezember 1513, III, ı, 746. 

3) Abſchiede IIL,u, 785. Gift, S. 126. 
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reihe Männer, welche dringend zur Annahme diefer Vorjchläge 

rieten. Doc die Mehrheit fette in folche Zufagen fein Ver- 
trauen und beharrte auf den Verabredungen von Dijon, nach 

welchen Frankreich alle feine Anfprüche gegenüber Mailand 

fallen laſſen jollte. 

EImmer war es vornehmlich die Nüdfiht auf Mailand, 
welche die Haltung der Eidgenofjen in dem kriegeriſchen und 

biplomatiichen Getriebe jener Zeit beftimmte. Noch im Yahre 
1513 batten fie ihren &roberungen in ber Lombardei eine 

feite Organifation gegeben und ſechs Vogteien: Eſchenthal, 

Domo d’Ofjola, Maggiathal, Locarno, Mendriſio und Lugano 

eingerichtet ?). Nun ſchloſſen fie ein Separatbündnis mit dem 

Papit, das neben der Förderung der firchlichen und dynaſtiſchen 

Intereffen des rührigen Medicäers den Zwed hatte, das Her 
zogtum Mailand gegen äußere Angriffe zu jchügen und jeinen 

territorialen Beſtand zu garantieren. Es kam am 1. Auguft 

ein Entwurf zuftande und diefer wurde mit einigen Abänberungen 

am 9. Dezember von allen Orten angenommen ?). 
Sonft freilich ſahen fich die Eidgenofjen mehr und mehr 

auf fich felbft angewiefen. Verbindungen, die fie ſchon im 

Frühjahr mit Heinrich VIII. von England anfnüpften und bie 

im Laufe bes Sommers zu einem fürmlichen Bundesverhältnis 

zu führen fchienen 3), löften fich raſch durch eine unerwartete 
Wendung in den franzöfiich-englifchen Beziehungen. Am 7. Auguft 

1514 machten die Könige von Frankreich und von England ihren 

Frieden und errichteten eine Allianz, in welcher die echte 

Ludwigs auf Mailand, Genua und Aftt ausprüdlih anerkannt 

wurben *). 

1) Bgl. Abfchiede III, ı, 695f. 
2) Ebd. 811—813. 835. 843. 1365—1369. Anshelm IV, of. 

(Ich citiere auch hier die neue Ausgabe. Herr Prof. Dr. E. Blöſch in Bern 
bat mir die bisher gebrudten Bogen des vierten Bandes gütigft zur Be- 
nutzung mitgeteilt.) 

3) Abſchiede III, n, 782. 799. 807. 811. 812 (Bertragsentwurf). 
Anshelm IV, 12ff. 

4) Bgl. Gifi, Die Beziehungen zwiſchen der Schweiz und England 

in den Jahren 1515—1517, im Archiv für ſchweizer. Geſchichte XV, 225. 
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Die Unvereinbarkeit der ſchweizeriſchen Forderungen und 
der franzöfiihen Anjprüche trat Hier mit aller Schärfe zutage. 

In der That traf Ludwig ernftliche Vorbereitungen zu einem 
neuen Zuge wider Mailand, und man erivartete, daß er obne 

Zögern zur Ausführung feines Planes fchreiten werde. Die 

Verhältniſſe in Italien fchienen günftig. Der Herzog Maffi- 

miliano hatte bei feiner fchwächlichen und Leichtfertigen Negie- 

zung die Zuneigung der ohnehin zu raſchem Wandel geneigten 
Mailänder völlig eingebüßt. Die unaufhörlichen Gelbforberungen 
der Schweizer wurden in dem durch die jingften Kriege hart 

mitgenommenen Lande als ein voppelt ſchwerer Drucd empfunden. 

Überall Herrfchten Mißtrauen und Unzufrievenheit gegenüber dem 
beftehbenden Regiment und der eidgendffiichen Bevormundung. 

In diefer Lage jehnte man fich nach der franzöſiſchen Herrichaft 
zurüd. Doc follte e8 Ludwig XI. nicht mehr beſchieden jet, 

den geplanten mailänbifchen Feldzug auszuführen. Am 1. ar 
nuar 1515 überrajchte ihn der Tod. 

Aber fein Schwiegerfohn und Nachfolger Franz I. nahm 

den Plan mit jugendlihem Eifer auf und wußte die ganze 

Nation dafür zu begeiftern. Mit Teivenfchaftlicher Begierde er» 

griff er die Gelegenheit, feine Regierung durch eine fühne Unter- 

nehmung zu eröffnen und fich durch eine glänzende Waffenthat 

auszuzeihnen. Um jeden Preis follte Mailand den Sforza 

wieder entriffen werben. | 

Zunächſt ficherte er feine Stellung durch politiicde Ver⸗ 

bindungen ). Mit dem Enfel des Kaiſers Marimilian, dem 

Erzherzog Karl, der foeben die Regierung in den Niederlanden 
übernommen Hatte, jchloß er ein Schutz⸗ und Trutzbündnis. 

Mit Heinrich VIII. erneuerte er den Bund feines Vorgängers, 

und nach einigem Zögern nahm er am 27. Juni auch das 

Bündnis Ludwigs mit den DVenezianern wieder auf; zuverſicht⸗ 

ih erflärte er den Gefandten ber Republik, fie würben ein» 

ander binnen vier Monaten an der Adda wiederſehen. Zu⸗ 

1) Stift, Der Anteil der Eibgenofien an ber europäifhen Politik 

1512—1516, ©. 148 ff. | 
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gleich unterhandelte er, freilich erfolglos, mit dem König von 
Spanien und mit dem Papſte. Auch den Schweizern bot er 

burch ein jchon am zweiten Tage ausgefertigtes Schreiben Frie- 

den und Freundſchaft an). Doch hier fand er die entjchie- 

denfte Abweifung. Die Zagberren gaben jeinen ohne Geleit er» 

ſchienenen Geſandten die bariche Antwort, daß der Vertrag von 

Dijon zurecht beftehe; wolle der König ihn nicht Halten, fo 
jollten feine Boten e8 nicht mehr wagen, in bie Schweiz zu 

fommen 2). Dann ließen fich die Eidgenofien, am 7. Zebruar, 

zu einem Bunde mit vem Kaifer, mit Sforza und bem 

König von Spanien herbei. Die Kontrahenten verpflich- 

teten fich mit gemeinfamer Macht zum Schuge Mailands und 

wollten, wenn es nötig wäre, gegen Frankreich ſelbſt zur Offen- 
five greifen). Sie hielten dem Papfte den Beitritt zu dieſen 

Bunde offen; aber Leo ſchwankte lange, ob er ihn fürbern oder 
Bintertreiben follte. Erſt am 15. Juli, als die Ereignifie 

ſchon weit vorgejchritten waren, erklärte er fich beftimmt für 

bie ſpaniſch⸗deutſche Liga gegen Frankreich *). 

Die Rüdficht auf Die allgemeine Lage mag damals bie Eid⸗ 
genojjen auch zur Annäherung an Mülbaufen bewogen haben. 

Das Bündnis vom Sabre 1466 war nach feinem Ablauf 
(1491) erlofchen, und in der Folge, nach dem Schwabentriege, 

war die Stadt nur durch die wohlbedachte Handreichung Baſels 

als mittelbares Glied für die Eidgenofjenichaft gerettet worden. 

Am 19. Ianuar 1515 ſchloſſen nun alle 13 Orte mit Mül⸗ 

haufen als einem „Ortichloß und einer Vormauer gemeiner 

Eidgenofjen” auf ewige Zeit einen neuen Bund, durch welchen 

die Stadt unter den gleichen Bedingungen wie St. Gallen fortan 
in die Rechte und Pflichten eines zugewandten Ortes trat 5). 

1) Abſchiede UI, n, 849. Anshelm IV, 57. Den franzöftichen 

Wortlaut der entfcheidenden Stelle |. im Schweizer. Geſchichtforſcher V, 358. 
2) Anshelm IV, 58f. 
3) Abſchiede IH, u, 852. Die Urkunde ſelbſt (S. 1393—1397) ift 

vom 8. Februar datiert. 
4) Broſch, Geſchichte des Kirchenftaates I, 43. 

5) Abfchiebe III,ı, 810. 814. 818. 834. 1379—1382. Mossmann 
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König Franz ftrebte inzwilchen immer noch eine Verjöhnung 

mit den Eidgenoffen an. Durch den Herzog von Savoyen 

ließ er ihnen melden, ex fet bereit bie 400000 Kronen des 

Dijoner Friedens zu bezahlen, ihnen eine Reihe weiterer Vor- 
teile inbezug auf Soldtruppen und Penfionen zu gewähren und 

Sforza durch ein Fürftentum in Frankreich zu entſchädigen, — 
wenn fie ihn in der Eroberung Mailands nicht ftören würden. 

Aber neuerdings wielen fie feine Vorjchläge trogig von ber 

Hand; fie verboten dem javoyijchen Gejandten das fernere Be- 

treten der eidgendifiichen Grenzen und verweigerten fogar ber 

eigenen Mutter des Königs, die ſich an fie wenden wollte, das 
erbetene Geleit ). Es lag eine Konjequenz in ihrer Haltung, 
der man die Achtung nicht verjagen Tann. Im September 

1514 war einmal davon die Rede gewejen, dem Herzog Maſ⸗ 

fimiliano wegen Nichteinhaltung der von ihm übernommenen 
Verpflichtungen den Bund zu fünden?); aber fie famen von 
biefer Anwandlung fogleich wieder zurüd; ihr Ehrgefühl Tieß 

e8 ihnen nicht zu, Mailand preiszugeben. Sie blieben bei 

ihrer Forderung auch angeſichts der immer beutlicher fich her⸗ 

ausſtellenden Thatjache, daß fie weder von Mailand felbft noch 

von den übrigen Mächten im entjcheivenden Momente auf 

wirkſame Hilfe Hoffen fonnten. ‘Der Kampf mit Frankreich war, 

wie fie ſahen, unvermeidlih. Entſchloſſen gingen fie ihm ent» 
gegen, auf ihre eigene Kraft vertrauend. 

Schneller ald man in Italien erwartete, begann bie krie⸗ 
geriiche Aktion. 

ALS gegen Ende April die Nachricht in der Schweiz ein⸗ 

lief, Genua jet zu Frankreich übergegangen, zogen auf Beichluß 

der Taglakung 4000 Mann über den Gotthard in die Lom⸗ 
barbei ?). Durch mailändifche Truppen und durch Freiwillige 

Cartulaire de Mulhouse IV, 524ff., Nr. 2023—2025. 2027—2038. 
Bol. Oech sli, Orte und Zugewandte, ©. 88—90. 

1) Abſchiede II, n, 863. 872. 878. Den Brief der Herzogin von 
Angouleme f. bei Anshelm IV, 62. 

2) Abſchiede III, n, 819. 

3) Abſchiede III, n, 870 (25. April). 
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bis auf 9000 Mann verjtärkt, rüdten fie Ende Mat gegen 

Aleffanpria vor. Dort aber wurben fie von päpftlichen und 

Ipanifchen Agenten unter nichtigen Vorwänden hingehalten, ſo⸗ 

daß die franzöfifche Herrichaft in Genua fich befeftigen konnte 

und ein Angriff auf die Stadt nicht mehr ratiam erjchien. 

Da beichlofjen fie, fich zur Belegung der Päſſe nah Suja und 

Saluzzo zu wenden und ein neues Aufgebot von 15000 Dann 

zu verlangen; denn es verbreitete fich bie Kunde von gewal- 

tigen NRüftungen der Franzofen. Die Tagſatzung traf wirklich 

alle BVBorfichtsmaßregeln für einen Krieg in Italien und für 
die Sicherung der eigenen Grenzen. Site beauftragte Die weft- 

fihen Städte, die Schlöffer von Neuenburg, Grandſon und 

Yverdon zu befegen, da man einen Angriff von Burgund ber 

fürdtete. Im Interefje einer raſchen Förderung der Geſchäfte 

erteilte fie Luzern Vollmacht, nad) Gutfinden Tage auszufchreiben 

und die dorthin gelangenven Korreipondenzen zu öffnen. Dann 

ließ fie wirklich ein zweites eidgendjfiiches Korps von 14000 

Dann über die Berge nach Italien vüden !). Dieſes Heer 
fand das Yand bereits in völliger Verwirrung. Im der Stadt 

Mailand hatte der Steuerdrud die lautefte Mißftimmung gegen 
den Herzog und die Schweizer hervorgerufen und fchließlich 

einen Tumult erregt, in welchem ver Fürft zu unwürbigen 

Zugeftändniffen gezwungen worden war ?). Dieje Störungen 

der öffentlichen Orbnung übten eine verhängnisvolle Rüdwirkung 

auf das eidgendffiiche Heer. Hier brachen felbit Uneinigleiten 

über den Operationsplan aus. Die Länder wollten fich gegen 

das Mailändijche wenden, um bie aufſtändiſche Bevölkerung zu 

züchtigen ; die Städte Hingegen drangen darauf, daß man mit 

ganzer Macht die Päſſe gegen Frankreich bin bewache. Der 
Mangel an Geld und Proviant und die den Maſſen unver- 
ftändliche Haltung einzelner Führer, die man der Beftechlichkeit 
beichuldigte, brachten die Unzufriedenheit des gemeinen Mannes 

1) Abfchiebe III,ı, 877. 886, Bgl. für die Vorgänge Anshelm 

IV, 84ff. Der Ehronift nennt auch bier 15000 Mann. 
2) Briefe bei Anshelm IV, 68 und im Schweizer. Geſchichtforſcher 

V, 353. 
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auf den höchſten Grad. Am 24. Juli fam es in Moncalieri 
zu einer argen Meuterei. Die Schwizer und Glarner über- 

fielen den Berner Hauptmann Albrecht vom Stein, und bie 

tobende Menge hätte ihn erichlagen, wenn ihm nicht der ans 

weiende Kardinal Schinner zubilfe gelommen wäre !). 

Indeffen, da die Liga gegen Frankreich durch den Beitritt 

des Papſtes eben in jenen Tagen zu völligem Abſchluß kam 

und Scinner die Unterftügung der päpstlichen und florentint- 

ſchen Zruppen in nahe Ausficht ftellte, jchien fich die Lage des 
eidgenöſſiſchen Heeres zu verbeflern. Definitiv wurde die Mann⸗ 
ſchaft auf die wichtigften Punkte am öſtlichen Fuße der Alpen 

von Saluzzo bis nah Suja Hin verlegt ?) und man -bielt fich 

überzeugt, daß es dem Feinde unmöglich fet, in Italien einzus 

Dringen. 

Allein Schon waren Die Franzoſen von Lyon aus ins Ge⸗ 
birge vorgerüdt. Es war ein ftattliched und auserlefened Heer. 
Der Adel Frankreichs Hatte fich dem ritterlichen jungen König 

angeichloffen; 2500 Xanzen folgten ibm. Aus Deutichland 

waren, indem ber Kaijer bei den maſſenhaften Werbungen ein 

Auge zugedrüdt Hatte, über 20000 Landsknechte herangezogen 

worden, darunter die fchwarzen Banden, 6000 ganz in Eilen 

gekleidete Knechte in fchwarzer Nüftung, mit ſchwarzen Waffen 

und Fahnen. Dazu kamen 10000 Navarrejer, Basken und 

Gascogner, 8000 franzöfiihe Infanteriften, 3000 Pioniere 

u. |. w., fo daß das ganze Heer gegen 55000 Wann zählte °). 

1) Anshelm IV, 88. 96ff. Man kann nicht zweifeln, daß bie fira- 

tegifchen Pläne Steins die richtigen waren. Vgl. die Darftellung biefer 

peinlihen Scenen in den „Biograpbifhen Notizen über Albrecht vom 

Stein“, Schweizer. Geſchichtforſcher V, 371ff. 380f. Gluyg-Bloz- 

beim, ©. 3877. 
2) Beſchlüſſe der Hauptlente in Moncalieri, am 1. Auguſt. Abſchiede 

IIIen, 898. Ansbelm IV, 9. 
3) Diefe Zahlen giebt im wefentlihen Guicciardini H, 839. 

Andere, mannigfach abweichende Zahlen fiehe bei Gift, Der Anteil ꝛc., 

©. 270, Anm. 1. Die Gefamtftärke varliert mit der Berechnung ber 

Lanze. Die italienifche Lanze zählte 4 Mann, bie franzöfifche, bie Bier 

wohl in Betracht fommt, 6 Mann, fo baß fich etwa 15000 Berittene 

ergäben. Delaborde, I,’expedition de Charles VIII en Italie, p. 324. 
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Es war außerdem mit einer vortrefflichen Artillerie von 72 

Geſchützen verjehen, und die erften Feldherren jener Zeit, La 
Tremoille, Trivulzio, Lautrec, die Herzoge von Geldern und 
von Lothringen, die berühmten Streiter Bayard und Robert 
de la Mard mit feinen Söhnen dienten ihm als Führer. 

Um die Eidgenoffen zu täujchen, ſandte der König einige 

Heinere Corps über den Mont Cenis und die andern von 

ihnen bewachten Päſſe. Mit dem Hauptheere aber wählte er 

nach dem Rate des landeskundigen Trivulzio den Tchwierigen 

Pag über den Eol D’Argentiere, der von Embrun an der obern 

Durance nach dem Thal der Stura hinüberführte. Das Unter- 

nehmen war von beifpiellojer Kühnheit und gelang vollkommen. 

Nah fünftägigem Marche ftand das Heer bei Conti in der 

Markgrafſchaft Saluzzo. Über den Mont Gentore bewegte 
fih die ſchwere Artillerie, die Schweizer ſahen fich völlig ge- 

täuſcht und überrafcht ). Am 12. Auguft geriet der Anführer 

eines matländiichen Reitercorps, Prosper Colonna, bei Billa 

franca in franzöfiiche Gefangenſchaft. Schon ſahen fich die 
ſchweizeriſchen Worpoften von der feindlichen Weiterei um«- 
ſchwärmt 2). 

Da beichlofien die Hauptleute der Eidgenofjen, jofort das 

ganze Heer aus den piemontefifchen Bergen gegen das Mai⸗ 

ländiſche zurüdzuziehen, dort Verftärkungen zu erwarten und 

dann den Kampf auf freiem Felde aufzunehmen. Es war ein 

Entichluß, der fih nur aus ber gänzlichen Entblößung, in ber 
fih das Heer befand, und aus der Erbitterung über den Papit 

und den König Ferdinand, von denen fie im Stiche gelajjen 

1) Zum Alpübergang vergleihe Guicciardini II, p. 841 
bis 842. Jovius, Historiae, L. XV, Vol. 1, fol. 168. BRosmini, 

Trivulzio I, 488. II, 317f. €. v. Muralt, Der Kampf Franz des 

Erften und der Eidgenofien um Mailand, im Archiv für fchweizerifche 
Geſchichte und Landestunde I (Zürih 1827), ©. 48ff. Sifi, S. 167 
bi8 168. Mignet, Rivalite de Frangois Ier et de Charles-Quint I 
(Paris 1875), p. 75—78, mit dem fchönen, mitten in ben Bergen ge- 

ſchriebenen Briefe des Königs an feine Mutter. 

2) Anshelm IV, 101. gt. Abſchiede III, n, 905, Anm. zu a. 
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wurden, erklären läßt. In Rivoli konzentrierten fidh die ver- 

ſchiedenen eidgenöſſiſchen Corps; dann wandten fie fich oftwärte 

über Soren, Vercelli und Novara an den Langenjee, indem fie 

das Piemonteſiſche dem Teinde überließen '). 

Diefer Rüdzug nahm fich beinahe aus wie eine Flucht und 

foderte in höchſt verderblicher Weiſe ſowohl die Disziplin der 
Truppen ald den Zujfammenhang der einzelnen SHeeresteile. 

In Novara wurde das koſtbare ſchwere Geihüg, das man mit 
größter Mühe von den Päffen dorthin gejchafft hatte, leicht» 

hin dem Feinde preisgegeben. Dann kam es fogar zu einer 

Trennung im jchweizerifchen Heere. ‘Die Kontingente aus allen 

mittleren und öſtlichen Kantonen mit Bafel und Schaffhaufen, 
Wallis und Rottweil begaben fich über Sefto nach Vareje und 

nah Monza; Bern, Freiburg, Soloturn und Biel dagegen, 

die entſchieden ſchon unter franzöfiichem Einfluß ftanden, zogen 

mit Albrecht vom Stein am 27. Auguft nach Arona, während 

Schinnner mit einigen taufend Mann nach Piacenza eilte, um 

den Anmurjch eines ſpaniſchen und päpftlichen Heeres zu ber 
jchleunigen. Ohne erhebliche Anftrengung fam nun der ganze 

weftliche Teil des Herzogtums Mailand in die Hände der Fran 

zojen 2). 
Unterbefjen Hatte die Tagfagung am 20. Auguft in Zürich 

einen neuen Auszug von 7000 Mann beichlofien ).. Der 

1) Der gemeine Mann nahm an, daß einige Führer, wie Albrecht 
vom Stein, duch bie Franzoſen beftochen worben feien, um den Rüdzug 
anzuordnen. So der Wäbenswiler Kafpar Bechli, der wegen ber Ber- 
breitung dieſes Gerlichte8 Hingerichtet wurde. Anshelm IV, 156. Ab⸗ 
ſchiede III,n, 950. Der Rüdzug war aber unvermeidlich, nachdem man 
trog der energifchen Mahnungen ber Berner Hauptleute (f. ihren Brief 
vom 9. Auguft bei Anshelm IV, 97—100) verfäumt hatte, den Feind 

in den Bergen zurückzuhalten oder zu ſchlagen. Es heißt in den Mé- 
moires de Fleuranges (Collection Petitot XVI, 282): „Si j’eusse 

este Suisse, j’eusse plustost combattu le Roy & la descente des mon- 
taignes, ... . et feust une grosse faulte à eux.“ 

2) Anshelm IV, 118ff. Bgl. das ausführliche, aus Arona batierte 

Miſſiv der Berner Hanptleute vom 28. Auguft, Abſchiede III,ıu, 902. 

3) Ebd. 905. 
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Zürcher Bürgermeifter Markus NRöuft, ein Dann von unbe 

jtechlicher Nechtlichfeit und reiner, patriotifcher Gefinnung !), 
erhielt den Dberbefehl über dieſes dritte Corps, das in ben 

nächiten Tagen auf verjchievenen Päffen nach Italien rückte 2). 

Allein kaum waren die Zuzüger in der Lombardei angelommen, 

fo wurden fie ebenfall8 von der berrfchenden Uneinigleit er» 

griffen. Die aus den weftlichen Städten blieben in Domo 

jtehen, die andern wandten fich nach Vareſe, um fich von dort 
aus mit der Hauptmacht zu verbinden. Umſonſt verlangte 

Röuſt zu wiederholten Malen den Anichluß der Berner an 

jein Heer: es gejchah vielmehr, daß der in Arona ftehenve 

Haufe fich noch weiter von den Übrigen Eidgenoffen entfernte 

und fich mit dem neuen in Domo erichienenen Kontingent ver- 
einigte 9). 

Zu bdiefen bellagenswerten Wirren trugen offenbar bie 

Friedensunterhandlungen bei, Die König Franz nach feinem Über- 
gang über die Alpen unter glänzenden Verjprechungen noch ein- 

mal eröffnet batte *) und die er troß feiner raſchen Erfolge 
bis in den September hinein nicht fallen ließ. Es gab Orte, 

wie Schwiz und Glarus, die von einem Frieden nichts wiſſen 
wollten, während andere für ein Entgegenlommen ftimmten. 

Nach vergeblichen Verhandlungen eivgendjfticher und fran« 

zöfifcher Boten in Rivolt und Vercelli gelang es endlich am 

8. September in Gallerate eine doppelte Übereinkunft, einen 

Frieden und ein Bündnis mit dem König abzufchließen. Selbit- 
veritändlich war fich Franz der Vorteile wohl bewußt, bie er 

durch feine bisherige Triegeriiche Aktion errungen hatte. Was 

er jegt anbot, follten feine Gegner als bejondere Gnade und 

1) 2gl. über ihn ©. v. Wyß, in der Allgem. beutfchen Biographie 
XXIX, 405f. 

2) Anshelm IV, 135. Die Berner zogen über bie Grimſel und 
ben Griespaß. 

3) Ansſshelm IV, 124f. 
4) Der von Daguet im Anzeiger für ſchweizer. Geſchichte 1884, 

©. 314, mitgeteilte Brief Franz I. an Karl III. von Savoyen ift wohl 
in biefer Zeit gefchrieben worben. 
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nicht als feine Schulbigfeit betrachten. Dem Frieden zufolge 
wollte er Sforza mit dem Herzogtum Nemourd und einer 

jährlichen Penfion von 12000 Franken entfchädigen, den Eid⸗ 

genofjen Die 400000 Kronen bes Vertrages von Dijon aus 

bezahlen, ihnen an die Koften des Feldzuges 300000 Kronen 

leiften und ebenſo viel für die von ihnen occupierten mailändi⸗ 

fen Territorien entrichten, die fie mit alleiniger Ausnahme 

Bellinzonas wieder an das Herzogtum abtreten jollten. Immer⸗ 
hin geftattete er ihnen, daß fie dieſe Gebiete bis zur Abtragung 

ber ganzen Summe als Pfand behalten dürften. In dem 

Bündniſſe jagten ihm die Eidgenoſſen Schu für alle feine 

Lande, auch Mailand, Genua und Aftt inbegriffen, zu. Geiner- 
ſeits verſprach er ihnen Kriegshilfe, jährliche Penfionen und 

die Garantie ihrer alten Freiheiten in Mailand auf Grund 

des mit Lodovico Sforza errichteten Kapitulate. Am 9. Sep- 

tember gelangten dieſe Verträge zu formellem Abſchluß '). 

Wohl berührt e8 peinlich, wenn man fieht, wie die Eid⸗ 

genofjen mit einem Schlage auf ihre durch anderthalb Jahr⸗ 
zehnte feitgehaltene Politit und auf ihren mit jchweren Opfern 

errungenen territorialen Gewinn nach Süden bin verzichteten. 

Die Zeitgenoffen haben ihren Entichluß vorwiegend unlauteren 

Motiven zugeichrieben. Wenn man aber in Betracht zieht, 
daß die Schweizer während des mehrmonatlichen Feldzuges von 
allen ihren Verbündeten, auch vom Papſte, der zur Sicherung 

feiner dynaſtiſchen Interefjen binter ihrem Rüden Verbindungen 
mit dem franzöflichen Könige unterhielt, jchmählich verlaffen 

wurden, daß fie vonjeite des Herzogs non Mailand, für ven 

fie fett Sahren in ehrenhafter Ausdauer eingetreten waren, nur 

läſfige Unterjtügung fanden und daß beim Ausbleiben ber er⸗ 

bofften Subfidien die zunehmende materielle Not jebe unbe- 

fangene Beurteilung der Lage erjchweren und jede friiche That⸗ 

kraft lähmen mußte, fo gewinnt man doch die Überzengung, 
daß fie mejentlich unter dem Eindruck der allgemeinen Ver⸗ 

1) Die Verhandlungen in Rivoli, Bercelli und Gallerate f. in ben 
Abſchieden III, n, 902—904. 907—913, und bei Anshelm IV, 104. 
118 fj. 130—1386. 



Fünftes Kapitel. Einmifhung in die italienifchen Kriege 449 

Hältniffe ihre Zuftimmung zu dem nachteiligen politiichen Alte 

gaben und daß die fremden Geldſpenden aud Bier nur eine 

untergeorbnete Wirkung üben konnten !). 
Bei den im Felde ftehenden eidgenöſſiſchen Heeren fand der 

Friede aber ungleiche Aufnahme. Die in Domo vereinigten 

Mannfchaften aus ben weftlihen Städten nahmen ihn ohne 
Zögern an und kehrten fofort mit den Wallifern nachhaufe; 

nur eine ſchwache Befakung unter dem Berner Ludwig von 

Diesbah, einem Better des in den Burgunder Kriegen oft 

genannten Niklaus von Diesbach, blieb zurüd. In Monza 
Dingegen empfand die Mehrheit des Heeres die Übereinkunft 
als eine Schmad. Uri, Schwiz und Glarus erhoben ben 
ftärkiten Wiverfpruch gegen den drohenden Verluſt der ennet- 

birgifchen Befigungen. Endlich wurden die Bepollmächtigten 

aus Gallerate abberufen. Dann brady das ganze Heer gegen 

Mailand auf und hielt am 10. September, vom Herzog und 
von der Bürgerſchaft freudig empfangen, feinen Einzug in ber 

Hauptitadt 2). Trotz aller Enttäufchungen hoffte man immer 
noch auf Hilfe vonfeite des Papftes und aud des fpaniichen 

Vizekönigs Cardona, der mit feinen Truppen in der That fich 
bon Derona über den Po nach Pincenza 309. 

1) Sifi, ©. 177f. Über das Berhalten des Papftes vgl. Broſch, 
Geſchichte des Kirchenftaates I, 43. Bom Herzog von Mailand beißt es 
in einem Berner Miffto (8. Auguſt): „er tüt nüt ben fohlafen ben ganzen 
tag.” Anshelm IV, 96. 

2) Anshelm IV, 136—138. Die Zahl der Schweizer, die fich von 
Arona und Domo zurüdzogen, giebt Edlibach, S. 250, wohl etwas 
zu hoch auf 15000 Mann an. Bgl. Gift, ©. 274, Anm. 21. Daß 
übrigens die Berner Führer durchaus im Sinne ihrer Regierung ban- 
beiten, ergiebt fih aus einem Miffto vom 7. September. Schweizer. 

Geſchichtforſcher V, 407f. Bol. ebd. III, 265f., ein Urteil zu Stang, 
nach welchen Arnold Winfelried feine Schmähreben gegen bie Stäbte, bie 
er wegen ihres Abzugs aus Piemont „feldflüchtig Böswicht“ genannt 
hatte, zurüdziehen mußte. Der „Stier“ konnte aber dem „Bären“ ben 

Abzug nicht Leicht verzeihen. Siehe die Notiz TH. v. Liebenaus über 

ein Lied auf die Schlacht bei Marignano, im Anzeiger für ſchweizer. 
Geſchichte 1877, S. 308. 

Dierauer, Geſch. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 29 
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Schon war aber auch König Franz in unmittelbare Nähe 

von Mailand vorgerüdt. Wohl glaubte er, daß bie Schweizer 

nad den Abmachungen von allerate feine weitern Feindſelig⸗ 

Teiten mehr unternehmen würben; doch fchlug er in der Ebene 

unweit Marignano, bei dem Dorfe ©. Brigida, oder wie e8 

beute heißt, ©. Breda !), nach allen Regeln der Feldbefeſtigung 

ein Lager auf. Es war von einem großen Graben umfchlofjen ; 

Pallijaden tedten die Mannihaft und 74 Geichüge beftrichen 
die Zugänge. 

Im eidgendiftiihen Heere waren die Meinungen neuerdings 
geteilt. Die Zürcher und die Zuger, bie von ihren Obrig- 

fetten die Weiſung erhalten hatten, fi) einem ebrenvollen Aus- 

gleich mit den Franzoſen nicht zu widerfegen, bereiteten fich 

zur Abreije, während die Urkantone und bie Glarner mit aller 

Entſchiedenheit auf der Verwerfung des Friedens beharrten. 

Da griff der Kardinal Schinner, der unermüdliche Gegner der 

Franzoſen, mit feiner hinreißenden und beftridenden Gewalt 

in die Entjchließungen der Schweizer ein. Um jeden Preis 

wollte er e8 zu einem Kampfe kommen laffen. Er trat zu 

diefem Zwecke mit Arnold Winkelried aus Unterwalden, dem 
Hauptmann der herzoglichen &arbe ?), in Verbindung und 

wußte den vermwegenen Krieger famt feinen Leuten zu einemt 

Auszuge wider die Franzoſen aufzuftiften ). Wie er die Eid» 

genofjen kannte, durfte er mit Sicherheit annehmen, daß fie 

nach eröffnetem Gefechte nachrüden und ihren bevrängten Brü- 
dern Beiftand leiften würden. Auch den italienijhen Reiſigen 

1) Raffaele Inganni, Origine e vicende della Capella espia- 

toria francese a Zivido presso Melegnano (Milano 1889), p. 61: 

„S Brigida, ora S. Breda, vulgo S. Brera . .. . serba tuttora l’antica 

casa patronale, dove allogiö il Re.“ Über die Vorgänge zu Anfang 
September in und um Mailand vgl. die Berichte der mailändiſchen Bot 

ſchaft. Abſchiede III, n, 916 (mit wohl unrichtiger Redaktion des 8. Ar- 
titel). Anshelm IV, 76f. 

2) Th. v. Liebenau, Hauptmann Arnold Wintelried, im Anzeiger 
für ſchweizer. Geſchichte 1877, ©. 324. 

3) Anshelm IV, 138f. Den beinahe fanatifchen Eifer, den Frieden 

zu bintertreiben, ſchildert Fleuranges (Collection Petitot XVI), p. 288. 
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gab der Prälat Befehl, fich in ein Geplänfel mit dem Feinde 

einzulaffen und dann Hilfe zu begehren. 
Es war am 13. September, einem Donnerjtag, um bie 

Mittagszeit, während bie jchweizeriichen Führer Kriegsrat hiel- 

ten, als plößlich der Lärm durch die Stadt ging, die Garde 

fet im Gefecht, der Feind nähere fich den Thoren. In Wirk 

lichfeit handelte es fi um ein unbedeutendes Scharmütel, wie 

fich folche jeden Tag ereigneten. Aber fogleih griff alles zu 

ben Waffen. Der Karbinal felbft ftteg in purpurnem Gewand 

zu Pferde und ftürmte mit feinen päpftlichen Reitern voran !). 

Ihm folgten zunächft die Waldftätte und Glarus; in ungeord⸗ 

neten Scharen drängten fie burch die Porta romana in die 

Ebene hinaus, um den Feind wie bei Novara zu überrafchen. 

Noch zögerten die übrigen; als aber Eilboten von ernitlicher 

Gefahr berichteten, entjchlofjen fie fich nachzurüden. 

Draußen auf dem freien Felde mußte man wohl bemerten, 

daß man überliftet worden fei, ba ber Feind fich nirgends in 

größeren Mafjen gegen die Stadt bewegte. ES regten fich 

denn auch Stimmen für vorfichtige Zurüdhaltung, und jogar 

Schinner war der Anficht, daß man den eigentlichen Kampf 

auf den folgenden Tag verjchieben follte, va es an Lebensmitteln 

fehle. Doc das Ungeftüm der Länder riß das ganze Heer zu 

unmittelbarem Angriff fort. Noch verrichteten die Krieger ihr 

Gebet, Werner Steiner von Zug, der die Vorhut leitete, 
iprach die Todesweihe und warf im Namen der Dreieinigkeit 

ein Hand voll Erde über ihre Köpfe hin. Dann drangen fie 

in drei Haufen, in ber Mitte die Länder, rechts bie Zürcher 

mit den Oftfchweizern, links die Luzerner und die Basler, 
zufammen in einer Stärke von etwa 20000 Mann ?), auf 

1) Guicciardini II, p. 851. Brief der Zürcher Hanptleute vom 

20. September 1515, bei Glutz⸗Blozheim, ©. 550. Bol. Blöſch, 

Der Kardinal Schinner, S. 13. 

2) Die Zahlenangaben variieren zwifchen 12000 und 40000. Siehe 
Giſi, S. 275, Anm. 83. Anshelm IV, 143, fagt, es feien „mit ob 

18000 Eidgnofien im veld“ geweien. Fleuranges, p. 290, ſchätzt 
ihre Zahl auf 24000. Innerhalb biefer Grenzen wird man fich halten 

29% 
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verjchiedenen Wegen gegen das feinpliche Lager, wo man fich 

auf ihren Empfang vorbereitete. 

Sie braten nun ihre alte Taktik in Anwendung. Tollkühn 

warfen fie fich direft auf die Front der franzöfiichen Werte, 

Schlugen das vorbrechende Fußvolk, obſchon die feindliche Ar- 

tillerte ihre Reihen furchtbar Tichtete, über den Graben zurüd, 

ftürmten nach dem Vorgang einer verwegenen Schar von Frei 

willigen ſelbſt hinüber, bemächtigten fih ber erjten Batterie 

und niiteten ſich mit ihren ftarrenden Spießen mitten unter 

die Sranzojfen ein. Da ließ der König die Hauptmaſſe des 

Geſchützes auf ihre Haufen richten und griff fie dann mit 
bem von ihm periönlich geleiteten Zentrum feines Heeres, der 

gewaltigen Reiterei und ben ſchwarzen Banden, von verjchie- 

denen Seiten an. Bier nun dauerte der Kampf noch ftunden- 

lang bis tief in die Nacht hinein. Auf engem Raume vang 

Mann an Dann mit wilder Leidenſchaft. Es war bei wei. 
felndem Schein des Mondes eine wahllofe, graufige Blutarbeit, 

vor der auch ein Harter Krieger erbeben konnte. Trivulzio 

fchlug fih mit Mühe durch. Ein Vetter des Marjchalls ward 

gefangen. Bayard, ber Ritter ohne Furcht und Tadel, ver- 
mochte fih nur durch die Flucht zu retten. Erſt kurz vor 

Mitternacht machte die zunehmende Dunkelheit dem Schlacht- 

gewühl ein Ende, und das Horn von Uri rief die zerftreuten 

Haufen zufammen. Viele aber bivoualierten da, wo fie gerabe 
ftanden, dicht neben ihren Feinden. 

Eine Enticheidung hatte der Tag noch nicht gebracht. Wohl 

war e8 den Eidgenofjen gelungen, ven Gegner aus feinen äußern 

Stellungen zu verbrängen, ihm etliche Fahnen abzunehmen und 

zwölf Gejchüge zu erobern, jo daß die Kunde von ihrem Siege 

bürfen, werrn man von ben verfchiedenen Aufgeboten ber Tagſatzungen — nach 
einer im Sanuar 1516 aufgeftellten Berechnung (Abſchiede III, u, 954) 

waren e8 31270 Mann — etwa 10000 Mann (Bifi, S. 179) abziebt, 

bie fi feit dem Frieden von Gallerate zurüdgezogen hatten. Bolle Sicher- 
heit gewinnt man nirgends, ebenfo wenig über bie Stärke des franzöftfchen 

Heeres, das ſelbſtverſtändlich nicht mit feinen vollen urfpränglichen Be⸗ 
fänden in die Schlacht geführt werben konnte. 



Fünftes Kapitel. Einmifhung in bie italienifhen Kriege. 453 

fih in Italien verbreitete und ſchon nah 30 Stunden auch in 
die Schweiz gelangte ). 

Allein der Kampf war nur unterbrochen und wartete ber 

Fortſetzung. Alles kam auf den Verlauf des zweiten Waffen- 

ganges an. 

Die Nacht brachte den Schweizern nur geringe Erholung. 

Sie litten Hunger und froren auf dem feuchten Boden. Doch 

konnten fie fich nicht entjchließen, nach dem Hate Schinners 

ben Rückzug anzutreten und fich in Matland mit Speije und 

Trank zu ftärten. Noch ebe der Tag recht angebrochen war, 
ftanden fie wieder in Schlachtordnung. Aber jchon jahen fie 

vor fich ein neues wohlgeordnetes Heer. Denn der König und 

feine Feldherren Hatten mit Aufbietung aller Kräfte die Ihrigen 

aus den gefährlichen Stellungen zurüdgezogen und wieder ge- 

jammelt 2); fie erwarteten zugleich die von Cremona ber im 

Anmarich begriffenen Venezianer. Vor allem aber vertrauten 

fie auf ihre Neifigen und ihre noch immer höchſt bedeutende 

Artillerie, die von einer geübten Mannſchaft bedient war. Im 

ber wohlberechneten gegenjeitigen Unterftügung dieſer beiden 

Woffengattungen erblidten die Franzoſen ihre Stärte. 

Wieder eröffneten die Eidgenofjen ven Kampf, und bie 
Szenen des vergangenen Tages erneuerten ſich. Ihr Gewalt» 

baufe, der fih um das Horn von Uri fcharte, fchritt gerade 

1) Abſchiede III, u, 919. Brief vom 16. Sept., von „Anshelm Graff, kilch⸗ 

berr zu Ury“ (vgl. oben, S. 410). Es ift wohl derjelbe Pfarrer „Außhalm“, 

der in einer merfwürbigen, wahrſcheinlich am Bodenſee geichriebenen „gezit- 

tung” al8 Berbreiter ber von einem voreiligen Ausreißer ihm zugetragenen 

Siegesnahricht erwähnt wird. Siehe den durch Th. v. Liebenau be- 
forgten Wieberabbrud biefer in einem Wolfenbüttelee Sammelband ent- 
Baltenen Zeitung im Anzeiger für fchweizer. Gefhichte 1872, S. 251 — 254. 

2) „La Maestä christanissima armata sempre de tute arme con 

lo elmo in capo se & portata da uno Cesare, et in confortar, unir, 

et in spinger avanti la fantaria et gente d’arme, et in condur et 
operar l’artelaria et altre factione de sorte che maior per alcuno capi- 

tanio pratichissimo non potriano esser fate.“ Schreiben der venezia= 
niſchen Gefandten Dandolo und Pasgualigo aus Marignano, 14. Sept. 
1515, bei Marino Sanuto, Diarii XXI, 70 (Bunbesardiv). 
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aus gegen das feindliche Zentrum und das Geſchütz. Wie 

mörberijh auch die Kugeln in ihre Reihen fchlugen und bie 

Pfeile der gascogniihen Bogner fich über fie ergoffen: fie 

warfen die ſchwarzen Banden, die jenjeit eines Grabens ftanden, 

zurüd und waren auf dem Punkte, fich des Gejchüges zu be- 

mädtigen. Man jah wohl, wie ein fühner Streiter vordrang 
und feine Hand auf eine Kanone legte. In diefem Momente 
aber prengte der König mit feiner Kavallerie heran, und jetzt 

geihab es zum erftenmale in einem großen Kampf der Schweizer, 

daß ihre ftahlharte Infanteriebataille von einer fremden Neiterei 

durchbrochen wurde. Umfonft verfuchten fie ihre Reihen wieder 

zu fchließen: e8 blieb nichts übrig als im todesmutigem Ningen 

jo lange als möglich auszuhalten. Die Führer der Urner, 

Schwizer und Graubündner verloren dabei ihr Leben. In⸗ 
zwiſchen war ed dem rechten jchweizerifchen Flügel gelungen, 

fih auf den linken feindlichen zu werfen und ihn in fcharfem 
Anprali zum Weichen zu bringen. Auch der linke Flügel kämpfte 

trotz jchwerer Verluſte mit Erfolg gegen die Heeresmafjen, bie 

ihm Zrivulzio und der Connetable von Bourbon entgegen- 

ſtellten. 

Noch wogte der Kampf hin und her, und noch immer war 

es möglich, daß ſich der Sieg auf die Seite der Eidgenoſſen 

neigte. Da brachte, um die Mitte des Vormittags, das Ein⸗ 

greifen einer Schar venezianiſcher Reiter die Entſcheidung. Ihr 

Feldgeſchrei San Marco! erſchreckte die Schweizer, da fie glaub⸗ 

ten, das ganze veneziantiche Heer jet in die Schladhtlinie ge» 

rüdt. Nun wurden ihre beiden Flügel durch einen neuen An⸗ 

lauf des Feindes zurüdigetrieben, und der erichöpfte, zertvennte 

Gewalthaufe, ver von feiner Seite Hilfe erwarten konnte, ver⸗ 

mochte den Kampf nicht länger fortzufegen. Als Zrivulzio Die 

Dämme des nahen Yambro durchjtechen ließ und das Waſſer 
jegt auf das Schlachtfeld ftrömte, mußten die Eidgenoſſen an 

jedem Erfolg verzweifeln. Nun nahmen fie — gegen Mittag — 

die VBerwundeten auf ihre Schultern, das Gelchüg in ihre Mitte 

und zogen auf der Straße nach Mailand ab. Es iſt behauptet 

worden, der König habe in ritterliher Großmut und bewun- 
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dernder Anerkennung ihrer Zapferkeit eine Verfolgung nicht 

zugelaſſen. Thatſache ift, daß einzelne abgefprengte Haufen, 

wie 3. B. 300 Zürcher, obne Erbarmen duch Teuer und 

Schwert vernichtet wurden, daß aber niemand wagte, fich der 

geichloffenen Maſſe der Schweizer auf ihrem Rüdzug in den 

Weg zu legen. 

Zwölftaufend ‚Erjchlagene, die Mehrzahl Eidgenoffen, lagen 

auf der Waljtatt. In der öftlichen Schweiz gab es kaum 

eine Ortichaft, die nicht Angehörige zu beklagen hatte !). Alle 

Berichte jtimmen in dem Urteil überein, daß die Schlacht die 
blutigite iund ſchrecklichſte ſeit Menſchengedenken in Italien ge 

weien fei. Der alte Trivulzio bezeichnete fie al8 einen Kampf 

der Rieſen. Und mochten auch die Schweizer fchlieplich ge- 

fchlagen worden fein: die heldenmütige Ausdauer, mit ber fie 

gegen eine an Zahl und Eriegeriicher Ausrüftung weit über- 

legene Macht geftritten, und die ftolge, unnahbare Haltung, 

die fie felbft bei ihrem Abzug noch bewahrt hatten, machten 
den tiefiten Eindruck auf die Zeitgenojjen. Dies ficherte ihnen 
auch für die Zufunft die Achtung in ver Welt ?). 

1) Frid. Sichers Chronik. St. Galler Mitteilungen XX, 180. 

2) Ein bis in alle Einzelheiten völlig zutreffendes Bild der Schlacht 
zu entwerfen, bürfte bei den überaus zahlreihen, von ben verfchiebenften 

Standpunkten gefchriebenen, zum Zeil fich widerſprechenden Nachrichten 

auch für einen gelibten Militärſchriftſteller ſchwer halten. Unter den zeit- 

genöſſiſchen VBerichterftattern find befonders zu berüdfichtigen: Ans» 

beim IV, 139—143. Ludw. Schwinkart, defien Darftellung J. R. 

Wyß im Schweizer. Gefchichtforfher V, 227—239, veröffentliht Hat. 

Werner Schodeler, mitgeteilt von Th. v. Liebenau im Anzeiger 
für fchmeizer Geſchichte 1888, S. 357—361. Werner Steiner, ab 
gebrudt in der „Helvetia“ VII (1832), S.236ff. König Franz, befien 
wichtiger Brief vom 14. September an bie Herzogin von Angouldme in 

ber Collection Petitot XVII, 184—188, abgebrudt if. Die „Histoire 

du bon chevalier sans paour et sans reprouche‘ (Collection Petitot 
XVI), 98—105. Fleuranges, p. 2837—298. Bouchet, LaTremoille 

(Collection Petitot) XIV, p. 494—498. Galeazzo Bisconti, Be 

tiht an Heinrich VIII., aus Konflanz, 27. Dezember 1515, im Archiv 

für fchweizer. Geſchichte XII, 115—120. Guicciardini II, p. 853 

bis 855. Jovius, Historise, L. XV, Vol. I, fol. 174—179. Aus 
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Die Folgen des gewaltigen Schlages bei Marignano waren 

nun enticheivend. Ohne Aufenthalt und ohne Rüdjiht auf 

die Vorftellungen des Herzogs und des Kardinals verließen 

die Schweizer fofort die Lombardei. Der gänzlide Mangel 

an finanziellen Mitteln machte jede weitere Unternehmung un 

möglih. Nur im Cajtell zu Mailand und in Cremona blieb 

eine eidgenöſſiſche Beſatzung zurüd, und indem nun Wochen 

veritrichen, bis man fich zu einem einmütigen Entjichluß er⸗ 
mannte, war Oberitalien dem König von Frankreich gänzlich 

preidgegeben. Während er nach Pavia ging, um dort die ita- 

lieniichen Bürften um ſich zu verfammeln, ließ er in der Stadt 

Mailand, die fih ihm ergeben Hatte, eine franzöfiihe Verwal⸗ 
tung einrichten und das Schloß belagern. Dieſes von Franz 

Sforza erbaute Bollwerk galt für unüberwindlih und wurde 

von den Schweizern aufs tapferjte verteidigt. Doch der Herzog 

den Volksliedern (bei R. v. Liliencron II, 171—178) Mingt der 
übermütige Siegesjubel der Landstnechte wieter. — Die zuverläffigen Nach» 

richten über den Anteil der Benezianer (gegenüber der irrtümlichen Mel» 

bung Anshelms, daß biefe Schon in der Nacht vom 13. zum 14. Sept. 

auf dem Schlachtfelde eingetroffen feien) ftelt Giſi, S. 275f. zufammen. 

Bor allem entfcheidend ift ein in den Diarien Sanutos (XXI, 71) er 

baltener Brief des Sekretärs Andrea Roſſo, bat. Marignano, 14. Sept., 
der ohne Umfchweife erlärt: „Le fantarie non zonzeno a tempo“, wäh- 

rend er Über das Gingreifen ber venezianifhen Neiterei berichtet: „le 

zente d’arme zonzeno zercha a terza nel bello del combater, ma el 

signor Bortolanico capitanio nostro general erra zonto avanti con 

zercha 50 lanze electe“ (Bundesarchiv). Was die Verluftziffer betrifft, 

fo muß man fih mit dem Worte Guicciardinis a. a. DO. begnügen: 
„Il numero de’ morti, se mai fu incerto in battaglia alcuna, come 

quasi sempre in tutte, fu in questa incertissimo, variando assai gli 

huomini nel parlarne chi per passione, chi per errore.“ Bon neuern 

Darftelungsverfuchen vgl. Glutz⸗-Blozheim, ©. 408-422. Ros⸗ 

mini, Trivulgio I, 494498, €. v. Muralt, im Schweizer. Ge- 
ſchichtfoxſcher V, 156f. Giſi, S. 185f. Mignet, Rivalit& de 

Frangois Ier et de Charles-Quint I, 86—98. Dändliker, Geſchichte 
der Schweiz II, 323—330 (mit einem Kärtchen des Schladhtfeldes). In⸗ 

ganni bat in ber oben, ©. 450, angeführten Schrift die Lolalfunde 
mannigfach gefördert und die an bie Schlacht erinnernden Dentmäler 

beſchrieben. Vgl. das Blatt „Melegnano“ der Karte bes Ist. geogr. militare, 
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vermochte fich nicht zu mannhaftem. und ausharrendem Wider- 

ftande aufzuraffen. Am 8. Oftober Fapitulierte er troß aller 

Einwendungen der Beſatzung. Er mußte ihr das fürmlicdhe 

Zeugnis ausftellen, daß er fich gegen ihren Willen mit dem 

König abfinde )). Er war dann glüdlih, als Franz die Re- 

gulierung feiner Privatjchulden übernahm, den jchweizerijchen 

Truppen in Mailand und in Cremona den verfallenen Solo 

bezahlte und ihn nach Frankreich geleiten ließ, wo er noch 15 

Jahre lang ein befcheivenes Dafein friiten konnte. Bereits am 
11. Oktober hielt der König feinen feierlichen Einzug in Mai⸗ 

land. 
Nun wurde auch der Ausgleih mit dem Papfte angebahnt. 

Leo X., den es wenig Überwindung fojtete, von einer Allianz 

zur andern binüberzugleiten, verließ bie antifranzöfiiche Liga, 

trat dem König Parma und Piacenza ab und erhielt dagegen 

für fich felbjt Frieden, für das Haus Medici Anerkennung der 

Herrichaft in Florenz. Auf einer Zufammenkunft des Papites 

und des Königs in Bologna (Dezember 1515) wurde alles 
noch näher feftgefeßt. Da fchien Franz, der Herr von Italien 

werben konnte, feine Siege völlig zu vergeffen. Er zeigte dem 
Papite gegenüber eine Gefügigfeit, daß diefer nicht Worte genug 

fand, jeine Pietät und Gottesfurcht zu rühmen. Er anerkannte 

den Sirchenftaat, ven Julius II. in fchärfitem Gegenjage gegen 

die franzöfiiche Politit errichtet hatte. Er war auch ohne weis 

tere8 bereit, die feit dem Jahre 1438 gültige pragmatijche 
Santtion, die den Keim zu den gallifaniichen Freiheiten ent⸗ 

bielt, preiszugeben, und fich mit ber Kurie in die Hoheitsrechte 

über den franzöfiichen Klerus zn teilen ?). 

Am 6. Ianuar 1516 kehrte der König nach Frankreich 

zurüd. Er ließ eine Dentmünze prägen, in der er mit ftolzen 

Worten als der erite Bezwinger der Schweizer — primus do- 

mitor Helvetiorum — bezeichnet war. 

1) Abſchiede III, n, 926. 927. Anshelm IV, 1571. 

2) Rante, Gefhichte der Päpfte I (Sämtl. Were XXXVII), ©. 54. 

Broſch, Geſchichte des Kirchenftaates I, 45. Anshelm IV, 159, de- 

mertt: „Und alfo vacht und brucht fuchs fuchſen.“ 
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In der Eidgenoffenfchaft Hatte begreiflicherweife die den 

erſten Siegesbotfchaften folgende Nachricht von der Niederlage 

bei Marignano die größte Bejtürzung hervorgerufen und aufs 

tieffte das Nationalgefühl erregt. Dan ſah nun auf einmal 
alle Errungenfchaften der frühern Siege in Italien bedroht. 

Doch war die Tagfagung keineswegs geneigt, fich unter dem 

Eindrude des leidvollen Ereigniffes zu beugen und ben ver- 

zagten Stimmungen Raum zu geben. Schon am 24. Sep- 

tember beichloß fie, alle franzöjiichen Friedensvorſchläge abzu- 

weilen, ein neued Heer von 22000 Mann in die Lombardei 
zu jchiden, und den Katjer, zu welchem ſich Schinner begeben 

hatte, durch eine Gefandtihaft um Unterjtügung anzugeben. 

Die Befagungen in den Sclöffern von Bellenz, Yugano, Xo- 

carno und Domo wurden verftärkt ). Allein jener Beſchluß 

kam doch nur in den Urkantonen zur Ausführung, deren Mann 

Ichaft wirklih über den Gotthard rüdte.. In den folgenven 

Wochen, als die Ausfichten auf die Wiedereroberung Mailands 

immer fchwächer wurden, als die Treuloſigkeit der Liguiften, 

des Papites wie des Kaiſers und der Spanier, immer deut- 

licher zutage trat und endlich fein Zweifel über die völlige Iſo⸗ 

lierung der Eidgenoffenfchaft mehr übrig bleiben konnte, ge- 

wann die immer in erfter Linie durch die drei Städte Bern, 

Freiburg und Soloturn vertretene Friedenspartei die Ober- 

band und drang am 6. Oktober auf einem Tage zu Luzern 

mit dem Begehren durch, daß der Herzog don Savoyen als 

Vermittler zwilchen der Schweiz und Frankreich angerufen 

werde ?). 

Wirklich kamen fohweizeriiche und franzöfiiche Bevollmächtigte 

in Genf zufammen, und aus ihren dur Herzog Karl II. 
eifrig geförderten Beratungen ging am 7. November ein Fries 

dens⸗ und ein Bundesentwurf hervor, ber weſentlich auf ven 

Vereinbarungen von Gallerate beruhte 3) Bis zu einen defi⸗ 
nitiven Ausgleich follte es aber noch feine gute Weile Haben. 

1) Abſchiede III, n, 917—919. Anshelm IV, 146—148. 

2) Abfchiede III, n, 921. 925. Anshelm IV, 149. 

3) Abfchiede III, n, 928—933. Der Entwurf iſt nah dem Tatel- 
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Mit dem Frieden waren alle Orte einverftanden; von einem 

Bündnis bingegen wollten Urt, Schwi, Zürih, Baſel und 

Schaffhauſen nichts wiſſen ). Die Uneinigfeit wurde durch 

bie in der Schweiz erfcheinenden fremden Diplomaten genährt, 

die im Auftrage des deutſchen Kaiſers und des Könige von 

England die Eidgenoffen zu einem gemeinjamen Kriege wider 

Frankreich zu gewinnen und die Stimmung des gemeinen Mannes 

durch Nachrichten von Beſtechungen, die im legten Kriege vor» 

gefommen feien, gegen die franzöfiihe Partei aufzureizen ſuch⸗ 

ten ?). Im Kanton Zürich brachen darüber ernfte Unruhen 

aus, und ein freilich unbebeutender Dann, ver feine Schuld 

jelbft befannte, wurde hingerichtet °). Diefe Bewegung hielt 

indes die acht Orte Bern, Luzern, Unterwalben, Zug, Glarus, 
Sreiburg, Soloturn und Appenzell nicht ab, am 14. Januar 

in Bern bei den Genfer Verkommniſſen zu beharren und dann 

ihren Anteil an den ftipulierten Summen von den franzöfiichen 

Unterbändlern entgegenzunehmen *). 
Ein gefährlicher Riß ging durch Die ganze Eidgenoffenichaft. 

Die fünf Orte wurden durch die Umtriebe Schinnerd jo weit 

gebracht, daß fie dem Kaiſer eine Xruppenwerbung zu einem 

neuen Feldzuge gegen das noch immer als deutiches Reichs⸗ 

lehen geltende Mailand zugejtanden und im März 1516 ein 

Heer von 15000 Mann über Tirol nach Oberitalien bi8 vor 

nifhen Text auf S. 1398—1402 abgebrudt. Anshelm IV, 159 

bis 161. 

1) Siehe die Erklärungen der einzelnen Orte in ben Abjchieben III, ız, 
937. 

2) Sifi, S. 202ff. Bol. auch des gleichen Verfaſſers „Beziehungen 
zwifchen der Schweiz und England 1515—1517”, im Archiv f. ſchweizer. 

Geſchichte XV, 227 ff. 

3) Über den Bechli- ober Bächli- Prozeß vgl. Anshelm IV, 156. 
Abſchiede III, n, 9501. Glutz⸗Blozheim, ©. 433ff. 

4) Abſchiede III, n, 950f. Vgl. den Brief Ulrich Leners an Vadian 

vom 14. Februar 1516, wo von zwei Tonnen franzöſiſchen Goldes die 
Rede ift: „die hat man faft ustailt“. Die Babianifche Brieffammlung ber 
Stadtbibliothet St. Gallen I, herausgegeben von Emil Arbenz, in den 

St. Galler Mitteilungen XXIV, 146f. 
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die Thore Mailands ziehen ließen ). Aus den acht anderen 

Orten hinwieder rüdten über 10000 Mann, vornehmlich Berner, 
als franzöfiihe Soldtruppen in das Herzogtum und deſſen 

Hauptftabt ein. Glücklicherweiſe blieb e8 bei militäriichen De- 

monjtrationen. Das Heer der acht Drte wurde von den be» 
forgten Obrigfeiten beimgerufen. Die vom Kaiſer mit eng» 

liſchem Gelde gedungenen Knechte Hielten noch eine Zeit lang 

bei ihm aus, fetten ſich dann in Lodi feit und zogen enblich, 

da er ihnen feinen Sold bezahlen konnte, arm und veripottet 

wieder ab 2). 
Diefe peinlichen Ereigniffe führten nun aber allen ver- 

ftändigen Eidgenoffen die zwingende Notwendigkeit einer innern 

Annäherung und einer gemeinjamen Löſung der franzöſiſch⸗ita⸗ 

Vieniichen Fragen Mar vor Augen. Es bezeichnete den Durch⸗ 

bruch eines gefunden Gefühls, Daß fie neuen politiichen und 

kriegeriſchen Plänen, für welche Heinrich VIII. und der Katjer 

fie im Sommer 1516 gewinnen wollten, mit hböflichen Ent- 

Ihuldigungen aus tem Wege gingen, und daß die Tagſatzung 

am 7. Juli die Weifung in ben Abſchied nahm, man wolle 

nicht mehr Taiferlih und franzöfifch, fondern nur eidgendiftich 

fein ®). Zwar fträubten fich die fünf Orte noch immer gegen bie 

Annahme der Genfer Verträge. Als aber die übrigen Kan⸗ 
tone in verföhnlichem Entgegentommen das eigentliche Bünd⸗ 

nis mit Frankreich fallen ließen *), fam e8 am 12. September 

in Zürich zum einftimmigen Beſchluß eines allgemeinen Frie⸗ 

1) Über den Feldzug Marimilians vgl. Ullmann II, 668 ff. 
2) Anshelm IV, 167—169. 174—185. Abſchiede III, n, 9691. 

Bol. den Brief Rich. Bartolinis vom 31. März 1516 in der Vadiani⸗ 

fen Briefſanimlung a. a. O., ©. 148. Das freche, jede ſtaatliche Orb- 

nung untergrabende Gebahren der Söldner tritt wohl nirgends fchärfer 

hervor, als in dem böhnifhen Schreiben, mit welden bie in fran- 

zöſiſchen Dienft getretenen Berner Hauptleute von Laufanne aus am 

8 März 1516 die obrigfeitlihe Mahnung zur Umkehr beantworteten. 
Anshelm IV, 176f. Bgl. Schweizer. Geſchichtforſcher V, 430. 

3) Abſchiede III, n, 985 ff. 

4) Siehe hierüber die Verhandlungen vom 26. Auguft 1516, Abfchiebe 
III, u, 998f., mit der fohriftlihen Antwort ber adt Orte auf S. 1001. 

Für das folgende fiehe S. 1002. 1007. 1008—1012. 
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dens, deſſen Entwurf am 27ften des gleihen Monats von 

beiden Zeilen und den franzöfiichen Bevollmächtigten genehmigt 
wurde. 

Am 29. November 1516 erhielt das Friedenswert auf 

einem Kongreß zu Freiburg feinen formellen Abſchluß. Es 

wurde als eine ewige Richtung bezeichnet und tft bis auf 

neuere Zeit die Grundlage aller Verträge zwilchen Frankreich 

und der Eidgenoffenfchaft geblieben. 

Alle Feindſchaft ſollte gegenfeitig aufgehoben fein, fein Zeil 

die Feinde des andern unterfrüßen, feine Partei gegen bie andere 

Krieg unternehmen, fondern bei ausbrechenden Streitigkeiten 

an das Recht gelangen. Kaufleute, Boten, Pilger und andere 

Perfonen durften beiverfeitS mit Leib und Gut in allen Ge 
bieten frei verkehren, mit feinen andern Zöllen und Beſchwerden, 

als fie von jeher Brauch geweien. Die jchweizeriihen Kaufe 

leute blieben im Genuß der Vorrechte, die ihnen für den Be 

ſuch der Lyoner Meſſe ſchon früher zugejtanden worden waren. 

Der Verkehr mit Mailand wurde auf Grund der ältern Ka- 

pitulate neu geregelt. 

Im übrigen erbielten die Eidgenoſſen für die Kojten bes 
Zuges nach Diion 400000 Kronen, für den in ben Teldzügen 

nah Mailand erlittenen Schaden 300000 Kronen, womit 

aber alle ihre Aniprüche erledigt waren. Für die Zukunft ver» 

ſprach der König jedem der 13 Kantone, den Wallifern und 

jedem der drei Bünde in Rätien 2000 Franken jährliche Pen- 

fion, den Zugewandten und Untertbanen insgefamt 2000 Franken, 

je auf Lichtmeß fällig. Bellinzona verblieb den bisherigen Be- 

figern. Auch die im Jahre 1512 eroberten Herrichaften: Lu⸗ 

gano, Locarno, Mendrifio, Maggtatbal, Bormio, Veltlin und 

Cleven konnten die Eidgenofjen und die Bündner beibehalten, 
jofern fie es nicht vorzogen, binnen Yahresfrift eine Summe 

von 300000 Kronen dafür anzunehmen. Die Gebiete von 
Domo d'Oſſola und Ejchenthal Hingegen, deren ſich die Fran⸗ 

zojen bald nach der Schlacht von Marignano bemächtigt hatten, 

gingen verloren. Hier, in den Thalſtufen zwiichen den Wallifer 

und ben Teſſiner Bergen, erjtredte fih nun die mailändiſch⸗ 
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franzöfiihe Herrichaft, wie noch Heute das Xerritorium Des 

Königreihs Italien, bis zum firategifchen Knotenpunkt der 
Schweizer Alpen. 

Zur Befiegelung der Urkunde wurden Landammann Hans 

Schwarzmurer von Zug und Scultheiß Peter Fall von Frei⸗ 

burg an den franzöfiichen Hof gefandt ). 

1) Abſchiede III, u, 1016—1021. Die Urkunde des ewigen Friedens 
fiehe S. 1406— 1415. Bei Anshelm IV, 199ff. ift ber Text gekürzt. 
Der eidgenöſſiſchen Botfhaft erwähnt er nad feiner etwas bittern Art 

auf S. 205. Zum Ganzen vgl. Bluntfhli, Geſchichte des ſchweizer. 

Bundesrechtes 12, 270f. Oechsli, Orte und Zugewanbte Sahrbug 
für jchweizer. Geſchichte XIII), ©. 2077. 



Sechſtes Kapitel. 

Rückblick und Umſchau. 

Hier, an der Markſcheide zwiſchen zwei Zeitaltern der hiſto⸗ 

riſchen Entwickelung auf ſchweizeriſchem Boden, halten wir inne. 

Die Geſchichte der Eidgenofjenichaft hat in den zweihundert- 

fünfundzwanzig Sahren, die wir überjchaut haben, einen merk⸗ 

würdigen Verlauf genommen. Gegen Ende des dreizehnten 

Sahrhunderts, als nach dem Tode Rudolfs von Habsburg bie 
öffentlichen DVerbältniffe im deutichen Reich für einen Moment 

insg Schwanten famen, vereinigten fi mit Huger Vorficht drei 

Volksgemeinden am Vierwaldftätterjee, um auf Grund des einer 

jeden lebenskräftigen Geſellſchaft innewohnenden Rechtes ihre 

Regierungsweiſe ſelbſt zu beſtimmen. Sie wieſen in der Folge 

mit ſiegreichen Waffen die Angriffe des habsburgiſch⸗öſterreichiſchen 

Haufes auf ihre Freibeitsbeftrebungen zurüd und ficherten fich 

die reichsunmittelbare Stellung, die damals noch als die höchſte 

äußere Errungenjchaft eines deutſchen Gemeinweſens betrachtet 

wurde. An den feiten Kern der drei Waldſtätte jchloffen fich 

im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts benachbarte Städte und 

Landichaften, die ähnliche Ziele verfolgten oder die bereitd ges 

wonnenen Freiheiten im Verein mit den fchlagfertigen Alpen» 

völfern zu behaupten fuchten. Durch Kämpfe, in welchen das 

feudale Herrentum vor der unwiderſtehlichen Wucht der bürger- 

lien und bäuerlichen Kriegsgewalt erlag, wahrten die Bundes» 
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genofien gemeinfam ihre nach den Formen der Landsgemeinde⸗ 

verfaffung oder der repräfentativen ftäptiichen Demokratie or. 

ganifierte Selbſtregierung. So erreichten fie, daß, während 

ringsum die monarchiſchen Gewalten fich befejtigten und ven 

autonomen Gelüften zumal der ſtädtiſchen Bürgerfchaften Schran«- 
ten fetten, in den oberalamannijchen und oftburgundifchen Yanden 

bie republifaniiche Staatsform die Oberhand gewann, und daß 

bier eine Genoſſenſchaft heranwuchs, die aus eigener Kraft in 

ihrem ganzen Bereiche das Recht handhaben und den Frieden 

ſchützen fonnte. 

Im fünfzehnten Jahrhundert, unter immer wieder ber- 
portretendem Gegenſatze gegen ſterreich, breiteten fich Ein- 
fluß und Macht der Eidgenofjenfchaft in rafchen Erfolgen nad 

allen Seiten aus. Sie juchte in planmäßtgem VBordringen 

natürliche Grenzen zu erreichen und war dann troß ihres loſen 

Gefüges ftark genug, eine jchwere innere Krifis zu überwinden. 
Nachdem fie endlich unter dem Zuthun der gewanbten fran- 

zöftichen Diplomatie mit dem alten Feinde einen dauernden 

Frieden geſchloſſen hatte, durchkreuzte fie in gewaltigem kriege 

riihem Aufihwung die ungemejjenen Pläne Karls des Kühnen 
von Burgund und griff fortan als eine von den fremden Poten- 

taten thatlächli anerkannte jouveräne Macht in das politifche 

Getriebe des mittleren Europa ein. Im „Schwabentriege“, 
in welchem König Maximilian noch einmal die Gelegenheit 
ergreifen wollte, um die Aniprüce jeines Hauſes auf fchweize- 

riſche Gebiete durchzuſetzen, Löjte fie vollends Die Bande, durch 

welche fie noch immer an das deutſche Reich gefnüpft geweſen 

war, und Marimilian mußte nicht nur als Neichsoberhaupt 

ihre ftaatliche Selbjtändigfeit faktifch anerkennen, ſondern auch 

als Vertreter der dfterreichiichen Dynaftie in aller Form auf 

feine Hoheitsrechte in der Eidgenoffenichaft verzichten. 

Zu Anfang des fechzehnten Jahrhunderts nahmen die Eid» 

genofjen entjcheivenden Anteil an den italienifhen Kriegen; fie 

führten in der Iombarbilchen Ebene vornehmlih im Kampfe 
gegen bag erftarkte Frankreich glänzende Thaten aus und mehrten 

wie ihren territorialen Befig, fo auch ihren Waffenruhm, bis 
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die jähe Niederlage bei Marignano, berbeigeführt durch die 

neue, überlegene Kriegstechnik ter Tranzofen, ihnen die Grenzen 

ihrer Kraft zum Bewußtfein brachte. Der ewige Friede vom 

Jahre 1516 bebeutete ven Abſchluß ihrer großen, europätfchen 
Machtſtellung und — fo weit e8 das franzöfiiche Bündnis zu: 

ließ — den Übergang zu der ihren wirklichen Mitteln ange» 
meſſenen neutralen Haltung in ven kriegeriſchen Verwidelungen 

ihrer Nachbarn. Ste begannen ſich wieder auf fich felbft zu 
befinnen und mehr den eigenen Interejjen gerecht zu werben, 
als fih fortwährend nach offiziellen Entjchlüffen in fremde 

Händel und in die verwirrende Politif der in einer Ummand«- 
lung begriffenen abendländiſchen Welt zu mifchen. 

Mit diefer Wendung der Dinge, die ihre tiefere Begrün- 

dung in der Überfpannung der Vollskräfte fand, hing es zu- 

fammen, daß auch die Triebfraft für bie äußere und innere 

Entwidelung der Eidgenoffenjchaft nahezu erichöpft war. 
So wichtige Gebietderweiterungen die Eidgenofjen im Laufe 

eines Jahrhunderts von der Eroberung des Argaus bis zu 

ihren Yeldzügen nach Italien teild mit den Waffen, teil$ durch 

friedliche Verträge gewonnen batten, jo waren doch die ſchon 

frühe ins Auge gefaßten Vorteile gejchloffener, natürlicher Grenzen 
noch feineswegs in der von den einfichtigften Staatsmännern 

gewünfchten Vollſtändigkeit erreicht. Oſterreich beſaß noch immer 
das Fridthal und beberrichte die Aheinlinie von Kaiferaugft 

bis über Laufenburg binauf. Im feiner Gewalt befanden fich 

außerdem beveutende Zeile von Graubünden. Die Stadt 

Konstanz, die unentbehrliche Hüterin der Nordgrenze an Boden- 

fee und Rhein, ftand den eidgenöffiichen Bünden fern. Jenſeit 

der Alpen war das Ejchenthal, das vom Gotthard⸗Maſſiv bis 
zum Langenfee hinunter reichende Bindeglied zwifchen dem Wallis 
und den tejfiniichen Landſchaften, zwar wiederholt erobert, dann 

aber endgültig preisgegeben worden. Genf nahm erit fpäter 

Anlaß, bei den Eidgenoſſen für feine bedrohte Freiheit Schuß 

zu ſuchen. Und über einen großen Zeil des Wadtlandes 

berrichte noch das Haus Savoyen; e8 fehlte troß ver vor- 

geihobenen Befigungen Berns und Freiburgs viel, daß bie 
Dieraner, eich. d. ſchweiz. Eidgenoſſenſch. II. 30 
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Grenze nach dem Genferjee und Jura hin genügte. Wohl war 
vor allem bier die Richtung für die noch fehlenden Erweite- 

rungen vorgezeichnet, und es ließ fich erwarten, daß Bern bie 

alten Pläne der Ausbreitung nad Südweſten hin nicht aufe 

geben werde; allein für einmal blieben bie Eidgenofjen bei dem 

errungenen Beſitze ftehen und dachten nur daran, den äußern 

Beitand ihrer Intereffengemeinichaft aufrecht zu erhalten. 

Dieje Gemeinichaft, das eidgenöſſiſche Staatsweſen oder der 

„Große Yund oberdeuticher Lande“ bot nun freilih ein ans 

deres Bild, als hundert Jahre früher nach dem Abſchluß der 

eigentlichen Freiheitskämpfe. Sie erjchien nicht mehr als eine 

Bereinigung von jelbjtänvigen, in allen wejentlihen bundes- 

rechtlichen Fragen gleichgeftellten Gliedern, fondern als ein 
Aggregat von Territorien verſchiedenſter Berechtigung *). 

Boran ftanden die dreizehn wirfliden Orte oder 

Kantone: die vier Walpdftätte, Züri, Glarus, Zug, 

Bern, Freiburg, Soloturn, Bafel, Schaffbaufen 

und Appenzell, deren KreiS mit der Aufnahme Appenzells 

1513 gejchloffen und in der Folge bis zu den Umgeftaltungen 

des Jahres 1798 nicht erweitert wurde 2). Sie allein galten 
als die vollbürtigen Eidgenofjen und hatten unbejtritten Sit 

und Stimme an den Bundestagen. Sie legten ihre Hand auf 

die in gemeiniamen Feldzügen eroberten Gebiete, ficherten ſich 

jeweilen den Hauptanteil an den Friedegeldern und Benfionen 

und banbelten nach außen als jouveräner Bundeskörper. 

An einzelne oder mehrere der dreizehn Drte lehnte fich eine 

Reihe Halbbürtiger Glieder an, für welche der Name von zur 

1) Für die territorialen Berhältniffe find bie Blätter VII (1412 bie 

1481) und VIII (1481—1652) des Hiftor.-geograph. Atlas der Schweiz 
(neue Ausgabe, Züri 1870) zu vergleichen. 

2) Die offizielle, ebenfalls bis 1798 feftgehaltene Rangorbnung ber 

13 Orte wid von der Chronologie des EintrittS ab. Sie lautete: Zürich, 
Bern, Luzern, Uri, Schwiz, Unterwalden, Zug, Glarus, Freiburg, Solo- 

turn, Schaffhaufen, Appenzell. Siehe 3. B. die Urkunde bes ewigen Frie— 
dens vom 29. Nov. 1516. Abſchiede III, n, 1406. 
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gewandten Orten aufgelommen it ). Sie wurben als 

Eidgenoſſen betrachtet; aber ihre Rechtsftellung war fo wenig 

einheitlich geregelt, al8 das Bundesverhältnis der eigentlichen 

Kantone. Nur fo viel Läßt fich fagen, daß fie gleichmäßig unter 
dem vielbegehrten eidgenöffifchen Schuge ftanden und ihren Pro» 

teltoren Kriegshilfe leiften mußten, doch ohne bei ven Friedens 

Ihlüffen Anteil am Gewinne von Land und Leuten zu erhalten. 

Im übrigen blieb es ihnen überlaffen, ihre innern Angelegen- 
beiten nach republikaniſchen oder monardiichen Negierungsformen 

unabhängig zu bejorgen. — Wohl den höchſten Rang unter 
biefen Zugewandten nahmen Wallis und Oraubünden ein, 

die ähnliche föderative Staatögebilde waren, wie die gejamte 

Eidgenoſſenſchaft. Sie befaßen eigene Unterthanen, hatten eigene 

Organe für die gemeinfamen Gefchäfte und bewahrten auch in 

der äußern Politik ein weites, bisweilen jogar ben Eidgenoſſen 

unbequemes Maß von felbjtändiger Aktion. In der Vertei⸗ 
digung der Treibeit aber — jagt Macchiavelli — gingen jie 

mit den Kantonen Hand in Hand ?). Zugewandte Orte waren 
ferner die Städte Biel, St. allen, Rottweil und Mül- 

baufen, ver Fürftabt von St. ®allen und die Grafichaft 

Neuenburg, die damals nur vorübergehend unter der Ver⸗ 

waltung von zwölf Orten ftand. Des eidgenöſſiſchen Protek⸗ 

torats erfreuten ſich auch die Abtei Engelberg und der in 

beneivenswerter Abgeſchloſſenheit und Eigenart dahinlebende 

Treiftaat Gersau 8). Auch die Grafſchaft Toggenburg 

fonnte als ein zugewandtes Glied betrachtet werden, da fie 

unter Zuftimmung ihres jt.-galliichen Oberherrn ihre landredit- 

lihe Verbindung mit Schwiz und Glarus aufrecht hielt, ähn⸗ 

1) Bgl. über diefe die oft eitierte Arbeit von Oechsli: Orte und 

Zugewandte, im Jahrbuch für ſchweizer. Geſchichte XIII. 

2) Macchiavelli, Legazione all’ imperatore. Opere VII (Mi- 

lano 1805), p. 7. 

3) Siehe außer Camen zind, Gefhichte der Nepublit Gersau (Ge- 

ſchichtsfreund XIX) die Monographie des vortrefflichen engliſchen Kenners 

fchweizerifcher Geſchichte, Coolidge, The Republic of Gersau, in The 

English historical Review, 1889, &. 481 ff. 

30 * 
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fh wie die Unterthanen des Grafen von Greyerz durch 

befondere Burgrechte Zugewandte von Bern und Freiburg 

waren ). Endlich gehörte Rapperswil dieſem Kreije eid- 

genöfjifcher Gemeinwejen an, indem es ſich nach ter Ablöſung 

von Diterreich dem Schirm der drei Walbftätte und der Glarner 

übergeben hatte 2). Wohl begten verichiedene diefer Orte den 

Wunſch, zu vollberechtigten Eidgenofjen aufzurüden, wie dies 
zulegt noch dem urjprünglich zugewandten Lande Appenzell ge- 

ungen war. Allein die dreizehn Kantone widerſetzten fich hart⸗ 

nädig allen weiteren Zugeftänpniffen und wielen ebenfo dringende 

al8 wohlbegründete Gefuche ab 3). Diefe Haltung wurde nicht 

nur durch lokale Einflüffe und allgemeine politiiche Erwägungen, 
fondern ganz bejonders durch die Rückſicht auf die materiellen 

Intereffen beftimmt, die ſich an ihre Herrichaftsgebiete knüpften 
und die durch die Aufnahme neuer Anteildaber leicht beein» 
trädtigt worden wären. 

Denn auch fürmlihe Unterthanen, gemeinfane ober 

„gemeine“ Herrichaften, die nach amtlicher Auffaffung nicht 

Eidgenofjen waren, gebörten zum eidgenöſſiſchen Staatsweſen 

und vervollitändigten feine äußere Phyſiognomie. Seit einmal 
der erjte Schritt mit der Eroberung des Argaus und mit ber 

Errichtung einer gemeinjamen Vogteiverwaltung in Baden und 

ben Freien Ämtern gethan war, ergriffen bie Eidgenoffen zu 
wiederholten Malen die ſich darbietenden Gelegenheiten, um 
noch andere Yandichaften zu unterwerfen und fie nach ähnlichen 
Formen zu regieren. Doch auch bier durchkreuzten fich bie 
Deziehungen in bunter Meannigfaltigfeit. Den Berktern und 
Sreiburgern allein gehörten Schwarzenburg, Murten, 
Grandſon, Orbe und Echallens, den Schwizern und 

1) Über die Wendung ihres Schidfals nach dem Banferott bes Grafen- 
baufes 1555 f. Dedsli, S. 98. 

2) Siebe oben, ©. 141. 
3) Das vergeblihe Streben bes Abtes von St. Gallen und der Stadt 

St. Gallen nad Rangerhöhung illuftrieren die Abfchiebe III, n, 765. 806. 
835f. 868. Der gewöhnliche Beſchluß war: „Das foll jeder Bote an 
feine Herren bringen“, und babei blieb «8. 
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Slarneın Uznach und Gaſter. Im die Grafſchaft Baden, 

bie Freien Ämter, den Turgau, das Rheinthal und 
Sargans teilten fich fieben und act Kantone. Das Li» 

vinenthal beherrichte Uri; die Grafſchaft Bellinzona ftand 

unter den Ländern Uri, Schwiz und Nidwalden, und die übrigen 

„ennetbirgiichen“ Vogteien vom Maggiatbal bis Mendriſio 

waren zwölf Drten untertban !). — Es iſt jchon oft bedauert 

worden, daß fich die Eidgenofjen nicht entichließen konnten, bie 

eroberten Gebiete als gleichberechtigte oder wenigftens zugewanbte 

Glieder in ihre Verbindung aufzunehmen und ihnen großmütig 

bie Freiheit einzuräumen, nach ber fie felbft mit fo leidenſchaft⸗ 

licher Hingabe gerungen hatten. Und in der That ift dieſes 

Bedauern wohl begründet, wenn man fich erinnert, wie ſchwere 
Mißbräuche fich fpäter zumal in die Verwaltung der tejfinifchen 

Herrichaften eingefchlihen haben 2). Indeſſen, die Eidgenofjen 

des fünfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts waren im Geiſte 

ihrer Zeit befangen und konnten nicht nach den modernen Ideen 

von der gleichen Berechtigung und Verpflichtung aller Staats» 

angebörigen handeln. Sie betrachteten fih, jchon um der be- 

deutenden finanziellen Opfer willen, die in der Regel mit den 

Erwerbungen verbunden waren, als die Nechtönachfolger der 

1) Bluntſchli, Sefchichte des ſchweizeriſchen Bunbesrechtes 1°, 209 ff. 

Meyer, Gefchichte des fehweizer. Bundesrechtes I, 448fj. Hilty, Die 
Bundesverfaffungen der fehweizer. Eidgenoſſenſchaft, S. 145 ff. — An einer 
zuſammenhängenden Geſchichte der Unterthanenlänber und ihrer Verwaltung 

fehlt e8 noch. Schon die genaue monographifhe Behandlung einer ein⸗ 
zelnen Landſchaft wäre ein verbienftliches Unternehmen. 

2) In ergreifender Weile ſchildert Karl Bictor v. Bonftetten, 

Neue Schriften III u. IV (Kopenhagen 1800-1801) die teffinifchern Zu⸗ 

fände im 18. Jahrhundert. Vgl. Morell, Karl v. Bonſtetten (Winter- 
tur 1861), S. 145ff. Sehr zutreffend bemerft Charles Seitz, 

L’oeuvre politigque de Cesar (Geneve 1889), p. 126, im Anfchluß an 
ein Wort, das Thukydides III, 37 Kleon in den Mund legt (nolldzxıs 

utv An... Inuoxgerlav örı advivardv korıv Erkowv doyeıv): „M&me 

quand un peuple est anime & l’origine de bonnes intentions, sa domi- 
nation devient odieuse, car il se trouve entraine à gouverner dans 

son propre interet, non dans celui de ses administres.“ 
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früheren Herren !) und fchonten urjprünglich die hergebrachten 

Satungen und Bräuche der Untertanen, vor allem ber ſtädti⸗ 

chen Gemeinweſen, fo daß diefe den Wechfel nicht als eine 

Benachteiligung ihrer äußern Lage und ihrer innern Rechts 
verhältniffe zu empfinden batten. Bei feinem feftlichen Einzug 

in die Herrichaft empfing der Landvogt die Huldigung der Be 
wohner und gelobte feinerfeits, ihre Freiheiten redlich zu achten. 

In jtreitigen Fällen konnten die Untertbanen an den Syndilat 

der regierenden Stände appellieren. 

Sp war die Eidgenoſſenſchaft über das einfache Gebilde, 

das fie noch zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts dargeftellt 

hatte, weit binausgewachlen und ein höchſt komplizierter Orga⸗ 

nismus geworben: eine ftantliche Welt im Kleinen mit den 

mannigfaltigen politifchen Lebensformen, die das Mittelalter in - 
romaniſchen und germanifchen Ländern zu geitalten liebte. 

Die innere Organiſation der Eidgenoſſenſchaft hatte freilich 

auf den erſten Blick keine Fortfchritte gemacht. Der bundes- 
rechtliche Zufammenhang der dreizehn Kantone war im Grunde 

fo Ioder, wie bie frühere Verbindung der acht „alten" Orte. 
Noch immer gab es Feine einzige Ichriftlich formulierte Sakung, 

welche alle Glieder des Staatenbundes — auch nur die voll, 

berechtigten — gleichmäßig verpflichtet hätte Won einer eid- 

genöſſiſchen Verfaſſung in jener Zeit zu fprechen, wäre ein 

Verſtoß gegen den thatlächliden Beftand der Dinge. Die 
Tagſatzung war und blieb ein Kongreß von ſouveränen Staaten, 

die fich vorbebielten, ihre Beichlüffe zu vollziehen oder abzu⸗ 

lehnen. Ein in dem verhängnisvollen Jahre 1515 geftellter 

Antrag, daß in Sachen, welche das Wohl („Iob, nug und Er“) 
der Eidgenofjenichaft beträfen und welche den Bünden nicht 

zuwider feien, die Minderheit der Mehrheit fich zu unterziehen 

babe, fam wodl zu ernſthafter Beratung, aber nicht zur Ans 

nahme ?). Diefes lofe Gefüge jtand weit hinter den bundes⸗ 

1) ©. oben, ®b. 1, ©. 439. PBgl. Meyers Bemerkungen, ©. 448. 

Stridlere Schweizer. Verfaſſungsbüchlein, S. 25. 

2) Abſchiede UI, n, 922. 926. 934. 
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ftaatlichen Ordnungen zurüd, die feit dem Beginne bes neun. 

zehnten Jahrhunderts in der Schweiz errichtet worben find. 
Man mag fich wundern, daß es nicht beizeiten, gleich den deut⸗ 
fhen Stäbtebünden, auseinander fiel. 

Gleichwohl fehlte e8 nicht an Momenten, die dem Ganzen 
einen fefteren Zuſammenhang verliehen, al8 man nach den un⸗ 

volltommenen füberativen Einrichtungen erwarten könnte. Die 
lang andauernde Gefahr, die den Eidgenoffen vonjeite eines 

mächtigen Fürftenhaufes drohte, brachte ihnen fortwährend bie 

Notwendigkeit treuen Zuſammenhaltens zum Bewußtfein und 

gab ihrer Vereinigung den Charakter einer nationalen Wehr- 

genoſſenſchaft. Innere Wirren mochten bisweilen ibr Bundes- 

verhältnis erjchüttern und fogar den Bürgerkrieg entzünben: 

im SKampfe gegen die Feinde ihrer freten Selbftbeftimmung 

ftanden fie immer wieder in gejchloffenen Reiben auf bem 

Plan — wie ein eljäjfiiher Gelehrter ſchrieb: „Stredt einer 

von ihnen den Finger aus, fo halten auch die andern bie 

ihrigen in die Höhe, und entfaltet ein Völklein das Kriegs⸗ 

banner, fo find die näher Wohnenden auf der Stelle und dann 

einer nach dem andern verpflichtet, zu folgen und ſich anzu- 

fchließen !).” Das Gefühl der Gemeinfamleit der politifchen 

Lebensfragen durchdrang allmählich die ganze Bevölkerung vom 

Jura bis zum rätiſchen Hochgebirge, und felbft die Unterthanen 
faben fich gehoben, indem fie mit ihren Waffen bie Freiheit 
fügen halfen. Ihre Gebiete erhöhten die kriegeriſche Kraft, 

den Zuſammenhang und die Sicherheit der Eidgenoijen. Dem 

Bedürfnis zur Ausfüllung der von den einzelnen Bundesurkunden 
offen gelafjenen Lüden kamen nicht nur die im vierzehnten Jahr⸗ 
hundert vereinbarten, noch immer zu recht beftehenden Kon- 

fordate, der Pfaffen- und der Sempacder-Brief, entgegen, ſon⸗ 

bern in noch höherem Maße das Stanfer Verkommnis, das 

wenigftens Anfäge eines allgemein binvenden Verfaſſungswerkes 
enthielt. Von Zeit zu Zeit wurde die Erinnerung an bie 

1) Wimpheling, Soliloguium, bei Oed8ti, Quellenbuch, ©. 2837. 
Bol. auch die [hönen Bemerkungen Simlers an ber oben, S.7, Anm. 1 

angeführten Stelle. 
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„Bünde“ erneuert, indem man fie in den wirklichen und zu⸗ 
gewandten Orten von allem Volk beichwören ließ !), Endlich 

gingen die Eidgenoffen in den wichtigften Tragen der äußern 

Bolitif gemeiniam vor. Die Tagſatzung Tchloß Verträge, er- 

Härte Krieg und verbandelte über ven Frieden; fie empfing die 

fremden Gejandbten und orbnete Botſchaften an auswärtige 
Mächte ab. 

Diefe Einrichtungen genügten den Zeitgenoffen; fie waren 

naturgemäß aus der hiſtoriſchen Entwidelung hervorgegangen 

und beftanden ihre Probe in allen Kriſen und Gefahren. 

Deutiche und Italiener beiwunderten gleihmäßig die Einheit und 

Kraft des eidgendjfiichen Staatöwejend 2); in feinen öffentlichen 

Ordnungen glaubten fie bie fichere Hand von verwaltungsflugen 

und gejchulten Männern zu erkennen ®). Mean achtete die 

Schweizer nicht nur als Krieger, fondern auch als Diplomaten; 

in allen Koalitionen wurde auf fie Bedacht genommen. 

Aufmerljamen und erniten Beobachtern konnten indeffen bie 

Schäden, welche fich in das ſchweizeriſche Vollstum und Staats- 
weſen bei allen äußern Erfolgen eingeichlichen hatten, nicht ent» 

gehen. Sie bemerkten die oft bervortretende innere erfahren» 
beit, ven fortdauernden Gegenfa ber Städte und Länder, das 

eiferfüchtige Widerftreben ber leßteren gegen die Aufnahme neuer 

Bundesglieder, die Käuflichleit der Magiſtrate, die Läſſigkeit 

und Ohnmacht der Regierungen in ber Durchführung beiliamer 

Konkordate 4), vor allem aber die Schmad des Söldnerlebens, 

1) Eibesleiftungen fanden flatt in den Jahren 1482, 1487, 1492, 
1497, 1502, 1507, 1514 und 1520. Abſchiede IH,ı, 122f. 265 ff. 411. 
415. 539. 541f.; III, u, 166. 383. 385. 793 ff. 1238. 1249. 

2) Siebe die Zufammenftellung ausländifcher Urteile Über die Schweizer 

bes 15. und 16. Jahrhunderts bei Oechsli, Quellenbuch, ©. 282 ff. 

Ein Wort widermwilliger, aber um fo unverbächtigerer Anertennung ihres 
Zufammenhaltens aus dem Munde des Kurfürften Berthold von Mainz 
citiert Ranke, Deutiche Geſchichte I, 83. 

3) Guicciardini, Storia d’Italia II (Venezia 1738), p. 765: 
„pareva che avessino cominciato a reggersi ... vigilando, come in 
Republica bene ordinata, e come uomini nutriti nell' amministratione 

de gli Stati, gli andamenti delle cose.“ 

4) Uber den Benfionendrief und fein Schidjal vgl. oben, S. 392 ff. 
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das die Ehre des Landes untergrub und die ſchweizeriſche Jugend 

in einen Abgrund ſittlichen Verderbens riß. 

Es war nicht möglich, dieſe tief eingewurzelten Übelſtände 
auf einmal zu beſeitigen. Aber an warnenden Stimmen und 

patriotiſchen Mahnungen fehlte es nicht. Eben der Mann, 

der mit freudigem Stolze von den glänzenden Thaten der 
Schweizer auf dem Pavier⸗Zuge berichtete, wies in Wort und 
Schrift mit herbem Freimut auf die ſchweren Gefahren der 

inneren Zerſplitterung und ber fremden Dienſte bin‘). Er 

jegte fein Leben ein, um fein Vaterland aus unwürdigen Zu. 

ftänden emporzubeben und auf die Bahn einer gefunden, ehren⸗ 

baften Politik zu führen. 

Indem wir den Manen Zwinglis rufen, werden wir an 
die fowohl kirchliche als politifche Neformbewegung erinnert, 

bie bald nach dem Abjchluffe des ewigen Friedens mit Frank—⸗ 

reih von Zürich aus die Eidgenofjenfchaft erfaßte und neue 

Gegenfäge jchuf, welche heute noch die Geijter trennen. 

1) Oechsli, Baufteine zur Schweizergeihichte, S. 110ff. 
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